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Transaktionsketten im MNU angewandt wird) 

vgl. vergleiche 

Vgl. Vergleiche 

VO Verordnung 

                                                 
2 Vgl. BMF-Schreiben v. 10.11.2015, S. 138. 
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VPDG Verrechnungspreisdokumentationsgesetz 

vs. versus 

VS(en) Verkaufsstaat(en) 

VW Volkswagen 

WP Working Paper 

XML Extensible Markup Language (Erweiterbare Auszeich-

nungssprache) 

z.B. zum Beispiel 

z. B. zum Beispiel 

Z.B. Zum Beispiel 

ZEW Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 

Zugl. Zugleich 

& and/ und 

§ Paragraph 

§§ Paragraphen 

% Prozent 
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IV. Symbolverzeichnis 

𝛼 Gewinnanteil/ Gewinnzuteilungsfaktor im/ zum Produktionsstaat/ 

in der/ zur Produktionseinheit (Zwei-Staaten-Fall) 

𝛼𝑗 Gewinnanteil/ Gewinnzuteilungsfaktor im/ zum Produktionsstaat/ 

in der/ zur Produktionseinheit 𝑗 

𝛼𝑝 Gewinnanteil/ Gewinnzuteilungsfaktor im/ zum Produktionsstaat/ 

in der/ zur Produktionseinheit 𝑝 (Ein-Produktionsstaat-Fall) 

𝐴𝐵 Art der Anrechnungsbegrenzung 

𝐴𝐻𝐵𝑖 Anrechnungshöchstbetrag in einem Verkaufsstaat 𝑖 

𝐴𝐻𝐵𝑖
𝐴𝐵 Anrechnungshöchstbetrag in einem Verkaufsstaat 𝑖 in Abhängig-

keit der Anrechnungsbegrenzung 𝐴𝐵 

𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑚𝑖𝑛

 Anrechnungshöchstbetrag der Verkaufseinheit/ des Verkaufsstaa-

tes mit dem niedrigsten Steuersatz 

𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑀𝑆 Anrechnungshöchstbetrag in einem Verkaufsstaat 𝑖 bei einer Be-

grenzung zur Erhaltung einer strikt positiven Mindeststeuer 

𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛

 Anrechnungshöchstbetrag für den Verkaufsstaat mit der strengsten 

Bedingung zur Vermeidung von AÜH bei einer Begrenzung zur 

Erhaltung einer strikt positiven Mindeststeuer 

𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑜𝑣 𝑃𝑆−𝐵𝑀𝐺 Anrechnungshöchstbetrag in einem Verkaufsstaat 𝑖 bei einer over-

all-limitation auf die Verkaufssteuer, die auf die Produktionsstaa-

tenbemessungsgrundlage entfällt 

𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑝𝑐 𝑃𝑆−𝐵𝑀𝐺

 Anrechnungshöchstbetrag in einem Verkaufsstaat 𝑖 bei einer per-

country-limitation auf die Verkaufssteuer, die auf die Produktions-

staatenbemessungsgrundlage entfällt 

𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑉𝑆 Anrechnungshöchstbetrag in einem Verkaufsstaat 𝑖 bei einer Be-

grenzung auf die Verkaufssteuer vor Anrechnung (Mindeststeuer 

gleich null) 
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𝐴𝐻𝐵𝑠
𝑀𝑆 Anrechnungshöchstbetrag im Verkaufsstaat 𝑠 bei einer Begren-

zung zur Erhaltung einer strikt positiven Mindeststeuer (Zwei-

Staaten-Fall) 

𝐴𝐻𝐵𝑠
𝑜𝑣 𝑃𝑆−𝐵𝑀𝐺 Anrechnungshöchstbetrag im Verkaufsstaat 𝑠 bei einer overall-li-

mitation auf die Verkaufssteuer, die auf die Produktionsstaatenbe-

messungsgrundlage entfällt (Zwei-Staaten-Fall) 

𝐴𝐻𝐵𝑠
𝑉𝑆 Anrechnungshöchstbetrag des Verkaufsstaates bei einer Begren-

zung auf die Verkaufssteuer vor Anrechnung (Mindeststeuer 

gleich null) (Zwei-Staaten-Fall) 

𝐴Ü𝐻 Betrag des Anrechnungsüberhangs in einem Einzelfall 

𝛽 Gewinnzuteilungsfaktor zur Verkaufseinheit/ zum Verkaufsstaat  

im Rahmen der strikt positiven Mindeststeuer (Zwei-Staaten-Fall) 

𝛽𝑖 Gewinnzuteilungsfaktor zur Verkaufseinheit 𝑖 im Rahmen der 

strikt positiven Mindeststeuer 

𝛽𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛

 Gewinnzuteilungsfaktor im Rahmen der Mindeststeuer zur Ver-

kaufseinheit/ zum VS mit der strengsten Bedingung zur Vermei-

dung von AÜH bei einer Begrenzung zur Erhaltung einer strikt 

positiven Mindeststeuer 

𝐵𝑀𝐺𝑖 zugeteilte Bemessungsgrundlage zur Verkaufseinheit 𝑖 im Rahmen 

der Mindeststeuer 

𝐵𝑀𝐺𝑗
𝑉 Bemessungsgrundlage im Produktionsstaat/ in der Produktionsein-

heit 𝑗 nach Gewinnverlagerung 

𝑐𝑖 (periodisierte) primäre Kosten einer Verkaufseinheit 𝑖, die einem 

Split zuzuordnen sind 

𝑐𝑗 (periodisierte) primäre Kosten einer Produktionseinheit 𝑗, die ei-

nem Split zuzuordnen sind 

𝐶 Summe der primären (periodisierten) Kosten innerhalb eines Split  

𝐶𝑀𝐺  Rechnungslegungs- und Managementkosten der Muttergesell-

schaft MG 
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𝐶𝑀𝐺,1 Rechnungslegungs- und Managementkosten der Muttergesell-

schaft MG, die Produkt P1 zugerechnet werden 

𝐶𝑀𝐺,2 Rechnungslegungs- und Managementkosten der Muttergesell-

schaft MG, die Produkt P2 zugerechnet werden 

𝐶𝑃𝐺,1 F&E- und Produktionskosten der Produktionsgesellschaft PG für 

Produkt P1 

𝐶𝑃𝐺,2 Produktions- und Beschaffungskosten der Produktionsgesellschaft 

PG für Produkt P2 

𝐶𝑉 Vermarktungskosten der Verkaufsgesellschaft V 

𝐶𝑉,1 Anteilige Vermarktungskosten der Verkaufsgesellschaft V für 

Produkt P1 

𝐶𝑉,2 Anteilige Vermarktungskosten der Verkaufsgesellschaft V für 

Produkt P2 

∆𝑗 Gewinnverlagerungsfaktor aus dem Produktionsstaat/ der Produk-

tionseinheit 𝑗 

𝐻 Gewinnverlagerungsstaat/–einheit 

𝑖 Verkaufsstaat/–einheit 𝑖 

𝑖𝑚𝑖𝑛 Verkaufsstaat/–einheit mit dem niedrigsten Steuersatz 

𝐼 Menge der Verkaufsstaaten/–einheiten 

𝑗 Produktionsstaat/–einheit 𝑗 

𝐽 Menge der Produktionsstaaten/–einheiten 

𝑘 Split 𝑘 

𝑚 Anzahl der Produktionsstaaten/–einheiten 

𝑀𝑆𝑖 Mindeststeuer im Verkaufsstaat 𝑖 

𝑛 Anzahl der Verkaufsstaaten/–einheiten 

𝑝 Produktionsstaat 𝑝 (Zwei-Staaten-Fall) 
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𝑃 aufzuteilender Gesamtgewinn eines Split 

𝑃1 Aufzuteilender Gewinn für den Split bezogen auf Produkt P1 

𝑃2 Aufzuteilender Gewinn für den Split bezogen auf Produkt P2 

𝑃𝐴
𝑆𝐸  Gewinn von Einheit A nach dem Trennungsprinzip 

𝑃𝐵
𝑃𝑆𝑀 Gewinn von Einheit B nach dem PSM-Mechanismus 

𝑃𝐵
𝑆𝐸  Gewinn von Einheit B nach dem Trennungsprinzip 

𝑃𝑗 zu versteuernder Gesamtgewinn einer Produktionseinheit 𝑗 

𝑃𝑗,𝑘 Gewinn einer Produktionseinheit 𝑗, der einem Split 𝑘 zuzuordnen 

ist 

𝑃𝑗
𝑉 Verlagerter Gewinn aus dem Produktionsstaat/ der Produktions-

einheit 𝑗 

𝑃𝑀𝐺  Gesamtgewinn der Muttergesellschaft MG (nach dem Trennungs-

prinzip) 

𝑃𝑀𝐺,1 Gewinn der Muttergesellschaft MG bezogen auf Produkt P1 

𝑃𝑀𝐺,2 Gewinn der Muttergesellschaft MG bezogen auf Produkt P2 

𝑃𝑀𝑁𝑈 Gesamtgewinn des MNU 

𝑃𝑃𝐺  Gesamtgewinn der Produktionsgesellschaft PG (nach dem Tren-

nungsprinzip) 

𝑃𝑃𝐺,1 Gewinn der Produktionsgesellschaft PG bezogen auf Produkt P1 

𝑃𝑃𝐺,2 Gewinn der Produktionsgesellschaft PG bezogen auf Produkt P2 

𝑃𝑉,2 Gewinn der Verkaufsgesellschaft V bezogen auf Produkt P2 

𝑃𝑉
𝑃𝑆𝑀 Gewinn der Verkaufsgesellschaft V im Rahmen der PSM 

𝑃𝑉,2
𝑃𝑆𝑀 Gewinn der Verkaufsgesellschaft V im Rahmen der PSM bezogen 

auf Produkt P2 

𝑃𝑉
𝑆𝐸  Gesamtgewinn der Verkaufsgesellschaft V nach dem Trennungs-

prinzip 
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𝑠 Verkaufsstaat 𝑠 (Zwei-Staaten-Fall) 

𝑠𝑖 konzernexterne Verkaufserlöse der Verkaufseinheit 𝑖, die einem 

Split zuzuordnen sind 

𝑠𝑖
𝑚𝑖𝑛 konzernexterne Verkaufserlöse der Verkaufseinheit mit dem nied-

rigsten Steuersatz 

𝑠𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛

 konzernexterne Verkaufserlöse der Verkaufseinheit mit der 

strengsten Bedingung zur Vermeidung von AÜH bei einer Be-

grenzung zur Erhaltung einer strikt positiven Mindeststeuer 

𝑠𝑣,𝑖 konzernexterne Verkaufserlöse der Verkaufseinheit 𝑣 im Ver-

kaufsstaat 𝑖 (bei mehreren Verkaufseinheiten pro Verkaufsstaat) 

𝑆 Summe der konzernexternen Verkaufserlöse 𝑠𝑖 oder 𝑠𝑣,𝑖 innerhalb 

eines Split  

𝑆1 Externe Verkaufserlöse Produkt P1 

𝑆2 Externe Verkaufserlöse Produkt P2 

𝜏𝐴 Steuersatz Land A 

𝜏𝐵 Steuersatz Land B 

𝜏𝐶 Steuersatz Land C 

𝜏𝑒𝑓𝑓 effektiver (durchschnittlicher) statuarischer Steuersatz auf den auf-

zuteilenden Gewinn 

𝜏𝑒𝑓𝑓
𝑗

 effektiver (durchschnittlicher) statuarischer Steuersatz auf den auf-

zuteilenden Gewinn in einem Produktionsstaat 

𝜏𝑒𝑓𝑓
𝑝

 effektiver (durchschnittlicher) statuarischer Steuersatz auf den auf-

zuteilenden Gewinn im Produktionsstaat (Zwei-Staaten-Fall) 

𝜏𝑒𝑓𝑓
𝑃  effektiver (durchschnittlicher) statuarischer Steuersatz auf den auf-

zuteilenden Gewinn in den Produktionsstaaten insgesamt 

𝜏𝐻 Steuersatz im Gewinnverlagerungsstaat 

𝜏𝑖 Steuersatz im Verkaufsstaat 𝑖 
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𝜏𝑖
𝑚𝑎𝑥 höchster Verkaufsstaatsteuersatz 

𝜏𝑖
𝑚𝑖𝑛 niedrigster Verkaufsstaatsteuersatz 

𝜏𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛

 Steuersatz des Verkaufsstaates mit der strengsten Bedingung zur 

Vermeidung von AÜH bei einer Begrenzung zur Erhaltung einer 

strikt positiven Mindeststeuer 

𝜏𝑗 Steuersatz im Produktionsstaat 𝑗 

𝜏𝑗
𝑚𝑎𝑥 höchster Produktionsstaatsteuersatz 

𝜏𝑗
𝑚𝑖𝑛 niedrigster Produktionsstaatsteuersatz 

𝜏𝑝 Steuersatz des Produktionsstaates (Zwei-Staaten-Fall) 

𝜏𝑠 Steuersatz des Bestimmungslandes (Zwei-Staaten-Fall) 

𝑇 Summe der Steuerzahlungen/ Gesamtsteuerbelastung bezogen auf 

einen Split i.R.d. PSM 

𝑇1 Steuerzahlung des MNU bezogen auf den IP- oder VC-PSM-Split 

für Produkt P1 

𝑇2 Steuerzahlung des MNU bezogen auf den VC-PSM-Split für Pro-

dukt P2 

𝑇𝐴 Steuerzahlung Einheit A nach geltenden Regeln 

𝑇𝐵 Steuerzahlung Einheit B vor Anrechnung 

𝑇𝐵
𝐴 Steuerzahlung Einheit B nach Anrechnung 

𝑇𝐵𝑆  Summe der Steuerzahlungen bezogen auf einen Split im Falle der 

Bruttoquellensteuer im Bestimmungsland vor Deklaration 

𝑇1
𝐶 Summe der anzurechnenden Steuerzahlungen für Produkt P1 

𝑇2
𝐶 Summe der anzurechnenden Steuerzahlungen für Produkt P2 

𝑇𝐵
𝐶 Anzurechnende Steuern Einheit B 

𝑇𝐵
𝐸 Betrag der Steuererstattung Einheit B 
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𝑇𝐵
𝑆𝐸 Steuerzahlung Einheit B nach geltenden Regeln 

𝑇𝐻 Steuerzahlung im Gewinnverlagerungsstaat 𝐻 nach Gewinnverla-

gerung/ Steuerzahlung auf in den Gewinnverlagerungsstaat verla-

gerte Gewinne 

𝑇𝑖 Steuerzahlung einer Verkaufseinheit/ in einem VS vor Anrech-

nung 

𝑇𝑖
𝐴 Steuerzahlung einer Verkaufseinheit/ in einem VS nach Anrech-

nung 

𝑇𝑖
𝐶,𝑚𝑖𝑛

 Anzurechnende Steuern für den Verkaufsstaat/ im VS mit dem 

niedrigsten Steuersatz 

𝑇𝑖
𝑚𝑖𝑛 Steuerzahlung der Verkaufseinheit mit dem niedrigsten Steuersatz 

nach Anrechnung 

𝑇𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛

 Steuerzahlung nach Anrechnung der Verkaufseinheit/ des VSes 

mit der strengsten Bedingung zur Vermeidung von AÜH bei einer 

Begrenzung zur Erhaltung einer strikt positiven Mindeststeuer 

𝑇𝑗 Steuerzahlung im Produktionsstaat/ in der Produktionseinheit 𝑗 

𝑇𝑗,𝑘 Einem Split 𝑘 zuzuordnende Steuern einer Produktionseinheit 𝑗 

𝑇𝑗
𝑉 Steuerzahlung im Produktionsstaat/ in der Produktionseinheit 𝑗 

nach Gewinnverlagerung 

𝑇𝑀𝐺  Steuerzahlung der Muttergesellschaft MG (nach geltenden Re-

geln) 

𝑇𝑀𝐺,1 Steuerzahlung der Muttergesellschaft MG bezogen auf Produkt P1 

𝑇𝑀𝐺,2 Steuerzahlung der Muttergesellschaft MG bezogen auf Produkt P2 

𝑇𝑀𝑁𝑈 Steuerzahlung des MNU 

𝑇𝑀𝑁𝑈,𝑃𝑆𝑀 Steuerzahlung des MNU im Rahmen des PSM-Mechanismus 

𝑇𝑝 Steuerzahlung im Produktionsstaat (Zwei-Staaten-Fall) 
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𝑇𝑃𝐺 Steuerzahlung der Produktionsgesellschaft PG (nach geltenden 

Regeln) 

𝑇𝑃𝐺,1 Steuerzahlung der Produktionsgesellschaft PG bezogen auf Pro-

dukt P1 

𝑇𝑃𝐺,2 Steuerzahlung der Produktionsgesellschaft PG bezogen auf Pro-

dukt P2 

𝑇𝑠 Steuerzahlung im Verkaufsstaat vor Anrechnung (Zwei-Staaten-

Fall) 

𝑇𝑠
𝐴 Steuerzahlung im Verkaufsstaat nach Anrechnung (Zwei-Staaten-

Fall) 

𝑇𝑣,𝑖
𝑀𝑁𝐸−𝑃𝑆𝑀,𝐴

 Steuerzahlung einer Verkaufseinheit 𝑣 in einem Verkaufsstaat 𝑖 

nach Anrechnung (bei mehreren Verkaufseinheiten pro Verkaufs-

staat) im Rahmen der MNE-PSM 

𝑇𝑣,𝑖
𝑆𝐸 Steuerzahlung einer Verkaufseinheit 𝑣 im Verkaufsstaat 𝑖 (bei 

mehreren Verkaufseinheiten pro Verkaufsstaat) nach geltenden 

Regeln 

𝑇𝑉 Steuerzahlung der Einheit V nach dem PSM-Mechanismus vor 

Anrechnung 

𝑇𝑉,1 Steuerzahlung der Verkaufsgesellschaft V vor Anrechnung für den 

PSM-Split für Produkt P1 

𝑇𝑉,2 Steuerzahlung der Verkaufsgesellschaft V vor Anrechnung für den 

VC-PSM-Split für Produkt P2 

𝑇𝑉
𝐴 Steuerzahlung Einheit V nach Anrechnung 

𝑇𝑉,1
𝐴  Steuerzahlung der Verkaufsgesellschaft V nach Anrechnung für 

den PSM-Split für Produkt P1 

𝑇𝑉,2
𝐴  Steuerzahlung der Verkaufsgesellschaft V nach Anrechnung für 

den VC-PSM-Split für Produkt P2 

𝑇𝑉
𝐶 Anzurechnende Steuern Einheit V 
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𝑇𝑉
𝐸 Betrag der Steuererstattung Einheit V 

𝑇𝑉
𝑆𝐸 Steuerzahlung der Verkaufsgesellschaft V nach geltenden Regeln 

𝑇𝑉,2
𝑆𝐸 Steuerzahlung der Verkaufsgesellschaft V nach geltenden Regeln 

bezogen auf Produkt P2 

𝑇𝐵𝑖 Bemessungsgrundlage einer Verkaufseinheit 𝑖  

𝑇𝐵𝑗 Bemessungsgrundlage einer Produktionseinheit 𝑗 

𝑇𝑃1 Verrechnungspreis für den Kauf von Produkt P1 

𝑇𝑃2 Verrechnungspreis für den Kauf von Produkt P2 

𝑇𝑃𝐴 Anzusetzender Verrechnungspreis bei Einheit A 

𝑇𝑃𝑖 Verrechnungspreis der Verkaufseinheit 𝑖 

𝑇𝑃𝐵
𝑃𝑆𝑀 Anzusetzender Verrechnungspreis bei Einheit B i.R.d PSM 

𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑃𝐺 Verrechnungspreis für die Einzelverrechnung der Rechnungsle-

gungs- und Managementleistungen von Muttergesellschaft MG an 

Produktionsgesellschaft PG 

𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑃𝐺,1 Verrechnungspreis für die Einzelverrechnung der Rechnungsle-

gungs- und Managementleistungen von Muttergesellschaft MG an 

Produktionsgesellschaft PG, der dem IP-Split von Produkt P1 zu-

zurechnen ist 

𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑃𝐺,2 Verrechnungspreis für die Einzelverrechnung der Rechnungsle-

gungs- und Managementleistungen von Muttergesellschaft MG an 

Produktionsgesellschaft PG, der dem VC-Split von Produkt P2 zu-

zurechnen ist 

𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑉 Verrechnungspreis für die Einzelverrechnung der Rechnungsle-

gungs- und Managementleistungen von Muttergesellschaft MG an 

Verkaufsgesellschaft V 

𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑉,1 Verrechnungspreises für die Einzelverrechnung der Rechnungsle-

gungs- und Managementleistungen von Muttergesellschaft MG an 
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Verkaufsgesellschaft V, der dem IP-Split von Produkt P1 zuzu-

rechnen ist 

𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑉,2 Verrechnungspreises für die Einzelverrechnung der Rechnungsle-

gungs- und Managementleistungen von Muttergesellschaft MG an 

Verkaufsgesellschaft V, der dem VC-Split von Produkt P2 zuzu-

rechnen ist 

𝑇𝑃𝑉,𝑀𝐺  Anzusetzender Verrechnungspreis für die Einzelverrechnung der 

Rechnungslegungs- und Managementleistungen von Muttergesell-

schaft MG bei der Verkaufsgesellschaft V im Rahmen der PSM 

𝑇𝑃𝑉,𝑀𝐺,2 Anzusetzender Verrechnungspreis für die Einzelverrechnung der 

Rechnungslegungs- und Managementleistungen von Muttergesell-

schaft MG bei der Verkaufsgesellschaft V im Rahmen der VC-

PSM für den P2-Produktsplit 

𝑇𝑃𝑉,𝑃𝐺 Anzusetzender Verrechnungspreis für den Kauf von Produkt P1 

von Produktionsgesellschaft PG bei der Verkaufsgesellschaft V im 

Rahmen der PSM 

𝑇𝑃𝑉,𝑃𝐺,2 Anzusetzender Verrechnungspreis für den Kauf von Produkt P2 

von Produktionsgesellschaft PG bei der Verkaufsgesellschaft V im 

Rahmen der VC-PSM 

𝑣 Verkaufseinheit 𝑣 (bei mehreren Verkaufseinheiten pro Verkaufs-

staat) 

𝛾 Anteil des Steuersatzes des Bestimmungslandes (Zwei-Staaten-

Fall) 

𝑧 Anzahl der Verkaufseinheiten 𝑣 (bei mehreren Verkaufseinheiten 

pro Verkaufsstaat) 
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1 Einleitung 

1.1 Hinführung zum Thema und Forschungsfrage 

In Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung der Wirtschaft sowie sogenannter „aggressi-

ver“ Steuerplanung3 hat die akademische4, steuerpolitische5 wie öffentliche6 Debatte um die 

Besteuerung multinationaler Unternehmen an neuer Brisanz und Aufmerksamkeit gewonnen.7 

Tradierte Regeln steuerlicher Anknüpfungspunkte und der zwischenstaatlichen Gewinnalloka-

tion8 werden durch internationale Steuerplanung ausgehöhlt,9 grundlegend hinterfragt und 

überarbeitet.10 Seit Jahren wissenschaftlich diskutierte, ökonomisch wünschenswerte Vor-

schläge der körperschaftsteuerlichen Behandlung grenzüberschreitend tätiger Unternehmen11 

gewinnen ungeahnte Aktualität in steuerpolitischen Reformüberlegungen.12 Digitalisierte Ge-

schäftsmodelle rufen koordinierte wie unkoordinierte Maßnahmen der internationalen Steuer-

politik auf den Plan.13 Die OECD, unterstützt durch die G20-Finanzminister, arbeitet derzeit an 

einer internationalen konsensbasierten Lösung zur Besteuerung der Digitalwirtschaft, an der 

sich bisher14 129 Staaten beteiligen.15 Steuerliche Anknüpfungspunkte und Gewinnzuteilung 

sollen hierbei verstärkt ins Absatzmarktland verschoben werden.16  

In dieses Umfeld fügt sich die vorliegende Arbeit, die ausgehend von akademischen Reform-

vorschlägen der internationalen Gewinnaufteilung multinationaler Unternehmen zur (verstärk-

ten) Besteuerung im Bestimmungsland17 einen konsens- und kooperationsbasierten Reformvor-

                                                 
3 Vgl. z.B. OECD (2013a), S. 13, 14, 22. Eine klare Abgrenzung „aggressiver“ Steuerplanung von legitimer 

Steuerplanung gibt es dabei nicht. Vgl. Heckemeyer/Spengel (2013), S. 363; Spengel/Nusser (2015), S. 126; 

Fuest et al. (2015), S. 90. 
4 Vgl. z.B. Sullivan (2012); Pinkernell (2012); Ault et al. (2014); Devereux/Vella (2014); Schreiber (2015); Fuest 

et al. (2015). 
5 Vgl. z.B. OECD (2013); Rat der Europäischen Union (2016); Europäische Kommission (2018a); OECD 

(2018c); Bundesministerium der Finanzen (2017a). 
6 Vgl. z.B. Duhigg/Kocieniewski (2012); Brinkmann et al. (2014); Benrath (2018); Süddeutsche Zeitung (o.A.). 
7 Vgl. auch Devereux/Vella (2018b), S. 406; Schreiber (2018), S. 259; Keen (2018), S. 220. 
8 Vgl. Art. 5, 7, 9 OECD-MA (2017); OECD (2017a). Die Entwicklung des Fremdvergleichsgrundsatzes geht 

auf den Beginn der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts zurück (vgl. Schanz (1923)) und ist seitdem grundsätzlich 

international anerkannt (vgl. OECD (2017a), S. 33–34, 38). Vgl. auch Schreiber (2017), S. 575. 
9 Vgl. z.B. Sullivan (2012); Pinkernell (2012); Fuest et al. (2013). 
10 Vgl. OECD (2015f); Schreiber (2017), S. 575; Keen (2018), S. 220. 
11 Vgl. z.B Bond/Devereux (2002); Auerbach et al. (2010); Schreiber (2013b); Auerbach et al. (2017). 
12 Vgl. z.B. House Republicans (2016); Spengel/Heinemann (2017); Spengel et al. (2018), S. 5. 
13 Vgl. z.B. Devereux/Vella (2018b); Europäische Kommission (2018a), (2018b); OECD (2018d), (2018c); UK 

House of Parliament (2015), Part 3, Section 77–116. 
14 Stand Mai 2019. 
15 Vgl. OECD (2019a); Ministry of Finance Japan (2019), Rn. 11; Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft (2019), S. 1. 
16 Vgl. OECD (2019a), S. 11–23. 
17 Entsprechende Quellenangaben folgen im weiteren Verlauf der Arbeit. 
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schlag (Mechanismus) zur Lösung des bisherigen Zielkonflikts zwischen unverzerrten Investi-

tionsstandortentscheidungen und zwischenstaatlicher Verteilungsgerechtigkeit entwickelt und 

diskutiert.18 

Die Hauptfragen, die sich dabei stellen, sind, wie dieser Vorschlag unter Beibehaltung des be-

stehenden Systems der Verrechnungspreissetzung zur internationalen Gewinnaufteilung tech-

nisch umgesetzt und implementiert werden könnte, sowie welche bereits bestehenden Instru-

mente in der jeweiligen Anwendung genutzt werden könnten. Außerdem stellt sich die Frage 

nach der Vorteilhaftigkeit im Sinne der Kosten und Nutzen der Implementierung des Mecha-

nismus in das geltende System bzw. der einzelnen Implementierungsformen im Vergleich zu-

einander als auch nach den allgemeinen Vor- und insbesondere Nachteilen des Mechanismus 

gegenüber den ausgewählten bestimmungslandorientierten Besteuerungsvorschlägen, d.h. ins-

besondere nach den Kosten der Auflösung des bisherigen Zielkonflikts. Im Detail wird unter-

sucht, welche Auswirkungen der Mechanismus allgemein sowie die dargestellten Umsetzungs- 

und Implementierungsmöglichkeiten auf Steuerplanungsspielräume und -möglichkeiten, auf 

die Konsensfähigkeit und besonders auf die Komplexitätskosten hätten. Darüber hinaus werden 

aufgrund der Integrierung der Anrechnungsmethode in den Kontext der bestimmungslandori-

entierten Gewinnaufteilung die daraus folgenden, spezifischen Auswirkungen des Mechanis-

mus auf Investitions- und Buchgewinnverlagerungsanreize, auf die zwischenstaatliche Vertei-

lungsgerechtigkeit sowie auf die Komplexitätskosten analysiert. Den Diskussionen und Unter-

suchungen der Arbeit liegen die Kriterien der Kapitalexportneutralität, der Vermeidung der 

Buchgewinnverlagerung, der Konsensfähigkeit und zwischenstaatlichen Verteilungsgerechtig-

keit sowie der Reduzierung der Komplexitätskosten zugrunde. Die Arbeit geht qualitativ sowie 

stellenweise analytisch vor. Quantifizierungen werden im Rahmen der Arbeit nicht vorgenom-

men. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit ist zur Untersuchung der dargelegten Forschungsfragen anhand der genannten Kri-

terien wie folgt aufgebaut. 

                                                 
18 Die vorliegende Arbeit basiert auf folgenden Publikationen in zeitlicher Reihenfolge: Schreiber/Fell (2016), 

(2017); Fell (2017). Vgl. außerdem die, stellenweise abweichenden, Ausarbeitungen und Analysen von 

Schreiber (2018). 
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Die übrigen Abschnitte des ersten Kapitels klären zentrale, für die Arbeit spezifische Begriffe, 

die im Rahmen der Arbeit verwendet werden (1.3 Definitionen) und legen den Betrachtungs-

rahmen (1.4 Fokus und Eingrenzungen) sowie zentrale, im Rahmen der Arbeit getroffene An-

nahmen (1.5) fest. 

In Kapitel 2 wird der im Rahmen der Arbeit untersuchte und ausgearbeitete Mechanismus an-

hand der ökonomischen und steuerpolitischen Kriterien sowie anhand ausgewählter Vorschläge 

zur bestimmungslandorientierten MNU-Besteuerung erarbeitet. Die Kriterien werden dabei 

ausführlich erläutert sowie begründet. 

Kapitel 3 beschäftigt sich mit der allgemeinen Grundkonzeption des vorgeschlagenen Mecha-

nismus (3.2) und seinen Hauptelementen, der Besteuerung im Bestimmungsland (3.1) sowie 

der Integrierung der Anrechnungsmethode in diesen Besteuerungskontext (3.3). In letzterem 

Abschnitt werden verschiedene Formen der Anrechnungsbegrenzungen analysiert und vergli-

chen. Darüber hinaus wird anhand der Bedingungen zur Vermeidung von Anrechnungsüber-

hängen analytisch die Frage erörtert, inwieweit Einigungen (und damit Komplexitätskosten) 

zur Vermeidung von Doppelbesteuerung in Bezug auf bestimmte Anrechnungsbegrenzungen 

und/ oder die Höhe der Quellenbesteuerung zur Vermeidung von Gewinnverlagerungsanreizen 

notwendig sind (3.3.2). Sowohl für den Fall des Bestehens als auch des Nichtbestehens von 

Anrechnungsüberhängen wird die Erreichbarkeit der zwischenstaatlichen Verteilungsgerech-

tigkeit analytisch untersucht (3.3.3 & 3.3.4). Außerdem werden für den Fall des Bestehens von 

Anrechnungsüberhängen die Anreize zur Gewinnverlagerung analytisch dargestellt und die 

Konsequenzen der Gewinnverlagerung für die INE beleuchtet (3.3.4). Wenn auch nicht zentra-

ler Bestandteil dieser Arbeit, widmet sich Abschnitt 3.4 kurz der Frage der Stabilität des Me-

chanismus unter Berücksichtigung der internationalen Steuerwettbewerbskräfte.  

Das umfangreichste Kapitel der Arbeit (4) beschäftigt sich mit den technischen Umsetzungs- 

und Implementierungsmöglichkeiten des Mechanismus in das geltende Verrechnungspreissys-

tem und diskutiert diese qualitativ insbesondere unter verschiedenen Aspekten der Komplexi-

tätskosten. Hierzu wird eine Verrechnungspreismethode des geltenden Systems (TPSM), der 

der untersuchte Mechanismus technisch am ähnlichsten ist, dargestellt (4.2.1) und anhand die-

ser Darstellungen Aspekte und Kategorien der Komplexität beschrieben und abgeleitet (4.2.2). 

Darauf basierend stellt Abschnitt 4.3 die allgemeinen, technischen Arbeitsschritte des Mecha-

nismus dar und ordnet diesen die einzelnen Komplexitätsaspekte und -kategorien zu.  

Technisch weiter ins Detail gehend, stellt Abschnitt 4.4 zwei verschiedene Möglichkeiten 

der Umsetzung des Mechanismus im geltenden Verrechnungspreissystem vor. Zum einen eine 
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Umsetzung des Mechanismus als eine zusätzliche Verrechnungspreismethode (4.4.1), zum an-

deren als eine zusätzliche, rein formelbasierte Besteuerungsschicht (4.4.2). Unter den Aspekten 

der Komplexität sowie des Eingriffs in das Verrechnungspreissystem (Radikalität) werden die 

beiden Möglichkeiten in Abschnitt 4.4.3 kurz verglichen.  

Abschnitt 4.5 widmet sich sodann detailliert drei dargestellten und untersuchten Implemen-

tierungsmöglichkeiten des Mechanismus. Dabei wird schrittweise vorgegangen von der restrik-

tivsten Anwendungsform (IP-PSM; 4.5.1), zu einer Ausdehnung dieser (VC-PSM; 4.5.2) bis 

hin zur weitesten Form (MNE-PSM; 4.5.3). Dabei werden jeweils die Konzeptionen der Imple-

mentierungsformen dargestellt (Abschnitte 4.5.1.1; 4.5.2.1 sowie 4.5.3.1) sowie jeweils anhand 

eines fortgeführten Beispiels veranschaulicht (4.5.1.4; 4.5.2.2; 4.5.3.2). Existierende Instru-

mente werden zur möglichen Nutzung bei einzelnen, im Rahmen der jeweiligen Implementie-

rungsformen notwendigen Arbeitsschritten diskutiert (4.5.1.2; 4.5.1.3; 4.5.3.3). Basierend auf 

den zuvor abgeleiteten Komplexitätskategorien und -aspekten werden die Implementierungs-

formen (vergleichend zueinander) detailliert diskutiert (4.5.1.2; 4.5.1.5; 4.5.2.3; 4.5.3.4).  

Im Rahmen von Kapitel 5 werden die in Kapitel 4 hergeleiteten und in den Diskussionen ver-

wendeten Komplexitätsaspekte und -kategorien weiter abstrahierend aggregiert. Basierend auf 

sich ergebenden drei Komplexitätskategorien sowie auf der Konsensfähigkeit und Flexibilität 

werden die PSM-Implementierungsformen zueinander sowie zur TPSM in einem Gesamtbild 

qualitativ verglichen und evaluiert. 

Kapitel 6 fasst die einzelnen Abschnitte der Arbeit thesenförmig zusammen, gibt ein Gesamt-

fazit und schließt mit einem Ausblick. 

1.3 Definitionen 

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Begriffe „Konzern“, „multinationales Unternehmen“ 

(„MNU“), „Unternehmen“ sowie „Unternehmung“ prinzipiell synonym verwendet und meinen 

grundsätzlich mindestens zwei durch Eigentum oder Beherrschung verbundene Kapitalgesell-

schaften (inklusive etwaiger Betriebsstätten), die in mindestens zwei unterschiedlichen Ländern 

steuerlich ansässig sind oder eine Kapitalgesellschaft, die mindestens mit einer Betriebsstätte 

in einem anderen Land durch die dort ausgeübte Geschäftstätigkeit steuerpflichtig ist.19 Im Rah-

                                                 
19 Definition in Anlehnung an OECD (2016b), S. 43. 



5 

 

men der Implementierungsformen orientieren sich diese Begriffe an der jeweiligen MNU-De-

finition und können auch Unternehmenseinheiten umfassen, die etwa nur durch einen maßgeb-

lichen, nicht aber durch einen beherrschenden Einfluss verbunden sind.20 

Mit „Muttergesellschaft“ ist grundsätzlich die oberste Konzernmuttergesellschaft gemeint.21 

Eine „(MNU-)Einheit“ oder „Unternehmenseinheit“ meint eine, einem betrachteten MNU zu-

gehörige Kapitalgesellschaft oder Betriebsstätte. 

Die Begriffe „konzernextern“ und „extern“ werden grundsätzlich synonym verwendet. 

Unter „primären Kosten/ Aufwendungen“ bzw. „primären Erträgen/ (Verkaufs-)Erlösen“ wer-

den Kosten/ Aufwendungen bzw. Erträge/ (Verkaufs-)Erlöse verstanden, die konzernextern, 

d.h. nicht innerhalb des Konzerns, anfallen bzw. realisiert werden.22 

Die Begriffe „(Verkaufs-)Erlöse“, „Erträge“ und „Betriebseinnahmen“ bzw. „Kosten“, „Auf-

wendungen“ und „Betriebsausgaben“ sollen im Rahmen dieser Arbeit grundsätzlich synonym 

verwendet werden, trotz ihrer prinzipiell separaten Verwendung im Rahmen von externem und 

internem Rechnungs- bzw. dem Steuerwesen und dort möglicher unterschiedlicher Begriffsin-

halte.23 

Der Begriff „Gewinn“ bezieht sich grundsätzlich auf den „zu versteuernden Gewinn“, d.h. auf 

die Bemessungsgrundlage für steuerliche Zwecke. 

Die Begriffe „Land“, „Staat“, „Steuerjurisdiktion“ oder „Steuerhoheitsgebiet“ werden im Rah-

men dieser Arbeit grundsätzlich synonym verwendet. 

Die Begriffe „Wohnsitzstaat“ und „Sitzstaat“ werden im Rahmen dieser Arbeit synonym ver-

wendet und beziehen sich auf den Staat, in dem eine Kapitalgesellschaft oder eine natürliche 

Person für steuerliche Zwecke als ansässig gilt, d.h. unbeschränkt steuerpflichtig ist.24 In 

Deutschland wären dies der Ort des statuarischen Sitzes (§ 11 AO) oder der Geschäftsleitung 

(§ 10 AO) einer Kapitalgesellschaft (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG) bzw. der Wohnsitz (§ 8 AO) oder 

der gewöhnliche Aufenthaltsort (§ 9 AO) einer natürlichen Person (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

EStG). 

                                                 
20 Siehe hierzu z.B. 4.3.1 Koordination und Kooperation. 
21 In Anlehnung an OECD (2016b), S. 35. 
22 Vgl. (analog) Coenenberg et al. (2016), S. 90. 
23 Vgl. z.B. Wüstemann (2017), S. 231; Wüstemann/Wüstemann (2018), S. 263–264; Coenenberg et al. (2016), 

S. 72–73, 89–106; Friedl et al. (2017), S. 34–62; Scheffler (2016), S. 40; Schreiber (2017), S. 45–46, 47. 
24 Vgl. auch Art. 4 Abs. 1 OECD-MA (2017). 
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Der Begriff „Gewinnverlagerung“ schließt die internationale Gewinnverlagerung aufgrund von 

Investitions- und Buchgewinnverlagerungen ein.25 Ebenso versteht sich der Begriff der „Steu-

erplanung“ als Oberbegriff über die internationale Steuerplanung in der Form von Investitions- 

oder Buchgewinnverlagerungen.26 Entsprechend können im Rahmen dieser Arbeit „Steuerpla-

nungsspielräume“ im Bereich der internationalen Investitions- oder Buchgewinnverlagerung 

bestehen. 

Die Begriffe „Zinseffekt“ und „Zeiteffekt“ werden synonym verwendet und beziehen sich auf 

zeitliche Differenzen oder Verschiebungen von Steuerzahlungen und daraus entstehende Ef-

fekte aufgrund des Zeitwerts des Geldes.27 

Als „(derzeit) geltendes System“ wird das derzeit geltende System zur internationalen Ge-

winnaufteilung anhand von Verrechnungspreisen unter Anwendung des Trennungsprinzips und 

des Fremdvergleichsgrundsatzes28 verstanden. Dabei orientiert sich die Arbeit grundsätzlich an 

den derzeit geltenden Verrechnungspreisgrundsätzen und -regeln der OECD.29 Der Begriff 

„(derzeit) geltende Regeln“ bezieht sich auf die Regeln (zur Bestimmung der Bemessungs-

grundlagen) nach dem derzeit geltenden System. Mit „Steuern nach geltenden Regeln“ sind 

entsprechend die Steuerzahlungen auf die nach geltenden Regeln bestimmten Bemessungs-

grundlagen gemeint. 

Die Begriffe „(die) Richtlinien“, „OECD-Verrechnungspreisleitlinien“ oder „OECD-Leitli-

nien“ beziehen sich innerhalb dieser Arbeit kurz auf die OECD-Verrechnungspreisleitlinien für 

multinationale Unternehmen und Steuerverwaltungen 201730. 

„OECD-Verrechnungspreisgrundsätze“ oder „OECD-Grundsätze“ meinen grundsätzlich die 

Verrechnungspreissetzung und -dokumentation nach den Grundsätzen der OECD-Verrech-

nungspreisleitlinien. 

Unter der „traditionellen Form der Anrechnungsmethode“ wird die bisher diskutierte und vor-

genommene (in-)direkte Anrechnungsmethode im (Wohn-)Sitzstaat des Investors bzw. der 

Muttergesellschaft31 verstanden. 

                                                 
25 Etwa in Anlehnung an Schreiber (2017), S. 609–610, 919. 
26 Etwa in Anlehnung an Schreiber (2013a), S. 35. 
27 Vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 60, 318, 406, 697, 887; Schanz/Schanz (2011), S. 108–109. 
28 Vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 573–575, 577–585. 
29 Vgl. OECD (2017a). 
30 Vgl. OECD (2017a), (2018a). 
31 Siehe hierzu 3.3.1 Ausgestaltungsmöglichkeiten und die entsprechenden Nachweise. 
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Der im Rahmen dieser Arbeit diskutierte (Reform-)Vorschlag zur Gewinnaufteilung im multi-

nationalen Unternehmen soll kurz mit „Mechanismus“ bezeichnet werden. Die Begriffe „Me-

chanismus“ und „PSM-Mechanismus“ werden synonym verwendet. 

Die Begriffe „bestimmungslandbasiert“, „bestimmungslandorientiert“ und „verkaufslandba-

siert“ werden synonym verwendet.  

Eine „bestimmungslandbasierte/ bestimmungslandorientierte/ verkaufslandbasierte Besteue-

rung“ meint eine Besteuerung (auch) im Bestimmungsland. Eine „rein bestimmungslandba-

sierte/ bestimmungslandorientierte/ verkaufslandbasierte Besteuerung“ meint eine alleinige, 

d.h. ausschließliche Besteuerung im Bestimmungsland. 

Die Begriffe „Verkaufsstaat“, „Verkaufsland“ sowie „Bestimmungsland“ werden im Rahmen 

dieser Arbeit synonym verwendet und beziehen sich für den Kontext des Mechanismus auf den 

steuerlichen Ansässigkeits- oder Belegenheitsstaat einer Verkaufseinheit. Er entspricht grund-

sätzlich dem Ort, an dem Kunden (Unternehmenskunden oder private Kunden), welche Leis-

tungen eines betrachteten MNU beziehen, ansässig sind (z.B. durch den Wohnort, den Sitz oder 

die Geschäftsleitung).32 

Im Kontext des Mechanismus sind die „Anrechnungsstaaten“ die Verkaufsstaaten. 

Als „Produktions-/ Nicht-Verkaufs-/ Quellenstaaten“ werden jene Staaten bezeichnet, in denen 

Investitionen (z.B. in Forschung und Entwicklung oder Produktion) von MNUs stattfinden. Im 

Rahmen der Arbeit sind „Produktionsstaaten“ entsprechend solche Staaten, in denen Produkti-

onseinheiten ansässig oder belegen sind. Sofern in dem allgemeinen Kontext der Anrechnungs-

methode (Anrechnungsstaat ist der Wohnsitzstaat) oder des geltenden Systems von „Quellen-

staaten“ die Rede ist, sind die allgemein als Quellenstaaten bezeichneten Staaten33 gemeint. 

Als „Gewinnverlagerungseinheit“ bzw. „Gewinnverlagerungsstaat/ Verlagerungsstaat“ wird 

eine Einheit bzw. ein Staat bezeichnet, in die bzw. in den Gewinne verlagert werden. 

Als „Produktionsgesellschaften/ -einheiten“ werden jene, dem multinationalen Unternehmen 

zugehörige Gesellschaften oder Betriebsstätten bezeichnet, die keine Verkaufseinheiten sind. 

                                                 
32 Siehe hierzu 3.1 Besteuerung im Bestimmungsland; 2 Kriterien und ausgewählte Vorschläge zur internationa-

len Gewinnaufteilung. 
33 Vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 446, 461–465, 710–711, 714; Jacobs et al. (2016), S. 227; Homburg (2015), 

S. 311; Art. 4 Abs. 1 OECD-MA (2017). 



8 

 

Als „Verkaufsgesellschaften/ -einheiten“ werden jene, dem multinationalen Unternehmen zu-

gehörige Gesellschaften oder Betriebsstätten bezeichnet, die in einem Bestimmungsland (Ver-

kaufsstaat) ansässig oder belegen sind oder, im Falle von Betriebsstätten, für Zwecke der be-

stimmungslandbasierten Gewinnallokation dort entstehen, und denen der Verkauf an Kunden 

des Unternehmens nach dem Bestimmungslandprinzip steuerlich zuzurechnen ist.34 

„Hybride Einheiten“ sollen im Rahmen dieser Arbeit solche Einheiten sein, die sowohl Ver-

kaufs- als auch Produktionseinheiten sind, d.h., dass diese Einheiten bezüglich einzelner Tätig-

keiten als Produktionseinheiten und bezüglich anderer Tätigkeiten als Verkaufseinheiten zu 

qualifizieren sind. Hybride Einheiten müssten im Rahmen des Mechanismus entsprechend ihrer 

Tätigkeiten getrennt als Produktions- und Verkaufseinheiten behandelt werden. 

„Produktionssteuersatz“ oder „Quellensteuersatz“ bzw. „Verkaufssteuersatz“ meint vereinfa-

chend den statuarischen Körperschaftsteuersatz, der im Rahmen des Mechanismus für eine in 

einem Land ansässige Produktions- bzw. Verkaufseinheit anwendbar ist, d.h. den statuarischen 

Körperschaftsteuersatz in einem Produktions- oder Quellen- bzw. Verkaufsstaat. Die Begriffe 

„Produktionssteuersatz“, „Produktionsstaatsteuersatz“ und „Produktionsstaatensteuersatz“ 

bzw. „Verkaufssteuersatz“, „Verkaufsstaatsteuersatz“ und „Verkaufsstaatensteuersatz“ werden 

grundsätzlich synonym verwendet.  

„Produktionssteuer“ meint kurz die in einem Produktionsstaat auf einen Teil des aufzuteilenden 

Gewinns erhobene Körperschaftsteuer. „Produktionssteuer“, „Produktionsstaatsteuer“ und 

„Produktionsstaatensteuer“ werden synonym verwendet. Mit „Verkaufssteuer“, „Verkaufs-

staatsteuer“ oder „Verkaufsstaatensteuer“ werden die Steuern im Verkaufsstaat im Rahmen des 

Mechanismus gemeint. Im Kontext der Besteuerung nach dem Mechanismus werden die Be-

griffe „Produktionssteuern“ und „Quellensteuern“ synonym verwendet. 

Der Begriff „PS-Bemessungsgrundlage“ bezieht sich auf die in der Regel einem Produktions-

staat zugeteilte und/ oder die durch diesen Staat besteuerte Bemessungsgrundlage. Der Begriff 

„Produktionsstaaten-Bemessungsgrundlage“ (kurz: „PSen-Bemessungsgrundlage“) bezieht 

sich auf die (insgesamt) in den Produktionsstaaten besteuerte/ den Produktionsstaaten zugeteilte 

Bemessungsgrundlage. Gleichzeitig kann der Begriff als Oberbegriff für die einem Produkti-

onsstaat, mehreren Produktionsstaaten, allen Produktionsstaaten oder insgesamt den Produkti-

onsstaaten zugeteilte(n) und/ oder die durch diesen Staat bzw. diese Staaten besteuerte(n) Be-

                                                 
34 Siehe hierzu 3.1 Besteuerung im Bestimmungsland. Siehe zu einer Definition von Produktions- und Verkaufs-

einheiten auch 3.2 Grundkonzeption des Mechanismus. 
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messungsgrundlage(n) dienen. Der Begriff „PS-Gewinnzuteilungsfaktor“ oder „Produktions-

staaten-Gewinnzuteilungsfaktor“ bezieht sich auf den Gewinnzuteilungsfaktor (𝛼𝑗) zu einem 

Produktionsstaat bzw. einer Produktionseinheit. 

Im Rahmen der Analysen zur Anrechnungsmethode (3.3) ist mit dem „(Mindest-)Steuerauf-

kommen“ eines Staates grundsätzlich die (geforderte Mindest-)Steuerzahlung einer MNU-Ein-

heit bezogen auf einen Split in diesem Staat gemeint. Die „Mindeststeuer“ eines Staates meint 

die geforderte Mindeststeuerzahlung einer MNU-Einheit bezogen auf einen Split in diesem 

Staat. 

„Doppelbesteuerung“ meint im Rahmen des Mechanismus, wenn in den Produktionsstaaten im 

Rahmen eines Split mehr als der aufzuteilende Gewinn 𝑃 der Besteuerung unterworfen wird 

(∑ 𝛼𝑗 > 1𝑚
𝑗=1 ). 

Mit „(endgültig) traditionell besteuerter Bereich (innerhalb eines MNU)“ wird der Bereich in-

nerhalb eines MNU bezeichnet, der nach derzeit geltenden Verrechnungspreisgrundsätzen und 

-regeln behandelt wird, ohne dass dieser von dem Mechanismus abgedeckt oder überlagert 

wird. 

Der Begriff „Gesamtgewinn“ oder „aufzuteilender Gewinn“ bezieht sich auf den „aufzuteilen-

den Gesamtgewinn“ im Rahmen eines Split in Abhängigkeit der jeweiligen Implementierungs-

form oder Methode. Dies ist der Gewinn, der im Rahmen eines TPSM- oder PSM-Split aufzu-

teilen ist. 

Im Rahmen dieser Arbeit werden „immaterielles Wirtschaftsgut“ und „Immaterialgut“, kurz: 

„IP“, synonym verwendet. 

Die Begriffe „Marktleistung“, als Oberbegriff für Produkte und Dienstleistungen, sowie „Pro-

dukt“ werden vereinfachend synonym verwendet. 

Der Begriff „Profit Split (Method)“35 (kurz: „PSM“) bezieht sich im Rahmen dieser Arbeit auf 

den vorgeschlagenen und untersuchten dreistufigen Mechanismus zur internationalen Ge-

winnaufteilung,36 unabhängig davon, in welchem System der Besteuerung (innerhalb des 

Fremdvergleichsgrundsatzes der OECD oder innerhalb der formelhaften Gewinnaufteilung) er 

implementiert wird. Zur Abgrenzung von der im Rahmen der Verrechnungspreissetzung ver-

wendeten „Transaktionsbezogenen/ Geschäftsvorfallbezogenen Gewinnaufteilungsmethode“ 

                                                 
35 Auch in Anlehnung an Schreiber (2018). 
36 Siehe hierzu 3.2 Grundkonzeption des Mechanismus. 
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wird diese entweder als solche oder als „Transaction-Based Profit Split Method“37 (kurz: 

„TPSM“) bezeichnet.  

Die drei im Rahmen der Arbeit untersuchten „Implementierungsformen“ des Mechanismus 

sind die „IP-PSM“, die „VC-PSM“ sowie die „MNE-PSM“. Im Rahmen der „IP-PSM“ soll der 

Mechanismus nur auf IP-involvierende, gesamte Transaktionsketten innerhalb von MNUs an-

gewendet werden; im Rahmen der „VC-PSM“ auf sämtliche, gesamte Transaktionsketten in-

nerhalb von MNUs und im Rahmen der „MNE-PSM“ auf gesamte MNUs als Ganze. 

Der Anwendungsbereich des Mechanismus in einem Einzelfall, d.h. faktisch der Konsolidie-

rungskreis,38 wird im Rahmen dieser Arbeit als „Split“ bezeichnet. Der Begriff „Split“ (auch 

im Genetiv „Split“) dient im Rahmen dieser Arbeit gleichzeitig als Oberbegriff für „TPSM-

Split“ und alle PSM-Splits. 

„Splitintern“ bedeutet innerhalb eines Split. „Splitübergreifend“ bedeutet über mehrere Splits 

hinweg. 

„Split-Einheiten“ bezeichnen solche MNU-Einheiten, die Teil eines Split sind. 

Der Begriff „PSM-Split“ bezieht sich auf einen Kreis von MNU-Einheiten, auf den der im Rah-

men dieser Arbeit erörterte Mechanismus anzuwenden ist (Konsolidierungskreis). Der Begriff 

bezieht sich allgemein auf den Anwendungsbereich des PSM-Mechanismus in einem Einzel-

fall, u.U. in Abhängigkeit der jeweiligen Implementierungsform. 

Der Anwendungsbereich der Transactional Profit Split Methode (TPSM) in einem Einzelfall 

wird im Rahmen dieser Arbeit als „TPSM-Split“ bezeichnet. 

Die Begriffe „IP-Split“, „IP-PSM-Split“, „IP-Produktsplit“, „IP-involvierender PSM-Split“ so-

wie „Produktsplit“ sollen synonym verwendet werden, und beziehen sich auf eine abgegrenzte 

IP-involvierende Transaktionskette, auf die der Mechanismus (die IP-PSM) angewendet wer-

den soll. Der Begriff „Produktsplit“ bezieht sich auch allgemein auf eine abgegrenzte Transak-

tionskette (einen Split) im Rahmen der VC-PSM. 

Der Begriff „VC-PSM-Split“ oder „VC-Split“ bezieht sich auf den Anwendungsbereich VC-

PSM in einem Einzelfall. 

                                                 
37 Vgl. OECD (2017a), S. 117–145, (2018b). 
38 Siehe hierzu (analog) 4.5.3.1 Konzeption und die entsprechenden Nachweise. 
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Der Begriff „PSM-Steuern“ bezieht sich auf die Steuern, die nach dem PSM-Mechanismus in 

den Verkaufsstaaten zu zahlen sind. 

Als „PSM-Implementierungsformen“ oder „PSM-Formen“ werden alle hier diskutierten Im-

plementierungsformen des vorgeschlagenen Mechanismus bezeichnet. 

Die Begriffe „Methoden“ oder „Formen“ werden als Oberbegriff für alle PSM-Implementie-

rungsformen sowie die TPSM bezeichnet. 

Als „Transaktionsketten“ werden einzelne Ketten von konzerninternen Transaktionen hindurch 

gesamter MNUs von dem ersten bis zum letzten konzernexternen Marktkontakt bezeichnet. 

Als „transaktionskettenbasierte Formen“ oder „transaktionskettenbasierte Implementierungs-

formen“ werden die IP-PSM, die VC-PSM sowie die TPSM bezeichnet. 

Weitere, weniger zentrale oder lokal relevante bzw. sich erschließende Begriffe werden im wei-

teren Verlauf der Arbeit geklärt. 

1.4 Fokus und Eingrenzungen 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden vorausgesetzt die Grundlagen zur Gewinnauftei-

lung anhand von Verrechnungspreisen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz39 sowie im Rah-

men einer globalen formelhaften Gewinnaufteilung40, die Details und Grundlagen der interna-

tionalen Besteuerung nach dem geltenden System41 sowie der internationalen Gewinnverlage-

rung einschließlich der steuerlichen Restriktionen,42 die grundsätzliche Kenntnis des 

OECD/G20 BEPS-Projekts43 sowie die Grundsätze und Fragestellungen der (grenzüberschrei-

tenden) Gruppenbesteuerung44, insbesondere der (steuerlichen) Konsolidierung, wie die Zwi-

schengewinneliminierung. Diese Thematiken werden im Rahmen dieser Arbeit nicht (detail-

liert) dargestellt und erläutert. 

Der Fokus der Implementierung des untersuchten Mechanismus liegt auf dem System der Be-

steuerung des Gewinns als Bemessungsgrundlage und der Aufteilung des Gewinns nach den 

                                                 
39 Vgl. hierzu z.B., auch bezogen auf den deutschen Rechtsrahmen, Jacobs et al. (2016), S. 546–631, 638–825; 

Schreiber (2017), S. 573–608. 
40 Vgl. hierzu z.B., auch bezogen auf den Reformvorschlag innerhalb der EU, Jacobs et al. (2016), S. 229–238, 

547, 632–636; Schreiber (2013a), S. 117–133, (2017), S. 576–577, 609–617; OECD (2017a), S. 26, 39. 
41 Vgl. hierzu z.B. Schreiber (2017), S. 443–666; Jacobs et al. (2016); Schreiber (2013a). 
42 Vgl. zusätzlich zur Literatur zur internationalen Besteuerung etwa Grotherr (2011b). 
43 Vgl. hierzu z.B. OECD (2019c), (2013a). 
44 Vgl. hierzu z.B. Oestreicher et al. (2008); Scheuchzer (1994); Sauerland (2007); Grotherr (1994); Schreiber 

(2013a), S. 10–11. 
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OECD-Verrechnungspreisgrundsätzen. Eine (vollständige) mögliche Implementierung inner-

halb eines Systems der globalen formelhaften Gewinnaufteilung45 oder im Rahmen einer soge-

nannten Destination-Based Cash Flow Tax (DBCFT)46 sollen nicht untersucht werden. Dies 

würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen. 

Es soll kein detaillierter Vergleich mit den Vorschlägen vorgenommen werden, an die diese 

Arbeit anknüpft und mit denen der vorliegende Vorschlag entsprechend verwandt ist.47 Es soll 

etwa nicht im Detail verglichen werden, welche Ähnlichkeiten oder Unterschiede es bezüglich 

der möglichen Umsetzung oder Implementierung oder im Detail aufkommender Problematiken 

gibt. Die Arbeit knüpft außerdem an ausgewählte, einschlägige Vorschläge zur internationalen 

Gewinnaufteilung innerhalb von MNUs an. Der Versuch, sämtliche Vorschläge zur internatio-

nalen Gewinnaufteilung multinationaler Unternehmen anzuführen, kann dabei nicht unternom-

men werden. 

Eine unilaterale48 oder nur von einigen Staaten koordinierte49 Anwendung oder Implementie-

rung des Mechanismus soll nicht betrachtet oder diskutiert werden. Es soll davon ausgegangen 

werden, dass alle Staaten des betrachteten geographischen Rechtsrahmens (theoretisch optima-

ler Weise global) den Mechanismus implementieren und entsprechend anwenden.50 

Der im Rahmen dieser Arbeit vorgeschlagene Mechanismus soll grundsätzlich für eine welt-

weite und koordinierte Einführung und Anwendung51 diskutiert werden. Da der vorgeschlagene 

Mechanismus auf eine möglichst globale Implementierung zielt und die OECD-Verrechnungs-

preisleitlinien eine länderübergreifende Übereinkunft darstellen,52 wird die OECD als mögli-

che(r) rechtliche(r) und politische(r) Implementierungsebene bzw. Implementierungsumfang 

betrachtet. Entsprechend wird grundsätzlich die OECD-Ebene als rechtlicher Referenzrahmen 

insbesondere in Anwendungs- und Implementierungsfragen im Kontext dieser Arbeit in Be-

tracht gezogen werden. Wo bedeutsam, wird auf deutsche Regelungen oder Regelungen auf 

EU-Ebene Bezug genommen. 

                                                 
45 Siehe hierzu kurz 4.1 Globale formelhafte Gewinnaufteilung. 
46 Vgl. zur DBCFT z.B. Bond/Devereux (2002); Auerbach et al. (2010); Schreiber (2013b); Devereux/de la Feria 

(2014); Auerbach et al. (2017). 
47 Entsprechende Verweise auf diese Vorschläge erfolgen im Verlauf der Arbeit. 
48 Vgl. analog z.B. Avi-Yonah (1995), S. 157; Auerbach et al. (2017), S. 38–44, 60–63; Devereux et al. (2019), 

S. 74–81; Bazlen (2019). 
49 Vgl. analog z.B. Avi-Yonah/Benshalom (2011), S. 392–395. 
50 Vgl. analog z.B. Devereux/de la Feria (2014), S. 4. 
51 Vgl. analog z.B. Schreiber (2015), S. 106–107. 
52 Vgl. z.B. OECD (2017a), S. 15–20, 33; Blough et al. (2018), S. 1. 
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Die Diskussion des Mechanismus konzentriert sich auf den Fall der Koordination und Koope-

ration zwischen den beteiligten Staaten. Strategisches, nicht kooperatives Verhalten der Staaten 

im Steuerwettbewerb53 soll generell nicht betrachtet werden,54 auch wenn kooperatives und 

strategisches Verhalten sich nicht zwangsweise gegenseitig ausschließen55. Der Fokus der Dis-

kussionen möglicher Anreize liegt auf multinationalen Unternehmen und deren Steuerpla-

nungsspielräumen. 

Der vorliegende Vorschlag bezieht sich (primär) auf die zwischenstaatliche Verteilung von Be-

messungsgrundlagen bzw. auf die Teilung des Steueraufkommens. Die Steuersätze sollen hier-

von grundsätzlich unberührt bleiben bzw. als gegeben betrachtet werden. 

Die Besteuerung von Gewinnausschüttungen an die Muttergesellschaft wird ausgeklammert. 

Diese ist weder Bestandteil des diskutierten Reformvorschlags, noch sollte sie prinzipiell einen 

Einfluss auf die Entscheidungen über den Ort von Buchgewinnen oder Investitionen nehmen. 

Die Besteuerung im Rahmen des Mechanismus wird so ausgestaltet, dass sie im Grundsatz 

keine Buchgewinn- oder Investitionsverlagerungsanreize auslöst. Ist die Steuerlast, die sich 

nach Anwendung des Mechanismus ergibt, im Konzern definitiv, löst die Ausschüttungsbesteu-

erung auf Ebene der Muttergesellschaft keine Buchgewinn- oder Investitionsverlagerungsan-

reize aus. Die Steuerbelastung auf Ebene der Tochtergesellschaften ist bei der international zu-

meist vorgenommenen Freistellung von Gewinnausschüttungen auf Ebene der Muttergesell-

schaft56 definitiv.57 Außerdem ist sie bei der Anwendung der indirekten Anrechnung58 bei Über-

schreiten des Anrechnungshöchstbetrages endgültig, da dann grundsätzlich das Ergebnis der 

Freistellung erreicht wird59. Bei Nichtüberschreiten des Anrechnungshöchstbetrages wird auf 

das Steuerniveau der Muttergesellschaft hochgeschleust.60 Auch in diesem Fall ändert sich die 

                                                 
53 Vgl. hierzu allgemein z.B. Keen/Konrad (2013). 
54 Eine Ausnahme wird in 3.4 Steuerwettbewerb und Stabilität gemacht. 
55 Vgl. Keen (2018), S. 220–222. 
56 Vgl. z.B. Schreiber (2015), S. 107. 
57 Vgl. z.B. Spengel (2013), S. 41. 
58 Siehe hierzu 3.3.1 Ausgestaltungsmöglichkeiten. 
59 Vgl. z.B. Jacobs et al. (2016), S. 49. 
60 Vgl. z.B. Jacobs et al. (2016), S. 14; Schreiber (2015), S. 107. 
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Entscheidung der Konzernmuttergesellschaft über den Ort von Investitionen oder Buchgewin-

nen auf Ebene der Tochtergesellschaften durch die Ausschüttungsbesteuerung grundsätzlich 

nicht.61 Die Besteuerung auf Ebene der Anteilseigner des Konzerns wird nicht berücksichtigt.62 

Im Bereich der Investitionswirkungen sollen nur Wirkungen auf den Standort von Investitionen 

betrachtet werden. Mögliche (allgemeine) Wirkungen auf den Investitionsumfang63 werden 

nicht berücksichtigt.64 

Im Rahmen der Diskussionen und Analysen zur Investitions- und Buchgewinnverlagerung wer-

den nichtsteuerliche Kosten der Buchgewinn- wie Investitionsverlagerung65 nicht berücksich-

tigt. Ebenso werden Standortfaktoren66 bzw. ortsgebundene Renten67 im Rahmen der Diskus-

sionen und Analysen von Investitionsentscheidungen grundsätzlich nicht berücksichtigt.68 

Auch werden mögliche steuerliche Kosten der Investitionsverlagerung, z.B. die Exit-Besteue-

rung,69 sowie der Buchgewinnverlagerung70 im Rahmen der Diskussionen und Analysen zur 

Investitions- und Buchgewinnverlagerung grundsätzlich nicht berücksichtigt. 

Es soll nicht auf die Details der möglichen bzw. nötigen rechtlichen Implementierung des Me-

chanismus, der Implementierungs- und Umsetzungsformen sowie des steuerlichen Anknüp-

fungspunktes im Bestimmungsland eingegangen werden. Das Zusammenspiel oder u.U. Kon-

flikte mit bisherigem geltendem Recht werden ausgeklammert. Der Fokus liegt auf der Be-

schreibung der Funktionsweisen des Mechanismus und der Implementierungs- und Umset-

zungsformen sowie deren Diskussionen. 

Nicht diskutiert werden etwaige potentielle Diskriminierungsproblematiken (etwa aufgrund 

von EU-Recht oder von DBAs)71. 

                                                 
61 Vgl. z.B. Richman (1963); Schreiber (2015), S. 107. Zwar können hiervon Anreize zur Sitzverlagerung der 

Muttergesellschaft ausgehen (siehe hierzu 2.1 Internationale Investitionsstandortneutralität (Kapitalexport-

neutralität) und die entsprechenden Nachweise). Dies soll aber, insbesondere aufgrund der internationalen Sel-

tenheit der Anwendung der indirekten Anrechnungsmethode auf innerkonzernliche Ausschüttungen (siehe 

hierzu 3.2 Grundkonzeption des Mechanismus und die entsprechenden Nachweise), nicht weiter berücksichtigt 

werden. 
62 Vgl. zur Ausklammerung der persönlichen Steuern der Anteilseigner bei der Analyse von Investitionsentschei-

dungen multinationaler Unternehmen z.B. Spengel (2013), S. 50; Spengel (2003), S. 81–85, (m.w.N.). 
63 Vgl. hierzu z.B. Schreiber (2015), S. 105–108, (2017), S. 689–690. 
64 Vgl. auch Schreiber (2017), S. 711. 
65 Vgl. z.B. Schreiber (2013a), S. 52, (2017), S. 500, 767–768; Jacobs et al. (2016), S. 888. 
66 Vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 468, 920. 
67 Vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 469. 
68 Vgl. analog z.B. Schreiber (2017), S. 920; Auerbach et al. (2017), S. 23. 
69 Vgl. hierzu z.B. Schreiber (2017), S. 469, 551–555, 947–956; Schreiber (2013a), S. 22–24, 76–79. 
70 Vgl. z.B. Jacobs et al. (2016), S. 888; Schreiber (2013a), S. 52. 
71 Vgl. zu Diskriminierungsverboten z.B. Schreiber (2017), S. 453, 457–461; Art. 24 OECD-MA (2017); Art. 18, 

34, 45, 49, 52, 54, 56, 62, 63, 65 AEUV. 
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Übergangsfragen in der rechtlichen Implementierung72 des Mechanismus werden nicht betrach-

tet. 

Optimaler Weise, um Steuerplanungsmöglichkeiten zu vermeiden, sollten von dem Vorschlag 

prinzipiell alle Rechtsformen (Personenunternehmen, Einzelunternehmen und Kapitalgesell-

schaften; Tochtergesellschaften und Betriebsstätten)73 und (entsprechend) alle Ertragsteuern 

der Unternehmen betroffen sein (in Deutschland Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbe-

steuer74)75. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich jedoch auf eine Ausarbeitung und Diskus-

sion für Kapitalgesellschaften sowie deren Tochtergesellschaften und Betriebsstätten als auch 

für die Körperschaftsteuer.76 Eine Ausweitung auf weitere Rechtsformen77 sowie auf weitere 

Steuerarten ist konzeptionell kein großer Schritt; in der rechtlichen Umsetzung wohl eher.78 

Die Betriebsstätten-Thematik, d.h. die Schaffung eines entsprechenden steuerlichen Anknüp-

fungspunktes im Bestimmungsland und die entsprechende Behandlung von Betriebsstätten, 

steht nicht im Zentrum dieser Arbeit. Sie wird insbesondere in Abschnitt 3.1 kurz umrissen. 

Der Fall, dass rechtlich verkaufende Einheit und Verkaufseinheit nach dem Mechanismus nicht 

identisch sind,79 wird prinzipiell ausgeklammert. 

Verluste, sowohl innerhalb gesamter MNUs, innerhalb einzelner Transaktionsketten oder in 

einzelnen MNU-Einheiten,80 werden grundsätzlich nicht betrachtet. 

Zeiteffekte der Besteuerung werden grundsätzlich nicht betrachtet.81 Im Rahmen dieser Arbeit 

beziehen diese sich insbesondere auf mögliche Zeiteffekte aufgrund der Besteuerungszeit-

punkte von Erträgen und korrespondierenden Aufwendungen, auf potentielle Zeiteffekte in 

Verbindung mit der Anrechnungsmethode82 bzw. allgemein auf das mögliche zeitliche Ausei-

nanderfallen der (Steuer-)Zahlungen in den Produktionsstaaten und den Verkaufsstaaten. Prin-

zipiell wird von mehreren Zeitpunkten bzw. Perioden, zu bzw. in denen (Steuer-)Zahlungen 

                                                 
72 Vgl. analog z.B. Haas et al. (2011), S. 76. 
73 Vgl. auch analog Oestreicher et al. (2008), S. 319–320; vgl. diskutierend für den Kontext der GKKB Spengel 

(2008), S. 34. 
74 Vgl. z.B. Scheffler (2016), S. 31. 
75 Vgl. zur Fragestellung z.B. Jacobs et al. (2016), S. 231. 
76 Vgl. analog z.B. Europäische Kommission (2011), Art. 2 i.V.m. Anhang I, II, Art. 4, 55. 
77 Vgl. für Beteiligungen an steuerlich transparenten Unternehmen z.B. Europäische Kommission (2011), Art. 

84. 
78 Vgl. auch analog Oestreicher et al. (2008), S. 319–320; Spengel (2008), S. 34. 
79 Siehe hierzu 3.1 Besteuerung im Bestimmungsland. 
80 Vgl. analog z.B. Devereux et al. (2019), S. 41–45; OECD (2018b), S. 12, (2019a), S. 18. Vgl. Schreiber (2018), 

S. 266–269. 
81 Vgl. hierzu allgemein z.B. Wagner/Dirrigl (1980), S. 23–39; Schneider (1992), S. 193–272. 
82 Zu Zeiteffekten bei der traditionellen Anwendungsform der Anrechnungsmethode vgl. z.B. Schreiber (2017), 

S. 932–933; Schanz/Schanz (2011), S. 231. Von einer Diskussion der Übertragbarkeit wird abgesehen.  
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oder Transaktionen83 stattfinden können, und den damit verbundenen Problematiken abgese-

hen. 

Insbesondere im Rahmen der Beispiele wird von Unterschieden in der Gewinnermittlung zwi-

schen den einzelnen Ländern und von unterschiedlichen Landeswährungen abgesehen. 

Im Rahmen dieser Arbeit sollen nur 100-prozentige Beteiligungen an Kapitalgesellschaften be-

trachtet werden. Das mögliche Vorgehen bei weniger als 100-prozentigen Beteiligungen soll 

nicht diskutiert werden.84 

Mögliche Veränderungen der Gruppenstruktur im Verlauf der Zeit und die entsprechende An-

wendung des Mechanismus werden nicht berücksichtigt. Mögliche Änderungen von Beteili-

gungsverhältnissen werden nur angeführt, wo diese mit dem Mechanismus verbunden sind bzw. 

von diesem ausgelöst werden können. 

Der mögliche Informationsfluss bei Anwendung der PSM sowie die Möglichkeiten der Koor-

dination (zentral85 oder dezentral) der Besteuerung nach der PSM sowohl innerhalb von MNUs 

als auch zwischen MNUs und Finanzverwaltungen sowie zwischen einzelnen Steuerjurisdikti-

onen sollen grundsätzlich nicht im Fokus der Arbeit stehen. 

Der Fall, dass eine Einheit je nach Tätigkeiten sowohl teilweise Produktions- als auch teilweise 

Verkaufseinheit (hier sog. hybride Einheit)86 bzw. ein Staat je nach Ansässigkeiten entspre-

chender Einheiten sowohl Produktions- als auch Verkaufsstaat sein kann, soll im Rahmen die-

ser Arbeit prinzipiell ausgeschlossen werden. Im Rahmen dieser Arbeit sollen MNU-Einheiten 

entweder vollständig als Produktions- oder aber als Verkaufseinheit zu qualifizieren sein. Ent-

sprechend sollen Staaten entweder Produktions- oder Verkaufsstaaten sein, auch wenn in der 

Realität offenkundig insbesondere Staaten gleichzeitig Produktions- und Verkaufsstaaten sein 

können, also sowohl Exporte (Produktionsstaateigenschaft) aus einem als auch Importe (Ver-

kaufsstaateigenschaft) in einen Staat stattfinden.  

                                                 
83 Vgl. analog z.B. Luckhaupt et al. (2012b), S. 111. 
84 Vgl. zur Problematik bzw. einer Diskussion für den Kontext der GKKB z.B. Agúndez-García (2006), S. 15–

17; Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group (2006), S. 9; Spengel/Wendt (2007), S. 39–

40; Oestreicher et al. (2008), S. 346–347; Schön (2008), S. 69, (m.w.N.); Wendt (2009), S. 179–181. Vgl. für 

den Kontext ihres Vorschlags Devereux et al. (2019), S. 84. 
85 Vgl. hierzu allg. für die Verrechnungspreissetzung innerhalb von MNUs z.B. Schreiber (2017), S. 579. Vgl. 

allgemein z.B. Jacobs et al. (2016), S. 693. 
86 Vgl. entsprechend z.B. das Beispiel in Devereux et al. (2019), S. 19. Im Rahmen des Mechanismus wäre für 

hybride Einheiten grundsätzlich eine entsprechende getrennte Behandlung dieser Einheiten je nach Produkti-

ons- oder Verkaufstätigkeiten als Produktions- oder Verkaufseinheiten notwendig, worauf nicht eingegangen 

werden soll. 
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Mögliche Änderungen in der Verrechnungspreissetzung nach geltenden Regeln durch die Un-

ternehmen infolge der Einführung des Mechanismus (Rückwirkungen auf Buchgewinne) und 

damit verbundene mögliche Auswirkungen auf das Steueraufkommen der involvierten Staaten 

sollen im Rahmen dieser Arbeit grundsätzlich unberücksichtigt bleiben. 

Beschreibungen und Diskussionen des Mechanismus, seiner Umsetzungsmöglichkeiten sowie 

Implementierungsformen werden aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit 

grundsätzlich im Indikativ, und nicht im Konjunktiv, formuliert. 

Weitere, weniger zentrale oder lokal relevante bzw. sich erschließende Eingrenzungen des Be-

trachtungsrahmens der Arbeit werden im weiteren Verlauf der Arbeit angebracht. 

1.5 Annahmen 

Es wird im Rahmen der Arbeit grundsätzlich kooperatives und koordiniertes Verhalten der 

Staaten angenommen. Im Rahmen dieser Arbeit soll prinzipiell von einer einheitlichen und 

konsistenten Anwendung der diskutierten Methoden durch alle Beteiligten ausgegangen wer-

den. 

Es wird die Annahme getroffen, dass die Entscheidungen über den Ort von Buchgewinnen und 

Investitionen (im Interesse der Eigentümer87 und rational88) von der jeweiligen Konzernmut-

tergesellschaft (bzw. ihren Managern) getroffen werden.89 Den Analysen liegt zugrunde, dass 

MNUs, in Abwesenheit mehrerer Betrachtungsperioden, nach einer Maximierung der Nach-

steuer-Zahlungsströme streben.90 Grundsätzlich wird die Annahme getroffen, dass die Zah-

lungsgrößen den (steuerlichen) Gewinngrößen entsprechen, es also keine steuerfreien Einnah-

men (Einzahlungen) oder nichtabziehbare Ausgaben (Auszahlungen) gibt. Bei Entfallen von 

Periodisierungen durch das Ausklammern mehrerer Perioden entspricht der (steuerliche) Ge-

winn damit prinzipiell dem Netto-Zahlungsüberschuss.91 

Es wird von der Nichtüberwälzung der Steuerlast ausgegangen.92 

Grundsätzlich wird im Rahmen dieser Arbeit die Annahme getroffen, dass es innerhalb eines 

Split pro Staat entweder eine Produktions-, eine Verkaufs- oder eine Gewinnverlagerungsein-

heit gibt, sodass ein Staat entweder als Produktions-, Verkaufs- oder Gewinnverlagerungsstaat 

                                                 
87 Vgl. z.B. Brealey et al. (2019), S. 7–8, 10, 12–13. 
88 Vgl. z.B. Schneider (1992), S. 193; Schreiber (2017), S. 669. 
89 Vgl. hierzu z.B. Jacobs et al. (2016), S. 693, 885–889; Schreiber (2017), S. 579. 
90 Vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 669. 
91 Vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 51–52; Schanz/Schanz (2011), S. 81. 
92 Vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 671–672. 
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zu qualifizieren ist. Grundsätzlich wird die Annahme getroffen, dass es nicht mehrere MNU-

Einheiten pro Split in einem Land gibt, sodass die jeweilige Einheit und das jeweilige Land mit 

dem gleichen Buchstaben notiert werden können. Dies bedeutet, es wird grundsätzlich die An-

nahme getroffen, dass es pro Verkaufsstaat (Produktionsstaat/ Gewinnverlagerungsstaat) eine 

Verkaufseinheit (Produktionseinheit/ Gewinnverlagerungseinheit) gibt, sodass generell nicht 

zwischen Verkaufsstaat (Produktionsstaat/ Gewinnverlagerungsstaat) und -einheit (Produkti-

onseinheit/ Gewinnverlagerungseinheit) unterschieden werden muss. Entsprechend sind meh-

rere MNU-Einheiten in unterschiedlichen Staaten ansässig. 

Die allgemeinen Darstellungen, Analysen und Diskussionen des Mechanismus gehen grund-

sätzlich von Umsetzungsmöglichkeit a.)93 aus, d.h. bei den Verkaufseinheiten wird prinzipiell 

keine Steuer nach geltenden Regeln, sondern nur die Steuer nach dem Mechanismus im Rah-

men der Verrechnungspreissetzung erhoben. 

Allen Produktionsstaaten wird grundsätzlich ein strikt positiver Anteil am gesamten, strikt po-

sitiven aufzuteilenden Gewinn zugeordnet (𝛼𝑗 > 0; ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 ∧ 𝑃 > 0). 

Im Rahmen der Arbeit wird grundsätzlich die Annahme getroffen, dass keine Anrechnungs-

überhänge vorliegen. Die Konsequenzen von Anrechnungsüberhängen sollen gesondert in 3.3.4 

Analyse im Falle von Anrechnungsüberhängen diskutiert werden. 

Es wird außerdem die Annahme getroffen, dass Quellenstaaten grundsätzlich ein Interesse ha-

ben, Anrechnungsüberhänge zu vermeiden und nicht zu provozieren. 

Weitere, weniger zentrale oder lokal relevante bzw. sich erschließende Annahmen werden im 

weiteren Verlauf der Arbeit angebracht. 

  

                                                 
93 Siehe hierzu 4.4 Umsetzungsmöglichkeiten des Mechanismus innerhalb des Verrechnungspreissystems. 
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2 Kriterien und ausgewählte Vorschläge zur internationalen Ge-

winnaufteilung 

2.1 Internationale Investitionsstandortneutralität (Kapitalexportneut-

ralität) 

Zur Sicherung weltwirtschaftlicher Effizienz (Produktionseffizienz94) wird das ökonomische 

Postulat der Kapitalexportneutralität (KEN) angeführt.95 Betrachtet werden sogenannte Green-

field-Investitionen (neue Direktinvestitionen) multinationaler Unternehmen.96 Das Konzept der 

KEN geht von einem festen Kapitalstock, d.h. von einem substitutiven Verhältnis in- und aus-

ländischer Investitionen aus.97 Unter Kapitalexportneutralität ist zu verstehen, dass die Ent-

scheidung eines Investors (z.B. eine Konzernmuttergesellschaft oder ein privater Investor) über 

den Investitionsort98 (etwa In- oder Ausland) durch die Besteuerung nicht beeinflusst werden 

soll. Dadurch soll die international effiziente Verteilung realen Kapitals steuerlich ungestört 

sein. In Abwesenheit von Steuern würde ein Investor stets an dem Ort investieren, an dem er 

die höchste Bruttorendite erzielen kann. Dies führt zur Maximierung des weltweiten Einkom-

mens, da eine Umschichtung des eingesetzten Kapitals nicht zu einer höheren Rendite und da-

mit zu einem höheren Gesamtwelteinkommen führt. Pareto-Effizienz ist erreicht. Die Bruttor-

enditen gleichen sich international an. Dieses global optimale Ergebnis soll aus einer weltwei-

ten Wohlfahrtsperspektive99 durch die Besteuerung nicht beeinflusst werden.100  

                                                 
94 Vgl. grundlegend Diamond/Mirrlees (1971). 
95 Vgl. hierzu und zum Folgenden grundlegend Richman (1963), S. 5–36; Musgrave (1960); Musgrave (1969), 

S. 109–121, 128–130. Vgl. auch Spengel (2013), S. 44–55, (m.w.N.); Homburg (2015), S. 305–309. 
96 Kritisch in Bezug auf die Beschränkung auf Direktinvestitionen, da vor allem Portfolioinvestitionen für die 

Gesamtwohlfahrt entscheidend seien vgl. Spengel (2003), S. 234–235, (m.w.N.); Hufbauer (1992), S. 60. Auch 

Musgrave sieht eine wohnsitzbasierte Steuer unabhängig von Beteiligungshöhen als Ideal im Sinne der KEN 

an. Vgl. Musgrave (1969), S. 121. Von sogenannten M&A-Investitionen, der daraus resultierenden (internati-

onalen) Verteilung von Eigentumsrechten an Unternehmen und dem damit verbundenen Kriterium internatio-

naler Steuerneutralität, der Anteilseignerneutralität, auch Capital Ownership Neutrality (vgl. hierzu Desai/Hi-

nes (2003), (2004); Ruf (2009); Becker/Fuest (2010), (2011a); Devereux et al. (2015)), soll im Rahmen dieser 

Arbeit abgesehen werden. 
97 Diese Annahme wird gerade bei MNUs angezweifelt, die grundsätzlich freien Zugang zum Kapitalmarkt ha-

ben. Im Aggregat, welches für die Steuerpolitik relevant sei, wurde jedoch ein substitutives Verhältnis in- und 

ausländischer Investitionen nachgewiesen. Vgl. Becker/Fuest (2011b); Feldstein (1995); Desai et al. (2005). 
98 Entscheidungen über den Umfang unternehmerischer Investitionen und einer damit zusammenhängenden neut-

ralen Einkommensbesteuerung werden hier nicht berücksichtigt. Vgl. Schreiber (2017), S. 711; Spengel 

(2003), S. 230; Musgrave, S. 212; Devereux et al. (2015), S. 92. 
99 Von national optimaler Steuerpolitik soll abgesehen werden. Vgl. z.B. Richman (1963), S. 89–104; Feld-

stein/Hartmann (1979); Homburg (2015), S. 295–305, (m.w.N.). 
100 Grundsätzlich gelten diese Argumente für die Annahme effizienter Märkte (siehe oben). Denn wenn ein ohne 

Steuern effizientes Ergebnis nicht durch Steuern verzerrt werden soll, setzt dies ein eben solches Vorsteuerer-

gebnis und damit einen funktionierenden (effizienten) Markt für den Rahmen der betrachteten Investitionen 

voraus. Vgl. z.B. Spengel (2013), S. 44. Doch selbst, wenn diese Annahme in der Realität nicht unbedingt 
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Ein weltweit maximiertes Bruttoeinkommen maximiert außerdem, aus fiskalischer Sicht, die 

globale Steuerbemessungsgrundlage, die unter den Staaten verteilt werden kann. Eine investi-

tionsstandortneutrale Besteuerung kann damit die Konsensfähigkeit einer solchen Besteuerung 

erhöhen.101 Werden Investitionsstandortentscheidungen nicht durch die Besteuerung beein-

flusst, und wissen Investoren dies ex ante, beziehen Investoren die lokale Besteuerung außer-

dem nicht in ihr Investitionsstandortkalkül mit ein, wodurch entsprechende Informations- und 

Steuerplanungskosten gespart werden können.102 Die korrespondierende Ersparnis kann wie-

derrum gesamtwohlfahrtssteigernd eingesetzt werden.103  

Dass (nicht kapitalexportneutrale) Steuern die Entscheidung multinationaler Unternehmen über 

den Investitionsstandort beeinflussen, können empirische Studien belegen.104 

Um Kapitalexportneutralität zu erreichen, sollen Investitionen unabhängig vom Ort der Inves-

tition aus Sicht eines Investors grundsätzlich steuerlich (effektiv)105 gleich belastet werden.106 

Denn Investoren entscheiden anhand der Nachsteuerrenditen über den Investitionsort. Aus ge-

samtwirtschaftlicher Sicht sollen sich Investoren jedoch so entscheiden, als maximieren sie die 

Vorsteuerrendite (Bruttorendite). Werden Investitionserträge effektiv steuerlich gleich belastet, 

werden die Maximierung der Nettorenditen (Gewinnmaximierung) und die Maximierung der 

Bruttorenditen (Maximierung des Welteinkommens) in Einklang gebracht.107  

                                                 
erfüllt sein muss, sollte von Steuern als Instrument, um Marktineffizienzen zu heilen, abgesehen werden. Vgl. 

z.B. Richman (1963), S. 30. 
101 Vgl. z.B. Schreiber (2018), S. 260. Siehe zur Konsensfähigkeit auch 2.3. 
102 Siehe hierzu auch 2.4 Reduzierung der Komplexitätskosten. 
103 Vgl. die Argumentation für das Vorliegen nationaler Entscheidungsneutralität der Besteuerung König/Wosni-

tza (2004), S. 32; Schwinger (1992), S. 12; Wagner (2005), S. 94–97; Wagner (2006), S. 19–22, welche im 

internationalen Kontext analog gelten sollte.  
104 Vgl. z.B. Heckemeyer/Overesch (2012), (m.w.N.), die eine Meta-Analyse empirischer Studien durchführen, 

welche zeigt, dass lokale Steuern internationale Investitionsentscheidungen von Unternehmen beeinflussen. 

Für internationale Standortentscheidungen ermitteln sie, basierend auf jeweils fünf Schätzungen, dass die An-

siedlungswahrscheinlichkeit in einem Investitionsland bezogen auf die diskrete Standortwahl von Mutterge-

sellschaften um 2,58 % bzw. die Anzahl der Tochtergesellschaften in betrachteten Investitionsländern um 1,87 

% sinkt, wenn der lokale Steuersatz um einen Prozentpunkt steigt. Die Meta-Analyse von Feld/Heckemeyer 

(2011), (m.w.N.) ergibt eine auf 45 Primärstudien basierende hoch signifikante gesamte steuerliche Semi-Elas-

tizität von FDI von betragsmäßig 2,55, was eine Reduktion der FDI-Bestände (ausländische Direktinvestitio-

nen) in einem Land um 2,55 % bei einer Erhöhung des relevanten Steuersatzes um einen Prozentpunkt impli-

ziert. Feld/Heckemeyer schließen daraus, dass hohe Zielland-Steuern Investitionen in diesem Land abschre-

cken können. Vgl. außerdem etwa Devereux/Griffith (2003); de Mooij/Ederveen (2008). 
105 Vgl. Musgrave (1969), S. 109. D.h. in Bezug auf Steuersatz und Bemessungsgrundlage. Vgl. z.B. Homburg 

(2015), S. 306; Spengel (2013), S. 47.  
106 Von dem Fall der Überwälzung der Steuerlast oder von Standortvorteilen aufgrund von auf Steuerzahlungen 

beruhenden Staatsausgaben und der entsprechenden kapitalexportneutralen steuerlichen Behandlung (vgl. 

Musgrave (1960), S. 90–91; Musgrave (1969), S. 115–117; Richman (1963), S. 7–9, 30–33) wird im Rahmen 

dieser Arbeit abgesehen. Ebenso wird abgesehen von sozialen Kosten oder Nutzen sowie von Risiken und 

deren Einschätzung aus Investorensicht, jeweils in Zusammenhang mit bestimmten Investitionen und der in-

ternational effizienten Besteuerung dieser Investitionen. Vgl. Richman (1963), S. 6–7, 35–36. 
107 Vgl. auch Becker/Fuest (2011b), S. 402. 
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Grundsätzlich kann dies unter Anwendung des Welteinkommensprinzips im Wohnsitzstaat des 

Investors entweder unter Ausschluss der Quellenbesteuerung (alleinige Besteuerung des Welt-

einkommens im Sitzstaat) oder unter Anwendung der Anrechnungsmethode im Wohnsitzstaat 

in Verbindung mit der Quellenbesteuerung (Besteuerung des Welteinkommens im Sitzstaat un-

ter Vollanrechnung der in den Quellenstaaten erhobenen Steuern auf das bzw. Teile des Welt-

einkommen/s durch den Sitzstaat) erreicht werden.108 Eine wohnsitzbasierte Steuer (Residence-

Based Taxation) kann entweder auf Ebene der Anteilseigener eines Konzerns als eine Art 

grenzüberschreitende Teilhabersteuer109 angewandt werden oder auf Ebene der Konzernober-

gesellschaft110.111 Im Kontext großer multinationaler Unternehmen wurde dieses System aus 

mehrfacher Sicht kritisiert. Einer der Hauptkritikpunkte ist, dass der Sitz der Muttergesellschaft 

eines MNU in Folge der Besteuerung am Sitz der Konzernmutter verlagert werden kann, eine 

wohnsitzbasierte Besteuerung demnach nicht steuerplanungsresistent ist.112 Sind mit dem Sitz 

einer Konzernobergesellschaft Investitionen verbunden, können durch eine steuermotivierte 

                                                 
108 Vgl. Richman (1963), S. 27–29; Musgrave (1969), S. 109–111, 121, 128–130; Homburg (2015), S. 306–307; 

Spengel (2013), S. 47. Weitere Voraussetzungen für KEN sind neben einem einheitlichen inländischen Steu-

ersatz für sämtliche Investitionen, einheitliche (inländische) Gewinnermittlungsvorschriften, die einheitliche 

Besteuerung des Welteinkommens im Feststellungszeitpunkt und die vollständige Anrechnung bereits einbe-

haltener Steuern auf die inländische Steuer. Vgl. z.B. Spengel (2013), S. 47, (2003), S. 231–232; Musgrave 

(1969), S. 109–111, 121, 128–130. 

 Devereux et al. (2015) kommen im Rahmen ihrer modellbasierten Analyse zu dem Schluss, dass die Standar-

dergebnisse optimaler internationaler Besteuerung, d.h. die Anwendung der Vollanrechnungsmethode im An-

sässigkeitsstaat des Investors zur Erreichung globaler Optimalität, nur für die oben aufgeführte Annahme eines 

substitutiven Verhältnisses in- und ausländischer Investitionen (Inlandsinvestitionen werden aufgrund höherer 

Auslandsinvestitionen reduziert) sowie für den Fall einer Cash Flow Steuer mit voller Abzugsfähigkeit aller 

Aufwendungen gilt. Für den Fall, dass In- und Auslandsinvestitionen keine Substitute sind (nicht fixer Kapi-

talstock), ist Optimalität nicht auf die Anrechnungsmethode begrenzt, sondern auch die Freistellung im Ansäs-

sigkeitsstaat des Investors führt zu Optimalität (vgl. Devereux et al. (2015), S. 89, 96). Im Rahmen der von 

ihnen modellierten Einkommensteuer, innerhalb derer keinerlei Finanzierungsaufwendungen, aber Abschrei-

bungen abzugsfähig sind, kann es sein, dass weder die Anrechnungs- noch die Freistellungsmethode, sondern, 

unter bestimmten Annahmen, eine um einen Faktor angepasste Anrechnung zu (zweitbester) Optimalität führt, 

die aber in der Praxis nicht umgesetzt wird. Je nach Parameterkonstellation (das Größenverhältnis in- und 

ausländischer Steuersätze zueinander i.V.m. der Variabilität des Kapitalstocks) ist entweder die Anrechnungs- 

oder die Freistellungsmethode überlegen (vgl. Devereux et al. (2015), S. 92–93, 96). Die veränderten Ergeb-

nisse für die modellierte Einkommensteuer werden durch den im Modell fixierten Kostenabzug (kein Abzug 

von Finanzierungskosten) getrieben (vgl. Devereux et al. (2015), S. 92, 96). Der volle Kostenabzug im Rahmen 

der Cash Flow Tax ist selbst Teil des Optimierungsergebnisses (vgl. Devereux et al. (2015), S. 89). Im Ergebnis 

gilt damit im Modell die globale Optimalität der Anrechnung im Ansässigkeitsstaat für den Fall einer Cash 

Flow Steuer (vgl. Devereux et al. (2015), S. 96).  

 Es ist zu beachten, dass eine kapitalexportneutrale internationale Einkommensteuer grundsätzlich keine inves-

titionsneutrale Einkommensteuer erfordert (vgl. Schreiber (2017), S. 711, 716), sowie, dass die Einkommens-

teuer grundsätzlich das Nettoprinzip berücksichtigt (vgl. Schreiber (2017), S. 14), wenn es auch Ausnahmen 

vom Finanzierungskostenabzug gibt. In Deutschland etwa zu finden in §§ 4h EStG, 8a KStG; 3c Abs. 2 EStG. 
109 Vgl. Spengel (2013), S. 48. Zum Konzept der Teilhabersteuer vgl. Engels/Stützel (1968).  
110 Vgl. zu einem Vorschlag für europäische Konzerne Schreiber/Führich (2009), S. 261–264; Führich (2009), 

S. 203–256. 
111 Vgl. Auerbach et al. (2010), S. 879–882. 
112 Vgl. z.B. Musgrave (1969), S. 111; Richman (1963), S. 34; Auerbach et al. (2010), S. 882; Schreiber/Führich 

(2009); Schön (2009), S. 79–80. Zu empirischen Nachweisen vgl. z.B. Voget (2011); Strauss-Kahn/Vives 

(2009); Desai/Hines (2002). 
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Sitzverlagerung die betroffenen Investitionsentscheidungen verzerrt und KEN verletzt werden. 

Darüber hinaus wurde angebracht, dass beide Formen der wohnsitzbasierten Besteuerung, ins-

besondere eine grenzüberschreitende Teilhabersteuer, schwer realisierbar bzw. kostenaufwen-

dig sind.113  

Aufgrund der Kritikpunkte an der wohnsitzbasierten Besteuerung wurde die sogenannte be-

stimmungslandbasierte Besteuerung vorgebracht.114 Eine bestimmungslandbasierte Besteue-

rung bedeutet grundsätzlich, dass MNUs in den Ländern besteuert werden sollen, in die sie 

Verkäufe an fremde Dritte tätigen, d.h. dort, wo deren Kunden ihren (Wohn-)Sitz haben.115 Aus 

Sicht multinationaler Unternehmen sind deren Kunden weniger mobil.116 Da MNUs ihre Kun-

den grundsätzlich nicht verlagern können, löst eine entsprechend ausgestaltete bestimmungs-

landbasierte Besteuerung grundsätzlich keine Investitionsortverlagerungen oder Ausweich-

handlungen vergleichbar einer Sitzverlagerung der Konzernobergesellschaft aus.117 Unterlie-

gen Investitionen unabhängig vom Investitionsort am Ort des Kunden, welcher grundsätzlich 

nicht durch das MNU beeinflusst werden kann, der gleichen Steuerbelastung, ist Kapitalexport-

neutralität erfüllt.118 Denn theoretisch führt das Welteinkommensprinzip und nicht ausschließ-

lich das Wohnsitzprinzip zu KEN, was bedeutet, dass im Grunde zur Gewährleistung von KEN 

                                                 
113 Vgl. z.B. Musgrave (1969), S. 111; Richman (1963), S. 31; Auerbach et al. (2010), S. 879–882; Spengel 

(2013), S. 48, (2003), S. 234; Becker/Fuest (2011b), S. 405. Siehe hierzu auch 2.4 Reduzierung der Komple-

xitätskosten. Ein weiterer Kritikpunkt sind etwa die fiskalischen Folgen eines Vollanrechnungssystems. Vgl. 

z.B. Führich (2009), S. 8. Siehe hierzu auch 3.3 Die Anrechnungsmethode. 
114 Vgl. z.B. Avi-Yonah (2000), S. 1670–1674; Bond/Devereux (2002); Auerbach et al. (2010), S. 882–890; De-

vereux et al. (2015), S. 96. Es kann die Sicht angenommen werden, dass zu den traditionellen Prinzipien inter-

nationaler Einkommensbesteuerung, dem Quellenprinzip (d.h. der Besteuerung im sog. Quellenstaat) und dem 

Wohnsitzprinzip (d.h. der Besteuerung im Wohnsitzstaat) (vgl. z.B. Richman (1963), S. 24, 26; Musgrave/Mus-

grave (1972), S. 66–67), grundsätzlich das im Rahmen der internationalen Umsatzbesteuerung angewandte 

Bestimmungslandprinzip hinzukommt. Vgl. z.B. Auerbach et al. (2010), S. 882–883; Devereux/de la Feria 

(2014). 
115 Vgl. z.B. Avi-Yonah (2000), S. 1670–1672, (2013), (2015); Luckhaupt et al. (2012b); Devereux/de la Feria 

(2014); Schreiber (2018), S. 260; de Wilde (2016), S. 186. Es ist zu beachten, dass die Definition des Bestim-

mungslandes dabei differieren kann und sich etwa am Ort des endgültigen Konsums (Konsumenten), des di-

rekten Kunden des Unternehmens oder am Ort des Nutzers bestimmter digitaler Dienste orientieren kann. Vgl. 

z.B. darüber hinaus Devereux/de la Feria (2014); Devereux/Vella (2018a), S. 555–559; Auerbach/Devereux 

(2018), S. 90; Grubert (2015). Gemein ist allerdings eine Orientierung hin zur Absatzmarktseite des Unterneh-

mens. Vgl. z.B. überdies Avi-Yonah (1997), S. 549. 
116 Vgl. z.B. Devereux et al. (2015), S. 96; Devereux/de la Feria (2014), S. 2, 3; Schreiber (2018), S. 264. 
117 Es sei etwa darauf hingewiesen, dass die Definition des Bestimmungslandes nicht an den Ort des Sitzes oder 

der Geschäftsleitung der einen Verkauf tätigenden Einheit eines MNU anknüpfen soll, sondern grundsätzlich 

an den Sitz oder den Wohnort des Kunden. Vgl. z.B. Avi-Yonah (2000), S. 1671; Andrus/Oosterhuis (2017), 

S. 102. Siehe hierzu auch 3.1 Besteuerung im Bestimmungsland.  
118 Vgl. Schreiber (2018), S. 264; Devereux/Vella (2018a), S. 552. Es sei darauf hingewiesen, dass zur Erreichung 

von KEN nach Musgrave, Investitionen eines jeden Investors, auch privater Anteilseigener multinationaler 

Unternehmen, einer einheitlichen Steuerbelastung unabhängig vom Investitionsort unterliegen müssen. Vgl. 

Musgrave (1969), S. 110–111; Richman (1963), S. 9; Spengel (2013), S. 48. Im Rahmen dieser Arbeit wird nur 

die Besteuerung multinationaler Konzerne betrachtet. Mit Blick auf die Neutralität bezüglich der internationa-

len Investitionsstandortentscheidungen großer MNUs sollte dies unschädlich sein. Vgl. z.B. Spengel (2013), 

S. 50; Spengel (2003), S. 81–85, (m.w.N.). 
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jeder Staat, nicht nur der Wohnsitzstaat, das Welteinkommen eines MNU (bzw. Investors) be-

steuern kann, sofern er dies anhand der Voraussetzungen für KEN, einheitlich tut.119 Nach die-

sen Grundsätzen kann eine bestimmungslandbasierte Besteuerung KEN gewährleisten. 

Eine bestimmungslandbasierte Steuer wurde zunächst im Rahmen einer Cash Flow Steuer120 

vorgeschlagen bzw. diskutiert (sog. Destination-Based Cash Flow Tax, kurz: DBCFT).121 

Wenn auch der Cash Flow als Bemessungsgrundlage122 ökonomische Vorteile bietet,123 ist eine 

Reform der internationalen Unternehmensbesteuerung in diese Richtung sehr weitreichend.124 

So liegen auch für die traditionell und aktuell vorgenommene Besteuerung des Gewinns125 Vor-

schläge vor, den Ort der Besteuerung (teilweise) zum Ort des Kunden des Unternehmens zu 

bewegen,126 sowohl für den Rahmen des aktuellen Systems der Gewinnaufteilung nach dem 

                                                 
119 Vgl. Musgrave (1969), S. 110; Homburg (2015), S. 307. 
120 Ursprünglich vorgeschlagen von Brown (1948). 
121 Vgl. z.B. McLure (1992); Grubert/Newlon (1997); Bradford (2001); Bond/Devereux (2002); Auerbach et al. 

(2010), S. 882–890; Schreiber (2013b); Devereux/de la Feria (2014); Auerbach et al. (2017). 
122 Zur Charakterisierung von Unternehmensbesteuerungssystemen (corporate income tax systems) entlang der 

Dimensionen des Orts der Besteuerung (Location of tax base) und der Art der Bemessungsgrundlage (Type of 

income subject to business tax) vgl. Devereux/Sørensen (2005), S. 32–33. 
123 Eine Cash Flow Tax bietet etwa im nationalen Kontext, insbesondere unter der Voraussetzung eines über die 

Zeit gleichen und konstanten Steuersatzes, die Eigenschaft der Investitionsneutralität, da effektiv nur ökono-

mische Renten (d.h. über die Normalverzinsung des Kapitals hinausgehende Renten) der Besteuerung unter-

liegen und die Normalverzinsung des Kapitals (die am vollkommenen Kapitalmarkt erzielbare Rendite) frei-

gestellt wird. Dadurch werden Rangfolgen verschiedener Investitionsprojekte infolge der Besteuerung nicht 

verändert. Vgl. z.B. König/Wosnitza (2004), S. 156–163; Schreiber (2017), S. 697–700. Auch ist, unter be-

stimmten Voraussetzungen, Finanzierungsneutralität gewährleistet, d.h. Finanzierungsentscheidungen werden 

durch die Besteuerung nicht beeinflusst. Vgl. z.B. Devereux/de la Feria (2014), S. 3; Schreiber (2017), S. 704–

706. 
124 Vgl. z.B. Auerbach et al. (2010), S. 883; Homburg (2015), S. 252–253; Schreiber (2018), S. 260. 
125 Vgl. z.B. §§ 4, 5 EStG; 8 KStG. Grundsätzlich entspricht der Gewinn einem periodisierten Cash Flow, sodass 

grundsätzlich gilt, dass der Totalgewinn dem Total-Cash Flow gleicht. Vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 51–52; 

Schanz/Schanz (2011), S. 81. 
126 Vgl. z.B. Avi-Yonah (2000), S. 1670–1674. 
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Trennungsprinzip unter Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes (Verrechnungspreisset-

zung)127 als auch für den Rahmen eines Systems der formelhaften Aufteilung der Gewinne mul-

tinationaler Unternehmen128.129 An diese Vorschläge knüpft der im Rahmen dieser Arbeit dis-

kutierte Mechanismus130 an. 

2.2 Vermeidung der Buchgewinnverlagerung 

Die internationale Steuerplanung multinationaler Unternehmen ist nicht auf mögliche Investi-

tionsverlagerungen begrenzt. Sie kann sich im geltenden System auch losgelöst von internatio-

nalen Investitionsentscheidungen auf reine Buchgewinnverlagerungen beziehen, welche durch 

unternehmensinterne Transaktionen erreicht werden.131 Als Hauptkanäle sind konzerninterne 

Verrechnungspreisgestaltungen, einschließlich der Lokalisierung wertvoller, firmenspezifi-

scher Immaterialgüter an Niedrigsteuerstandorten,132 sowie die konzerninterne Vergabe von 

Fremdkapital zu nennen.133 Gemein ist diesen Strategien, dass Gewinne aus Konzerneinheiten 

an Hochsteuerstandorten durch konzerninterne Zahlungen basierend auf zivilrechtlichen Ver-

trägen in Konzerneinheiten an Niedrigsteuerstandorten verlagert und dort versteuert werden.134 

Empirische Studien können belegen, dass multinationale Konzerne von den Möglichkeiten der 

Buchgewinnverlagerung Gebrauch machen.135 

                                                 
127 Vgl. z.B. Avi-Yonah (1997), S. 545–550; Durst (2007), insbes. S. 1049–1050; Avi-Yonah (2010), (2013); Luck-

haupt et al. (2012b); Luckhaupt (2013); Schreiber (2015); Greil (2017); Andrus/Oosterhuis (2017), S. 102; 

Devereux/Vella (2018b), S. 405; Schreiber (2018); Devereux et al. (2019). 
128 Vgl. z.B. Avi-Yonah (2012 (1993)), (1995); Avi-Yonah et al. (2009); Avi-Yonah (2015), (2016). Für einen Vor-

schlag zur formelhaften Aufteilung ökonomischer Renten nach dem Bestimmungslandprinzip vgl. de Wilde 

(2017), (2016). 
129 Es sei darauf hingewiesen, dass im Rahmen einer bestimmungslandbasierten Gewinnbesteuerung grundsätz-

lich die gesamten Nettogewinne dem Bestimmungsland zugeteilt werden sollen, während bei einer DBCFT die 

Kosten im Ursprungsland abgezogen werden, d.h. in dem Land, in dem sie anfallen. Vgl. z.B. Auerbach et al. 

(2017), S. 14. Nachteilige Investitionseffekte aufgrund des steuerlichen Kostenabzugs am Investitionsstandort 

sollen durch ausgleichende Preis- oder Währungseffekte verhindert werden. Vgl. z.B. Auerbach et al. (2017), 

S. 22–26. 
130 Vgl. für den Kontext immaterieller Wirtschaftsgüter Schreiber/Fell (2016), (2017). Vgl. für Ausdehnungen im 

Rahmen der Verrechnungspreissetzung sowie für eine Umsetzung innerhalb einer globalen formelhaften Ge-

winnaufteilung Fell (2017). Vgl. zu Weiterentwicklungen im Verrechnungspreiskontext außerdem Schreiber 

(2018). 
131 Vgl. Schreiber (2013a), S. 35. 
132 Zu empirischen Untersuchungen vgl. Dischinger/Riedel (2011); Karkinsky/Riedel (2012). 
133 Vgl. Schreiber (2013a), S. 35; Auerbach et al. (2017), S. 27. 
134 Vgl. Schreiber (2013a), S. 35. 
135 Für Überblicke vgl. Dharmapala (2014), (m.w.N.); Overesch (2016), (m.w.N.). Für eine Meta-Regression ba-

sierend auf 27 Primärstudien zur Buchgewinnverlagerung vgl. Heckemeyer/Overesch (2017), (m.w.N.). Kon-

sensschätzergebnis ist eine steuerliche Semi-Elastizität von in Tochtergesellschaften berichteten Vorsteuerge-

winnen von ca. 0,8 im Betrag, d.h. die Vorsteuergewinne reagieren um etwa 0,8 % bei einer Steuersatzdiffe-

rentialänderung von einem Prozentpunkt. Basierend auf stilisierten Berechnungen tendieren die Autoren dazu, 

die Verrechnungspreissetzung und die Lizensierung, d.h. die ersten beiden im Text genannten Kanäle, als do-

minante Gewinnverlagerungskanäle zu identifizieren. 
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Die OECD, unterstützt und beauftragt durch die G20,136 hat es sich im Rahmen ihres Base 

Erosion and Profit Shifting (kurz BEPS) -Projekts zum Ziel gesetzt, die reine Buchgewinnver-

lagerung, verstanden als die Verlagerung von Gewinnen, ohne eine entsprechende Verlagerung 

ökonomischer Aktivität,137 zu bekämpfen.138 Aus ökonomischer Sicht ist jedoch gerade die 

Verlagerung ökonomischer Aktivität (Investitionen) als Form der Steuerplanung schädlich 

(siehe oben, 2.1). Die mit der Buchgewinnverlagerung verbundenen Steuerplanungskosten 

(etwa Beratungskosten) der Unternehmen139 stellen, ebenso wie die Kontrollkosten der Fiski,140 

gesamtwirtschaftlich betrachtet, zwar grundsätzlich eine zu vermeidende Zusatzlast der Besteu-

erung dar.141 Doch können Restriktionen der Buchgewinnverlagerung Investitionseffekte aus-

lösen,142 inklusive der damit verbundenen Steuerplanungskosten. Denn scheidet Buchgewinn-

verlagerung als Möglichkeit aus, die effektive Steuerbelastung einer Investition an einem 

Standort zu reduzieren, besteht die Gefahr, dass die Investition letztlich unter Einbezug der 

lokalen Steuerbelastung nicht mehr rentabel sein kann und daher an einem anderen Standort, 

der eine niedrigere effektive Steuerbelastung, auch durch die Möglichkeit der Buchgewinnver-

lagerung,143 anbietet, getätigt, oder der Umfang unternehmerischer Investitionen an einem 

                                                 
136 Vgl. G20 Leaders (2013), S. 12–13; OECD (2013a), S. 11. 
137 Vgl. OECD (2015c), S. 82–83. Es ist zu beachten, dass die von der OECD erwünschte wertschöpfungsbasierte 

Zuordnung von Gewinnen innerhalb von MNUs (vgl. OECD (2013a), S. 20) zu einzelnen, diese Gewinne ge-

nerierenden ökonomischen Aktivitäten konzeptionell unklar ist. Vgl. Devereux/Vella (2014), S. 468. Vgl. 

grundlegend zur konzeptionellen Schwierigkeit des Quellenprinzips, allgemein Ault/Bradford (1990), S. 30–

31, sowie bei integrierten MNUs Richman (1963), S. 26. 
138 Vgl. OECD (2013a). 
139 Vgl. z.B. Keen (2018), S. 222; Jacobs et al. (2016), S. 887–888; Schreiber (2013a), S. 52. 
140 Vgl. z.B. Vögele/Vögele (2015a), S. 454–458. 
141 Siehe hierzu 2.4 Reduzierung der Komplexitätskosten. 
142 Empirisch konnte festgestellt werden, dass Möglichkeiten der Buchgewinnverlagerung (für F&E-intensive Un-

ternehmen) den negativen Investitionsanreiz hoher Steuersätze verringern können. Vgl. Grubert (2003). Im 

Umkehrschluss könnte dies bedeuten, dass Begrenzungen der Buchgewinnverlagerung Investitionen in Län-

dern mit hohen Steuersätzen abschrecken könnten. Vgl. auch Overesch (2009). Entsprechend deuten Untersu-

chungen darauf hin, dass MNUs Investitionen international verlagern, wenn Länder einseitig (strengere) Ver-

rechnungspreisregeln einführen. Vgl. de Mooij/Liu (2018). Signifikante nachteilige Investitionseffekte konnten 

außerdem für unilaterale (strengere) Begrenzungen der Fremdfinanzierung als Buchgewinnverlagerungsmög-

lichkeit in Zielländern mit vergleichsweise hohen Steuersätzen festgestellt werden. Vgl. Buettner et al. (2018). 
143 Das modellbasierte Maß der Effective Average Tax Rate (EATR) enthält Möglichkeiten der Buchgewinnver-

lagerung durch die Implementierung von verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten und deren steuerlichen 

Folgen. Vgl. Devereux/Griffith (1999). Evers/Spengel (2014); Evers (2015), S. 123–150 erweitern das EATR-

Maß um IP-basierte Steuerplanung (siehe oben; für eine ausführliche Definition und Darstellung vgl. Evers 

(2015), S. 37–48, (m.w.N.)). EATRs sind grundsätzlich für die Investitionsstandortwahl bei profitablen Inves-

titionen relevant (siehe hierzu FN 144). 
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Standort reduziert wird.144 Dadurch läuft ein (Hochsteuer-)Investitionsstandort nicht nur Ge-

fahr, Steueraufkommen durch Buchgewinnverlagerung zu verlieren,145 sondern auch Investiti-

onen sowie die damit verbundenen Arbeitsplätze146 und Steuereinnahmen147. Dies setzt Hoch-

steuerinvestitionsstandorte grundsätzlich unter Druck, ihre lokale Steuerbelastung zu senken, 

aufgrund von Diskriminierungsverboten möglicherweise auch für nationale Unternehmen, was 

zu noch größeren Steueraufkommensverlusten als unter der Möglichkeit der Buchgewinnver-

lagerung führen kann.148 Staaten stehen damit letztlich in Gefahr, Steueraufkommen und/ oder 

Investitionen zu verlieren. 

Im Rahmen einer grundsätzlich kapitalexportneutralen bestimmungslandbasierten Besteuerung 

kann die Steuerbelastung prinzipiell nicht durch Buchgewinnverlagerung beeinflusst werden. 

Die Ratio ist analog derjenigen der Investitionsstandortneutralität: Aus Sicht der MNUs sind 

deren Kunden grundsätzlich immobil. Hängt der Ort der Besteuerung des Gewinns149 des MNU 

vom Ort des Kunden (fremden Dritten) ab, welcher grundsätzlich nicht durch das MNU beein-

flusst werden kann, und nicht etwa vom Ort, an dem Eigentumsrechte an IP lokalisiert sind oder 

konzerninterne Darlehensforderungen gehalten werden, kann die Steuerbelastung des MNU 

nicht durch die klassischen Buchgewinnverlagerungskanäle (siehe oben) durch das MNU be-

einflusst werden.150 Dadurch, dass diese Art der Buchgewinnverlagerung nicht möglich ist, 

werden die damit verbundenen Steuerplanungskosten vermieden. Als „Heilmittel“ für mögliche 

verzerrte Investitionsstandortentscheidungen, die damit verbundenen gesamtwirtschaftlichen 

Kosten sowie für möglichen Steuerwettbewerbsdruck und Steueraufkommensverluste (siehe 

                                                 
144 Vgl. Devereux/Vella (2014), S. 468; Schreiber (2015), S. 105–108; Schreiber/Voget (2017), S. 157; Keen 

(2018), S. 223; Schreiber et al. (2018), S. 242. Mit Investitionsverlagerungen wäre bei ortsspezifischen Renten, 

wie aus der Ausnutzung natürlicher Ressourcen, grundsätzlich nicht zu rechnen. Vgl. Auerbach et al. (2017), 

S. 23, 35–36; Schreiber (2015), S. 105. Entscheidend für diskrete Investitionsstandortentscheidungen bei pro-

fitablen Investitionsalternativen sollten effektive Durchschnittssteuersätze (Effective Average Tax Rates; vgl. 

Devereux/Griffith (1999), (1998), (2003); Schreiber et al. (2002); Spengel (2003), S. 59–190) sein. Für margi-

nale Entscheidungen betreffend den Investitionsumfang an einem gegeben Investitionsstandort sollten effek-

tive marginale Steuersätze (Effective Marginal Tax Rates, kurz: EMTRs; vgl. King/Fullerton (1984), S. 7–30) 

entscheidend sein und für die Entscheidung betreffend den Ort von Buchgewinnen grundsätzlich statuarische 

Steuersätze. Vgl. z.B. Auerbach et al. (2010), S. 853–855; Devereux/Griffith (1998), (1999); Schreiber et al. 

(2002), S. 4. 
145 Vgl. Hong/Smart (2010). 
146 Vgl. Buettner et al. (2018). 
147 Auch aus anderen Steuerarten als der Körperschaftsteuer, wie in Deutschland die Gewerbesteuer oder die Ein-

kommensteuer (Lohnsteuer) der mit Investitionen verbundenen Mitarbeiter. 
148 Vgl. Keen (2001); Schreiber/Voget (2017), S. 157. Vgl. im Umkehrschluss auch Hong/Smart (2010). 
149 Im Rahmen einer DBCFT des Brutto-Cash Flows, d.h. der Verkaufserlöse, abzüglich der lokalen Aufwendun-

gen. Vgl. z.B. Auerbach et al. (2017), S. 14. Im Rahmen einer bestimmungslandbasierten Gewinnbesteuerung 

unter Anwendung des Trennungsprinzips werden Verrechnungspreise etwa standardisiert derart festgesetzt, 

dass in den einzelnen Tochtergesellschaften gerade die primären Kosten gedeckt werden und der Gesamtge-

winn des MNU als Folge der Verrechnungspreissetzung in Höhe der primären Kosten am Verkaufsort entsteht. 

Vgl. Luckhaupt et al. (2012b), S. 108–109, 111–113. 
150 Vgl. Luckhaupt et al. (2012b), S. 109; Avi-Yonah et al. (2009), S. 511; Devereux/Vella (2018a), S. 555. Für 

den Fall einer universell eingeführten DBCFT vgl. Auerbach et al. (2017), S. 26–30.  
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oben) wird die Buchgewinnverlagerung im Rahmen der kapitalexportneutralen bestimmungs-

landbasierten Besteuerung nicht benötigt. Die Schließung der Buchgewinnverlagerungskanäle 

durch eine bestimmungslandbasierte Besteuerung ist damit ökonomisch unschädlich und gar 

vorteilhaft. Mit beiden Formen der Steuerplanung (Investitionsverlagerung, Buchgewinnverla-

gerung) verbundene Steuerplanungskosten sowie Effizienzverluste aufgrund verzerrter Inves-

titionsstandortentscheidungen werden grundsätzlich vermieden. Hochsteuerinvestitionsstan-

dorte stehen prinzipiell nicht in Gefahr, Gewinne und/ oder Investitionen durch Steuerwettbe-

werb zu verlieren. 

Im Rahmen einer bestimmungslandbasierten Besteuerung bliebe MNUs, abgesehen von Steu-

erplanungsmöglichkeiten bezüglich des Orts des Kunden,151 die Möglichkeit, die Verkäufe an 

einem Ort mit hohen Steuersätzen zu reduzieren und an Orten mit niedrigen Steuersätzen zu 

erhöhen. Allerdings ist es aus Sicht eines MNU grundsätzlich optimal, auch an einem Hoch-

steuerstandort so viel wie möglich zu verkaufen,152 da dies bei einer Steuerbelastung unter 

100 % den Netto-Zahlungsstrom des MNU erhöht. Damit wirkt eine bestimmungslandbasierte 

Steuer vergleichbar einer Zielgrößensteuer153 und verändert die Entscheidung des MNU, an 

einem bestimmten Ort zu verkaufen, grundsätzlich nicht.  

Entscheidet der aus Unternehmenssicht grundsätzlich immobile Ort des Kunden über die Steu-

erbelastung eines MNU, wird außerdem der bei Besteuerung nach dem Quellenprinzip beste-

hende Steuerwettbewerb zwischen Staaten zur Anlockung von Gewinnen und/ oder Investitio-

nen durch eine niedrige Steuerbelastung154 grundsätzlich ausgehebelt (siehe oben).155 Stattdes-

sen kommen reale Standortfaktoren zum Tragen,156 was im zwischenstaatlichen Wettbewerb 

                                                 
151 Vgl. z.B. Luckhaupt et al. (2012b), S. 109; Avi-Yonah (2013), o.S., (2015), S. 12–46; Grubert (2015), S. 54–

58. Diese sollen im Rahmen dieser Arbeit nicht detailliert betrachtet und diskutiert werden. 
152 Vgl. Avi-Yonah et al. (2009), S. 509; de Wilde (2016), S. 186; anders etwa Grubert (2015), S. 56. 
153 Vgl. zu einer Zielgrößensteuer z.B. Schneider (1992), S. 206–208. 
154 Die Möglichkeit der Buchgewinn- und Investitionsverlagerungen und damit verbundener Steuerwettbewerb 

um Bemessungsgrundlagen und/ oder Investitionen multinationaler Unternehmen sind grundsätzlich ein Merk-

mal der Besteuerung nach dem sogenannten Quellenprinzip, d.h. der Besteuerung in dem Staat, in dem die 

Quelle eines bestimmten Einkommensstroms als belegen angesehen bzw. per Konvention festgelegt wird (vgl. 

Schreiber (2017), S. 445–446). Vgl. z.B. Richman (1963), S. 26, 30–31; Homburg (2015), S. 312; Schreiber 

(2019), S. 229. Sofern der Wohnsitzstaat aus MNU-Sicht mobil ist (siehe 2.1), besteht auch unter Anwendung 

des Wohnsitzprinzips Steuerwettbewerb. Vgl. etwa Devereux/Vella (2018a), S. 556; Homburg (2015), S. 314–

315. 
155 Vgl. Devereux/Vella (2018a), S. 552; Schreiber (2019), S. 237. 
156 Vgl. z.B. Avi-Yonah (2000), S. 1674; Schreiber (2015), S. 120; Schreiber (2018), S. 270. 
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um Investitionen mittel- oder langfristig157 zur globalen Verbesserung dieser Faktoren führen 

könnte.158 

2.3 Konsensfähigkeit und zwischenstaatliche Verteilungsgerechtigkeit 

Innerhalb dieser Arbeit soll eine Kooperationslösung für die Aufteilung der Gewinne multina-

tionaler Unternehmen diskutiert werden.159 Eine Kooperationslösung benötigt einen gewissen 

Konsens der an der Kooperation beteiligten Staaten, sodass diese zustande kommen kann.160 

Damit ein Vorschlag zur internationalen Gewinnaufteilung multinationaler Unternehmen kons-

nenswahrscheinlicher ist, sollten zum einen die an einer Kooperation beteiligten Staaten nicht 

zu viel ihrer Steuerautonomie (Steuersouveränität) im Rahmen der Kooperation abtreten müs-

sen,161 sodass sie in Bezug auf ihre (nationale) Steuerpolitik möglichst frei und flexibel blei-

ben162 (Prinzip der Subsidiarität),163 ebenso wie in Bezug auf die internationale Steueraufkom-

mensverteilung.164 Staaten sind grundsätzlich insoweit bereit, steuerliche Souveränität aufzu-

geben, wie sie erwarten, von steuerlichen Kooperationen und Einigungen, die deren Souverä-

nität einschränken, zu profitieren.165 Zum anderen sollte eine Übereinkunft über die internatio-

nale Gewinnaufteilung multinationaler Unternehmen in einer Steueraufkommensverteilung re-

sultieren, die von den beteiligten Staaten als gegenseitig fair wahrgenommen wird (zwischen-

staatliche Verteilungsgerechtigkeit, auch inter-nation oder interjurisdictional equity, hier kurz: 

INE).166 Die beiden Aspekte können dabei miteinander verbunden sein, d.h. eine zu gewissem 

Maße flexible Vereinbarung über die internationale Steueraufkommensverteilung in Bezug auf 

                                                 
157 Reale Standortfaktoren können durch Staaten schwerer, d.h. nur langfristig, oder u.U. gar nicht beeinflusst 

werden. Vgl. Schreiber (2017), S. 468. 
158 Unterschiedliche Präferenzen der Staaten bezüglich der Möglichkeit der Gewinnverlagerung und des damit 

verbundenen Steuerwettbewerbs (vgl. z.B. Schreiber (2018), S. 270; Avi-Yonah/Benshalom (2011), S. 394–

395) sollen im Rahmen dieser Arbeit nicht betrachtet und in die Analyse miteinbezogen werden. 
159 Wirkungen bezüglich der langfristigen Stabilität des im Rahmen dieser Arbeit diskutierten Vorschlags im Falle 

nicht kooperativen staatlichen Verhaltens sollen nicht in die Betrachtung der Arbeit miteinbezogen werden. 

Sie werden knapp in 3.4 Steuerwettbewerb und Stabilität diskutiert. Den Diskussionen im Rahmen dieser Ar-

beit liegt damit stets kooperatives staatliches Verhalten zugrunde. 
160 Vgl. z.B. OECD (2017a), S. 16, 38, 40–41; Schreiber (2018), S. 261; Luckhaupt et al. (2012a), S. 367; Greil 

(2017), S. 171. Innerhalb der EU müssen Beschlüsse im Steuerbereich etwa einstimmig unter den Mitglied-

staaten beschlossen werden (Art. 113, 115 AEUV). 
161 Vgl. z.B. G20 Leaders (2013), S. 12–13; Europäische Kommission, GD Steuern und Zollunion (2015), S. 3; 

Schön (2009), S. 86–87; de Wilde (2017), S. 59; Schreiber (2018), S. 270. 
162 Vgl. z.B. Mintz (1999), S. 398, 414. 
163 Vgl. Musgrave (2000), S. 60, 66, 73; Jacobs et al. (2016), S. 885. 
164 Vgl. z.B. die ablehnende Haltung der OECD gegenüber einer fixierten Aufteilungsformel im Rahmen einer 

globalen formelhaften Gewinnaufteilung (vgl. OECD (2017a), S. 39–43). Vgl. auch Luckhaupt et al. (2012b), 

S. 99. Siehe auch 4.2.2.1 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume. 
165 Vgl. McLure (2001), S. 330; Keen (2018), S. 221; Mintz (1999), S. 398. Im Ergebnis können Kooperationen 

die steuerliche Souveränität angesichts mobiler Besteuerungsfaktoren und des Steuerwettbewerbs auch erhö-

hen, statt diese einzuschränken. Vgl. Mintz (1999), S. 398; Musgrave (2000), S. 73, 76. 
166 Vgl. grundlegend Richman (1963), S. 27–30, 35–36; Musgrave (1969), S. 130–133, (1974); Musgrave/Mus-

grave (1972); Musgrave (1972), (1987), (2000); Sato/Bird (1975), S. 421–429. 
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die Besteuerung (Gewinnaufteilung) multinationaler Unternehmen, die den beteiligten Staaten 

nicht zu viel ihrer Steuerautonomie entzieht, kann als fair wahrgenommen werden und damit 

insgesamt konsenswahrscheinlicher sein.167 

Traditionell wurde im Rahmen der INE die Verteilung zwischen einem oder mehreren Quel-

lenstaaten (Staaten, in denen investiert wird), d.h. im Verhältnis der Quellenstaaten untereinan-

der, und einem Ansässigkeitsstaat (Staat, in dem der Investor seinen Wohnsitz, gewöhnlichen 

Aufenthalt, Sitz oder Hauptsitz der Geschäftsleitung hat), d.h. im Verhältnis Ansässigkeitsstaat 

zu Quellenstaat, einschließlich, je nach INE-Definition (siehe unten), dem Investor betrach-

tet.168 INE kann sich, über die gerechte Verteilung der Besteuerungsbefugnisse und der Anteile 

am Steueraufkommen (internationale Steueraufkommensverteilung)169, bezogen auf die Ge-

winne multinationaler Unternehmen,170 hinaus, auf die Verteilung nationaler Gewinne oder 

Verluste aufgrund einer grenzüberschreitenden Investition eines Investors beziehen, d.h. auf 

die Verteilung des Investitionseinkommens auf die beteiligten Staaten (Quellen- und Wohn-

sitzstaat), einschließlich des Investors, durch die jeweilige Besteuerung der Staaten. Die bloße 

Verteilung des Steueraufkommens auf die Staatskassen steht bei dieser Sichtweise nicht im 

Fokus, sondern die nationale Verteilung des Investitionseinkommens, unabhängig davon, ob 

der nationale Gewinn oder Verlust, je nach Besteuerung, der Staatskasse oder den Investoren 

eines Landes zufällt.171 Bei beiden Sichtweisen bestimmt sich die Aufteilung anhand der zwi-

schenstaatlichen Teilung der Bemessungsgrundlagen und der jeweiligen Anwendung der Steu-

ersätze, d.h. anhand der Aufteilung des Steueraufkommens bezogen auf Investitionseinkommen 

zwischen den Staaten.172 

                                                 
167 Vgl. z.B. die Argumentation der OECD (OECD (2017a), S. 38–40). Vgl. auch Luckhaupt et al. (2012b), S. 101. 

Vgl. z.B. außerdem Schreiber (2018), S. 265; Luckhaupt et al. (2012b), S. 111. 

 Vgl. auch die Schwierigkeiten der EU-Mitgliedstaaten in Bezug auf die Einigung auf eine formelhafte Ge-

winnaufteilung anhand einer festgelegten Formel innerhalb der EU (vgl. Europäische Kommission (2011)), die 

nunmehr aus diesem Grund schrittweise erfolgen soll. Der erste Einigungsschritt beschränkt sich dabei auf die 

Vereinheitlichung der Bemessungsgrundlagen (vgl. Europäische Kommission (2016b)). Die wohl noch kriti-

schere Einigung auf die Konsolidierung und formelhafte Gewinnaufteilung soll in einem zweiten Schritt erfol-

gen (vgl. Europäische Kommission (2016a)). Vgl. z.B. Europäische Kommission, GD Steuern und Zollunion 

(2018); Schreiber (2017), S. 616; Jacobs et al. (2016), S. 241. 

 Um konsensfähig zu sein, sollte es der im Rahmen dieser Arbeit diskutierte Vorschlag (Mechanismus) außer-

dem den Staaten, die für eine Einigung benötigt werden, grundsätzlich erlauben, durch den Übergang vom 

Status Quo auf den Mechanismus an Steueraufkommen gegenüber dem Status Quo zu gewinnen oder zumin-

dest nicht zu verlieren. Vgl. auch Schreiber (2018), S. 270. Dies wird am Rande in Abschnitt 3.4 Steuerwett-

bewerb und Stabilität betrachtet. 
168 Vgl. z.B. Musgrave/Musgrave (1972); Richman (1963), S. 27–30; Musgrave (1969), S. 130–133, (2000), S. 54. 
169 Vgl. z.B. Musgrave (1969), S. 133. 
170 Vgl. z.B. Musgrave (2000), S. 46, 73. 
171 Vgl. Musgrave/Musgrave (1972), S. 68; Musgrave (1972), S. 394. 
172 Vgl. z.B. Musgrave (2000), S. 54, 59; Musgrave/Musgrave (1972), 85; Musgrave (1969), S. 130, (1974), S. 47; 

Sato/Bird (1975), S. 422. 
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Im Rahmen des in dieser Arbeit diskutierten Vorschlags soll eine als fair wahrgenommene 

internationale Steueraufkommensverteilung bezüglich der Gewinne multinationaler Unterneh-

men grundsätzlich ermöglicht werden, ohne die jeweiligen Höhen der Bemessungsgrundlagen 

oder Steuersätze zu konkretisieren.173 Die Höhen der Bemessungsgrundlagen könnte im Ein-

zelfall der Verhandlung der beteiligten Staaten überlassen werden, was, unter dem Gesichts-

punkt der Flexibilität, von diesen wiederrum als fair wahrgenommen werden könnte.174  

In der Literatur wurde das Kriterium der INE etwa durch das Äquivalenzprinzip (benefit prin-

ciple)175, das Quellenprinzip176 sowie das Prinzip der Reziprozität177 konkretisiert.178 Bei gege-

benen (bzw. von den Staaten souverän gesetzten) Körperschaftsteuersätzen konzentriert sich 

der Aspekt der INE, bezogen auf die internationale Besteuerung multinationaler Unternehmen, 

auf die internationale Verteilung der Bemessungsgrundlagen, d.h. der Gewinne multinationaler 

Unternehmen. Wird anerkannt, dass es konzeptionell unmöglich ist, die Gewinne integrierter 

multinationaler Unternehmen ökonomisch korrekt auf die beteiligten Staaten aufzuteilen,179 

braucht es im Rahmen einer Kooperationslösung einen Konsens über eine als fair wahrgenom-

mene Steueraufkommensverteilung.180 Nach traditionellem internationalen Konsens ordnen 

Quellenregeln den Produktionsstandorten, auch unter Bezugnahme auf das Äquivalenzprinzip, 

Teile des MNU-Gewinns zu.181 Unter Berücksichtigung des BEPS-Projekts scheint die OECD 

eine Gewinnaufteilung innerhalb von MNUs entsprechend des Wertschöpfungsbeitrages in ei-

nem Land182 sowie anhand des Fremdvergleichsgrundsatzes ((Dealing at) Arm’s Length Prin-

ciple, hier kurz ALP) als fair zu erachten.183 Wenn auch diese Prinzipien die Möglichkeit einer 

                                                 
173 Im Zentrum steht demnach die grundsätzliche Verteilung der Besteuerungsbefugnisse auf die einzelnen Staaten 

anstelle der jeweiligen endgültigen Höhe des Steueraufkommens aus MNU-Gewinnen. 
174 Vgl. ähnlich Luckhaupt et al. (2012b), S. 111; Schreiber (2018), S. 265. 
175 Nach dem Äquivalenzprinzip besteuert jeder Staat entsprechend der durch ihn bereitgestellten Leistungen. Vgl. 

ausführlich und diskutierend z.B. Musgrave/Musgrave (1972), S. 70–71, 82–83; Richman (1963), S. 15–16, 

24; Musgrave (1969), S. 131–132, (1987), S. 205, (1972), S. 399–400; Musgrave (2000), S. 52. 
176 Nach dem Quellenprinzip sollen Gewinne entsprechend ihres territorialen Ursprungs auf die Quellenstaaten 

aufgeteilt werden. Vgl. ausführlich und diskutierend z.B. Musgrave/Musgrave (1972), 91-84; Musgrave 

(2000), S. 54–59; Musgrave (1972), S. 400–401. Zur konzeptionellen Schwierigkeit der Besteuerung nach dem 

Quellenprinzip siehe weiter unten sowie 2.2 Vermeidung der Buchgewinnverlagerung. 
177 Nach dem Prinzip der Reziprozität sollen Länder in einem bilateralen Verhältnis die gleichen Steuersätze er-

heben, vergleichbar mit beidseitig begrenzten Quellensteuersätzen in DBA. Vgl. ausführlich und diskutierend 

z.B. Musgrave (2000), S. 53, 59–60; Musgrave (1987), S. 204–205. 
178 Für weitere Konkretisierungen vgl. z.B. Richman (1963), S. 15–24; Musgrave (1969), S. 132–133; Mus-

grave/Musgrave (1972), S. 72–75. 
179 Vgl. z.B. Richman (1963), S. 26; McLure (1984); Bird (1986), S. 333–334; Ewert/Wagenhofer (2014), S. 569; 

Schreiber (2017), S. 573–574; Devereux/Vella (2018a), S. 555. 
180 Vgl. Musgrave (2000), S. 59; Luckhaupt et al. (2012a), S. 364–365. Vgl. auch analog Ewert/Wagenhofer 

(2014), S. 570. 
181 Vgl. Schön (2009), S. 75, (m.w.N.); Luckhaupt et al. (2012b), S. 109; Devereux/Vella (2014), S. 451. 
182  Diese Wahrnehmung scheint dem Quellenprinzip zu folgen. Vgl. auch Keen (2018), S. 222; Devereux/Vella 

(2018b), S. 393.  
183 Vgl. z.B. OECD (2013a), (2017a), S. 33–43, (2015c), S. 42; Luckhaupt et al. (2012b), S. 101; Schreiber (2018), 

S. 265.  
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exakten Gewinnaufteilung zu suggerieren scheinen, bleibt die korrekte Aufteilung des MNU-

Gewinns auf ökonomisch interdependente MNU-Einheiten auch entlang dieser Linien unbe-

stimmt.184 Den beteiligten Staaten wird damit ein gewisser Rahmen an Flexibilität bezüglich 

der Steueraufkommensverteilung eröffnet.185 Die OECD gesteht selbst ein, dass die Anwen-

dung des ALP keine exakte Wissenschaft darstellt und lehnt eine Gewinnaufteilung basierend 

auf einer fixen, im Vorhinein festgelegten Formel (sogenannte formelhafte Gewinnaufteilung) 

bisher strikt ab.186 Kann eine faire Gewinnaufteilung nicht anhand einer korrekten, konkreten 

Aufteilung etwa anhand der Wertschöpfungsbeiträge vorgenommen werden, erachtet aber die 

OECD eine solche unter Beibehaltung des Fremdvergleichsgrundsatzes als fair, soll zumindest 

die prinzipielle und flexible Möglichkeit der Besteuerung des MNU-Gewinns an allen Orten 

der Wertschöpfung187 als Konkretisierung des INE-Standards im Rahmen dieser Arbeit heran-

gezogen werden,188 solange das Ergebnis eine grundsätzliche Teilung des Steueraufkommens 

aus der Gewinnbesteuerung multinationaler Unternehmen zwischen diesen Orten der Wert-

schöpfung ist. 

Im Rahmen einer rein bestimmungslandbasierten Gewinnzuordnung im Wege der Verrech-

nungspreissetzung werden den MNU-Einheiten an Produktionsstandorten gerade deren primäre 

Kosten vergütet, sodass in diesen Einheiten weder ein Gewinn noch ein Verlust entsteht. Der 

Gesamtgewinn des MNU fällt entsprechend in der verkaufenden Einheit (am Ort des Kunden) 

an.189 Im Rahmen einer DBCFT werden die Kosten in den Quellenstaaten gar ohne einen (kom-

pensatorischen) Einbezug grenzüberschreitender konzerninterner oder -externer Verkaufser-

löse zum steuerlichen Abzug zugelassen, während die Bruttoumsatzerlöse in den Importstaaten 

besteuert werden.190 

                                                 
 Damit scheinen die Kriterien der Vermeidung der Buchgewinnverlagerung und der zwischenstaatlichen Ver-

teilungsgerechtigkeit mit Blick auf die Ansichten der OECD im Kontext des BEPS-Projekts verbunden zu sein 

und in die gleiche Richtung der Besteuerung entlang der Wertschöpfung multinationaler Unternehmen zu wei-

sen. 
184 Vgl. Musgrave (1984), S. 234; Schreiber (2015), S. 116–117; Devereux/Vella (2018b), S. 393, (2018a), S. 555. 
185 Vgl. Schreiber (2017), S. 574. Siehe hierzu auch 4.2.2.1 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume. 

 Es birgt allerdings grundsätzlich auch das Risiko von Konflikten und Doppelbesteuerung. Vgl. Schreiber 

(2017), S. 574. Siehe hierzu auch 4.2.2.1 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume. 

 Zur Frage der Schädlichkeit von Verteilungskonflikten und möglicher resultierender Doppelbesteuerung im 

Rahmen des vorgeschlagenen Mechanismus siehe 3.3 Die Anrechnungsmethode. 
186 Vgl. OECD (2017a), S. 38–43. 
187 Als Orte der Wertschöpfung bzw. der Quelle des MNU-Gewinns werden im Rahmen dieser Arbeit Orte, an 

denen MNU-Investitionen und/ oder -Verkäufe getätigt werden, verstanden (sog. supply-demand approach; 

vgl. Musgrave (1984), S. 234). 
188 Vgl. ähnlich Schreiber (2018), S. 265. 
189 Vgl. Luckhaupt et al. (2012b), S. 108–109.  
190 Vgl. z.B. Auerbach et al. (2017), S. 27–29, 34. 
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Eine reine Besteuerung am Ort des Kunden scheint mit dem Grundsatz der zwischenstaatlichen 

Verteilungsgerechtigkeit unvereinbar.191 Zumindest könnte eine solche Gewinnaufteilung von 

Staaten mit Exportüberschüssen als nicht fair erachtet werden.192 Einzelne Staaten könnten eine 

Einigung auf eine solche Besteuerung damit ablehnen. Luckhaupt/Overesch/Schreiber schlagen 

deshalb als Kompromisslösung vor, den Produktionsstaaten dennoch einen Teil des MNU-Ge-

winns anhand eines fixierten Aufschlags auf die Kosten zuzuteilen. Die Verkaufsstaaten stellen 

diesen Teil des Gewinns durch die Verwendung korrespondierender Verrechnungspreise im 

Ergebnis frei. So wird grundsätzlich allen an der Wertschöpfung beteiligten Staaten ein Teil 

des Gesamtgewinns des MNU zugeteilt und INE ist grundsätzlich erfüllt.193 Dadurch, dass ein 

Teil des Gewinns Produktionsstandorten zugeteilt wird, sind jedoch prinzipiell steuerliche Wir-

kungen bezüglich des Investitionsstandortes möglich. Nach bisherigen bestimmungslandorien-

tierten Vorschlägen zur Gewinnaufteilung multinationaler Unternehmen, die einen Teil des 

MNU-Gewinns sämtlichen Orten der Wertschöpfung zuteilen, wird damit INE grundsätzlich 

auf Kosten der KEN (und/ oder der Buchgewinnverlagerung) erreicht und es besteht prinzipiell 

ein Zielkonflikt zwischen beiden Kriterien.194 

Doch lassen sich die Ziele der KEN und der INE grundsätzlich miteinander vereinen. Es wurde 

festgestellt, dass KEN unter Anwendung des Bestimmungslandprinzips (d.h. Besteuerung des 

Welteinkommens im Bestimmungsland) erreicht werden kann. Ursprünglich, d.h. unter An-

wendung des Wohnsitzprinzips, wird KEN erreicht entweder unter ausschließlicher Besteue-

rung im Wohnsitzstaat oder unter Anwendung der Vollanrechnungsmethode im Wohnsitzstaat 

bei Besteuerung im Quellenstaat.195 Unter der Berücksichtigung der Angleichung der Verände-

rungen der Bemessungsgrundlagen196 aufgrund des grenzüberschreitenden Investments als As-

pekt der INE im Verhältnis eines Quellenstaates zu einem Wohnsitzstaat erachtet Richman die 

Anwendung der Abzugsmethode im Wohnsitzstaat als die beste. Sie erachtet aber die Anwen-

                                                 
191 Vgl. Luckhaupt et al. (2012b), S. 109.  

 Es ist jedoch zu beachten, dass bei einer bestimmungslandbasierten Besteuerung, bei der grundsätzlich kein 

Steuerwettbewerb um Bemessungsgrundlagen und Investitionen besteht, Staaten, im Gegensatz zum geltenden 

System, ihre Steuersätze unabhängig von Steuerwettbewerb nach eigenen Präferenzen setzen können, was mit 

Blick darauf faktisch deren Souveränität erhöht. Vgl. Devereux/Vella (2018a), S. 556; Schreiber (2019), 

S. 237. Vgl. analog Musgrave (2000), S. 49. 
192 Vgl. Auerbach et al. (2017), S. 34. 
193 Avi-Yonah hält etwa eine Zuteilungsformel, die zu 50 % Verkäufe und zu 50 % Lohnzahlungen sowie mate-

rielle Wirtschaftsgüter berücksichtigt, die letzteren beiden Faktoren zur Berücksichtigung von Produktionsfak-

toren, für fairer und konsenswahrscheinlicher i.S.d. Unterstützung durch die EU-Kommission im Vergleich zu 

einer rein bestimmungslandbasierten Zuteilung. Vgl. Avi-Yonah (2015), S. 47. Vgl. ähnlich Avi-Yonah (1995), 

S. 156. 
194 Vgl. z.B. Luckhaupt et al. (2012b), S. 109–113; Schreiber (2015), S. 121; Devereux/Vella (2018a), S. 555. 
195 Siehe 2.1 Internationale Investitionsstandortneutralität (Kapitalexportneutralität). 
196 Unter Einbezug der Unternehmens- als auch der persönlichen Steuer. 



33 

 

dung der sofortigen Vollanrechnungsmethode im Wohnsitzstaat, bei einer Besteuerung des be-

trachteten Investitionseinkommens im Quellenstaat mit einem Steuersatz in Höhe eines Anteils 

(etwa ein halb) des Steuersatzes im Wohnsitzstaat, als am ehesten mit dem Kriterium der INE 

insgesamt vereinbar, während bei dieser Methode, im Gegensatz zur Abzugsmethode, gleich-

zeitig KEN erreichbar ist.197 Liegt der Steuersatz des Quellenstaates unter demjenigen des An-

rechnungsstaates, kommt es bei Anwendung der Anrechnungsmethode grundsätzlich zu einer 

Teilung des Steueraufkommens, ohne die Kapitalexportneutralität zu verletzten.198 Werden 

diese An- bzw. Einsichten auf die Besteuerung im Bestimmungsland und auf das Verhältnis 

Verkaufs- zu Produktionsstaaten übertragen, bedeutet dies, dass nicht nur die ausschließliche 

Besteuerung des Welteinkommens im Bestimmungsland zu KEN führt, sondern auch die An-

wendung der Vollanrechnungsmethode im Bestimmungsland bei Besteuerung in den Produkti-

onsstaaten, während letzterer Aspekt die Erfüllung des Kriteriums der INE erlaubt. Einer, ana-

log der Betrachtung von Richman, teilweisen Anwendung (𝛾 ∈ ]0; 1[) des Steuersatzes (in dem 

Fall) des Bestimmungslandes (𝜏𝑆) auf den MNU-Gewinn (𝑃𝑀𝑁𝑈) im Produktionsstaat (𝑇𝑃 =

𝑃𝑀𝑁𝑈 ∗ 𝛾 ∗ 𝜏𝑆) kommt eine Besteuerung eines Anteils (𝛼 ∈ ]0; 1[) des MNU-Gewinns mit dem 

Steuersatz des jeweiligen Produktionsstaates (𝜏𝑃) im Produktionsstaat (𝑇𝑃 = 𝑃𝑀𝑁𝑈 ∗ 𝛼 ∗ 𝜏𝑃) 

(je nach Höhe der jeweiligen Anteile und Steuersätze) nahe, sodass eine Zuteilung eines Teils 

des MNU-Gewinns zu den Produktionsstaaten (𝑃𝑀𝑁𝑈 ∗ 𝛼) und Besteuerung in den Produkti-

onsstaaten mit dem regulären Unternehmenssteuersatz unter der vollen Anrechnung dieser 

Steuern in den Verkaufsstaaten grundsätzlich mit den Kriterien der KEN und der INE vereinbar 

sein sollte, sofern auch nach Anrechnung das Ergebnis eine Teilung des Steueraufkommens 

zwischen beiden Kategorien von Staaten ist, d.h. das Steueraufkommen der Verkaufsstaaten 

vor Anrechnung wird nicht durch die Anrechnung aufgezehrt oder nach der Anrechnung nega-

tiv, es muss also gelten: 𝜏𝑃 ∗ 𝛼 < 𝜏𝑆
199.200 

                                                 
197 Vgl. Richman (1963), S. 21–22, 24, 29–30, 35–36. Vgl. auch Musgrave (1969), S. 133. 
198 Vgl. Schreiber (1992), S. 832. 
199 Vgl. auch Schreiber/Fell (2016), S. 397–398. 
200 Siehe hierzu auch 3.3 Die Anrechnungsmethode. 

 Zum einfacheren Verständnis sowie zur Veranschaulichung der Analogie zum Verhältnis Quellen- zu Wohn-

sitzstaat beziehen sich die hier angegebenen Formeln und Symbole zunächst auf einen Zwei-Länder-Fall, d.h. 

ein Bestimmungsland und ein Produktionsstaat. 

 Es lässt sich bereits erahnen, dass im Rahmen dieses Vorschlags die Erfüllung der jeweiligen Kriterien der 

KEN, der Vermeidung der Buchgewinnverlagerung sowie der INE von dem Zusammenspiel der Art der An-

rechnungsmethode, der Besteuerung in den Verkaufsstaaten sowie der Quellenbesteuerung (Besteuerung in 

den Produktionsstaaten) abhängt. Dies soll innerhalb des Abschnitts 3.3 Die Anrechnungsmethode diskutiert 

werden. 
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Zusammenfassend soll im Rahmen dieser Arbeit nicht erörtert und festgelegt werden, welche 

endgültige Gewinnaufteilung innerhalb von MNUs dem Kriterium der INE gerecht wird. Statt-

dessen soll die prinzipielle Möglichkeit der zwischenstaatlichen Verteilungsgerechtigkeit ge-

geben sein in dem Sinne, dass nicht nur einer bestimmten Gruppe von Staaten, in denen wert-

schöpfende MNU-Aktivitäten stattfinden, das alleinige Besteuerungsrecht am Gewinn multi-

nationaler Unternehmen zugeteilt wird, hier den Verkaufsstaaten201, sondern grundsätzlich auch 

den Staaten, in denen (andere) Investitionen, wie solche in Produktionsanlagen oder F&E, statt-

finden, hier den Produktions- oder Quellenstaaten202 (gerechte Verteilung der Besteuerungsbe-

fugnisse). Der genaue, endgültige (gerechte) Anteil am Gewinn bzw. das endgültige Steuerauf-

kommen aus der Besteuerung multinationaler Unternehmen, sowohl im Verhältnis der Ver-

kaufsstaaten zu den Produktionsstaaten, als auch im Verhältnis der Produktionsstaaten zueinan-

der, soll im Rahmen dieser Arbeit der Höhe nach unbestimmt bleiben und könnte durch die 

beteiligten Staaten im Wege der Einigung im Einzelfall oder durch im Vorhinein festgelegte 

Einigungen203 bestimmt werden.204 

2.4 Reduzierung der Komplexitätskosten 

Zusätzlich zu Entscheidungsneutralitätsmaßstäben (hier unter 2.1) wird die ökonomische Effi-

zienz eines Steuersystems an den Komplexitätskosten gemessen.205 Zur Messung der Komple-

xität des Steuersystems dienen die Steuererhebungskosten. Steuererhebungskosten können in 

Vollzugskosten sowie Planungskosten unterteilt werden und jeweils auf Seiten der Steuer-

pflichtigen206 und des Fiskus anfallen. Die Planungskosten auf Seiten der Steuerpflichtigen 

können auf Verhaltensänderungen, auf der Ausübung von Wahl- und Optionsrechten oder auf 

Abgrenzungsschwierigkeiten beruhen. Auf Seiten des Fiskus beziehen sich die Planungskosten 

auf die Planung von Steuersystemen, etwa um Steuerplanungsspielräume der Steuerpflichtigen 

zu minimieren. Die Vollzugkosten können in Steuerdeklarationskosten (auch Befolgungs- oder 

Entrichtungskosten) der Steuerpflichtigen (etwa für die Erstellung von Steuererklärungen, Jah-

                                                 
201 Sog. demand side, d.h Absatzmarktseite. Vgl. z.B. Musgrave (1984), S. 234; Devereux/Vella (2018b), S. 393. 
202 Sog. supply side, d.h. Beschaffungsmarktseite. Vgl. z.B. Musgrave (1984), S. 234; Devereux/Vella (2018b), 

S. 393. 
203 Vgl. z.B. auch Luckhaupt et al. (2012a); Avi-Yonah/Benshalom (2011); Kaminski (2001), S. 431–557. 
204 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 265; auch sowie ähnlich Greil (2017), S. 173, 175. 
205 Vgl. z.B. Kaplow (1996); Slemrod (1996), S. 357–359; Wagner (2005). 
206 Die Vollzugskosten können auch bei Dritten anfallen, etwa Arbeitgebern, welche die Lohnsteuern ihrer Ar-

beitnehmer abführen. Vgl. Slemrod (1996), S. 358. 
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resabschlüssen oder aufgrund von steuerlichen Aufzeichnungspflichten, auch in Form von Ho-

noraren für Steuerberater) und in Steuerkontrollkosten des Fiskus (auch Erhebungskosten) 

(etwa für Veranlagung und Außenprüfung) unterteilt werden.207 

Die Steuererhebungskosten sollten möglichst gering sein. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht 

stellt der entsprechende Ressourcenverbrauch in Form von Zeit und Geld soziale Kosten dar 

und geht zu Lasten des Steueraufkommens. Er ist als ökonomisch verschwendet und damit als 

steuerlich bedingte Zusatzlast anzusehen.208 Die Minimierung der Steuererhebungskosten sollte 

unter Berücksichtigung der Zusammenhänge zu und Zielkonflikte mit den anderen beiden 

(klassischen) Zielen der Steuerpolitik bzw. Kriterien der Steuerpolitikanalyse, der ökonomi-

schen Effizienz sowie der Gerechtigkeit, vorgenommen werden.209 Im Kontext dieser Arbeit 

sind demnach die Zusammenhänge und Zielkonflikte zwischen den Komplexitätskosten, der 

KEN, der Vermeidung der Buchgewinnverlagerung sowie der Konsensfähigkeit bzw. zwi-

schenstaatlichen Verteilungsgerechtigkeit zu berücksichtigen.  

In dem internationalen Kontext dieser Arbeit sind grundsätzlich mehrere Fiski und MNU-Ein-

heiten involviert. Im Rahmen dieser Arbeit beziehen sich die Planungskosten der Steuerpflich-

tigen auf Steuerplanungskosten aufgrund von veränderten Investitionsstandortentscheidungen 

(2.1) oder aufgrund von Buchgewinnverlagerungen (2.2) bzw. auf Steuerplanungsspielräume210 

im weiteren Sinne und im Oberbegriff. Die Planungskosten auf Seiten der Fiski können sich 

neben den Planungskosten für das Steuersystem211 auf deren Steuerplanungsmöglichkeiten im 

Rahmen der internationalen Gewinnaufteilung beziehen, d.h. auf deren Planungsmöglichkeiten 

im Rahmen der laufenden Besteuerung von MNUs212. Die Planungskosten der Fiski für das 

Steuersystem beziehen sich im Kontext dieser Arbeit auf die Einigung auf und Implementie-

                                                 
207 Vgl. Homburg (2015), S. 54–55; Wagner (2005), S. 93–96, (2006), S. 19–22; Kaplow (1996); Slemrod (1996), 

S. 357–359; Sandford (1995). Vgl. für den Kontext der Verrechnungspreissetzung etwa Kroppen et al. (2012), 

S. 280–282. 
208 Vgl. z.B. für den nationalen Kontext Homburg (2015), S. 54; Wagner (2005), S. 94–95, (2006), S. 19–20; 

Kaplow (1996), S. 140; Slemrod (1996), S. 357–359. Die Argumentation sollte für den internationalen Kontext 

grundsätzlich analog gelten. 
209 Vgl. Homburg (2015), S. 54–56; Wagner (2005), S. 95, (2006), S. 20; Kaplow (1996); Slemrod (1996), S. 357, 

359; Sandford (1995), S. 95, 98, 99, 103. 
210 Etwa auch aufgrund von Abgrenzungsschwierigkeiten, die letztlich in einer Verlagerung von Buchgewinnen 

resultieren können. Siehe hierzu 4 Der Mechanismus im Detail, Implementierungsformen und Diskussion der 

Komplexitätskosten. 
211 Zu beachten ist hier der Zusammenhang zur Konsensfähigkeit (2.3). 
212 Dieser Aspekt der Komplexität hat Rückwirkungen auf die Konsensfähigkeit, da sowohl dieser Aspekt als auch 

die Konsensfähigkeit durch die Flexibilität beeinflusst werden, die Staaten sich im Kontext der internationalen 

Gewinnaufteilung einräumen. Siehe hierzu 4.2.2.1 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume; 2.3 Konsensfä-

higkeit und zwischenstaatliche Verteilungsgerechtigkeit. 
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rung von Gewinnaufteilungsmechanismen (d.h. von Vorschlägen zur Gewinnaufteilung inner-

halb von MNUs).213 Die Vollzugskosten beziehen sich jeweils auf die entsprechende Umset-

zung (d.h. Anwendung).  

Im multinationalen Kontext können die Erhebungs- und Planungskosten je nach Ausgestaltung 

eines Mechanismus Informationsbedarf, Einigungsbedarf, Koordinations- und Kooperations-

bedarf(/-kosten) zwischen den Fiski verschiedener Steuerjurisdiktionen beinhalten.214 Die zwi-

schenstaatliche Kooperation kann sich etwa aus der Einigung auf gemeinsame (harmonisierte) 

Regeln und deren Setzung (Planung des Steuersystems) oder aus dem Informationsaustausch 

für Steuererhebungszwecke ergeben.215 Auch die Befolgungskosten auf Seiten der Steuer-

pflichtigen können je nach Ausgestaltung eines Mechanismus Informations-, Koordinations- 

und Kooperationsbedarf zwischen verschiedenen MNU-Einheiten beinhalten.216 

In Bezug auf die traditionelle Anwendungsform der Anrechnungsmethode, d.h. bei Anwendung 

durch den Wohnsitzstaat, wird argumentiert, dass unter Anwendung der Anrechnungsmethode 

höhere Komplexitätskosten als unter Verwendung der Freistellungsmethode entstehen217 und 

diese Kosten gar die Ersparnis der Wohlfahrtskosten aufgrund einer effizienten Ressourcenallo-

kation übersteigen könnten.218 Grundsätzlich kann in Bezug zur Anrechnungsmethode daher 

ein Zielkonflikt zwischen der Erreichung von KEN und der Reduktion der Komplexitätskosten 

festgestellt werden.219 

Bezogen auf den Kontext der Gewinnaufteilung innerhalb von MNUs anhand der Verrech-

nungspreissetzung kann beispielhaft angeführt werden, dass etwa im Rahmen einer rein oder 

auch teilweisen bestimmungslandbasierten Gewinnallokation, Verrechnungspreise, wie im gel-

tenden System,220 zur Abgrenzung der Gewinne der einzelnen MNU-Einheiten dienen. Der in 

einer leistenden MNU-Einheit besteuerte Gewinn wird mittels des Verrechnungspreises für 

                                                 
213 Vgl. z.B. in Bezug zur Anrechnungsmethode Spengel (2003), S. 234. 
214 Vgl. z.B. die Schilderungen in Bezug zur Anrechnungsmethode bzw. Wohnsitzbesteuerung in Spengel (2003), 

S. 234; Musgrave (2000), S. 49; Jacobs et al. (2016), S. 22 oder zur globalen formelhaften Gewinnaufteilung 

in Jacobs et al. (2016), S. 632–633. 
215 Vgl. Musgrave (2000), S. 73, 76. 
216 Vgl. z.B. die Notwendigkeit einer Weltbuchführung zur Erreichung der KEN Jacobs et al. (2016), S. 22. 

 Siehe hierzu ausführlich Kapitel 4. 
217 Vgl. z.B. Musgrave (1969), S. 111; Spengel (2003), S. 234, 326–327; Auerbach et al. (2010), S. 881–882; Ja-

cobs et al. (2016), S. 20–21, 22; Devereux et al. (2015), S. 84, 90. Musgrave (2000), S. 49 nennt für die Schwie-

rigkeit der Umsetzung des Wohnsitzprinzips die Notwendigkeit der Feststellung ausländischen Einkommens, 

und weist auf den Kooperationsbedarf zwischen den Finanzverwaltungen der Quellen- und Wohnsitzstaaten 

hin.  
218 Vgl. Becker/Fuest (2011b), S. 405. Spengel hingegen folgt dem Kostenargument nicht. Vgl. Spengel (2013), 

S. 55. 
219 Vgl. auch Jacobs et al. (2016), S. 22. 
220 Vgl. z.B. Jacobs et al. (2016), S. 543–545; Schreiber (2017), S. 577–588, 599–600. 
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Lieferungen und Leistungen zwischen leistender und empfangender Einheit in der die Liefe-

rung oder Leistung empfangenden Einheit faktisch freigestellt. Bei einer Kette von MNU-Ein-

heiten, die innerhalb einer Wertschöpfungskette miteinander in Transaktionen treten, enthalten 

die jeweiligen Verrechnungspreise bei korrespondierenden und nicht konfligierenden Verrech-

nungspreissetzungen alle zur Freistellung benötigten Informationen. Die Informationen werden 

über die Verrechnungspreise von der ersten bis zu letzten Wertschöpfungsstufe übermittelt. Es 

bedarf grundsätzlich keines gesonderten Informationsaustauschs über die Höhe bereits besteu-

erter und freizustellender Gewinne innerhalb von Wertschöpfungsketten bzw. über die Höhe 

der gesamten einem Produkt zuzuordnenden (primären) Kosten bei einer (rein) bestimmungs-

landbasierten Besteuerung.221 

Bei Etablierung der Anrechnungsmethode in diesen Kontext werden der gesamte Gewinn 

sowie die anzurechnenden Steuern zur Umsetzung der Anrechnung benötigt.222 Diese Informa-

tionen müssen den Anrechnungsstaaten gesondert übermittelt werden und sind nicht etwa in 

den Verrechnungspreisen bei Etablierung des Mechanismus in den Verrechnungspreiskontext 

enthalten.223 Dieser erhöhte Informationsbedarf224 deutet bereits auf ein höheres Maß an Koor-

dination und Kooperation als unter Verwendung der faktischen Freistellung hin. Bei dem zuvor 

(oben) dargestellten Vorgehen wurde ein Zielkonflikt zwischen der KEN und der Vermeidung 

der Buchgewinnverlagerung einerseits und der INE andererseits festgestellt. Dieser Konflikt 

konnte durch die Implementierung der Anrechnungsmethode in diesen Kontext grundsätzlich 

gelöst werden.225 Nun scheint die Lösung dieses Konflikts jedoch zu Lasten höherer Komple-

xitätskosten zu gehen,226 sodass der vorherige Zielkonflikt verlagert wird zu einem Zielkonflikt 

zwischen grundsätzlich227 der gleichzeitigen Erreichung von KEN, der Vermeidung der Buch-

                                                 
221 Vgl. z.B. Luckhaupt et al. (2012b), S. 107–113; Andrus/Oosterhuis (2017), S. 102. 
222 Entsprechend der traditionellen Anwendungsform der Anrechnungsmethode (siehe oben) und vgl. erneut z.B. 

Musgrave (2000), S. 49, (1969), S. 111; Jacobs et al. (2016), S. 22. 
223 Bei einer rein bestimmungslandbasierten Besteuerung entsprechen die korrespondierenden Verrechnungs-

preise den primären Kosten. Die Informationen über den aufzuteilenden Gewinn, d.h. die primären Kosten, 

werden so über die Verrechnungspreise übermittelt. Vgl. Luckhaupt et al. (2012b), S. 108. Vgl. analog auch 

Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group (2006), S. 9. Bei Anwendung des Mechanismus 

ist dies aufgrund der Setzung konfligierender Verrechnungspreise nicht mehr möglich. Siehe hierzu 4.3 Allge-

meine Vorgehensweise des Mechanismus und Komplexitätskosten; 4.4.1 Integrierung des Mechanismus in das 

geltende Verrechnungspreissystem (Umsetzungsmöglichkeit a.)). Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
224 Vgl. analog für eine formelhafte Aufteilung von Gewinnen innerhalb des Verrechnungspreissystems Luck-

haupt et al. (2012b), S. 110–111. 
225 Siehe hierzu 2.3 Konsensfähigkeit und zwischenstaatliche Verteilungsgerechtigkeit. 
226 Vgl. auch Cataldi (2017), S. 159; Schreiber (2018), S. 266. 
227 D.h. unter Absehen von Anrechnungsüberhängen. 
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gewinnverlagerung sowie von INE einerseits und der Reduzierung der Komplexitätskosten an-

dererseits228. Dabei scheinen bei den Komplexitätskosten insbesondere beidseitig die Vollzugs-

kosten sowie die Steuerplanungskosten der Fiski für das System betroffen zu sein, während 

laufende Steuerplanungskosten durch die Vermeidung von Steuerplanungsmöglichkeiten im 

Rahmen des Mechanismus niedriger zu sein scheinen. 

Dies soll im Rahmen dieser Arbeit für den vorgeschlagenen Mechanismus allgemein sowie 

für drei mögliche Implementierungsformen qualitativ untersucht werden. Dabei soll wie folgt 

vorgegangen werden. Es soll Bezug genommen werden zu den Vollzugskosten sowie zu den 

Planungskosten. Ausgehend vom Status Quo sollen Komplexitätskostenkategorien (oder kürzer 

Komplexitätskategorien) (siehe bereits knapp oben) abgeleitet und deren Zusammenhänge für 

den Kontext der vorliegenden Arbeit herausgearbeitet werden, um den Mechanismus sowie die 

einzelnen Implementierungsformen darauf basierend zu analysieren und zueinander, sowie zum 

Status Quo, zu vergleichen. Daneben sind die besonderen Zusammenhänge zwischen den Steu-

erplanungsspielräumen, den Vollzugskosten sowie der Konsensfähigkeit zu berücksichtigen. 

Sofern nicht explizit anders angegeben, beziehen sich die Komplexitätsdiskussionen sowohl 

auf die jeweils involvierten Unternehmenseinheiten (d.h. auf die Komplexitätskosten der Steu-

erpflichtigen) als auch auf die Staaten, in denen diese Einheiten für steuerliche Zwecke ansässig 

oder belegen sind229 (d.h. auf die Komplexitätskosten der involvierten Fiski).230 Im Rahmen der 

Ableitung der Komplexitätskostenkategorien, Diskussionen und Vergleiche werden verschie-

dene Ebenen der Aggregation genutzt. Während Kapitel 4 Komplexitätskategorien auf einem 

detaillierteren Niveau ableitet und darauf aufbauend diskutiert (siehe oben), werden im Rahmen 

von Kapitel 5 Komplexitätskategorien auf einem abstrakteren Niveau aggregiert und es wird 

darauf basierend zusammenfassend analysiert. 

Ein Vergleich zur Komplexität anderer Vorschläge der internationalen Gewinnaufteilung231 soll 

im Rahmen dieser Arbeit über das angeführte Beispiel hinaus nicht vorgenommen werden. Ge-

nerell kann aber wohl angenommen werden, dass aufgrund der Implementierung der Anrech-

nungsmethode in den Kontext der bestimmungslandbasierten Besteuerungsvorschläge und der 

                                                 
228 Vgl. analog zu einer möglichen Erreichung von INE einerseits zu Lasten höherer Komplexitätskosten anderer-

seits Luckhaupt et al. (2012b), S. 110–111. 
229 Vgl. analog Li (2012), S. 79–80. 
230 So bezieht sich etwa ein MNU-weiter Kooperationsbedarf grundsätzlich auf den Kooperationsbedarf zwischen 

MNU-Einheiten, als auch zwischen den Staaten, in denen diese Einheiten belegen sind, und u.U. auf denjenigen 

zwischen MNU-Einheiten und den jeweiligen Staaten. Die jeweiligen Staaten sind auch dann grundsätzlich in 

die Bedeutung der Diskussion eingeschlossen, wenn der Text nur von den Unternehmenseinheiten spricht, es 

sei denn aus dem Kontext geht eine ausschließliche Diskussion für MNU-Einheiten hervor. 
231 Siehe hierzu die bisher im Rahmen dieses Kapitels (Abschnitte 2.1–2.3) angeführten Vorschläge oder etwa der 

angegebene Vorschlag der EU-Kommission zu einer EU-weiten formelhaften Gewinnaufteilung.  
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Notwendigkeit der Allokation der Kosten und Steuerzahlungen zum Bestimmungsland die 

Komplexitätskosten des untersuchten Mechanismus gegenüber den verwandten Vorschlägen 

steigen.232 Sofern diese Vorschläge Standardisierungen im Rahmen der Verrechnungspreisset-

zung zur Reduzierung der Komplexität vorsehen,233 steigen außerdem grundsätzlich die Kom-

plexitätskosten unter der Möglichkeit einer flexiblen Verrechnungspreissetzung im Rahmen des 

untersuchten Mechanismus.234 

Die Feststellung des Kundenortes und Besteuerung an diesem ist mit gewissen Komplexitäts-

kosten gegenüber dem geltenden System verbunden, insbesondere im Rahmen der digitalisier-

ten Wirtschaft.235 Diese sind grundsätzlich allen Besteuerungssystemvorschlägen (und Steuer-

politikinitiativen236) gemein, welche die Besteuerung zum Ort des Kunden hinbewegen oder 

verlagern wollen. Die speziell mit dem endgültigen Besteuerungsort (Bestimmungsland) ver-

bundenen Komplexitätskosten sollen im Rahmen dieser Arbeit nicht detailliert und gesondert 

analysiert werden.  

  

                                                 
232 Vgl. in Bezug zur Kostenallokation im Vergleich zur DBCFT Auerbach et al. (2010), S. 883–884. 
233 Vgl. z.B. Luckhaupt et al. (2012a), (2012b); Kadet (2015); Greil (2017). 
234 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 265; Greil (2017), S. 173. 
235 Siehe hierzu auch 3.1 Besteuerung im Bestimmungsland. 
236 Siehe hierzu etwa die Angaben unter 3.4 Steuerwettbewerb und Stabilität. 
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3 Vorschlag zur internationalen Gewinnaufteilung im multinationa-

len Konzern  

3.1 Besteuerung im Bestimmungsland 

Zentral für sämtliche Vorschläge der bestimmungslandbasierten Besteuerung multinationaler 

Unternehmen sowie für den Mechanismus, der auf diesen Vorschlägen aufbaut, ist die Defini-

tion des Bestimmungslandes237 und grundsätzlich eines entsprechenden steuerlichen Anknüp-

fungspunktes (Betriebsstätte oder Tochtergesellschaft) für Zwecke der Gewinnzuordnung,238 

sowie der Zuordnung von anzurechnenden Steuern im Rahmen dieser Arbeit. Die Definition 

des Bestimmungslandes orientiert sich allgemein an der Absatzmarktseite des MNU. Im Rah-

men dieser Arbeit orientiert sie sich grundsätzlich an dem Ort, an den Verkäufe an fremde Dritte 

getätigt werden, d.h. grundsätzlich am (Wohn-)Sitz der MNU-Kunden.239 

In Bezug auf die Definition des steuerlichen Anknüpfungspunktes im Bestimmungsland muss 

festgelegt werden, wann eine Betriebsstätte im Bestimmungsland zum Zwecke der bestim-

mungslandorientierten Besteuerung begründet werden muss (etwa mangels physischer Präsenz 

im Bestimmungsland240 und/ oder aufgrund der möglichen Mobilität bestehender Einheiten, 

etwa von Service- und Marketing-Einheiten, die zwar am Ort des Kunden angesiedelt sein kön-

nen,241 aber durch das MNU in Folge der Gewinnzuordnung verlagert werden könnten) bzw. 

                                                 
237 Vgl. z.B. Devereux/de la Feria (2014); Auerbach et al. (2017), S. 78–80; Durst (2007), S. 1050. 
238 Vgl. z.B. Avi-Yonah (2000), S. 1671–1673; Greil (2017), S. 173–174; Avi-Yonah et al. (2009), S. 517–518; 

Luckhaupt et al. (2012b), S. 109; de Wilde (2016), S. 186; Andrus/Oosterhuis (2017), S. 102; Devereux/Vella 

(2018a), S. 555–559; Schreiber (2015), S. 120–121. 
239 Siehe hierzu 2.1 Internationale Investitionsstandortneutralität (Kapitalexportneutralität) und die entsprechen-

den Nachweise.  
240 Vgl. OECD (2015a), S. 101; Pinkernell (2012), S. 370–371; Fuest et al. (2013), S. 311. Der Betriebsstättenbe-

griff nach Art. 5 OECD-MA (2017) erfordert grundsätzlich eine feste Geschäftseinrichtung (Art. 5 Abs. 1 

OECD-MA (2017)). 
241 Vgl. Pinkernell (2012), S. 370–371; Fuest et al. (2013), S. 311. 
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welcher im Bestimmungsland nach bisher geltenden Regeln vorhandenen (möglichst immobi-

len) MNU-Einheit (Tochtergesellschaft oder Betriebsstätte)242 Gewinne und Steuern zugeord-

net werden sollen.243  

Innerhalb dieser Arbeit werden jene (zu begründende oder bestehende) Einheiten im Bestim-

mungsland, denen Gewinne und Steuern nach dem Bestimmungslandprinzip zugeordnet wer-

den sollen (d.h. die Zuordnung orientiert sich grundsätzlich244 am Kundenort), als Verkaufsein-

heiten bezeichnet.245 

Den Verkaufseinheiten sollen im Rahmen des hier diskutierten Mechanismus Gewinne und 

Steuern, in Anlehnung an verwandte Vorschläge,246 (konzeptionell) auf Basis des Verkaufsfak-

tors zugeteilt werden.247 Zur Bestimmung des Verkaufsfaktors sind den Verkaufseinheiten die 

Verkaufserlöse aus Verkäufen an Kunden in einem Land nach dem Bestimmungslandprinzip 

zuzuordnen bzw. es sind diese Verkaufserlöse festzustellen. Die Verkaufseinheit nach dem Be-

stimmungslandprinzip und die Einheit, die leistender Vertragspartner ist und die Erlöse nach 

                                                 
242 Zu denken wäre hier etwa an Waren- und Auslieferungslager, bei denen die Nähe zum Kunden entscheidend 

für das MNU ist, und diese deshalb in Folge der Besteuerung im Verkaufsland grundsätzlich nicht durch das 

MNU weit vom Ort des Kunden wegverlagert würden. Art. 5 Abs. 4 Buchst. a OECD-MA (2017) schließt 

Waren- und Auslieferungslager jedoch grundsätzlich vom Betriebsstättenbegriff aus, wenn diese Tätigkeiten 

nur vorbereitender Art sind oder Hilfscharakter haben. Die Eingrenzung der Ausnahme in Art. 5 Abs. 4 OECD-

MA (2017) auf solche Tätigkeiten, die nur vorbereitender Art sind oder Hilfstätigkeiten darstellen, wurde im 

Rahmen des Aktionspunktes 7 des OECD BEPS-Projektes auf sämtliche Ausnahmetatbestände des Art. 5 Abs. 

4 OECD-MA (2017) erweitert. Vgl. OECD (2015d), S. 10, 28–38. Ob insbesondere die oben beschriebenen 

Waren- und Auslieferungslager unter die Ausnahmeregelung fallen würden oder nicht, wäre entsprechend ab-

zugrenzen. Vgl. OECD-MA (2017), S. 132–135. 
243 Vgl. zu möglichen Erweiterungen des Betriebsstättenbegriffs insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung 

z.B. Collin/Colin (2013), S. 113–115; Avi-Yonah/Halabi (2014); Hellerstein (2014), insbes. S. 3–5; Hong-

ler/Pistone (2015); Endo (2017).  

 Erweiterte Betriebsstättenbegriffe gegenüber geltenden Regeln müssten in nationales Recht sowie in DBAs 

übernommen werden. Vgl. auch Avi-Yonah (2000), S. 1671.  

 Neben der Implementierung allgemein veränderter Gewinnzuordnungsregeln und Regeln zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung durch den Mechanismus etwa in nationales Recht, DBAs sowie OECD-RL (vgl. analog 

Luckhaupt (2013), S. 156, 187; Kaminski (2001), S. 521–538) wäre in Bezug auf die Gewinnzuordnung zu 

Betriebsstätten nach erweiterten Verrechnungspreisregeln (siehe hierzu 4.4.1) eine Anpassung des AOA not-

wendig, da nach diesem signifikante Personalfunktionen für die Gewinnzuordnung zu Betriebsstätten maßge-

bend sind, vgl. OECD (2010b), S. 13–15, (2015a), S. 111–112, und nicht Verkäufe an fremde Dritte in einem 

Land. Vgl. analog Hellerstein (2014), S. 5. 
244 Unter Berücksichtigung der Mobilität des Ortes der Besteuerung, der Steuerplanungsanreize sowie der Admi-

nistrierbarkeit (siehe unten). 
245 Auch die OECD erwägt im Rahmen ihres Arbeitsprogramms zur Entwicklung einer konsensbasierten Lösung 

zur Besteuerung der Digitalwirtschaft das Konzept eines steuerlichen Anknüpfungspunktes im Marktstaat (Be-

stimmungsland) für den Fall, dass im Marktstaat keine physische Präsenz (d.h. steuerlicher Anknüpfungspunkt 

nach traditionellen Regeln) gegeben ist. Die Gewinnallokationsregeln sollen dabei derart abgeändert werden, 

dass ein Fehlen physischer Präsenz im Marktstaat einer Gewinnallokation zum Marktstaat nicht mehr entge-

gensteht. Vgl. OECD (2019a), S. 18. 
246 Vgl. z.B. Durst (2007), insbes. S. 1049–1050; Avi-Yonah et al. (2009), S. 508–509; Avi-Yonah (2010), (2013); 

de Wilde (2016), S. 186; Greil (2017), S. 174; Devereux et al. (2019). 
247 Siehe hierzu 3.2 Grundkonzeption des Mechanismus. 
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geltenden Regeln verbucht (hier bezeichnet als verkaufende Einheit),248 können sich dabei un-

terscheiden,249 etwa, wenn die verkaufende Einheit nicht am Ort des Kunden ansässig ist250 

oder aus MNU-Sicht relativ mobil ist251. In diesem Fall sind ggf. die Verkaufserlöse einer ver-

kaufenden Einheit einer Verkaufseinheit zum Zwecke der Besteuerung nach dem Mechanismus 

zuzuordnen. Unter Umständen müssen mangels entsprechender Transaktionen zwischen der 

Verkaufseinheit und anderen MNU-Einheiten Transaktionen fingiert werden, um den Ver-

kaufseinheiten Gewinne mittels Verrechnungspreisen zuordnen zu können.252 

Maßstab für die Definition des Bestimmungslandes, der entsprechenden Verkaufseinheiten so-

wie für die Zuordnung der Verkaufserlöse ist die möglichste Immobilität des endgültigen Ortes 

                                                 
248 Vgl. z.B. IFRS 15. 
249 Anders scheint hingegen Luckhaupt (2013) vorzugehen. Hier werden (Residual-) Gewinne den Vertriebsun-

ternehmen zugeordnet, welche jene MNU-Einheiten sind, die die Verkäufe an MNU-Kunden tätigen. Vgl. etwa 

insbesondere Luckhaupt (2013), S. 34, 163, 188. So grundsätzlich auch in Luckhaupt et al. (2012b). Vgl. ähn-

lich Greil (2017), S. 173–174. Devereux et al. ordnen Residualgewinne hingegen auch bei reinen Exportge-

schäften dem Verkaufsland zu, welches grundsätzlich dem Land entspricht, in dem Verkäufe an fremde Dritte 

getätigt werden, d.h. dem Land, in dem sich die Kunden des MNU befinden. Vgl. Devereux et al. (2019), S. 38–

39. 
250 Vgl. auch Devereux et al. (2019), S. 38. 
251 Vgl. z.B. auch Devereux et al. (2019), S. 38. 
252 Vgl. ähnlich Devereux et al. (2019), S. 38–39. Dies wäre u.U. bei Umsetzungsmöglichkeit a.) (4.4.1 Integrie-

rung des Mechanismus in das geltende Verrechnungspreissystem (Umsetzungsmöglichkeit a.)) der Fall. 
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der Besteuerung,253 Resistenz gegen Steuerplanungsmöglichkeiten254 sowie Administrationsef-

fizienz.255 

Sind das Bestimmungsland und die entsprechenden Verkaufseinheiten bestimmt, muss die 

Steuer im Bestimmungsland erhoben werden. Dies kann sich insbesondere dann schwierig ge-

stalten,256 wenn das MNU im Bestimmungsland keine physische Präsenz aufweist, wie mög-

licherweise im Bereich digitalisierter Geschäftsmodelle.257 

                                                 
253 Individuen, wie Kunden oder Anteilseigner, werden grundsätzlich aus Unternehmenssicht als relativ immobile 

Faktoren angesehen. Vgl. z.B. Devereux/de la Feria (2014), S. 2. Schlagen sich höhere Verkaufssteuern aller-

dings auf den Preis nieder (Überwälzung), könnten auch Kunden einen Anreiz haben, sich zu bewegen, oder 

zumindest ihren Standort für Zwecke der Besteuerung zu manipulieren. Vgl. auch Devereux/Vella (2018a), 

S. 555. 
254 Vgl. auch Schreiber (2015), S. 120–121. Steuerplanungsmöglichkeiten bestehen grundsätzlich etwa im Be-

reich der Business-to-Business (B2B) Transaktionen, wobei Unternehmenskunden mit Einheiten an Niedrig-

steuerstandorten Leistungen von den betrachteten MNUs durch diese Einheiten erwerben könnten, während 

die Leistungen von anderen Einheiten des Unternehmenskunden tatsächlich genutzt würden. Der resultierende 

Steuervorteil könnte zwischen dem MNU und dem Unternehmenskunden geteilt werden (sog. joint tax plan-

ning). Vgl. z.B. Luckhaupt et al. (2012b), S. 109; Avi-Yonah (2000), S. 1672; Devereux/de la Feria (2014), 

S. 17; Avi-Yonah/Benshalom (2011), S. 391. Für weitere Steuerplanungsmöglichkeiten in Bezug auf die Be-

steuerung im Bestimmungsland siehe die entsprechenden Nachweise in 2.2 Vermeidung der Buchgewinnver-

lagerung. 

 Die Abschnitte 3.2 und 3.3 vorgegriffen, lässt sich folgendes feststellen: Im Rahmen einer rein bestimmungs-

landbasierten Besteuerung bestimmt sich der Steuerplanungsanreiz bezüglich des Bestimmungslandes grund-

sätzlich über die Steuerbelastungsdifferenz möglicher Verkaufsstaaten. Im Rahmen des Mechanismus ist für 

die Quantifizierung der Steuerplanungsdifferenz nicht nur die niedrigste mögliche Verkaufssteuerbelastung 

ausschlaggebend, sondern, ohne Einbezug von Investitions- und Buchgewinnverlagerungsmöglichkeiten und 

im einfachsten Fall der Anrechnungsbegrenzung in allen Verkaufsstaaten auf die Verkaufssteuer vor Anrech-

nung, auch die Höhe der an dieser Stelle als gegeben angesehenen Quellensteuerbelastung. Die Steuerbelastung 

des MNU bestimmt sich dann i.R.d. Mechanismus (bei einer MNU-weiten Anwendung des Mechanismus) als 

Maximum aus der Steuerbelastung der Verkaufsstaaten und der Steuerbelastung der Quellenstaaten: 

𝑇𝑀𝑁𝑈,𝑃𝑆𝑀 = 𝑚𝑎𝑥 {∑
𝑠𝑖

𝑆

𝑛
𝑖=1 ∗ 𝑃𝑀𝑁𝑈 ∗ 𝜏𝑖; ∑ 𝛼𝑗 ∗ 𝑃𝑀𝑁𝑈 ∗ 𝜏𝑗

𝑚
𝑗=1 } (vgl. analog Jacobs et al. (2016), S. 14; Tischer 

(1993), S. 210). Wird die Steuerbelastung in den Verkaufsstaaten unter die Quellensteuerbelastung reduziert, 

ist die Quellensteuerbelastung definitiv. Liegt die Quellensteuerbelastung über der niedrigsten möglichen Ver-

kaufsstaatensteuerbelastung, bestimmt die Quellensteuerbelastung die Steuerbelastungsdifferenz und damit 

den Steuerplanungsanreiz bezüglich des Bestimmungslandes. Damit kann der Steuerplanungsanreiz bezüglich 

des Bestimmungslandes i.R.d. Mechanismus grundsätzlich geringer sein als unter einer rein bestimmungsland-

basierten Besteuerung. Jegliche Reduzierung der Verkaufssteuerbelastung unter die definitive Quellensteuer-

belastung läuft ins Leere. Kann die Quellensteuerbelastung hingegen aufgrund von Investitions- und Buchge-

winnverlagerungen auf null reduziert werden, bestehen die gleichen Anreize wie unter einer rein bestimmungs-

landbasierten Besteuerung: die Steuerbelastungsdifferenz, und damit der Steuerplanungsanreiz, wird durch die 

Verkaufssteuerbelastungen bestimmt. 
255 Vgl. z.B. Devereux/de la Feria (2014); Auerbach et al. (2017), S. 78–80. 
256 Vgl. z.B. Durst (2007), S. 1050. 
257 Vgl. z.B. Hellerstein (2014), S. 3–4, 5, 6–7; Endo (2017), S. 118. Avi-Yonah schlägt aus diesem Grund eine 

Brutto-Quellensteuer im Bestimmungsland vor, die entsprechend reduziert wird, sobald das Unternehmen eine 

Steuererklärung inklusive der Angabe abziehbarer Aufwendungen einreicht. Vgl. Avi-Yonah (2000), S. 1672. 

Vgl. zu einer Quellensteuerschuld der im Bestimmungsland ansässigen Kunden der Unternehmen Hellerstein 

(2014), S. 4. Vgl. auch Devereux et al. (2019), S. 38–39. Im Rahmen des Mechanismus (siehe hierzu 3.2) 

könnte analog zu dem Vorschlag von Avi-Yonah verfahren werden, und Kosten nur dann zum Abzug sowie 

Steuern nur dann zur Anrechnung kommen, sobald bzw. wenn die hierfür notwendigen Informationen durch 

die MNUs eingereicht und nachgewiesen werden. Ansonsten käme es zu einer (endgültigen) Bruttobesteuerung 

der Umsatzerlöse im Bestimmungsland neben der Gewinnbesteuerung in den Quellenstaaten, d.h. zur Doppel-

besteuerung, welche nicht im Interesse der MNUs liegt. 
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Die umrissene Problematik im Zusammenhang mit der Besteuerung im Bestimmungsland soll 

im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter thematisiert werden.258 Es soll festgehalten werden, dass 

grundsätzlich259 anknüpfend an den Ort desjenigen Kunden (Sitz, Ort der Geschäftsleitung, 

Wohnort), mit dem Verträge, aus denen Umsatzerlöse realisiert werden, abgeschlossen wer-

den,260 ein steuerlicher Anknüpfungspunkt (Tochtergesellschaft oder Betriebsstätte) bestehen 

oder geschaffen werden muss, der aus MNU-Sicht möglichst immobil ist. Dieser Anknüpfungs-

punkt soll für Zwecke der Besteuerung nach dem hier beschriebenen Mechanismus als Ver-

kaufseinheit behandelt werden. Dies bedeutet, dieser Verkaufseinheit werden entsprechende 

Umsatzerlöse u.U. zugeteilt und auf Basis des sich daraus ergebenden Verkaufsfaktors aufzu-

teilende Gewinne zur Besteuerung wie anzurechnende Steuern zur Anrechnung zugewiesen. 

Vom Vorliegen einer solchen Verkaufseinheit soll im Folgenden stets ausgegangen werden. 

Umrissene Steuerplanungsspielräume oder Erhebungsprobleme sollen ausgeklammert werden. 

Die u.U. notwendige Zuteilung von Verkaufserlösen zu Verkaufseinheiten (Verkaufsbetriebs-

stätte oder Verkaufstochtergesellschaft) soll im Folgenden nicht weiter thematisiert werden. 

Die Problematik, dass rechtlich verkaufende Einheit und Verkaufseinheit nicht identisch sind, 

soll entsprechend ausgeklammert und nicht weiter diskutiert werden.261 

  

                                                 
258 Für eine ausführlichere Diskussion der Thematik vgl. Schreiber/Fell (2017), S. 109–114, (m.w.N.). 
259 Sofern einer möglichen Mobilität der Kunden oder Steuerplanungsmöglichkeiten (siehe oben) entgegengewirkt 

werden soll, etwa über eine Nachverfolgung der Nutzung von bezogenen Leistungen in Unternehmenskunden 

über deren Buchführung (vgl. Avi-Yonah (2000), S. 1672), wäre dies entsprechend in die Konkretisierung des 

Bestimmungslandes und der Bestimmung der entsprechenden Verkaufseinheiten zu integrieren. Vgl. analog 

Devereux/de la Feria (2014), S. 17. Die Definition des Besteuerungsortes anhand des Wohnsitzes des Kunden 

kann außerdem bei bestimmten Transaktionen nicht praktikabel sein. Vgl. Devereux/de la Feria (2014), S. 17–

18. 
260 Dieser könnte Umsatzsteuerregelungen folgend entsprechend approximiert werden (vgl. z.B. auch Avi-Yonah 

et al. (2009), S. 515; Devereux/de la Feria (2014), S. 15–18), z.B. über die IP-Adresse des Kunden (Art. 24f 

EU-Verordnung Nr. 1042/2013 i.V.m. Art. 58 EU-Richtlinie 2006/112/EG). Vgl. zu Parallelen der hier ange-

schnittenen Problematiken (und Lösungen) zu den entsprechenden im Bereich der Umsatzsteuer Hellerstein 

(2014), insbes. S. 5–7. 
261 Verkaufserlöse einer rechtlich verkaufenden Einheit, die nicht Verkaufseinheit ist, könnten beispielsweise im 

Wege der Verrechnungspreissetzung (Gewinnzuteilung) neutralisiert werden. Diese Einheiten wären im Rah-

men des Mechanismus als Produktionseinheiten zu behandeln (siehe hierzu 3.2 Grundkonzeption des Mecha-

nismus). Die Verkaufserlöse der rechtlich verkaufenden Einheit wären der entsprechenden Verkaufseinheit 

zuzuordnen, wenn diese nicht identisch sind. Eine Verkaufsbetriebsstätte könnte rechtlich als Betriebsstätte 

der rechtlich verkaufenden Einheit angesehen werden. Die Möglichkeit mehrerer Unternehmenseinheiten (so-

wohl verkaufende als auch Verkaufseinheiten) im Verkaufsstaat soll nicht thematisiert werden. 



45 

 

3.2 Grundkonzeption des Mechanismus 

Unabhängig von der genauen Art der Umsetzung und der Implementierungsform,262 liegt dem 

Mechanismus (hier auch kurz PSM für Profit Split Method), der in Kapitel 2 hergeleitet wurde 

und der auf den dort angegebenen Vorschlägen aufbaut, die folgende Konzeption zugrunde. 

Der Anwendungsbereich des Mechanismus in einem Einzelfall, d.h. faktisch der Konsolidie-

rungskreis,263 soll im Folgenden als Split bezeichnet werden.264 Die nun folgenden Ausführun-

gen beziehen sich auf einen solchen Split. Außerdem soll hier zunächst grundsätzlich von An-

rechnungsbegrenzungen und möglichen Anrechnungsüberhängen abgesehen werden. Diese 

werden in Abschnitt 3.3 Die Anrechnungsmethode thematisiert. 

Zunächst sind für einen Split die Produktions- und Verkaufseinheiten zu bestimmen. Verkaufs-

einheiten sind jene MNU-Einheiten (Tochtergesellschaft oder Betriebsstätte) mit steuerlicher 

Ansässigkeit oder Belegenheit im Bestimmungsland, denen nach dem Bestimmungslandprinzip 

und unter Berücksichtigung von Steuerplanungsmöglichkeiten Verkaufserlöse an fremde Dritte 

zuzuordnen sind.265 Produktionseinheiten sind grundsätzlich alle anderen MNU-Einheiten, ins-

besondere solche, die Investitionen, etwa in Produktionsanlagen oder F&E, tätigen und entspre-

chende Funktionen übernehmen.266 

In einem konzeptionell ersten Schritt soll der gesamte aufzuteilende Gewinn den Verkaufsein-

heiten zugeteilt werden. Die Gewinnzuteilung erfolgt allein anhand des Verkaufsfaktors. Der 

Verkaufsfaktor einer Verkaufseinheit gleicht den konzernextern erzielten Verkaufserlösen, die 

dieser Einheit nach dem BLP (auch) zuzuordnen sind, dividiert durch die Summe der konzern-

extern erzielten Verkaufserlöse des betrachteten Split.  

In einem konzeptionell zweiten Schritt erfolgt die Zuteilung eines Teils des Gesamtgewinns zu 

Einheiten, die nicht als Verkaufseinheiten klassifiziert werden, den Produktionseinheiten. Die 

Gewinnzuteilung zu Produktionseinheiten muss grundsätzlich für Zwecke des Mechanismus 

nicht näher bestimmt werden. Sie kann sich an der Wertschöpfung konkretisiert durch einge-

setzte Funktionen, Wirtschaftsgüter und übernommene Risiken, an den jeweiligen Beiträgen 

der Beteiligten oder an Faktoren wie Arbeit oder Kapital orientieren. Insofern könnte sich etwa 

                                                 
262 Siehe hierzu 4.4 Umsetzungsmöglichkeiten des Mechanismus innerhalb des Verrechnungspreissystems; 4.5 

Implementierungsformen im Einzelnen. 
263 Siehe hierzu (analog) 4.5.3.1 Konzeption und die entsprechenden Nachweise. 
264 Siehe hierzu 4.5 Implementierungsformen im Einzelnen.  
265 Siehe hierzu 3.1 Besteuerung im Bestimmungsland. Betriebsstättendefinitionen wären, wie geschildert, u.U. 

entsprechend zu erweitern. 
266 Zur möglichen Behandlung von MNU-Einheiten in sog. Steueroasen siehe weiter unten. 
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am geltenden System der Verrechnungspreissetzung,267 an Vorschlägen zur Zuteilung von Teil-

gewinnen zu Produktionseinheiten268 oder an einer Zuteilung von Gewinnen basierend auf einer 

Formel269 orientiert werden. 

Basierend auf den Gewinnzuteilungen in den beiden Schritten sollen die Steuerzahlungen durch 

Multiplikation mit den regulären (nicht harmonisierten) Körperschaftsteuersätzen der jeweili-

gen Länder bestimmt werden. Daraus ergeben sich die Produktionssteuern (2. Schritt) sowie 

die Verkaufssteuern vor Anrechnung (1. Schritt). 

In einem dritten Schritt soll eine Anrechnung der Produktionssteuern auf die Verkaufssteuern 

vor Anrechnung erfolgen. Dies bedeutet, die Verkaufseinheiten ziehen von der Steuerzahlung 

vor Anrechnung die Produktionssteuern ab.270 Auch die Zuteilung anzurechnender Steuern soll 

auf dem Verkaufsfaktor basieren. Die Verkaufseinheiten zahlen jeweils in Summe die Ver-

kaufssteuern nach Anrechnung, welche den Verkaufssteuern vor Anrechnung abzüglich der an-

zurechnenden Produktionssteuern entsprechen. Insgesamt zahlt das MNU die Verkaufssteuern 

nach Anrechnung (Verkaufssteuern vor Anrechnung abzüglich Produktionssteuern) plus die 

Produktionssteuern, sodass es im Ergebnis die Verkaufssteuern vor Anrechnung zahlt. Dies 

entspricht der Summe der Steuersätze der Bestimmungsländer gewichtet durch die jeweiligen 

Verkaufsfaktoren auf den gesamten Gewinn.  

In Abwesenheit von Anrechnungsüberhängen wird das für die Anrechnungsmethode bekannte 

Ergebnis erzielt:271 Es erfolgt grundsätzlich eine Aufteilung des Steueraufkommens auf beide 

Kategorien von Staaten, hier Produktions- und Verkaufsstaaten. Die Steuern in den Produkti-

onsstaaten werden aus Sicht des MNU aber dadurch neutralisiert, dass die Verkaufsstaaten 

diese anrechnen. Die Steuerbelastung gleicht im Ergebnis der einer reinen Besteuerung des ge-

samten Gewinns in den Anrechnungsstaaten, den Verkaufsstaaten. Dadurch werden Anreize 

zur Gewinnverlagerung aufgrund der Quellenbesteuerung in den Produktionseinheiten grund-

sätzlich vermieden. Die Kriterien der KEN, der Vermeidung der Buchgewinnverlagerung und 

                                                 
267 Vgl. OECD (2017a); OECD (2015b). Siehe hierzu auch 4.2 OECD-Verrechnungspreissetzung. 
268 Vgl. z.B. Avi-Yonah (1997), S. 549, (2010), (2013); Luckhaupt et al. (2012b), (2012a); Andrus/Oosterhuis 

(2017); Greil (2017); Devereux/Vella (2018b), S. 405; Devereux et al. (2019). 
269 Etwa (im Ergebnis) die im Rahmen des EU-Richtlinienvorschlags zur CCCTB enthaltene sog. Massachusetts-

Formel, die die Faktoren Umsatz, Arbeit und Vermögenswerte gleich (mit je einem Drittel) gewichtet. Vgl. 

Europäische Kommission (2011), (2016a); Musgrave (1972), S. 401. 

 Vgl. außerdem z.B. Musgrave (1984); Avi-Yonah et al. (2009). 
270 Vgl. analog Spengel (2013), S. 41; Jacobs et al. (2016), S. 11–12. Vgl. zur grundlegenden Funktionsweise der 

Anrechnungsmethode auch Art. 23A Abs. 2, Art. 23B OECD-MA (2017). Vgl. ausführlich und grundlegend 

zur Anrechnungsmethode als Methode zur Vermeidung der Doppelbesteuerung Jacobs et al. (2016), S. 11–34, 

40–57, 63–64, 76–83, 176–178; Schaumburg (2017a), Rn. 17.17, 17.29–17.33, (2017b), Rn. 18.1–18.11, 

18.104–18.112, 18.198–18.208; Schaumburg/Häck (2017), Rn. 19.552–19.567. 
271 Vgl. Jacobs et al. (2016), S. 11–14, 19–21; Schreiber (1992), S. 832; Schreiber (2017), S. 462–463. 
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der INE sind grundsätzlich erfüllt.272 Die Kriterien der KEN und der Vermeidung der Buchge-

winnverlagerung sind allerdings im Falle von Anrechnungsüberhängen nicht erfüllt.273 

Durch die Integrierung der Anrechnungsmethode in den Kontext der bestimmungslandorien-

tierten Besteuerung multinationaler Unternehmen, könnte der Mechanismus als bestimmungs-

landorientierter Anrechnungsmechanismus (sales-based credit mechanism) bezeichnet oder 

umschrieben werden. 

Die grundsätzliche Funktions- und Wirkungsweise des Mechanismus soll im Folgenden anhand 

von Formeln sowie anhand eines Beispiels veranschaulicht werden. 

Der aufzuteilende Gesamtgewinn 𝑃 eines Split gleicht der Summe der konzernextern erzielten 

Verkaufserlöse 𝑆 = ∑ 𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1  abzüglich der Summe der primären (periodisierten) Kosten 𝐶 =

∑ 𝑐𝑖
𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝑐𝑗

𝑚
𝑗=1 , die dem Split zuzuordnen sind: 

(1) 𝑃 = 𝑆 − 𝐶. 

𝑠𝑖 entspricht dabei den Verkaufserlösen eines Split, die einer Verkaufseinheit 𝑖 (mit 𝑖 ∈ 𝐼 =

{1, … , 𝑛}) entsprechend dem Bestimmungslandprinzip zugewiesen werden. 𝑐𝑖 bzw. 𝑐𝑗 sind die 

(periodisierten) primären Kosten der Verkaufseinheiten 𝑖 bzw. Produktionseinheiten 𝑗 (mit 𝑗 ∈

 𝐽 = {1, … , 𝑚}), die einem Split zuzuordnen sind. 

Der Gesamtgewinn 𝑃 wird anhand der Verkaufsfaktoren 
𝑠𝑖

𝑆
 auf die Verkaufseinheiten verteilt. 

Der Verkaufsfaktor entspricht den Verkaufserlösen einer Verkaufseinheit 𝑠𝑖 geteilt durch die 

Summe der Verkaufserlöse  𝑆. Die Bemessungsrundlage  𝑇𝐵𝑖 einer Verkaufseinheit enspricht 

demnach dem Gesamtgewinn multipliziert mit dem jeweiligen Verkaufsfaktor: 

(2)  𝑇𝐵𝑖 = 𝑃 ∗
𝑠𝑖

𝑆
;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 . 

Durch Einsetzen von Gleichung (1) in Gleichung (2) und vereinfachen entspricht die Bemes-

sungsgrundlage einer Verkaufseinheit den Verkaufserlösen dieser Einheit abzüglich der gesam-

ten mit dem Verkaufsfaktor multiplizierten Kosten: 

(3)  𝑇𝐵𝑖 = 𝑠𝑖 −
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝐶; ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 .  

                                                 
272 Zur Erfüllbarkeit der INE siehe 3.3.3 Analyse der INE in Abwesenheit von Anrechnungsüberhängen in Ab-

hängigkeit der Anrechnungsbegrenzung. 
273 Vgl. analog Jacobs et al. (2016), S. 23; Schaumburg (2017a), Rn. 17.29, (m.w.N.). Siehe hierzu auch sowie zu 

einer Analyse der Erfüllbarkeit des Kriteriums der INE 3.3.4 Analyse im Falle von Anrechnungsüberhängen. 
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Effektiv kommt es zu einer Allokation der Kosten aller Einheiten eines Split zu den Verkaufs-

einheiten in Höhe der jeweiligen Verkaufsfaktoren.274 Gegeben die Steuersätze 𝜏𝑖 in den steu-

erlichen Ansässigkeits- bzw. Belegenheitsstaaten der Verkaufseinheiten (d.h. in den Verkaufs-

staaten 𝑖) ergeben sich vor Anrechnung Steuerzahlungen 𝑇𝑖 der Verkaufseinheiten von anteili-

gem, auf Basis des Verkaufsfaktors zugewiesenem Gesamtgewinn multipliziert mit dem Steu-

ersatz:  

(4) 𝑇𝑖 = 𝜏𝑖 ∗
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃; ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 . 

Den Produktionseinheiten wird (im Ergebnis) ein Anteil 𝛼𝑗 (mit 𝛼𝑗 ∈ ]0; 1] und ∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 ∈

]0; 1]) am Gesamtgewinn 𝑃 als Bemessungsgrundlage zugeordnet: 

(5) 𝑇𝐵𝑗 = 𝛼𝑗 ∗ 𝑃; ∀ 𝑗 ∈ 𝐽. 

Bei Steuersätzen in den Produktionsstaaten 𝑗 (d.h. den steuerlichen Ansässigkeits- oder Bele-

genheitsstaaten der Produktionseinheiten) von 𝜏𝑗, ergibt dies Steuerzahlungen 𝑇𝑗 der jeweiligen 

Produktionseinheiten von jeweiligem anteiligen Gewinn multipliziert mit dem jeweiligen Steu-

ersatz: 

(6) 𝑇𝑗 = 𝜏𝑗 ∗ 𝛼𝑗 ∗ 𝑃; ∀ 𝑗 ∈ 𝐽.275 

Die Summe der Steuern der Produktionseinheiten ∑ 𝑇𝑗
𝑚
𝑗=1  bezogen auf einen Split wird auf Ba-

sis des jeweiligen Verkaufsfaktors den Verkaufseinheiten zur Anrechnung zugewiesen. Im Er-

gebnis liegt dem Mechanismus eine formelhafte Zuteilung von Gewinnen und anzurechnenden 

Steuern zu den Verkaufseinheiten im jeweiligen Bestimmungsland basierend auf dem Ver-

kaufsfaktor zugrunde.  

Nach Anrechnung und in Abwesenheit von Anrechnungsüberhängen ergibt dies Steuerzahlun-

gen 𝑇𝑖
𝐴 in den jeweiligen Verkaufseinheiten von Steuerzahlung vor Anrechnung abzüglich der 

mit dem Verkaufsfaktor multiplizierten Summe der Produktionssteuern: 

(7) 𝑇𝑖
𝐴 = 𝜏𝑖 ∗

𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 −

𝑠𝑖

𝑆
∗ (∑ 𝑇𝑗

𝑚
𝑗=1 ); ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, mit 𝑇𝑖

𝐴  ≥ 0; ∀ 𝑖 ∈ 𝐼.276 

                                                 
274 Vgl. auch (analog) Auerbach et al. (2010), S. 883. 
275 Diese Steuerzahlungen entsprächen der endgültigen Steuerzahlung der Verkaufseinheiten im Rahmen einer 

rein bestimmungslandbasierten Gewinnallokation, während diejenige der Produktionseinheiten null betragen 

würde. 
276 Bei einer Anrechnungsbegrenzung auf die Steuerzahlung der jeweiligen Verkaufseinheit vor Anrechnung. 

Siehe hierzu 3.3 Die Anrechnungsmethode. 
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In Summe ergibt dies eine Steuerzahlung 𝑇 für den Split in Höhe der Summe der Produktions-

steuern zuzüglich der Verkaufssteuern nach Anrechnung: 

(8) 𝑇 = ∑ 𝑇𝑗
𝑚
𝑗=1 + ∑ 𝑇𝑖

𝐴𝑛
𝑖=1 .  

Einsetzen von Gleichung (7) in Gleichung (8) ergibt, dass ohne Anrechnungsüberhänge sich 

die Summe der Produktionssteuern und die Summe der Anrechnungsbeträge aufheben 

(∑
𝑠𝑖

𝑆
∗ (∑ 𝑇𝑗

𝑚
𝑗=1 ) = ∑ 𝑇𝑗

𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 ; mit ∑

𝑠𝑖

𝑆
= 1 𝑛

𝑖=1 ), sodass im Ergebnis und in Summe die Ver-

kaufssteuern vor Anrechnung gezahlt werden: 

(9) 𝑇 =  ∑ 𝑇𝑗
𝑚
𝑗=1 − ∑

𝑠𝑖

𝑆
∗ (∑ 𝑇𝑗

𝑚
𝑗=1 ) +𝑛

𝑖=1 ∑ 𝜏𝑖 ∗
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 =𝑛

𝑖=1 ∑ 𝜏𝑖 ∗
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃𝑛

𝑖=1 .  

Der effektive (durchschnittliche) statuarische Steuersatz 𝜏𝑒𝑓𝑓,277 mit dem der aufzuteilende Ge-

winn besteuert wird, entspricht der Summe der jeweiligen Steuersätze der Verkaufsstaaten ge-

wichtet mit den jeweiligen Verkaufsfaktoren: 

(10) 𝜏𝑒𝑓𝑓 =  
𝑇

𝑃
=

∑ 𝜏𝑖∗
𝑠𝑖
𝑆

∗𝑃𝑛
𝑖=1

𝑃
= ∑ 𝜏𝑖 ∗

𝑠𝑖

𝑆
𝑛
𝑖=1 .  

Dies entspricht dem Ergebnis einer rein bestimmungslandbasierten Gewinnzuordnung. 

Dadurch werden grundsätzlich Anreize zur Gewinnverlagerung (Investitionsverlagerung 

(KEN) oder Buchgewinnverlagerung) vermieden,278 während dennoch eine grundsätzliche Tei-

lung des Steueraufkommens zwischen Verkaufs- und Produktionsstaaten bezogen auf einen 

Split erreicht wird (INE).279  

Durch die fixierte Allokation des Gesamtgewinns zu den Verkaufseinheiten und Besteuerung 

in den Verkaufsstaaten zahlt ein MNU bezogen auf einen Split die gleiche Steuerbelastung, 

nämlich diejenige der Verkaufsstaaten, unabhängig von Investitionsorten oder Orten der buch-

mäßigen Erfassung von Gewinnen. Durch die (volle) Anrechnung aller vorgelagerten Steuer-

zahlungen auf den Gesamtgewinn (Produktionssteuern) werden diese neutralisiert, sodass das 

MNU trotz Steuerzahlung an allen Standorten, an denen es ökonomisch tätig ist und/ oder an 

                                                 
277 Hiermit ist nicht die EATR gemeint. Siehe hierzu 2.2 Vermeidung der Buchgewinnverlagerung. Der Durch-

schnittssteuersatz ergibt sich durch Division der Steuerzahlung (hier 𝑇) durch die Bemessungsgrundlage (hier 

𝑃). Vgl. Scheffler (2016), S. 12. 
278 Vgl. z.B. Schreiber (2015), S. 120. 

 Denn unabhängig vom Investitionsort oder Ort, an dem Gewinne verbucht werden, werden, in Abwesenheit 

von Anrechnungsüberhängen (AÜH), gezahlte Steuern an diesen Orten im Wege der Anrechnung neutralisiert, 

sodass das MNU im Ergebnis die grundsätzlich immobile Steuer an den Verkaufsstandorten auf den aufzutei-

lenden Gewinn zahlt, welche grundsätzlich nicht durch Gewinnverlagerung beeinflusst werden kann. Siehe 

hierzu 2.1 Internationale Investitionsstandortneutralität (Kapitalexportneutralität); 2.2 Vermeidung der Buch-

gewinnverlagerung. 
279 Siehe hierzu 2.3 Konsensfähigkeit und zwischenstaatliche Verteilungsgerechtigkeit. Siehe im Detail 3.3.3 Ana-

lyse der INE in Abwesenheit von Anrechnungsüberhängen in Abhängigkeit der Anrechnungsbegrenzung. 
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denen Gewinne buchmäßig erfasst sind, im Ergebnis mit den Steuern der Verkaufsstaaten, d.h. 

der Staaten, in denen die Kunden des MNU ansässig sind, belastet ist. Anreize zur Gewinnver-

lagerung bestehen so grundsätzlich, d.h. bei voller Anrechnung vorgelagerter Steuern, nicht. 

Jegliche Reduktion der Quellenbesteuerung durch Gewinnverlagerungen kommt nicht den 

MNUs, sondern den anrechnenden Verkaufsstaaten zugute.280 Das MNU zahlt im Rahmen des 

Mechanismus mindestens281 die Steuer in den Verkaufsstaaten vor Anrechnung.282 

Funktionsarme Einheiten in sog. Steueroasen (Länder mit niedrigen oder Nullsteuersätzen)283, 

d.h. Einheiten, die in Staaten angesiedelt werden mit dem primären Ziel der Buchgewinnverla-

gerung,284 die u.U. mit der nötigen „Substanz“ (z.B. Mitarbeiter, Funktionen i.S.e. wirtschaft-

lichen Aktivität) ausgestattet werden,285 könnten als Produktionseinheiten in den Mechanismus 

einbezogen werden. Dies würde eine sonst nötige Abgrenzung solcher Einheiten und/ oder Län-

der vermeiden. Im Wege der Anrechnung würden die (niedrigen) Steuerzahlungen solcher Ein-

heiten in Steueroasen grundsätzlich neutralisiert, sodass der steuerliche Anreiz zur Etablierung 

dieser Einheiten und zur Buchgewinnverlagerung in Steueroasen grundsätzlich ausgehebelt 

würde. Würden Verkaufsstaaten hingegen die Anrechnung von Steueroasensteuern versagen,286 

was eine entsprechende Abgrenzung erfordern und entsprechende Komplexität mit sich bringen 

würde,287 wären Steueroasensteuern aus MNU-Sicht definitiv und würden die Steuerbelastung 

zusätzlich zu der nach dem Mechanismus anfallenden Steuerbelastung erhöhen. Auch dies 

würde den Anreiz zur Buchgewinnverlagerung in Steueroasen grundsätzlich beseitigen. Steu-

eroasen würden damit in beiden Fällen der Behandlung prinzipiell ausgetrocknet.  

Beispiel 1: Funktionsweise des Mechanismus: 

Gegeben sei eine Ein-Produkt-Unternehmung mit Einheiten A und B jeweils ansässig in Land 

A bzw. Land B. Einheit A produziert 100 ME des Produkts zu Produktionskosten von insgesamt 

500 GE. Einheit A verkauft alle 100 ME an Einheit B, die diese an Kunden in Land B zu ins-

gesamt 1000 GE und Vertriebskosten von 160 GE verkauft. 

                                                 
280 Vgl. analog Jacobs et al. (2016), S. 21. 
281 Bei Vorliegen von Anrechnungsüberhängen wird diese Steuerbelastung überschritten. Siehe hierzu 3.3 Die 

Anrechnungsmethode. 
282 Vgl. analog Tischer (1993), S. 210. 
283 Vgl. z.B. Jacobs et al. (2016), S. 23, 886. Klassische Steueroasen sind etwa die Bahamas, die Bermudas, die 

Cayman Islands, Guernsey oder die Niederländischen Antillen. Vgl. Jacobs et al. (2016), S. 1015. 
284 Vgl. z.B. Pinkernell (2012); Fuest et al. (2013). 
285 Vgl. z.B. Avi-Yonah et al. (2009), S. 511. 
286 Vgl. ähnlich Schreiber (2018), S. 270. 
287 Siehe hierzu allgemein Kapitel 4. 
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Tabelle 1: Beispielrechnung zur Funktionsweise des Mechanismus 

Einheit A B Gesamtunterneh-

men 

Anzahl produzierte 

Güter 

100 0 100 

Anzahl konzernintern ver-

kaufte (-)/ gekaufte Güter 

- 100 100  

Anzahl konzernextern 

verkaufte (-) Güter 

0 - 100 - 100 

Produktionskosten - 500 0 - 500 

Vertriebskosten 0 - 160 - 160 

Externe Verkaufserlöse 0 1000 1000 

Verkaufsfaktor 0 1 1 

Gewinn vor Steuern 0,5*340  

= 170 

1*(1000 – 500 – 160) 

= 340 

340 

 

Steuersatz 15 % 12,5 %  

Steuern vor Anrechnung 25,5 42,5 68 

Anzurechnende Steuern 0 1*25,5 25,5 

Steuern nach  

Anrechnung 

25,5 17 42,5 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung. 

Einheit A ist als Produktionseinheit und Einheit B als Verkaufseinheit zu behandeln. Der Ge-

samtgewinn des Konzerns errechnet sich aus den externen Verkaufserlösen abzüglich der Pro-

duktionskosten von Einheit A und der Vertriebskosten von Einheit B in Höhe von 1000 – 500 

– 160 = 340 GE. Im Ergebnis288 soll Einheit A die Hälfte des Gewinns zur Besteuerung zuge-

wiesen werden. Bei einem Steuersatz von 15 % in Land A zahlt Einheit A Steuern in Höhe von 

25,5 GE (= 340 GE * 0,5 * 0,15). Da Einheit B als Verkaufseinheit zu behandeln ist und es im 

vorliegenden Beispiel keine weiteren Verkaufseinheiten gibt, ist Einheit B der gesamte Kon-

zerngewinn in Höhe von 340 GE zuzuordnen (der Verkaufsfaktor für B beträgt eins): 

                                                 
288 Dies könnte etwa durch die entsprechende Setzung eines Verrechnungspreises erreicht werden. Siehe hierzu 

z.B. (analog) 4.2.1 Beschreibung der Geschäftsvorfallbezogenen Gewinnaufteilungsmethode (TPSM) als Aus-

gangspunkt der Diskussion der Komplexitätskosten; 4.4 Umsetzungsmöglichkeiten des Mechanismus inner-

halb des Verrechnungspreissystems. 
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(1000/1000) * 340 = 340 GE. Einheit B versteuert den Gewinn von 340 GE mit einem Steuer-

satz von 12,5 % in Land B. Dies ergibt eine Steuerzahlung von 42,5 GE vor Anrechnung. Da 

Einheit B die einzige Verkaufseinheit ist, rechnet Einheit B 100 % der von Einheit A gezahlten 

Produktionssteuern an. Nach Anrechnung ergibt sich eine Steuerzahlung für Einheit B i.H.v. 

42,5 – 25,5 = 17 GE. Insgesamt zahlt das Unternehmen 17 + 25,5 = 42,5 GE Steuern, was der 

Steuerzahlung in Land B vor Anrechnung bzw. einer reinen verkaufslandbasierten Steuerlast 

entspricht. Tabelle 1 stellt die Berechnungen des Beispiels dar.  

Vor Anrechnung kommt es zur Doppelbesteuerung des aufzuteilenden MNU-Gewinns in den 

Ländern A und B. Denn Einheit A werden 50 %, Einheit B 100 % des aufzuteilenden Gewinns 

zugewiesen. Der Teil des Gewinns, der Einheit A zugewiesen wird, wird insgesamt zweifach 

besteuert. Diese Doppelbesteuerung wird durch die Anrechnung der Steuern in Land A auf den 

doppelt besteuerten Gewinnteil auf die Steuer auf den Gesamtgewinn in Land B beseitigt. 

Im System der internationalen Besteuerung sind bei Implementierung des Mechanismus in das 

geltende System rechtlich (nationales Recht, Völkerrecht und sog. soft law289) drei Bereiche 

betroffen: der Betriebsstättenbegriff, die Gewinnaufteilungs- bzw. korrekturnormen und die 

Methode zur Vermeidung der Doppelbesteuerung bei innerkonzernlichen Transaktionen. Im 

Rahmen des Mechanismus wird der Betriebsstättenbegriff im Verkaufsland, d.h. grundsätzlich 

im Ansässigkeitsstaat des Kunden des MNU, erweitert. Die Gewinnaufteilungsnormen werden 

derart geändert, dass in den Verkaufsländern, d.h. in den dort belegenenen steuerlichen An-

knüpfungspunkten, zusätzlich zur Gewinnzuteilung nach geltenden Regeln in den Nicht-Ver-

kaufsländern, der Gesamtgewinn multipliziert mit dem jeweiligen Verkaufsfaktor entsteht. Die 

Doppelbesteuerung wird in einem nächsten Schritt in den Verkaufsländern durch die dort bele-

genenen steuerlichen Anknüpfungspunkte durch die Anrechnung der Steuern in den Nicht-Ver-

kaufsländern vermieden. Im Weiteren soll nicht auf die mögliche oder nötige rechtliche Imple-

mentierung zur konsequenten Umsetzung des Mechanismus bzw. seiner Formen290 in das gel-

tende System eingegangen werden. Der Fokus der Beschreibungen und Diskussionen des Me-

chanismus soll auf den technischen Aspekten und den unter Kapitel 2 angeführten Kriterien 

liegen. 

Unter der Annahme der weltweiten Anwendung der Freistellungsmethode für innerkonzernli-

che Gewinnausschüttungen,291 kann die steuerliche Belastung von Gewinnausschüttungen bei 

                                                 
289 Vgl. z.B. Li (2012). 
290 Siehe hierzu 4.5 Implementierungsformen im Einzelnen. 
291 International überwiegt die Anwendung der Freistellungsmethode bei der Vermeidung der Doppelbesteuerung 

von Gewinnausschüttungen. Die Tendenz ist dabei grundsätzlich steigend. Vgl. z.B. Spengel (2013), S. 42–43; 
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Anwendung des Mechanismus außer Betracht gelassen werden. Denn die Steuerbelastung auf-

zuteilender Gewinne im Rahmen des Mechanismus ist bei Verwendung der Freistellungsme-

thode definitiv.292 

Im folgenden Abschnitt 3.3 soll die Besonderheit des Mechanismus, die Anwendung der indi-

rekten Anrechnungsmethode durch den Verkaufsstaat, näher betrachtet werden. 

3.3 Die Anrechnungsmethode 

3.3.1 Ausgestaltungsmöglichkeiten 

Im Folgenden soll ein Staat vereinfachend entweder als Verkaufs- oder Produktionsstaat (kurz: 

VS bzw. PS) angesehen werden,293 d.h. in einem Staat sind entweder ausschließlich Verkaufs- 

oder Produktionseinheiten angesiedelt. Die Begriffe Produktions- und Quellenstaat bzw. Pro-

duktions- und Quellensteuern (d.h. die Steuerzahlungen von Produktionseinheiten in den Pro-

duktionsstaaten) werden hierbei synonym verwendet. Die Steuern in den Verkaufsstaaten (Pro-

duktionsstaaten) werden als Verkaufsstaatensteuern (Produktionsstaatensteuern) oder kurz Ver-

kaufssteuern (Produktions- oder Quellensteuern) bezeichnet. 

Allgemein kann die Anrechnungsmethode in eine direkte und eine indirekte Anrechnungsme-

thode unterschieden werden.294 Die direkte Anrechnungsmethode bezieht sich dabei auf die 

Anrechnung von ausländischen Steuern desselben Steuersubjekts (etwa eines Investors) auf die 

inländische Steuer auf dieselben ausländischen Einkünfte (z.B. Zinseinkünfte).295 Die indirekte 

Anrechnung bezieht sich auf die steuersubjektübergreifende Anrechnung, d.h. Steuern eines 

Steuersubjekts werden angerechnet auf die Steuerzahlung eines anderen Steuersubjekts. Die 

Steuerzahlungen der verschiedenen Steuersubjekte entfallen dabei auf dieselben Einkommens-

ströme.296 Traditionell wird unter der indirekten Anrechnungsmethode die Anrechnung von auf 

                                                 
Schreiber (2017), S. 464. Die USA haben mit dem „Tax Cuts and Jobs Act“ zum 1.1.2018 von der indirekten 

Anrechnung zur Freistellungsmethode für ausländische Dividenden ab einer 10 %-Beteiligung gewechselt. 

Vgl. Sec. 245A Internal Revenue Code 1986; Sec. 14101 Tax Cuts and Jobs Act 2018. Vgl. auch Schreiber et 

al. (2018), S. 240; Ditsch et al. (2008), S. 94–98.  
292 Vgl. analog Spengel (2013), S. 41. 
293 Vgl. analog Homburg (2015), S. 311. 
294 Vgl. z.B. Spengel (2013), S. 41; Ditsch et al. (2008), S. 94–95; Schaumburg (2017a), Rn. 17.33.  
295 Vgl. Schaumburg (2017a), Rn. 17.33. So etwa in Deutschland im Rahmen von § 34c i.V.m. § 34d EStG oder 

international im Rahmen von Art. 23A Abs. 2 sowie unter anderem Art. 23B OECD-MA (2017). Vgl. auch 

Schreiber (2017), S. 455; Jacobs et al. (2016), S. 40–45, 76; Spengel (2013), S. 41. 
296 So etwa unter anderem i.R.d. Mutter-Tochterrichtlinie der EU in Art. 4 Abs. 1 Buchst. b EU-Richtlinie 

2011/96/EU. Vgl. auch Jacobs et al. (2016), S. 176–178. Die direkte Anrechnung ist mit der Vermeidung der 

juristischen Doppelbesteuerung (vgl. zum Begriff der juristischen oder rechtlichen Doppelbesteuerung Schrei-

ber (2013a), S. 12–13, (2017), S. 447; Jacobs et al. (2016), S. 3), die indirekte Anrechnung mit der Vermeidung 

der wirtschaftlichen Doppelbesteuerung (vgl. zum Begriff der wirtschaftlichen Doppelbesteuerung Schreiber 
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ausländischen Gewinnausschüttungen lastenden ausländischen Gewinnsteuern einer ausländi-

schen Kapitalgesellschaft durch den (Wohn-)Sitzstaat der Muttergesellschaft oder eines An-

teilseigners der ausländischen Kapitalgesellschaft auf die inländische Gewinnsteuer dieser Mut-

tergesellschaft/ dieses Anteilseigners (bei Ausschüttung an die Muttergesellschaft/ den Anteils-

eigner) verstanden.297 Die indirekte Anrechnung wird also traditionell entlang von Beteili-

gungsketten, auch über mehrere Stufen, durch den (Wohn-)Sitzstaat des Eigentümers der aus-

ländischen (ausschüttenden) Kapitalgesellschaft vollzogen.298 Im Rahmen des Mechanismus 

wird diese Richtung der indirekten Anrechnung geändert: Die steuerlichen Ansässigkeits- oder 

Belegenheitsstaaten der Verkaufseinheiten, die Verkaufsstaaten, rechnen die Steuern, die in 

MNU-Einheiten auf vorgelagerten Wertschöpfungsstufen anfallen, an. Die Richtung dieser An-

rechnung ist nicht auf Tochter- oder Enkelgesellschaften beschränkt, sondern kann sich etwa 

auch auf eine Anrechnung von Steuern von Schwestergesellschaften beziehen. Die Anrechnung 

orientiert sich im Rahmen des Mechanismus grundsätzlich entlang von Wertschöpfungsketten, 

anstatt, wie traditionell, entlang von Beteiligungsketten. Weiterhin ist die Anrechnung grund-

sätzlich steuersubjektübergreifend innerhalb von MNUs, d.h. indirekt, um die (teilweise) wirt-

schaftliche Doppelbesteuerung des aufzuteilenden Gewinns durch die (teilweise) überlappende 

Gewinnzuteilung zu Produktions- und Verkaufseinheiten zu vermeiden, und sie kann sich eben-

falls über mehrere Stufen, in diesem Fall Wertschöpfungsstufen, erstrecken. 

Wie bereits international üblich299 würden Verkaufsstaaten aus fiskalischen Gründen wohl die 

Anrechnung begrenzen. Denn ohne eine solche Anrechnungsbegrenzung hätten die Produkti-

onsstaaten einen Anreiz, ihre Steuerbelastung auf Kosten der aus Sicht der MNUs immobilen 

Anrechnungsstaaten (hier der Verkaufsstaaten) zu erhöhen,300 sodass im Ergebnis die Verkaufs-

staaten das Steueraufkommen der Produktionsstaaten aus ihren Staatskassen finanzieren wür-

den.301 Denn bei voller Anrechnung der Quellensteuern unabhängig von deren Höhe, zahlen 

                                                 
(2013a), S. 1, 13, (2017), S. 449–450; Jacobs et al. (2016), S. 3–4) verbunden. Vgl. z.B. Schreiber (2013a), 

S. 8, 13–16, (2017), S. 447, 449–450; Jacobs et al. (2016), S. 177, 910; Schaumburg (2017a), Rn. 17.33. 
297 Vgl. z.B. Jacobs et al. (2016), S. 177, 910–911; Schaumburg (2017a), Rn. 17.33. So etwa bis zum 1.1.2018 in 

den USA (vgl. Ditsch et al. (2008), S. 94–98; Sec. 245A Internal Revenue Code 1986; Sec. 14101 Tax Cuts 

and Jobs Act 2018) oder optional im Rahmen der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung (§§ 7–14 AStG, 

insbesondere § 12 AStG; vgl. auch Jacobs et al. (2016), S. 441). So auch die bisherige Literatur, die aber unter 

dem Kriterium der KEN, wie i.R.d. Hinzurechnungsbesteuerung, eine sofortige Besteuerung und Anrechnung 

im (Wohn-)Sitzstaat fordert und nicht erst im Zeitpunkt der Ausschüttung. Vgl. Musgrave (1969), S. 110–111, 

121; Spengel (2013), S. 47–48. Im Rahmen des Mechanismus entspricht der letztgenannte Zeitpunkt dem Zeit-

punkt des Verkaufs bzw. der Besteuerung der Umsatzerlöse. Von dieser Thematik und Problematik wird hier 

abgesehen. 
298 Vgl. Schaumburg (2017a), Rn. 17.33; Musgrave (1969), S. 111; Spengel (2013), S. 48. 
299 Vgl. Jacobs et al. (2016), S. 23–24. Vgl. für die USA etwa Ditsch et al. (2008), S. 96–98.  
300 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 270. 
301 Vgl. analog Schreiber (2017), S. 463; Jacobs et al. (2016), S. 24. Vgl. auch Schreiber (2018), S. 270. 
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MNUs im Ergebnis die Steuerbelastung der Verkaufsstaaten auf den Gesamtgewinn (∑
𝑠𝑖

𝑆

𝑛
𝑖=1 ∗

𝑃 ∗ 𝜏𝑖) und haben daher keine Anreize zur Gewinnverlagerung. Dadurch werden Quellenstaa-

ten nicht entsprechend unter Druck gesetzt, ihre Steuerbelastung zu senken, sondern können 

diese grundsätzlich auf Kosten der Verkaufsstaaten erhöhen. Anrechnungsbegrenzungen dis-

ziplinieren Quellenstaaten dahingehend.302 Denn bei Überschreiten der Anrechnungsbegren-

zung werden (nicht anrechenbare) Quellensteuern aus MNU-Sicht definitiv303 und können wie 

im derzeit geltenden System grundsätzlich durch Gewinnverlagerung reduziert werden, 

wodurch Quellenstaaten prinzipiell unter Druck stehen, ihre Steuerbelastung zu senken,304 um 

einem Verlust von Investitionen und/ oder Gewinnen vorzubeugen.305 Im Regelfall werden 

Quellenstaaten Anrechnungshöchstbeträge durch ihre Steuerbelastung ausschöpfen, d.h. sie 

werden ihre Steuerbelastung insoweit erhöhen, wie diese zur Anrechnung kommt,306 und Pro-

duktionsstaaten entsprechend kein Abwandern von Gewinnen und/ oder Investitionen fürchten 

müssen. 

Die Anrechnungsbegrenzung in den Verkaufsstaaten könnte unterschiedlich ausgestaltet sein. 

Der maximale Betrag an anrechenbaren ausländischen Steuern (Anrechnungshöchstbetrag, 

kurz: AHB) könnte etwa unter der Bedingung bestimmt werden, dass die Steuerzahlung im 

Verkaufsstaat nach Anrechnung bezogen auf den jeweiligen Split nicht negativ werden darf 

(Begrenzung der Anrechnung auf die Steuer im jeweiligen Verkaufsstaat vor Anrechnung der 

Produktionssteuern).307 Der Anrechnungshöchstbetrag könnte aber auch unter der Bedingung 

bestimmt werden, dass die anzurechnenden Steuern nicht den Steuerbetrag übersteigen, der 

entstünde, würde der Steuersatz des Verkaufsstaates auf die im Produktionsstaat besteuerte Be-

messungsgrundlage angewandt (Begrenzung auf die Steuer des jeweiligen Verkaufsstaates, 

welche auf die im(/n den) Produktionsstaat(en) besteuerte Bemessungsgrundlage entfällt).308 

Diese Art der Anrechnungsbegrenzung könnte für jedes Land, aus welchem Steuern anzurech-

nen sind, separat (sog. per-country-limitation)309 oder aber für alle Länder zusammen (sog. 

overall-limitation)310 bestimmt werden. Bei einer Begrenzung der Anrechnung auf die gesamte 

                                                 
302 Vgl. analog Schreiber (2017), S. 514. 
303 Vgl. analog Spengel (2013), S. 41. 
304 Siehe hierzu 2.2 Vermeidung der Buchgewinnverlagerung sowie die entsprechenden Nachweise. 
305 Siehe hierzu auch 3.4 Steuerwettbewerb und Stabilität sowie die entsprechenden Nachweise. 
306 Vgl. analog Homburg (2015), S. 299, 314. Vgl. auch Devereux et al. (2019), S. 58. 
307 Vgl. analog Tischer (1993), S. 211. 
308 Vgl. analog Jacobs et al. (2016), S. 12; Schreiber (2017), S. 512–513. 
309 Vgl. analog Jacobs et al. (2016), S. 12. So etwa im Rahmen der direkten Anrechnung in Deutschland. § 34c 

Abs. 1 EStG i.V.m. § 68a EStDV. Vgl. auch Jacobs et al. (2016), S. 40, 46–47; Schreiber (2017), S. 512–513. 
310 Vgl. analog Jacobs et al. (2016), S. 46; Schreiber (2017), S. 513. So ehemals in den USA, vgl. Ditsch et al. 

(2008), S. 96. 
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Steuer im Verkaufsstaat macht eine für jeden Quellenstaat separate Berechnung des Anrech-

nungshöchstbetrages wenig Sinn.311 Zu beachten ist, dass selbst wenn die Anrechnung auf die 

VS-Steuer auf die PSen-Bemessungsgrundlage begrenzt ist, Staaten die Anrechnung aus fiska-

lischen Gründen wohl zusätzlich auf die Verkaufsstaatensteuer vor Anrechnung begrenzen 

würden, d.h. dass die Steuerzahlung im Verkaufsstaat auch bei dieser Form der Anrechnungs-

begrenzung nicht negativ werden darf.312 Die beiden Arten der Anrechnungsbegrenzung schlie-

ßen sich demnach nicht zwangsläufig gegenseitig aus. Darüber hinaus könnten Verkaufsstaaten 

die Anrechnung derart begrenzen, dass sie nach Anrechnung noch ein bestimmtes Mindeststeu-

eraufkommen aus einem Split erhalten, z.B. die Steuer, die sie erzielen würden, würden sie 

nicht den Mechanismus, sondern derzeit geltende Verrechnungspreisregeln anwenden, wonach 

ihnen ein Teil des MNU-Gewinns zugeteilt werden könnte. Im Rahmen einer solchen Anrech-

nungsbegrenzung erheben Verkaufsstaaten eine von ihnen festgelegte, (strikt) positive Min-

deststeuer. Auch in diesem Fall der Anrechnungsbegrenzung würde nur eine overall-limitation 

Sinn machen. Die erste oben beschriebene Art der Anrechnungsbegrenzung kann als eine Kon-

kretisierung dieser Anrechnungsbegrenzung verstanden werden, da dort das festgelegte Min-

deststeueraufkommen null beträgt. 

3.3.2 Analyse der Bedingungen zur Vermeidung von Anrechnungsüberhän-

gen 

Im Folgenden sollen in Abhängigkeit der Anrechnungsbegrenzungen Bedingungen zur Ver-

meidung von Anrechnungsüberhängen (kurz: AÜH) abgeleitet und analysiert werden. Es sollen 

die Fragen erörtert werden, unter welchen Bedingungen bzw. Konstellationen Anrechnungs-

überhänge, und grundsätzlich damit ökonomisch schädliche Investitions- sowie unerwünschte 

Buchgewinnverlagerungsanreize,313 vermieden werden könnten. Anhand der Anrechnungs-

höchstbeträge und der Bedingungen zur Vermeidung von AÜH soll vergleichend herausgear-

beitet werden, welche Form der Anrechnungsbegrenzung am strengsten ist und damit am ehes-

ten zu AÜH führen würde. Außerdem soll analysiert werden, wie zentral eine Einigung, Koor-

dination und Kooperation in Bezug auf die Allokation der Bemessungsgrundlage zu den Pro-

duktionsstaaten zur Vermeidung von Doppelbesteuerung in den Produktionsstaaten wäre. Kon-

kretisierend soll untersucht werden, ob eine mögliche Doppelbesteuerung314 des aufzuteilenden 

                                                 
311 Eine Begrenzung der Anrechnung auf bestimmte Einkunftsarten, vgl. z.B. Jacobs et al. (2016), S. 12, 46–47; 

Schreiber (2017), S. 514, wird im Rahmen dieser Arbeit nicht analog betrachtet. 
312 Vgl. analog Tischer (1993), S. 211–212. 
313 Siehe hierzu auch 3.3.4 Analyse im Falle von Anrechnungsüberhängen. 
314 Mangelnde Kooperation und/ oder Konflikte über die Gewinnaufteilung können grundsätzlich zu Doppelbe-

steuerung führen. Vgl. Luckhaupt et al. (2012b). 
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Gewinns in den Produktionsstaaten315 schädlich in dem Sinne wäre, dass es zu Anrechnungs-

überhängen käme. Außerdem sollen die Anrechnungsbegrenzungen knapp mit Blick auf die 

Komplexität und die Flexibilität bewertet werden. Die Analyse geht dabei vergleichend vor und 

es sollen Empfehlungen abgeleitet werden. 

Die Analyse soll isoliert für einen möglichen Split vorgenommen werden. Es soll von mehreren 

Verkaufsstaaten 𝑖, mit 𝑖 ∈ 𝐼; 𝐼 = {1, … , 𝑛}, und mehreren Produktionsstaaten 𝑗, mit 𝑗 ∈ 𝐽; 𝐽 =

{1, … , 𝑚}, pro Split ausgegangen werden. Dabei soll die Annahme getroffen werden, dass pro 

betrachtetem Verkaufs- bzw. Produktionsstaat genau eine (reine) Verkaufs- bzw. Produktions-

einheit innerhalb eines Split vorhanden ist und daher dahingehend keine Konkretisierungen o-

der unterschiedliche Notationen vorgenommen werden müssen. Es soll angenommen werden, 

dass pro untersuchter Anrechnungsbegrenzung alle Verkaufsstaaten die gleiche Art der Anrech-

nungsbegrenzung wählen. Es wird außerdem die Annahme getroffen, dass es jeweils nur einen 

Staat mit dem höchsten (niedrigsten) Produktionssteuersatz (Verkaufssteuersatz) bzw. mit der 

strengsten Bedingung zur Vermeidung von AÜH gibt. Darüber hinaus wird angenommen, dass 

alle Staaten die identische Höhe des aufzuteilenden Gesamtgewinns 𝑃 sowie der jeweiligen 

Gewinnzuteilungsfaktoren zu den Produktionsstaaten 𝛼𝑗 bestimmen.316 Eine höhere Bemes-

sungsgrundlage in den Produktions- als in den Verkaufsstaaten kann dennoch über die Summe 

der Gewinnzuteilungsfaktoren (∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 > 1, sog. Doppelbesteuerung) abgebildet werden. Alle 

Steuersätze sind strikt positiv und kleiner eins.  

3.3.2.1 Per-country-limitation auf Verkaufsstaatensteuer auf Produktionsstaaten-

bemessungsgrundlage 

Damit Anrechnungsüberhänge vermieden werden, dürfen die anzurechnenden Steuern in einem 

Verkaufsstaat den von der Anrechnungsbegrenzung abhängigen Anrechnungshöchstbetrag in 

einem Verkaufsstaat nicht übersteigen.317 

Bei einer länderspezifischen (pro Land) Begrenzung (per-country-limitation) der Anrechnung 

auf die inländische Steuer (Verkaufsstaatensteuer) auf die ausländische Bemessungsgrundlage 

                                                 
315 D.h. in den Produktionsstaaten wird in Summe mehr als der aufzuteilende Gewinn besteuert. 
316 Dies kann in der Praxis durchaus anders sein, in welcher in der Regel der Quellenstaat sowie der Anrechnungs-

staat die jeweiligen ausländischen Einkünfte (hier 𝛼𝑗 ∗ 𝑃) nach jeweils nationalen Vorschriften bestimmen. 

Insbesondere kann es im geltenden System zu Unterschieden durch die Anwendung von Netto- vs. Bruttoprin-

zip kommen. Durch diese Unterschiede in der Bestimmung der ausländischen Einkünfte selbst können in der 

Praxis Anrechnungsüberhänge entstehen. Vgl. Jacobs et al. (2016), S. 49–50; Schreiber (2017), S. 515. Auch 

wird eine einheitliche Bestimmung des aufzuteilenden Gewinns im Rahmen des Mechanismus zur Einsparung 

von Koordinations- und Kooperationskosten nicht zwingend gefordert. Siehe hierzu 4.3 Allgemeine Vorge-

hensweise des Mechanismus und Komplexitätskosten. 
317 Vgl. z.B. analog Tischer (1993). 



58 

 

(in den Produktionsstaaten besteuerter Gewinn), d.h. die Verkaufssteuer, die auf die jeweilige 

Produktionsstaatbemessungsgrundlage entfällt, entspricht für jeden Verkaufsstaat 𝑖 der AHB 

𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑝𝑐 𝑃𝑆−𝐵𝑀𝐺

 dem Produkt aus Verkaufsfaktor dieses Staates 
𝑠𝑖

𝑆
,318 dem in einem PS 𝑗 besteu-

erten Gewinn, dargestellt durch den aufzuteilenden Gewinn 𝑃 multipliziert mit dem jeweiligen 

Gewinnzuteilungsfaktor dieses Produktionsstaates 𝛼𝑗 (𝑃 ∗ 𝛼𝑗), sowie dem Steuersatz des jewei-

ligen Verkaufsstaates 𝜏𝑖: 

(11) 𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑝𝑐 𝑃𝑆−𝐵𝑀𝐺

=
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 .319 

Für jeden VS müssen die anzurechnenden Steuern eines jeden Produktionsstaates, welche dem 

Produkt aus Verkaufsfaktor des anrechnenden Verkaufsstaates, dem in dem PS besteuerten Ge-

winn und dem Steuersatz des Produktionsstaates 𝜏𝑗 entsprechen (
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑗), kleiner oder 

gleich dem Anrechnungshöchstbetrag sein.320 Formal lässt sich dies wie folgt darstellen: 

(12) 
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖 ≥

𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑗;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 ∧ ∀ 𝑗 ∈ 𝐽. 

Ist der Anrechnungshöchstbetrag von Land 𝑖 größer oder gleich den anzurechnenden Steuern 

aus Land 𝑗, kommt es zu keinem Anrechnungsüberhang in Land 𝑖. Kürzt man Ungleichung (12) 

entsprechend, erhält man, dass der Steuersatz eines jeden Produktionsstaates 𝜏𝑗 nicht größer als 

der Steuersatz eines jeden Verkaufsstaates 𝜏𝑖 sein darf: 

(13) 𝜏𝑖 ≥ 𝜏𝑗;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 ∧ ∀ 𝑗 ∈ 𝐽. 

Es kommt zur Vermeidung von AÜH allein auf das Verhältnis der Steuersätze eines jeden Ver-

kaufsstaates und Produktionsstaates an; die jeweiligen Höhen der Bemessungsgrundlagen sind 

irrelevant. Liegen die Steuersätze in den Produktionsstaaten über denjenigen in den Verkaufs-

staaten, kommt es zu Anrechnungsüberhängen.321 Nicht ausgenutztes Anrechnungspotential 

durch einen Produktionsstaat mit einem niedrigeren Steuersatz kann nicht durch einen Produk-

tionsstaat mit einem höheren Steuersatz ausgeschöpft werden und geht somit entsprechend ver-

loren.322 

                                                 
318 Da sowohl die Gesamtgewinnzuteilung als auch die Zuteilung anzurechnender Steuern im Rahmen des Me-

chanismus anhand des Verkaufsfaktors erfolgt, sollte auch die PSen-Bemessungsgrundlage, auf die die VS-

Steuer entfällt, entsprechend anhand des Verkaufsfaktors zugeteilt werden. 
319 Vgl. analog Tischer (1993), S. 211–212. Frei- sowie Abzugsbeträge in den Verkaufsstaaten sind i.R.d. Mecha-

nismus grundsätzlich nicht relevant bzw. werden nicht in die Betrachtung miteinbezogen. 
320 Vgl. analog Schreiber (2017), S. 512–513. 
321 Vgl. analog Schreiber (2017), S. 514; Tischer (1993), S. 211. 
322 Vgl. analog Jacobs et al. (2016), S. 50; Schreiber (2017), S. 513. 
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Zur sicheren Vermeidung jeglicher AÜH in allen Verkaufsstaaten muss der niedrigste Ver-

kaufsstaatsteuersatz mindestens so hoch wie der höchste Produktionsstaatsteuersatz sein: 

(14) 𝜏𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝜏𝑗

𝑚𝑎𝑥. 

Diese Bedingung muss zwingend eingehalten werden, um jegliche AÜH zu vermeiden. Im Ver-

hältnis anderer Verkaufs- und Produktionsstaaten zueinander können jedoch nicht ausge-

schöpfte Anrechnungspotentiale bestehen. 

3.3.2.2 Overall-limitation auf Verkaufsstaatensteuer auf Produktionsstaatenbe-

messungsgrundlage 

Bei einer länderübergreifenden Begrenzung (overall-limitation) auf die VS-Steuer, die auf die 

gesamte Produktionsstaatenbemessungsgrundlage entfällt, bestimmt jeder VS einen AHB für 

alle PS-Steuern insgesamt. Der Anrechnungshöchstbetrag 𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑜𝑣 𝑃𝑆−𝐵𝑀𝐺entspricht in dem Fall 

dem Produkt aus Verkaufsfaktor des Verkaufsstaates,323 dem insgesamt in den Produktions-

staaten besteuerten Gewinn des Split324 und dem Steuersatz des Verkaufsstaates: 

(15) 𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑜𝑣 𝑃𝑆−𝐵𝑀𝐺 =

𝑠𝑖

𝑆
∗ (∑ 𝛼𝑗 ∗ 𝑃) ∗ 𝜏𝑖

𝑚
𝑗=1 ;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 . 

Die anzurechnenden Steuern eines Verkaufsstaates entsprechen der Summe der Produktions-

steuern ∑ 𝑇𝑗
𝑚
𝑗=1 , welche der Summe über die Produkte von einem PS zugeteilten Gewinn und 

dem jeweiligen PS-Steuersatz entspricht (∑ 𝑇𝑗 =𝑚
𝑗=1 ∑ (𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑗)

𝑚
𝑗=1 ), multipliziert mit dem 

Verkaufsfaktor. Damit keine AÜH entstehen, muss der AHB eines jeden Verkaufsstaates min-

destens so hoch sein wie diese anzurechnenden Steuern. Formal lässt sich diese Bedingung in 

folgender Ungleichung darstellen: 

(16) 
𝑠𝑖

𝑆
∗ (∑ 𝛼𝑗 ∗ 𝑃) ∗ 𝜏𝑖

𝑚
𝑗=1 ≥

𝑠𝑖

𝑆
∗ ∑ (𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑗)𝑚

𝑗=1 ;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼. 

Diese Bedingung kann reduziert werden zu: 

(17) (∑ 𝛼𝑗) ∗ 𝜏𝑖
𝑚
𝑗=1 ≥ ∑ (𝛼𝑗 ∗ 𝜏𝑗)𝑚

𝑗=1 ;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼. 

                                                 
323 Analog zur per-country-limitation. 
324 Dieser entspricht der Summe der zugeteilten Gewinne zu den PSen im Rahmen des Split, d.h. der Summe aus 

den Gewinnzuteilungsfaktoren zu den Produktionsstaaten multipliziert mit dem aufzuteilenden Gewinn: 

∑ (𝛼𝑗 ∗ 𝑃𝑚
𝑗=1 ). 
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Die Summe der Produktionsstaaten-Gewinnzuteilungsfaktoren multipliziert mit dem VS-Steu-

ersatz muss für jeden Verkaufsstaat mindestens so hoch sein wie die Summe über das Produkt 

aus PS-Gewinnzuteilungsfaktor und PS-Steuersatz über alle Produktionsstaaten.  

Da in den Produktionsstaaten ein Anteil des aufzuteilenden Gewinns mit dem jeweiligen Steu-

ersatz besteuert wird (𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑗), kann das Produkt aus dem jeweiligen Gewinnzuteilungsfak-

tor zum betrachteten Produktionsstaat (𝛼𝑗) und dem Steuersatz des Produktionsstaates (𝜏𝑗) als 

effektiver (durchschnittlicher) Steuersatz verstanden werden, mit dem der aufzuteilende Ge-

winn (𝑃) im betrachteten Produktionsstaat besteuert wird.325 So betrachtet muss die Summe der 

PS-Gewinnzuteilungsfaktoren multipliziert mit dem VS-Steuersatz für alle Verkaufsstaaten 

mindestens so hoch sein wie die Summe der effektiven PS-Steuersätze über alle Produktions-

staaten326. 

Zur Vermeidung von AÜH kommt es grundsätzlich nicht nur auf die Steuersätze, sondern auch 

auf die (gesamte) Höhe der Bemessungsgrundlagen in den Produktionsstaaten sowie deren Ver-

teilung auf die Produktionsstaaten an. Für jeden Verkaufsstaat gilt, dass der VS-Steuersatz mit 

der Summe der Gewinnzuteilungsfaktoren multipliziert wird. Wird in den Produktionsstaaten 

in Summe genau der aufzuteilende Gewinn besteuert, d.h. ∑ 𝛼𝑗 = 1𝑚
𝑗=1 , sind seitens der Ver-

kaufsstaaten (ceteris paribus) allein die Steuersätze der Verkaufsstaaten ausschlaggebend für 

die Vermeidung von AÜH. In diesem Fall müssen die Steuersätze der Verkaufsstaaten jeweils 

mindestens so hoch sein wie der effektive (durchschnittliche) Steuersatz, mit dem der aufzutei-

lende Gewinn insgesamt durch die Produktionsstaaten belastet ist (die Summe der effektiven 

PS-Steuersätze über alle Produktionsstaaten). Wird in den Produktionsstaaten weniger als der 

aufzuteilende Gewinn besteuert, d.h. ∑ 𝛼𝑗 < 1𝑚
𝑗=1 , ist jeweils ein entsprechender Anteil der VS-

Steuersätze seitens der Verkaufsstaaten relevant. Im Fall der Doppelbesteuerung in den Pro-

duktionsstaaten, d.h. ∑ 𝛼𝑗 > 1𝑚
𝑗=1 , ist ein jeweils um die Summe der Gewinnzuteilungsfaktoren 

vervielfachter VS-Steuersatz für die Begrenzung der Summe der effektiven Produktionssteuer-

sätze relevant.327 Seitens der Produktionsstaaten kommt es (ceteris paribus) einerseits auf das 

                                                 
325 Auch hiermit ist der Durchschnittssteuersatz (vgl. Scheffler (2016), S. 12) und nicht die EATR gemeint. Siehe 

auch analog 3.2 Grundkonzeption des Mechanismus. Der Durchschnittssteuersatz 𝜏𝑒𝑓𝑓
𝑗

 aus MNU-Sicht, hier 

in einem Produktionsstaat, ergibt sich als Quotient aus Steuerzahlung in einem PS und der gesamten Bemes-

sungsgrundlage des Split: 𝜏𝑒𝑓𝑓
𝑗

=
𝛼𝑗∗𝑃∗𝜏𝑗

𝑃
= 𝛼𝑗 ∗ 𝜏𝑗. 

326  Effektiv werden die Steuersätze der einzelnen Produktionsstaaten durch die jeweiligen Gewinnzuteilungsfak-

toren bei der Summenbildung gewichtet. Die Summe der effektiven (durchschnittlichen) Produktionssteuer-

sätze gibt so den effektiven (durchschnittlichen) Steuersatz an, mit dem der aufzuteilende Gewinn insgesamt 

durch die Produktionsstaaten belastet ist. 
327 Zu einer Einschränkung siehe unten 3.3.2.3. 
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Zusammenspiel von Bemessungsgrundlage und Steuersatz an. Innerhalb von Produktionsstaa-

ten können hohe Bemessungsgrundlagen durch niedrige Steuersätze ausgeglichen werden und 

umgekehrt. Andererseits können im Rahmen der overall-limitation insgesamt niedrige Steuern 

in einem Produktionsstaat durch insgesamt höhere Steuern in einem anderen Produktionsstaat 

ausgeglichen werden. Damit können nicht ausgenutzte Anrechnungspotentiale mit Blick auf 

einzelne Produktionsstaaten durch Anrechnungsüberhänge mit Blick auf andere Produktions-

staaten ausgeschöpft werden.328 

Anrechnungsüberhänge werden sicher vermieden, wenn die Summe der effektiven Produkti-

onssteuersätze den niedrigsten Verkaufssteuersatz multipliziert mit der Summe der Gewinnzu-

teilungsfaktoren zu den Produktionsstaaten nicht übersteigt. Formal: 

(18) (∑ 𝛼𝑗) ∗ 𝜏𝑖
𝑚𝑖𝑛𝑚

𝑗=1 ≥ ∑ (𝛼𝑗 ∗ 𝜏𝑗)𝑚
𝑗=1 . 

Ist diese Bedingung nicht erfüllt, kommt es, zumindest mit Blick auf den VS mit dem niedrigs-

ten Steuersatz, zu einem AÜH. Mit Blick auf die übrigen Verkaufsstaaten ist es unter Einhalten 

dieser Bedingung hingegen möglich, dass nicht ausgeschöpfte Anrechnungshöchstbeträge be-

stehen. 

Nimmt man vereinfachend an, dass die gesamte Bemessungsgrundlage der Produktionsstaaten 

(hier ∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 ) dem Produktionsstaat mit dem höchsten Steuersatz zugeteilt wird, es also faktisch 

nur einen Produktionsstaat gibt, kann Bedingung (18) nach Kürzung der Summe der Gewinn-

zuteilungsfaktoren als strengste Bedingung („worst case Szenario“) derart dargestellt werden, 

dass der niedrigste VS-Steuersatz mindestens so hoch sein muss wie der höchste PS-Steuersatz. 

Formal: 

(19) 𝜏𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝜏𝑗

𝑚𝑎𝑥. 

Ist diese Bedingung erfüllt, werden in jedem Fall Anrechnungsüberhänge vermieden. Aufgrund 

der Annahme über die Gewinnzuteilung zu den Produktionsstaaten ist es möglich, dass Anrech-

nungshöchstbeträge nicht voll ausgeschöpft werden.  

Diese strengste (u.U. nicht notwendige) Bedingung ist formal identisch zu der notwendigen 

Bedingung zur Vermeidung von AÜH im Rahmen einer per-country-limitation. Denn faktisch 

gibt es unter obiger Annahme nur einen Produktionsstaat, sodass sich eine per-country-limita-

                                                 
328 Einzelne Produktionsstaaten könnten dies jedoch auf Kosten anderer Produktionsstaaten ausnutzen. Vgl. ana-

log Schreiber (2017), S. 513. 
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tion und eine overall-limitation entsprechen. Doch ist ein nicht ausgeschöpftes Anrechnungs-

volumen im Rahmen einer overall-limitation bei Einhalten von Bedingung (19) grundsätzlich 

wahrscheinlicher als im Fall einer per-country-limitation, da die Annahme getroffen wurde, 

dass die gesamte Produktionsstaaten-Bemessungsgrundlage alleinig dem Produktionsstaat mit 

dem höchsten Steuersatz zugewiesen wird. Während bei einer per-country-limitation jeweils 

einzelne Verkaufs- und Produktionsstaatsteuersätze verglichen werden und bei Nichteinhalten 

von Bedingung (19) AÜH in jedem Fall auftreten (zumindest im Verhältnis dieser in der Un-

gleichung enthaltenen beiden Staaten), können im Rahmen einer länderübergreifenden Begren-

zung niedrige und hohe effektive Produktionsstaatensteuersätze gegenseitig ausgeglichen und 

AÜH so vermieden werden.329 Eine per-country-limitation ist damit grundsätzlich strenger als 

eine overall-limitation, d.h. es kann im Rahmen einer per-country-limitation grundsätzlich in 

Summe weniger angerechnet werden als im Rahmen einer overall-limitation.330 

Es ist festzuhalten, dass bei einer Anrechnungsbegrenzung auf die Verkaufsstaatensteuer, die 

auf die Produktionsstaatenbemessungsgrundlage entfällt, Anrechnungsüberhänge unabhängig 

von länderübergreifender oder pro Land Begrenzung sicher vermieden werden, wenn der nied-

rigste Verkaufsstaatensteuersatz mindestens so hoch wie der höchste Produktionsstaatensteuer-

satz ist. 

3.3.2.3 Begrenzung auf die Steuer im Verkaufsstaat vor Anrechnung (Mindest-

steuer = 0) 

Bei einer (länderübergreifenden) Begrenzung der Anrechnung von Produktionssteuern auf die 

Verkaufsstaatensteuern vor Anrechnung der Produktionsstaatensteuern (Mindeststeuer im VS 

nach Anrechnung gleich null), bestimmt sich der AHB eines Verkaufsstaates 𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑉𝑆 aus der 

Differenz von der VS-Steuer vor Anrechnung 𝑇𝑖, welche die VS-Steuer auf den aufzuteilenden 

Gewinn multipliziert mit dem Verkaufsfaktor ist (𝑇𝑖 =
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖), und der Mindeststeuer, wel-

che in diesem Fall null beträgt,331 d.h.  

(20) 𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑉𝑆 =

𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼. 

                                                 
329 Die gesamte, den Produktionsstaaten zugeteilte Bemessungsgrundlage bleibt aber in dem Fall der overall-li-

mitation zu beachten (siehe oben). 
330 Dies gilt in dem Fall, dass keine negativen Bemessungsgrundlagen vorliegen, wovon hier stets ausgegangen 

wird, sowie, dass Anrechnungsüberhänge und unausgenutztes Anrechnungspotential im Rahmen der per-

country-limitation vorliegen. Vgl. analog Schreiber (2017), S. 513–514. 
331 Dies ergibt sich aus der Gleichung, dass die VS-Steuer nach Anrechnung mindestens null betragen muss, d.h. 

die VS-Steuer vor Anrechnung abzgl. des AHBs muss null gleichen für jeden Verkaufsstaat: 𝑇𝑖 − 𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑉𝑆 =

0 ⇔ 𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑉𝑆 = 𝑇𝑖 + 0 ⇔ 𝐴𝐻𝐵𝑖

𝑉𝑆 =
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖. 
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Der AHB muss für jeden VS mindestens so hoch sein wie die anzurechnenden Steuern, welche 

der Summe der Produktionssteuern multipliziert mit dem jeweiligen Verkaufsfaktor entspre-

chen (
𝑠𝑖

𝑆
∗ ∑ (𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑗)𝑚

𝑗=1 ), um AÜH zu vermeiden. Formal lässt sich die Bedingung zur Ver-

meidung von Anrechnungsüberhängen in diesem Fall der Anrechnungsbegrenzung folgender-

maßen darstellen: 

(21) 
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖 ≥

𝑠𝑖

𝑆
∗ ∑ (𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑗)𝑚

𝑗=1 ;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼. 

Ungleichung (21) lässt sich nach Kürzung wie folgt darstellen: 

(22) 𝜏𝑖 ≥ ∑ (𝛼𝑗 ∗ 𝜏𝑗)𝑚
𝑗=1 ;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼. 

Für jeden Verkaufsstaat 𝑖 gilt, dass der Steuersatz dieses Staates mindestens so hoch wie die 

Summe der effektiven (durchschnittlichen) PS-Steuersätze (der effektive (durchschnittliche) 

Steuersatz, mit dem der aufzuteilende Gewinn insgesamt durch die PSen besteuert wird) sein 

muss. Auch in diesem Fall der Anrechnungsbegrenzung kommt es damit nicht allein auf die 

Höhe der statuarischen Steuersätze, sondern auf deren Zusammenspiel mit den jeweiligen Ge-

winnzuteilungsfaktoren an. Hohe statuarische PS-Steuersätze können durch niedrige Gewinn-

zuteilungsfaktoren ausgeglichen werden und umgekehrt. Hohe effektive PS-Steuersätze können 

grundsätzlich durch niedrige effektive PS-Steuersätze ausgeglichen werden, um AÜH zu ver-

meiden. Kommt es, etwa aufgrund unkoordinierter oder konfligierender Gewinnzuteilungen zu 

den Produktionsstaaten, zur Doppelbesteuerung in den Produktionsstaaten, d.h. die Summe der 

Gewinnzuteilungsfaktoren zu den Produktionsstaaten ist größer als eins (∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 > 1), bedeu-

tet dies noch nicht zwangsläufig, dass es zu AÜH kommt, sondern es kommt, jeweils und in 

Summe, auf die Kombination von Gewinnzuteilungsfaktoren und Steuersätzen an. Dennoch 

gilt (ceteris paribus), dass mit steigenden Gewinnzuteilungsfaktoren AÜH wahrscheinlicher 

werden, ebenso wie mit steigenden PS-Steuersätzen. 

Für den Zwei-Staaten-Fall332 gilt, dass der Produktionssteuersatz 𝜏𝑝 den Verkaufssteuersatz 𝜏𝑠 

dividiert durch den Gewinnzuteilungsfaktors 𝛼𝑝 nicht übersteigen darf: 

(23) 
𝜏𝑠

𝛼𝑝
≥ 𝜏𝑝. 

Wird dem Produktionsstaat genau der aufzuteilende Gewinn zugeordnet (𝛼𝑝 = 1), kommt es 

nur auf das Verhältnis der Steuersätze von Verkaufs- und Produktionsstaat an. Der Steuersatz 

des Produktionsstaates darf dann den Steuersatz des Verkaufsstaates nicht übersteigen. Wird 

                                                 
332 Der Produktionsstaat wird mit 𝑝, der Verkaufsstaat wird mit 𝑠 notiert. 
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dem Produktionsstaat weniger als der aufzuteilende Gewinn zugeordnet (𝛼𝑝 < 1), darf der 

Steuersatz des Produktionsstaates grundsätzlich über dem Verkaufssteuersatz liegen. Wird dem 

Produktionsstaat mehr als der aufzuteilende Gewinn zugeordnet (𝛼𝑝 > 1), muss der Steuersatz 

des Produktionsstaates unter dem Verkaufssteuersatz liegen. Der genaue Grenzwert für den 

Steuersatz des Produktionsstaates ergibt sich dabei durch Division des Verkaufssteuersatzes 

mit dem Gewinnzuteilungsfaktor kleiner bzw. größer eins.333 

Anrechnungsüberhänge werden sicher vermieden, wenn die Summe der effektiven Produkti-

onssteuersätze den niedrigsten Verkaufssteuersatz nicht übersteigt. Formal: 

(24) 𝜏𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≥ ∑ (𝛼𝑗 ∗ 𝜏𝑗)𝑚

𝑗=1 . 

Diese Bedingung muss notwendigerweise erfüllt sein, damit jegliche AÜH, zumindest mit 

Blick auf den VS mit dem niedrigsten Steuersatz, vermieden werden. Mit Blick auf die übrigen 

Verkaufsstaaten ist es unter Einhalten dieser Bedingung hingegen möglich, dass nicht ausge-

schöpfte Anrechnungshöchstbeträge bestehen. 

Unter der Annahme, dass die gesamte Bemessungsgrundlage der Produktionsstaaten (die ge-

samte PSen-Bemessungsgrundlage) nur dem Produktionsstaat mit dem höchsten Steuersatz zu-

geteilt wird, erhält man als Bedingung, um jegliche Anrechnungsüberhänge zu vermeiden, fol-

gende Ungleichung: 

(25) 𝜏𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≥ (∑ 𝛼𝑗) ∗ 𝜏𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑚
𝑗=1 . 

Der niedrigste Verkaufsstaatsteuersatz 𝜏𝑖
𝑚𝑖𝑛 muss mindestens so hoch sein wie der höchste Pro-

duktionsstaatsteuersatz 𝜏𝑗
𝑚𝑎𝑥 multipliziert mit der Summe der Gewinnzuteilungsfaktoren 

∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 . Unter dieser vereinfachten Bedingung werden Anrechnungsüberhänge defintiv ver-

mieden. Bei Nichteinhalten der Bedingung muss es jedoch nicht zwangsläufig zu AÜH kom-

men, da die Summe der Produktionssteuern aufgrund der getroffenen Annahme überschätzt 

sein kann. 

Wird den Produktionsstaaten in Summe exakt der gesamte aufzuteilende Gewinn zugeteilt, d.h. 

∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 = 1, entsprechen die Bedingungen zur Vermeidung von AÜH unter einer overall-limi-

tation auf die VS-Steuer, die auf die PSen-Bemessungsgrundlage entfällt, den Bedingungen zur 

Vermeidung von AÜH unter einer Begrenzung auf die Verkaufssteuer vor Anrechnung. Dies 

rührt daher, dass einziger Unterschied in der Bestimmung des AHBs unter beiden Formen der 

                                                 
333 Vgl. zu einer Analyse des Zwei-Staaten-Falls unter dieser Form der Anrechnungsbegrenzung auch Schrei-

ber/Fell (2016), S. 397–398. 
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Anrechnungsbegrenzung die jeweilige Bemessungsgrundlage ist. Im ersten Fall sind die Be-

messungsgrundlagen der Produktionsstaaten relevant (multipliziert mit dem jeweiligen Ver-

kaufsfaktor), die durch die Summe der Gewinnzuteilungsfaktoren und den Gesamtgewinn be-

stimmt wird. Im zweiten Fall ist es die Bemessungsgrundlage des jeweiligen Verkaufsstaates, 

welche durch den gesamten aufzuteilenden Gewinn (multipliziert mit dem jeweiligen Verkaufs-

faktor) bestimmt wird. Entspricht die Summe der Gewinnzuteilungsfaktoren eins, gleichen sich 

die (gesamten) Bemessungsgrundlagen in beiden Fällen und damit die Anrechnungshöchstbe-

träge. Wird den Produktionsstaaten in Summe weniger als der aufzuteilende Gewinn zugeord-

net, gilt also ∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 < 1, ist die Bedingung zur Vermeidung von Anrechnungsüberhängen un-

ter einer Begrenzung auf die Steuer in den Verkaufsstaaten weniger streng als unter einer län-

derübergreifenden Begrenzung auf die Verkaufsstaatensteuer, die auf die Produktionsstaaten-

bemessungsgrundlage entfällt. Denn dem AHB unter letzterer Begrenzung liegt eine kleinere 

gesamte Bemessungsgrundlage zugrunde als bei einer Begrenzung auf die Verkaufssteuer vor 

Anrechnung. In diesem Fall werden im Rahmen der Bedingung zur Vermeidung von AÜH die 

Verkaufssteuersätze, bei einer Begrenzung auf die auf die PSen-Bemessungsgrundlage entfal-

lende Verkaufssteuer, jeweils mit der Summe der Gewinnzuteilungsfaktoren multipliziert, so-

dass die Summe der effektiven Produktionssteuersätze die anteiligen (der Anteil entspricht der 

Summe der Gewinnzuteilungsfaktoren) Verkaufssteuersätze jeweils nicht übersteigen darf. Im 

Fall der Begrenzung auf die Verkaufssteuer vor Anrechnung ist der volle Verkaufssteuersatz 

maßgebend. Wird den Produktionsstaaten mehr als der aufzuteilende Gewinn zugeordnet, 

kommt es in den Produktionsstaaten also zur Doppelbesteuerung, etwa weil es zu Verteilungs-

konflikten unter den Staaten kommt, gilt also ∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 > 1, ist die Bedingung zur Vermeidung 

von Anrechnungsüberhängen unter einer Begrenzung auf die Steuer in den Verkaufsstaaten 

strenger. Denn in diesem Fall werden bei der Begrenzung auf die Verkaufssteuer auf die PSen-

Bemessungsgrundlage die jeweiligen Verkaufssteuersätze mit einem Faktor größer eins 

(Summe der Gewinnzuteilungsfaktoren) multipliziert und erhöhen entsprechend die Grenze für 

die Summe der effektiven Produktionssteuersätze. Bei einer Begrenzung auf die VS-Steuer vor 

Anrechnung bleibt es bei einer Begrenzung auf den Verkaufssteuersatz, ohne Multiplikation. 

Im Fall der Doppelbesteuerung könnte das Zugrundelegen des AHBs der overall-limitation auf 

die VS-Steuer auf die PSen-Bemessungsgrundlage im Einzelfall dazu führen, dass das Steuer-

aufkommen von Verkaufsstaaten nach Anrechnung negativ wird.334 Die Bedingung, dass die 

VS-Steuer durch die Anrechnung nicht negativ werden darf, sollte aus fiskalischer Sicht aber 

stets erfüllt sein, sodass eine länderübergreifende Begrenzung auf die VS-Steuer, die auf die 

                                                 
334 Vgl. analog Tischer (1993), S. 211–212. 
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PSen-Bemessungsgrundlage entfällt, einschränkend nur dann gelten sollte, wenn es in den Pro-

duktionsstaaten in Summe nicht zur Doppelbesteuerung kommt. 

Die geschilderten Verhältnisse und die Einschränkung gelten grundsätzlich analog für die per-

country-limitation für den Fall, dass nur ein Produktionsstaat gegeben ist.335 Im Falle eines 

Produktionsstaates gleichen sich die AHBe bei einer per-country-limitation und bei einer Be-

grenzung auf die VS-Steuer vor Anrechnung, wenn dem Produktionsstaat genau der aufzutei-

lende Gewinn zugeordnet wird (𝛼𝑝 = 1). Wird dem Produktionsstaat insgesamt nur ein Teil 

des aufzuteilenden Gewinns zugeordnet (𝛼𝑝 < 1), ist die Begrenzung auf die VS-Steuer vor 

Anrechnung weniger streng. Der Steuersatz des Verkaufsstaates muss mindestens so hoch wie 

ein Anteil kleiner eins des Steuersatzes des Produktionsstaates sein, während bei der per-

country-limitation das Verhältnis der Steuersätze zur Vermeidung von AÜH relevant ist. Wird 

dem Produktionsstaat mehr als der aufzuteilende Gewinn zugeordnet (𝛼𝑝 > 1), ist es umge-

kehrt. Die Begrenzung auf die Verkaufssteuer vor Anrechnung ist strenger, da der Steuersatz 

des Verkaufsstaates mindestens so hoch sein muss wie der Steuersatz des Produktionsstaates 

multipliziert mit einem Faktor 𝛼𝑝 größer eins. Bei der per-country-limitation bleibt das Ver-

hältnis der Steuersätze relevant. Wird nur die per-country-limitation berücksichtigt, wäre nicht 

ausgeschlossen, dass die Steuerzahlung im Verkaufsstaat negativ wird, sodass in dem Fall der 

Doppelbesteuerung (d.h., dass 𝛼𝑝 > 1, oder im Fall mehrerer Staaten, dass ∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 > 1) die 

Begrenzung auf die Verkaufssteuer vor Anrechnung, die sowohl die Bemessungsgrundlage als 

auch die Steuersätze einbezieht, zusätzlich gelten oder berücksichtigt werden sollte.336 

3.3.2.4 Anrechnungsbegrenzung zur Erhaltung einer strikt positiven Mindest-

steuer im Verkaufsstaat 

Bei einer Ausgestaltung der Anrechnung, sodass ein bestimmtes strikt positives Mindeststeu-

eraufkommen in einem Verkaufsstaat erhaltbar ist, z.B. jenes Steueraufkommen, würden gel-

tende Verrechnungspreisregeln angewandt,337 bestimmt sich der Anrechnungshöchstbetrag 

𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑀𝑆 als Differenz aus der Steuer im Verkaufsstaat vor Anrechnung 𝑇𝑖 und der jeweiligen 

Mindeststeuer 𝑀𝑆𝑖: 

                                                 
335 Overall-limitation und per-country-limitation entsprechen sich in diesem Fall. 
336 Vgl. analog Tischer (1993), S. 211–212. 
337 Verkaufsstaaten könnten aber auch ein (anderes) aus ihrer Sicht faires Mindeststeueraufkommen (im Einzel-

fall) festlegen, welches sie im Rahmen der PSM erheben möchten. Dieses könnte mit den Produktionsstaaten 

unter grundsätzlich höheren Einigungs-, Koordinations- und Kooperationskosten (im Einzelfall) verhandelt 

werden. Einigungen im Einzelfall würden dabei die Flexibilität der Staaten ggü. Universaleinigungen erhöhen. 
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(26) 𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑀𝑆 =

𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖 − 𝑀𝑆𝑖;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼.338 

Die im Rahmen der Mindeststeuer zugeteilte Bemessungsgrundlage zur Verkaufseinheit 𝐵𝑀𝐺𝑖 

kann im Ergebnis durch einen Gewinnzuteilungsfaktor zur Verkaufseinheit 𝛽𝑖 strikt größer null 

und strikt kleiner eins (𝛽𝑖 ∈ ]0; 1[) multipliziert mit dem aufzuteilenden Gesamtgewinn 𝑃 dar-

gestellt werden.339 Wird diese mit dem Steuersatz des Verkaufsstaates multipliziert, ergibt sich 

die jeweilige Mindeststeuer: 

(27) 𝑀𝑆𝑖 = 𝛽𝑖 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼. 

Durch Einsetzen von Gleichung (27) in Gleichung (26) und Vereinfachen ergibt sich der AHB 

für jeden VS als die Steuer eines Verkaufsstaates auf den aufzuteilenden Gewinn multipliziert 

mit der Differenz aus Verkaufsfaktor und Gewinnzuteilungsfaktor eines Verkaufsstaates: 

(28) 𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑀𝑆 = 𝑃 ∗ 𝜏𝑖 ∗ (

𝑠𝑖

𝑆
− 𝛽𝑖) ; ∀ 𝑖 ∈ 𝐼. 

Damit sich ein positiver AHB ergibt,340 muss die Mindeststeuer eines Verkaufsstaates kleiner 

als die Steuer des Verkaufsstaates vor Anrechnung sein, d.h. im Ergebnis muss gelten, dass der 

Gewinnzuteilungsfaktor zu einem Verkaufsstaat kleiner als der jeweilige Verkaufsfaktor ist: 

𝛽𝑖 <
𝑠𝑖

𝑆
.341 Die anzurechnenden Steuern, d.h. die anteilige Summe der Produktionssteuern, darf 

diesen AHB eines jeden Verkaufsstaates nicht übersteigen, damit AÜH vermieden werden. For-

mal muss gelten: 

(29) 𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑀𝑆 ≥

𝑠𝑖

𝑆
∗ ∑ 𝑇𝑗

𝑚
𝑗=1 ;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

(30) ⇔ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖 ∗ (
𝑠𝑖

𝑆
− 𝛽𝑖) ≥

𝑠𝑖

𝑆
∗ ∑ (𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑗)𝑚

𝑗=1 ;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

(31) ⇔ 𝜏𝑖 ∗ (1 − 𝛽𝑖 ∗
𝑆

𝑠𝑖
) ≥ ∑ (𝛼𝑗 ∗ 𝜏𝑗)𝑚

𝑗=1 ;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼. 

                                                 
338 Denn die Steuer im Verkaufsstaat vor Anrechnung 𝑇𝑖  abzüglich des AHBs 𝐴𝐻𝐵𝑖

𝑀𝑆  soll der Mindeststeuer 𝑀𝑆𝑖 

gleichen: 𝑇𝑖 − 𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑀𝑆 = 𝑀𝑆𝑖 ⇔ 𝑇𝑖 − 𝑀𝑆𝑖 = 𝐴𝐻𝐵𝑖

𝑀𝑆 ⇔ 𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑀𝑆 =

𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖 − 𝑀𝑆𝑖 .  

339 Zugrunde liegt die Annahme, dass nach geltenden Verrechnungspreisregeln der betrachteten Verkaufseinheit 

ein Teil des Gesamtgewinns 𝑃 = 𝑆 − 𝐶 im Wege eines Verrechnungspreises 𝑇𝑃𝑖, mit 𝐶 < 𝑇𝑃𝑖 < 𝑆 und 𝑇𝑃𝑖 <
𝑠𝑖, d.h. 𝐵𝑀𝐺𝑖 = 𝑠𝑖 − 𝑇𝑃𝑖 − 𝑐𝑖 = 𝛽𝑖 ∗ 𝑃, mit 0 < 𝛽𝑖 ∗ 𝑃 < 𝑃, zugeteilt wird, mit 𝛽𝑖  𝜖 ]0; 1[. Vgl. z.B. Vö-

gele/Raab (2015b), S. 352–353. Dem liegt wiederum die Annahme zugrunde, dass die Verkaufseinheit bereits 

nach geltenden Regeln vorhanden ist sowie, dass Verkaufseinheit und rechtlich verkaufende Einheit (Vertriebs-

einheit) identisch sind. 
340 Sodass es überhaupt zu einer Anrechnung von Produktionssteuern kommen kann. 
341 Entspricht die Mindeststeuer der Steuer unter Anwendung geltender Verrechnungspreisregelungen, bedeutet 

dies, dass einem Verkaufsstaat nach PSM-Regeln vor Anrechnung (aufzuteilender Gewinn in Abhängigkeit 

des Verkaufsfaktors) nicht weniger zugeteilt werden darf, sondern ihm mehr zugeteilt werden muss, als nach 

geltenden Verrechnungspreisregeln. 
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Für jeden Verkaufsstaat muss gelten, dass der jeweilige Steuersatz multipliziert mit der (posi-

tiven)342 Differenz aus eins und dem Produkt aus Gewinnzuteilungsfaktor im Rahmen der Min-

deststeuer und dem Kehrwert des Verkaufsfaktors dieses Verkaufsstaates mindestens so hoch 

ist wie die Summe der effektiven (durchschnittlichen) Steuersätze der Produktionsstaaten. Wie-

der kommt es zur Vermeidung von AÜH auf das Zusammenspiel von Steuersätzen und Bemes-

sungsgrundlagen an. Im Rahmen dieser Anrechnungsbegrenzung allerdings nicht nur auf die 

Bemessungsgrundlagen der Produktionsstaaten, sondern auch auf die jeweiligen der Verkaufs-

staaten im Rahmen der PSM sowie der Mindeststeuer. Seitens der Produktionsstaaten können 

hohe Steuersätze wieder durch niedrige Bemessungsgrundlagen und umgekehrt sowie hohe ef-

fektive Steuern in einem Staat durch niedrige effektive Steuern in einem anderen Staat ausge-

glichen werden. Seitens der Verkaufsstaaten gilt (ceteris paribus), dass je höher der Verkaufs-

faktor (der Gewinnzuteilungsfaktor im Rahmen der Mindeststeuer) eines Staates ist, desto hö-

her (niedriger) ist das Anrechnungsvolumen dieses Staates. Im Rahmen der Anrechnungsbe-

grenzung wird der Verkaufssteuersatz mit einem Faktor größer null und kleiner eins (1 − 𝛽𝑖 ∗

𝑆

𝑠𝑖
) multipliziert. Es kommt seitens der Verkaufsstaaten zur Vermeidung von AÜH demnach 

nicht mehr auf den vollen, sondern einen anteiligen VS-Steuersatz an, sodass diese Form der 

Anrechnungsbegrenzung grundsätzlich strenger ist als bei einer Mindeststeuer von null (An-

rechnungsbegrenzung auf die VS-Steuer vor Anrechnung). Dieser Anteil ist dabei (ceteris pa-

ribus) umso kleiner (größer) je höher der Gewinnzuteilungsfaktor im Rahmen der Mindest-

steuer (der Verkaufsfaktor im Rahmen der PSM) ist. 

Wird wieder vereinfachend angenommen, dass sämtliche den Produktionsstaaten zugeteilte Ge-

winne dem Produktionsstaat mit dem höchsten Steuersatz zugeteilt werden, muss für jeden Ver-

kaufsstaat das beschriebene Produkt aus Verkaufssteuersatz und Differenz aus eins und dem 

Produkt aus Gewinnzuteilungsfaktor im Rahmen der Mindeststeuer und dem Kehrwert des Ver-

kaufsfaktors dieses Verkaufsstaates mindestens so hoch wie der höchste Produktionssteuersatz 

multipliziert mit der Summe der Gewinnzuteilungsfaktoren zu den Produktionsstaaten sein.343 

Formal: 

                                                 
342 Da für alle  𝑖 ∊ 𝐼  die Einschränkung vorgenommen wurde, dass 𝛽𝑖 <

𝑠𝑖

𝑆
, und alle Faktoren strikt positiv sind, 

ist 𝛽𝑖 ∗
𝑆

𝑠𝑖
 kleiner als eins und damit 1 − 𝛽𝑖 ∗

𝑆

𝑠𝑖
 größer als null für alle  𝑖 ∊ 𝐼 . Da alle Faktoren 𝛽𝑖 sowie 

𝑠𝑖

𝑆
 strikt 

positiv sind, ist 1 − 𝛽𝑖 ∗
𝑆

𝑠𝑖
 streng kleiner 1 für alle  𝑖 ∊ 𝐼. 

343 Die Bedingung kann in diesem Fall der Anrechnungsbegrenzung nicht, wie für die vorherigen Begrenzungen, 

für den niedrigsten Verkaufssteuersatz 𝜏𝑖
𝑚𝑖𝑛 formuliert werden als die Bedingung, die in jedem Fall eingehalten 

werden muss, um sämtliche AÜH zu vermeiden. Denn der niedrigste AHB hängt in diesem Fall der Begren-

zung nicht nur von dem niedrigsten Verkaufssteuersatz ab, sondern auch von den Gewinnzuteilungs- und Ver-

kaufsfaktoren. 
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(32) 𝜏𝑖 ∗ (1 − 𝛽𝑖 ∗
𝑆

𝑠𝑖
) ≥ (∑ 𝛼𝑗) ∗ 𝜏𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑚
𝑗=1 ;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼. 

In diesem Fall werden wieder sämtliche AÜH sicher vermieden und es besteht mögliches nicht 

ausgenutztes Anrechnungspotential, wenn nicht sämtliche Gewinne im Rahmen der PSM dem 

Produktionsstaat mit dem höchsten Steuersatz zugeteilt werden. 

Wie im Rahmen der anderen Formen der Anrechnungsbegrenzung bedeutet Doppelbesteuerung 

durch die Produktionsstaaten (∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 > 1) noch nicht notwendigerweise das Vorkommen von 

AÜH, wenn auch diese im Vergleich zur Begrenzung der Anrechnung auf die Verkaufssteuer 

vor Anrechnung durch die Bedingung einer Mindeststeuer eher auftreten können. 

Tabelle 2 fasst die Anrechnungshöchstbeträge und die Bedingungen zur Vermeidung von AÜH 

in Abhängigkeit der Anrechnungsbegrenzungen in einer formalen Übersicht zusammen. 
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Tabelle 2: Übersicht über Anrechnungshöchstbeträge und Bedingungen zur Vermeidung von AÜH in Abhängigkeit der Anrechnungsbegrenzung 

Anrechnungsbe-

grenzung 

𝑨𝑯𝑩𝒊 Bedingung zur Vermeidung von 

AÜH 

Zwingende (notwendige) Be-

dingung zur Vermeidung jegli-

cher AÜH 

Vereinfachte (strengste, nicht unbe-

dingt notwendige) Bedingung zur si-

cheren Vermeidung von AÜH 

Eingrenzung/ An-

merkung 

Begrenzung auf VS-

Steuer auf PSen-Be-

messungsgrundlage; 

per-country-limita-

tion 

𝑠𝑖

𝑆
∗  𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖; 

∀ 𝑖 ∈ 𝐼, ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 

𝜏𝑖 ≥ 𝜏𝑗;  

∀ 𝑖 ∈ 𝐼, ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 

𝜏𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝜏𝑗

𝑚𝑎𝑥 -- Identisch mit over-

all-limitation, wenn 

nur ein Produkti-

onsstaat betrachtet 

wird. 

Für 𝛼𝑝 ≤1 bzw. 

∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 ≤ 1; sonst 

gilt (zusätzlich) Be-

grenzung auf Steuer 

im Verkaufsstaat. 

Begrenzung auf VS-

Steuer auf PSen-Be-

messungsgrundlage; 

overall-limitation 

𝑠𝑖

𝑆
∗ (∑ 𝛼𝑗

𝑚
𝑗=1 ∗ 𝑃) ∗ 𝜏𝑖;  

∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

 

(∑ 𝛼𝑗

𝑚

𝑗=1

) ∗ 𝜏𝑖 ≥ ∑(𝛼𝑗 ∗ 𝜏𝑗)

𝑚

𝑗=1

;  

∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

 

(∑ 𝛼𝑗

𝑚

𝑗=1

) ∗ 𝜏𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≥ ∑(𝛼𝑗 ∗ 𝜏𝑗)

𝑚

𝑗=1

 

𝜏𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝜏𝑗

𝑚𝑎𝑥 

 

∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 ≤ 1; sonst 

gilt Begrenzung auf 

Steuer im Verkaufs-

staat. 

Identisch mit Be-

grenzung auf VS-

Steuer vor Anrech-

nung für 

 ∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 = 1. 

Begrenzung auf 

Steuer im VS vor An-

rechnung (Mindest-

steuer = 0) 

𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖;  

∀ 𝑖 ∈ 𝐼 
𝜏𝑖 ≥ ∑(𝛼𝑗 ∗ 𝜏𝑗)

𝑚

𝑗=1

;  

∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

 

𝜏𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≥ ∑(𝛼𝑗 ∗ 𝜏𝑗)

𝑚

𝑗=1

 𝜏𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≥ (∑ 𝛼𝑗

𝑚

𝑗=1

) ∗ 𝜏𝑗
𝑚𝑎𝑥 

Muss immer gelten/ 

geprüft werden, ins-

besondere im Fall 

von ∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 > 1 
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Mindeststeuer im VS  𝑃 ∗ 𝜏𝑖 ∗ (
𝑠𝑖

𝑆
− 𝛽𝑖) ; 

∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

𝜏𝑖 ∗ (1 − 𝛽𝑖 ∗
𝑆

𝑠𝑖

) ≥ ∑(𝛼𝑗 ∗ 𝜏𝑗)

𝑚

𝑗=1

;  

∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

-- 

𝜏𝑖 ∗ (1 − 𝛽𝑖 ∗
𝑆

𝑠𝑖

) ≥ (∑ 𝛼𝑗

𝑚

𝑗=1

) ∗ 𝜏𝑗
𝑚𝑎𝑥;  

∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

𝛽𝑖 ∈ ]0; 1[ 

𝛽𝑖 <
𝑠𝑖

𝑆
 

Quelle: Eigene Darstellung. 



72 

 

3.3.2.5 Schlussfolgerungen und Optionen 

Mit Blick auf die länderübergreifenden Anrechnungsbegrenzungen ist bei einer Anrechnungs-

begrenzung auf die Verkaufssteuer vor Anrechnung (Mindeststeuer im Verkaufsstaat gleich 

null) der Anrechnungshöchstbetrag grundsätzlich am höchsten und eine derartige Begrenzung 

damit am wenigsten streng. In dem Fall, dass genau der aufzuteilende Gewinn den Produkti-

onsstaaten zugeteilt wird, entsprechen sich die Anrechnungsbegrenzung auf die VS-Steuer vor 

Anrechnung und die Begrenzung auf die VS-Steuer, die auf die PSen-Bemessungsgrundlage 

entfällt. In dem Fall der Doppelbesteuerung sollte die Anrechnungsbegrenzung auf die VS-

Steuer vor Anrechnung aus fiskalischer Sicht zumindest geprüft werden bzw. ohnehin greifen, 

da das Steueraufkommen der Verkaufsstaaten ansonsten negativ werden könnte. Eine per-

country-limitation auf die VS-Steuer auf die PSen-Bemessungsgrundlage ist prinzipiell stren-

ger als die entsprechende overall-limitation.344 Grundsätzlich werden damit bei einer Anrech-

nungsbegrenzung auf die VS-Steuer vor Anrechnung AÜH und entsprechende Anreize zur Ge-

winnverlagerung am ehesten vermieden. Von der anderen Seite betrachtet, könnten die anderen 

drei Anrechnungsbegrenzungen hingegen eher INE gewährleisten,345 insbesondere die Anrech-

nungsbegrenzung zur Erhaltung einer strikt positiven, festgelegten Mindeststeuer, die den Ver-

kaufsstaaten grundsätzlich einen Teil der Steuerzahlung vor Anrechnung bewahrt. An dieser 

Stelle könnte ein grundsätzlicher Konflikt zwischen der möglichsten Vermeidung von Gewinn-

verlagerungsanreizen durch AÜH und der INE entstehen. 

Bei einer per-country-limitation müssen landesspezifische AHBe anstelle eines gesamten 

AHBs ermittelt und geprüft werden. Daher kann eine per-country-limitation als komplexer an-

gesehen werden im Vergleich zu einer overall-limitation.346 Zusätzlich müssen bei beiden For-

men der Begrenzung auf die VS-Steuer auf die PSen-Bemessungsgrundlage (overall und per-

country) Doppelbesteuerung und in diesem Fall die entsprechende Limitierung der Anrechnung 

auf die VS-Steuer vor Anrechnung geprüft werden. Im Rahmen der Anrechnungsbegrenzung 

zur Erhaltung einer strikt positiven Mindeststeuer ist, verglichen zur Anrechnungsbegrenzung 

auf die VS-Steuer vor Anrechnung, zusätzlich die entsprechende Mindeststeuer (nach geltenden 

Regeln) zu bestimmen. Demnach können diese Formen der Anrechnungsbegrenzung als kom-

plexer im Vergleich zur Anrechnungsbegrenzung auf die VS-Steuer vor Anrechnung angesehen 

werden.  

                                                 
344 Vgl. analog Jacobs et al. (2016), S. 55. 
345 Es ist zu beachten, dass overall-limitations zu Lasten der INE einzelner Produktionsstaaten gehen können. 
346 Vgl. analog Jacobs et al. (2016), S. 56. 
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Im Rahmen einer per-country-limitation kommt es zur Vermeidung von AÜH allein auf das 

Verhältnis der Steuersätze an. Bei den länderübergreifenden Formen kommt es grundsätzlich 

auf das Zusammenspiel von Steuersätzen und Gewinnzuteilungsfaktoren an. Gewinnzutei-

lungsfaktoren (𝛽𝑖 und/ oder 𝛼𝑗), d.h. Bemessungsgrundlagen, dürften leichter und kurzfristiger 

durch Staaten variierbar sein als reguläre Körperschafsteuersätze,347 sodass Staaten in den län-

derübergreifenden Formen der Anrechnungsbegrenzung prinzipiell flexibler auf mögliche An-

rechnungsüberhänge reagieren könnten als durch eine (reine) Variation der Steuersätze, zumal 

Anrechnungshöchstbeträge grundsätzlich splitspezifisch sind, Körperschaftsteuersätze i.d.R. 

aber einheitlich innerhalb eines Landes angewandt werden. Darüber hinaus dürfte es für Staaten 

leichter sein, sich über die Höhe von Bemessungsgrundlagen (Gewinnzuteilungsfaktoren) ggf. 

im Einzelfall zu einigen, um AÜH zu vermeiden, als über Körperschaftsteuersätze. Im Fall der 

länderübergreifenden Anrechnungsbegrenzungen könnten AÜH damit grundsätzlich leichter 

und flexibler vermieden werden. 

Es wurde ersichtlich, dass bei allen Formen der Anrechnungsbegrenzung (die Vermeidung von) 

Doppelbesteuerung in den Produktionsstaaten allein, d.h. in den Produktionsstaaten wird (nicht) 

mehr als der aufzuteilende Gewinn besteuert, nicht zwangsläufig einen AÜH zur Folge hat (ei-

nen AÜH nicht garantiert vermeidet). Im Fall der Doppelbesteuerung sollte zumindest die Be-

grenzung auf die VS-Steuer vor Anrechnung gelten. Grundsätzlich würde es bei keiner Form 

der Anrechnungsbegrenzung zwingend einer Einigung der Staaten über Gewinnzuteilungsfak-

toren zu Produktionsstaaten bedürfen, wodurch Einigungs-, Kooperations- und Koordinations-

kosten gespart würden, wenn auch Einigungen die Vermeidung von AÜH sowie die Erreichung 

von INE eher gewährleisten könnten.348 Verkaufs- und Produktionsstaaten könnten sich deshalb 

neben den Anrechnungsbegrenzungen (inkl. u.U. der Höhe der Mindeststeuer bzw. -bemes-

sungsgrundlage in den Verkaufsstaaten) zur Vermeidung von AÜH auf die Höhe der den Pro-

duktionsstaaten zuzuteilenden Bemessungsgrundlagen (die Höhe der Produktionssteuern) eini-

gen349. Da Anrechnungsüberhänge grundsätzlich splitspezifisch sind, könnten Staaten sich über 

Gewinnzuteilungsfaktoren zu den Produktionsstaaten, ebenso wie u.U. zu Verkaufsstaaten im 

Rahmen einer strikt positiven Mindeststeuer, für einen und innerhalb eines jeweiligen Split ei-

nigen. Splitabhängige Einigungen würden den beteiligten Staaten entsprechende Flexibilität 

                                                 
347 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 270. 
348 Siehe hierzu auch 3.3.3 Analyse der INE in Abwesenheit von Anrechnungsüberhängen in Abhängigkeit der 

Anrechnungsbegrenzung; 3.3.4 Analyse im Falle von Anrechnungsüberhängen. 
349 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 270. 



74 

 

einräumen und wären der Verrechnungsmethodik grundlegend entsprechend, die einzelfallab-

hängig vorgeht350. Einigungen im Einzelfall würden allerdings die Kosten der Koordination 

und Kooperation grundsätzlich gegenüber einem unkoordinierten Vorgehen erhöhen,351 wenn 

auch diese Bedarfe sich auf einen Split beziehen würden und im Gegensatz zu universellen 

Standardisierungen352 einen geringeren Einigungs-, Koordinations- und Kooperationsbedarf 

mit sich bringen könnten, da weniger Staaten an einer Einigung beteiligt sein könnten353 (Split 

versus grundsätzlich alle Staaten der Implementierungsebene, z.B. alle OECD-Staaten)354 so-

wie dadurch, dass einzelfallabhängige Einigungen für die Staaten eine geringere Tragweite ha-

ben könnten als standardisierte Festlegungen, wodurch Einigungen leichter erreichbar sein 

könnten355. Durch die Reduktion der Flexibilität und Ermessenspielräume im Rahmen von 

Standardisierungen können jedoch gleichzeitig Erhebungs- und Befolgungskosten im Einzelfall 

prinzipiell reduziert werden.356 Durch einzelfallabhängige Verhandlungen hingegen wären, wie 

bereits beschrieben, AÜH gezielter zu vermeiden. Alternativ zu einzelfallabhängigen Einigun-

gen oder Standardisierungen könnte gänzlich auf Verhandlungen verzichtet und auf die diszip-

linierende (und damit koordinierende) Wirkung von Anrechnungsbegrenzungen zur Vermei-

dung von AÜH vertraut werden. D.h. es würde darauf vertraut, dass Produktionsstaaten ihre 

Steuerbelastung (im Einzelfall, z.B. durch Variation von Gewinnzuteilungsfaktoren) (kollektiv) 

nicht über Anrechnungsbegrenzungen hinaus erhöhen würden, um nicht u.U. Investitionen und/ 

oder Gewinne an andere Quellenstaaten zu verlieren. Ein Verzicht auf Verhandlungen würde 

                                                 
350 Vgl. OECD (2017a). 
351 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 265. 
352 Vgl. z.B. Luckhaupt et al. (2012a), (2012b); Schreiber (2018), S. 270–271. 
353 Wenn auch Einigungen im Rahmen von Standardisierungen grundsätzlich seltener stattfinden müssten, näm-

lich einmalig, wenn Fixierungen festgelegt werden, und nicht erneut für jeden Einzelfall. Vgl. auch Luckhaupt 

et al. (2012a), S. 365. 
354 Begrenzte oder standardisierte Gewinnzuteilungsfaktoren könnten (vergleichbar mit begrenzten Quellensteu-

ersätzen) in Doppelbesteuerungsabkommen oder aber in den OECD-Verrechnungspreisrichtlinien, letzteres 

zuzüglich einer nationalen Implementierung, fixiert werden. Vgl. Musgrave (1969), S. 133; Kaminski (2001), 

S. 471–507; Luckhaupt et al. (2012a), S. 366, (2012b), S. 111; Luckhaupt (2013), S. 160. Standardisierungen 

müssten demnach zusätzlich implementiert werden. Eine Implementierung innerhalb von Doppelbesteuerungs-

abkommen würde grundsätzlich zahlreiche bilaterale Verhandlungen und Einigungen erfordern. 
355 Hier sei erneut anekdotisch auf die Schwierigkeiten der Einigung auf eine formelhafte Gewinnaufteilung in-

nerhalb der EU verwiesen (vgl. Europäische Kommission (2011), (2016a), (2016b); Europäische Kommission, 

GD Steuern und Zollunion (2018)), wobei die Festlegung auf eine universelle Aufteilungsformel einer der 

kritischen Punkte darstellen dürfte (vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 616) oder auf die ablehnende Haltung der 

OECD gegenüber der formelhaften Gewinnaufteilung anhand einer im Vorhinein universell fixierten Formel 

(vgl. OECD (2017a), S. 39–43), wenn auch eine Einigung auf standardisierte Gewinnzuteilungsfaktoren im 

Rahmen der Verrechnungspreissetzung weniger weitreichend und schwierig sein dürfte als in Bezug auf einen 

Systemwechsel der internationalen Gewinnaufteilung (vgl. Luckhaupt (2013), S. 156; Avi-Yonah/Benshalom 

(2011), S. 392–395). 
356 Vgl. Luckhaupt et al. (2012a), (2012b); Schreiber (2018), S. 271. Durch die grundsätzliche Neutralisierung 

von Gewinnverlagerungsanreizen im Rahmen des Mechanismus sollten Ermessensspielräume in der Verrech-

nungspreissetzung grundsätzlich keine Wirkung auf MNUs entfalten, wodurch deren Befolgungskosten auf-

grund von Ermessensspielräumen und korrespondierende Erhebungskosten sinken könnten. Siehe hierzu 

4.2.2.1 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume; 4.3.2 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume. 
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entsprechende Einigungs-, Kooperations- und Koordinationsbedarfe ersparen, könnte aber zu 

Lasten der INE357 sowie dennoch möglich auftretender AÜH gehen. 

Um Anreize zur Gewinnverlagerung zu vermeiden, könnten AÜH vor- oder rücktragbar sein,358 

d.h. AÜH könnten mit nicht ausgenutztem Anrechnungspotential anderer Besteuerungsperio-

den verrechnet werden. Um im Rahmen einer Vortragbarkeit von Anrechnungsüberhängen 

steuerliche Effekte auf Investitionsstandortentscheidung vollständig zu vermeiden, müssten 

Vorträge grundsätzlich zusätzlich mit dem Kapitalmarktzins verzinst werden, sodass auch im 

Barwert die volle Steuerzahlung in den Produktionsstaaten angerechnet wird.359 Da ein Rück-

trag eines Anrechnungsüberhangs wohl eine Steuererstattung im betrachteten Veranlagungs-

zeitraum beinhalten würde, wäre eine (negative) Verzinsung prinzipiell nicht notwendig.360 

(Verzinsliche) Vor- oder Rückträge von Anrechnungsüberhängen würden grundsätzlich zusätz-

liche Komplexität mit sich bringen, etwa da diese festgestellt werden müssten361 und der Abzug 

des Vor- bzw. Rücktrages in dem entsprechenden Veranlagungszeitraum zusätzlich berücksich-

tigt werden müsste. Die zusätzlichen Komplexitätskosten wären gegen die Kosten der Gewinn-

verlagerungsanreize bei endgültigen, nicht vor- oder rücktragsfähigen AÜH abzuwägen. Im 

Folgenden soll von der Möglichkeit des (verzinslichen) Vor- oder Rücktrags von AÜH abge-

sehen werden. 

Außerdem könnte, um Anrechnungsüberhänge möglichst zu vermeiden, die Berechnung des 

Anrechnungshöchstbetrages nicht auf den jeweiligen Split beschränkt sein, sofern das betrach-

tete MNU aus mehreren solcher Splits besteht.362 Wenn Anrechnungspotential innerhalb eines 

Verkaufsstaates bezüglich eines Split nicht voll ausgeschöpft wird, könnte dieses von Anrech-

nungsüberhängen anderer Splits innerhalb des MNUs innerhalb eines Verkaufsstaates aufge-

zehrt werden. Diese Art der Übertragung des Anrechnungspotentials wird im Rahmen dieser 

Arbeit jedoch nicht weitergehend betrachtet. Die Betrachtung der Anrechnungsmethode soll im 

Folgenden weiterhin für einen Split isoliert vorgenommen werden. 

Verkaufsstaaten könnten die Anrechnungsbegrenzung unkoordiniert bestimmen, sich gemein-

sam auf eine Anrechnungsbegrenzung einigen oder diese gemeinsam mit den Produktionsstaa-

ten verhandeln (siehe oben). Abstimmungen und Einigungen bringen zwar Koordinations- und 

                                                 
357 Siehe hierzu 3.3.3 Analyse der INE in Abwesenheit von Anrechnungsüberhängen in Abhängigkeit der Anrech-

nungsbegrenzung. 
358 Vgl. analog Schreiber (2017), S. 514; Jacobs et al. (2016), S. 55, 56–57; Tischer (1993), S. 214–219. 
359 Vgl. analog Schneider (1992), S. 226–227, 234–235; König/Wosnitza (2004), S. 172. In dem Fall großer MNUs 

würde der Brutto-Kapitalmarktzins herangezogen. Vgl. Spengel (2003), S. 81–85. 
360 Vgl. analog Wagner/Dirrigl (1980), S. 54, 59. 
361 Vergleichbar mit § 10d Abs. 4 EStG. 
362 Siehe hierzu 4.5 Implementierungsformen im Einzelnen. 
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Kooperationsbedarf mit sich, könnten aber die wahrgenommene Fairness einer bestimmten An-

rechnungsbegrenzung erhöhen. Die Möglichkeit der INE in Abhängigkeit der Anrechnungsbe-

grenzung soll im Folgenden analysiert werden. 

3.3.3 Analyse der INE in Abwesenheit von Anrechnungsüberhängen in Ab-

hängigkeit der Anrechnungsbegrenzung 

Innerhalb dieses Abschnitts soll die Frage untersucht werden, inwieweit das Kriterium der INE 

erfüllt bzw. erfüllbar ist für den Fall, dass keine Anrechnungsüberhänge vorliegen. In diesem 

Fall werden Anreize zur Gewinnverlagerung (Investitionsverlagerung und/ oder Buchgewinn-

verlagerung) (innerhalb eines Split) vermieden, da der aufzuteilende Gewinn im Ergebnis an 

den grundsätzlich aus MNU-Sicht immobilen Kundenorten besteuert wird.363 Jegliche Verrin-

gerung der Steuerzahlungen in den Produktionseinheiten würde zu einer Verringerung der an-

zurechnenden Steuern in den Verkaufseinheiten führen und damit (ceteris paribus) den Ver-

kaufsstaaten zufallen und nicht dem MNU.364 Denn die Gesamtsteuerbelastung des Split bliebe 

durch die Verringerung der Produktionssteuern unverändert. 

Grundsätzlich erlaubt der Mechanismus eine Teilung des Steueraufkommens bezogen auf einen 

Split und damit INE.365 Dies soll im Folgenden zum einen veranschaulicht und zum anderen in 

Abhängigkeit der Anrechnungsbegrenzung geprüft werden. Es soll analysiert werden, ob es zu 

einer grundsätzlichen Teilung an Steueraufkommen zwischen Verkaufs- und Produktionsstaa-

ten kommt, d.h. ob den Staaten der jeweiligen Kategorie ein Anteil am Steueraufkommen be-

zogen auf einen Split zugeteilt wird und dieser strikt größer null ist. Der Fokus liegt auf dem 

Verhältnis Verkaufs- zu Produktionsstaaten. Ob die jeweilige endgültige Höhe des Steuerauf-

kommens als fair angesehen wird, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht analysiert werden.366 

Abweichend bzw. zusätzlich zu den unter 3.3.2 getroffenen Annahmen, soll hiesige Analyse 

unter folgenden Annahmen durchgeführt werden: die Produktionsstaaten schöpfen Anrech-

nungshöchstbeträge möglichst voll aus.367 Es be- oder entstehen keinerlei AÜH. Verkaufsstaa-

ten wenden jede Art der Anrechnungsbegrenzung in der Form einer overall-limitation an. Ver-

kaufssteuersätze werden als gegeben betrachtet. Steuersätze und Gewinnzuteilungsfaktoren 

                                                 
363 Siehe hierzu 3.1 Besteuerung im Bestimmungsland; 2 Kriterien und ausgewählte Vorschläge zur internationa-

len Gewinnaufteilung; 3.2 Grundkonzeption des Mechanismus. 
364 Vgl. analog Schreiber (2017), S. 463. 
365 Siehe 2.3 Konsensfähigkeit und zwischenstaatliche Verteilungsgerechtigkeit. 
366 Siehe hierzu auch 2.3 Konsensfähigkeit und zwischenstaatliche Verteilungsgerechtigkeit. 
367 Vgl. analog Homburg (2015), S. 299, 314; Schreiber (2017), S. 463. 
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werden unkoordiniert gesetzt, d.h. es finden diesbezüglich keine Einigungen und Festlegungen 

statt. 

Anrechnungsbegrenzungen dienen im Endeffekt der Sicherung des Steueraufkommens der An-

rechnungsstaaten368 und damit des INE-Aspekts aus deren Sicht. Schöpfen Quellenstaaten An-

rechnungshöchstbeträge voll aus,369 bleibt den Verkaufsstaaten allgemein je nach Anrech-

nungsbegrenzung das in Abhängigkeit der Anrechnungsbegrenzung definierte Mindeststeuer-

aufkommen bzw. die Steuer auf den nicht in den Produktionsstaaten besteuerten Gewinn. 

Die im Folgenden beschriebenen Bedingungen und Ergebnisse können in einer formalen Über-

sicht Tabelle 3 entnommen werden. 

Bei einer Anrechnungsbegrenzung auf die VS-Steuer vor Anrechnung (Mindeststeueraufkom-

men im Verkaufsstaat bezogen auf eine Verkaufseinheit i.H.v. null) und einer vollen Ausschöp-

fung des AHBs 𝐴𝐻𝐵𝑠
𝑉𝑆 fällt im Falle eines Verkaufs- und eines Produktionsstaates370 das volle 

Steueraufkommen aus einem Split (𝑇 = 𝑃 ∗ 𝜏𝑠) dem Produktionsstaat zu.371 Das Steueraufkom-

men des Verkaufsstaates würde entsprechend null betragen.372 Aus Sicht des Verkaufsstaates 

wäre INE damit nicht erfüllt.373 Im Falle mehrerer Verkaufs- sowie Produktionsstaaten erhöhen 

die Produktionsstaaten annahmegemäß ihre Steuerbelastung bis zum niedrigsten Anrechnungs-

höchstbetrag, um AÜH und damit Steuerwettbewerbsdruck vollständig zu vermeiden.374 Dies 

ist erfüllt, wenn die unter 3.3.2.3 hergeleitete notwendige Bedingung zur Vermeidung jeglicher 

AÜH gehalten und ausgeschöpft wird, d.h. die Summe der effektiven (durchschnittlichen) Pro-

duktionssteuersätze gleicht dem niedrigsten Verkaufsstaatensteuersatz (∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 ∗ 𝜏𝑗 = 𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛). 

                                                 
368 Siehe hierzu 3.3.1 Ausgestaltungsmöglichkeiten und die entsprechenden Nachweise. 
369 Bei einer overall-limitation werden Quellenstaaten dies wohl im Kollektiv tun. Wie die Anpassung der Summe 

der Quellensteuern an den Anrechnungshöchstbetrag stattfindet und wie die Quellensteuern sich auf die Quel-

lenstaaten verteilen, soll im Rahmen dieser Arbeit nicht erörtert werden. Einzelne Quellenstaaten könnten ihre 

Steuerbelastung zu Lasten anderer erhöhen, was zu Lasten der INE aus Sicht jener anderer Quellenstaaten 

gehen könnte. Da im Grundsatz overall-limitations weniger streng sind als per-country-limitations, kann an 

dieser Stelle grundsätzlich ein Zielkonflikt zwischen der INE aus Sicht einzelner Quellenstaaten und der mög-

lichsten Vermeidung von Gewinnverlagerungsanreizen durch AÜH festgestellt werden.  
370 D.h. betrachtet für einen Split im Falle einer Verkaufs- sowie einer Produktionseinheit in zwei verschiedenen 

Staaten. 
371 Es gilt grundsätzlich, dass 𝑇𝑝 = 𝛼𝑝 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑝. Für 𝑇𝑝 = 𝐴𝐻𝐵𝑠

𝑉𝑆 und (analog zu 3.3.2.3) 𝐴𝐻𝐵𝑠
𝑉𝑆 = 𝑇𝑠 = 𝑃 ∗ 𝜏𝑠 

gilt, dass 𝑇𝑝 = 𝑃 ∗ 𝜏𝑠. 𝑇𝑠 entspricht der Steuerzahlung im Verkaufsstaat vor Anrechnung. 
372 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
373 Vgl. analog Schreiber (2017), S. 463. 
374 Ob und inwieweit (einzelne) Quellenstaaten einen Anreiz haben könnten, AÜH und damit Steuerwettbewerb 

zu erzeugen, soll im Rahmen dieser Arbeit nicht betrachtet, sondern einheitlich die Annahme getroffen werden, 

dass Quellenstaaten AÜH und damit verbundenen Steuerwettbewerbsdruck vermeiden wollen. 



78 

 

Der AHB des Verkaufsstaates mit dem niedrigsten Steuersatz ist damit ausgeschöpft375 und sein 

Steueraufkommen nach Anrechnung aus dem betrachteten Split 𝑇𝑖
𝑚𝑖𝑛 beträgt null.376 Aus der 

Perspektive dieses Staates ist INE damit nicht erfüllt, da es aus seiner Sicht nicht zu einer Tei-

lung des Steueraufkommens kommt. Die Summe der Produktionssteuern gleicht dem aufzutei-

lenden Gewinn multipliziert mit dem niedrigsten Verkaufssteuersatz:  

(33) ∑ 𝑇𝑗 = 𝜏𝑖
𝑚𝑖𝑛𝑚

𝑗=1 ∗ 𝑃.377 

Diese Steuer wird, multipliziert mit dem jeweiligen Verkaufsfaktor, von den einzelnen Ver-

kaufsstaaten angerechnet. Den übrigen Verkaufsstaaten, d.h. denen mit einem höheren Steuer-

satz als dem niedrigsten, bleibt nach Anrechnung ein Steueraufkommen in Höhe des anteiligen 

(mit dem Verkaufsfaktor multiplizierten) aufzuteilenden Gewinns multipliziert mit der (strikt 

positiven) Differenz aus dem Steuersatz des jeweiligen Verkaufsstaates und dem niedrigsten 

Verkaufsstaatensteuersatz:  

(34) 𝑇𝑖
𝐴 =

𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ (𝜏𝑖 − 𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛) > 0, 𝑚𝑖𝑡 𝜏𝑖 > 𝜏𝑖
𝑚𝑖𝑛;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 ∖ 𝑖𝑚𝑖𝑛.378 

Grundsätzlich kommt es durch Anwendung des niedrigsten Verkaufsstaatensteuersatzes auf 

den aufzuteilenden Gewinn in Summe durch die Produktionsstaaten insgesamt zu einer Teilung 

des Steueraufkommens zwischen Produktions- und Verkaufsstaaten. Bezogen auf einzelne Ver-

kaufsstaaten hängt das jeweilige endgültige Steueraufkommen allerdings von der Höhe des je-

weiligen Steuersatzes ab sowie mit Blick auf einzelne Produktionsstaaten von der Höhe des 

jeweiligen Gewinnanteils 𝛼𝑗 sowie Steuersatzes 𝜏𝑗. Im Ergebnis ist bei einer Begrenzung der 

Anrechnung auf die Steuer im Verkaufsstaat vor Anrechnung der Produktionssteuern INE 

grundsätzlich bedingt erfüllbar. Es ist nicht erfüllt für den Verkaufsstaat mit dem niedrigsten 

Steuersatz sowie für den Verkaufsstaat im Zwei-Staaten-Fall. 

Bei einer Begrenzung der Anrechnung auf die VS-Steuer, die auf die PSen-Bemessungsgrund-

lage entfällt, ergibt sich im Falle eines Verkaufs- und eines Produktionsstaates eine Teilung des 

Steueraufkommens bezogen auf einen Split durch den Gewinnzuteilungsfaktor 𝛼𝑝 zum Pro-

duktionsstaat. Der Produktionsstaat hebt in diesem Fall seinen Steuersatz bis zum Niveau des 

                                                 
375 Gilt ∑ 𝛼𝑗

𝑚
𝑗=1 ∗ 𝜏𝑗 = 𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛 entsprechen die anzurechnenden Steuern 𝑇𝑖
𝐶,𝑚𝑖𝑛

 für den VS 𝑖𝑚𝑖𝑛 mit dem niedrigsten 

Steuersatz (𝑇𝑖
𝐶,𝑚𝑖𝑛 =

𝑠𝑖
𝑚𝑖𝑛

𝑆
∗ ∑ 𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑗

𝑚
𝑗=1 ) dessen AHB 𝐴𝐻𝐵𝑖

𝑚𝑖𝑛: 𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑚𝑖𝑛 =

𝑠𝑖
𝑚𝑖𝑛

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛 =
𝑠𝑖

𝑚𝑖𝑛

𝑆
∗

∑ 𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑗
𝑚
𝑗=1 =

𝑠𝑖
𝑚𝑖𝑛

𝑆
∗ ∑ 𝑇𝑗

𝑚
𝑗=1 . 

376 𝑇𝑖
𝑚𝑖𝑛 =

𝑠𝑖
𝑚𝑖𝑛

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛 − 𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑚𝑖𝑛 =

𝑠𝑖
𝑚𝑖𝑛

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛 −
𝑠𝑖

𝑚𝑖𝑛

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛 = 0. 

377 ∑ 𝑇𝑗
𝑚
𝑗=1 = ∑ 𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑗

𝑚
𝑗=1 . Mit ∑ 𝛼𝑗

𝑚
𝑗=1 ∗ 𝜏𝑗 = 𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛, gilt: ∑ 𝑇𝑗
𝑚
𝑗=1 = 𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑃. 
378 𝑇𝑖

𝐴 =
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖 −

𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛 =
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ (𝜏𝑖 − 𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛) > 0; ∀ 𝑖 ∊ 𝐼 ∖ 𝑖𝑚𝑖𝑛. 
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Steuersatzes des Verkaufsstaates an, um den vollen AHB des Verkaufsstaates auszuschöp-

fen,379 der sich aus der Multiplikation des in dem Produktionsstaat besteuerten Gewinn mit dem 

Steuersatz des Verkaufsstaates ergibt. Die Steuerzahlung im Produktionsstaat entspricht damit 

dem AHB 𝐴𝐻𝐵𝑠
𝑜𝑣 𝑃𝑆−𝐵𝑀𝐺   des Verkaufsstaates: 

(35) 𝑇𝑝 = 𝐴𝐻𝐵𝑠
𝑜𝑣 𝑃𝑆−𝐵𝑀𝐺  = 𝛼𝑝 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑠.380 

Rechnet der Verkaufsstaat diese Steuerzahlung im Produktionsstaat an, besteuert der Verkaufs-

staat nach Anrechnung den Teil des aufzuteilenden Gewinns, der nicht im Produktionsstaat 

besteuert wird (1 − 𝛼𝑝), mit seinem Steuersatz: 

(36) 𝑇𝑠
𝐴 = 𝑃 ∗ 𝜏𝑠 − 𝑃 ∗ 𝜏𝑠 ∗ 𝛼𝑝 = 𝑃 ∗ (1 − 𝛼𝑝) ∗ 𝜏𝑠. 

Für einen Gewinnzuteilungsfaktor zum Produktionsstaat strikt größer null und strikt kleiner 

eins ist INE prinzipiell erfüllbar.381 Es ist zu beachten, dass grundsätzlich das von Richman 

(Musgrave) zur Erzielung von INE vorgeschlagene Ergebnis erreichbar ist, wonach der Quel-

lenstaat einen Steuersatz i.H.d. Hälfte des Steuersatzes des Anrechnungsstaates 𝜏𝑠 (hier der 

durchschnittliche Steuersatz 𝛼𝑝 ∗ 𝜏𝑠 auf den aufzuteilenden Gewinn) erhebt,382 was für einen 

Gewinnzuteilungsfaktor von ein halb erfüllt ist (𝛼𝑝 = (1 − 𝛼𝑝) = 0,5)383. Im Falle mehrerer 

Produktions- und Verkaufsstaaten ist für die Produktionsstaaten in Summe wiederum die An-

rechnungsbegrenzung des Verkaufsstaates mit dem niedrigsten Steuersatz bindend.384 Mit 

Blick auf die notwendige Bedingung zur Vermeidung jeglicher AÜH heben die Produktions-

staaten in Summe ihre effektiven (durchschnittlichen) Steuersätze an bis zu dem Betrag, der 

sich ergibt, wenn die Summe der in den Produktionsstaaten besteuerten Gewinnanteile mit dem 

niedrigsten Verkaufsstaatensteuersatz multipliziert wird: 

(37) ∑ (𝛼𝑗 ∗ 𝜏𝑗) =𝑚
𝑗=1 (∑ 𝛼𝑗

𝑚
𝑗=1 ) ∗ 𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛. 

                                                 
379 Es ist anzumerken, dass diese Annahme sehr modellhaft ist. Denn gegeben die Möglichkeit mehrerer Splits 

(verschiedener MNUs) pro Produktionsstaat, die in diverse Verkaufsstaaten münden können, müsste der Pro-

duktionsstaat möglicherweise split- oder MNU-individuelle Körperschaftsteuersätze bestimmen. 
380 Es gilt grundsätzlich, dass 𝑇𝑝 = 𝛼𝑝 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑝. Für 𝑇𝑝 = 𝐴𝐻𝐵𝑠

𝑜𝑣 𝑃𝑆−𝐵𝑀𝐺  und 𝐴𝐻𝐵𝑠
𝑜𝑣 𝑃𝑆−𝐵𝑀𝐺 = 𝛼𝑝 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑠 gilt, 

dass 𝑇𝑝 = 𝛼𝑝 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑠 und somit 𝜏𝑝 = 𝜏𝑠. 
381 Vgl. auch analog Schreiber (2017), S. 463. 
382 Siehe hierzu 2.3 Konsensfähigkeit und zwischenstaatliche Verteilungsgerechtigkeit sowie die entsprechenden 

Quellenangaben.  
383 Es soll gelten: 𝛼𝑝 ∗ 𝜏𝑝 = 0,5 ∗ 𝜏𝑠. Für 𝜏𝑝 = 𝜏𝑠 bedeutet dies, dass 𝛼𝑝 ∗ 𝜏𝑝 = 0,5 ∗ 𝜏𝑠 ⇔ 𝛼𝑝 = 0,5. 
384 Siehe hierzu 3.3.2.2 Overall-limitation auf Verkaufsstaatensteuer auf Produktionsstaatenbemessungsgrund-

lage. 
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Die Summe der Produktionssteuern entspricht damit der Summe der den Produktionsstaaten 

zugeteilten Gewinne multipliziert mit dem niedrigsten Verkaufssteuersatz: 

(38) ∑ 𝑇𝑗 = (∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 ) ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛𝑚
𝑗=1 .385 

In Summe besteuern die Produktionsstaaten den ihnen insgesamt zugeteilten Gewinn mit dem 

niedrigsten Verkaufssteuersatz. Anders ausgedrückt, wird der effektive (durchschnittliche) 

Steuersatz der Produktionsstaaten insgesamt 𝜏𝑒𝑓𝑓
𝑃  durch die Summe der den Produktionsstaaten 

zugeteilten Gewinnanteile und den niedrigsten Verkaufssteuersatz bestimmt.386 

Bei einer strikt positiven Summe an Gewinnzuteilungsfaktoren zu den Produktionsstaaten 

(∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 > 0) kommt es in Summe zu einer Zuteilung von Steueraufkommen zu den Produkti-

onsstaaten. Aus deren Gesamtsicht ist INE damit grundsätzlich erfüllt bzw. erfüllbar. Die (faire) 

Teilung zwischen den einzelnen Produktionsstaaten, bestimmt durch die jeweiligen Gewinnzu-

teilungsfaktoren und Steuersätze, bleibt wiederum offen. Verkaufsstaaten erhalten nach An-

rechnung aus einem Split ein Steueraufkommen jeweils in Höhe des mit dem jeweiligen Ver-

kaufsfaktor multiplizierten aufzuteilenden Gewinns multipliziert mit der Differenz aus jeweili-

gem Verkaufsstaatensteuersatz und der Summe der Gewinnzuteilungsfaktoren zu den Produk-

tionsstaaten multipliziert mit dem niedrigsten Verkaufssteuersatz: 

(39) 𝑇𝑖
𝐴 =

𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ (𝜏𝑖 − ∑ 𝛼𝑗

𝑚
𝑗=1 ∗ 𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛); ∀ 𝑖 ∈ 𝐼.387 

Da die Steuersätze der übrigen Verkaufsstaaten per Definition über dem niedrigsten Verkaufs-

staatensteuersatz liegen, kommt es grundsätzlich zu einer Teilung des Steueraufkommens, 

wenn die Summe der Gewinnzuteilungsfaktoren zu den Produktionsstaaten eins nicht über-

schreitet (∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 ≤ 1)388. Denn die Steuersatzdifferenz ist so strikt größer null.389 Für den Ver-

kaufsstaat mit dem niedrigsten Steuersatz ergibt sich (nach Einsetzen der entsprechenden Sym-

bole für diesen Verkaufsstaat in Gleichung (39) und Umformen) ein Steueraufkommen 𝑇𝑖
𝑚𝑖𝑛 

in Höhe des Steueraufkommens vor Anrechnung multipliziert mit der Differenz aus eins und 

der Summe der Gewinnzuteilungsfaktoren zu den Produktionsstaaten: 

                                                 
385 Dies ergibt sich durch Einsetzen von Gleichung (37) in ∑ 𝑇𝑗 =𝑚

𝑗=1 ∑ (𝛼𝑗 ∗ 𝜏𝑗 ∗ 𝑃)𝑚
𝑗=1 . 

386 𝜏𝑒𝑓𝑓
𝑃 =

(∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 )∗𝑃∗𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛

𝑃
= (∑ 𝛼𝑗

𝑚
𝑗=1 ) ∗ 𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛. 

387 𝑇𝑖
𝐴 =

𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖 −

𝑠𝑖

𝑆
∗ ∑ 𝑇𝑗 =

𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖 −𝑚

𝑗=1
𝑠𝑖

𝑆
∗ (∑ 𝛼𝑗

𝑚
𝑗=1 ) ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛 =
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ (𝜏𝑖 − (∑ 𝛼𝑗)𝑚

𝑗=1 ∗

𝜏𝑖
𝑚𝑖𝑛);  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼. 

388 Im Fall der Doppelbesteuerung wäre die Anrechnungsbegrenzung auf die VS-Steuer vor Anrechnung zu prüfen 

bzw. es würde diese gelten. 
389 Im Endeffekt gibt diese Steuersatzdifferenz den Steuersatz an, mit dem ein Verkaufsstaat den anteiligen (in 

Höhe des Verkaufsfaktors) aufzuteilenden Gesamtgewinn im Ergebnis, d.h. nach Anrechnung, besteuert. 
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(40) 𝑇𝑖
𝑚𝑖𝑛 =

𝑠𝑖
𝑚𝑖𝑛

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛 ∗ (1 − ∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 ). 

Für eine Summe der Gewinnzuteilungsfaktoren zu den Produktionsstaaten strikt kleiner als eins 

(∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 < 1) ist dieses Steueraufkommen strikt größer null.390 Damit ist INE grundsätzlich 

erfüllt bzw. erfüllbar.  

Auch mit Blick auf die Erreichung von INE könnten Gewinnzuteilungsfaktoren, standardisiert 

oder im Einzelfall, koordiniert festgesetzt werden.391 Unkoordinierte Gewinnzuteilungsfakto-

ren würden zwar den geringsten Einigungs-, Koordinations- und Kooperationsbedarf mit sich 

bringen, aber eine nicht als fair wahrgenommene Steueraufkommensteilung sowie AÜH wahr-

scheinlicher machen, wenn auch Quellenstaaten am flexibelsten in der Gewinnzuteilung wären. 

Im Rahmen von Standardisierungen könnten Gewinnzuteilungsfaktoren festgelegt werden, die 

generell in eine als fair wahrgenommene Steueraufkommensteilung münden. Doch könnten 

diese im einzelnen Fall aufgrund der Fixierung als weniger fair wahrgenommen werden und 

daher weniger konsensfähig sein. Außerdem ist im Falle einer Fixierung eine Vermeidung von 

AÜH nicht in jedem Fall garantiert. Festlegungen der Gewinnzuteilungsfaktoren im Einzelfall 

gewährleisten eher INE, da Steueraufkommensteilungsergebnisse im jeweiligen Fall verhandelt 

werden, sowie die Vermeidung von AÜH im Einzelfall. Verhandlungen über Gewinnzutei-

lungsfaktoren würden aufgrund der overall-limitation392 und der Anrechnung durch alle Ver-

kaufsstaaten grundsätzlich alle an einem Split beteiligte MNU-Einheiten bzw. Staaten393 be-

treffen. Standardisierte oder im Einzelfall verhandelte Gewinnzuteilungsfaktoren beinhalten je-

weils Einigungs-, Koordinations- und Kooperationsbedarf. Während Einzelfallverhandlungen 

häufiger stattfinden würden, da die Verteilung eines jeden Split Gegenstand von Verhandlun-

gen sein könnte, wären an diesen grundsätzlich nur die Einheiten bzw. Staaten eines bestimmten 

Split beteiligt, d.h. es würden häufiger kleinere Verhandlungen stattfinden. Verhandlungen über 

standardisierte Gewinnzuteilungsfaktoren würden entsprechend seltener stattfinden, nämlich 

                                                 
390 Für ∑ 𝛼𝑗

𝑚
𝑗=1 = 1 wäre es null und INE damit nicht erfüllt. Im Fall der Doppelbesteuerung wäre die Anrech-

nungsbegrenzung auf die VS-Steuer vor Anrechnung zu prüfen bzw. es würde diese gelten. 
391 Siehe 3.3.2.5 Schlussfolgerungen und Optionen und die entsprechenden Nachweise. 
392 Eine Überschreitung der AHBe geht grundsätzlich auf Kosten aller Quellenstaaten im Sinne des Wiederein-

schaltens von Steuerwettbewerb und ein nicht ausgenutzter Anrechnungsbetrag kann durch alle Quellenstaaten 

ausgenutzt werden. 
393 Es ist zu beachten, dass, sofern keine AÜH entstehen und Quellensteuern entsprechend vollständig angerechnet 

werden, MNUs bezogen auf einen Split die Steuer der Verkaufsstaaten zahlen. Verhandlungen über Gewinn-

zuteilungsfaktoren und/ oder Anrechnungsbegrenzungsformen betreffen dann die Verteilung des Steuerauf-

kommens aus einem Split auf die beteiligten Staaten. MNUs haben dadurch in Abwesenheit von AÜH grund-

sätzlich kein Interesse an Steueraufkommensverteilungsergebnissen und würden in dem Fall entsprechend fak-

tisch aus Verhandlungen über diese ausscheiden. Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266, 267. 
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dann, wenn solche Standardisierungen festgelegt werden.394 Diese würden allerdings potentiell 

mehr Staaten als die an einem Split beteiligten involvieren, z.B. die OECD-Mitgliedstaaten bei 

Implementierung auf OECD-Ebene, und wären durch die Fixierung für die beteiligten Staaten 

bedeutsamer und damit möglicherweise aufwendiger. Einzelne Fixierungen innerhalb von 

DBAs würden grundsätzlich zahlreiche, für die Staaten u.U. bedeutsame, seltenere Verhand-

lungen zwischen jeweils zwei Staaten involvieren.395 Fixierte Einigungen müssten zudem recht-

lich implementiert werden, während Einigungen im Einzelfall grundsätzlich im Rahmen der 

Verrechnungspreissetzung umgesetzt werden könnten. 

Bei einer Begrenzung der Anrechnung derart, dass ein festgelegtes, strikt positives Mindest-

steueraufkommen im Verkaufsstaat erhaltbar ist, z.B. jenes, welches nach geltenden Verrech-

nungspreisregelungen erzielbar wäre, wird INE per Konstruktion aus Sicht der Verkaufsstaaten 

hergestellt. Bei einem Produktions- und einem Verkaufsstaat kann der mindestens im Ergebnis 

zu besteuernde Gewinnanteil im Verkaufsstaat durch einen Zuteilungsfaktor 𝛽, strikt größer 

null und strikt kleiner eins angegeben werden. Im Ergebnis, d.h. nach Anrechnung, soll der mit 

diesem Faktor multiplizierte aufzuteilende Gewinn mit dem Verkaufsstaatensteuersatz besteu-

ert werden: 

(41) 𝑇𝑆
𝐴 = 𝑃 ∗ 𝜏𝑆 ∗ 𝛽. 

Der Anrechnungshöchstbetrag 𝐴𝐻𝐵𝑠
𝑀𝑆 ist derart festgelegt, dass dieses Steueraufkommen er-

zielt wird, sodass im Rahmen der Bestimmung des AHBs dieses vom Steueraufkommen des 

Verkaufsstaates vor Anrechnung subtrahiert wird:396 

(42) 𝐴𝐻𝐵𝑠
𝑀𝑆 = 𝑃 ∗ 𝜏𝑠 − 𝑃 ∗ 𝜏𝑠 ∗ 𝛽. 

Dieser Betrag bestimmt im Ergebnis das Steueraufkommen des Produktionsstaates, der den 

AHB voll ausschöpft, sodass gilt, dass der Produktionsstaat effektiv den Teil des aufzuteilenden 

Gewinns, der nicht im Rahmen der Mindeststeuer dem Verkaufsstaat zugeteilt wird (1 − 𝛽), 

mit dem Steuersatz des Verkaufsstaates besteuert: 

(43) 𝑇𝑝 = 𝛼𝑝 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑝, 𝑚𝑖𝑡 𝑇𝑝 = 𝐴𝐻𝐵𝑠
𝑀𝑆 

                                                 
394 Dies könnte auch jährlich oder industriespezifisch geschehen und würde entsprechend die Flexibilität erhöhen. 

Vgl. Luckhaupt et al. (2012b), S. 111; Avi-Yonah (1995), S. 94, 156. 
395 Zu beachten ist hier jedoch das sog. Multilaterale Instrument (MLI) (Multilateral Convention to Implement 

Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting vom 24. November 2016), wodurch 

Ergebnisse des BEPS-Projektes in zahlreiche DBAs implementiert werden. Das MLI wurde von über 100 Ju-

risdiktionen gemeinsam verhandelt. Mit Stand vom 18. Juni 2019 sind dem MLI 88 Steuerjurisdiktionen bei-

getreten. Vgl. OECD (2019f); Bundesministerium der Finanzen (2017b); OECD (2019g). 
396 Siehe hierzu 3.3.2.4 Anrechnungsbegrenzung zur Erhaltung einer strikt positiven Mindeststeuer im Verkaufs-

staat. 
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(44) ⟺ 𝑇𝑝 = 𝑃 ∗ 𝜏𝑠 ∗ (1 − 𝛽). 

Aus Gleichungen (43) und (44) wird ersichtlich, dass der effektive (durchschnittliche) Steuer-

satz des Produktionsstaates 𝜏𝑒𝑓𝑓
𝑝

 auf den aufzuteilenden Gewinn dem Produkt aus Steuersatz 

des Verkaufsstaates und dem Anteil des aufzuteilenden Gewinns, der nach Anrechnung nicht 

im Verkaufsstaat besteuert wird, entspricht: 

(45) 𝜏𝑒𝑓𝑓
𝑝

= 𝛼𝑝 ∗ 𝜏𝑝 = 𝜏𝑠 ∗ (1 − 𝛽). 

Ist der AHB durch die Produktionssteuer voll ausgeschöpft, wird dieser AHB von der Verkaufs-

staatensteuer auf den aufzuteilenden Gewinn (𝑇𝑠 = 𝑃 ∗ 𝜏𝑠) subtrahiert und es verbleibt die fest-

gelegte Mindesteuer i.H.d. Produkts aus aufzuteilendem Gewinn, Gewinnzuteilungsfaktor zum 

Verkaufsstaat im Rahmen der Mindeststeuer und Steuersatz des Verkaufsstaates (Gleichung 

(41)). Im Ergebnis kommt es dadurch zu einer Aufteilung der gesamten Steuer im Verkaufsstaat 

auf den aufzuteilenden Gewinn vor Anrechnung (𝑇𝑠 = 𝑃 ∗ 𝜏𝑠) auf die beiden Staaten durch den 

(vom Verkaufsstaat) festgelegten Gewinnzuteilungsfaktor 𝛽. Ist dieser strikt größer null und 

strikt kleiner eins, ist INE grundsätzlich erfüllbar. Es wäre denkbar, dass beide Staaten diesen 

auf eine als gegenseitig fair betrachtete Höhe festsetzen oder diesen im Einzelfall verhandeln. 

Auch wäre im Ergebnis grundsätzlich das von Richman (Musgrave) zur Erzielung von INE 

vorgeschlagene Resultat erreichbar, dass der Quellenstaat eine Steuer i.H.d. Hälfte derjenigen 

des Anrechnungsstaates vor Anrechnung erhebt,397 für den Fall, dass der Gewinnzuteilungsfak-

tor zum Verkaufsstaat im Rahmen der Mindeststeuer ein halb beträgt, d.h. (1 − 𝛽) =  𝛽 = 0,5, 

sodass der Produktionsstaat im Ergebnis einen effektiven (durchschnittlichen) Steuersatz i.H.d. 

Hälfte des Verkaufsstaates erhebt (𝜏𝑒𝑓𝑓
𝑝 = 𝛼𝑝 ∗ 𝜏𝑝 = 0,5 ∗ 𝜏𝑠). 

Im Falle mehrerer Produktions- und Verkaufsstaaten lässt sich die Summe der Produktions-

steuern nicht wie bei den anderen Anrechnungsbegrenzungen auf den AHB des Verkaufsstaates 

mit dem niedrigsten Steuersatz zur Vermeidung sämtlicher AÜH fixieren, da die Bedingungen 

zur Vermeidung von Anrechnungsüberhängen sowohl von den Anrechnungshöchstbeträgen ab-

hängen, welche durch die Steuersätze, die Umsatzerlöse als auch durch die Mindeststeuer-Ge-

winnzuteilungsfaktoren der jeweiligen Verkaufsstaaten bestimmt werden, als auch von den 

Umsatzerlösen.398 Um jegliche Anrechnungsüberhänge zu vermeiden, darf die Summe der Pro-

                                                 
397 Siehe hierzu 2.3 Konsensfähigkeit und zwischenstaatliche Verteilungsgerechtigkeit sowie die entsprechenden 

Quellenangaben.  
398 Siehe 3.3.2.4 Anrechnungsbegrenzung zur Erhaltung einer strikt positiven Mindeststeuer im Verkaufsstaat. 



84 

 

duktionssteuern das niedrigste Produkt aus Anrechnungshöchstbetrag 𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛

 und Kehr-

wert des Verkaufsfaktors des Verkaufsstaates 
𝑆

𝑠𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛 nicht überschreiten (notwendige Bedin-

gung):399 

(46) ∑ 𝑇𝑗
𝑚
𝑗=1 ≤ 𝐴𝐻𝐵𝑖

𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛 ∗
𝑆

𝑠𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛 , 𝑚𝑖𝑡 𝐴𝐻𝐵𝑖

𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛 ∗
𝑆

𝑠𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛 = min

𝑖 ∈ 𝐼
{𝑃 ∗ 𝜏𝑖 ∗ (1 −

𝛽𝑖∗𝑆

𝑠𝑖
)}. 

Dies entspricht der Steuer in dem Verkaufsstaat mit der strengsten Bedingung zur Vermeidung 

von AÜH 𝜏𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛

 auf den Gesamtgewinn, multipliziert mit der Differenz aus eins und dem 

Gewinnzuteilungsfaktor im Rahmen der Mindeststeuer dieses Verkaufsstaates 𝛽𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛

 multi-

pliziert mit dem Kehrwert des Verkaufsfaktors dieses Staates 
𝑆

𝑠𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛. Annahmegemäß schöpfen 

die Produktionsstaaten dieses niedrigste Produkt aus AHB und Kehrwert des Verkaufsfaktors 

in Summe voll aus. Ist das Produkt aus Mindeststeuer-Gewinnzuteilungsfaktor und Kehrwert 

des Verkaufsfaktors i.R.d. strengsten Bedingung zur Vermeidung von AÜH kleiner eins,400 

wird den Produktionsstaaten in Summe ein Anteil an der Steuer dieses Verkaufsstaates (mit der 

strengsten Bedingung zur Vermeidung von AÜH) vor Anrechnung auf den aufzuteilenden Ge-

winn zugewiesen: 

(47) ∑ 𝑇𝑗
𝑚
𝑗=1 = 𝐴𝐻𝐵𝑖

𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛 ∗
𝑆

𝑠𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛  = 𝑃 ∗ 𝜏𝑖

𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛 ∗ (1 −
𝛽𝑖

𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛∗𝑆

𝑠𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛 ) , mit 

𝛽𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛∗𝑆

𝑠𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛 < 1. 

Dem Verkaufsstaat mit der strengsten Bedingung zur Vermeidung von AÜH wird entsprechend 

der aufzuteilende Gewinn multipliziert mit dem Steuersatz sowie mit dem Gewinnzuteilungs-

faktor im Rahmen der Mindeststeuer dieses Verkaufsstaates als Steuerzahlung nach Anrech-

nung aus dem betrachteten Split zugeteilt, da seine Bedingung zur Vermeidung von AÜH aus-

geschöpft ist: 

(48) 𝑇𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛 = 𝑃 ∗ 𝜏𝑖

𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝛽𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛, mit 𝛽𝑖

𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛 ∈ ]0; 1[. 

Den übrigen Verkaufsstaaten wird nach Anrechnung entsprechend mindestens deren Mindest-

steuer zugeteilt, da deren Bedingungen zur Vermeidung von AÜH nicht voll ausgeschöpft sein 

müssen:  

                                                 
399 Dies ergibt sich aus der Bedingung zur Vermeidung von AÜH vor Kürzung des aufzuteilenden Gewinns. Siehe 

3.3.2.4 Anrechnungsbegrenzung zur Erhaltung einer strikt positiven Mindeststeuer im Verkaufsstaat. 
400 Was erfüllt ist, wenn der Gewinnzuteilungsfaktor zum Verkaufsstaat im Rahmen der Mindeststeuer kleiner 

dem Verkaufsfaktor ist und es somit zu einer Anrechnung kommen kann (siehe auch unten). 
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(49) 𝑇𝑖
𝐴 = 𝑇𝑖 −

𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝐴𝐻𝐵𝑖

𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛 ∗
𝑆

𝑠𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛  ≥ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖 ∗ 𝛽𝑖 , 𝑚it 𝛽𝑖 ∈ ]0; 1[  ∧  

𝑠𝑖

𝑆
> 𝛽𝑖  ∧  𝐴𝐻𝐵𝑖

𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛 ∗

𝑆

𝑠𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛 ≤

𝑆

𝑠𝑖
∗ 𝐴𝐻𝐵𝑖

𝑀𝑆;  ∀ 𝑖 ∈ I. 

Da bezüglich der übrigen Verkaufsstaaten die Bedingungen zur Vermeidung von AÜH nicht 

ausgeschöpft sein müssen, gilt, dass die Summe der Verkaufssteuern nach Anrechnung min-

destens so hoch ist wie der Teil der Steuer des Verkaufsstaates mit der strengsten Bedingung 

zur Vermeidung von AÜH auf den Gesamtgewinn, der nicht in Summe durch die Produktions-

staaten besteuert wird (siehe Gleichung (47)), d.h. 

(50) ∑ 𝑇𝑖
𝐴 ≥𝑛

𝑖=1  𝑃 ∗ 𝜏𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛

∗
𝛽𝑖

𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛∗𝑆

𝑠𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛 ;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼. 

Unter der Bedingung, dass für jeden Verkaufsstaat der Gewinnzuteilungsfaktor im Rahmen der 

Mindeststeuer zu einem Verkaufsstaat kleiner ist als der Verkaufsfaktor dieses Staates, ist ge-

währleistet, dass jeder Verkaufsstaat einen strikt positiven AHB hat, wodurch die Produktions-

staaten eine strikt positive Steuerzahlung erheben können und die von den Verkaufsstaaten zu 

erzielende Mindeststeuer auch nach Anrechnung überhaupt erreichbar ist.401 Bei einem Min-

deststeuer-Gewinnzuteilungsfaktor zu den jeweiligen Verkaufsstaaten strikt größer null und 

strikt kleiner eins, wird den Verkaufsstaaten nach Anrechnung (mindestens) ein entsprechender 

strikt positiver Anteil am aufzuteilenden Gewinn zur Besteuerung zugewiesen. INE ist grund-

sätzlich im Verhältnis der Verkaufsstaaten zu den Produktionsstaaten erfüllbar. Die Verteilung 

zwischen den Quellenstaaten ist weiterhin indeterminiert. Quellenstaaten untereinander könn-

ten sich wiederum auf Verteilungen einigen. Ebenso könnten Gewinnzuteilungsfaktoren der 

Verkaufsstaaten im Wege der Einigung (einmalig oder im Einzelfall) festgelegt werden. Ver-

handlungen über Gewinnzuteilungen erhöhen grundsätzlich die Möglichkeit einer als fair wahr-

genommenen Verteilung auf Kosten höherer Koordinations-und Kooperationskosten. 

Im Ergebnis kann INE durch Anrechnungsbegrenzungen erreicht bzw. gesichert werden. Pri-

mär geht es bei Anrechnungsbegrenzungen um den Schutz des Steueraufkommens, und damit 

um die Erreichung von INE, aus Sicht der Verkaufsstaaten. Doch sollte auch den Quellenstaaten 

ein Anteil am Steueraufkommen aus der Besteuerung von MNUs verbleiben. Bei Einhaltung 

der angegebenen Bedingungen und unter den getroffenen Annahmen ist letzteres unter allen 

Formen der analysierten Anrechnungsbegrenzungen erreichbar, während INE aus Sicht der 

                                                 
401 Ansonsten, wenn die zu erzielende Mindeststeuer über der Verkaufssteuer vor Anrechnung läge, müssten die 

Verkaufsstaaten eine negative Anrechnung vornehmen, d.h. eine Steuer über die anteilige Steuer auf den Ge-

samtgewinn hinaus erheben. Die Produktionsstaaten könnten in dem Fall keine Steuer erheben. INE wäre nicht 

erfüllt. 
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Verkaufsstaaten bei einer Begrenzung auf die Steuer im Verkaufsstaat vor Anrechnung nicht 

oder nur begrenzt erreichbar ist. Ob INE im Verhältnis der Quellenstaaten zueinander bei den 

hier analysierten Formen der overall-limitation erfüllt ist, bleibt im Rahmen dieser Arbeit offen 

und wird nicht beurteilt. Verkaufs- und Quellenstaaten könnten über Anrechnungsbegrenzun-

gen und Gewinnzuteilungsfaktoren verhandeln, um gegenseitig sowie untereinander als fair 

wahrgenommene Aufkommensverteilungen zu erreichen und um AÜH zu vermeiden auf Kos-

ten höherer K&K-Kosten und grundsätzlich auf Kosten von Flexibilität402. Einzelfallverhand-

lungen könnten den Staaten einen gewissen Rahmen an Flexibilität bewahren. 

Je enger die Anrechnungsbegrenzung, desto eher ist INE aus Sicht der Verkaufsstaaten gewähr-

leistet.403 Stärkere Anrechnungsbegrenzungen reduzieren grundsätzlich das Steueraufkommen 

der Quellenstaaten, wenn diese Anrechnungsüberhänge und damit Steuerwettbewerbsdruck 

vermeiden wollen.404 Je strenger die Anrechnungsbegrenzung, desto wahrscheinlicher sind, 

auch bei unstrategischer, aber unkoordinierter Quellenbesteuerung, Anrechnungsüberhänge 

und damit Anreize zur Investitions- und/ oder Buchgewinnverlagerung.405 Diesbezüglich kann 

daher grundsätzlich ein Zielkonflikt zwischen der INE aus Sicht der Verkaufsstaaten und der 

Vermeidung der Gewinnverlagerungsanreize (KEN und Vermeidung der Buchgewinnverlage-

rung) festgestellt werden. Auf Kosten von Koordination und Kooperation könnten AÜH u.U. 

vermieden werden. Die Wirkungen im Falle von Anrechnungsüberhängen sollen im nächsten 

Abschnitt näher betrachtet werden. 

Insgesamt wird ersichtlich, dass grundsätzlich, wenn auch nicht zwingend, alle an einem Split 

beteiligten Staaten für die Umsetzung des Mechanismus und damit für einen möglichen Kon-

sens über diesen benötigt werden. Wenn der Mechanismus unkoordiniert ausgestaltet wird, d.h. 

die Besteuerung der Quellenstaaten wird nicht standardisiert bzw. universell begrenzt oder es 

wird nicht mit den Verkaufsstaaten im Einzelfall darüber verhandelt, und es finden auch keine 

Verhandlungen oder Einigungen über Anrechnungsbegrenzungen statt, werden für die endgül-

tige Umsetzung der Besteuerung i.R.d. Mechanismus die Quellenstaaten (technisch) nicht 

                                                 
402 Es wird an dieser Stelle ersichtlich, dass verschiedene Aspekte der INE bzw. Konsensfähigkeit (als fair wahr-

genommene Steueraufkommensverteilung und als fair wahrgenommene bzw. geforderte Flexibilität) gegen-

läufig sein können. 
403 Eine Begrenzung auf die VS-Steuer vor Anrechnung ist grundsätzlich am wenigsten streng (siehe 3.3.2) und 

vermeidet daher am ehesten AÜH und damit Gewinnverlagerungsanreize. Sie erfüllt INE aus Sicht der Ver-

kaufsstaaten aber nur begrenzt oder nicht. 
404 Zu strenge Anrechnungsbegrenzungen können damit zu Lasten der INE aus Sicht der Produktionsstaaten ge-

hen. 
405 Vgl. auch analog Jacobs et al. (2016), S. 23; Schaumburg (2017a), Rn. 17.29. 
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zwingend benötigt, wenn auch die Kooperation der Produktionsstaaten aus Gründen des Infor-

mationsaustauschs, etwa über Gewinne und gezahlte Steuern, benötigt werden könnte406. Zur 

(technischen) Umsetzung des Mechanismus zwingend benötigt werden die Verkaufsstaaten, da 

diese die Steuern der Produktionsstaaten anrechnen sollen, während die Produktionsstaaten 

grundsätzlich weiterhin nach geltenden Regeln besteuern können. Es wurde gezeigt, dass Dop-

pelbesteuerung in den Quellenstaaten nicht zwangsläufig zu AÜH führt, wenn auch Koordinie-

rung eine Vermeidung von AÜH sowie die Erreichung von INE eher gewährleisten kann. 

 

                                                 
406 Siehe hierzu 4 Der Mechanismus im Detail, Implementierungsformen und Diskussion der Komplexitätskosten. 
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Tabelle 3: INE in Abhängigkeit der Anrechnungsbegrenzung 

Art der Anrechnungs-

begrenzung/ Mindest-

steueraufkommen 

Fall Steueraufkommen Verkaufsstaaten Steueraufkommen Produktionsstaaten  INE (Teilung des 

Steueraufkom-

mens) 

Eingrenzun-

gen 

Begrenzung auf Steuer 

im VS vor Anrechnung/ 

null 

1 VS, 1 PS 𝑇𝑠
𝐴 = 0 𝑇𝑝 = 𝑃 ∗ 𝜏𝑠 Nicht erfüllt -- 

Mehrere 

VSen und 

PSen 

𝑇𝑖
𝑚𝑖𝑛 = 0 

 

 𝑇𝑖
𝐴 =

𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ (𝜏𝑖 − 𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛);  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

∑ 𝑇𝑗 = 𝑃 ∗ 𝜏𝑖
𝑚𝑖𝑛

𝑚

𝑗=1

 
Nicht erfüllt für 

𝑖𝑚𝑖𝑛 . 

Erfüllbar für PSen 

und übrige VSen, je 

nach Höhe 𝜏𝑖 für 

alle 𝑖 ∈ 𝐼 sowie 

𝜏𝑖
𝑚𝑖𝑛 bzw. 𝜏𝑗 sowie 

𝛼𝑗 für alle 𝑗 𝜖 𝐽 

-- 

Begrenzung auf VS-

Steuer auf PS-BMG 

1 VS, 1 PS 𝑇𝑠
𝐴 = 𝑃 ∗ 𝜏𝑠 ∗ (1 − 𝛼𝑝) 𝑇𝑝 = 𝛼𝑝 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑠 erfüllbar 𝛼𝑝 ∈ ]0; 1[ 

Mehrere 

VSen und 

PSen 

 𝑇𝑖
𝐴 =

𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ (𝜏𝑖 − ∑ 𝛼𝑗

𝑚

𝑗=1

∗ 𝜏𝑖
𝑚𝑖𝑛);  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

𝑇𝑖
𝑚𝑖𝑛 =

𝑠𝑖
𝑚𝑖𝑛

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛 ∗ (1 − ∑ 𝛼𝑗

𝑚

𝑗=1

) 

∑ 𝑇𝑗 = ∑ 𝛼𝑗

𝑚

𝑗=1

∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖
𝑚𝑖𝑛

𝑚

𝑗=1

 
erfüllbar 

∑ 𝛼𝑗

𝑚

𝑗=1

∈ ]0; 1[ 

 

Strikt positive Mindest-

steuer 

1 VS, 1 PS 𝑇𝑠
𝐴 = 𝑃 ∗ 𝜏𝑠 ∗ 𝛽 𝑇𝑝 = 𝑃 ∗ 𝜏𝑠 ∗ (1 − 𝛽) Erfüllbar; für VS 

per Konstruktion 

(Mindeststeuerauf-

kommen) 

𝛽 ∈ ]0; 1[ 

Mehrere 

VSen und 

PSen 

 𝑇𝑖
𝐴 ≥ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖 ∗ 𝛽𝑖; ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

 

𝑇𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛 = 𝑃 ∗ 𝜏𝑖

𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝛽𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛

 

∑ 𝑇𝑗

𝑚

𝑗=1

≤ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖 ∗ (1 −
𝛽𝑖 ∗ 𝑆

𝑠𝑖

) ; ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

 

∑ 𝑇𝑗

𝑚

𝑗=1

= 𝐴𝐻𝐵𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛 ∗

𝑆

𝑠𝑖
𝑀𝑆,𝑚𝑖𝑛

= min
𝑖 ∈ 𝐼

{𝑃 ∗ 𝜏𝑖 ∗ (1 −
𝛽𝑖 ∗ 𝑆

𝑠𝑖

)} 

Erfüllbar; für VSen 

per Konstruktion 

(Mindeststeuerauf-

kommen) 

𝛽𝑖  ∈  ]0; 1[ 
𝛽𝑖 ∗ 𝑆

𝑠𝑖

< 1 

⇔
𝑠𝑖

𝑆
> 𝛽𝑖 

; ∀ 𝑖 ∈  𝐼 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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3.3.4 Analyse im Falle von Anrechnungsüberhängen 

Innerhalb dieses Abschnitts sollen die Effekte auf die INE sowie auf die Gewinnverlagerungs-

anreize für den Fall von Anrechnungsüberhängen veranschaulicht und analysiert werden. 

Im Falle von Anrechnungsüberhängen, d.h. in dem Fall, dass Quellensteuern einen, mehrere 

oder alle AHB(e) übersteigen, sind grundsätzlich zwei Zustände zur Beurteilung der Effekte 

auf INE sowie auf Investitions- und Buchgewinnverlagerungsentscheidungen zu unterscheiden. 

Zum einen ist der Zustand zu betrachten, in dem Anrechnungsüberhänge bestehen. Zum ande-

ren ist der mögliche Zustand zu betrachten, dass Anrechnungsüberhänge durch MNUs antizi-

piert und durch Gewinnverlagerungen seitens der MNUs vermieden werden.407  

Zusätzlich bzw. abweichend zu den Annahmen in obigen Analysen sollen im Folgenden wieder 

jeweils eine Einheit pro Staat und mehrere Verkaufs- und Produktionsstaaten sowie nunmehr 

ein zusätzlicher potentieller Gewinnverlagerungsstaat (eine Gewinnverlagerungseinheit) 𝐻 be-

trachtet werden, dessen Steuersatz 𝜏𝐻 unter dem niedrigsten Verkaufssteuersatz sowie dem 

niedrigsten Produktionssteuersatz 𝜏𝑗
𝑚𝑖𝑛 liegt, d.h. 𝜏𝐻 < 𝜏𝑖

𝑚𝑖𝑛 ∧ 𝜏𝐻 < 𝜏𝑗
𝑚𝑖𝑛. Steuerzahlungen im 

Gewinnverlagerungsstaat 𝐻 sollen i.R.d. Mechanismus anrechenbar sein. Von jeglichen Kosten 

sowie Restriktionen der Gewinnverlagerung wird abgesehen. In den Gewinnverlagerungsstaat 

𝐻 können sowohl reine Buchgewinne als auch Investitionen und die korrespondierenden Ge-

winne verlagert werden. Letzteres heißt die betrachtete Investition wird in dem Gewinnverla-

gerungsstaat statt in dem jeweiligen Quellenstaat getätigt. Pro Quellenstaat soll eine Investition 

betrachtet werden, die in Abwesenheit von AÜH dort getätigt würde. Mit dieser Investition 

sollen sämtliche in dem Quellenstaat unter Abwesenheit von AÜH verbuchten Gewinne zu-

sammenhängen. Die Interdependenz zwischen der Buchgewinn- und der Investitionsverlage-

rung408 wird hier nicht thematisiert oder berücksichtigt und es soll analytisch nicht zwischen 

den beiden Formen der Gewinnverlagerung unterschieden werden. Anrechnungsbegrenzungs-

formen sollen weiterhin jeweils nur in der Form der overall-limitation betrachtet werden. Es 

soll im Falle von Anrechnungsüberhängen vereinfachend angenommen werden, dass in jedem 

der Verkaufsstaaten ein AÜH besteht, d.h. die anteilige Summe der Quellensteuern (d.h. die 

anzurechnenden Steuern) übersteigt den AHB eines jeden Landes in Abhängigkeit der Anrech-

nungsbegrenzung. Dies ist der Fall, wenn in Abhängigkeit der Anrechnungsbegrenzung die am 

                                                 
407 Der Fall, dass AÜH dadurch vermieden werden, dass Quellenstaaten AÜH antizipieren und ihre Steuerbelas-

tung entsprechend unter die Anrechnungshöchstbeträge senken, ist durch die Analyse in 3.3.3 abgedeckt. 
408 Siehe hierzu 2.2 Vermeidung der Buchgewinnverlagerung. 
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wenigsten strenge Bedingung zur Vermeidung von AÜH nicht eingehalten ist.409 Die in den 

obigen Analysen dargestellten Eingrenzungen bezüglich der Gewinnzuteilungsfaktoren (siehe 

rechte Spalte in Tabelle 2 sowie in Tabelle 3) sollen im Rahmen der jeweiligen Anrechnungs-

begrenzung eingehalten werden. 

Tabelle 4 fasst die im Folgenden beschriebenen Ergebnisse im Falle von Anrechnungsüberhän-

gen in einer formalen Übersicht zusammen. 

Im Falle einer Begrenzung der Anrechnung auf die Steuer im Verkaufsstaat vor Anrechnung 

bestehen in allen Verkaufseinheiten AÜH, wenn, im Umkehrschluss zu obigen Analysen, der 

höchste Verkaufssteuersatz 𝜏𝑖
𝑚𝑎𝑥 niedriger ist als die Summe der effektiven (durchschnittli-

chen) Produktionssteuersätze: 

(51) 𝜏𝑖
𝑚𝑎𝑥 < ∑ 𝛼𝑗 ∗ 𝜏𝑗

𝑚
𝑗=1 . 

Durch Einsetzen von Ungleichung (51) in die allgemeine Formel für die Summe der Produkti-

onssteuern (∑ 𝑇𝑗 =𝑚
𝑗=1 ∑ 𝛼𝑗 ∗ 𝜏𝑗

𝑚
𝑗=1 ∗ 𝑃) ergibt sich, dass die Produktionssteuern größer sind als 

der höchste Verkaufssteuersatz auf den aufzuteilenden Gewinn: 

(52) ∑ 𝑇𝑗 >𝑚
𝑗=1 𝜏𝑖

𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑃. 

Da, per Konstruktion, der AHB eines jeden Verkaufsstaates überschritten ist, beträgt das Steu-

eraufkommen eines jeden Verkaufsstaates nach Anrechnung bei einer Begrenzung auf die Ver-

kaufssteuer vor Anrechnung null410: 

(53) 𝑇𝑖
𝐴 = ∑ 𝑇𝑖

𝐴𝑛
𝑖=1 = 0; ∀ 𝑖 ∈ 𝐼. 

Die Verkaufsstaaten partizipieren damit nicht an der Besteuerung des aufzuteilenden Gewinns. 

Aus Sicht der Verkaufsstaaten ist INE daher nicht erfüllt. Die Summe der Quellensteuern ent-

spricht der Steuerbelastung des MNU für den Split: 

(54) 𝑇 = ∑ 𝑇𝑗 >𝑚
𝑗=1 𝜏𝑖

𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑃. 

Die Steuerbelastung des Split übersteigt die höchstmögliche Steuerbelastung in den Verkaufs-

staaten. Dies liegt über der Steuerbelastung (diejenige der Verkaufsstaaten) im Rahmen des 

Mechanismus in Abwesenheit von AÜH. Die Quellensteuern sind aus Sicht des MNU definitiv. 

Im Ergebnis kommt es in den Verkaufsstaaten zur Freistellung. Dies entspricht grundsätzlich 

                                                 
409 Siehe im Umkehrschluss die vorangegangenen Abschnitte innerhalb dieses Kapitels. 
410 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
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dem Standardergebnis der Anrechnungsmethode im Falle von AÜH.411 Da MNUs im Ergebnis 

nicht länger die grundsätzlich immobile Steuerbelastung der Verkaufsstaaten sehen, sondern 

diejenige Steuerbelastung in den Quellenstaaten, welche grundsätzlich nach geltenden Regeln 

bestimmt wird und entsprechend prinzipiell durch Buchgewinn- und/ oder Investitionsverlage-

rung beeinflussbar ist,412 entstehen, im Gegensatz zum Nichtbestehen von Anrechnungsüber-

hängen, Anreize zur Investitions- und Buchgewinnverlagerung.413 KEN, die Vermeidung der 

Buchgewinnverlagerung sowie INE aus Verkaufsstaatensicht sind verletzt. 

Bei einer Anrechnungsbegrenzung auf die Verkaufssteuer, welche auf die in den Produktions-

staaten besteuerte Bemessungsgrundlage entfällt, bestehen in allen Verkaufseinheiten AÜH, 

wenn, im Umkehrschluss zu obigen Analysen, die Summe der Gewinnzuteilungsfaktoren zu 

den Produktionsstaaten multipliziert mit dem höchsten Verkaufssteuersatz niedriger ist als die 

Summe der effektiven (durchschnittlichen) Produktionssteuersätze: 

(55) (∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 ) ∗ 𝜏𝑖

𝑚𝑎𝑥 < ∑ 𝛼𝑗 ∗ 𝜏𝑗
𝑚
𝑗=1 . 

Durch Einsetzen von Ungleichung (55) in die allgemeine Formel für die Summe der Produkti-

onssteuern (∑ 𝑇𝑗 =𝑚
𝑗=1 ∑ 𝛼𝑗 ∗ 𝜏𝑗

𝑚
𝑗=1 ∗ 𝑃) ergibt sich, dass die Produktionssteuern größer sind als 

der insgesamt in den Produktionsstaaten besteuerte Gewinn multipliziert mit dem höchsten Ver-

kaufssteuersatz: 

(56) ∑ 𝑇𝑗 >𝑚
𝑗=1 (∑ 𝛼𝑗

𝑚
𝑗=1 ) ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖

𝑚𝑎𝑥. 

Den Verkaufsstaaten bleibt aufgrund der Anrechnungsbegrenzung auf die jeweilige Verkaufs-

steuer, welche auf die in den Produktionsstaaten besteuerte Bemessungsgrundlage entfällt, je-

weils die anteilige (in Höhe des jeweiligen Verkaufsfaktors) Steuer dieses Verkaufsstaates auf 

die nicht in Summe in den Produktionsstaaten besteuerte Bemessungsgrundlage ((1 −

∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 ) ∗ 𝑃):414 

(57) 𝑇𝑖
𝐴 =

𝑠𝑖

𝑆
∗ (1 − ∑ 𝛼𝑗

𝑚
𝑗=1 ) ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼. 

                                                 
411 Vgl. Spengel (2013), S. 41; Jacobs et al. (2016), S. 49; Schreiber (2017), S. 928–929. 
412 Siehe hierzu 2.1 Internationale Investitionsstandortneutralität (Kapitalexportneutralität); 2.2 Vermeidung der 

Buchgewinnverlagerung. 
413 Vgl. analog Schreiber (2017), S. 599, 928, 929; Jacobs et al. (2016), S. 23, 49; Schaumburg (2017a), Rn. 17.29, 

(m.w.N.). 
414 Von der jeweiligen Steuer in den Verkaufsstaaten vor Anrechnung wird der jeweilige AHB (siehe 3.3.2.2 sowie 

Tabelle 2) subtrahiert. Nach Umformung ergibt sich die Steuerzahlung für die Verkaufsstaaten in Gleichung 

(57). 



92 

 

Der in den Produktionsstaaten besteuerte Gewinn wird in den Verkaufsstaaten faktisch freige-

stellt.415 Auch dies entspricht im Grunde dem Standardresultat der Anrechnungsmethode bei 

AÜH.416 Bei Einhalten der Eingrenzungen unter 3.3.3 (rechte Spalte Tabelle 3) ist aus Sicht der 

Verkaufsstaaten INE grundsätzlich erfüllbar, da sie einen positiven Anteil des Gesamtgewinns 

besteuern können. Da die anzurechnenden Steuern per Konstruktion jedoch jegliche Anrech-

nungshöchstbeträge übersteigen, werden die Produktionssteuern nicht vollständig, sondern nur 

in Höhe der Summe der Anrechnungshöchstbeträge (dritter Term auf der rechten Seite von 

Gleichung (58)), neutralisiert. Ein Teil der Produktionssteuern (die Differenz aus dem zweiten 

und dritten Term auf der rechten Seite von Gleichung (58), d.h. aus Produktionssteuern und 

Summe der AHBe, d.h. der Teil der nicht anrechenbaren Produktionssteuern, der AÜH insge-

samt) ist damit aus MNU-Sicht endgültig417 und die Gesamtsteuerbelastung des Split übersteigt, 

wie oben, diejenige der Verkaufsstaaten im Fall voller Anrechnung (rechte Seite von Unglei-

chung (58)): 

(58) 𝑇 = ∑
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗𝑛

𝑖=1 𝜏𝑖 + ∑ 𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑗
𝑚
𝑗=1 − ∑

𝑠𝑖

𝑆
∗ (∑ 𝛼𝑗

𝑚
𝑗=1 ∗ 𝑃) ∗𝑛

𝑖=1 𝜏𝑖 > ∑
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗𝑛

𝑖=1 𝜏𝑖. 

Der endgültige (nicht anrechenbare) Teil der Produktionssteuern kann (wie oben) grundsätzlich 

Anreize zur Buchgewinn- und/oder Investitionsverlagerung auslösen. KEN und die Vermei-

dung der Buchgewinnverlagerung sind verletzt, während INE grundsätzlich erfüllbar ist. 

Im Fall einer Anrechnungsbegrenzung zur Erhaltung einer strikt positiven Mindeststeuer beste-

hen in allen Verkaufseinheiten AÜH, wenn, im Umkehrschluss zu obigen Analysen, das 

höchste Produkt aus Anrechnungshöchstbetrag unter einer solchen Anrechnungsbegrenzung 

und Kehrwert des jeweiligen Verkaufsfaktors durch die Summe der Produktionssteuern über-

schritten ist: 

(59) ∑ 𝑇𝑗
𝑚
𝑗=1 > max

𝑖 ∈ 𝐼
{𝑃 ∗ 𝜏𝑖 ∗ (1 −

𝛽𝑖∗𝑆

𝑠𝑖
)}. 

In diesem Fall sind die Anrechnungshöchstbeträge sämtlicher Verkaufsstaaten durch die je-

weils anzurechnenden Steuern überschritten. Die Verkaufsstaaten erheben durch das Greifen 

der Anrechnungsbegrenzung die jeweils festgelegte, strikt positive Mindeststeuer: 

                                                 
415 Die Verkaufsstaaten stellen den in den Produktionsstaaten besteuerten Gewinn in Summe, jeder einzelne Ver-

kaufsstaat stellt diesen anteilig in Höhe des jeweiligen Verkaufsfaktors frei. 
416 Vgl. analog Spengel (2013), S. 41; Schreiber (2017), S. 928–929; Jacobs et al. (2016), S. 49. Dies entspricht 

im Ergebnis auch grundsätzlich dem Resultat der geltenden Verrechnungspreissetzung, wonach in einer leis-

tenden Einheit besteuerte Gewinne mittels des Verrechnungspreises in der empfangenden Einheit effektiv frei-

gestellt werden, zum jeweils lokal geltenden Steuersatz. Vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 576, 577–578, 599–

600. 
417 Vgl. analog Jacobs et al. (2016), S. 49. 
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(60) 𝑇𝑖
𝐴 = 𝛽𝑖 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼. 

Zwischenstaatliche Verteilungsgerechtigkeit ist aus Sicht der Verkaufsstaaten prinzipiell erfüll-

bar. Die Quellensteuern zuzüglich die Summe der Mindeststeuern in den Verkaufsstaaten sind 

aus MNU-Sicht definitiv. Effektiv werden bei dieser Form der Anrechnung (ebenso wie bei 

einer Begrenzung auf die Verkaufssteuer vor Anrechnung) nicht die Quellensteuern, sondern 

die Verkaufssteuern auf den Gesamtgewinn vor Anrechnung durch die Anrechnung der AHBe 

neutralisiert: 

(61) 𝑇 = ∑
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗𝑛

𝑖=1 𝜏𝑖 + ∑ 𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑗
𝑚
𝑗=1 − ∑ (

𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗𝑛

𝑖=1 𝜏𝑖 − 𝛽𝑖 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖) 

(62) ⇔ 𝑇 = ∑ 𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑗
𝑚
𝑗=1 + ∑ 𝛽𝑖 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖

𝑛
𝑖=1 . 

Auch in diesem Fall der Anrechnungsbegrenzung liegt die Gesamtsteuerbelastung über derje-

nigen der Verkaufsstaaten vor Anrechnung aufgrund der Anrechnungsüberhänge. KEN und die 

Vermeidung der Buchgewinnverlagerung werden grundsätzlich verletzt, während INE erfüllbar 

bleibt. 

Im Ergebnis sind im Falle von Anrechnungsüberhängen in allen Fällen der Anrechnungsbe-

grenzung (nicht anrechenbare) Quellensteuern aus MNU-Sicht definitiv und führen grundsätz-

lich zur Verletzung von KEN und der Vermeidung der Buchgewinnverlagerung im Gegensatz 

zum Fall voller Anrechnung. In allen Fällen der Anrechnungsbegrenzung liegt die Steuerbelas-

tung des aufzuteilenden Gewinns über den mit den Verkaufsfaktoren gewichteten Steuersätzen 

der Verkaufsstaaten (𝜏𝑒𝑓𝑓 > ∑
𝑠𝑖

𝑆

𝑛
𝑖=1 ∗ 𝜏𝑖).

418 Letztere Steuerbelastung entspricht derjenigen ei-

ner rein bestimmungslandbasierten Besteuerung des aufzuteilenden Gewinns bzw. derjenigen 

im Fall voller Anrechnung und garantiert grundsätzlich KEN sowie die Vermeidung von Buch-

gewinnverlagerungsanreizen. Im Falle der Anrechnungsbegrenzung auf die Verkaufssteuer vor 

Anrechnung wird INE aus Sicht der Verkaufsstaaten bei Vorliegen von Anrechnungsüberhän-

gen verletzt. 

Die im Falle von AÜH definitiven (nicht anrechenbaren) Quellensteuern können grundsätzlich 

durch Investitions- und/ oder Buchgewinnverlagerung in andere Staaten reduziert werden.419 

Denn die definitiven Quellensteuern werden nicht durch den aus MNU-Sicht relativ immobilen 

                                                 
418 Die Gesamtsteuerbelastung entspricht in allen Fällen der Anrechnungsbegrenzung der Summe der Quellen-

steuern (Summe über jeweilige Gewinnzuteilungsfaktoren multipliziert mit aufzuteilendem Gewinn und je-

weiligen Quellensteuersätzen) zuzüglich der Verkaufssteuern, welche, je nach Anrechnungsbegrenzung, ent-

weder den strikt positiven Mindeststeuern, den Mindeststeuern von null, oder der Summe der VS-Steuern auf 

den anteiligen aufzuteilenden Gewinn, der nicht in den Produktionsstaaten besteuert wird, entsprechen. 
419 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
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Kundenort bestimmt, sondern nach geltenden Regeln, d.h. grundsätzlich durch den Ort, an dem 

Investitionen getätigt werden und/ oder Gewinne buchmäßig erfasst sind (Quellenprinzip). Die-

ser Ort liegt innerhalb des Entscheidungsbereiches von MNUs und kann durch die lokale Steu-

erbelastung (mit-)beeinflusst werden, was entsprechend mit Investitions- und/oder Buchge-

winnverlagerungen verbunden wäre.420 Der zuvor analysierte Zustand des Bestehens von AÜH 

könnte damit nicht von Dauer sein bzw. von den MNUs antizipiert und durch Gewinnverlage-

rung vermieden werden. 

MNUs haben grundsätzlich bis zu dem Punkt einen Anreiz, Quellensteuern durch Gewinnver-

lagerung zu reduzieren,421 bis Quellensteuern nach Gewinnverlagerung plus ebenfalls anre-

chenbare Steuern in Gewinnverlagerungsstaaten,422 in Anlehnung an obige Analysen, gerade 

der jeweiligen notwendigen Bedingung zur Vermeidung jeglicher AÜH genügen, sodass sämt-

liche AÜH durch Gewinnverlagerung vermieden werden. Denn jede weitere Reduktion von 

Quellensteuern würde durch die nunmehr volle Anrechnung der Steuern auf die Steuern in den 

Verkaufsstaaten zu keiner Reduktion der Steuerbelastung für die MNUs führen, sondern den 

Verkaufsstaaten zu Gute kommen.423 Die niedrigste Steuerbelastung, die MNUs für einen Split 

erreichen können, ist die Steuer in den Verkaufsstaaten, d.h. MNUs zahlen bezogen auf einen 

Split mindestens die Steuerbelastung der Verkaufsstaaten auf den aufzuteilenden Gewinn424 

(𝑇 = ∑
𝑠𝑖

𝑆

𝑛
𝑖=1 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖). Im Ergebnis haben MNUs damit einen Anreiz, durch Gewinnverlage-

rung AÜH zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Für einen bestimmten Verkaufsstaat entspricht 

der Anrechnungsüberhang, d.h. die nicht anrechenbaren Steuern, der Differenz aus anzurech-

                                                 
420 Siehe hierzu 2.1 Internationale Investitionsstandortneutralität (Kapitalexportneutralität); 2.2 Vermeidung der 

Buchgewinnverlagerung und die entsprechenden Nachweise. 
421 Vgl. analog Jacobs et al. (2016), S. 56; Steuerreformkommission (1971), S. 582, Rn. 29. 
422 Quellensteuern inkl. Gewinnverlagerung bestimmen sich auch im Rahmen des Mechanismus grundsätzlich 

nach geltenden Regeln. 
423 Siehe hierzu auch 3.3.1 Ausgestaltungsmöglichkeiten. Vgl. auch analog Jacobs et al. (2016), S. 14. Es wird 

angenommen, dass sich neben der Verlagerung von Gewinnen in andere Staaten nichts an einem betrachteten 

Split ändert, insbesondere also die Verkaufsstaaten, die Verkaufsfaktoren, die Anrechnungsbegrenzungen und 

die Vorsteuer-Zahlungsströme (Verkaufserlöse und Kosten) identisch bleiben. 
424 Vgl. analog etwa Jacobs et al. (2016), S. 14; Tischer (1993), S. 210. Daher kann die Steuer in den Verkaufs-

staaten i.R.d. Mechanismus als Mindeststeuer (minimum tax) für MNUs angesehen werden (vgl. Devereux et 

al. (2019), S. 57–58) bzw. der Mechanismus kann allgemein als Mindeststeuer für MNUs angesehen werden. 

Denn MNUs zahlen grundsätzlich das höhere Steuerniveau entweder der Produktions- (zuzüglich etwaiger 

restlicher Verkaufssteuern; siehe oben) oder der Verkaufsstaaten. Vgl. analog Jacobs et al. (2016), S. 14. Vgl. 

zu Überlegungen zu einer globalen Mindeststeuer (minimum tax) im Rahmen einer Art erweiterten Hinzurech-

nungsbesteuerung innerhalb des von den Finanzministern der G20 unterstützen Arbeitsprogramms der OECD 

zur Entwicklung einer konsensbasierten Lösung zur Besteuerung der Digitalwirtschaft innerhalb des sog. In-

clusive Framework on BEPS OECD (2019a), S. 27; Ministry of Finance Japan (2019), Rn. 11; Ernst & Young 

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (2019), S. 1. Vgl. zur „Alternative Minimum Tax“ in den USA 

Rienstra/Choi (2019), 1.10.1.2; IRS (2019a). Diese wurde für Besteuerungsjahre nach dem 31.12.2017 abge-

schafft. Vgl. Rienstra/Choi (2019), 1.10.1.2.1. 



95 

 

nenden Steuern und Anrechnungshöchstbetrag in diesem Staat in Abhängigkeit der Anrech-

nungsbegrenzung.425 Diese Differenz bestimmt den Verlagerungsanreiz aus Sicht des MNU 

bezogen auf einen bestimmten Verkaufsstaat. Insgesamt wird der Gewinnverlagerungsanreiz in 

Abhängigkeit der Anrechnungsbegrenzung durch die Steuerbelastungsdifferenz aus Quellen-

steuern zuzüglich der Verkaufssteuern nach Anrechnung (d.h. der Steuerbelastung des Split im 

Falle von AÜH) und der Steuerbelastung der Verkaufsstaaten eines Split bei voller Anrechnung 

bestimmt oder, anders ausgedrückt, durch die insgesamt nicht anrechenbaren Quellensteuern, 

welche der Summe der AÜH aller Verkaufsstaaten entsprechen. Antizipieren MNUs Anrech-

nungsüberhänge und reagieren sie durch eine Reduktion der Quellensteuern in Höhe dieser 

AÜH durch Gewinnverlagerung, und wirken Quellenstaaten dem nicht durch eine entspre-

chende rechtzeitige (u.U. splitbezogene426) Senkung der Steuerbelastung entgegen, sind die 

Kriterien der KEN sowie der Vermeidung der Buchgewinnverlagerung grundsätzlich nicht er-

füllt. 

Unter der Annahme, dass Gewinne nur in einen Verlagerungsstaat 𝐻 verlagert werden und nicht 

etwa zwischen den Quellenstaaten oder in andere potentielle Verlagerungsstaaten, lässt sich der 

aus einem Quellenstaat verlagerte Gewinnanteil durch den Faktor (Gewinnverlagerungsfaktor) 

∆𝑗 darstellen,427 welcher größer oder gleich null428 und kleiner oder gleich dem Gewinnzutei-

lungsfaktor zu dem betrachteten Quellenstaat429 sein kann: ∆𝑗 ∈ [0; 𝛼𝑗]; ∀ 𝑗 ∈ 𝐽430. Der Ge-

winn, der aus einem Quellenstaat verlagert wird 𝑃𝑗
𝑉, entspricht damit für alle Quellenstaaten 

dem Produkt aus Gewinnverlagerungsfaktor des Quellenstaates und aufzuteilendem Gewinn 

(𝑃𝑗
𝑉 = ∆𝑗 ∗ 𝑃; ∀ 𝑗 ∈ 𝐽). Die Bemessungsgrundlage nach Gewinnverlagerung entspricht für alle 

                                                 
425 Vgl. analog z.B. Jacobs et al. (2016), S. 14. 
426 Denn AÜH sind grundsätzlich splitabhängig, da sie etwa auf die Quellenstaaten-Verkaufsstaaten-Konstellation 

eines Split ankommen oder auf möglicherweise splitindividuelle Gewinnzuteilungsfaktoren. 
427 In Anlehnung an Pönnighaus (2018), S. 37–38. 
428 Damit kann jeweils der gesamte Gewinn, d.h. der Buchgewinn oder die Investition, aus jedem Quellenstaat 

auch gänzlich nicht verlagert werden. 
429 Damit kann jeweils der gesamte Gewinn aus jedem Quellenstaat vollständig verlagert werden, was bedeutet, 

dass im Fall reiner Buchgewinnverlagerung keinerlei rechtliche Buchgewinnverlagerungsrestriktionen (vgl. 

hierzu z.B. Schreiber (2013a), S. 46–49, 72, 82–83, 84–86) greifen. Diese Annahme ist gewiss sehr modellhaft. 

Mit Blick auf Investitionsstandortentscheidungen würde eine vollständige Gewinnverlagerung, d.h. eine mit 

dem Gewinn zusammenhängende Investition wird vollständig in dem Gewinnverlagerungsstaat anstelle in dem 

betrachteten Quellenstaat getätigt, Sinn machen, sofern pro Quellenstaat eine potentielle Investition betrachtet 

wird. Für den Fall der Investitionsverlagerung und unter der Annahme einer potentiellen, betrachteten Investi-

tion pro Staat könnte der jeweilige Gewinnverlagerungsfaktor damit den Wert null oder den Wert des jeweili-

gen Gewinnzuteilungsfaktors annehmen. 
430 Hiervon ist ∆𝑗  ∈ {0; 𝛼𝑗};  ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 für den Fall der Investitionsverlagerung (siehe oben) abgedeckt, sodass die 

Analyse prinzipiell beide Formen der Gewinnverlagerung beinhaltet und diese nicht gesondert betrachtet. Es 

soll nicht untersucht werden, inwieweit Investitions- und inwieweit reine Buchgewinnverlagerungen stattfin-

den würden. Im Fokus steht die Veranschaulichung des Gewinnverlagerungsanreizes als solchen, da beide 

Formen der Gewinnverlagerung prinzipiell vermieden werde sollen (siehe Kapitel 2). 
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Quellenstaaten der Differenz aus Gewinnzuteilungsfaktor zum Quellenstaat und Gewinnverla-

gerungsfaktor aus dem Quellenstaat, multipliziert mit dem aufzuteilenden Gewinn (𝐵𝑀𝐺𝑗
𝑉 =

(𝛼𝑗 − ∆𝑗) ∗ 𝑃; ∀ 𝑗 ∈ 𝐽). Diese Bemessungsgrundlage multipliziert mit dem jeweiligen Steuer-

satz des Quellenstaates ergibt die Steuerzahlung eines Quellenstaates nach Gewinnverlagerung 

𝑇𝑗
𝑉 für jeden Quellenstaat: 

(63) 𝑇𝑗
𝑉 = (𝛼𝑗 − ∆𝑗) ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑗;  ∀ 𝑗 ∈ 𝐽. 

Der Gewinnverlagerungsstaat besteuert entsprechend die Summe der in ihn verlagerten Ge-

winne, welche dem Produkt aus der Summe der Gewinnverlagerungsfaktoren der einzelnen 

Quellenstaaten und dem aufzuteilenden Gewinn entspricht, mit dem Steuersatz des Verlage-

rungsstaates: 

(64) 𝑇𝐻 = ∑ ∆𝑗
𝑚
𝑗=1 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝐻. 

Die Summe der Quellensteuern nach Gewinnverlagerung ∑ 𝑇𝑗
𝑉𝑚

𝑗=1 plus die Steuer auf die 

Summe der in den Staat 𝐻 verlagerten Gewinne (𝑇𝐻) entspricht damit der Summe über dem 

Produkt aus um den Gewinnverlagerungsfaktor gekürzten Gewinnzuteilungsfaktor, dem Steu-

ersatz eines jeden Quellenstaates sowie dem aufzuteilenden Gewinn über alle Quellenstaaten 

zuzüglich der Steuer im Gewinnverlagerungsstaat: 

(65) ∑ 𝑇𝑗
𝑉𝑚

𝑗=1 + 𝑇𝐻 = ∑ (𝛼𝑗 − ∆𝑗) ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑗
𝑚
𝑗=1 + ∑ ∆𝑗

𝑚
𝑗=1 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝐻.431 

Diese Steuern sind insgesamt durch die Verkaufsstaaten anzurechnen. In Abhängigkeit der An-

rechnungsbegrenzung 𝐴𝐵 werden Gewinne so lange verlagert bis, in Anlehnung an bisherige 

Analysen innerhalb dieser Arbeit, die Steuerzahlung aus Gleichung (65) kleiner oder gerade 

gleich dem niedrigsten Produkt aus AHB eines Verkaufsstaates in Abhängigkeit der Anrech-

nungsbegrenzung  𝐴𝐻𝐵𝑖
𝐴𝐵 und Kehrwert des Verkaufsfaktors eines Verkaufsstaates über alle 

Verkaufsstaaten ist: 

(66) ∑ 𝑇𝑗
𝑉𝑚

𝑗=1 + 𝑇𝐻  ≤  min
𝑖 ∈ 𝐼

{
𝑆

𝑠𝑖
∗ 𝐴𝐻𝐵𝑖

𝐴𝐵}. 

In diesem Fall werden AÜH durch Gewinnverlagerung vollständig vermieden. Werden die ins-

gesamt anzurechnenden Steuern (linke Seite von Ungleichung (66)) unter das niedrigste An-

                                                 
431 In Anlehnung an Pönnighaus (2018), S. 37–38. 
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rechnungspotential reduziert (rechte Seite von Ungleichung (66)), greift die Anrechnung effek-

tiv und MNUs sehen sich bezogen auf einen Split wieder der Steuerbelastung der Verkaufsstaa-

ten gegenüber. 

Werden Gewinne insoweit verlagert, dass sämtliche AÜH gerade vermieden werden (d.h. die 

linke Seite von Ungleichung (66) gleicht der rechten Seite), ändert sich aus Sicht der Verkaufs-

staaten auf Ebene der INE nichts gegenüber der Analyse in Abwesenheit von AÜH.432 Im Ver-

hältnis der Quellenstaaten zu den Gewinnverlagerungsstaaten kommt es in Betracht auf INE 

etwa aus OECD-Sicht darauf an, ob Investitionen oder reine Buchgewinne verlagert werden. 

Eine Verlagerung von Gewinnen basierend auf reiner Buchgewinnverlagerung scheint von der 

OECD als nicht fair wahrgenommen zu werden. Wohl scheint eine Verlagerung von Gewinnen 

mit gleichzeitiger Verlagerung ökonomischer wirtschaftlicher Aktivität, d.h. grundsätzlich von 

Investitionen, von der OECD als fair wahrgenommen zu werden bzw. dem Fairnessgedanken 

aus OECD-Sicht nicht zu widersprechen.433 In Verbindung mit der reinen Buchgewinnverlage-

rung könnte das Kriterium der INE daher im Verhältnis der Quellenstaaten zu Verlagerungs-

staaten grundsätzlich verletzt sein. Werden anstelle reiner Buchgewinne Investitionen ange-

sichts der AÜH verlagert (in den Gewinnverlagerungsstaaten getätigt), ist das Kriterium der 

KEN verletzt. Damit können AÜH für ineffiziente Ressourcenallokationen aufgrund von In-

vestitionsverlagerungen (für die Verletzung der KEN) und/ oder für aus Sicht der Quellenstaa-

ten nicht als fair wahrgenommene Verteilungen von Steueraufkommen aufgrund von Buchge-

winnverlagerungen (für die Verletzung der Vermeidung der Buchgewinnverlagerung mit 

gleichzeitiger Verletzung der INE) ursächlich sein. 

Die Vorteile des Mechanismus lassen sich im Ergebnis nur unter Vermeidung von AÜH seitens 

der Staaten vollständig realisieren. Um potentielle negative Wirkungen in Bezug auf die oben 

genannten drei Kriterien zu unterbinden, sollten AÜH möglichst derart vermieden werden, dass 

MNUs dies ex ante, d.h. bevor sie Entscheidungen treffen, in ihre Investitions- und Buchge-

winnallokationsentscheidungen einbeziehen. MNUs müssen die Vermeidung von AÜH dem-

nach im Entscheidungszeitpunkt erwarten.434 Dies könnte etwa dadurch geschehen, dass Quel-

                                                 
432 Siehe hierzu 3.3.3 Analyse der INE in Abwesenheit von Anrechnungsüberhängen in Abhängigkeit der Anrech-

nungsbegrenzung. 
433 Vgl. OECD (2015c), S. 42, (2013a), S. 20; Schreiber (2015), S. 104, 115–117. 
434 Vgl. analog Schreiber/Stiller (2014), S. 225. 

 Die Überprüfung, ob AÜH und damit Steuerplanungsanreize in einem Einzelfall bestehen oder nicht, könnten 

zusätzlich grundsätzlich Steuerplanungskosten verursachen. Wissen bzw. erwarten MNUs ex ante, dass AÜH 

seitens der Staaten konsequent vermieden werden, was zu Lasten der Planungskosten der Staaten ginge, müs-

sen MNUs das Vorliegen von AÜH nicht prüfen und die entsprechenden Planungskosten der MNUs werden 

vermieden. Vgl. analog Wagner (2005), S. 97. 
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len- und Verkaufsstaaten sich glaubhaft dazu verpflichten, AÜH im Einzelfall, oder durch Stan-

dardisierungen möglichst, zu vermeiden oder durch eine möglicherweise von Seiten der Quel-

lenstaaten einseitige (separate oder kollektive), im MNU-Entscheidungszeitpunkt zu erwar-

tende oder beobachtbare, antizipative Reduktion der Quellensteuerbelastung435 zur Vermeidung 

von Steuerwettbewerbsdruck. All diese Maßnahmen würden, wie in den vorigen Abschnitten 

erläutert, in unterschiedlichem Ausmaße Einigungs-, Koordinations- und Kooperationskosten 

beinhalten. Grundsätzlich und allgemein könnte damit die Sicherung der vollständigen Erfül-

lung der Kriterien der KEN, der Vermeidung der Buchgewinnverlagerung sowie der INE (je 

nach Art der Anrechnungsbegrenzung) auf Kosten höherer Koordinations- und Kooperations-

kosten ergehen. Je konsequenter diese Ziele erreicht werden sollen, desto höher sind grundsätz-

lich die entsprechenden Komplexitätskosten insbesondere seitens der Fiski. Im möglicherweise 

temporären Zustand des Bestehens von AÜH436 ist INE aus Sicht der Verkaufsstaaten nicht 

erfüllt bei einer Mindeststeuer von null. Durch (kooperative) Wahl einer anderen Form der An-

rechnungsbegrenzung könnten Verkaufsstaaten dem entgegenwirken. 

Die nachfolgenden Diskussionen sollen unter der Annahme durchgeführt werden, dass keiner-

lei Anrechnungsüberhänge be- oder entstehen und die unter 3.3.2 dargestellten Bedingungen 

zur Vermeidung von AÜH stets erfüllt sind. MNUs beziehen dies ex ante in ihre Steuerpla-

nungsentscheidungen (Allokation von Investitionen und/ oder Buchgewinnen) mit ein, sodass 

von KEN sowie der Vermeidung der Buchgewinnverlagerung innerhalb eines Split und der 

Vermeidung entsprechender Planungskosten der Unternehmen ausgegangen werden kann. 

 

                                                 
435 Auch wenn einzelne Quellenstaaten Steuerbelastungsreduktionen anderer Quellenstaaten im Rahmen von 

overall-limitations ausnutzen könnten. Vgl. analog Schreiber (2017), S. 513. 
436 Antizipieren MNUs AÜH und vermeiden diese entsprechend durch Gewinnverlagerung, tritt der Zustand des 

Bestehens von AÜH nicht ein. 
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Tabelle 4: Übersicht über Steuerbelastungen im Falle von AÜH vor Gewinnverlagerung in Abhängigkeit der Anrechnungsbegrenzung 

Anrechnungsbegren-

zung 

𝑨𝑯𝑩𝒊
𝑨𝑩 Steuerbelastung Verkaufs-

staaten (nach Anrechnung) 

∑ 𝑻𝒊
𝑨

𝑛

𝑖=1

 

Steuerbelastung Produktions-

staaten 

∑ 𝑻𝒋 = ∑ 𝜶𝒋

𝒎

𝒋=𝟏

𝒎

𝒋=𝟏

∗ 𝑷 ∗ 𝝉𝒋 

> 𝐦𝐚𝐱
𝒊 ∈ 𝑰

{𝑨𝑯𝑩𝒊
𝑨𝑩 ∗

𝑺

𝒔𝒊

} 

Steuerbelastung Split 

𝑻 = ∑ 𝑻𝒋 + ∑ 𝑻𝒊
𝑨

𝒏

𝒊=𝟏

>  ∑
𝒔𝒊

𝑺

𝒏

𝒊=𝟏

∗ 𝑷 ∗ 𝝉𝒊

𝒎

𝒋=𝟏

 

Begrenzung auf Steuer 

im VS vor Anrechnung 

(Mindeststeuer = 0) 

𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 0 > 𝑃 ∗ 𝜏𝑖

𝑚𝑎𝑥 

(∑ 𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑗

𝑚

𝑗=1

) + 0 > 𝑃 ∗ 𝜏𝑖
𝑚𝑎𝑥 

Begrenzung auf VS-

Steuer auf PSen-Bemes-

sungsgrundlage; overall-

limitation 

𝑠𝑖

𝑆
∗ ∑ 𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖

𝑚

𝑗=1

 

;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

∑
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖 ∗ (1 − ∑ 𝛼𝑗

𝑚

𝑗=1

)

𝑛

𝑖=1

 > ∑ 𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖
𝑚𝑎𝑥

𝑚

𝑗=1

 ∑ 𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑗

𝑚

𝑗=1

+ ∑
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖 ∗ (1 − ∑ 𝛼𝑗

𝑚

𝑗=1

)

𝑛

𝑖=1

> ∑
𝑠𝑖

𝑆

𝑛

𝑖=1

∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖 

Strikt positive Mindest-

steuer im VS  
𝑃 ∗ 𝜏𝑖 ∗ (

𝑠𝑖

𝑆
− 𝛽𝑖) 

;  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

∑ 𝛽𝑖 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖

𝑛

𝑖=1

 > max
𝑖 ∈ 𝐼

{𝑃 ∗ 𝜏𝑖 ∗ (1 −
𝛽𝑖 ∗ 𝑆

𝑠𝑖

)} 
(∑ 𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑗

𝑚

𝑗=1

) + ∑ 𝛽𝑖 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖

𝑛

𝑖=1

>  ∑
𝑠𝑖

𝑆

𝑛

𝑖=1

∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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3.4 Steuerwettbewerb und Stabilität 

Im Rahmen dieser Arbeit soll die Thematik des Steuerwettbewerbs grundsätzlich ausgeklam-

mert werden und von kooperativem, nicht strategischem Verhalten der Staaten ausgegangen 

werden.437 Die Stabilität des Mechanismus im internationalen Steuerwettbewerb soll damit 

nicht Teil der Kriterien im Rahmen dieser Arbeit sein.438 Im Folgenden soll allerdings ein knap-

per Verweis zu den Steuerwettbewerbskräften im Rahmen des sowie zur Stabilität des disku-

tierten Mechanismus vorgenommen werden. Dabei sollen Staaten entweder als reine Quellen- 

oder reine Anrechnungsstaaten439 angesehen werden, da so die Anreize im internationalen Steu-

erwettbewerb klarer herausgearbeitet werden können und von möglichen steuerlichen Diskri-

minierungsproblematiken abgesehen werden kann, etwa im Kontext der Diskriminierung sta-

tuarischer Körperschaftsteuersätze für verschiedene Unternehmenstätigkeiten, wie Produktion 

oder Verkauf. Außerdem soll von ortspezifischen Renten sowie von Standortfaktoren (nicht-

steuerlichen Faktoren) abgesehen werden. 

Mit Blick auf die bekannten Anreize bei Anwendung der Anrechnungsmethode440 lässt sich 

folgendes festhalten und -stellen: Aus Sicht der MNUs können endgültige Quellensteuern 

grundsätzlich durch Gewinnverlagerung reduziert werden. Die Anrechnungsstaaten sollen hin-

gegen aus Sicht der MNUs per Konstruktion grundsätzlich immobil sein, sodass die Steuerzah-

lungen in den Anrechnungsstaaten nicht durch Gewinnverlagerung reduziert werden können.441 

Im Falle der vollen Anrechnung der Quellensteuern haben Quellenstaaten einen Anreiz, ihre 

Steuerbelastung zu Lasten der Anrechnungsstaaten zu erhöhen.442 Denn in diesem Fall werden 

Quellensteuern vollständig neutralisiert und Quellenstaaten müssen kein Abwandern von Ge-

winnen (Steueraufkommen) und/ oder Investitionen durch Gewinnverlagerungen fürchten. 

Aufgrund dieses Anreizes werden Anrechnungsstaaten die Anrechnung begrenzen, um ihr ei-

genes Steueraufkommen zu schützen.443 Je strikter Anrechnungsbegrenzungen sind, desto stär-

ker wird das Steueraufkommen der Anrechnungsstaaten vor den Quellenstaaten geschützt. Eine 

Erhöhung der Quellensteuern über den AHB hinaus geht dann nicht zu Lasten des Steuerauf-

kommens der Anrechnungsstaaten, sondern verursacht Anrechnungsüberhänge, durch die 

                                                 
437 Es ist dennoch zu beachten, dass Kooperation und Steuerwettbewerb sich nicht gegenseitig ausschließen. Staa-

ten kooperieren grundsätzlich, wo dies für sie von Vorteil ist. Vgl. Keen (2018), S. 221. 
438 Anders etwa Auerbach et al. (2017). 
439 Im Kontext dieser Arbeit sind die Anrechnungsstaaten die Verkaufsstaaten. 
440 Vgl. grundlegend Musgrave (1960), S. 85; Richman (1963), S. 31. 
441 Vgl. analog Devereux/Vella (2018a), S. 552. 
442 Vgl. Homburg (2015), S. 314; Schreiber (2018), S. 270; Devereux et al. (2019), S. 58. 
443 Vgl. Schreiber (2017), S. 463; Schreiber (2018a), S. 270. 
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MNUs grundsätzlich wieder Anreize zur Gewinnverlagerung verspüren.444 Gewinnverlagerun-

gen gehen grundsätzlich zu Lasten der Quellenstaaten,445 sodass diese angereizt werden, ihre 

Steuerbelastung zu senken, um Gewinne und/ oder Investitionen von anderen Quellenstaaten 

anzulocken bzw. nicht an andere Quellenstaaten zu verlieren.446 Im Ergebnis haben Quellen-

staaten einen Anreiz, ihre Steuerbelastung in Abhängigkeit der Anrechnungsbegrenzung zu 

Lasten der Anrechnungsstaaten zu erhöhen und können entsprechend durch Anrechnungsbe-

grenzungen in der Erhöhung ihrer Steuerbelastung diszipliniert werden.447  

Gegeben die grundsätzliche Immobilität der Anrechnungsstaaten aus MNU-Sicht, können An-

rechnungsstaaten prinzipiell ihr Steueraufkommen erhöhen, ohne dabei selbst durch Gewinn- 

und / oder Investitionsverlagerungsmöglichkeiten der MNUs unter Steuerwettbewerbsdruck zu 

geraten.448 Sie können dies einerseits durch stärkere Anrechnungsbegrenzungen oder gar die 

vollständige Versagung der Anrechnung tun. In dem Fall der vollständigen Versagung der An-

rechnung sind Quellensteuern und Anrechnungsstaatensteuern aus MNU-Sicht zunächst defi-

nitiv mit der Folge möglicher Doppelbesteuerung. Sofern Quellensteuern durch Gewinnverla-

gerung reduziert werden können, gehen stärkere Anrechnungsbegrenzungen zu Lasten der 

Quellenstaaten.449 Anrechnungsstaaten könnten zusätzlich das eigene Steueraufkommen durch 

eine generelle450 Erhöhung der eigenen Steuerbelastung erhöhen, was grundsätzlich zu Lasten 

der MNUs gehen würde, sofern sie die Anrechnungsstaaten nicht durch Steuerplanung unter 

Steuerwettbewerbsdruck setzen können451.452 

Bei Implementierung des Mechanismus, dessen zentrales Element die Anrechnungsmethode 

ist, wird dieser bei Versagung der Anrechnung durch die Anrechnungsstaaten, hier die Ver-

kaufsstaaten, nicht mehr umgesetzt. Im internationalen Steuerwettbewerb könnte eine Einigung 

                                                 
444 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
445 Bis zu diesem Punkt auch die bisherigen Analysen unter 3.3. 
446 Vgl. analog Homburg (2015), S. 295–299; Devereux/Vella (2018a), S. 552. 
447 Vgl. Homburg (2015), S. 299. 
448 Vgl. analog Musgrave (2000), S. 49; Auerbach et al. (2017), S. 38. 
449 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 271. 
450 Aufgrund von Diskriminierungsverboten könnte es Anrechnungsstaaten etwa nicht möglich sein, die Steuer-

belastung selektiv für MNUs zu erhöhen. Vgl. Schreiber (2015), S. 122. 
451 Vgl. Homburg (2015), S. 310–315. 
452 Vgl. auch Devereux/Vella (2018b), S. 399; Homburg (2015), S. 310–315. Eine allgemeine Erhöhung der Steu-

erbelastung in den Anrechnungsstaaten könnte durch eine Reduktion des Umfangs inländischer Investitionen 

gebremst werden. Vgl. Schreiber (2015), S. 122.  
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auf den Mechanismus daher nicht stabil sein.453 Wird die Anrechnung durch die Verkaufsstaa-

ten versagt und steigt ggf. deren Steuerbelastung zusätzlich, geraten Quellenstaaten unter 

Druck, ihre Steuerbelastung zu senken.454  

Anreize, die Steuerbelastung in den Verkaufsstaaten auszudehnen oder zu erhöhen und gleich-

zeitig die Steuerbelastung an Investitionsorten oder Orten der Verbuchung von Gewinnen zu 

senken, lassen sich international beobachten. In den letzten Dekaden wurden andauernd inter-

national fallende Körperschaftsteuersätze verzeichnet,455 während in der kürzeren Zeit zusätz-

lich Entwicklungen und Trends einer Ausdehnung der Besteuerung, grob gesprochen, in Rich-

tung der Absatzmarktseite multinationaler Unternehmen456 festgestellt werden können457. Die 

                                                 
453 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 270–272; Cataldi (2017), S. 159. Selbst wenn alle beteiligten Staaten (Produk-

tions- und Verkaufsstaaten) grundsätzlich ein Interesse haben könnten, dem Mechanismus zunächst zuzustim-

men. Denn bei Anwendung des Mechanismus könnten alle Staaten (von Steueroasen abgesehen) zumindest 

nicht schlechter gestellt werden mit Blick auf das Steueraufkommen als im Status Quo, von Zweitrundenef-

fekten wie veränderten Allokationen von Investitionen im Rahmen einer grundsätzlich international neutralen 

Steuer abgesehen. Quellenstaaten könnten grundsätzlich (gegeben ausreichenden Anrechnungspotentials) nach 

geltenden Regeln besteuern, müssten gegenüber dem Status Quo also grundsätzlich kein Steueraufkommen 

aufgeben. Angesichts der Gewinnverlagerungsanreize für MNUs könnten diese Staaten nach geltenden Regeln 

Steueraufkommen verlieren aufgrund sinkender Körperschaftsteuersätze oder wegen des Abwanderns von Ge-

winnen und/ oder Investitionen (vgl. auch Schreiber (2018), S. 270). Nach geltenden Regeln (vor BEPS) be-

kommen Verkaufsstaaten meist kein oder nur wenig Steueraufkommen, entweder aufgrund des Fehlens eines 

steuerlichen Anknüpfungspunktes oder aufgrund der geltenden Gewinnzuordnungsregeln, die etwa Distributi-

onsfunktionen nur Routinegewinne zuteilen (vgl. z.B. Fuest et al. (2013), S. 311). Vgl. auch Schreiber (2018), 

S. 270. Im Rahmen des Mechanismus könnten Verkaufsstaaten die Anrechnung derart begrenzen, dass sie 

zumindest das Steueraufkommen nach geltenden Regeln erzielen und/ oder die eigene Steuerbelastung (den 

statuarischen Steuersatz) erhöhen, ohne ein Abwandern von Bemessungsgrundlagen fürchten zu müssen (siehe 

oben). Da Steueroasen durch den Mechanismus prinzipiell „ausgetrocknet“ würden aufgrund der grundsätzli-

chen Ineffektivität von Buchgewinnverlagerungen und wegen möglicherweise im Vergleich zu anderen Staa-

ten schlechteren realen Standortfaktoren, hätten diese wohl möglich kein Interesse an einer Umsetzung des 

Mechanismus (vgl. auch Schreiber (2018), S. 270), würden in ihrer Funktion als Quellenstaaten aber auch nicht 

zu dessen Umsetzung benötigt. Deren Steuern würden im Falle der Anrechnung entweder neutralisiert oder 

wären aus MNU-Sicht zusätzlich zur Verkaufsstaatensteuer definitiv, sofern Verkaufsstaaten die Anrechnung 

von Steueroasensteuern versagen würden (vgl. auch Schreiber (2018), S. 270), sodass MNUs keinen Anreiz 

hätten, Gewinne in Steueroasen zu verlagern. 
454 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 271. 
455 Vgl. z.B. Schreiber et al. (2018), S. 241–243; Devereux/Vella (2018a), S. 552. Ein Fallen statuarischer Kör-

perschaftsteuersätze wurde in Kombination mit Verbreiterungen der Bemessungsgrundlage beobachten. Vgl. 

z.B. Devereux (2012), S. 712–715. Ebenso wurde ein Sinken effektiver Durschnittssteuersätze beobachtet. Vgl. 

auch Loretz (2008). Zum Beginn des Jahres 2018 haben etwa die USA den statuarischen Körperschaftsteuer-

satz auf Bundesebene von einem Spitzensteuersatz von 35 % auf einen Proportionalsatz von 21 % gesenkt. 

Vgl. Sec. 13001 Tax Cuts and Jobs Act 2018; Sec. 11 Internal Revenue Code 1986; Schreiber et al. (2018), 

S. 240. Die Niederlande etwa planen ihren Körperschaftsteuersatz von derzeit 25 % auf 22,25 % im Jahr 2021 

zu senken. Vgl. Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (2018), S. 2–3. Weitere OECD-Staaten 

haben ihre Körperschaftsteuersätze im Jahr 2018 gesenkt oder planen entsprechende Senkungen in den kom-

menden Jahren. Vgl. auch Schreiber et al. (2018), S. 241–242. 
456 Die Definitionen des Bestimmungslandes können im wissenschaftlichen und steuerpolitischen bzw. steuer-

rechtlichen Kontext auseinanderfallen. Vgl. z.B. Devereux/de la Feria (2014), S. 9–10. Gemeinsam ist aber 

eine grundsätzliche Orientierung zur Absatzmarktseite multinationaler Unternehmen. Vgl. z.B. Devereux/Vella 

(2018a). 
457 Vgl. auch OECD (2018c), S. 147–159; Europäische Kommission (2018a), S. 3; Devereux/Vella (2018b); 

Schreiber (2019), S. 237–238. So hat die Europäische Kommission im März 2018 einen Richtlinienvorschlag 

vorgelegt, den Betriebsstättenbegriff auf eine sog. signifikante digitale Präsenz im Ansässigkeitsstaat der Nut-

zer sog. digitaler Dienstleistungen auszudehnen und dieser Betriebsstätte entsprechend Gewinne zuzuteilen. 
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Anreize der Staaten im Kontext des Mechanismus decken sich damit mit den internationalen 

Besteuerungstrends im Rahmen des geltenden Systems und die Trends im geltenden System 

könnten nicht durch die Einführung des Mechanismus gestoppt werden. Dies gilt grundsätzlich 

auch für alle Vorschläge zur internationalen Gewinnaufteilung, die den Verkaufsstaaten nicht 

das alleinige Besteuerungsrecht zuteilen.458 Der beschriebene Trend im internationalen Steuer-

wettbewerb ist allerdings konsistent mit jenen Vorschlägen zur Besteuerung multinationaler 

Unternehmen, die den Verkaufsstaaten das alleinige Besteuerungsrecht an Gewinnen oder Um-

satzerlösen zuordnen.459 Damit bedarf eine (annähernd) rein bestimmungslandbasierte Besteu-

erung nicht notwendigerweise eines Konsenses, da diese im Fall nicht kooperativen staatlichen 

Verhaltens durch die internationalen Steuerwettbewerbskräfte durch eine weitergehende Re-

duktion der Steuerbelastungen in Produktionsstaaten (sog. „race to the bottom“)460 und eine 

Ausdehnung der Besteuerung auf immobilere Faktoren mittel- oder langfristig zumindest an-

genähert werden kann.461 

Dies ist (im Ergebnis)462 konsistent mit den Zielen der KEN und der Vermeidung der Buch-

gewinnverlagerung, jedoch nicht mit dem Ziel der INE.463 Im Falle nicht kooperativen staatli-

chen Verhaltens steht damit die Instabilität des Mechanismus im Steuerwettbewerb dem Krite-

rium der INE entgegen.464 Sowohl die Durchführung und Aufrechterhaltung des Mechanismus 

                                                 
Die EU-Kommission schlägt für die Gewinnzuteilung die Verwendung der TPSM unter Anwendung von Auf-

teilungsfaktoren wie F&E- oder Marketingausgaben, vorhandene Nutzer oder erhobene Daten je Mitgliedstaat 

vor. Vgl. Europäische Kommission (2018b). Gleichzeitig hat die EU-Kommission als Zwischenlösung einen 

Richtlinienvorschlag erlassen betreffend einer Digitalsteuer i.H.v. 3 % auf Erträge aus der Erbringung be-

stimmter digitaler Dienstleistungen im Ansässigkeitsmitgliedsstaat des Nutzers der jeweiligen Dienstleistung. 

Vgl. Europäische Kommission (2018a). In Fortführung des BEPS-Projekts, in dessen Rahmen Erweiterungen 

bisheriger Betriebsstättendefinitionen für digitale Unternehmen anhand einer signifikanten ökonomischen Prä-

senz zwar diskutiert, aber nicht empfohlen wurden, arbeitet die OECD an einer globalen, konsensbasierten 

Lösung, Gewinnzuteilungs- und steuerliche Anknüpfungspunktregeln im Absatzmarktland zu erweitern. Aus-

gangspunkt stellen digitalisierte Geschäftsmodelle dar, welche ohne physische Präsenz in das Wirtschaftsleben 

einer Jurisdiktion involviert sein können. Vgl. OECD (2019a), OECD (2018d), (2015a). Im Rahmen des BEPS-

Aktionspunktes 7 wurden Änderungen der OECD-MA-Betriebsstättendefinition (Art. 5 OECD-MA) am Ort 

der Absatzleistung erarbeitet. Vgl. OECD (2015d). Entsprechend wurden zusätzliche Gewinnzuteilungsleitli-

nien erarbeitet. Vgl. OECD (2018). Auch haben einzelne Länder einseitige Maßnahmen zur Sicherung bzw. 

Ausdehnung der Besteuerung am Absatzort unternommen, wie das Vereinigte Königreich mit der Einführung 

der sog. Diverted Profits Tax. Vgl. Finance Act 2015, Part 3, Section 77-116; OECD (2018c), S. 147–157. 
458 Siehe zu solchen Vorschlägen z.B. 2 Kriterien und ausgewählte Vorschläge zur internationalen Gewinnauftei-

lung. Vgl. auch Auerbach et al. (2017), S. 38. Vgl. z.B. diskutierend und relativierend zu ihrem Vorschlag 

Devereux et al. (2019), S. 72–74. 
459 Vgl. auch Auerbach et al. (2017), S. 34–35, 38; Devereux/Vella (2018a), S. 556. 
460 Vgl. OECD (1998), S. 20; Keen (2018), S. 220; Devereux/Vella (2018b), S. 404. Dieses dürfte sich nach dem 

BEPS-Projekt sogar noch verstärken. Vgl. Keen (2018); Schreiber (2018), S. 260. 
461 Vgl. auch Auerbach et al. (2017), S. 34–35, 38. 
462 Nicht notwendigerweise der Weg dorthin, wenn Quellenstaaten auf erfolgte Gewinnverlagerungen mit Steuer-

belastungssenkungen reagieren. 
463 Siehe hierzu 2 Kriterien und ausgewählte Vorschläge zur internationalen Gewinnaufteilung. 
464 Vgl. analog Musgrave (2000), S. 73. 
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selbst als auch die Erreichung der INE (innerhalb des Mechanismus) bedürfen damit des zwi-

schenstaatlichen Konsenses und der nachhaltigen, stetigen Kooperation, auch wenn unter rein 

steuerlichen Gesichtspunkten465 die Nicht-Kooperation aus Sicht der Verkaufsstaaten (d.h. ein-

seitige Erhöhung der Steuerbelastung ohne Anrechnung), zumindest nach dem Eintreten in die 

Kooperation i.R.d. Mechanismus, vorteilhaft ist466. Im Ergebnis lässt sich erkennen, dass INE 

zwar für Konsensfähigkeit im Rahmen einer Kooperation benötigt wird, aber Konsensfähigkeit 

wird nicht notwendigerweise für langfristige Stabilität benötigt bzw. garantiert diese nicht im 

Falle nicht kooperativen, strategischen staatlichen Verhaltens. Letzters kann der INE entgegen-

stehen. 

  

                                                 
465 Durch politische Zusammenarbeit auf anderen Ebenen könnte eine Kooperation für Verkaufsstaaten dennoch 

vorteilhaft sein (vgl. auch Schreiber (2018), S. 271, (m.w.N.)), was im Rahmen dieser Arbeit allerdings spe-

kulativer Natur wäre. 
466 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 271. 
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4 Der Mechanismus im Detail, Implementierungsformen und Diskus-

sion der Komplexitätskosten467 

4.1 Globale formelhafte Gewinnaufteilung468 

Eine Gewinnaufteilung anhand des Verkaufsfaktors zu Verkaufseinheiten sowie anhand eines 

Gewinnzuteilungsfaktors zu Produktionseinheiten legt die Implementierung des Mechanismus 

innerhalb eines Systems der formelhaften Gewinnaufteilung469 nahe. Es könnten etwa zwei ver-

schiedene Arten von Formeln, eine Formel allein basierend auf dem Verkaufsfaktor für Ver-

kaufseinheiten und eine weitere Formel zusätzlich basierend auf Faktoren wie Kapital oder Ar-

beit470 für Produktionseinheiten, festgelegt und die Anrechnung durch die Verkaufsstaaten zu-

sätzlich zu bisherigen Systemen oder Vorschlägen der formelhaften Gewinnaufteilung471 ver-

einbart und implementiert werden.472 

Eine formelhafte Gewinnaufteilung basiert allerdings auf einer (im Fall des Mechanismus meh-

reren) im Vorhinein festgelegten, für alle MNUs geltenden Formel(n). Aufgrund dessen und 

aufgrund des auch damit verbundenen globalen Koordinations- und Einigungsbedarfes lehnt 

die OECD ein System der formelhaften Gewinnaufteilung bisher strikt ab.473 Aus diesem Grund 

soll eine mögliche Implementierung des Mechanismus innerhalb der (globalen) formelhaften 

Gewinnaufteilung nicht näher beschrieben, analysiert und diskutiert werden. Die folgenden 

Diskussionen beschränken sich auf Implementierungs- und Umsetzungsmöglichkeiten des Me-

chanismus innerhalb des OECD-Systems der Verrechnungspreissetzung474. Nachfolgend soll 

                                                 
467 Das vorliegende Kapitel basiert insbesondere auf folgendem Arbeitspapier: Fell (2017). 
468 Der vorliegende Abschnitt basiert insbesondere auf Fell (2017), S. 9–10. 
469 Die Kenntnis der Funktionsweise eines solchen Systems wird im Rahmen dieser Arbeit vorausgesetzt. Vgl. zur 

Methode der formelhaften oder auch indirekten Gewinnaufteilung, auch bezogen auf den Reformvorschlag für 

die EU, z.B. Jacobs et al. (2016), S. 229–238, 547, 632–636; Schreiber (2013a), S. 117–133, (2017), S. 576–

577, 609–617; OECD (2017a), S. 26, 39. 
470 Z.B. die sog. Massachusetts-Formel (vgl. Musgrave (1972), S. 401), die auch in den GKKB-Vorschlag der EU 

einging. Vgl. Europäische Kommission (2011); Europäische Kommission (2016a). Da die Faktoren Arbeit, 

Kapital und Verkaufserlöse (Umsätze) in dieser Formel zu je einem Drittel gewichtet werden, würden im Er-

gebnis bei Anwendung dieser Formel den Produktionseinheiten insgesamt maximal zwei Drittel des aufzutei-

lenden Gewinns zugeteilt, d.h. ∑ 𝛼𝑗
𝑚
𝑗=1 ∈ [0;

2

3
], wenn der Verkaufsfaktor allein nach dem Bestimmungsland-

prinzip (siehe 3.1 Besteuerung im Bestimmungsland) bestimmt wird. 
471 Vgl. z.B. die formelhafte Gewinnaufteilung auf Bundesstaaten- bzw. Provinzebene in den USA und Kanada. 

Vgl. hierzu z.B. Oestreicher et al. (2008), S. 288–307; Kroppen et al. (2012), S. 273; Krchniva (2014), S. 309–

313. Oder der Vorschlag der EU über eine Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrund-

lage (GKKB). Vgl. Europäische Kommission (2011), (2016a); Europäische Kommission (2016b). Vgl. zu einer 

(Diskussion einer) globalen formelhaften Gewinnaufteilung Mintz (1999). 
472 Vgl. Fell (2017), S. 9. Vgl. für den Kontext der GKKB Nieminen (2019), insbes. S. 492–493. 
473 Vgl. OECD (2017a), S. 38–43. 
474 Vgl. OECD (2017a). Auch eine Kenntnis der Funktionsweise dieses Systems wird für Zwecke dieser Arbeit 

vorausgesetzt. Vgl. zur Methode der Verrechnungspreissetzung zur Gewinnabgrenzung oder auch der direkten 
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sich daher der Begriff Methode als Kurzform für Verrechnungspreismethode allgemein auf den 

Mechanismus bzw. mögliche Implementierungsformen, bezugnehmend auf die mögliche Um-

setzung des Mechanismus als Verrechnungspreismethode,475 beziehen. 

  

                                                 
Gewinnaufteilung ausführlich, auch bezüglich des deutschen nationalen Rechts, z.B. Jacobs et al. (2016), 

S. 546–631, 638–825; Schreiber (2017), S. 573–608. 
475 Siehe hierzu 4.4 Umsetzungsmöglichkeiten des Mechanismus innerhalb des Verrechnungspreissystems. 
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4.2 OECD-Verrechnungspreissetzung 

4.2.1 Beschreibung der Geschäftsvorfallbezogenen Gewinnaufteilungsme-

thode (TPSM) als Ausgangspunkt der Diskussion der Komplexitäts-

kosten 

Innerhalb des geltenden Systems der internationalen Gewinnaufteilung nach dem Trennungs-

prinzip und dem Fremdvergleichsgrundsatz476 ist die Geschäftsvorfallbezogene Gewinnauftei-

lungsmethode (Transactional Profit Split Method, kurz: TPSM) eine der von der OECD aner-

kannten und vorgeschlagenen Methoden zur Bestimmung, Überprüfung und Korrektur von 

Verrechnungspreisen.477 Sie soll im Rahmen dieses Abschnitts vorgestellt werden, da eine Um-

setzung des vorgeschlagenen Mechanismus innerhalb des Verrechnungspreissystems technisch 

der TPSM sehr ähnlich bzw. am nächsten ist.478 Die TPSM kann daher zur Ableitung verschie-

dener Komplexitätskategorien oder -aspekte sowie als Referenzpunkt zum Vergleich der mit 

den Implementierungsformen verbundenen Komplexitätskosten im Sinne von Konkretisierun-

gen der Erhebungs- und Befolgungskosten sowie grob der inhaltlichen Änderungen des Me-

chanismus gegenüber dem Status Quo dienen. Die Beschreibungen der TPSM beschränken sich 

auf jene Aspekte, die für Zwecke der vergleichenden Diskussion relevant sind. Auch sollen 

grundsätzlich nur jene Komplexitätskategorien abgeleitet werden, die für die Bewertung des 

Mechanismus und seiner Implementierungsformen relevant sind. Denn es soll eben dieser Me-

chanismus und seine Implementierungsformen vergleichend zum Status Quo bewertet, aber es 

soll nicht der Status Quo selbst vollumfänglich analysiert und bewertet werden. 

Im Rahmen der BEPS-Aktionspunkte 8-10 wurde die TPSM überarbeitet.479 Die Überarbeitun-

gen vom 21. Juni 2018480 werden die bisherigen Ausführungen zur TPSM in den OECD-Ver-

rechnungspreisleitlinien481 ersetzen.482 Die Ausführungen zur TPSM innerhalb dieser Arbeit 

                                                 
476 Die grundsätzliche Kenntnis des Fremdvergleichsgrundsatzes wird im Rahmen dieser Arbeit vorausgesetzt. 

Vgl. hierzu etwa Art. 9 Abs. 1 OECD-MA (2017); OECD (2017a), S. 33–38, 43–95; Jacobs et al. (2016), 

S. 548–563; Schreiber (2017), S. 573–575, 577–581. 
477 Vgl. OECD (2017a), S. 97, 133–145, (2017b). Vgl. auch Vögele/Raab (2015b), S. 421–448; Vögele/Brauk-

mann (2015), S. 914–915. 
478 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 265. So auch die Vorschläge von etwa Avi-Yonah (2010); Avi-Yonah/Benshalom 

(2011); Luckhaupt et al. (2012b), (2012a); Luckhaupt (2013); Avi-Yonah (2013); Schreiber (2015); Kadet 

(2015); Greil (2017); Devereux et al. (2019) bzw. zielen einzelne Vorschläge auf eine Implementierung inner-

halb der TPSM. 
479 Vgl. OECD (2015b), S. 55–61. 
480 Vgl. OECD (2018b). 
481 Vgl. OECD (2017a), S. 133–145. 
482 Vgl. OECD (2018b), S. 11. 
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stützen sich allerdings primär auf einen, den überarbeiteten Leitlinien zur TPSM vorangegan-

genen, Diskussionsentwurf vom 22. Juni 2017483, um die Entwicklungen im Rahmen des BEPS-

Projekts einzubeziehen. Ein untergeordneter Einbezug der endgültigen Überarbeitungen von 

2018 scheint vertretbar, da die TPSM in ihren Grundzügen zur Ableitung eines Analyserahmens 

herangezogen werden und nicht selbst Bestandteil einer detaillierten Analyse und Diskussion 

sein soll. Die Grundprinzipien der TPSM des Diskussionsentwurfs von 2017 blieben dabei von 

den endgültigen Überarbeitungen aus 2018 im Grunde unverändert.484 Die sich primär auf den 

Diskussionsentwurf von 2017 stützenden Beschreibungen der TPSM innerhalb dieses Ab-

schnitts werden derart formuliert, als ob die Leitlinien des Diskussionsentwurfs von 2017 Teil 

der OECD-Verrechnungspreisleitlinien wären.  

Die OECD-Verrechnungspreisleitlinien für multinationale Unternehmen und Steuerverwaltun-

gen haben in den einzelnen Ländern keinen Gesetzes-, sondern Richtliniencharakter (sog. „soft 

law“). Sie stellen eine Konsensgrundlage der Finanzverwaltungen der OECD-Mitgliedstaaten 

zur Aufteilung von Gewinnen in multinationalen Unternehmen dar, haben erhebliche praktische 

Relevanz485 und werden als die oberste Richtlinienkompetenz von den in die Verrechnungs-

preissetzung involvierten Parteien angesehen.486 

Die OECD schlägt im Rahmen der Verrechnungspreisleitlinien insgesamt fünf Verrechnungs-

preismethoden vor. Diese werden in Geschäftsvorfallbezogene Standardmethoden (Preisver-

gleichsmethode, Wiederverkaufspreismethode und Kostenaufschlagsmethode) und Geschäfts-

vorfallbezogene Gewinnmethoden (Geschäftsvorfallbezogene Nettomargenmethode und Ge-

schäftsvorfallbezogene Gewinnaufteilungsmethode) unterschieden.487 Grundsätzlich ist aus 

Sicht der OECD die für den Einzelfall am besten geeignetste Methode auszuwählen, wobei den 

Standardmethoden der Vorzug zu gewähren ist, sofern eine Standardmethode und eine Gewinn-

methode in gleicher Weise verlässlich angewandt werden können.488 Während alle Standard-

methoden und die Geschäftsvorfallbezogene Nettomargenmethode einseitige Methoden sind, 

d.h. sie beziehen nur einen Transaktionspartner in die Verrechnungspreisbestimmung mit ein, 

                                                 
483 Vgl. OECD (2017b). 
484 Vgl. auch Blough et al. (2018), S. 3. Die endgültigen Überarbeitungen von 2018 enthalten insbesondere sechs 

zusätzliche Beispiele zur Anwendung der TPSM und beziehen sich ansonsten eher auf Klarstellungen, denn 

auf substantielle Änderungen. Vgl. für eine ausführlichere Beschreibung und Diskussion z.B. EYGM Limited 

(2018); Blough et al. (2018). 
485 Vgl. auch Blough et al. (2018), S. 1. 
486 Vgl. Jacobs et al. (2016), S. 549; OECD (2017a), S. 15–20, 33; Li (2012), S. 71, 72, 78–80; Borstell et al. 

(2015), S. 183–184. 
487 Vgl. OECD (2017a), S. 97. 
488 Vgl. OECD (2017a), S. 97–98. 
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ist die Geschäftsvorfallbezogene Gewinnaufteilungsmethode die einzige zwei- oder mehrsei-

tige Methode, die alle an der Transaktion beteiligten Parteien in die Gewinnaufteilung mit ein-

bezieht.489 Einseitige Methoden werden in der Regel auf jenen Transaktionspartner (sog. „tested 

party“ oder „untersuchtes Unternehmen“490) angewandt, der einfachere, nicht einzigartige, mit 

fremden Dritten vergleichbare Standard- oder Routinefunktionen ausübt (sog. „Routineunter-

nehmen“491). Dabei soll diesem Transaktionspartner anhand von Fremdvergleichsdaten eine 

dem Fremdvergleich entsprechende Vergütung für die Ausübung seiner Routinefunktionen zu-

geordnet werden.492 Durch den dadurch bestimmten Verrechnungspreis wird dem jeweils an-

deren Transaktionspartner (sog. „non-tested party“493 oder „Strategieträger(-unternehmen)“494) 

in der Regel der (höhere) Restgewinn an der Transaktion zugeordnet495.496 

Im Rahmen der TPSM werden für Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen, die un-

ter den Anwendungsbereich der TPSM fallen, Verrechnungspreise auf Grundlage einer Ge-

winnaufteilung bestimmt wie sie fremde Dritte vorgenommen hätten.497 Die TPSM kann ins-

besondere498 dann zur Anwendung kommen, wenn mindestens zwei oder mehrere verbundene 

Unternehmen wertvolle und einzigartige Beiträge zu einer konzerninternen Transaktion leisten, 

sowie bei hochintegrierten Transaktionen.499 Beiträge können etwa in Form von Funktionen 

oder Wirtschaftsgütern geleistet werden. Sie werden als einzigartig angesehen, wenn sie nicht 

mit Beiträgen vergleichbar sind, die unabhängige Parteien in vergleichbaren Umständen leisten. 

Sie werden als wertvoll angesehen, wenn sie eine grundlegende Quelle tatsächlicher oder mög-

licher Gewinne darstellen. Einzigartige und wertvolle immaterielle Wirtschaftsgüter können 

grundsätzlich solche Beiträge sein.500 Das reine rechtliche Eigentum an solchen soll nicht aus-

reichend für die Annahme wertvoller und einzigartiger Beiträge sein.501 Im Falle, dass nur eine 

der Parteien wertvolle und einzigartige immaterielle Wirtschaftsgüter einbringt und die jeweils 

andere Partei nur einfache Funktionen übernimmt, soll die TPSM in der Regel nicht anwendbar 

                                                 
489 Vgl. Schreiber (2015), S. 119; Kroppen et al. (2012), S. 269. 
490 Vgl. z.B. OECD (2018a), S. 344. 
491  Vgl. z.B. Jacobs et al. (2016), S. 586–587. 
492 Vgl. z.B. OECD (2017a), S. 118, 153–154, 313, 315, (2017b), S. 10; Kroppen et al. (2012), S. 269. 
493 Vgl. z.B. OECD (2017a), S. 313. 
494  Vgl. z.B. Jacobs et al. (2016), S. 587–588. 
495 Vgl. z.B. Kroppen et al. (2012), S. 269; Fuest et al. (2013), S. 311. 
496 Vgl. auch Jacobs et al. (2016), S. 586–587. 
497 Vgl. OECD (2017b), S. 4. 
498 Zu weiteren Indikatoren für oder gegen die Anwendung der TPSM vgl. OECD (2018b), S. 12–18, (2017b), 

S. 4–9. Die vorliegende Arbeit fokussiert sich insbesondere auf den hier genannten Anwendungsindikator der 

mindestens zweiseitigen einzigartigen und wertvollen Beiträge. 
499 Vgl. OECD (2017b), S. 6, (2017a), S. 118, (2018b), S. 12. 
500 Vgl. OECD (2017b), S. 5. 
501 Es soll daneben entscheidend auf die Übernahme der mit dem immateriellen Wirtschaftsgut verbundenen Ri-

siken und Funktionen ankommen. Vgl. OECD (2017b), S. 6–7. 
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sein.502 In diesem Fall soll regelmäßig eine einseitige Methode zur Anwendung kommen. Der 

restliche, in der Regel höhere, Teil des Gewinns aus der Transaktion wird in einem solchen Fall 

mittels des Verrechnungspreises, der nach der einseitigen Methode festgelegt wird, dem Unter-

nehmen zugeordnet, das wertvolle und einzigartige immaterielle Wirtschaftsgüter einbringt 

(siehe oben). Auch hier ist aber entscheidend, dass die Partei, die das wertvolle und einzigartige 

immaterielle Wirtschaftsgut einbringt, die mit dem Wirtschaftsgut verbundenen Funktionen 

ausübt und kontrolliert, die notwendigen Wirtschaftsgüter einbringt und die mit dem immateri-

ellen Wirtschaftsgut verbundenen Risiken übernimmt. Anderenfalls sollen den Parteien, die 

diese Funktionen ausüben, Wirtschaftsgüter einbringen und Risiken übernehmen, die Gewinne 

aus der Ausnutzung des Immaterialgutes zukommen.503 Entscheidend für die Gewinnallokation 

sind folglich generell Funktionen, Wirtschaftsgüter und Risiken. Dem Gedanken nach soll die 

TPSM dann Anwendung finden, wenn (sog. contribution analysis) bzw. insoweit (sog. residual 

analysis)504 ein Fremdvergleich aufgrund von mehr als einseitigen wertvollen und einzigartigen 

Beiträgen schwer fällt, da in einem solchen Falle auch einseitige Methoden versagen, die von 

dem „vergleichbaren“ (d.h. nicht einzigartigen) Transaktionsteil ausgehen, oder weil verlässli-

che Fremdvergleichstransaktionen fehlen. Die OECD betont dies besonders im Zusammenhang 

mit immateriellen Wirtschaftsgütern.505 Allerdings soll die Auswahl der TPSM als die am bes-

ten geeignetste Methode vom Einzelfall und nicht vom Erfüllt-Sein oder Nicht-Erfüllt-Sein be-

stimmter Indikatoren oder Kriterien abhängen.506 

In einem Fall, in dem eine Konzerneinheit ein immaterielles Wirtschaftsgut entwickelt, auf dem 

basierend es ein Produkt fertigt, das eine andere Konzerneinheit vermarktet, welche dabei selbst 

keine einzigartigen, wertvollen Beiträge leistet, wäre die TPSM wohl nicht anwendbar, sondern 

eine einseitige Methode, die die einfacheren Beiträge der verkaufenden Einheit in den Test der 

Fremdvergleichskonformität mit einbezieht.507 

Entsprechend der Anwendungsindikatoren der TPSM können zwei oder mehrere MNU-Einhei-

ten sowie auch mehr als eine Transaktion Teil des Anwendungsbereiches der TPSM in einem 

Einzelfall, hier eines sog. TPSM-Split, sein.508 

                                                 
502 Vgl. OECD (2017b), S. 6. 
503 Vgl. z.B. OECD (2017a), S. 273. 
504 Siehe hierzu unten. 
505 Vgl. z.B. OECD (2017a), S. 267, 293–295, 296, 298. Es ist zu beachten, dass das Fehlen von Fremdvergleichs-

daten allein grundsätzlich nicht die Anwendung der TPSM rechtfertigen kann. Vgl. z.B. Vögele/Raab (2015b), 

S. 423. 
506 Vgl. OECD (2017b), S. 4, 9. 
507 Vgl. z.B. OECD (2017b), S. 19–20. 
508 Vgl. z.B. OECD (2017b), S. 6, 11; Vögele/Raab (2015b), S. 309–310, 422. 
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Zum Zwecke der Gewinnaufteilung müssen die von der TPSM betroffenen Transaktionen, die 

betroffenen Parteien sowie die aufzuteilenden Gewinne, also der Rahmen des TPSM-Split, be-

stimmt und abgegrenzt werden.509 Zunächst sind die Transaktionen, die von der TPSM betrof-

fen sein sollen, genau abzugrenzen, wobei mehrere Transaktionen aggregiert betrachtet werden 

können.510 Ausgehend davon sind die Gewinne, die der (bzw. den) Transaktion(en) zuzuordnen 

und nach der TPSM aufzuteilen sind, zu bestimmen. Dazu müssen die Gewinne innerhalb einer 

Einheit, die einem TPSM-Split zuzuordnen sind, von anderen Gewinnen der Einheit abgegrenzt 

und entsprechend mit Gewinnen anderer Einheiten aggregiert werden.511 In der Regel sollen 

die Betriebsergebnisse (EBIT) der beteiligten Parteien zusammengefasst werden.512 Zur Be-

stimmung der Gewinne einer Einheit, die im Rahmen des TPSM-Split abgegrenzt und aggre-

giert werden sollen, sollen die relevanten Aufwendungen und Erträge der beteiligten Parteien, 

inklusive etwaiger Gemeinkosten,513 abgegrenzt werden. Die zu aggregierenden Gewinne sind 

mit Blick auf Rechnungslegungsgrundsätze zu vereinheitlichen. Gegebenenfalls sind Wäh-

rungsanpassungen vorzunehmen.514 Als Ausgangspunkt können Handelsbilanzdaten oder auch 

Daten aus der internen Unternehmensrechnung verwendet werden, sofern sie verlässlich, nach-

prüfbar und hinreichend transaktionsbezogen sind. Produktlinien- oder Bereichs-Gewinn- und 

Verlustrechnungen werden hier als besonders nützlich angesehen.515 Es ist also notwendig, für 

alle, die an einer Transaktion (an Transaktionen) beteiligt sind, die der TPSM unterliegen, d.h. 

die Teil eines TPSM-Split sind, die Buchführung für Zwecke der TPSM zu vereinheitlichen 

und die Kosten der Beteiligten entsprechend dem TPSM-Split zuzuordnen.516 

Sind der Rahmen und die Gewinne des TPSM-Split bestimmt, sollen die Gewinne so aufgeteilt 

werden, wie fremde Dritte sie in vergleichbaren Transaktionen untereinander aufgeteilt hätten. 

Grundsätzlich schlägt die OECD zwei Verfahren zur Gewinnaufteilung innerhalb der TPSM 

vor: die Restgewinnanalyse (oder „residual analysis“) und die Beitragsanalyse (oder „contribu-

tion analysis“).517 Die Beitragsanalyse ordnet den gesamten aufzuteilenden Transaktionsge-

winn, d.h. den Gewinn, der dem TPSM-Split zuzuordnen ist (siehe oben), den beteiligten Par-

teien basierend auf den Fakten und Umständen des Einzelfalls zu. Die Restgewinnanalyse tut 

dies in einem zweiten Schritt nur für den Restgewinn, welcher nicht in einem ersten Schritt in 

                                                 
509 Vgl. OECD (2017b), S. 11. 
510 Vgl. z.B. Vögele/Raab (2015b), S. 422. 
511 Vgl. OECD (2017b), S. 11. 
512 Vgl. OECD (2017b), S. 12. 
513 Vgl. z.B. OECD (2018b), S. 40–43. 
514 Vgl. OECD (2017b), S. 5. 
515 Vgl. OECD (2017b), S. 11. 
516 Vgl. OECD (2017a), S. 119. 
517 Vgl. OECD (2017b), S. 10–11, (2018a), S. 148–150. 
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Form von Fremdvergleichsvergütungen anhand der einseitigen Methoden den nicht einzigarti-

gen, vergleichbaren Beiträgen, d.h. in der Regel einfacheren Routinebeiträgen, der jeweiligen 

Parteien zugeordnet werden kann (siehe oben). Sofern keine direkten Daten zur Verfügung ste-

hen, wie unabhängige Unternehmen unter vergleichbaren Umständen und für vergleichbare 

Transaktionen die Gewinne aufgeteilt hätten, können die (Rest-)Gewinne anhand der relativen 

Beiträge der jeweiligen Parteien zur Entstehung der aufzuteilenden (Rest-)Gewinne, gemessen 

durch deren Funktionen, die genutzten Wirtschaftsgüter und übernommenen Risiken, aufgeteilt 

werden.518 Faktisch könnte dies als eine einzelfallbezogene formelhafte Gewinnaufteilung nach 

den Beiträgen, konkretisiert durch die Werte von Funktionen, Wirtschaftsgütern und Risiken 

verstanden werden.519 Die OECD schlägt vor, in Abhängigkeit der Gegebenheiten und Um-

stände des Einzelfalls, Aufteilungsfaktoren, und, bei Verwendung mehrerer Faktoren, entspre-

chende Gewichtungen, anzuwenden, um die relativen Beiträge zu bestimmen und anhand des-

sen die (Rest-)Gewinne aufzuteilen. Mögliche Faktoren sind Kosten, Wirtschaftsgüter oder 

Verkaufserlöse.520 Die Aufteilungsfaktoren sollen die Kernwertbeiträge in Bezug auf die be-

trachtete(n) Transaktion(en) widerspiegeln.521 Damit soll grundsätzlich die Besteuerung des 

MNU-Gewinns entlang der Wertschöpfung erreicht bzw. ermöglicht werden.522 Im Ergebnis 

sind im Rahmen der TPSM (Rest-)Gewinne, d.h. Gewinne, wenn und soweit einseitige Metho-

den versagen, anhand einer einzelfallbezogenen, die Wertschöpfungsbeiträge widerspiegelnden 

Formel aufzuteilen. 

Basierend auf der nach der TPSM bestimmten Gewinnaufteilung sind die Verrechnungspreise 

der beteiligten Parteien für die im Rahmen des TPSM-Split betrachteten Transaktionen abzu-

leiten, sodass die zuvor festgelegte Gewinnaufteilung aus der Verrechnungspreissetzung resul-

tiert.523 

                                                 
518 Vgl. OECD (2017b), S. 13–14. 
519 Vgl. Schreiber (2015), S. 121. Auch Avi-Yonah; Avi-Yonah/ Benshalom weisen auf die technische Ähnlich-

keit der TPSM (bzw. dem in den USA angewandten Pendant, der „profit split method“ (vgl. z.B. Avi-Yonah 

(2010), S. 4, 16; Vögele/Raab (2015b), S. 425)) zu FA hin, trotz des deutlich begrenzteren Anwendungsberei-

ches der TPSM im Vergleich zu FA, der Anwendung der TPSM im Rahmen der Verrechnungspreissetzung 

und einer flexiblen Formel. Vgl. z.B. Avi-Yonah (1995), S. 93–94, (2010); Avi-Yonah/Benshalom (2011). Zu 

einem Vergleich der TPSM zu FA vgl. auch Kroppen et al. (2012). 
520 Vgl. OECD (2017b), S. 14. 
521 Vgl. OECD (2017b), S. 14. 
522 Vgl. Blough et al. (2018), S. 5. 
523 Vgl. Vögele/Witt (2015), S. 840–841, 842, 843; Vögele/Raab (2015b), S. 310–311. Für den Fall der Festset-

zung von Verrechnungspreisen wird dies als "ex ante approach“ oder als „arm's length price-setting approach" 

bezeichnet. Vgl. z.B. OECD (2017b), S. 9; OECD (2017a), S. 167. 
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Nach Ansicht der OECD können je nach Risikoübernahme tatsächlich erzielte oder antizipierte 

Gewinne („ex post“ bzw. „ex ante“) aufgeteilt werden, solange die Prinzipien zur Gewinnauf-

teilung, insbesondere die Aufteilungsfaktoren, ex ante, also zum Zeitpunkt des Eintretens in die 

Transaktion, festgelegt werden.524 

Zur Deckung des Informationsbedarfs im Rahmen der TPSM können interne Datenquellen aus 

dem internen wie externen Rechnungswesen zu Rate gezogen werden. In Abhängigkeit der 

Verwendung kostenbasierter Aufteilungsfaktoren kann es erforderlich sein, Aufwendungen 

entsprechend der(/n) Transaktion(en) zuzuordnen und von jenen anderer Transaktionen oder 

Produktlinien abzugrenzen. Hierfür kann es notwendig sein, transaktionsbezogene Konten zu 

erstellen.525 Insbesondere sollen die relevanten Beiträge in Form einzigartiger und wertvoller 

immaterieller Wirtschaftsgüter identifiziert werden.526 

Generell hängen sowohl der Anwendungsbereich als auch die Anwendung der TPSM im Ein-

zelfall, inklusive der Gewinnaufteilung, von den verfügbaren Informationen sowie den Fakten 

und Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab.527 

  

                                                 
524 Vgl. OECD (2017b), S. 11–12. 
525 Vgl. OECD (2017b), S. 14–15. 
526 Vgl. OECD (2017b), S. 15. 
527 Vgl. OECD (2017b), S. 9. Vgl. auch Kadet (2015), S. 1185. 
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4.2.2 Ableitung der Komplexitätskostenkategorien anhand des geltenden 

Systems und der TPSM 

4.2.2.1 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume 

Wie unter 2.3 dargestellt, wollen beteiligte Staaten im Rahmen einer Konsens- und Kooperati-

onslösung grundsätzlich nicht zu viel ihrer steuerlichen Souveränität528 aufgeben und entspre-

chend bezüglich der internationalen Gewinnaufteilung multinationaler Unternehmen möglichst 

frei und flexibel bleiben, d.h. sich nicht zu starr bzw. verbindlich auf bestimmte Regelungen 

oder Ergebnisse der internationalen Gewinnaufteilung festlegen.529 Je flexibler und weniger 

verbindlich überstaatliche Regelungen zur internationalen Gewinnaufteilung gestaltet sind, 

desto mehr Souveränität verbleibt diesbezüglich grundsätzlich bei den einzelnen Staaten.530 Im 

Kontext der Verrechnungspreissetzung kann diese Flexibilität generell aus im Folgenden dar-

gestellten Aspekten resultieren.531 Zum einen wurde unter 4.2.1 bereits dargestellt, dass die 

OECD-Verrechnungspreisleitlinien (kurz Richtlinien) keine Gesetze (sog. „hard law“), sondern 

lediglich Richtlinien (sog. „soft law“) darstellen, welche sich, trotz ihrer starken faktischen 

Wirkung, endgültig erst durch nationale Gesetze entfalten.532 Zum anderen bringen konzeptio-

nelle Schwächen533 bei und innerhalb der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes, Ab-

grenzungsschwierigkeiten bei Anwendung der und/ oder unpräzise oder nicht endgültige Rege-

lungen innerhalb der OECD-Verrechnungspreisleitlinien Interpretationsspielräume534 mit 

sich,535 die von den beteiligten Staaten, aber auch von den involvierten Unternehmen, zu den 

jeweiligen Gunsten genutzt werden können.536 Die dadurch erreichte Flexibilität der Staaten in 

Bezug auf die internationale Gewinnaufteilung innerhalb multinationaler Unternehmen kann 

damit zur Konsensfähigkeit eines Systems der internationalen Gewinnaufteilung beitragen und 

                                                 
528 Vgl. zu einer Definition z.B. McLure (2001), S. 328–329. 
529 Vgl. auch Luckhaupt et al. (2012b), S. 99. 
530 Vgl. ähnlich Schreiber (2018), S. 265. Vgl. fallweise zum Spannungsfeld zwischen der steuerlichen Souverä-

nität einzelner Staaten und internationalen Vereinbarungen etwa McLure (2001), S. 340–341; Li (2012), S. 79–

80, 85–86. Eine Einigung auf eine formelhafte Gewinnaufteilung wird etwa als ein tieferer Eingriff in die 

steuerliche Souveränität der Staaten angesehen im Vergleich zu verstärkten Standardisierungen im Bereich der 

Verrechnungspreissetzung. Vgl. Greil (2017), S. 174–175. 
531 Ob dies letztlich von den OECD-Mitgliedsstaaten intendiert ist oder nicht, soll im Rahmen dieser Arbeit nicht 

abschließend diskutiert werden. 
532 Vgl. Li (2012), S. 78–80, 84–85. 
533 Hiermit sind Schwächen des theoretischen Fundaments, d.h. theoretische Schwierigkeiten, gemeint. Vgl. z.B. 

Schreiber (2017), S. 573–574. 
534 Hiermit sind Ermessensspielräume im Kontext des Verrechnungspreissystems gemeint. Vgl. z.B. Schreiber 

(2017), S. 574. 
535 Vgl. z.B. OECD (2018a), S. 38; Luckhaupt et al. (2012b), S. 104, (2012a), S. 362; Borstell et al. (2015), S. 184. 

Vgl. analog Ewert/Wagenhofer (2014), S. 570. 
536 Vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 573–574; Kadet (2015), S. 1184; Luckhaupt et al. (2012b), S. 91; Greil (2017), 

S. 174–175. 
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Grundlage eines tragfähigen, dauerhaften Konsenses wie mit Blick auf den Fremdvergleichs-

grundsatz und die OECD-Verrechnungspreisleitlinien sein.537 

Die beschriebene Flexibilität bringt jedoch gleichzeitig Steuerplanungsspielräume für MNUs538 

und Steuerverwaltungen mit sich,539 die wie unter 2.4 aufgeführt, zu Steuerplanungskosten sei-

tens der MNUs und Steuerverwaltungen führen und die Komplexitätskosten des Steuersystems 

erhöhen können540. Steuerplanungsspielräume können im Rahmen der Verrechnungspreisset-

zung insbesondere mit erhöhten Anforderungen an Dokumentation, Vergleichsdaten, Begrün-

dungen541 und stärkerem steuerlichen Prüfungsfokus verbunden sein.542 Auch Finanzverwal-

tungen müssen im Falle von Interpretationsspielräumen ihre Wertungen in der Regel entspre-

chend begründen können.543 Daneben bergen Interpretationsspielräume die Gefahr, dass sie von 

verschiedenen Parteien (Unternehmen und/ oder Steuerverwaltungen) unterschiedlich ausge-

legt werden.544 Interpretationsspielräume machen Regelungen also streitanfälliger und bergen 

die Gefahr der Inkonsistenz.545 Unternehmen können sich zwischen den widerstreitenden Inte-

ressen verschiedener Staaten546, zuzüglich der eigenen Interessen, wiederfinden.547 Dies bringt 

                                                 
537 Vgl. auch Borstell et al. (2015), S. 184. Der Fremdvergleichsgrundsatz wird als das wohl einzige weltweite 

Besteuerungsprinzip angesehen durch den faktischen Einfluss der OECD-Verrechnungspreisleitlinien. Vgl. Li 

(2012), S. 79. Die Entstehung des Fremdvergleichsgrundsatzes fußt in den Entwicklungen des derzeitigen in-

ternationalen Besteuerungssystems in den frühen 1920er Jahren. Vgl. Collier/Andrus (2017), S. 6. Die OECD 

hält am Fremdvergleichsgrundsatz in den OECD-Verrechnungspreisleitlinien fest und kehrt auch im Rahmen 

des BEPS-Projekts nicht davon ab. Von einer konsolidierten MNU-Besteuerung basierend auf einer universell 

fixierten Formel distanziert die OECD sich klar und entschieden. Vgl. OECD (2018a), S. 38–44. Die OECD-

Verrechnungspreisleitlinien basieren auf einem Bericht von 1979. Vgl. OECD (1979), (2018a), S. 3. Sie wur-

den im Zuge des BEPS-Projekts überarbeitet und bestehen weiterhin. Vgl. OECD (2018a), S. 4. 
538 Vgl. z.B. Luckhaupt et al. (2012b), S. 91, (2012a), S. 363; Grotherr (2011a), S. 6. Siehe hierzu auch allgemein 

2.2 Vermeidung der Buchgewinnverlagerung. 
539 Vgl. z.B. Greil (2017), S. 174–175. 
540 Vgl. auch Luckhaupt et al. (2012a), S. 362; Schreiber (2018), S. 265, (2015), S. 121–122; Schreiber (2017), 

S. 574–575. Vgl. zu den Komplexitätskosten im Kontext der Verrechnungspreissetzung Kroppen et al. (2012), 

S. 280–282, (m.w.N.). 
541 Insbesondere auch in Folge des BEPS-Projektes. Vgl. z.B. EYGM Limited (2016), S. 4, 7. 
542 Vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 574–575; Kadet (2015), S. 1184; Avi-Yonah/Benshalom (2011), S. 377; Luck-

haupt et al. (2012b), S. 97, (m.w.N.); Luckhaupt et al. (2012a), S. 363; Kroppen et al. (2012), S. 280–281, 

(m.w.N.); Hülster (2016), S. 874; Niess/Karthaus (2017), S. 87–92, (m.w.N.).  
543 Vgl. z.B. OECD (2017b), S. 9. 
544 Vgl. Greil (2017), S. 162. Vgl. auch Blough et al. (2018), S. 8–9. 
545 Vgl. z.B. Avi-Yonah/Benshalom (2011), S. 377; Luckhaupt et al. (2012b), S. 92, (2012a), S. 363; OECD 

(2018a), S. 185; Hülster (2016), S. 874. 
546 Vgl. Luckhaupt et al. (2012a), S. 362. 
547 Vgl. auch Li (2012), S. 79–80. 
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Rechtsunsicherheit548 und die Gefahr von Doppelbesteuerung mit sich.549 Erhöhte Dokumenta-

tionsanforderungen erhöhen grundsätzlich den Informationsbedarf.550 Der Austausch von In-

formationen ist in der Regel mit Koordination und Kooperation verbunden. Mögliche Inkon-

sistenzen und Uneinigkeiten erhöhen zu deren Vermeidung551 grundsätzlich den Bedarf an Ei-

nigung552 und damit an Koordination und Kooperation.553 

Die Formulierungen innerhalb der OECD-Verrechnungspreisleitlinien sind selten starr. Bezüg-

lich der TPSM554 finden sich nicht fixe Regelungen insbesondere bezüglich der Fragen, wann 

die TPSM Anwendung finden soll, welche Transaktionen aggregiert zu betrachten sind und 

                                                 
548 Vgl. z.B. Hülster (2016), S. 874. 
549 Vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 574; Avi-Yonah/Benshalom (2011), S. 377; Luckhaupt et al. (2012a), (2012b), 

S. 92; Li (2012), S. 82, 84; OECD (2018a), S. 185; Niess/Karthaus (2017), S. 87–94, (m.w.N.); Flick Gocke 

Schaumburg/Horváth & Partners (2018), S. 7. 

 Laut einer Umfrage der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2004 (Europäische Kommission, GD Steuern 

und Zollunion (2004)) stellen Verrechnungspreise für 82,8 % der befragten großen EU-Unternehmen ein wich-

tiges Thema dar. Insbesondere stellen Dokumentationsanforderungen für 81,9 %, Doppelbesteuerungsrisiken 

für 79,9 % der befragten großen EU-Unternehmen eine Schwierigkeit dar. Vgl. Europäische Kommission, GD 

Steuern und Zollunion (2004), S. 5, 65–66. Laut einer Verrechnungspreisumfrage von Ernst & Young (EYGM 

Limited (2016)) geben 75 % der befragten Steuer- und Finanz-Führungskräfte das steuerliche Risikomanage-

ment als oberste Priorität im Bereich der Verrechnungspreise an. 72 % der Befragten gaben an, dass Verrech-

nungspreise ein Kernthema bei Streitigkeiten waren. Vgl. EYGM Limited (2016), S. 19. Auch eine Umfrage 

unter großen MNUs von Deloitte (Deloitte (2016b)) bestätigt, dass die Risikominimierung in der globalen 

Verrechnungspreissetzung für den höchsten Anteil der Befragten (84 %) eine hohe Wichtigkeit hat. Vgl. De-

loitte (2016b), S. 4. Eine aktuelle Studie von Flick Gocke Schaumburg/Horváth & Partners (2018) basierend 

auf einer Umfrage im deutschsprachigen Raum unter Unternehmen aller Größen unterstützt die Bedeutsamkeit 

von Verrechnungspreisen im Rahmen von Betriebsprüfungen. Die Hinterfragung bei Transaktionen mit imma-

teriellen Wirtschaftsgütern hat dabei in den letzten Jahren noch zugenommen. Vgl. Flick Gocke Schaum-

burg/Horváth & Partners (2018), S. 6–7. 

 Umfragen unter (multinationalen) Unternehmen bestätigen zudem, dass sich die erhöhten Dokumentationsan-

forderungen in Folge und allgemein Ergebnisse des BEPS-Projektes im Rahmen der Verrechnungspreise (vgl. 

OECD (2016b), (2015b), (2018b)) zusätzlich verschärfend auf Dokumentation, Gestaltung und Befolgung aus-

wirken. Vgl. z.B. Deloitte (2018), S. 28; Flick Gocke Schaumburg/Horváth & Partners (2018), S. 2, 3. 

 Insgesamt zeichnet sich damit das Bild ab, dass die steuerliche Risikominimierung, Befolgung und die Erfül-

lung von Dokumentationsverpflichtungen, letztere nochmals verstärkt durch das BEPS-Projekt, im Bereich der 

Verrechnungspreise mittlerweile eine übergeordnete Rolle über der Nutzung der Verrechnungspreise als Steu-

erplanungsinstrument spielen. Vgl. auch Niess/Karthaus (2017), S. 88–89, (m.w.N.); Flick Gocke Schaum-

burg/Horváth & Partners (2018), S. 7. 

 Diese Sichtweise unterstützend, legen empirische Studien nahe, dass Dokumentationsvorschriften im Bereich 

der Verrechnungspreise wirksam sind, Buchgewinnverlagerungen mittels Verrechnungspreisgestaltungen ein-

zudämmen. Vgl. z.B. Riedel et al. (2015). 
550 Vgl. allgemein zum Informationsbedarf bei Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes OECD (2018a), 

S. 38. 
551 Vgl. hierzu z.B. OECD (2018a), S. 185–247. 
552 Vgl. z.B. OECD (2018a), S. 199, 206, 219, 236; Niess/Karthaus (2017), S. 90. Die Studie von Flick Gocke 

Schaumburg/Horváth & Partners (2018) zeigt auch, dass Verrechnungspreiskorrekturen im Rahmen von Be-

triebsprüfungen, die zu Doppelbesteuerungen führen, oft in Folge von Verständigungsverfahren beseitigt wer-

den können. Verständigungsverfahren mussten von einem Drittel der befragten Unternehmen bereits geführt 

werden. Vgl. Flick Gocke Schaumburg/Horváth & Partners (2018), S. 7. 
553 Vgl. analog und fallweise z.B. Schreiber (2018), S. 268–269; OECD (2018a), S. 41. Vgl. auch Kroppen et al. 

(2012), S. 280–281. 
554 Siehe zu den folgenden (erneuten) Darstellungen der TPSM Abschnitt 4.2.1 sowie die dortigen entsprechenden 

Nachweise. 
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welche nicht, wie genau Erlöse und Kosten abzugrenzen sind, welche Art Gewinn (Bruttoge-

winn, Betriebsergebnis) zu aggregieren ist, auf welcher Basis Gewinne letztendlich zu verein-

heitlichen sind und, besonders, wie genau Gewinne aufzuteilen sind. Die OECD betont sehr 

stark die Abhängigkeit der Methode von der Informationslage sowie von den Fakten und Um-

ständen des Einzelfalls.555 Die OECD sieht die darin liegende Flexibilität als Vorteil.556 Die 

Abgrenzungen und Anwendungsvorschriften sind oftmals nicht scharf formuliert bzw. entzieht 

die OECD vielen Regelungen die Schärfe durch den fortwährenden Verweis auf die Fakten und 

Umstände des Einzelfalls. Selbst wenn Formulierungen auf den ersten Blick klar und eindeutig 

erscheinen mögen oder Konkretisierungen stattfinden, wird bei genauerem Betrachten ersicht-

lich, dass sich auch daraus oftmals keine eindeutigen Ergebnisse ableiten lassen.557 Dies soll an 

den Regelungen zur Aufteilung der (Rest-)Gewinne im Rahmen der TPSM veranschaulicht 

werden. 

Die Gewinnaufteilung im Rahmen der TPSM ist nicht standardisiert, sondern Gewinne sollen 

wie unter fremden Dritten in vergleichbaren Umständen aufgeteilt werden. Hier findet sich eine 

grundlegende konzeptionelle Schwäche des Fremdvergleichsgrundsatzes. Denn gerade hochin-

tegrierte Transaktionen, die tendenziell unter den Anwendungsbereich der TPSM fallen, sind 

auf offenen Märkten selten zu beobachten.558 Die TPSM kann grundsätzlich Anwendung fin-

den, wenn zwei oder mehrere Unternehmen einzigartige Beiträge leisten, d.h. gerade Beiträge, 

die nicht mit Beiträgen vergleichbar sind, die unabhängige Parteien in vergleichbaren Umstän-

den leisten. Die Tatsache, dass die Transaktion unternehmensintern stattfindet, zeigt, dass das 

Unternehmen die interne Transaktion der Markttransaktion vorzieht. Denn aus ökonomisch-

theoretischer Sicht ersetzen unternehmensinterne Transaktionen entsprechende Transaktionen 

über den Markt (zwischen fremden Dritten), wenn dies kostengünstiger ist.559 Demzufolge wür-

den vergleichbare Unternehmen in vergleichbaren Umständen vergleichbare Transaktionen560 

auch internalisieren.561 Ein Vorliegen beider Transaktionswege (unternehmensintern und 

Markttransaktion) sollte nur in dem besonderen Fall der Indifferenz gegeben sein, d.h. wenn 

beide Transaktionsformen gleich kostenintensiv für das Unternehmen sind.562 Damit sollten 

regelmäßig keine Fremdvergleichstransaktionen für Transaktionen innerhalb von integrierten 

                                                 
555 Vgl. auch Kadet (2015), S. 1185; EU Joint Transfer Pricing Forum (2019), S. 3. 
556 Vgl. OECD (2017b), S. 5. 
557 Vgl. auch Kadet (2015), S. 1185, 1186. Vgl. analog Luckhaupt et al. (2012a), S. 364. 
558 Vgl. Schreiber (2015), S. 116, 119. Vgl. analog Luckhaupt et al. (2012a), S. 361; Avi-Yonah/Benshalom 

(2011), S. 376–377. 
559 Vgl. Coase (1937); Williamson (1971), (1987), S. 23–29. 
560 Vgl. zu diesen Bedingungen etwa OECD (2018a), S. 44–45, 46, 53–55. 
561 Vgl. Luckhaupt et al. (2012b), S. 100. 
562 Vgl. analog Luckhaupt et al. (2012a), S. 361. 
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Unternehmen zu finden sein.563 Die OECD erkennt die Schwierigkeiten der Verfügbarkeit von 

Fremdvergleichsdaten (im Rahmen der TPSM) an564 und konkretisiert im Rahmen der TPSM 

dahingehend, Gewinne anhand der relativen Beiträge der Parteien zur Generierung der aufzu-

teilenden Gewinne, gemessen durch Funktionen, Wirtschaftsgüter und Risiken, aufzuteilen.565 

Jedoch weisen auch diese Konkretisierungen konzeptionelle Schwächen auf. Denn innerhalb 

eines integrierten Unternehmens tragen alle ausgeübten Funktionen zur Gewinnentstehung bei. 

Alle Funktionen innerhalb des Unternehmens sind notwendig, aber alleine nicht hinreichend 

für die Verwirklichung des Gewinns. Es kann somit aus einer theoretischen Sicht nicht eindeu-

tig festgestellt werden, welche Teile des auf Synergieeffekten beruhenden Gesamtgewinns ein-

zelnen Unternehmensteilen oder -funktionen zugeordnet werden sollen.566 Wie oben beschrie-

ben, zieht das MNU die Unternehmensintegration der freien Markttransaktion vor. Die Unter-

nehmensintegration muss daher Synergieeffekte567 beinhalten, die die Desintegration nicht bie-

tet. Durch Synergien sind Gewinne integrierter Unternehmen höher im Vergleich dazu, dass 

die einzelnen Unternehmensteile unabhängig voneinander agieren würden.568 Synergieeffekte 

entstehen gerade durch das Zusammenwirken der einzelnen Funktionen und Unternehmensteile 

infolge des Zusammenschlusses innerhalb des Unternehmens. Entsprechend lassen sich auf Sy-

nergieeffekten beruhende Gewinne integrierter Unternehmen nicht theoretisch eindeutig auf die 

einzelnen Unternehmenseinheiten aufteilen für den Fall, dass diese nicht integriert wären.569 

Dies sollte umso mehr für tendenziell in den Anwendungsbereich der TPSM fallende, hochin-

tegrierte Transaktionen, bei denen zwei oder mehrere Unternehmenseinheiten einzigartige und 

wertvolle Beiträge leisten, gelten,570 sodass eine theoretisch klare Gewinnaufteilung anhand der 

Wertbeiträge nach Funktionen, Wirtschaftsgütern und Risiken scheitert.571 Die OECD konkre-

tisiert die Gewinnaufteilung im Rahmen der TPSM anhand der relativen Wertbeiträge, gemes-

sen durch Funktionen, Wirtschaftsgüter und Risiken, weitergehend durch die vorgeschlagenen 

                                                 
563 Vgl. Schreiber (2015), S. 115–116. Vgl. allgemein Luckhaupt et al. (2012b), S. 100; Schreiber (2017), S. 573–

574. Vgl. ausführlicher und weitergehend diskutierend Schreiber/Voget (2017), S. 146–148, (m.w.N.). 
564 Vgl. hierzu allgemein, insbesondere für den Fall vertikaler Integration OECD (2018a), S. 38. 
565 Vgl. OECD (2018b), S. 24. Vgl. analog Luckhaupt et al. (2012a), S. 362. 
566 Vgl. z.B. Devereux/Vella (2014), S. 453, 468; Devereux/de la Feria (2014), S. 2; Bird (1986), S. 334; McLure 

(1984); Richman (1963), S. 26. 
567 Vgl. hierzu ausführlich etwa McLure (1984). 
568 Vgl. McLure (1984), S. 95. 
569 Vgl. z.B. McLure (1984); Schreiber (2017), S. 573–574; Ewert/Wagenhofer (2014), S. 569–570; Avi-

Yonah/Benshalom (2011), S. 379. Vgl. ausführlicher und weitergehend diskutierend auch Schreiber/Voget 

(2017), S. 148, (m.w.N.); Luckhaupt et al. (2012a), S. 362, (m.w.N.). 
570 Vgl. analog Schreiber (2017), S. 574; Schreiber/Voget (2017), S. 147, (m.w.N.). Markttransaktionen, die hoch 

spezifische Güter involvieren, werden laut Williamson tendenziell durch unternehmensinterne (integrierte) 

Transaktionen ersetzt, finden demnach eher innerhalb von Unternehmen als auf Märkten statt. Vgl. Williamson 

(1981), S. 1546–1547, 1548. Die Ersparnis von Transaktionskosten durch die Integration solcher Transaktio-

nen in Unternehmen stellt eine Quelle von Synergieeffekten dar. Vgl. McLure (1984), S. 95. 
571 Vgl. Schreiber (2015), S. 116–117,119–120. 
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Aufteilungsfaktoren, die die Beiträge widerspiegeln sollen.572 Doch basieren auch diese Kon-

kretisierungen auf den einzelnen Beiträgen der beteiligten Parteien, die theoretisch unbestimm-

bar sind.573 Bezüglich der letztendlich zu verwendenden Faktoren und Gewichtungen sowie der 

Messung der Faktoren bleibt die OECD offen.574 Sich ergebende Interpretationsspielräume 

durch konzeptionelle Schwächen werden folglich nicht durch hinreichend standardisierte Re-

gelungen geschlossen.575 Damit bleibt die Gewinnaufteilung einzelfallabhängig, theoretisch un-

bestimmt und praktisch herausfordernd576.577 

Zusammenfassend scheinen die unter 4.2.1. beschriebenen Anwendungsschritte der TPSM, von 

der Auswahl der TPSM als die am besten geeignetste Methode bis zur Gewinnaufteilung, nicht 

endgültig klar und fix geregelt zu sein.578 Hinzu kommen die dem Fremdvergleichsgrundsatz 

inhärenten konzeptionellen Schwächen, die besonders bei von der TPSM betroffenen Transak-

tionen zu Tage treten dürften. Diese werden im Rahmen der TPSM auch nicht durch hinrei-

chende Standardisierungen überlagert.579 Dies lässt Raum für Interpretation580 und eröffnet 

Spielraum sowohl für involvierte Unternehmen als auch für Fiski.581 Während dies für Steuer-

jurisdiktionen in Bezug auf die Gewinnaufteilung und damit die Steueraufkommensverteilung 

zunächst Flexibilität mit sich bringt, bietet es involvierten Unternehmen Steuerplanungsspiel-

räume.582 Daraus resultieren die zuvor beschriebenen Komplexitätskosten für Unternehmen583 

und Steuerbehörden584.585 

                                                 
572 Vgl. OECD (2017b), S. 13–17. 
573 Vgl. auch Devereux/Vella (2014), S. 468. 
574 Vgl. OECD (2017b), S. 14.  
575 So z.B. im Rahmen folgender Vorschläge Avi-Yonah et al. (2009); Avi-Yonah/Benshalom (2011), S. 385; Luck-

haupt et al. (2012a), (2012b); Schreiber (2015), S. 120–121; Kadet (2015); Greil (2017); Devereux et al. 

(2019), S. 68–69. 
576 Vgl. z.B. EU Joint Transfer Pricing Forum (2019), S. 4; PwC (2018), S. 5. 
577 Vgl. auch Kadet (2015), S. 1186; Schreiber (2015), S. 119–120. Die OECD erkennt die Schwierigkeit der 

Bestimmung angemessener Faktoren grundsätzlich an. Vgl. OECD (2018b), S. 13, (2017b), S. 5. 
578 Vgl. auch PwC (2018). 
579 Vgl. für Vereinfachung, Standardisierung sowie für und zu Klarstellungen im Rahmen der TPSM zur Redu-

zierung von Komplexität auch EU Joint Transfer Pricing Forum (2019). 
580 Vgl. analog Luckhaupt et al. (2012b), S. 104. Vgl. in Bezug auf die einzelnen Anwendungsschritte der TPSM 

OECD (2018b), S. 13. Vgl. zur Gewinnaufteilung PwC (2018), S. 5; Luckhaupt et al. (2012b), S. 106. 
581 Vgl. in Bezug auf die Anwendungsvoraussetzungen z.B. PwC (2018), S. 2. 
582 Vgl. Kroppen et al. (2012), S. 276–277. Zu denken ist hier in erster Linie an die Möglichkeit der Buchgewinn-

verlagerung von Tochtergesellschaften an Hochsteuerstandorten in solche an Niedrigsteuerstandorten mittels 

theoretisch nicht fixierbarer Verrechnungspreise (vgl. allgemein bzw. grundlegend z.B. Avi-Yonah/Benshalom 

(2011), S. 373, 379; Richman (1963), S. 26). Doch auch bezüglich der übrigen, nicht fix geregelten Anwen-

dungsschritte der TPSM bestehen grundsätzlich Interpretations- und damit Steuerplanungsspielräume, etwa 

bezüglich der Anwendung der TPSM oder einer anderen Verrechnungspreismethode. Vgl. auch Blough et al. 

(2018), S. 5–7, 8–9. 
583 Vgl. OECD (2018b), S. 13, (2017b), S. 5; PwC (2018), S. 5; Deloitte (2016a), S. 2. 
584 Vgl. Kadet (2015), S. 1185–1186. Vgl. auch allgemein Avi-Yonah/Benshalom (2011), S. 373–380. 
585 Vgl. Kroppen et al. (2012), S. 277; Schreiber (2015), S. 119–120; EU Joint Transfer Pricing Forum (2019), 

S. 3, 15; Deloitte (2016a), S. 1–2. Vgl. in Bezug zum Anwendungsbereich der TPSM etwa Blough et al. (2018), 

S. 5–7, 8–9. 
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Es ist festzuhalten, dass eines der Hauptprobleme der TPSM die konzeptionellen Schwächen 

des Fremdvergleichsgrundsatzes, Abgrenzungsschwierigkeiten und/ oder -bedarfe586 und/ oder 

die oft unpräzisen bzw. nicht fixen Regelungen sind, woraus sich Interpretations- und damit 

Steuerplanungsspielräume ergeben. Daraus lassen sich die folgenden Komplexitätskostenkate-

gorien als Konkretisierung der Erhebungs- und Befolgungskosten und Zusammenhänge ablei-

ten: Interpretationsspielräume können mit Steuerplanungskosten, wie erhöhtem Informations-

bedarf sowie Einigungsbedarf aufgrund steuerlicher Dispute oder zur Beseitigung uneinheitli-

cher Regelanwendungen, verbunden sein.587 Abgrenzungsschwierigkeiten können zu erhöhtem 

Informationsbedarf führen, um die nötigen Abgrenzungen vornehmen zu können. Abgrenzun-

gen, sofern sie einheitlich vorgenommen werden sollen, benötigen der Einigung der betroffenen 

Parteien. Einigungen bedürfen der Koordination und Kooperation der Parteien.588 Informati-

onsbedarf kann mit Kooperations- und Koordinationsbedarf bezüglich des Austausch von In-

formationen einhergehen. Im Ergebnis lassen sich die Erhebungs- und Befolgungskosten unter 

Koordinations- und Kooperationsbedarfe subsumieren, sofern die Regelungen einheitlich und 

konsistent angewandt werden sollen. 

4.2.2.2 Koordination und Kooperation 

Wie unter 4.2.1 dargestellt,589 ist die TPSM transaktions- bzw. transaktionen- und einzelfallba-

siert.590 Sie bezieht jedoch grundsätzlich als einzige Verrechnungspreismethode zwei oder mehr 

Parteien in die Verrechnungspreisbestimmung bzw. -überprüfung mit ein. Im Gegensatz zu ein-

seitigen Verrechnungspreismethoden erstreckt die Anwendung der TPSM sich daher in der Re-

gel auf mindestens zwei involvierte Unternehmenseinheiten und die entsprechenden Fiski.591 

Dies dehnt den Bedarf an Information, Koordination, Kooperation und Konsens grundsätzlich 

auf die an einem TPSM-Split beteiligten Unternehmenseinheiten und die involvierten Fiski 

                                                 
586 Siehe hierzu die Diskussion unter 4.2.2.2 Koordination und Kooperation. Bezüglich des Anwendungsbereiches 

der TPSM vgl. z.B. Devereux et al. (2019), S. 16–17. 
587 Vgl. Kroppen et al. (2012), S. 280–281. 
588 Vgl. in Bezug auf die Gewinnaufteilung z.B. Mintz (1999), S. 398. 
589 Zu den Beschreibungen der TPSM siehe erneut 4.2.1 und die dortigen entsprechenden Nachweise. 
590 Der Bezug auf Einzeltransaktionen selbst im Rahmen des Verrechnungspreissystems sowie die damit verbun-

denen, notwendigen Abgrenzungen werden grundsätzlich als komplex angesehen. Vgl. z.B. Jacobs et al. 

(2016), S. 629. Hiervon soll allerdings im Grunde abgesehen werden, da der Kontext der Verrechnungspreis-

setzung im Rahmen dieser Arbeit nicht verlassen wird. 
591 Jedoch ist anzumerken, dass auch einseitige Methoden in ihrer Anwendung sowie deren Ergebnisse grundsätz-

lich von beiden Seiten (der Fiski sowie der Unternehmenseinheiten) anerkannt werden müssen, um Konflikte 

zu vermeiden. Vgl. auch Li (2012), S. 79–80. Außerdem wird bei Involvierung immaterieller Wirtschaftsgüter 

eine einseitige Vergleichsanalyse als nicht ausreichend angesehen, auch wenn danach eine einseitige Verrech-

nungspreismethode angewandt wird (vgl. OECD (2017a), S. 285, 313). Bei Involvierung immaterieller Wirt-

schaftsgüter können demnach grundsätzlich mehrere Parteien in die Betrachtung miteinbezogen werden. Vgl 

außerdem z.B. OECD (2018b), S. 13–14. 
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aus,592 sofern die Methode koordiniert und einheitlich angewendet werden soll.593 Die Erhe-

bungs- und Befolgungskosten steigen grundsätzlich, je mehr Fiski und Unternehmenseinheiten 

involviert sind.594 

Bei Anwendung der TPSM muss zunächst der Anwendungsbereich, d.h. der TPSM-Split als 

solcher, bestimmt und abgegrenzt werden. Dies beinhaltet die Bestimmung und Abgrenzung 

der betroffenen Transaktion(en), der betroffenen Unternehmenseinheiten sowie der betroffenen 

und zu aggregierenden Gewinne.595 Zur Bestimmung der Anwendbarkeit der TPSM müssen 

die einzigartigen und wertvollen Beiträge, wie einzigartige und wertvolle immaterielle Wirt-

schaftsgüter, sowie die Beitragenden identifiziert und abgegrenzt werden.596 Die Informationen 

über die Beiträge der einzelnen Parteien müssen innerhalb eines Split ausgetauscht werden.597 

Bei dem Ziel der konsistenten Anwendung der TPSM besteht bezüglich der Abgrenzung des 

TPSM-Split zwischen den betroffenen Parteien innerhalb des Unternehmens sowie den jeweils 

betroffenen Steuerverwaltungen Einigungsbedarf.598 Um die Abgrenzungen vorzunehmen, be-

nötigen die Beteiligten die jeweils nötigen Informationen über die betroffenen Transaktionen, 

die betroffenen Einheiten, deren mögliche Gewinn- bzw. Wertbeiträge599 als auch über die je-

weiligen Gewinne. Der diesbezügliche unternehmenseinheiten- sowie steuerjurisdiktionen-

übergreifende Informationsaustausch und Einigungsprozess bedarf der Koordination und Ko-

operation.  

Die Gewinne (Erträge und Aufwendungen) innerhalb einer Einheit, die im Rahmen der TPSM 

aggregiert werden sollen, müssen von solchen Gewinnen dieser Einheit abgegrenzt werden, die 

nicht im Rahmen des TPSM-Split aggregiert und aufgeteilt werden sollen (siehe oben). Dies 

                                                 
592 Vgl. auch OECD (2018b), S. 13; Schreiber (2018), S. 268. Vgl. bzgl. des Informationsbedarfs z.B. Jacobs et 

al. (2016), S. 615; sowie analog Luckhaupt et al. (2012b), S. 110–111. Vgl. bzgl. des Informationsbedarfs im 

Gegensatz bei den einseitigen Methoden Luckhaupt et al. (2012b), S. 104–105. 
593 Vgl. auch EU Joint Transfer Pricing Forum (2018), S. 6. Vgl. beispielhaft in Bezug auf die Gewinnaufteilung 

Kroppen et al. (2012), S. 274. 
594 Vgl. Luckhaupt et al. (2012b), S. 98. Vgl. analog OECD (2017a), S. 42; Kroppen et al. (2012), S. 281. 
595 Vgl. auch OECD (2018b), S. 21; Schreiber (2018), S. 268. 
596 Diese müssen grundsätzlich auch bei Anwendung einseitiger Methoden identifiziert werden bzw. allgemeiner 

müssen Routine- von Nicht-Routinefunktionen bzw. Routineunternehmen von sog. Entrepreneuren oder Stra-

tegieträgern abgegrenzt werden. Vgl. Jacobs et al. (2016), S. 586–588. Vgl. allgemein auch OECD (2018b), 

S. 13–14. 
597 Vgl. Blough et al. (2018), S. 9. 
598 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 268. 
599 Vgl. auch OECD (2018b), S. 13–14. 
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soll ausgehend von der Bestimmung der Transaktion(en) geschehen, die von der TPSM betrof-

fen sein soll(en).600 Insbesondere die Zuordnung von Gemeinkosten zu Einheiten und Transak-

tionen kann zu Abgrenzungsschwierigkeiten führen.601 

In Summe besteht Abgrenzungsbedarf602 bezüglich der Bestimmung des Anwendungsbereiches 

der TPSM in einem bestimmten Fall603 mit Blick auf die betroffenen Einheiten, die betroffenen 

Transaktionen und die betroffenen Gewinne. Dieser Abgrenzungsbedarf bringt Einigungsbe-

darf grundsätzlich die Unternehmenseinheiten und Steuerverwaltungen betreffend mit sich. In-

soweit Einigungsbedarf bezüglich der Abgrenzungen besteht, benötigen die betroffenen Par-

teien die nötigen Informationen der jeweils anderen Parteien, um die Abgrenzungen entspre-

chend vorzunehmen und sich auf eine Abgrenzung einigen zu können. Insoweit besteht dem-

nach auch Informationsbedarf. Sowohl der Informationsaustausch als auch die Einigungen be-

dürfen grundsätzlich der Koordination und Kooperation zwischen den betroffenen Parteien, da-

mit Informationsaustausch und Einigungen zustande kommen können.604 

Bei der Aggregierung der Gewinne ist nicht fix geregelt, welche Gewinnmaße (z.B. operative 

Gewinne, Bruttogewinne) aggregiert werden sollen. Diesbezüglich besteht bezogen auf einen 

TPSM-Split Einigungsbedarf. Die zu aggregierenden Gewinne sollen bezüglich der Rech-

nungslegung vereinheitlicht werden. Dies erfordert Einigungsbedarf bezüglich der anzuwen-

denden Vorschriften.605 Die Aggregierung und Vereinheitlichung der Gewinne erfordert den 

Austausch der relevanten Informationen zwischen den vom TPSM-Split betroffenen Unterneh-

menseinheiten.606 Auch die Steuerverwaltungen müssen diesbezüglich auf Informationen von 

Unternehmenseinheiten in anderen Ländern Zugriff haben.607 Die Aggregierung und Verein-

heitlichung der einzelnen Gewinne bedarf der Koordination und Kooperation innerhalb des 

TPSM-Split.608 Sowohl die Einigungen als auch der Austausch der relevanten Informationen 

bedürfen damit auch in diesen Schritten in der Umsetzung grundsätzlich der Koordination und 

Kooperation.609 

                                                 
600 Vgl. auch OECD (2018b), S. 11, 13, 21. 
601 Vgl. OECD (2018b), S. 13; OECD (2017b), S. 5. Vgl. analog Luckhaupt et al. (2012b), S. 108. 
602 Auf die negativen Folgen, die aus Abgrenzungsschwierigkeiten resultieren können, soll in diesem Abschnitt 

nicht erneut eingegangen werden. Siehe hierzu 4.2.2.1 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume.  
603 Vgl. analog Schreiber (2015), S. 121. 
604 Siehe hierzu auch 4.2.2.1 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume. 
605 Vgl. grundsätzlich OECD (2018b), S. 13. Vgl. auch Schreiber (2018), S. 268. 
606 Vgl. OECD (2018b), S. 13.Vgl. auch Jacobs et al. (2016), S. 615; Blough et al. (2018), S. 9. 
607 Vgl. OECD (2017b), S. 5, (2018b), S. 13. Vgl. auch Jacobs et al. (2016), S. 615. 
608 Vgl. analog OECD (2017a), S. 40, 42. 
609 Vgl. analog OECD (2017a), S. 40, 42. Vgl. auch EU Joint Transfer Pricing Forum (2018), S. 6. 
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Bezüglich der Aufteilung der Gewinne im Rahmen der TPSM besteht Abgrenzungs- und ent-

sprechender Einigungsbedarf, da festgelegt werden muss, ob und inwieweit die Beiträge mittels 

Standardvergütungen abgegolten werden können, ob also die Restgewinn- oder die Bei-

tragsanalyse anzuwenden ist. Dieser Schritt ähnelt der Bestimmung der Transaktionen, auf die 

die TPSM angewendet werden soll. Es muss mithin abgegrenzt werden, inwieweit Beiträge 

mittels einseitiger Methoden vergütet werden können.610 Insbesondere besteht bezüglich eines 

TPSM-Split Einigungsbedarf bezüglich der Formel zur Aufteilung von (Rest-)Gewinnen, d.h. 

bezüglich der zu verwendenden Faktoren, der Messung der Faktoren und deren Gewichtun-

gen.611 Zur Anwendung der Aufteilungsformel benötigen die Unternehmenseinheiten und Steu-

erverwaltungen die jeweiligen Informationen aus den am TPSM-Split beteiligten Unterneh-

menseinheiten über die verwendeten Aufteilungsfaktoren und deren Gewichtungen.612 Diese 

Informationen müssen u.U. innerhalb der einzelnen Einheiten den von der TPSM betroffenen 

Transaktionen zugeordnet und damit abgegrenzt werden.613 Die Größen, die in die Aufteilungs-

faktoren eingehen, müssen u.U. bezüglich der Definition und der Ermittlung (z.B. mit Blick auf 

die verwendeten Rechnungslegungsstandards) angepasst werden.614 Dies beinhaltet weiteren 

Informations-, Einigungs-, Koordinations- und Kooperationsbedarf. 

Die einzelnen beschriebenen Schritte bedürfen in ihrer Umsetzung der Koordination und Ko-

operation bezogen auf einen TPSM-Split, d.h. innerhalb eines TPSM-Split, grundsätzlich zwi-

schen den von einem Split betroffenen MNU-Einheiten, zwischen den entsprechend involvier-

ten Steuerjurisdiktionen615 sowie zwischen den betroffenen MNU-Einheiten und den involvier-

ten Steuerjurisdiktionen616. Tabelle 5 fasst die analysierten Schritte im Rahmen der Anwendung 

der TPSM (hier kurz Anwendungsschritte) sowie die daraus folgenden Komplexitätskosten im 

Sinne der betroffenen Komplexitätskostenkategorien in einer Übersicht zusammen.

                                                 
610 Vgl. analog Schreiber (2015), S. 121; Avi-Yonah/Benshalom (2011), S. 385–386. 
611 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 268; Vögele/Raab (2015b), S. 432; Kroppen et al. (2012), S. 274. Vgl. analog 

OECD (2017a), S. 40. Vgl. allgemein bzgl. der Verrechnungspreissetzung Sauerland (2007), S. 107.  
612 Vgl. auch Jacobs et al. (2016), S. 615; Blough et al. (2018), S. 9. 
613 Vgl. auch OECD (2018b), S. 25. 
614 Vgl. Vögele/Raab (2015b), S. 435. 
615 Vgl. auch EU Joint Transfer Pricing Forum (2018), S. 6. 
616 Vgl. analog Kroppen et al. (2012), S. 280. 
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Tabelle 5: Anwendungsschritte der TPSM und Komplexitätskostenkategorien 

Anwendungsschritt Regelung Betroffene Komplexitätskostenkategorie 

Bestimmung des Anwendungs-

bereiches der TPSM 

  

- Transaktionen (wann ist 

die TPSM anwendbar?) 

- zwei oder mehr Einheiten leisten einzigartige und wertvolle Beiträge 

- Beiträge einzigartiger und immaterieller Wirtschaftsgüter 

- hochintegrierte Transaktionen 

- abhängig von Informationen, Fakten und Umständen des Einzelfalls 

- eine oder mehrere aggregierte Transaktionen 

Abgrenzungsbedarf 

 Informationsbedarf 

 Einigungsbedarf 

 Kooperations- und Koordinationsbedarf 

 Abgrenzungsschwierigkeiten (siehe oben) 

Informationsbedarf 

Interpretationsspielraum  

- Einheiten (auf wen ist 

TPSM anwendbar?) 

- zwei oder mehr Einheiten, die einzigartige und wertvolle Beiträge leis-

ten, bzw. die an hochintegrierten Transaktionen beteiligt sind 

Abgrenzungsbedarf 

 Informationsbedarf 

 Einigungsbedarf 

 Kooperations- und Koordinationsbedarf 

 Abgrenzungsschwierigkeiten 

Interpretationsspielraum 

- Gewinne der Einheiten 

(auf was ist TPSM an-

wendbar?) 

- Abgrenzung der Gewinne (Erträge und Aufwendungen; EBIT) der be-

troffenen Einheiten 

Abgrenzungsbedarf 

 Informationsbedarf 

 Einigungsbedarf 

 Kooperations- und Koordinationsbedarf 

 Abgrenzungsschwierigkeiten 
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Bestimmung der aufzuteilenden 

Gewinne 

Abgrenzung der Gewinne der einzelnen Einheiten siehe oben 

Bestimmung der Gewinnmaße der zu aggregierenden Gewinne (EBIT, Brutto-

gewinne) 

Einigungsbedarf 

 Kooperations- und Koordinationsbedarf 

Vereinheitlichung der einzelnen Gewinne nach Rechnungslegung  Einigungsbedarf 

 Kooperations- und Koordinationsbedarf 

Informationsbedarf 

 Kooperations- und Koordinationsbedarf 

Aggregierung der einzelnen Gewinne Koordinations- und Kooperationsbedarf 

Informationsbedarf 

 Kooperations- und Koordinationsbedarf 

 

 

 

Aufteilung der Gewinne 

Bestimmung der anzuwendenden Methode (Restgewinn- oder Beitragsanalyse) Einigungsbedarf 

 Koordinations- und Kooperationsbedarf 

Informationsbedarf 

Abgrenzungsbedarf 

Interpretationsspielraum 

Bestimmung der einzelfallabhängigen Aufteilungsformel (Faktoren und Ge-

wichtungen) 

Interpretationsspielraum (konzeptionelle Schwäche) 

Einigungsbedarf 

 Kooperations- und Koordinationsbedarf 

Anwendung der Aufteilungsformel Informationsbedarf 

u.U. Abgrenzungsbedarf 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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In Summe ist festzuhalten, dass sich die Komplexität in der Bestimmung des Anwendungsbe-

reichs der TPSM sowie in der Anwendung der TPSM jeweils im Einzelfall grundsätzlich auf 

die von einem Split betroffenen Unternehmenseinheiten und Steuerverwaltungen erstreckt. 

Diese Komplexität kann durch den Abgrenzungsbedarf, den Einigungsbedarf, den Informati-

onsbedarf sowie den Koordinations- und Kooperationsbedarf konkretisiert werden. Tabelle 6 

fasst die Zusammenhänge der sich ergebenden Komplexitätskategorien in einer Übersicht zu-

sammen. Wie unter 4.2.2.1 herausgearbeitet, beinhaltet Abgrenzungsbedarf in der Regel Infor-

mations- sowie Einigungsbedarf. Informations- und Einigungsbedarf, ob durch den Abgren-

zungsbedarf oder ob unmittelbar durch die Arbeitsschritte bedingt, beinhalten in der Regel Ko-

operations- und Koordinationsbedarf. Im Ergebnis führen die sich ergebenden Komplexitäts-

kategorien zu Kooperations- und Koordinationsbedarf. 

Tabelle 6: Überblick über die Zusammenhänge der Komplexitätskategorien 

                    Anwendungsschritte der Methoden können zu 

                      Komplexitätskategorien führen 

K
o
m

p
le

x
i-

tä
ts

k
at

eg
o
ri

e 

fü
h
rt

 z
u

 

 

Abgrenzungsbedarf  

Informations- 

bedarf 

 

Einigungs- 

bedarf 
Informations- 

bedarf 

Einigungs- 

bedarf 

 Kooperations- & Koordinationsbedarf 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Ausgehend von den abgeleiteten Komplexitätskategorien sollen in der folgenden Analyse nach-

stehende Faktoren berücksichtigt und betrachtet werden: Die Reduzierung von Steuerplanungs- 

bzw. Interpretationsspielräumen durch einen erhöhten Grad der Standardisierung, etwa bei der 

Bestimmung der anzuwendenden Methode oder der vorzunehmenden Gewinnaufteilung, und/ 

oder durch eine Verringerung der vorzunehmenden Abgrenzungen (Reduzierung der Abgren-

zungsbedarfe). Zu beachten ist, dass die Verringerung von Interpretationsspielräumen grund-

sätzlich mit einer Reduktion der von den involvierten Staaten erwünschten Flexibilität verbun-

den sein kann. Außerdem soll der Bedarf an Kooperation und Koordination berücksichtigt wer-

den, welcher grundsätzlich durch die Anzahl der an einem Split beteiligten Unternehmensein-

heiten und Fiski approximiert sowie durch die einzelnen Anwendungsschritte des Mechanismus 

bzw. der jeweiligen Implementierungsformen der PSM konkretisiert werden soll. 
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4.3 Allgemeine Vorgehensweise des Mechanismus und Komplexitäts-

kosten 

4.3.1 Koordination und Kooperation 

Im Folgenden soll für alle Umsetzungs- und Implementierungsformen des Mechanismus617 das 

allgemeine Vorgehen und die einzelnen allgemeinen Anwendungsschritte abgeleitet werden, 

die sich aus der Anwendung und Implementierung des Mechanismus ergeben. Diesen sollen 

die abgeleiteten Komplexitätskategorien zur Bewertung zugeordnet werden.618 

Zunächst sollte der Mechanismus in der jeweiligen Umsetzungs- und Implementierungsform 

zur konsistenten Anwendung international einheitlich implementiert werden. Dies beinhaltet 

auch einheitliche Regeln zur Bestimmung der Verkaufseinheiten. Die optimale Einführung des 

Mechanismus wäre grundsätzlich global, wenn auch in Anbetracht derzeitiger politischer Ebe-

nen der steuerlichen Koordination und Kooperation im Gebiet der internationalen Gewinnauf-

teilung die OECD als Implementierungsbereich angestrebt werden könnte.619 Aus der Notwen-

digkeit der einheitlichen und konsistenten Implementierung folgt diesbezüglicher Einigungsbe-

darf sowie Koordinations- und Kooperationsbedarf auf OECD- oder globaler Ebene.620 

Für die grundsätzliche Anwendbarkeit des Mechanismus muss die äußere Grenze des MNU 

festgelegt werden.621 Es muss dem Grunde nach bestimmt werden, welche Unternehmensein-

heiten und Gewinne Teil des MNU und damit potentiell eines Split sind und welche nicht.622 

Für eine einheitliche Anwendung ist eine klare, einheitliche Definition des MNU notwendig.623 

                                                 
617 Siehe hierzu 4.4 Umsetzungsmöglichkeiten des Mechanismus innerhalb des Verrechnungspreissystems sowie 

4.5 Implementierungsformen im Einzelnen. 
618 Die Folgekomplexitätskategorien, d.h. die Komplexitätskosten, die aus der jeweils angesprochenen Komple-

xitätskategorie folgen (siehe hierzu 4.2.2 Ableitung der Komplexitätskostenkategorien anhand des geltenden 

Systems und der TPSM), werden nicht zwangsläufig bei allen Aspekten mit aufgeführt. 
619 Wie auch bei einer Implementierung der CCCTB, wäre die EU als politische Implementierungsebene wohl 

nicht weitgehend genug, da an den Rändern des Mechanismus ansonsten grundsätzlich Gewinnverlagerungen 

möglich wären, etwa weil Transaktionen mit MNU-Einheiten, die aufgrund des politischen Implementierungs-

rahmens nicht dem Split angehören, weiterhin nach dem Trennungsprinzip behandelt werden, wonach grund-

sätzlich Gewinnverlagerungen möglich sind (siehe hierzu 2.2 Vermeidung der Buchgewinnverlagerung). Vgl. 

in Bezug zur CCCTB z.B. Schreiber (2008), S. 119. 
620 Vgl. auch Schreiber (2018), insbes. S. 268; vgl. analog Schreiber (2015), S. 120; OECD (2017a), S. 40. Vgl. 

anekdotisch und analog etwa auch die Arbeiten der OECD im Rahmen des Inclusive Framework on BEPS zur 

Digitalbesteuerung oder der Vorschlag der EU-Kommission zur GKKB. Vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 616–

617; Jacobs et al. (2016), S. 231, 241; OECD (2019a); Europäische Kommission, GD Steuern und Zollunion 

(2018). 
621 Vgl. allgemein Schön (2008), S. 68. 
622 Vgl. analog Devereux et al. (2019), S. 84. 
623 Vgl. analog Spengel (2008), S. 32, 33; Devereux et al. (2019), S. 84. 
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Dies beinhaltet Einigungs-, Koordinations- und Kooperationsbedarf auf der Ebene, auf der auch 

der Mechanismus implementiert werden soll.624 

Zum einen könnte es sich anbieten, sich zur Abgrenzung des MNU und zum Anwendungsbe-

reich der PSM im Einzelfall an der Anwendungsgrenze für Gewinnkorrekturen im Rahmen des 

Fremdvergleichsgrundsatzes zu orientieren. Denn die PSM könnte grundsätzlich als zusätzliche 

Verrechnungspreismethode implementiert werden,625 sodass es für alle Verrechnungspreisme-

thoden grundsätzlich einheitliche Anwendungsgrenzen gäbe. Allerdings ist diese Anwendungs-

grenze nicht international einheitlich festgelegt. Die OECD-Verrechnungspreisleitlinien richten 

sich neben den Steuerverwaltungen an multinationale Gruppen assoziierter, nicht fremder Un-

ternehmen und deren Betriebsstätten.626 Bezüglich der Definition assoziierter Unternehmen 

verweisen die OECD-Richtlinien auf Artikel 9 des OECD-Musterabkommens (OECD-MA),627 

welcher Gewinnkorrekturen aufgrund nicht fremdvergleichskonformer Verrechnungspreise bei 

verbundenen Unternehmen ermöglicht.628 Artikel 9 Abs. 1 OECD-MA (2017) stellt auf die Be-

teiligung als solche an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem Kapital ab, ohne bestimmte 

Beteiligungshöhen festzuschreiben. Der OECD-Kommentar zum OECD-MA (OECD-MK) de-

finiert verbundene Unternehmen als Mutter- und Tochtergesellschaften oder Gesellschaften un-

ter gemeinsamer Kontrolle (Schwestergesellschaften)629, ohne dies weiter mit Blick auf Betei-

ligungshöhen zu konkretisieren.630 Außerdem stellen das OECD-MA und der OECD-MK keine 

selbstständigen Rechtsquellen dar.631 Auch stellen spezielle DBAs zwischen zwei Staaten keine 

eigenen Rechtsgrundlagen dar. In Bezug auf Gewinnkorrekturen zwischen verbundenen Unter-

nehmen bedarf es nationaler Korrekturvorschriften, welche lediglich durch ein spezielles DBA 

beschränkt werden können.632 Im Rahmen der deutschen Gewinnkorrekturvorschriften im Kon-

text der Verrechnungspreissetzung wird die Voraussetzung der nahestehenden Person durch 

                                                 
624 Vgl. analog Spengel (2008), S. 33; Schreiber (2015), S. 120. 
625 Siehe hierzu 4.4.1 Integrierung des Mechanismus in das geltende Verrechnungspreissystem (Umsetzungsmög-

lichkeit a.)). 
626 Vgl. OECD (2017a), S. 15–20. 
627 Vgl. OECD (2017a), S. 17, 23. 
628 Der OECD-Kommentar zum OECD-Musterabkommen verweist für Zwecke der konkreten Anwendung und 

Korrekturen im Rahmen des Fremdvergleichsgrundsatzes wiederum auf die OECD-Verrechnungspreisleitli-

nien. Vgl. OECD-MA (2017), S. 226. 
629 Vgl. Jacobs et al. (2016), S. 667. 
630 Vgl. OECD-MA (2017), S. 226. 
631 Die Regelungen müssen entsprechend in einzelne, bilaterale DBAs übernommen werden. Vgl. Borstell et al. 

(2015), S. 171. 
632 Vgl. z.B. Jacobs et al. (2016), S. 669, (m.w.N.). 
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eine Mindestbeteiligungshöhe von 25 % konkretisiert (§ 1 Abs. 2 AStG).633 International vari-

ieren die Mindestbeteiligungshöhen zwischen 5 %634 und 50 %635. Es lässt sich aus der Anwen-

dung des Fremdvergleichsgrundsatzes mithin keine international einheitliche Anwendungs-

grenze für die PSM ableiten. In einem Einzelfall der Anwendung müssten zumindest die Staa-

ten, in denen Einheiten eines potentiellen Split lokalisiert sind, einheitliche Anwendungsvo-

raussetzungen (Beteiligungsgrenzen) haben oder sich auf diese einigen. Auch dies würde In-

formations-, Einigungs-, Koordinations- und Kooperationsbedarf innerhalb des Split beinhal-

ten. Die Beteiligungsanwendungsgrenze könnte sich hierbei etwa (bei mehreren Verkaufsein-

heiten in unterschiedlichen Ländern und abweichenden Beteiligungsgrenzen), nach einer ent-

sprechenden Einigung, nach den Beteiligungsgrenzen der Verkaufsstaaten richten. Eine solche 

Regelung würde sich vor allem für Implementierungsformen anbieten, bei denen ein MNU aus 

mehreren Splits bestehen kann636. Eine andere, über den Einzelfall hinausgehende Möglichkeit 

wäre, im Rahmen der möglichen Implementierung des Mechanismus als Verrechnungspreis-

methode,637 den grundsätzlichen Einbezug von Einheiten in einen Split, d.h. z.B. eine Beteili-

gungsquotenvoraussetzung, einheitlich im Zuge der Implementierung der Methode zu veran-

kern. 

Zum anderen könnte sich der äußere grundsätzliche Anwendungsbereich des Mechanismus 

(MNU-Grenze) an der Anwendungsgrenze für Zwecke des Country-by-Country Reporting 

(CbCR) orientieren, da dieses als Informationsaustauschgrundlage im Rahmen der PSM genutzt 

werden kann und der Anwendungsbereich des CbCR bereits einen internationalen Konsens dar-

stellt.638 Nach der OECD-Empfehlung soll das CbCR für multinationale Konzerne mit konso-

lidierten Gesamtumsatzerlösen von mindestens 750 Mio. Euro anwendbar sein. Multinational 

ist ein Konzern, wenn er aus zwei oder mehr Unternehmen besteht, die in unterschiedlichen 

Staaten steuerlich ansässig sind, oder wenn er aus einem in einem Staat steuerlich ansässigen 

                                                 
633 Bei Kapitalgesellschaften bezieht sich diese Mindestbeteiligungshöhe auf die Beteiligung am Grund- oder 

Stammkapital (gezeichnetes Kapital). Auf den Stimmrechtsanteil kommt es diesbezüglich nicht an. Vgl. BFH 

v. 10.04.2013, I R 45/11, Rn. 21, (m.w.N.); Wassermeyer (2019), Rn. 515. Die alternative Voraussetzung für 

das Vorliegen nahestehender Personen der beherrschenden Einflussmöglichkeit beinhaltet auch den Stimm-

rechtsanteil, der aber über die bloße Mehrheit der Stimmrechte hinausgehen müsse, um zu einer Beherrschung 

zu führen. Vgl. Wassermeyer (2019), Rn. 522–523, (m.w.N.). Gleiches gilt diesbezüglich für eine Kapitalbe-

teiligung. Vgl. ausführlicher und teils relativierender zu den Voraussetzungen einer nahestehenden Person nach 

§ 1 Abs. 2 AStG Vögele/Raab (2015a), S. 93–99, (m.w.N.); Nientimp (2017), Rn. 97–134, (m.w.N.). 
634 Z.B. in Polen und Bulgarien. KPMG International (2016), S. 41, 212. 
635 Oder faktische Beherrschung, etwa für Frankreich, Kanada oder Norwegen. Die Mindestbeteiligungsquote von 

50 % wird am häufigsten von den innerhalb dieser Übersicht aufgelisteten Ländern verwendet. Vgl. KPMG 

International (2016), S. 43, 98, 194. 
636 Siehe hierzu 4.5.1 IP-PSM sowie 4.5.2 VC-PSM. 
637 Siehe hierzu 4.4.1 Integrierung des Mechanismus in das geltende Verrechnungspreissystem (Umsetzungsmög-

lichkeit a.)). 
638 Siehe hierzu und zur möglichen Nutzung des CbCR im Rahmen der PSM ausführlicher 4.5.3.3 Nutzung des 

Country-by-Country Reporting für Zwecke der MNE-PSM. Vgl. auch Schreiber (2018), S. 268–269. 
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Unternehmen besteht, das mit einer in einem anderen Staat belegenen Betriebsstätte steuer-

pflichtig ist.639 Ein Konzern ist dabei „eine Gruppe von Unternehmen, die durch Eigentum oder 

Beherrschung verbunden sind, so dass die Gruppe entweder nach den geltenden Rechnungsle-

gungsgrundsätzen zur Aufstellung eines Konzernabschlusses für Rechnungslegungszwecke 

verpflichtet ist oder dazu verpflichtet wäre, wenn Eigenkapitalbeteiligungen an einem der Un-

ternehmen an einer öffentlichen Wertpapierbörse gehandelt würden.“640 Der Mindeststandard 

des Abschlussberichts des Aktionspunktes 13 zum CbCR soll in nationales Recht implementiert 

werden.641 Im Rahmen der Implementierung des CbCR in deutsches Steuerrecht in § 138a Abs. 

1 AO lautet die Voraussetzung für die Aufstellung eines länderbezogenen Berichts (CbC-Re-

port) die Pflicht zur Aufstellung (oder das Aufstellen) eines Konzernabschlusses nach Steuer-

gesetzen oder anderen Regelungen. Für Zwecke der handelsrechtlichen Konzernrechnungsle-

gung bestimmt sich der Kreis der Unternehmen, die in den Konzernabschluss aufzunehmen 

sind, nach § 290 HGB. Ein Unternehmen ist dann einzubeziehen, wenn das Mutterunternehmen 

(un-)mittelbar einen beherrschenden Einfluss auf dieses Tochterunternehmen ausüben kann 

(§ 290 Abs. 1 HGB), was unter anderem durch das Zustehen der Mehrheit der Stimmrechte 

konkretisiert wird (§ 290 Abs. 2 Nr. 1 HGB). Nach deutschen handelsrechtlichen Rechnungs-

legungsgrundsätzen ist eine Konzernzugehörigkeit also grundsätzlich bei einer Stimmrechtsbe-

teiligung von mehr als 50 % gegeben.642 Auch der Umfang eines Konzerns im Rahmen des 

CbCR kann sich demnach nach nationalen, und damit international uneinheitlichen Beteili-

gungsgrenzen und -regelungen richten, wenn auch hier die grundsätzliche Beteiligungsgrenze 

einheitlicher zu sein scheint.643 Für Zwecke der PSM könnte neben einer grundsätzlichen Kop-

pelung an die Umsatzschwelle des CbCR sowie an die grundsätzliche Definition eines multi-

nationalen Konzerns644 eine einheitliche Beteiligungsgrenze gesetzt werden. Alternativ könnte 

für den Einzelfall eine Orientierung am CbCR vorgenommen werden, sodass sich das MNU für 

Zwecke der PSM, wie beim CbCR, über die Regelungen des Landes der Konzernobergesell-

schaft definiert. Bei einer Konzernobergesellschaft, die in Deutschland ansässig ist, würden 

                                                 
639 Vgl. OECD (2016b), S. 43. 
640 OECD (2016b), S. 43. 
641 Siehe hierzu 4.5.3.3 Nutzung des Country-by-Country Reporting für Zwecke der MNE-PSM sowie die ent-

sprechenden Nachweise. 
642 Die deutsche Regelung stellt nur auf die Stimmrechtsbeteiligung, nicht aber auf die Kapital- oder Gewinnbe-

teiligung ab. Anders ist dies im Rahmen des CCCTB-Vorschlags, wonach eine Mindeststimmrechtsbeteiligung 

von mehr als 50 % und eine Mindestkapital- oder -gewinnbeteiligung von mehr als 75 % gefordert wird, da 

das doppelte Kriterium einen hohen Grad an wirtschaftlicher Integration innerhalb der Unternehmensgruppe 

sicherstelle. Vgl. Europäische Kommission (2016a), Art. 5 Nr. 1; S. 10–11, 14. 
643 Auch in anderen Ländern richtet sich der Einbezug einer Einheit in den Konsolidierungskreis grundsätzlich 

oder unter anderem nach der Mehrheit der Stimmrechte. So z.B. in Australien (AASB 10), in Österreich (§ 244 

UGB), in Neuseeland (NZ IFRS 10), in der Schweiz (Art. 963 OR), in den USA (ASC 810,) sowie im Rahmen 

von IFRS 10. 
644 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 269. 
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demnach grundsätzlich Einheiten in den Split einbezogen, an denen die Konzernobergesell-

schaft (un-)mittelbar zu mehr als 50 % an den Stimmrechten beteiligt ist. Eine solche Regelung 

würde sich vor allem für eine, den gesamten Konzern abdeckende Implementierungsform der 

PSM anbieten.645 Die unterschiedlichen Implementierungsformen der PSM könnten demnach 

an unterschiedliche Anwendungsgrenzen bzw. -regelungen geknüpft sein.646 

Eine äußere Anwendungsgrenze des Mechanismus anhand bestimmter Beteiligungshöhen fest-

zumachen, sollte bei eindeutiger Regelung (etwa bezüglich der Gewinn-, Kapital-, oder Stimm-

rechtsbeteiligung) wenig Raum für Interpretation lassen sowie einfach und klar sein.647 Aller-

dings könnten Unternehmen die Beteiligungsverhältnisse im Konzern entsprechend so ändern, 

dass sie aus der MNU-Definition und damit der grundsätzlichen Anwendbarkeit des Mechanis-

mus fallen, wenn auch dies reale Konsequenzen haben könnte, wie etwa die Aufgabe einer 

beherrschenden Stellung oder eines maßgeblichen Einflusses.648 Unternehmen könnten aller-

dings die Beteiligungshöhe entsprechend reduzieren und etwa über andere Wege, wie einen 

Beherrschungsvertrag eine beherrschende Stellung erlangen649. Es bestünde mithin Steuerpla-

nungsspielraum.650 Daher könnten die Staaten sich zusätzlich, vergleichbar etwa mit den Rege-

lungen in § 1 Abs. 2 AStG oder § 290 Abs. 2 HGB, auf allgemeinere Voraussetzungen wie die 

Möglichkeit eines maßgeblichen oder beherrschenden Einflusses und auf weitere Tatbestands-

merkmale für diese Möglichkeiten einigen.651 

Je nach MNU-Definition ist am MNU-Rand prinzipiell und im Rahmen des Fremdvergleichs-

grundsatzes Steuerplanung möglich, da alle Transaktionen zu Unternehmen, die nicht als 

MNU-zugehörig gelten, als konzernexterne Transaktionen angesehen werden und grundsätz-

lich nicht Teil eines Split sein können. Diese würden nach geltenden Verrechnungspreisregeln 

behandelt.652 Dadurch könnten im Grunde (der Wertung des Gesetzgebers folgend) durch 

Transaktionen mit Unternehmen, auf die etwa ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden 

kann, z.B. bei einer Beteiligungshöhe von 25 %, die aber aufgrund einer Mindestbeteiligungs-

höhe von 50 % nicht als MNU-zugehörig angesehen werden, Gewinne anhand derzeitiger 

                                                 
645 Siehe hierzu 4.5.3 MNE-PSM. 
646 Die TPSM i.R.d. Fremdvergleichsgrundsatzes fordert keine Einigung auf einheitliche Anwendungsgrenzen 

(siehe oben). 
647 Vgl. auch Devereux et al. (2019), S. 84; Agúndez-García (2006), S. 12–13, 14; Schreiber (2004), S. 223. 
648 Vgl. auch Schön (2008), S. 70; Spengel (2008), S. 32. 
649 Vgl. z.B. § 290 Abs. 2 Nr. 3 HGB. 
650 Vgl. auch Devereux et al. (2019), S. 84. 
651 Vgl. ähnlich für den Kontext der GKKB Agúndez-García (2006), S. 13; Common Consolidated Corporate Tax 

Base Working Group (2006), S. 6; Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und den 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss vom 24.11.2003, S. 26; Oestreicher et al. (2008), S. 318–319. 
652 Vgl. analog OECD (2017a), S. 42–43; Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group (2006), 

S. 9. 
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Buchgewinnverlagerungsmöglichkeiten653 zwischen dem MNU bzw. einem Split und dem 

MNU-externen Bereich, der aber dennoch unter maßgeblichem Einfluss des MNU stehen kann, 

verlagert werden.654 Dies spricht für möglichst niedrige Anforderungen (wie Mindestbeteili-

gungshöhen) an die MNU-Zugehörigkeit. Andererseits sollte aufgrund des Koordinations- und 

Kooperationsbedarfs, den der Mechanismus innerhalb eines Split mit sich bringt (siehe hierzu 

weiter unten),655 die Anwendungsgrenze nicht zu niedrig sein, da ansonsten etwa Teile des 

MNU bzw. eines Split aufgrund einer mangelnden Beherrschung von einzelnen Einheiten (etwa 

bei einer Beteiligungshöhe von 5 %) für den Mechanismus notwendige Informationen (siehe 

hierzu weiter unten) nicht einfordern könnten. 

Im jeweiligen Anwendungsfall des Mechanismus muss der Split anhand der MNU-Zugehörig-

keit der potentiell einzubeziehenden Einheiten abgegrenzt werden. Daraus folgt Abgrenzungs-

bedarf sowie Informationsbedarf über die Beteiligungsverhältnisse(/-quoten) bzw. -vorausset-

zungen im Konzern in Bezug auf die potentiell einzubeziehenden Einheiten. Grundsätzlich be-

trifft dies den jeweiligen Split, auf den der Mechanismus angewandt werden soll. Durch die 

Prüfung der Beteiligungsquoten können auch Einheiten in den Informationsbedarf einbezogen 

werden, die nicht Teil des betrachteten Split sind, z.B. eine Muttergesellschaft. Dies kann meh-

rere Beteiligungsstufen umfassen. 

Neben der Berücksichtigung der Beteiligungsverhältnisse muss im jeweiligen Anwendungsfall 

der Split aufgrund der Anwendungsvoraussetzungen der Implementierungsform des Mechanis-

mus656 bestimmt und abgegrenzt werden. Dies beinhaltet, wie im Rahmen der TPSM, die Ab-

grenzung und Zuordnung der betroffenen Einheiten, der konzerninternen wie -externen Trans-

aktionen sowie der zugehörigen Gewinne. Außerdem müssen die jeweiligen Einzel- und Ge-

samtverkaufserlöse als auch die anzurechnenden Steuerzahlungen des Split bestimmt, abge-

grenzt und dem Split zugeordnet werden. Dies betrifft im Grunde nicht nur den betrachteten 

Split, sondern in Abgrenzungsfragen möglicherweise auch andere Splits innerhalb eines MNU. 

Dies bringt Abgrenzungs- und Einigungsbedarf mit sich.657 Bezüglich des Vorliegens der An-

wendungsvoraussetzungen besteht innerhalb eines Split Informationsbedarf. Insbesondere be-

nötigen, für den Fall, dass die PSM anwendbar ist, die Einheiten, die als Verkaufseinheiten zu 

                                                 
653 Siehe hierzu z.B. 2.2 Vermeidung der Buchgewinnverlagerung. Restriktionen der Buchgewinnverlagerung wä-

ren entsprechend zu beachten. Vgl. hierzu z.B. Schreiber (2013a), S. 5–6, 46–49, 72, 82–83, 84–86. 
654 Vgl. analog für den Kontext der GKKB Agúndez-García (2006), S. 12–13. Allerdings geht die Autorin auf-

grund der Kontrollmöglichkeit nur ab einer Mindestbeteiligungsquote von 50 % von entsprechenden Steuer-

planungsstrategien aus. 
655 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 268–270. 
656 Siehe hierzu 4.5 Implementierungsformen im Einzelnen. 
657 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 268. 
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qualifizieren sind (bzw. für den Fall, dass eine Verkaufsbetriebsstätte entsteht, die dafür ver-

antwortliche Einheit), grundsätzlich die Information über die Anwendbarkeit der Methode. Die 

Abgrenzung einzelner Splits und die Beurteilung des Vorliegens der Anwendungsvorausset-

zungen erfordern einheitliche Wertungen (Konsistenz). Die (splitübergreifende) Abgrenzung 

eines Split bedarf der Koordination. 

Zusammengefasst muss die Anwendbarkeit der PSM bestimmt und festgelegt sowie der jewei-

lige Split abgegrenzt werden, sowohl anhand der äußeren MNU-Grenze als auch anhand der 

jeweiligen Anwendungsvoraussetzungen. Im Rahmen der TPSM besteht kein Einigungsbedarf 

bezüglich der Anwendungsvoraussetzungen des Fremdvergleichsgrundsatzes. Die Länder wen-

den jeweils eigene Voraussetzungen an. Bezüglich der Anwendungsvoraussetzungen des Me-

chanismus kommt es auf die jeweilige Implementierungsform an, doch sollten hier insgesamt 

weniger Interpretationsspielräume bestehen, und damit auch Flexibilität, als bei Anwendung 

der TPSM.658  

Steht die Anwendung des Mechanismus für einen Split fest, sind die Verkaufs- sowie die Pro-

duktionseinheiten eines Split zu bestimmen und voneinander abzugrenzen. Dies kann Abgren-

zungsbedarf mit sich bringen, wenn für Zwecke der PSM ein eigenständiger Verkaufsbetriebs-

stättenbegriff implementiert werden soll. Die Bestimmung und Abgrenzung der Verkaufsein-

heiten bringt Informationsbedarf (über die Verkäufe an Kunden in einem Land, für Verkaufs- 

oder verantwortliche Einheiten, dass sie als solche zu qualifizieren sind) sowie u.U. Koordina-

tions- und Einigungsbedarf mit sich. Den Verkaufseinheiten müssen innerhalb eines Split ein-

heitlich die Verkaufserlöse nach dem Bestimmungslandprinzip zugeordnet werden,659 was Ei-

nigungs-, Informations- und Koordinationsbedarf beinhaltet. Die einer Verkaufseinheit zuzu-

ordnenden Verkaufserlöse eines Split müssen entsprechend abgegrenzt werden, d.h. es muss 

bestimmt und abgegrenzt werden, welche Verkaufserlöse welchem Split660 und welcher Ver-

kaufseinheit zuzuordnen sind. 

Der aufzuteilende Gesamtgewinn, welcher den Verkaufseinheiten anhand der jeweiligen Ver-

kaufsfaktoren zugeteilt werden soll, muss im Rahmen eines Split bestimmt werden. Zur Be-

steuerung des aufzuteilenden Gewinns könnten, ähnlich wie im Rahmen der TPSM, einzelne, 

nach dem Trennungsprinzip, d.h. nach geltenden Regeln, bestimmte Gewinne der einzelnen 

                                                 
658 Siehe hierzu 4.5 Implementierungsformen im Einzelnen. 
659 Siehe hierzu 3.1 Besteuerung im Bestimmungsland. 
660 Siehe hierzu 4.5 Implementierungsformen im Einzelnen. 
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Einheiten eines Split (Split-Einheiten) aggregiert werden,661 oder aber allein primäre, d.h. kon-

zernexterne, Aufwendungen und Erträge der Split-Einheiten662.663 Buchgewinnverlagerungs-

möglichkeiten mittels konzerninterner Transaktionen sollten im Rahmen des Mechanismus 

möglichst vermieden werden. Daher soll ein PSM-Split im Einzelfall ausgehend von der Markt-

leistung (letzter konzernexterner Marktkontakt) bis zum ersten konzernexternen Marktkontakt 

bestimmt werden,664 sodass grundsätzlich keine nach dem Fremdvergleichsgrundsatz bepreiste 

konzerninternen Transaktionen am Rand eines Split bestehen,665 mittels derer prinzipiell Buch-

gewinne am Rand eines Split verlagert666 werden könnten667. Werden nach dem Trennungs-

prinzip ermittelte, separate Gewinne der Einheiten zur Bestimmung des aufzuteilenden Ge-

winns aggregiert, heben sich konzern- und splitinterne Aufwendungen und Erträge gegenseitig 

auf, sofern diese in der gleichen Besteuerungsperiode als Aufwand bzw. Ertrag verbucht wer-

den. Anreize zur Buchgewinnverlagerung bestehen so grundsätzlich nicht.668 Werden primäre 

Aufwendungen und Erträge aggregiert, gehen durch konzerninterne Transaktionen bestimmte 

(sekundäre)669 Aufwendungen und Erträge, mittels derer Buchgewinne prinzipiell verlagert 

                                                 
661 Möglichst wären hier Vorsteuer-Gewinne zu aggregieren, damit grundsätzlich im Ergebnis sämtliche Gewinne 

(Vorsteuergrößen) im Rahmen eines Split, d.h. nach dem Bestimmungslandprinzip, besteuert werden können. 

Vgl. zur Aggregierung von nach dem Trennungsprinzip bestimmten, separaten Gewinnen von Split-Einheiten, 

insbesondere mit Zwischengewinneliminierung Schreiber (2018), S. 266–267. Von einer Zwischengewinn-

eliminierung soll im Rahmen dieser Arbeit abgesehen werden. 
662 Vgl. auch Luckhaupt et al. (2012b), S. 111. Auch hier sollten möglichst sämtliche primäre Aufwendungen und 

Erträge aggregiert werden (etwa auch konzerninterne Zinszahlungen), damit im Ergebnis der konzernexterne, 

dem Split zugeordnete Gewinn i.R.d. Mechanismus besteuert wird und so Steuerplanungsmöglichkeiten durch 

die Zuordnung zu einzelnen Konzerneinheiten vermieden werden, für den Fall dass diese Gewinngrößen nach 

dem Trennungsprinzip bei diesen Einheiten steuerlich berücksichtigt werden. Werden nur primäre Erträge und 

Aufwendungen aggregiert, gehen Zwischengewinne automatisch (per Definition) nicht in die Bestimmung des 

aufzuteilenden Gewinns ein. Vgl. analog Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group (2006), 

S. 9. 
663 Sowohl bei der Aggregierung einzelner Gewinne als auch bei der Aggregierung von primären Erträgen und 

Aufwendungen beziehen diese Größen sich jeweils u.U. auf solche, welche innerhalb einer Einheit abgegrenzt 

und einem einzelnen Split zugeordnet werden müssen. 
664 Vgl. auch Luckhaupt et al. (2012b), S. 111; Schreiber (2018), S. 265, 268. 
665 Dies wäre ein grundsätzlicher Unterschied zur TPSM, wonach zwar zwei oder mehr Einheiten, die einzigartige 

und wertvolle Beiträge leisten, in einen TPSM-Split einbezogen werden sollen (siehe hierzu 4.2.1 und die 

entsprechenden Nachweise). Ein konsequenter Einbezug von Einheiten ausgehend von der Absatzleistung bis 

hin zum letzten externen Marktkontakt, unabhängig von deren Wertbeiträgen, ist allerdings nicht gegeben. Vgl. 

auch Devereux et al. (2019), S. 16. Vgl. ähnlich Schreiber (2018), S. 265. 
666 Dies bezieht sich auf die Verlagerung von Buchgewinnen innerhalb eines MNU (bzw. zwischen verbundenen 

Unternehmen) etwa zwischen verschiedenen PSM-Splits, die potentiell unterschiedlichen Steuerbelastungen 

unterliegen können, oder zwischen einem PSM-Split und dem endgültig traditionell besteuerten Bereich (siehe 

hierzu 4.5.1 IP-PSM; 4.5.2 VC-PSM). 
667 Vgl. analog Schreiber (2008), S. 119. 
668 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. Vgl. analog Keser et al. (2016), S. 6. Ansonsten kommt es zwar über 

mehrere Perioden hinweg zu einer Verrechnung konzerninterner Aufwendungen und Erträge. Es kommt aller-

dings grundsätzlich zu Zeiteffekten, d.h. zu einer Besteuerung von Zwischengewinnen. Vgl. auch Schreiber 

(2018), S. 267. Siehe hierzu auch 4.5.3.3.1 Aggregierung der Vorsteuergewinne für Zwecke der MNE-PSM 

und die entsprechenden Nachweise. In diesem Fall bestehen grundsätzlich Anreize zur Manipulation von Ver-

rechnungspreisen zur Reduzierung der zeitlich früher besteuerten Zwischengewinne. Vgl. analog Schreiber 

(2004), S. 224. 
669 Vgl. zum Begriff (analog) Coenenberg et al. (2016), S. 90. 
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werden können, nicht in die Bestimmung des aufzuteilenden Gewinns ein. Im Ergebnis wird 

der gesamte, am Markt realisierte Gewinn eines Split (hier: aufzuteilender Gewinn) be-

stimmt.670 Die Aggregierung der Vorsteuergewinne oder primären Erträge und Aufwendungen 

der einzelnen Split-Einheiten bedarf des Informationsaustauschs sowie der Koordination und 

der Kooperation innerhalb eines Split.671 

Die Verkaufseinheiten (oder die Einheiten, die für deren steuerliche Deklaration verantwortlich 

sind) sowie die Verkaufsstaaten eines Split benötigen die Informationen über die aufzuteilenden 

Gewinne (siehe oben), die gezahlten, d.h. anzurechnenden Steuern,672 die Gesamtverkaufser-

löse eines Split sowie die Einzelverkaufserlöse der jeweiligen Verkaufseinheiten, um die Steu-

erzahlung nach dem Mechanismus zu ermitteln.673 Die Informationsübermittlung sowie der In-

formationsaustausch bedürfen der Koordination und Kooperation.674 Dieser Informationsbedarf 

ist auch mit der Anwendung der Anrechnungsmethode verbunden, wonach Informationen über 

ausländische Einkünfte oder Gewinne und im Ausland gezahlte Steuern benötigt werden.675 Ein 

Unterschied im Vergleich zu bisherigen Anrechnungsmechanismen ist allerdings, dass es sich 

bei den benötigten Informationen weder vollständig um Informationen desselben Steuerpflich-

tigen handelt, wie bei der direkten Anrechnung, noch notwendigerweise um Informationen von 

mittelbar oder unmittelbar beherrschten Unternehmen, wie grundsätzlich bei der traditionellen 

indirekten Anrechnung,676 sondern, durch die geänderte Richtung der Anrechnung entlang von 

Wertschöpfungsketten statt von Beteiligungsketten, möglicherweise um Informationen von 

Schwestergesellschaften. Verkaufseinheiten könnten demnach möglicherweise nur über eine 

übergeordnete, beherrschende Gesellschaft an die nötigen Informationen gelangen.677 Auch im 

Rahmen der TPSM besteht splitinterner Informationsbedarf über die besteuerungsrelevanten 

                                                 
670 Sofern konzerninterne Leistungen noch nicht am Markt realisiert sind, geschieht dies zumindest periodenüber-

greifend. Von diesem Fall soll im Rahmen dieser Arbeit grundsätzlich abgesehen werden. 
671 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 268. 
672 Vgl. analog für die Anrechnung im Rahmen der wohnsitzbasierten Besteuerung bei mehrstufigen Kapitalge-

sellschaftsstrukturen Musgrave (1969), S. 111. 

 Bei beiden Umsetzungsmöglichkeiten gehen die nach geltenden Regeln gezahlten Steuern in die Anrechnung 

ein. Bei Möglichkeit a.) sind dies die Produktionssteuern, bei Möglichkeit b.) auch die der Verkaufseinheiten 

nach geltenden Regeln. Siehe hierzu 4.4 Umsetzungsmöglichkeiten des Mechanismus innerhalb des Verrech-

nungspreissystems. 
673 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 269. 
674 Vgl. entsprechend im Rahmen der traditionellen Form der Anrechnungsmethode Musgrave (2000), S. 49 sowie 

analog Auerbach et al. (2010), S. 883 für Zwecke der Bestimmung von Erlösen und Kosten im Rahmen einer 

(faktisch) formelhaften Zuteilung von Erlösen und Kosten zum Bestimmungsland.  
675 Etwa für Zwecke der deutschen direkten Anrechnung im Rahmen der Einkommensteuer hat die steuerpflich-

tige Person „(…) den Nachweis über die Höhe der ausländischen Einkünfte und über die Festsetzung und 

Zahlung der ausländischen Steuern durch Vorlage entsprechender Urkunden (z. B. Steuerbescheid, Quittung 

über die Zahlung) zu führen.“ (§ 68b Satz 1 EStDV). 
676 Vgl. Musgrave (1969), S. 111; Spengel (2013), S. 48. 
677 In Anlehnung an Czakert (2008), S. 160–161. 
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Größen, wie Gewinngrößen sowie u.U. Gewinnaufteilungsfaktoren und die entsprechenden Ge-

wichtungen. 

Das MNU (bzw. die Verkaufseinheiten) müsste(n) dem jeweiligen Bestimmungsland die für 

die Besteuerung nach dem Mechanismus notwendigen Informationen (Verkaufserlöse, aufzu-

teilender Gewinn, anzurechnende Steuern, Informationen zur Bestimmung und Abgrenzung des 

Split) mitteilen (siehe hierzu auch unten). Mit dem Informationsbedarf steigt demnach grund-

sätzlich auch der Dokumentationsbedarf. Übermitteln die Quellenstaaten zusätzlich diese In-

formationen an die Verkaufsstaaten, können die von den Unternehmen deklarierten Informati-

onen anhand der von den Quellenstaaten zusätzlich übermittelten Informationen durch die Ver-

kaufsstaaten überprüft werden. Sofern Verkaufsstaaten die Umsatzerlöse von (nicht physisch 

in ihrem Land vertretenen) MNUs in ihrem Land beobachten können, könnten Verkaufsstaaten 

zusätzlich durch eine Bruttobesteuerung dieser Umsätze einen Anreiz für MNUs schaffen, dem 

PSM-Mechanismus gemäß zu deklarieren, sodass es zu einem Abzug der dem Split zugeord-

neten Kosten und einer Anrechnung der Produktionssteuern kommt. Denn würden in den Ver-

kaufsstaaten allein die Bruttoumsätze besteuert, wären gezahlte Quellensteuern zuzüglich die-

ser Bruttosteuern definitiv. Anstelle der Verkaufssteuern auf den aufzuteilenden Gewinn im 

Rahmen des Split (𝑇 = ∑
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖

𝑛
𝑖=1 ), würden MNUs bezogen auf den Split die Produktions-

steuern zuzüglich der Verkaufssteuern auf die Bruttoumsätze zahlen: 

(67) 𝑇𝐵𝑆 = ∑ 𝑠𝑖 ∗ 𝜏𝑖
𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝛼𝑗 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑗

𝑚
𝑗=1 . 

Im Gewinnfall, d.h. der aufzuteilende Gewinn ist positiv (𝑃 > 0), ist die Differenz zwischen 

den Steuern in dem Fall, dass das MNU die Informationen den Verkaufsstaaten nicht mitteilt 

und in den Verkaufsstaaten anhand der Bruttoumsatzerlöse besteuert wird, und den Steuern 

nach dem PSM-Mechanismus, in dem Fall, dass das MNU die Informationen mitteilt, stets po-

sitiv.678 Verkaufsstaaten könnten nach einer erfolgten Übermittlung der notwendigen Informa-

tionen (und der entsprechenden Nachweise) die positive Differenz zwischen der Bruttosteuer 

und der PSM-Steuer einer Verkaufseinheit erstatten.679 

Die Gewinngrößen eines Split, die den Verkaufseinheiten zugeteilt werden, könnten bzgl. steu-

erlicher Rechnungslegungsregelungen (d.h. Periodisierungsregelungen oder bezüglich der Ab-

ziehbarkeit von Betriebsausgaben) vereinheitlicht oder angepasst werden.680 Dies könnte nach 

                                                 
678 Für einen Beweis siehe VI Anhang. 
679 Vgl. analog für den Kontext einer bestimmungslandbasierten Quellensteuer Avi-Yonah (2000), S. 1672–1674 

bzw. der bestimmungslandbasierten Restgewinnaufteilung Devereux et al. (2019), S. 39. 
680 Hierfür spricht sich Schreiber (2018), S. 265, 286, 269 aus. 
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einheitlichen Regeln zumindest für einen Split geschehen,681 wobei sich in diesem Fall die 

Frage stellen würde, nach welchen Regeln die Größen angepasst werden sollten. Dies würde 

demnach Einigungs-, Kooperations- und Koordinationsbedarf mit sich bringen sowie Informa-

tionsbedarf über die zugrunde liegenden Gewinnermittlungsregeln.682 Außerdem könnte es der 

Fall sein, dass sowohl Unternehmenseinheiten als auch Staaten sich unterschiedlichen steuerli-

chen Gewinnermittlungsregeln und diesbezüglicher Einigungsprozesse gegenüber sehen wür-

den, je nach deren Zuteilung zu verschiedenen Splits683. Im Vergleich dazu würden global ein-

heitliche steuerliche Gewinnermittlungsregeln entsprechenden globalen Einigungsbedarf mit 

sich bringen684 und es gäbe möglicherweise parallele nationale und internationale Gewinner-

mittlungsvorschriften, je nachdem, ob vereinbarte Gewinnermittlungsregelungen einheitlich 

für sämtliche Unternehmen (unabhängig von Rechtsform und Internationalisierung) national 

implementiert würden685. Eine andere Möglichkeit läge darin, wie bisher im Rahmen der An-

rechnungsmethode vorzugehen und die Gewinngrößen (Einkünfte) an die Gewinnermittlungs-

regeln (Einkünfteermittlungsregeln) des jeweiligen Anrechnungsstaates (hier Verkaufsstaates) 

anzupassen.686 Dies würde den Einigungs-, Kooperations- und Koordinationsbedarf bezüglich 

einheitlicher Gewinnermittlungsregeln beseitigen. Unternehmen würden sich je Verkaufsstaat 

einheitlichen Gewinnermittlungsregeln gegenübersehen und Verkaufsstaaten würden nicht po-

tentiell je MNU oder Split unterschiedliche Gewinnermittlungsregeln anwenden müssen. Im 

Unterschied zu bisherigen direkten und indirekten687 Anrechnungssystemen gibt es im Rahmen 

der PSM allerdings potentiell mehr als einen Anrechnungsstaat. Pro MNU oder Split könnte es 

so zur Anwendung verschiedener Gewinnermittlungsregelungen kommen. Unternehmen müss-

                                                 
 Die (im Ergebnis) den Produktionseinheiten zugeteilten Gewinne müssten nicht an vereinheitlichte Regeln 

angepasst werden. Zum einen soll die geltende Verrechnungspreissetzung bei diesen grundsätzlich bestehen 

bleiben können (siehe unten). Zum anderen würden Unterschiede in der Gewinnermittlung im Wege der An-

rechnung grundsätzlich neutralisiert (vgl. auch Schreiber (2018), S. 269). Formal (siehe hierzu Kapitel 3) könn-

ten Unterschiede in der Gewinnermittlung in die Gewinnzuteilungsfaktoren integriert dargestellt werden. 
681 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 265, 266. Dies würde der bisherigen Vorgehensweise im Rahmen der TPSM 

entsprechen (vgl. auch Schreiber (2018), S. 265) oder auch im Grundsatz dem Vorgehen bei einer konsolidier-

ten Besteuerung (vgl. z.B. Europäische Kommission (2016a), S. 3, (2016b)). Im Gegensatz dazu werden im 

Rahmen der PSM jedoch keine weltweit harmonisierten Regeln benötigt. Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
682 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 268, 269. 
683 Siehe hierzu 4.5 Implementierungsformen im Einzelnen. 
684 Vgl. analog OECD (2018a), S. 41. 
685 Vgl. z.B. analog Schreiber (2017), S. 616. 
686 So etwa bei der direkten Anrechnung im Rahmen des Einkommensteuerrechts (R 34c Abs. 3 Satz 3 EStR) oder 

bei der Ermittlung des Hinzurechnungsbetrages im Rahmen der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung (§ 10 

Abs. 3 Satz 1 AStG), innerhalb derer entrichtete Steuern (§ 10 Abs. 1 AStG) ausländischer Zwischengesell-

schaften (§ 8 AStG) wahlweise angerechnet werden können (§ 12 Abs. 1 AStG). Hier findet demnach eine 

indirekte Anrechnung statt. Vgl. Spengel (2013), S. 48; Jacobs et al. (2016), S. 441. 
687 Abgesehen von einer Teilhabersteuer auf Ebene natürlicher Personen (Investoren), bei der es mehrere Anteils-

eigner (an einer Konzernobergesellschaft) geben kann. Vgl. Spengel (2013), S. 48. 
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ten innerhalb eines Split je Land unterschiedliche Gewinnermittlungsregeln anwenden. Im Er-

gebnis wäre es möglich, dass nicht ein Gewinn nach einem Regelset innerhalb eines Split be-

steuert wird, sondern nach verschiedenen Regeln je involviertem Verkaufsland, sodass es zu 

Unterschieden durch die jeweilige Gewinnermittlung kommen könnte. Bei unterschiedlichen 

Periodisierungsregelungen würde dies nur Zeiteffekte mit sich bringen,688 bei unterschiedlichen 

Regelungen bezüglich der Abziehbarkeit von Betriebsausgaben potentiell absolute Effekte. 

Dieses Vorgehen könnte demnach zur Reduzierung der Komplexität auf Kosten möglicher In-

konsistenzen in der Gewinnermittlung vorgezogen werden. Dies wäre insoweit ein Unterschied 

zur TPSM.689  

Gegebenenfalls müssen Anpassungen bezüglich der Währungen vorgenommen werden.690 

Grundsätzlich sind die Gewinn- und Steuergrößen eines Split an die jeweiligen Landeswährun-

gen der Verkaufsstaaten anzupassen. Die Einheit, die die Umrechnung vornimmt, sowie invol-

vierte Steuerjurisdiktionen benötigen die Informationen über die jeweiligen Währungen, die 

mit den Informationen über die Gewinn- und Steuergrößen mitgeliefert werden könnten (Ko-

ordinationsbedarf). Auch diese Anforderung ist mit der Anrechnungsmethode691 sowie der Ag-

gregierung von Gewinngrößen, wie z.B. im Rahmen der TPSM,692 verbunden. 

Die Gewinnzuteilung zu den Produktionseinheiten kann grundsätzlich wie nach geltenden Re-

geln und unkoordiniert erfolgen. Zu einer Diskussion der Möglichkeiten der Koordinierung der 

Produktionsbesteuerung sowie von Anrechnungsbegrenzungen (jeweils Einigungen im Einzel-

fall oder Standardisierungen) grundsätzlich auf Kosten höherer Einigungs-, Koordinations- und 

Kooperationsbedarfe693 siehe ausführlicher 4.3.2 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume, 

3.3.2.5 Schlussfolgerungen und Optionen sowie 3.3.3 Analyse der INE in Abwesenheit von 

Anrechnungsüberhängen in Abhängigkeit der Anrechnungsbegrenzung. Die Einigungen im 

Einzelfall oder standardisiert über Gewinnzuteilungen zu den Produktionseinheiten sowie An-

rechnungsbegrenzungen würden entsprechenden Informationsbedarf mit sich bringen. Staaten 

                                                 
688 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 269. 
689 Es sei darauf hingewiesen, dass zur Einhaltung von KEN Investitionen nicht nur dem gleichen Steuersatz, 

sondern auch nach identischen Vorschriften ermittelt der Besteuerung unterliegen müssen (siehe hierzu 2.1 

Internationale Investitionsstandortneutralität (Kapitalexportneutralität)). Bei Anwendung der Gewinnermitt-

lungsvorschriften des Anrechnungsstaates (hier des Verkaufsstaates/ der Verkaufsstaaten) ist diese Vorausset-

zung grundsätzlich erfüllt. Vgl. z.B. Spengel (2003), S. 231–232; Homburg (2015), S. 306. 
690 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 265. 
691 Für Zwecke der direkten Anrechnung im Rahmen der deutschen Einkommensteuer etwa sind ausländische 

Steuern auf Basis der von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten Euro-Referenzkurse, oder vereinfa-

chend auf Basis der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, umzurechnen (R 34c Abs. 1 EStR). 
692 Im Rahmen der TPSM müssen zu aggregierende Gewinne bezüglich der Währung vereinheitlicht werden. Vgl. 

OECD (2018b), S. 21. 
693 Vgl. ähnlich Schreiber (2018), S. 268. 
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müssten sich über ein entsprechendes grundsätzliches Vorgehen (keine Koordination, Einigun-

gen im Einzelfall oder weitreichendere Standardisierungen) einigen. Auch dies würde Informa-

tions-, Koordinations- und Kooperationsbedarf mit sich bringen. 

Basierend auf den Informationen werden die Verkaufseinheiten nach dem Mechanismus in den 

Verkaufsstaaten besteuert. Die Deklaration und in dem Zuge die Übermittlung der relevanten 

Informationen könnte durch die Verkaufseinheiten oder durch die Einheiten, der die Verkaufs-

einheiten im Falle von Verkaufsbetriebsstätten angehören, im jeweiligen Verkaufsstaat durch-

geführt werden (siehe auch oben).694 Die PSM bringt an dieser Stelle entsprechenden Doku-

mentations- und Koordinationsbedarf für die Unternehmen mit sich. Unternehmen und Staaten 

müssen entsprechend kooperieren oder Staaten untereinander bei mangelnder Kooperation der 

Unternehmen.695 Gerade im Bereich nicht physisch präsenter Unternehmen im Verkaufsstaat 

könnten Staaten mit zusätzlichen Schwierigkeiten bezüglich der Durchsetzung ihres Besteue-

rungsanspruchs konfrontiert sein.696 

Generell erstrecken sich der Einigungs-, Koordinations- und Kooperationsbedarf auf der Im-

plementierungsebene des Mechanismus unabhängig von der jeweiligen Implementierungs- und 

Umsetzungsform auf alle Implementierungsstaaten, z.B. auf alle OECD-Staaten oder global. 

Mit Blick auf die Anwendung in einem Einzelfall erstrecken sich der Abgrenzungs-, Informa-

tions-, Koordinations-, Kooperations- und Einigungsbedarf grundsätzlich auf die an einem Split 

beteiligten Einheiten bzw. Steuerjurisdiktionen.697 Je größer dieser Split ist, d.h. je mehr Unter-

nehmenseinheiten und Steuerjurisdiktionen an diesem Split beteiligt sind, desto höher sind prin-

zipiell diese Bedarfe.698 Um diese Kosten einzugrenzen, könnte eine Möglichkeit sein, den Me-

chanismus nicht auf den gesamten Konzern auszudehnen, sondern ihn auf kleinere Bereiche 

innerhalb des Konzerns (Splits) anzuwenden. Andererseits erhöht sich der Abgrenzungsbedarf 

für Unternehmen und Steuerjurisdiktionen, der sich auf mehrere Splits, wenn gar auf das ge-

samte MNU, ausdehnen kann, je mehr Splits es innerhalb eines Unternehmens gibt. An dieser 

                                                 
694 So muss auch für Zwecke der direkten Anrechnung im Rahmen der deutschen Einkommensteuer der Steuer-

pflichtige, d.h. der Anrechnende, die Informationen über ausländische Einkünfte und gezahlte Steuern an den 

Fiskus übermitteln und entsprechende Nachweise erbringen (§ 68b EStDV). Auch müssen ausländische Steu-

erpflichtige in Deutschland die Eröffnung einer Betriebsstätte gemäß § 138 Abs. 1 AO anzeigen und im Inland 

Bücher führen gemäß §§ 140, 141 AO. Vgl. Schreiber (2017), S. 484. 
695 Auf bestehende Mechanismen des zwischenstaatlichen steuerlichen Informationsaustauschs (vgl. hierzu z.B. 

OECD (2019d); Europäische Kommission (2019)) soll im Rahmen dieser Arbeit, abgesehen vom CbCR (siehe 

hierzu 4.5.3.3 Nutzung des Country-by-Country Reporting für Zwecke der MNE-PSM), nicht eingegangen 

werden. 
696 Siehe hierzu 3.1 Besteuerung im Bestimmungsland, wenn auch diese Problematik im Rahmen dieser Arbeit 

nicht ausführlich diskutiert werden soll. 
697 Vgl. bzgl. des Informationsbedarfs analog Luckhaupt et al. (2012b), S. 111, 117. 
698 Vgl. analog Luckhaupt et al. (2012b), S. 98; OECD (2018a), S. 41; Schön (2009), S. 86; OECD (2017a), S. 42; 

Kroppen et al. (2012), S. 281. Vgl. auch Schreiber (2018), S. 268. 
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Stelle entsteht also grundsätzlich ein Zielkonflikt zwischen weniger großen und mehreren klei-

nen Splits.699 Tabelle 7 fasst die Komplexitätskategorien sowie deren Umfang für die genannten 

Arbeitsschritte im Rahmen des Mechanismus in einer Übersicht zusammen. 

Tabelle 7: Übersicht der Komplexität für die PSM allgemein 

Arbeitsschritt Umfang Komplexitätskategorie 

Einheitliche Implementierung des 

Mechanismus und der Regeln zur 

Bestimmung der Verkaufseinheiten 

(Betriebsstättenbegriff, Zuordnung 

der Verkaufserlöse) 

OECD/ global Einigungsbedarf 

Koordinationsbedarf 

Kooperationsbedarf 

Definition MNU (Festlegung der 

grundsätzlichen äußeren Grenze des 

Mechanismus) 

OECD/ global 

 

Einigungsbedarf 

Koordinationsbedarf 

Kooperationsbedarf 

Alternativ: Definition MNU im Ein-

zelfall 

Split Einigungsbedarf 

Koordinationsbedarf 

Kooperationsbedarf 

Informationsbedarf 

Abgrenzung MNU im Einzelfall Split Abgrenzungsbedarf 

Informationsbedarf 

Bestimmung und Abgrenzung des 

Split im Einzelfall aufgrund der An-

wendungsvoraussetzungen der Im-

plementierungsform 

Split 

Bei mehreren Splits split-

übergreifend 

Abgrenzungsbedarf 

Einigungsbedarf (Konsis-

tenzerfordernis) 

Informationsbedarf 

Koordinationsbedarf 

Bestimmung und Abgrenzung der 

Verkaufs- und Produktionseinheiten 

im Rahmen eines Split 

Split 

Verkaufseinheiten, -staaten 

Informationsbedarf 

Abgrenzungsbedarf 

Einigungsbedarf 

Koordinationsbedarf 

Bestimmung, Abgrenzung und Zu-

ordnung der Verkaufserlöse zu den 

Verkaufseinheiten nach dem BLP 

Split 

Verkaufseinheiten, -staaten 

Informationsbedarf 

Abgrenzungsbedarf 

Einigungsbedarf 

Koordinationsbedarf 

Aggregierung der Vorsteuergewinne 

oder der primären Erträge und Auf-

wendungen 

Split Informationsbedarf 

Koordinationsbedarf 

Kooperationsbedarf 

Informationen über Verkaufserlöse, 

primäre Kosten oder Vorsteuerge-

winne, gezahlte Steuern eines Split 

Split 

Verkaufseinheiten, -staaten 

Informationsbedarf 

Koordinationsbedarf 

Kooperationsbedarf 

Vereinheitlichung der Gewinngrö-

ßen nach einheitlichen Gewinner-

mittlungsregel innerhalb eines Split 

Split 

Verkaufseinheiten, -staaten 

Einigungsbedarf 

Koordinationsbedarf 

Kooperationsbedarf 

Informationsbedarf 

                                                 
699 Dies soll weiter unten dargestellt und diskutiert werden. Siehe hierzu 4.5 Implementierungsformen im Einzel-

nen; 5 Gesamtvergleich und -analyse. 
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Alternativ: 

Anpassung der Gewinngrößen an 

Gewinnermittlungsregeln des jewei-

ligen Anrechnungsstaates (Ver-

kaufsstaates) 

Split 

Verkaufseinheiten, -staaten 

Kosten: mögliche Inkonsis-

tenzen 

Anpassung der Gewinn- und Steuer-

größen an jeweilige Landeswährung 

der Verkaufsstaaten 

Split 

Verkaufseinheiten, -staaten 

Informationsbedarf 

Koordinationsbedarf 

Gewinnzutei-

lung zu den Pro-

duktionsstaaten 

und Anrech-

nungsbegren-

zungen  

Einigung auf 

(Art) der Koordi-

nation 

OECD/ global (Implementie-

rungsebene) 

Informationsbedarf 

Einigungsbedarf 

Koordinationsbedarf 

Kooperationsbedarf 

Unkoordiniert - -700 

Koordination im 

Einzelfall 

Split 

 

Informationsbedarf 

Einigungsbedarf 

Koordinationsbedarf 

Kooperationsbedarf 

Standardisierte 

Festlegungen 

OECD/ global (Implementie-

rungsebene) 

Informationsbedarf 

Einigungsbedarf 

Koordinationsbedarf 

Kooperationsbedarf 

Deklaration in Verkaufsstaaten und 

Besteuerung der Verkaufseinheiten  

Verkaufseinheiten, -staaten 

eines Split; 

u.U. die für Verkaufsbe-

triebsstätten verantwortliche 

Einheiten 

Informationsbedarf (Doku-

mentationsbedarf) 

Koordinationsbedarf 

Kooperationsbedarf 

Enforcement-Bedarf (Ver-

kaufsstaaten) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

  

                                                 
700 Mögliche Kosten eines unkoordinierten Vorgehens könnten Anrechnungsüberhänge (mit grundsätzlichen Ge-

winnverlagerungsanreizen) und/ oder nicht als fair wahrgenommene Steueraufkommensverteilungen sein. 
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4.3.2 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume 

Im Rahmen des Mechanismus sind, im Vergleich zur TPSM, grundsätzlich weniger Flexibilität 

und Interpretationsspielräume gegeben. Denn im Grundsatz sollen die einzelnen Arbeitsschritte 

des Mechanismus bzw. seiner möglichen Implementierungsformen, gegenüber den einzelnen 

nicht endgültig oder weniger fix geregelten Arbeitsschritten der TPSM, standardisierter, fixer 

und weniger einzelfallbasiert geregelt sein. Dadurch sollen im Grunde die entsprechenden 

Komplexitätskosten701 reduziert werden.702 Insbesondere soll die Anwendbarkeit der Methode 

möglichst klar, fix und frei von Abgrenzungsschwierigkeiten geregelt sein.703 Auch der Ansatz 

zur Gewinnaufteilung soll fix geregelt sein und es soll keine verschiedenen Möglichkeiten ge-

ben. Denn technisch entspricht die Gewinnzuordnung zu den Verkaufseinheiten grundsätzlich 

der Anwendung der Beitragsanalyse unter alleiniger Verwendung der Verkaufserlöse nach dem 

Bestimmungslandprinzip als Aufteilungsfaktor.704 Ebenso sollen die zu aggregierenden Ge-

winngrößen festgelegt sein, nämlich auf die gesamten dem Split zuzuordnenden primären Er-

träge und Aufwendungen bzw. Vorsteuergewinne.705 Innerhalb dieses Abschnitts sollen nun 

die Flexibilität sowie Steuerplanungsspielräume insbesondere in Bezug auf die Gewinnauftei-

lung (bzw. Steueraufkommensverteilung mit Blick auf die Anrechnungsmethode) im Rahmen 

des Mechanismus diskutiert werden. Die Wechselwirkungen mit den Einigungs-, Koordina-

tions- und Kooperationskosten sollen hierbei berücksichtigt werden. Es soll zunächst nach Pro-

duktions- und Verkaufseinheiten bzw. -staaten unterschieden werden. 

Bezüglich der Produktionseinheiten kann im Rahmen der Implementierung innerhalb des Ver-

rechnungspreissystems die Verrechnungspreissetzung grundsätzlich unverändert nach gelten-

den Regeln erfolgen. Gewinne könnten prinzipiell Funktionen, Wirtschaftsgütern und Risiken 

folgend zugeteilt werden. Sofern die Gewinnzuteilung zu den Produktionseinheiten im Rahmen 

des Mechanismus unkoordiniert erfolgt, d.h. es finden keine Einigungen oder Begrenzungen 

bezüglich der Gewinnzuteilung zu den Produktionseinheiten, standardisiert oder im Einzelfall, 

statt, bleibt die Flexibilität des geltenden Systems bezüglich der Produktionseinheiten (d.h. der 

                                                 
701 Siehe hierzu 4.2.2.1 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume. 
702 Vgl. analog z.B. Luckhaupt et al. (2012a), (2012b); Greil (2017), S. 174–175; Kadet (2015), S. 1185–1186; 

Schreiber (2015), S. 120. 
703 Vgl. analog z.B. Luckhaupt et al. (2012a), S. 366–367, (2012b), S. 107–108; Kadet (2015), S. 1185; Schreiber 

(2015), S. 119–121. 

 Siehe hierzu im Einzelnen 4.5 Implementierungsformen im Einzelnen. 
704 Viele der bisher zitierten Vorschläge innerhalb des Verrechnungspreissystems ähneln bzw. entsprechen tech-

nisch der Restgewinnaufteilung im Rahmen der TPSM. Vgl. z.B. Avi-Yonah (2010), (2013); Luckhaupt et al. 

(2012b); Devereux et al. (2019); Greil (2017). Vgl. auch Schreiber (2018), S. 265. 
705 Zu diesbezüglichen verbleibenden möglichen Abgrenzungsschwierigkeiten siehe 4.5 Implementierungsformen 

im Einzelnen. 
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Produktionsstaaten) grundsätzlich bestehen. Im Falle von universellen Begrenzungen der Be-

steuerung der Produktionseinheiten (im Effekt vergleichbar mit beschränkten Quellenbesteue-

rungsrechten) oder von Verhandlungen über die Gewinnaufteilung im Einzelfall innerhalb ei-

nes Split würde diese Flexibilität beschränkt werden;706 im ersten Fall durch die Standardisie-

rung grundsätzlich stärker als im zweiten bei Einzelfallverhandlungen. Entsprechend würden 

diese Fälle (selteneren, ggf. einmaligen) universellen bzw. (häufigeren) splitbezogenen Eini-

gungs-, Koordinations- und Kooperationsbedarf mit sich bringen (siehe ausführlicher unten).707 

Andererseits bietet gerade die Anrechnungsmethode in Verbindung mit einer Anrechnungsbe-

grenzung die Möglichkeit, unkoordiniert die Quellenbesteuerung einzuschränken,708 wenn auch 

unilateral durch die Verkaufsstaaten gesetzte Anrechnungsbegrenzungen, die in faktischen Be-

grenzungen der Quellenbesteuerung durch die Produktionsstaaten resultieren würden, durch die 

Produktionsstaaten als weniger fair angesehen werden könnten. Denn eine faktische Begren-

zung der Quellenbesteuerung durch die Produktionsstaaten schränkt entsprechend faktisch de-

ren Flexibilität ein.709 

Bei den Verkaufseinheiten ist die Gewinnzuordnung im Rahmen des Mechanismus derart nor-

miert, und damit fix und nicht flexibel geregelt, dass der anteilige Gesamtgewinn auf Basis des 

Verkaufsfaktors zugeordnet wird. Das endgültige Steueraufkommen eines Verkaufsstaates be-

zogen auf eine Verkaufseinheit bestimmt sich, fix geregelt, nach Anrechnung der gezahlten 

Steuern des Split auf Basis des Verkaufsfaktors. Im Ergebnis bestimmt sich die Flexibilität der 

Verkaufsstaaten im Rahmen des Mechanismus in Bezug auf die endgültige Steueraufkommens-

zuteilung durch die Anrechnungsmethode, je nach Wahl der Anrechnungsbegrenzung, etwa zur 

Erhaltung eines bestimmten Mindeststeueraufkommens. Entsteht gegenüber geltenden Regeln 

ein zusätzlicher steuerlicher Anknüpfungspunkt im Verkaufsstaat, eröffnet sich der beschrie-

bene Raum an steuerlicher Flexibilität den Verkaufsstaaten hinzukommend zum geltenden Sys-

tem. Sofern nach geltenden Regeln ein steuerlicher Anknüpfungspunkt im Verkaufsstaat gege-

ben ist und dieser identisch ist mit der Verkaufseinheit, und Verkaufsstaaten die Anrechnung 

derart begrenzen, dass sie mindestens das Steueraufkommen erzielen, welches sie nach derzeit 

                                                 
706 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 270–271. 
707 Siehe hierzu auch 3.3.2.5. Vgl. auch analog Luckhaupt et al. (2012b), S. 111. Vgl. auch allgemein Schreiber 

(2018), S. 268. 
708 Siehe hierzu 3.3 Die Anrechnungsmethode und die entsprechenden Nachweise. 
709 Vgl. analog und im Umkehrschluss Devereux/Vella (2018a), S. 556, wonach Staaten in Abwesenheit von Steu-

erwettbewerb ihre Steuersätze nach eigenen Präferenzen, d.h. faktisch souverän, setzen können. Vgl. auch zum 

faktischen Verlust steuerlicher Souveränität durch Steuerwettbewerb bzw. angesichts global mobiler Faktoren 

McLure (2001), S. 328–330; Mintz (1999), S. 398 sowie zur faktischen Einschränkung von Flexibilität durch 

Aktionen anderer Staaten im Kontext der Globalisierung Mintz (1999), S. 419. Von dieser Thematik soll im 

Rahmen dieser Arbeit allerdings grundsätzlich abgesehen werden. 
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geltenden Regeln erzielen würden, bleibt auch den Verkaufsstaaten die Flexibilität nach gel-

tenden Regeln grundsätzlich erhalten. Maximal wird den Verkaufseinheiten im Rahmen des 

Mechanismus der anteilige Gesamtgewinn zugeteilt. Einigungen über Anrechnungsbegrenzun-

gen und/ oder Mindeststeueraufkommen nach Anrechnung zur Erhöhung der wahrgenomme-

nen Fairness der resultierenden Steueraufkommensverteilung aus Produktionsstaatensicht 

(siehe oben),710 würden die Flexibilität der Verkaufsstaaten entsprechend einschränken und Ei-

nigungs-, Koordinations- und Kooperationskosten beinhalten (siehe ausführlicher unten). 

Im Ergebnis kann in Bezug auf die Gewinnaufteilung auf Seiten der Produktionsstaaten grund-

sätzlich, d.h. im Fall der Nicht-Koordination der Verrechnungspreissetzung und unter Außer-

achtlassen der möglichen faktischen Einschränkung der Flexibilität durch greifende Anrech-

nungsbegrenzungen, die Flexibilität geltender Regeln erhalten bleiben. Auf Seiten der Ver-

kaufsstaaten wird die Gewinn- bzw. Steueraufkommenszuteilung durch die Anrechnungsme-

thode modifiziert und nach oben durch die fixe Gewinnzuordnung beschränkt. Dieser Rahmen 

an Flexibilität entsteht für Verkaufsstaaten, in denen neu steuerliche Anknüpfungspunkte nach 

dem Mechanismus zu bilden sind. 

Je weniger fest vereinbart und unkoordiniert Verrechnungspreise oder Anrechnungsbegrenzun-

gen gesetzt werden können, desto flexibler sind die Staaten grundsätzlich. Demnach könnten 

sich Staaten einerseits nicht auf eine bestimmte, für den Mechanismus spezielle Verrechnungs-

preissetzung sowie Anrechnungsbegrenzung (inkl. etwaiger Mindeststeueraufkommen) einigen 

oder gewisse Rahmen dafür setzen, sodass die Staaten diesbezüglich flexibel blieben. Insoweit 

bestünde dann auch kein Einigungs-, Koordinations- und Kooperationsbedarf. Andererseits 

könnten durch unkoordinierte Setzung von Verrechnungspreisen und Anrechnungsbegrenzun-

gen potentiell Anrechnungsüberhänge entstehen und damit Anreize zur Gewinnverlagerung 

und/ oder nicht als fair wahrgenommene Steueraufkommensverteilungen.711 Im Gegensatz dazu 

könnten die Verrechnungspreissetzung und Anrechnungsbegrenzungen universell standardi-

                                                 
710 Vgl. auch analog Luckhaupt et al. (2012b), S. 109, 111. 
711 Wie oben geschrieben, können Anrechnungsbegrenzungen gerade die Funktion haben, Quellestaaten in ihrer 

Besteuerung unkoordiniert zu disziplinieren und/ oder (einseitig aus Anrechnungsstaatensicht oder koordiniert) 

eine bestimmte Steueraufkommensverteilung herzustellen. Soweit die Disziplinierung der Produktionsstaaten 

ex ante wirkt, werden Anreize zur Buchgewinn- und Investitionsverlagerung vermieden. Siehe hierzu auch 

erneut 3.3 Die Anrechnungsmethode. Die Flexibilität der Produktionsstaaten wird durch Anrechnungsbegren-

zungen, wie oben beschrieben, faktisch eingeschränkt. 
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siert werden. Eine mögliche Standardisierung bei der Verrechnungspreissetzung könnte die An-

wendung der Kostenaufschlagsmethode (CPM)712 unter Anwendung standardisierter Ge-

winnaufschläge713 und festgelegter Anrechnungsbegrenzungen sein. Die Gewinnaufschläge 

könnten mit Blick auf die Anrechnungsmethode dahingehend standardisiert oder begrenzt wer-

den, dass zum einen das Risiko von Anrechnungsüberhängen reduziert würde und zum anderen 

den Staaten ein als angemessen betrachteter Teil am Steueraufkommen (nach Anrechnung) zu-

kommt. Dies würde Einigungs-, Koordinations- und Kooperationsbedarf mit sich bringen und 

die Flexibilität der Staaten einschränken714. An dieser Stelle entstünde also ein grundsätzlicher 

Zielkonflikt zwischen der Flexibilität der Gewinnaufteilung in Verbindung mit weniger Eini-

gung, Koordination und Kooperation auf Kosten des Risikos von Anrechnungsüberhängen und 

zwischen der stärkeren Normierung der Gewinnaufteilung auf Basis von Konsens, Koordina-

tion und Kooperation mit der Möglichkeit der Vermeidung von Gewinnverlagerungsanreizen 

und der Aushandlung fairer Aufteilungsergebnisse.715 Staaten könnten sich allerdings auch im 

Einzelfall, und nicht universell, auf gewisse Verrechnungspreissetzungen und Anrechnungsbe-

grenzungen einigen716 bzw. diese aus- oder nachverhandeln. Dies würde deren Flexibilität er-

höhen, da Festlegungen im Einzelfall ausgehandelt würden. Zusätzlich könnten Anrechnungs-

überhänge so gezielter vermieden oder beseitigt und eine konkrete Steueraufkommensvertei-

lung vereinbart werden. Der Einigungs-, Kooperations- und Koordinationsbedarf würde sich 

auf einen Split und nicht, wie bei einer universellen Festlegung, auf die staatliche Implemen-

tierungsebene, wie z.B. die OECD, erstrecken, wenn auch häufigere bzw. zahlreichere Ver-

handlungen, etwa pro Split und pro Veranlagungszeitraum, notwendig sein könnten. Mehr Fle-

xibilität, die Möglichkeit der konkreten Verhandelbarkeit der Steueraufkommensverteilung und 

geringere Bedarfe an Einigung, Koordination und Kooperation im Sinne der Anzahl potentiell 

an einer Verhandlung beteiligter Staaten könnten die Konsenswahrscheinlichkeit erhöhen.717 

                                                 
712 Vgl. hierzu OECD (2018a), S. 119–125. 
713 Vgl. z.B. Kaminski (2001), S. 431–507; Luckhaupt et al. (2012b), S. 107–115, (2012a), S. 366–367; Greil 

(2017), S. 173; Schreiber (2018), S. 270–271; Devereux et al. (2019), S. 4, 24. 
714 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 270–271.  
715 Allerdings könnte eine Einigung zur stärkeren Normierung nicht stabil sein, da Verkaufsstaaten einseitig ein 

Interesse haben könnten, trotz einer Einigung sich nicht an diese, d.h. an bestimmte Formen der Anrech-

nung(sbegrenzung), zu halten. Dies stellt einen grundsätzlichen Konflikt des Mechanismus dar. Siehe hierzu 

grundsätzlich 3.4 Steuerwettbewerb und Stabilität. Dieser Aspekt soll im Rahmen dieser Diskussion allerdings 

ausgeklammert werden. 
716 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 268. 
717 Siehe hierzu auch die Diskussion unter 3.3.2.5 sowie 3.3.3 und die entsprechenden Nachweise. Vgl. auch all-

gemein Schön (2009), S. 86–87. 
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Sofern die Flexibilität der Staaten in Bezug auf die Verrechnungspreissetzung unberührt bleibt 

und keine Standardisierungen vorgenommen werden, bleiben grundsätzlich auch die konzepti-

onellen Schwächen des Fremdvergleichsgrundsatzes und seiner Konkretisierungen mit den kri-

tisierten Folgen der Komplexität, Unsicherheit, der Interpretationsspielräume und der Doppel-

besteuerungsrisiken bestehen.718 Allerdings wird die Verrechnungspreissetzung der Produkti-

onseinheiten grundsätzlich im Wege der Anrechnung neutralisiert, sodass auch Doppelbesteu-

erungen und Steuerplanungsanreize in Abwesenheit von Anrechnungsüberhängen neutralisiert 

werden.719 Damit spielen aus dem Fremdvergleichsgrundsatz folgende Interpretationsspiel-

räume und darauf basierende Gewinnverlagerungsmöglichkeiten im Rahmen des Mechanismus 

für Unternehmen grundsätzlich keine Rolle mehr und aufwendige Dokumentationen könnten 

weniger von den Steuerverwaltungen zu einer Rechtfertigung einer bestimmten Verrechnungs-

preissetzung gefordert werden. Steuerliche Prüfungen der MNUs und Konflikte über die Ver-

rechnungspreissetzung zwischen Unternehmen und den involvierten Fiski könnten entspre-

chend abnehmen. Da Unternehmen im Endeffekt grundsätzlich die Steuerbelastung in den Ver-

kaufsstaaten zahlen und aus den vorgenannten Gründen, könnten Unternehmen sich weniger 

steuerlicher Unsicherheit gegenübersehen. 

Unternehmen haben in Abwesenheit von Anrechnungsüberhängen kein Interesse an einer 

bestimmten Verteilung der Bemessungsgrundlage auf einzelne Staaten mittels der Verrech-

nungspreise, sodass diese faktisch aus Verhandlungen und Konflikten über Verrechnungspreise 

fallen. Das Konfliktpotential zwischen Staaten und Unternehmen wird damit grundsätzlich auf-

gehoben. Im Endeffekt handelt es sich im Rahmen der Verrechnungspreissetzung dann grund-

sätzlich nur noch um Verhandlungen bzw. mögliche Konflikte zwischen den involvierten 

Fiski.720 Die negativen Folgen der konzeptionellen Schwächen des Fremdvergleichsgrundsat-

zes und seiner Flexibilität könnten damit grundsätzlich reduziert werden. 

Die Flexibilität der Fiski bezüglich der Gewinnaufteilung im Rahmen des Mechanismus wird 

im Ergebnis entkoppelt von den Steuerplanungs- und Gewinnverlagerungsmöglichkeiten der 

Unternehmen. Dadurch werden grundsätzlich entsprechende Steuerplanungskosten vermieden, 

während die Konsensfähigkeit prinzipiell erhalten bleibt.  

                                                 
718 Siehe hierzu 4.2.2.1 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume und die entsprechenden Nachweise. 
719 Dass Doppelbesteuerung seitens der Produktionsstaaten nicht notwendigerweise zu AÜH führen würde, wurde 

modellhaft und unter vereinfachenden Annahmen unter 3.3.2 Analyse der Bedingungen zur Vermeidung von 

Anrechnungsüberhängen gezeigt. 

 Von, aus MNU-Sicht nachteiligen, möglichen Erhöhungen der Gesamtsteuerbelastung wegen Steuersatzerhö-

hungen durch Verkaufsstaaten (vgl. auch Schreiber (2015), S. 122), und aufgrund der Anrechnung möglicher-

weise auch durch Produktionsstaaten, soll hier abgesehen werden. 
720 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266, 267. 
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4.4 Umsetzungsmöglichkeiten des Mechanismus innerhalb des Ver-

rechnungspreissystems 

Neben den Implementierungsformen des Mechanismus innerhalb des Verrechnungspreissys-

tems721 gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Mechanismus an sich umzusetzen. Die Imple-

mentierungsformen können mit den Umsetzungsmöglichkeiten kombiniert werden. Im Folgen-

den sollen nur zwei dieser Möglichkeiten dargestellt und diskutiert werden.722 

Wenn der Mechanismus in das bestehende System der Verrechnungspreissetzung implemen-

tiert werden soll, stellt sich die grundsätzliche Frage, welche Änderungen sich gegenüber dem 

bisherigen System ergeben würden, inwieweit also ein Eingriff in die bisherige Verrechnungs-

preissetzung notwendig ist und demnach das bisherige System bestehen bleiben kann oder ver-

ändert werden muss, damit das Ergebnis des Mechanismus723 erzielt wird.  

Vom Ergebnis her gedacht, ist im Rahmen des Mechanismus die Besteuerung des gesamten 

aufzuteilenden Gewinns sowie die Anrechnung der gezahlten Steuern im Ansässigkeitsstaat des 

Kunden gegenüber dem geltenden System neu. Demzufolge ist auch die notwendige Verknüp-

fung des steuerlichen Anknüpfungspunktes mit dem Ansässigkeitsstaat des Kunden neu. 

Ebenso folgt aus dieser Zuteilung von Gewinnen und Steuern die notwendige Unterteilung der 

MNU-Einheiten in Produktions- und Verkaufseinheiten. Im geltenden System gibt es grund-

sätzlich keine Differenzierung zwischen Produktions- und Verkaufseinheiten. Sondern es findet 

in der Regel eine Unterteilung nach Routine- und Nicht-Routine-Unternehmen bzw. -Tätigkei-

ten statt.724 Als Produktionseinheit ist nach dem Mechanismus jede MNU-Einheit zu qualifi-

zieren, die konzerninterne Leistungen erbringt725 und, die nicht als Verkaufseinheit zu qualifi-

zieren ist. Darunter würden also nicht nur Einheiten fallen, die produzieren und konzernintern 

Güter verkaufen, sondern etwa auch Einheiten, die Forschungs- und Entwicklungs- oder Wer-

betätigkeiten für andere Konzerneinheiten ausüben. Verkaufseinheiten sollen grundsätzlich alle 

Einheiten sein, die konzernextern Leistungen erbringen.726 Zu beachten ist allerdings, dass 

diese Leistungserbringung zusätzlich im Grundsatz dem Ansässigkeitsstaat des Kunden zuge-

ordnet werden muss.727 

                                                 
721 Siehe hierzu 4.5 Implementierungsformen im Einzelnen. 
722 Für eine weitere Möglichkeit der Umsetzung vgl. etwa Schreiber (2018), S. 266–268. 
723 Siehe hierzu 3.2 Grundkonzeption des Mechanismus. 
724 Vgl. z.B. Vögele et al. (2015), S. 710–711, 713–716; Jacobs et al. (2016), S. 614. Vgl. auch Devereux et al. 

(2019), S. 15–16. 
725 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
726 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
727 Siehe hierzu 3.1 Besteuerung im Bestimmungsland. 
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Innerhalb der Vergleichbarkeitsanalyse im Rahmen der Verrechnungspreissetzung soll unter-

sucht werden, wie jedes Unternehmen innerhalb eines multinationalen Unternehmens operiert, 

d.h. was seine Tätigkeiten (z.B. Produktion, Verkauf) sind.728 Diese Information könnte im 

Ausgangspunkt dazu dienen, die Produktions- und Verkaufseinheiten entsprechend dem Me-

chanismus zu identifizieren. 

Grundsätzlich sollen nach dem Mechanismus Produktionseinheiten steuerlich behandelt wer-

den wie bisher.729 Soweit Einheiten Verkaufstätigkeiten nachgehen und ihnen die Verkaufstä-

tigkeiten auch zugeordnet werden, sie demnach als Verkaufseinheiten zu qualifizieren sind, 

sollen diese entsprechend dem Mechanismus besteuert werden. D.h. es soll ihnen konzeptionell 

der Gesamtgewinn sowie die gesamten zuvor gezahlten Steuern des jeweiligen Split730 auf Ba-

sis des Verkaufsfaktors zugeteilt werden. 

Im Rahmen des Mechanismus ist im Ergebnis gegenüber dem geltenden System die Untertei-

lung der Split-Einheiten in Produktions- und Verkaufseinheiten, die Anknüpfung der Verkaufs-

einheit an den Ort des Kunden sowie die (Art der) Besteuerung der Verkaufseinheiten neu. Der 

konzeptionelle Bruch wird also bei den Verkaufseinheiten vollzogen. Die sich stellende Frage 

ist, wie dieser Bruch umzusetzen ist. Für Verkaufseinheiten könnte entweder eine zusätzliche 

Verrechnungspreismethode in das geltende System integriert werden731 (Umsetzungsmöglich-

keit a.)) oder der Mechanismus könnte als zusätzliche formelbasierte Besteuerungsschicht zum 

geltenden System hinzugefügt werden732 (Umsetzungsmöglichkeit b.)). 

4.4.1 Integrierung des Mechanismus in das geltende Verrechnungspreissys-

tem (Umsetzungsmöglichkeit a.)) 

Eine Möglichkeit der Umsetzung ist, den beschriebenen Linien zu folgen und das System bis 

zu dem Punkt, bis zu dem es grundsätzlich unverändert bleiben kann, unverändert zu lassen. 

Dies bedeutet, den Mechanismus so zu implementieren, dass bis zum Punkt der Verkaufsein-

heiten in der Besteuerung keine Änderungen erfolgen. Für die Verkaufseinheiten nach den 

                                                 
 Sog. hybride Einheiten, d.h. der Fall, dass Einheiten bezüglich einzelner Tätigkeiten als Produktionseinheiten 

und bezüglich anderer Tätigkeiten als Verkaufseinheiten zu qualifizieren sind (vgl. z.B. das Beispiel in De-

vereux et al. (2019), S. 19), sollen im Rahmen dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden. Grundsätzlich wären 

diese Einheiten, je nach Tätigkeit, isoliert als Produktions- oder Verkaufseinheiten zu behandeln mit entspre-

chender Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den einzelnen Tätigkeiten (Trennung der Gewinn- 

und Verlustrechnung nach Tätigkeiten). Vgl. analog etwa die grundsätzlich getrennte Betrachtung von Rou-

tine- und Entrepreneur-Tätigkeiten in der Verrechnungspreispraxis. Vgl. z.B. Vögele et al. (2015), S. 782. 
728 Vgl. OECD (2017a), S. 44. 
729 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. Zu Alternativen hierzu siehe 4.3; 3.3.2.5; 3.3.3. 
730 Siehe hierzu 4.5 Implementierungsformen im Einzelnen. 
731 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 265–266. 
732 Vgl. auch im Grundsatz Schreiber (2018), S. 266. 
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neuen Regeln ist eine Verrechnungspreissetzung und Besteuerung zunächst zu unterbleiben. 

Produktionseinheiten (alle Einheiten, soweit sie nicht als Verkaufseinheiten zu behandeln sind) 

sind steuerlich grundsätzlich wie bisher zu behandeln. Dies bedeutet, dass für ihre Transaktio-

nen733 Verrechnungspreise wie bisher bestimmt werden und basierend auf den entstehenden 

(Zwischen-)Gewinnen Steuern erhoben werden.734 An dieser Stelle schaltet sich der neue Be-

steuerungsmechanismus ein. Die bereits gezahlten Produktionssteuern, also die Steuern auf die 

Zwischengewinne,735 und relevanten Gewinngrößen werden zum Zwecke der Besteuerung und 

Anrechnung an die Verkaufseinheiten (ex post)736 gemeldet.737 Die Verkaufseinheiten ermitteln 

die Gesamtverkaufserlöse, tauschen diesbezügliche Informationen aus und besteuern auf Basis 

des Mechanismus. Die Gewinnzuteilung zu den Verkaufseinheiten kann dabei rein formelba-

siert erfolgen,738 worauf hier nicht näher eingegangen werden soll, oder es können entspre-

chende Verrechnungspreise abgeleitet werden739. Die Verrechnungspreise müssen dabei so be-

stimmt werden, dass der auf die Verkaufseinheiten entfallende Gewinn durch Saldierung inter-

ner wie externer Erlöse und Kosten dem anteiligen Gesamtgewinn auf Basis des Verkaufsfak-

tors entspricht.740 Die Verkaufseinheiten setzen dabei einseitig möglicherweise andere Verrech-

nungspreise als die Produktionseinheiten für dieselben konzerninternen Transaktionen an.741 

Dies erfolgt, da es vor der Anrechnung der Produktionssteuern zu einer Doppelbesteuerung bei 

Produktions- und Verkaufseinheiten kommt,742 denn den Produktionseinheiten wird nach gän-

gigen Methoden ein Teil des aufzuteilenden Gewinns, den Verkaufseinheiten in Summe der 

                                                 
733 Dies schließt sowohl konzerninterne Leistungsbezüge als auch Leistungen ein. 
734 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
735 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
736 Eine Aufteilung von entstandenen Gewinnen ist auch im Rahmen der TPSM grundsätzlich möglich. Siehe 

hierzu 4.2.1 Beschreibung der Geschäftsvorfallbezogenen Gewinnaufteilungsmethode (TPSM) als Ausgangs-

punkt der Diskussion der Komplexitätskosten und die entsprechenden Nachweise. 
737 Anders etwa Luckhaupt et al. (2012b), S. 111–115; Schreiber (2018), S. 265, die (auch) eine (ex ante) Zutei-

lung von Budgetgrößen vorschlagen. 
738 Das System wäre dadurch hybrid, da bei den Produktionseinheiten weiterhin Verrechnungspreise gesetzt wer-

den. 
739 Dies entspricht prinzipiell auch der Funktionsweise der TPSM. Nach der TPSM wird eine dem Fremdvergleich 

entsprechende Gewinnaufteilung auf zwei oder mehrere Konzerneinheiten bestimmt. Daraus werden entspre-

chende Verrechnungspreise abgeleitet, die zu dieser Gewinnaufteilung führen. Vgl. Vögele/Witt (2015), 

S. 842–845. 
740 Der Verrechnungspreis wird von dem nach dem Trennungsprinzip ermittelten Gewinn der Verkaufseinheit so 

abgeleitet, dass der Verkaufseinheit der anteilige aufzuteilende Gewinn zugeordnet wird. Endgültig bestimmen 

demnach die anteiligen (in Höhe des Verkaufsfaktors) Gesamtkosten des Split den zu versteuernden Gewinn 

einer Verkaufseinheit. Vgl. auch analog Auerbach et al. (2010), S. 883.  

 Von dem Fall, dass verkaufende Einheit, bei der externe Verkaufserlöse nach dem Trennungsprinzip grund-

sätzlich berücksichtigt werden, und Verkaufseinheit nicht identisch sind, und den entsprechenden Folgen in-

nerhalb dieser Umsetzungsmöglichkeit, soll abgesehen werden. 
741 In Ermangelung von der Verkaufseinheit zuzuordnenden konzerninternen Transaktionen und der Notwendig-

keit der Ansetzung eines Verrechnungspreises zur Entstehung des anteiligen Gewinns könnten Transaktionen 

aus Sicht der Verkaufseinheit fingiert und entsprechend einseitig bepreist werden. Vgl. z.B. auch Devereux et 

al. (2019), S. 38–39. 
742 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
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vollständige aufzuteilende Gewinn zugeteilt. Die Gewinnermittlung und Besteuerung der Ver-

kaufseinheiten auf Basis der separaten Gewinn- und Verlustrechnung würde verzögert im Ver-

gleich zu den Produktionseinheiten erfolgen. Im letzten Schritt743 wäre die Anrechnung der 

Produktionssteuern, welche vorher in eine Summe zu stellen und entsprechend der Verkaufs-

faktoren zuzuteilen sind, vorzunehmen. Die Anrechnung gezahlter Steuern erfolgt dabei flan-

kierend zur Verrechnungspreissetzung bei den Verkaufseinheiten rein formelbasiert.  

Die soeben beschriebene Möglichkeit der Umsetzung soll anhand des folgenden Beispiels ver-

anschaulicht werden.  

Beispiel 2: Umsetzungsmöglichkeit a.):744 

Gegeben sei ein MNU bestehend aus Einheit A und Einheit B. Einheit A, ansässig in Land A, 

produziert Endprodukte (100 ME zu Produktionskosten von insgesamt 500 GE) und verkauft 

alle Endprodukte an Einheit B, ansässig in Land B. Einheit B verkauft alle konzernintern ge-

kauften Produkte an in Land B ansässige Kunden745 (100 ME zu Vertriebskosten von insgesamt 

200 GE und Verkaufserlösen von insgesamt 1250 GE). Das MNU stelle einen PSM-Split dar. 

Zunächst erfolgt eine Unterteilung in Produktions- und Verkaufseinheiten. Einheit A produziert 

Güter und verkauft diese konzernintern weiter. Einheit A ist vollständig als Produktionseinheit 

zu behandeln. Damit ist für den konzerninternen Verkauf an Einheit B ein Verrechnungspreis 

nach geltenden Verrechnungspreismethoden anzusetzen.746 Es entspreche etwa die Kostenauf-

schlagsmethode747 mit einem Kostenaufschlagssatz von 10 % dem Fremdvergleich.748 Dem-

nach ergibt sich für Einheit A ein Verrechnungspreis von Produktionskosten erhöht um den 

Kostenaufschlagssatz von 𝑇𝑃𝐴 = 500 ∗ 1,1 =  550 GE. Nach dem Trennungsprinzip ergibt 

sich damit ein zu versteuernder Gewinn für Einheit A von konzerninternem Verrechnungspreis 

abzüglich Produktionskosten von 𝑃𝐴
𝑆𝐸 = 550 –  500 =  50 GE. Bei einem Steuersatz in Land 

A von annahmegemäß 𝜏𝐴 = 15 %  zahlt A Steuern i.H.v. 𝑇𝐴 = 0,15 ∗ 50 = 7,5 𝐺𝐸. 

                                                 
743 Von möglichen Zeiteffekten durch das zeitliche Auseinanderfallen von Steuerzahlungen im ersten und zweiten 

Schritt inklusive der Anrechnung wird weiterhin abgesehen. 
744 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
745 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
746 Es wäre auch entsprechend zu verfahren, sollte die Produktionseinheit eine non-tested party sein, d.h. wenn 

der Verrechnungspreis aus Sicht einer anderen Einheit bestimmt wird (siehe hierzu allgemein 4.2.1 und die 

entsprechenden Nachweise), auch wenn dies eine Verkaufseinheit sein sollte. Die Verkaufseinheit wäre damit 

in die Verrechnungspreisbestimmung nach geltenden Regeln miteinzubeziehen. Der resultierende Verrech-

nungspreis wäre hingegen nur bei der Produktionseinheit anzusetzen. 
747 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
748 Vgl. auch z.B. Devereux et al. (2019), S. 27. 

 Zur Anwendbarkeit der Kostenaufschlagsmethode bei Produktion und konzerninternem Weiterverkauf vgl. 

z.B. Vögele et al. (2015), S. 782. 
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Einheit B geht keiner Produktionstätigkeit nach, da B ausschließlich die konzernintern gekauf-

ten Produkte an Konzernexterne veräußert. B geht damit einer Verkaufstätigkeit nach. B ist als 

Verkaufseinheit zu behandeln, da B an konzernexterne Kunden, ansässig in Land B, verkauft.749  

Nachdem Produktions- und Verkaufseinheiten separiert wurden und die Produktionseinheit be-

steuert wurde, ist, allgemein, der aufzuteilende Gewinn sowie die Summe der Produktionssteu-

ern auf Basis des Verkaufsfaktors den Verkaufseinheiten zuzuordnen. 

Der aufzuteilende, am Markt realisierte Gewinn des MNU 𝑃 entspricht der Differenz aus der 

Summe der externen Verkaufserlöse und der Summe der externen Kosten aller Einheiten750 

(𝑃 = 1250 − 500 − 200 = 550 𝐺𝐸) bzw. der Summe der separat ermittelten Gewinne der 

einzelnen Einheiten (𝑃 = 50 + 500 = 550 𝐺𝐸).751 

Die Summe der gezahlten Produktionssteuern entspricht den Steuern von A i.H.v. 7,5 GE. 

Einheit B ist in diesem Schritt ein Gewinn in Höhe des Verkaufsfaktors (Verkaufserlöse von 

Einheit B in Land B geteilt durch die gesamten Verkaufserlöse) multipliziert mit dem aufzutei-

lenden Gewinn des MNU von 𝑃𝐵
𝑃𝑆𝑀 = 1250/1250 ∗ 550 = 550 GE  zuzuordnen. Für Einheit 

B ist für die konzerninterne Transaktion mit Einheit A der Verrechnungspreis aus Sicht von 

Einheit B so anzusetzen, dass der nach der Aufteilungsformel zuzuteilende Gewinne entsteht. 

Einheit B saldiert nach dem Trennungsprinzip zur Ermittlung des Gewinns die Verkaufserlöse 

von 1250 GE, die Vertriebskosten von 200 GE sowie den Verrechnungspreis 𝑇𝑃𝐵
𝑃𝑆𝑀 für die 

von Einheit A gekauften Produkte. Der Saldo soll dem zuzuordnenden Gewinn von 𝑃 =

550 GE  gleichen. Damit ist aus Sicht von Einheit B ein Verrechnungspreis von 𝑇𝑃𝐵
𝑃𝑆𝑀 =

                                                 
749 Wäre Einheit B grundsätzlich mobil infolge der Besteuerung in Land B, müsste der Verkauf an Kunden in 

Land B durch Einheit B einer zu begründenden Betriebsstätte von Einheit B in Land B zugeordnet werden, der 

der Gewinn und die Produktionssteuern entsprechend anteilig zuzuordnen wären. Siehe hierzu 3.1 Besteuerung 

im Bestimmungsland. 
750 Von möglichen Unterschieden in der Gewinnermittlung verschiedener Länder und von unterschiedlichen Wäh-

rungen soll an dieser Stelle abgesehen werden. 

 Durch die Saldierung externer Erlöse und Kosten kommt es automatisch zu einer Zwischengewinneliminie-

rung. Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
751 Dadurch, dass die konzernintern verkauften Güter periodengleich weiterveräußert werden, entsprechen sich 

Summe der Einzelgewinne und Summe der primären Verkaufserlöse und Kosten der einzelnen Einheiten. Vgl. 

auch Schreiber (2018), S. 266. 

 Wichtig wäre bei dieser Umsetzungsform, bei der eine Verrechnungspreissetzung nach geltenden Regeln bei 

den Verkaufseinheiten unterbleibt, dass für Zwecke der Aggregierung separater, nach dem Trennungsprinzip 

ermittelter Gewinne zur Ermittlung des aufzuteilenden Gewinns, Gewinne der Verkaufseinheiten dennoch 

nach geltenden Regeln ermittelt werden müssten für den Zweck der Gewinnaggregierung, damit konzernintern 

Erträge und Aufwendungen (zumindest periodenübergreifend) saldiert werden und der am Markt realisierte 

Gewinn im Rahmen eines Split in den Verkaufseinheiten besteuert wird. Für Einheit B wäre demnach für 

Zwecke der Gewinnaggregierung der Verrechnungspreis i.H.v. 𝑇𝑃𝐴 = 550 GE  für die von Einheit A bezogene 

Leistung anzusetzen, sodass sich für Einheit B ein Einzelgewinn i.H.v. Verkaufserlöse abzgl. Vertriebskosten 

abzgl. konzerninterner Verrechnungspreis (𝑃𝐵
𝑆𝐸 = 1250 − 200 − 550 = 500 𝐺𝐸) ergibt. Vgl. auch Schreiber 

(2018), S. 266. 



152 

 

500 GE  anzusetzen.752 Dies entspricht den primären Kosten von Einheit A.753 In Summe wird 

so in Einheiten A und B vor Anrechnung ein Gewinn i.H.v. 𝑃𝐴
𝑆𝐸 + 𝑃𝐵

𝑃𝑆𝑀 = 600 GE  besteuert. 

Dies liegt über dem aufzuteilenden, extern realisierten Gewinn i.H.v. 𝑃 = 550 GE, der voll-

ständig Einheit B zur Besteuerung vor Anrechnung zugewiesen wurde (𝑃𝐵
𝑃𝑆𝑀 = 𝑃), d.h. es 

kommt zunächst durch die Teilgewinnzuteilung zu Einheit A in Höhe des Zwischengewinns 

von 𝑃𝐴
𝑆𝐸 = 50 GE  zur Doppelbesteuerung innerhalb des Split. Diese Doppelbesteuerung wird 

grundsätzlich durch die Anrechnung der von A gezahlten Steuern bei Einheit B eliminiert.754 

Bei einem Steuersatz von annahmegemäß 𝜏𝐵 = 12,5 %  in Land B ergibt sich für die Verkaufs-

einheit eine Steuerzahlung vor Anrechnung von 𝑇𝐵 = 550 ∗ 0,125 = 68,75 GE. Die Summe 

der Produktionssteuern wird zur Anrechnung auf Basis des Verkaufsfaktors Einheit B zugeteilt. 

Die Anrechnung bei B sei auf die gesamte Steuerzahlung vor Anrechnung begrenzt (Mindest-

steuer gleich null). B rechnet demnach 𝑇𝐵
𝐶 = 1250/1250 ∗ 7,5 = 7,5 GE  an und zahlt Steuern 

nach Anrechnung von 𝑇𝐵
𝐴 = 68,75 –  7,5 = 61,25 GE. Eine Anrechnung bei A kommt nicht in 

Betracht, da A als Produktions- und nicht als Verkaufseinheit zu qualifizieren ist. Insgesamt 

zahlt das MNU Steuern von 𝑇 = 7,5 + 61,25 = 68,75 GE, was der Summe der Verkaufssteu-

ern vor Anrechnung und damit der Steuerlast einer reinen verkaufslandbasierten Steuer ent-

spricht.755 Tabelle 8 stellt die Berechnungen des Beispiels dar. Alle Zahlen sind, sofern nicht 

anders angegeben, in GE angegeben. 

  

                                                 
752 Durch Gleichsetzen des aufzuteilenden Gesamtgewinns i.H.v. 𝑃 = 550 GE mit der Differenz aus Verkaufser-

lös, Vertriebskosten und zu bestimmendem Verrechnungspreis 𝑇𝑃𝐵
𝑃𝑆𝑀, ergibt sich nach Auflösen nach 𝑇𝑃𝐵

𝑃𝑆𝑀 

der Verrechnungspreis von 𝑇𝑃𝐵
𝑃𝑆𝑀 = 500 𝐺𝐸: 1250 − 200 − 𝑇𝑃𝐵

𝑃𝑆𝑀 = 550 ⇔ 𝑇𝑃𝐵
𝑃𝑆𝑀 = 1250 − 200 −

550 = 500 𝐺𝐸. 
753 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
754 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
755 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
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Tabelle 8: Beispiel Umsetzungsmöglichkeit a.) 

Einheit A B MNU 

Anzahl produzierte Güter 100 0 100 

Anzahl konzernintern ver-

kaufte (-)/ gekaufte Güter 

- 100/ 0 0/ 100 - 

In Prozent - 100 100 - 

Anzahl konzernextern 

verkaufte (-) Güter 

0 - 100 - 100 

In Prozent 0 - 100 - 100 

Produktionskosten - 500 0 - 500 

Vertriebskosten 0 - 200 - 200 

Verkaufserlöse    

intern 500*1,1 = 550 0 550 

extern 0 1250 1250 

Verrechnungspreis für 

konzernintern gekaufte 

Güter 

0 500 - 

Gewinn vor Steuern 550 – 500 = 50 (1250/1250)*550 = 

1250 – 200 – 500 

= 550 

600 

 

Steuersatz 15 % 12,5 % - 

Steuern vor Anrechnung 7,5 68,75 76,25 

Anzurechnende Steuern 0 (1250/1250)*7,5 = 

7,5 

7,5 

Steuern nach Anrechnung 7,5 61,25 68,75 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung. 

 

Bei den Verkaufseinheiten ersetzt der Mechanismus die Verrechnungspreissetzung nach gel-

tenden Regeln. An dieser Stelle käme bei dieser Form der Umsetzung der rechtliche Bruch756 

und das bisherige System würde durch das neue ersetzt. Bezüglich aller anderen Einheiten 

                                                 
756 Es soll nicht weitergehend analysiert werden, wie die soeben beschriebene Umsetzungsform in das derzeitige 

System und Zusammenspiel von nationalen Einkünftekorrekturvorschriften (in Deutschland etwa § 1 AStG), 

Korrekturnormen im Rahmen der Doppelbesteuerungsabkommen entsprechend Art. 7 und 9 OECD-MA 

(2017) und in die OECD-Verrechnungspreisleitlinien implementiert werden könnte. 
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kommt der Mechanismus zum bestehenden System dazu. Der Mechanismus wird mithin in das 

bestehende System integriert, das dadurch teilweise ersetzt wird und teilweise unberührt bleibt.  

Technisch ist die Umsetzung des Mechanismus innerhalb der Verrechnungspreissetzung der 

TPSM sehr ähnlich. Denn auch im Rahmen der TPSM werden die Gewinne mehrerer Einheiten 

zusammengerechnet757 und entweder die vollständigen oder die Restgewinne anhand einer For-

mel auf die Beteiligten verteilt. Aus der Gewinnverteilung werden entsprechende Verrech-

nungspreise abgeleitet, die zur zuvor bestimmten Gewinnaufteilung führen.758 In der Technik 

entspricht diese Umsetzungsform des Mechanismus einer globalen Gewinnaufteilungsme-

thode, bei der die Beiträge der einzelnen Parteien (Split-Einheiten) nur anhand der externen 

Verkaufserlöse bestimmt werden. Ein Unterschied würde im Anwendungsbereich und in den 

Anwendungsvoraussetzungen759 liegen.760 Denn der Mechanismus würde mindestens eine 

komplette Transaktionskette umfassen761 und er wäre auch vollständig für Routine-Unterneh-

men anwendbar. Ein weiterer Unterschied ist, dass ein Split zwar im weitesten Falle den ge-

samten Konzern (MNE-PSM) oder aber komplette Transaktionsketten (IP-PSM, VC-PSM) um-

fassen kann,762 dennoch aber nicht alle Transaktionen, die Teil des Split sind, nach dieser Me-

thode bepreist werden, sondern lediglich jene der Verkaufseinheiten. Prinzipiell nur im Falle 

von Verhandlungen hat der Umfang des Split Auswirkungen auf die Gewinnzuteilung zu Pro-

duktionseinheiten.763 Die Produktionseinheiten des Split sind für Zwecke der Gewinnermitt-

lung und der Bestimmung anzurechnender Steuern miteinzubeziehen, d.h. für Informations-

zwecke. Die Verkaufseinheiten müssen die Informationen über die Verkaufserlöse austauschen. 

An dieser Stelle wird mithin ein Informationsaustausch erforderlich, der koordiniert werden 

muss und Kooperation zwischen den Staaten und Split-Einheiten erfordert.  

Die TPSM würde nicht durch den neuen Mechanismus ersetzt. Denn der Mechanismus käme 

bei dieser Form der Umsetzung, bis auf bei den Verkaufseinheiten, zur gesamten Verrech-

nungspreissetzung zusätzlich hinzu.  

                                                 
757 Im Rahmen der TPSM kommt es zu einer Aggregierung von Einzelgewinnen und nicht zu einer separaten 

Aggregierung externer Erträge und Aufwendungen. Siehe hierzu 4.2.1. 
758 Siehe hierzu 4.2.1. 
759 Siehe hierzu 4.5 Implementierungsformen im Einzelnen. 
760 Vgl. auch Devereux et al. (2019), S. 16. 
761 Vgl. auch Devereux et al. (2019), S. 16. 
762 Siehe hierzu 4.5 Implementierungsformen im Einzelnen. 
763 Siehe hierzu 3.3.2.5; 3.3.3; 4.3. 
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4.4.2 Addition des Mechanismus zum geltenden Verrechnungspreissystem 

(Umsetzungsmöglichkeit b.)) 

Eine weitere Möglichkeit, den Mechanismus umzusetzen, ist, ihn vollständig als zusätzliche 

Besteuerungsschicht zu implementieren.764 Abweichend zu den bisherigen Darstellungen und 

Analysen765 werden dazu in einem ersten Schritt bei allen Einheiten die Steuern bestimmt und 

erhoben wie im aktuellen System. Dies bedeutet auch, dass es nach dem Mechanismus in die-

sem Schritt nicht zur konfligierenden Verrechnungspreissetzung zwischen Produktions- und 

Verkaufseinheiten kommen soll.766 In einem zweiten Schritt kommt der Mechanismus zusätz-

lich hinzu. Die Steuern nach geltenden Regeln des ersten Schritts sind in einer Summe zum 

Zwecke der Anrechnung zusammenzutragen. Es wird dabei nicht nach Produktions- oder Ver-

kaufssteuern unterschieden. In dem zweiten Schritt werden der aufzuteilende Gewinn sowie die 

gesamten im ersten Schritt gezahlten Steuern auf die Verkaufseinheiten auf Basis des Verkaufs-

faktors verteilt. Demnach werden auch die im ersten Schritt von den Verkaufseinheiten erho-

benen Steuern auf alle Verkaufseinheiten zum Zwecke der Anrechnung verteilt. Es sind hierbei 

keine Unterscheidungen nach Einheiten notwendig.767 Eine Identifizierung der Verkaufseinhei-

ten bleibt aber notwendig für Zwecke der Gewinn- und Steuerzuteilung. Diese Zuteilung könnte 

rein formelbasiert geschehen, sodass das System durch die rein formelhafte Gewinnzuteilung 

hybrid werden würde. Für Verkaufseinheiten müssen bei dieser Umsetzungsform Steuerzah-

lungen nach zwei Mechanismen bestimmt werden. Im ersten Schritt nach geltenden Regeln und 

im zweiten Schritt nach dem Mechanismus. Anrechnungsbegrenzungen und mögliche Anrech-

nungsüberhänge unbeachtet, zahlen Verkaufseinheiten im zweiten Schritt nicht die PSM-Steu-

erzahlung nach Anrechnung, sondern die positive oder (im Falle einer Steuererstattung) nega-

tive Differenz aus PSM-Steuerzahlung nach Anrechnung (Soll-Steuerzahlung) und Steuerzah-

lung nach geltenden Regeln (Ist-Steuerzahlung), sodass im Ergebnis über beide Schritte die 

PSM-Steuerzahlung nach Anrechnung durch die Verkaufseinheiten gezahlt wird. 

                                                 
764 Vgl. ähnlich die hiervon stellenweise abweichende dargestellte Umsetzungsmöglichkeit von Schreiber (2018), 

S. 266–268. 
765 Beachte insbesondere Kapitel 3. 
766 Abweichende Verrechnungspreise für die Verkaufseinheiten werden nur in einem zweiten Schritt angesetzt, 

sofern in diesem Schritt noch mit Verrechnungspreisen und nicht einer rein formelhaften Gewinnzuteilung 

gearbeitet werden soll. 
767 Verkaufseinheiten könnten alternativ ihre jeweils eigenen Steuerzahlungen nach geltenden Regeln anrechnen. 

In diesem Fall wären nur die Steuerzahlungen der Produktionseinheiten zu summieren und allen Verkaufsein-

heiten zum Zwecke der Anrechnung zuzuweisen. 

 Bei einer Anrechnungsbegrenzung derart, dass das Steueraufkommen nach geltenden Regeln bei den Verkaufs-

einheiten erhalten bleibt, käme es dann im Rahmen des Mechanismus nur zu einer Steuernachzahlung bei den 

Verkaufseinheiten, nicht aber zu einer Steuererstattung im zweiten Schritt, d.h. nach Anrechnung eigener Steu-

ern und anteiliger Produktionssteuern. 
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Auch bei dieser Form der Umsetzung käme es zu einem zeitlichen Auseinanderfallen von Be-

steuerung im ersten und im zweiten Schritt. Bei Verkaufseinheiten kann es zu zwei Steuerzah-

lungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten (erster und zweiter Schritt) bezüglich eines Besteue-

rungsabschnitts kommen. 

Bei dieser Form der Umsetzung wäre zwar noch eine Identifizierung der Verkaufseinheiten 

notwendig. Im Rahmen der Besteuerung nach geltenden Regeln und der Berechnung der 

Summe der Steuern nach geltenden Regeln muss aber nicht nach Produktions- und Verkaufs-

einheiten unterschieden werden. 

Staaten könnten bei dieser Form der Umsetzung eine Begrenzung der Anrechnung zur Erhal-

tung der Steuer nach geltenden Regeln (strikt positive Mindeststeuer) einfacher umsetzen,768 da 

die Steuer nach geltenden Regeln weiterhin im ersten Schritt erhoben wird.769 In diesem Fall 

würde es im zweiten Schritt unter Umständen nur zu einer Nacherhebung von Steuern bei den 

Verkaufseinheiten kommen.770 Wäre die bereits erhobene Steuer nach geltenden Regeln höher, 

käme es zu keiner Steuererstattung. Offensichtlich sind bei einer derartigen Form der Anrech-

nungsbegrenzung, bei der eine strikt positive Mindeststeuer erhalten bleiben soll, im Gegensatz 

zu einer Mindeststeuer von null Anrechnungsüberhänge wahrscheinlicher.771 Verkaufsstaaten 

müssten dadurch grundsätzlich jedoch auch nicht fürchten, Steueraufkommen gegenüber gel-

tenden Regeln durch den Mechanismus zu verlieren. Im Ergebnis zahlt das MNU bezogen auf 

                                                 
768 Eine derartige Anrechnungsbegrenzung könnte bei Umsetzungsmöglichkeit a.) eine zusätzliche Steuererhe-

bung (eine Art negative Anrechnung) erfordern, da im Rahmen der verkaufsbasierten Gewinnzuteilung (nach 

Anrechnung) weniger zugeteilt werden könnte als nach geltenden Regeln. Außerdem müssten bei der Umset-

zungsmöglichkeit a.) und dieser Art der Anrechnungsbegrenzung weiterhin Steuern nach den geltenden Regeln 

als Referenzpunkt bestimmt werden, obwohl sie nicht unmittelbar erhoben werden. 
769 Von den spezifischen möglichen Konsequenzen einer derartigen Ausgestaltung auf das strategische Verhalten 

insbesondere der Verkaufsstaaten soll hier abgesehen werden. Zu den grundsätzlichen Anreizen siehe 3.4 Steu-

erwettbewerb und Stabilität. Grundsätzlich könnte nach dieser Vorgehensweise die (auch gegenwärtige) Ge-

fahr bestehen, dass Verkaufsstaaten ihre Besteuerungsansprüche nach geltenden Regeln (bei Vorhandensein 

eines steuerlichen Anknüpfungspunktes nach geltenden Regeln) dadurch ausdehnen, dass sie argumentieren, 

dass ein (Groß-)Teil der Wertschöpfung durch ihren/ in ihrem Markt entsteht (vgl. z.B. Jacobs et al. (2016), 

S. 555; OECD (2019a), S. 11, 12). Würde damit ihr Steueraufkommen in der ersten Stufe das in der zweiten 

Stufe nach Anrechnung übersteigen, käme es nie zu einer Anrechnung und auch nicht zu einem Wechsel hin 

zum Besteuerungsergebnis nach dem Mechanismus. Grundsätzlich ist der Mechanismus zwar gleich, doch 

könnte eine Unterminierung des Mechanismus durch veränderte Verrechnungspreise wahrscheinlicher sein als 

durch eine explizite Versagung einer vorher vereinbarten Anrechnung. 
770 Ist nach geltenden Regeln kein steuerlicher Anknüpfungspunkt im Verkaufsstaat gegeben, beträgt die Steuer-

zahlung im Verkaufsstaat nach geltenden Regeln grundsätzlich null. 
771 Anzurechnende Steuern und Anrechnungshöchstbeträge ändern sich bei dieser Umsetzungsform gegenüber 

den Analysen in 3.3. Auf eine entsprechende (qualitative wie analytische) Herleitung und Darstellung wird 

hier verzichtet. 
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einen Split mindestens die Steuern nach geltenden Regeln (in den Verkaufsstaaten), sodass 

diese für den Split als Mindeststeuern (in den Verkaufsstaaten) angesehen werden können.772 

Beispiel 3: Umsetzungsmöglichkeit b.): 

Die Umsetzungsform soll wieder anhand eines Beispiels dargestellt werden. Der Fall773 ent-

spricht dabei dem des obigen Beispiels (Beispiel 2). Im ersten Besteuerungsschritt (geltende 

Regeln) werden die Verrechnungspreise für die konzerninternen Transaktionen festgelegt. Wie 

im obigen Beispiel bestimmt Einheit A den Verrechnungspreis für den Verkauf der Produkte 

an B von 𝑇𝑃𝐴 = 550 GE. Einheit B setzt ebenfalls diesen Verrechnungspreis für den konzern-

internen Kauf von A an. Durch separate Saldierung der konzerninternen wie -externen Erträge 

und Aufwendungen ergeben sich nach dem Trennungsprinzip zu versteuernde Gewinne für A 

bzw. B von 𝑃𝐴
𝑆𝐸 = 550 − 500 = 50 GE  bzw. 𝑃𝐵

𝑆𝐸 = 1250 − 200 − 550 = 500 GE. Der am 

Markt realisierte Gesamtgewinn des MNU 𝑃 = 50 + 500 = 550 𝐺𝐸774 wird mittels des Ver-

rechnungspreises 𝑇𝑃𝐴 auf die Einheiten A und B aufgeteilt.775 Durch Multiplikation mit den 

jeweiligen Steuersätzen von 𝜏𝐴 = 15 % bzw von 𝜏𝐵 = 12,5 % ergeben sich Steuerzahlungen 

nach geltenden Regeln für A von 𝑇𝐴 = 7,5 𝐺𝐸 bzw. für B von 𝑇𝐵
𝑆𝐸 = 62,5 GE. Im ersten Schritt 

zahlt das MNU insgesamt Steuern von 𝑇𝐴 + 𝑇𝐵
𝑆𝐸 = 70 GE. Im zweiten Besteuerungsschritt 

(PSM) müssen allgemein zunächst die Verkaufseinheiten festgelegt werden, denen auf Basis 

der Verkaufsfaktoren der Gesamtgewinn anteilig zuzuordnen ist. Einheit B ist als Verkaufsein-

heit zu behandeln und die von ihr erzielten Verkaufserlöse sind ihr zum Zwecke der Ermittlung 

des Verkaufsfaktors zuzuordnen. Die Verkaufserlöse und Kosten oder die separaten Gewinne 

der Einheiten A und B sind zum Zwecke der Ermittlung des Gesamtgewinns zusammenzurech-

nen776 und auf Basis der Verkaufsfaktoren, wofür allgemein die Verkaufserlöse zusammenge-

rechnet werden müssen, Einheit B zuzurechnen. Einheit B ist wie im obigen Beispiel der ge-

samte aufzuteilende, am Markt realisierte Gewinn von 𝑃 = 550 GE  zuzuordnen: 𝑃𝐵
𝑃𝑆𝑀 = 𝑃 =

550 GE. Der MNU-Gewinn 𝑃 = 550 GE  wird im Rahmen dieser Umsetzungsmöglichkeit voll-

ständig doppelt besteuert, zunächst nach geltenden Regeln verteilt auf die Einheiten A und B 

sowie vor Anrechnung nach PSM-Regeln bei B. Vor Anrechnung ergeben sich im zweiten 

                                                 
772 Vgl. allgemein bzw. analog 3.3.4 Analyse im Falle von Anrechnungsüberhängen und die entsprechenden Nach-

weise. 
773 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 267. 
774 Wie oben beschrieben ist durch die periodengleiche Veräußerung der konzerninternen Leistung am Markt der 

Zwischengewinn i.H.v. 50 GE realisiert und die Aggregierung der Einzelgewinne der Einheiten gleicht dem 

am Markt realisierten Gewinn, d.h. dem Saldo der gesamten konzernexternen Erträge und Aufwendungen von 

𝑃 = 1250 − 500 − 200 = 550 𝐺𝐸. 
775 Vgl. allgemein z.B. Devereux et al. (2019), S. 38; Schreiber (2017), S. 577; Schreiber (2013a), S. 17. 
776 Und ggf. in Bezug auf Rechnungslegungsregeln und Währungen anzupassen. 
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Schritt für Einheit B Steuern von 𝑇𝐵 = 68,75 GE.777 Die Summe der im ersten Schritt erhobe-

nen Steuern von 𝑇𝐴 + 𝑇𝐵
𝑆𝐸 = 70 GE ist auf Basis des Verkaufsfaktors zum Zwecke der Anrech-

nung Einheit B zuzuteilen.778 Die Anrechnung sei auf die Steuerzahlung nach geltenden Regeln 

zuzüglich der PSM-Steuerzahlung vor Anrechnung begrenzt, d.h. Land B erzielt mindestens 

eine Steuer von null aus beiden Besteuerungsschritten (geltende Regeln und PSM). B rechnet 

damit Steuern von 𝑇𝐵
𝐶 = (

1250

1250
) ∗ 70 = 70 𝐺𝐸 auf die gesamte Steuerzahlung bzw. zugewie-

sene Steuer von 𝑇𝐵
𝑆𝐸 + 𝑇𝐵 = 62,5 + 68,75 GE = 131,25 GE  an. In dem Fall muss B nach An-

rechnung insgesamt Steuern von 𝑇𝐵
𝐴 = 131,25 − 70 = 61,25 GE  zahlen und Land B muss 

𝑇𝐵
𝐸 = 𝑇𝐵

𝑆𝐸 − 𝑇𝐵
𝐴 = 62,5 − 61,25 = 1,25 𝐺𝐸 der zuvor von Einheit B gezahlten Steuer erstat-

ten.779 In Summe zahlt Einheit B so über beide Besteuerungsschritte (nach geltenden sowie 

nach PSM-Regeln) die Steuerbelastung nach PSM-Regeln nach Anrechnung: 𝑇𝐵
𝐴 = 𝑇𝐵

𝑆𝐸 −

𝑇𝐵
𝐸 = 62,5 − 1,25 = 61,25 𝐺𝐸. Die Gesamtsteuerbelastung nach Anrechnung von 𝑇 = 𝑇𝐴 +

𝑇𝐵
𝑆𝐸 + 𝑇𝐵 − 𝑇𝐵

𝐶 = 𝑇𝐴 + 𝑇𝐵
𝑆𝐸 + 𝑇𝐵 − 𝑇𝐴 − 𝑇𝐵

𝑆𝐸 = 𝑇𝐵 = 68,75 GE780 stimmt wieder mit der 

Steuerbelastung bei reiner verkaufsbasierter Gewinnzuteilung, d.h. mit der Steuerbelastung im 

zweiten Schritt vor Anrechnung, überein. Tabelle 9 stellt die Berechnungen des Beispiels dar. 

Alle Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in GE angegeben. 

  

                                                 
777 Es ist zu beachten, dass die Gesamtsteuerzahlung nach dem Mechanismus (vor Anrechnung) i.H.v. 𝑇𝐵 =

68,75 GE unter der Summe der anzurechnenden Steuerzahlungen nach geltenden Regeln i.H.v. 𝑇𝐵
𝐶 = 70 𝐺𝐸 

liegt. Bei einer Anrechnungsbegrenzung auf die PSM-Steuerzahlung vor Anrechnung (𝑇𝐵 = 68,75 GE), so 

dass das Steueraufkommen nach geltenden Regeln (𝑇𝐵
𝑆𝐸 = 62,5 GE) erhalten bleibt, entstünde ein Anrech-

nungsüberhang i.H.v. 𝑇𝐵
𝐶 − 𝑇𝐵 = 70 − 68,75 = 1,25 𝐺𝐸 und Einheit B würde im zweiten Schritt keine Steu-

ererstattung erhalten. 
778 Da in diesem Beispielsfall nur eine Verkaufseinheit gegeben ist, rechnet Einheit B die eigene Steuerzahlung 

nach geltenden Regeln vollständig selbst an. 
779 Im Ergebnis finden bei Einheit B zwei Steuerzahlungen statt: diejenige nach geltenden Regeln (𝑇𝐵

𝑆𝐸 =
62,5 GE) und nach Ermittlung der Steuerzahlungen im zweiten Schritt die Steuererstattung (𝑇𝐵

𝐸 = 1,25 𝐺𝐸), 

sodass Einheit B in Summe Steuern von 𝑇𝐵
𝐴 = 61,25 𝐺𝐸 zahlt, welche der PSM-Steuerzahlung nach Anrech-

nung entspricht. Von möglichen Zeiteffekten wird weiterhin abgesehen. 
780  𝑇 = 𝑇𝐴 + 𝑇𝐵

𝑆𝐸 − 𝑇𝐵
𝐸 = 7,5 + 62,5 − 1,25 = 68,75 𝐺𝐸. 𝑇𝐴 und 𝑇𝐵

𝑆𝐸 stellen dabei die Steuerzahlungen nach 

geltenden Regeln im ersten Schritt und 𝑇𝐵
𝐸 die endgültige Steuererstattung nach Anwendung der PSM-Regeln 

im zweiten Schritt dar. 𝑇 = 𝑇𝐴 + 𝑇𝐵
𝑆𝐸 − 𝑇𝐵

𝐸 = 𝑇𝐴 + 𝑇𝐵
𝑆𝐸 − (𝑇𝐵

𝑆𝐸 − 𝑇𝐵
𝐴) = 𝑇𝐴 + 𝑇𝐵

𝑆𝐸 + 𝑇𝐵 − 𝑇𝐵
𝐶 = 𝑇𝐴 + 𝑇𝐵

𝑆𝐸 +
𝑇𝐵 − 𝑇𝐴 − 𝑇𝐵

𝑆𝐸 = 𝑇𝐵 = 68,75 𝐺𝐸. 
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Tabelle 9: Beispiel Umsetzungsmöglichkeit b.) 

Einheit A B MNU 

Anzahl produzierte Güter 100 0 100 

Anzahl konzernintern 

verkaufte (-)/ gekaufte 

Güter 

- 100/ 0 0/ 100 - 

In Prozent - 100 100 - 

Anzahl konzernextern 

verkaufte (-) Güter 

0 - 100 - 100 

In Prozent 0 - 100 - 100 

Produktionskosten - 500 0 - 500 

Vertriebskosten 0 - 200 - 200 

Verkaufserlös    

intern 500*1,1 = 550 0 550 

extern 0 1250 1250 

Verrechnungspreis für 

konzernintern gekaufte 

Güter 

0 550 - 

Gewinn vor Steuern 

1. Schritt 

(geltende Regeln) 

550 – 500 = 50 1250 – 200 – 550 = 

500 

550 

 

Steuersatz 15 % 12,5 % - 

Steuern 1. Schritt 

(geltende Regeln) 

7,5 62,5 70 

Zuzuordnender Verkaufs-

faktor 

0/1250 1250/1250 = 1 1 

Gewinn vor Steuern  

2. Schritt (PSM) 

0 1*(1250 – 200 – 500) 

= 1 * 550 = 550 

550 

Steuern 2. Schritt vor An-

rechnung (PSM) 

0 68,75 68,75 

Steuern vor Anrechnung 

(Summe Steuern 1. und 2. 

Schritt) 

7,5 131,25 138,75 

Anzurechnende Steuern 0 (1250/1250) * 70= 70 70 
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Steuern nach Anrechnung 

(Soll-Steuerzahlung) 

7,5 61,25 68,75 

Nachzuzahlende (erstat-

tungsfähige) Steuer 

0 (62,5 – 61,25)  

= (1,25) 

(1,25) 

Summe endgültige Steu-

erzahlungen erster und 

zweiter Schritt 

7,5 62,5 – 1,25 = 61,25 68,75 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung. 

Gegeben, dass die Kostenaufschlagsmethode nach dem Fremdvergleichsgrundsatz angewendet 

werden kann, etwa weil es sich bei den Funktionen von Einheit A um Routinefunktionen han-

delt,781 ändert sich in der Verrechnungspreisbestimmung gegenüber Umsetzungsmöglichkeit 

a.) nichts. Der Unterschied ist, dass der so bestimmte Verrechnungspreis (in Abwesenheit von 

konfligierenden Wertungen) grundsätzlich für beide Parteien als Verrechnungspreis angesetzt 

wird und nicht nur für die jeweils leistende Gesellschaft. Der Gewinn der jeweiligen Gesell-

schaft bestimmt sich als Differenz aus konzerninternen wie konzernexternen Erträgen und Auf-

wendungen. Eine Differenzierung in Produktions- und Verkaufseinheiten erfolgt zur Besteue-

rung nach geltenden Regeln nicht.  

Auch bei dieser Umsetzungsmöglichkeit entsteht aber der konzeptionelle und rechtliche 

Bruch bei den Verkaufseinheiten, welchen im zweiten Schritt aufzuteilender Gesamtgewinn 

zur Besteuerung und gezahlte Steuern nach geltenden Regeln zur Anrechnung zugewiesen wer-

den.  

Da bei Umsetzungsmöglichkeit b.) der Mechanismus komplett als formelhaftes System zur gel-

tenden Verrechnungspreissetzung hinzugefügt wird und im Rahmen des Mechanismus im 

zweiten Schritt aus Sicht der Verkaufseinheiten keine Verrechnungspreise mehr gesetzt wer-

den, gibt es in der Technik der Verrechnungspreissetzung keine Überschneidungen mehr mit 

der TPSM. Allerdings ist es weiterhin erforderlich, Informationen über externe Verkaufserlöse 

und Aufwendungen sowie über anzurechnende Steuern auszutauschen, und diese ggf. bezüglich 

der Rechnungslegung sowie Währung anzupassen und zusammenzurechnen. Die Verrech-

nungspreissetzung entfällt mithin gegenüber der TPSM, die Gewinnzusammenrechnung und 

formelhafte Gewinnzuweisung bleiben. 

                                                 
781 Vgl. z.B. Vögele et al. (2015), S. 782. 
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4.4.3 Vergleichende Diskussion der Umsetzungsmöglichkeiten 

Tabelle 10 stellt die Vorgehensweisen der beiden Umsetzungsmöglichkeiten in einer Übersicht 

gegenüber. 

Tabelle 10: Vergleich der Umsetzungsmöglichkeiten 

Anwen-

dungs-

schritt 

Umsetzungsmöglichkeit a.) 

(Integrierung PSM als zusätzliche Ver-

rechnungspreismethode = Verrech-

nungspreissystem) 

Umsetzungsmöglichkeit b.) 

(Integrierung PSM als zusätzliche rein for-

melhafte Besteuerungsschicht = hybrides 

System) 

I Unterteilung in Produktions- und Verkaufseinheiten 

II Bei Produktionseinheiten Verrech-

nungspreissetzung und Besteuerung 

grundsätzlich wie im geltenden System 

Bei Produktions- und Verkaufseinheiten 

Verrechnungspreissetzung und Besteuerung 

grundsätzlich wie im geltenden System 

III Bei Verkaufseinheiten, Verrechnungs-

preissetzung so, dass Entstehung des 

aufzuteilenden Gewinns multipliziert 

mit Verkaufsfaktor. 

Verrechnungspreissetzung nach gelten-

den Regeln wird durch PSM-Regeln er-

setzt. 

Rein formelhafte Zuteilung des aufzuteilen-

den Gewinns zu den Verkaufseinheiten 

Verrechnungspreissetzung nach geltenden 

Regeln wird nicht durch PSM-Regeln er-

setzt. 

IV Aufsummieren aller Produktionssteuern 

und Anrechnung durch Verkaufseinhei-

ten basierend auf Verkaufsfaktor. Rein 

formelhafte Zuteilung anzurechnender 

Steuern. 

Aufsummieren aller Produktions- und Ver-

kaufssteuern und Anrechnung durch Ver-

kaufseinheiten basierend auf Verkaufsfak-

tor. Rein formelhafte Zuteilung anzurech-

nender Steuern. 

Alternative: Aufsummieren aller Produkti-

onssteuern und Anrechnung durch Ver-

kaufseinheiten basierend auf Verkaufsfak-

tor. Rein formelhafte Zuteilung anzurech-

nender Steuern. Verkaufseinheiten rechnen 

jeweils eigene Verkaufssteuern an. 

- Wenn Zuteilung der ex post Gewinne und Steuern, zeitliche Verzögerungen zwischen 

Besteuerung der Produktions- und Verkaufseinheiten und der Anrechnung möglich. 

Quelle: Eigene Darstellung.
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Im Rahmen von Umsetzungsmöglichkeit b.) wird das geltende System um den Mechanismus 

rein formelhaft ergänzt,782 während einzelne Bestandteile des geltenden Systems im Rahmen 

von Umsetzungsmöglichkeit a.) durch eine gesonderte Verrechnungspreismethode für Ver-

kaufseinheiten (PSM-Verrechnungspreismethode) ersetzt werden. Bei letzterer Variante muss 

genau differenziert werden, welche Elemente des geltenden Systems ersetzt werden müssen 

und welche bestehen bleiben können. Umsetzungsmöglichkeit b.) könnte damit in der Umset-

zung, Implementierung und Anwendung einfacher sein.783 Bei einer Anrechnungsbegrenzung 

zur Erhaltung der Steuer nach bisherigen Regeln käme es außerdem im Rahmen von Umset-

zungsmöglichkeit b.) wenn, dann zu einer Nacherhebung von Steuern. Für Umsetzungsmög-

lichkeit a.) spricht, dass sie in das geltende System als zusätzliche Verrechnungspreismethode 

für Verkaufseinheiten implementiert werden kann, was die Chancen für ihre Akzeptanz erhö-

hen könnte.784 Im Ergebnis käme demnach durch Umsetzungsmöglichkeit a.) eine weitere Ver-

rechnungspreismethode hinzu. Im Falle der Umsetzungsmöglichkeit b.) käme keine weitere 

Verrechnungspreismethode, sondern ein weiterer Aufteilungsmechanismus zusätzlich zur ge-

samten Verrechnungspreissetzung hinzu. 

Umsetzungsmöglichkeit a.) kann als ein stärkerer Eingriff in die Verrechnungspreissetzung und 

-methoden gesehen werden. Hingegen ist Umsetzungsmöglichkeit b.) eine stärkere Änderung 

des geltenden Systems selbst785 und könnte damit als radikaler angesehen werden, da nicht nur 

die Zuteilung anzurechnender Steuern, sondern auch jene von Gewinnen rein formelbasiert er-

folgt und das System selbst dadurch hybrid wird. Umsetzungsmöglichkeit a.) hält das System 

selbst dadurch aufrecht, dass sie sich der Funktionsweise der Verrechnungspreismethode TPSM 

bedient. Die Zuteilung anzurechnender Steuern erfolgt aber auch hier separat und formelbasiert. 

Es ist zu beachten, dass grundsätzlich die TPSM bei keiner der Umsetzungsmöglichkeiten er-

setzt oder modifiziert werden soll, sondern dass beide Umsetzungsmöglichkeiten, ob als Ver-

rechnungspreismethode oder zusätzliche Aufteilungsschicht, hinzukommen sollen. Allerdings 

ist es im Rahmen von Umsetzungsmöglichkeit a.) in Abhängigkeit der jeweiligen Anwendungs-

                                                 
782 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
783 Etwa, weil bei Verkaufseinheiten keine Verrechnungspreise zur Zuteilung des aufzuteilenden Gewinns inner-

halb des Trennungsprinzips gesetzt werden müssen, inklusive der u.U. Fingierung von Transaktionen und Zu-

teilung externer Verkaufserlöse, weil nach geltenden Regeln nicht nach Produktions- und Verkaufseinheiten 

differenziert werden muss, oder weil separate Gewinne nach dem Trennungsprinzip und Steuern nach gelten-

den Regeln bestimmt werden und nicht zusätzlich bestimmt werden müssten für Zwecke der Gewinnzusam-

menrechnung bzw. Anrechnungsbegrenzung zur Erhaltung einer strikt positiven Mindeststeuer. 
784 Vgl. allgemein z.B. Schreiber (2017), S. 619–620. Vgl. z.B. in Bezug zu einem Wechsel zur formelhaften 

Gewinnaufteilung OECD (2013a), S. 14. 
785 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
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voraussetzungen bei Überschneidungen der Anwendungsbereiche beider Verrechnungspreis-

methoden grundsätzlich möglich, dass die TPSM von der PSM786 in einem bestimmten Fall 

verdrängt wird. 

Umsetzungsmöglichkeit a.), welche eine gesonderte Verrechnungspreismethode für Verkaufs-

einheiten zur Umsetzung des Mechanismus enthält, erfordert aufgrund der nicht korrespondie-

renden Verrechnungspreise von Produktions- und Verkaufseinheiten sowie aufgrund der zwin-

genden Zuteilung des gesamten aufzuteilenden Gewinns zu den Verkaufseinheiten wohl ein 

sogenanntes Two-Book System, d.h. gesonderte Verrechnungspreissysteme für interne Steue-

rungszwecke einerseits und steuerliche Zwecke andererseits787.788 Durch die Notwendigkeit ei-

nes gesonderten Verrechnungspreissystems für steuerliche Zwecke steigen grundsätzlich die 

Befolgungskosten gegenüber dem geltenden System, sofern hier One-Book Systeme789 genutzt 

werden.790 Allerdings werden durch gesonderte Verrechnungspreissysteme Zielkonflikte zwi-

schen internen Lenkungszielen und steuerlichen Verrechnungspreiszwecken und mögliche in-

terne Fehlsteuerungen vermieden.791 Umsetzungsmöglichkeit b.) teilt Gewinne und Steuern ge-

sondert formelhaft zu, sodass prinzipiell kein zusätzliches steuerliches Verrechnungspreissys-

tem im Rahmen dieser Umsetzungsmöglichkeit erfordert wird. Da grundsätzlich keine Buch-

gewinnverlagerungsanreize bei Anwendung des Mechanismus bestehen, könnten bei Führung 

eines One-Book Systems im Rahmen der Verrechnungspreissetzung im ersten Schritt Zielkon-

flikte zwischen Lenkungszielen und steuerlichen Zielen prinzipiell vermieden werden. 

  

                                                 
786 Siehe hierzu 4.5.1 IP-PSM; 4.5.2 VC-PSM. 
787 Vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 578; Luckhaupt et al. (2012b), S. 97–98, 107. 
788 Vgl. analog Luckhaupt et al. (2012b), S. 98, 107. 
789 Vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 578; Luckhaupt et al. (2012b), S. 97–98, 107. 
790 Vgl. Luckhaupt et al. (2012b), S. 98, 107. 
791 Vgl. z.B. Luckhaupt et al. (2012b), S. 98; ausführlicher Schreiber (2017), S. 577–579. 
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4.5 Implementierungsformen im Einzelnen 

Da es zu den Zielen des Mechanismus gehört, Anreize zur Buchgewinn- und Investitionsverla-

gerung zu vermeiden, sollen Produktionssteuern im Wege der Anrechnung neutralisiert werden. 

Es müssen demnach grundsätzlich alle Produktionssteuern zur Anrechnung und damit zur Neut-

ralisierung gelangen. Eine Möglichkeit besteht darin, den Mechanismus auf das gesamte Un-

ternehmen auszudehnen, sodass das MNU aus einem Split besteht.792 Da dies gegenüber dem 

aktuellen, transaktionsbasierten System jedoch eine recht weitreichende Änderung darstellt793 

und diese Möglichkeit damit weniger konsensfähig sein könnte,794 könnte die Anwendung des 

Mechanismus auf nicht das gesamte Unternehmen (auf einmal) ausgedehnt werden (sondern 

nur auf Unternehmensteile).795 Um dennoch dem Ziel der Vermeidung von Buchgewinn- und 

Investitionsverlagerung gerecht zu werden, muss diese Art der Anwendung derart ausgedehnt 

werden, dass Produktionssteuern konsequent neutralisiert werden. Die einzelnen, abgegrenzten 

Unternehmensbereiche, auf die die Anwendung des Mechanismus beschränkt werden sollte 

(Splits), müssten sich demnach vom ersten bis zum letzten externen Marktkontakt erstrecken.796 

Im Folgenden sollen daher sukzessive drei verschiedene Implementierungsmöglichkeiten (hier 

bezeichnet als IP-PSM, VC-PSM und MNE-PSM) des Mechanismus dargestellt und mit Blick 

auf die durch die jeweiligen Formen in ihrer Anwendung ausgelösten Steuerplanungsspiel-

räume sowie Bedarfe an Abgrenzung, Koordination, Kooperation, Konsens sowie Information 

diskutiert werden. Die Implementierungsformen bewegen sich dabei, von der, im Sinne der 

Änderungen gegenüber dem geltenden System, (relativ gesehen) am wenigsten invasiven (IP-

PSM) zur invasivsten Form (MNE-PSM). 

                                                 
792 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266–268. 
793 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
794 Vgl. etwa anlehnend an Devereux et al. (2019), S. 14, wonach die OECD im Rahmen der überarbeiteten Leit-

linien zur Anwendung der TPSM von 2018 (vgl. erneut OECD (2018b)) zwar (wie hier) verstärkt zu formel-

haften Gewinnaufteilungselementen übergeht, jedoch weiterhin an einer transaktions(bündel)bezogenen Sicht 

im Rahmen des Fremdvergleichsgrundsatzes festhält und nicht dazu übergeht, Gesamtgewinne von MNUs 

formelhaft aufzuteilen. Vgl. außerdem analog Schreiber (2015), S. 118–119; Greil (2017), S. 172. 

 Allgemein sollten wohl schrittweise Änderungen gegenüber dem bzw. am geltenden System eher politische 

Einigung finden als radikale Änderungen, die u.U. stärker in die Souveränität der Staaten eingreifen. Vgl. 

hierzu auch die bisher angeführten anekdotischen Nachweise etwa zur CCCTB oder der formelhaften Ge-

winnaufteilung im Allgemeinen (siehe hierzu etwa 2.3 Konsensfähigkeit und zwischenstaatliche Verteilungs-

gerechtigkeit). Vgl. auch (analog) Devereux et al. (2019), S. 13; Avi-Yonah (1995), S. 153, 154; Greil (2017), 

S. 174, 175. 
795 Vgl. analog z.B. Avi-Yonah/Benshalom (2011), S. 380, 383. Vgl. ähnlich Devereux et al. (2019), S. 13. 
796 Siehe hierzu 4.3.1 Koordination und Kooperation und die entsprechenden Nachweise. Vgl. auch Schreiber 

(2018), S. 265–266. 
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Grundsätzlich können alle drei der im Folgenden vorgestellten Implementierungsformen des 

Mechanismus innerhalb des Verrechnungspreissystems mit den beiden beschriebenen Möglich-

keiten der Umsetzung kombiniert werden. Die vorliegende Arbeit wird sich jedoch auf jeweils 

eine Kombination pro Implementierungsform fokussieren. Dabei sollen die weniger weitgehen-

den Implementierungsformen IP-PSM und VC-PSM mit Umsetzungsmöglichkeit a.) (Verrech-

nungspreissetzung bei Verkaufseinheiten) und die am weitesten gehende Implementierungs-

form MNE-PSM mit Umsetzungsmöglichkeit b.) (Zusatz der formelhaften Gewinnaufteilung 

bei Verkaufseinheiten) kombiniert werden.797 

Besonderheiten der jeweiligen Implementierungsform, die über die allgemeine Vorgehens-

weise des Mechanismus und die entsprechenden Komplexitätskosten hinausgehen, werden im 

Anschluss an die jeweilige Beschreibung der Implementierungsform diskutiert. 

4.5.1 IP-PSM798 

4.5.1.1 Konzeption 

Um, wie oben beschrieben, nicht zu sehr in das bestehende System der Verrechnungspreisset-

zung einzugreifen,799 könnte die Anwendung des Mechanismus zunächst auf Transaktionsket-

ten800 begrenzt werden, die immaterielle Wirtschaftsgüter (IP)801 auf irgendeiner Wertschöp-

fungsstufe involvieren (hierin bezeichnet als IP-PSM). Der Mechanismus soll in einem solchen 

Fall auf die gesamte IP-involvierende Transaktionskette von dem ersten bis zum letzten exter-

nen Marktkontakt Anwendung finden (hierin bezeichnet als IP-Split802). Teile des MNU, die 

nicht einem IP-Split zugeordnet werden, würden weiterhin nach geltenden Regeln besteuert 

(hier bezeichnet als traditionell besteuerter Bereich). 

Die Eingrenzung der Anwendung des Mechanismus auf IP-involvierende Transaktionsketten 

folgt dem Gedanken, dass der IP-involvierende Bereich als besonders problematisch im Sinne 

der Möglichkeiten für Buchgewinnverlagerung803 und steuerliche Komplexität angesehen wird. 

                                                 
797 Vgl. ähnlich Schreiber (2018), S. 265–268. 
798 Der vorliegende Abschnitt basiert insbesondere auf Schreiber/Fell (2016), (2017); Fell (2017), S. 13–18, 26–

31. 
799 Vgl. auch analog z.B. Avi-Yonah (1997), S. 555. 
800 Siehe hierzu genauer 4.5.1.3 Identifizierung und Abgrenzung von Transaktionsketten. 
801 Im Rahmen dieser Arbeit werden immaterielles Wirtschaftsgut und Immaterialgut, kurz: IP, synonym verwen-

det. 
802 Im Folgenden sollen die Begriffe IP-Split, IP-PSM-Split, IP-Produktsplit sowie Produktsplit synonym verwen-

det werden, wobei der Begriff Produktsplit sich allgemein auf eine abgegrenzte Transaktionskette (einen Split) 

auch im Rahmen der VC-PSM (siehe hierzu 4.5.2 VC-PSM) beziehen kann. 
803 Vgl. z.B. OECD (2013a), S. 20; Pinkernell (2014), S. 9; Schreiber (2015), S. 116. Zu empirischen Nachweisen 

vgl. z.B. Grubert (2003); Desai et al. (2006); Schreiber/Overesch (2010); Beer/Loeprick (2015); He-

ckemeyer/Overesch (2017). 



166 

 

Denn in diesem Bereich fällt die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes aufgrund der oft 

fehlenden oder schwierigen Vergleichbarkeit besonders schwer,804 wodurch die Möglichkeiten 

der Buchgewinnverlagerung besonders groß und das Konfliktpotential über angemessene Ver-

rechnungspreise besonders hoch sind.805 Auch die nach BEPS betonte Gewinnzuteilung nach 

Funktionen, Wirtschaftsgütern und Risiken806 bleibt konzeptionell unklar,807 selbst wenn die 

OECD diese im Bereich der immateriellen Wirtschaftsgüter besonders umschreibt.808 Zusätz-

lich birgt eine solche Zuordnung die Gefahr der ökonomisch schädlichen Investitionsverlage-

rung.809 Die Problematik der Verrechnungspreissetzung entfällt zwar bei Anwendung der IP-

PSM grundsätzlich nicht, da die IP-PSM Verrechnungspreise nur für die Verkaufseinheiten 

vorschreibt. Doch werden dem Ergebnis der Verrechnungspreissetzung die Brisanz (i.S.d. 

Buchgewinnverlagerungsanreize für Unternehmen und dem darauf basierenden Konfliktpoten-

tial zwischen MNUs und Steuerbehörden) sowie potentielle Investitionswirkungen durch die 

grundsätzliche Neutralisierung im Zuge der Anrechnung genommen.810 Dies reduziert die Steu-

erplanungsmöglichkeiten der Unternehmen und die daraus folgenden Vollzugskosten, während 

die Flexibilität der Staaten grundsätzlich bestehen bleibt.811 

Für den Rahmen der vorliegenden Arbeit soll die IP-PSM in Verbindung mit der Umsetzungs-

möglichkeit a.) dargestellt und diskutiert werden. Dies bedeutet, der Mechanismus ersetzt an 

der Stelle der Verkaufseinheiten eines Split die Verrechnungspreissetzung entsprechend so, 

dass der anteilige Gesamtgewinn des Split basierend auf dem Verkaufsfaktor bei einer Ver-

kaufseinheit entsteht. Die Verrechnungspreissetzung der anderen Einheiten bleibt grundsätzlich 

unverändert. Die IP-PSM wäre demnach in das bisherige Verrechnungspreissystem als zusätz-

liche Verrechnungspreismethode für Verkaufseinheiten für den Fall der IP-Involvierung zu im-

plementieren.812 In Verbindung mit dieser Form der Umsetzung bedeutet dies bezüglich eines 

Split, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem normalerweise eine Verrechnungspreissetzung für steu-

                                                 
804 Vgl. auch McLure (1984), S. 92; Schreiber (2017), S. 579–580, (2015), S. 116; Collier/Andrus (2017), S. 138. 
805 Vgl. z.B. OECD (2019i); Collier/Andrus (2017), S. 212; Devereux et al. (2019), S. 14; Luckhaupt et al. 

(2012b), S. 95–99; Flick Gocke Schaumburg/Horváth & Partners (2018), S. 6. 
806 Vgl. z.B. OECD (2017a), S. 260, 262, 263. 
807 Vgl. auch Schreiber (2015), S. 119–120. Zu den negativen Folgen siehe 4.2.2.1 Flexibilität und Steuerpla-

nungsspielräume und die entsprechenden Nachweise. 
808 Vgl. OECD (2017a), S. 257–278. 
809 Vgl. Schreiber (2015), S. 115–118; Schreiber/Voget (2017), S. 157. Vgl. auch OECD (2013b), S. 42. 
810 Siehe hierzu 4.3.2 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume und die entsprechenden Nachweise. Vgl. auch 

analog Spengel (2003), S. 328. 
811 Siehe hierzu 4.3.2 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume. 
812 Die IP-PSM könnte zwar grundsätzlich auch die TPSM entsprechend modifizieren oder ergänzen. Doch dürfte 

erstere Form der institutionellen Einbettung unkomplizierter und klarer sein und außerdem entspricht sie der 

unter 4.4.1 dargestellten Umsetzungsmöglichkeit a.) als solcher. 
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erliche Zwecke stattfindet (ex ante), erkannt werden muss, dass die IP-PSM in einem bestimm-

ten Fall anzuwenden ist. In dem Fall ist für die zu bestimmenden Verkaufseinheiten eine Ver-

rechnungspreissetzung und Besteuerung bis zur (ex post) Meldung der Gewinngrößen und 

Steuern zu unterbleiben.813 Die zu bestimmenden Produktionseinheiten setzen ihre Verrech-

nungspreise und werden nach geltenden Regeln besteuert. Die dem IP-Split zuzuteilenden ge-

zahlten Steuern, Erträge und Aufwendungen (hierzu in den folgenden Abschnitten) sind den 

Verkaufseinheiten zu melden. 

Für Zwecke der IP-PSM ist eine eindeutige Identifizierung und Abgrenzung der betroffenen 

Transaktionsketten, d.h. des Anwendungsbereichs in einem Einzelfall, notwendig. Es müssen 

für eine einheitliche Anwendung der IP-PSM durch die betroffenen Staaten und Unternehmen 

eindeutig die von einem Split betroffenen Einheiten, die internen Transaktionen sowie die zu-

gehörigen Aktivitäten (Tätigkeiten), Erträge, Aufwendungen und Steuern der betroffenen Ein-

heiten und Transaktionen bestimmt werden.814 

Eine Anwendung des Mechanismus auf IP-involvierende Transaktionsketten als Anwendungs-

voraussetzungen macht eine Definition von immateriellen Wirtschaftsgütern für Zwecke der 

Anwendung des Mechanismus notwendig. Darüber hinaus muss definiert werden, was es be-

deutet, dass eine Transaktionskette immaterielle Wirtschaftsgüter involviert. Diese Punkte sol-

len im Folgenden näher erörtert werden. Dabei sollte eine Definition immaterieller Wirtschafts-

güter sowie der Involvierung dieser in Transaktionsketten derart ausgestaltet sein, dass Buch-

gewinnverlagerungen, Investitionsverlagerungen sowie Steuerplanung anhand der Umgehung 

der Voraussetzung von Immaterialgütern, etwa aufgrund begrifflicher Abgrenzungsschwierig-

keiten815 oder einer zu engen Definition,816 möglichst vermieden werden. 

                                                 
813 Dies stellt einen gewissen Bruch zum bisherigen System dar, wonach Verrechnungspreise grundsätzlich (wie 

unter fremden Dritten) ex ante, d.h. vor Entstehung der tatsächlichen Gewinne, grundsätzlich zum Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses bzw. Eintretens in die Transaktion, gesetzt werden. Je nach gemeinsamer Risikoüber-

nahme ist es im Rahmen der TPSM jedoch möglich, tatsächlich entstandene Gewinne ex post, d.h. nach Rea-

lisierung der Gewinne am Markt, zu teilen, sofern fremde Dritte entsprechend verfahren würden und die Grund-

sätze für die Gewinnteilung zum Zeitpunkt des Eintretens in die Transaktion festgelegt werden. Im Kontext 

von Immaterialgütern stellt die OECD bezüglich des Zustehens und Zuteilens von ex ante oder ex post Gewin-

nen insbesondere auf die Übernahme von Risiken ab. Vgl. OECD (2017a), S. 139, 167, 262–263, 272–273; 

OECD (2017b), S. 11–12, 22. Vgl. auch Borstell et al. (2015), S. 246. 
814 Siehe hierzu 4.5.1.3 Identifizierung und Abgrenzung von Transaktionsketten. Vgl. zur Problematik z.B. analog 

Durst (2007), S. 1050. 
815 Vgl. analog z.B. Schreiber (2015), S. 121; Collier/Andrus (2017), S. 241. Abgrenzungsschwierigkeiten sollten 

auch aufgrund weiterer negativer Folgen vermieden werden. Siehe hierzu 4.2.2.1 Flexibilität und Steuerpla-

nungsspielräume. 
816 Vgl. analog OECD (2017a), S. 248–249. 
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4.5.1.2 Anwendungsvoraussetzungen der IP-PSM 

Der Begriff des immateriellen Wirtschaftsgutes ist kein aus sich heraus eindeutig definierter 

und abgegrenzter Begriff.817 Es muss vielmehr institutionell festgelegt werden, was entspre-

chend dem jeweiligen Zweck unter einem immateriellen Wirtschaftsgut verstanden wird.818 

Im Rahmen der die Verrechnungspreissetzung betreffenden BEPS Aktionspunkte 8-10 wurde 

eine Überarbeitung der Definition und Beschreibung immaterieller Wirtschaftsgüter (Intangib-

les)819 zum Zwecke der Verhinderung der Buchgewinnverlagerung820 entwickelt,821 die sich 

nunmehr in den aktualisierten OECD-Verrechnungspreisleitlinien (2017) finden.822 Da die IP-

PSM in das bisherige Verrechnungspreissystem als zusätzliche Verrechnungspreismethode für 

Verkaufseinheiten implementiert werden könnte, würde eine Anlehnung an die im Rahmen die-

ses Systems verwendete Definition für immaterielle Wirtschaftsgüter naheliegen. Zudem wird 

so zunächst eine einheitliche, von nationalen Vorschriften unabhängige Definition sicherge-

stellt. Es ist also zu prüfen, ob die in den Verrechnungspreisleitlinien enthaltene Definition für 

Zwecke der IP-PSM unter den oben genannten Gesichtspunkten geeignet wäre. 

4.5.1.2.1 Begriffsabgrenzung 

Im Rahmen der überarbeiteten OECD-Verrechnungspreisleitlinien wird ein Immaterialgut als 

nicht physisches oder finanzielles Wirtschaftsgut definiert, welches für den Gebrauch in kom-

merziellen Tätigkeiten rechtlich besessen oder kontrolliert werden kann, und dessen Nutzung 

                                                 
817 Vgl. Vögele/Vögele (2015b), S. 918. 
818 Vgl. auch Collier/Andrus (2017), S. 212; Engler et al. (2015), S. 1584. 

 So gibt es etwa sowohl für die handels- und steuerrechtliche Rechnungslegung zweckgebunden (Informations-

vermittlung, Gewinnanspruchsermittlung, Zahlungsbemessung) (vgl. Wüstemann/Wüstemann (2018), S. 19–

22, (m.w.N.); Scheffler (2018), S. 1–3) unterschiedliche Voraussetzungen zur Bilanzierung immaterieller Wirt-

schaftsgüter (nur angeschaffte, nicht selbsterstellte immaterielle Wirtschaftsgüter dürfen im Rahmen der Steu-

erbilanz aktiviert werden, § 5 Abs. 2 EStG) bzw. immaterieller Vermögensgegenstände (Aktivierungswahl-

recht nach § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB nur der Entwicklungskosten nach § 255 Abs. 2a HGB bei Erfüllen der 

Vermögensgegenstandskriterien, spezielles Aktivierungsverbot nach § 248 Abs. 2 Satz 2 HGB) bzw. -werte 

(IAS 38) (vgl. z.B. Wüstemann/Wüstemann (2018), S. 47–72; Scheffler (2018), S. 112–115). 
819 Anzumerken ist auch, dass die OECD-Richtlinien nunmehr den Begriff „Intangibles“ und nicht mehr den Be-

griff „Intangible Property“ (vgl. OECD (2010a), S. 191) enthalten. Zum einen scheint der Begriff „Intangible 

Property“ restriktiver zu sein, will man doch nun eine umfassendere Begriffsbestimmung, um Steuerplanung, 

Begriffsspielerei und begrifflichen Diskussionen entgegenzuwirken. Zum anderen wird so zum Ausdruck ge-

bracht, dass im Rahmen der Verrechnungspreisanalyse nicht (mehr) allein das rechtliche Eigentum an Imma-

terialgütern relevant sein soll. Vgl. OECD (2017a), S. 248–249, 257–258, 262; Collier/Andrus (2017), S. 213; 

Borstell et al. (2015), S. 233. 
820 Im Sinne der künstlichen Trennung zwischen dem Ort der Gewinnentstehung und -besteuerung; vgl. OECD 

(2015c), S. 82–83. 
821 Vgl. auch Collier/Andrus (2017), S. 212; Devereux et al. (2019), S. 14. 
822 Vgl. OECD (2017a), S. 248–257; OECD (2015b), S. 63–73. 
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oder Transfer kompensiert werden würde, würde die Nutzung oder der Transfer zwischen un-

abhängigen Parteien unter vergleichbaren Umständen stattfinden.823 Die Leitlinien führen eine 

nicht erschöpfende Liste an Immaterialgütern, einschließlich der jeweiligen Beschreibungen, 

auf, welche die genannten Voraussetzungen nach Ansicht der OECD erfüllen.824 Die Liste be-

inhaltet etwa Patente, Know-how und Handelsgeheimnisse, Markenzeichen, Handelsnamen 

und Marken sowie limitierte Rechte an Immaterialgütern wie Lizenzen. Explizit ausgeschlos-

sen werden Gruppensynergien und marktspezifische Charakteristika.825 Rechnungslegungscha-

rakterisierungen sowohl für Handels- als auch Steuerbilanzzwecke sollen letztlich nicht maß-

geblich sein.826  

Die aufgeführte Liste ist zwar nicht erschöpfend, doch ist sie recht umfassend und sollte zu-

mindest die bisher bekannten Beispiele der IP-basierten Steuerplanung827 beinhalten.828 Eine 

nicht erschöpfende Liste verhindert zum Teil Begriffsspielereien bzw. begriffliche Diskussio-

nen.829 Die überarbeitete Definition immaterieller Wirtschaftsgüter im Rahmen der OECD-

Leitlinien ist relativ einfach und umfassend.830 Das Kriterium der potentiellen Vergütung zwi-

schen fremden Dritten unter vergleichbaren Umständen soll das Kriterium der Werthaltigkeit 

(dem Grunde nach) und den Fremdvergleichsgedanken integrieren.831 Doch könnten gerade 

durch diesen Gedanken wiederum konzeptionelle Schwierigkeiten und die entsprechenden Fol-

gen aufkommen.832 Denn insbesondere bei firmenspezifischen Immaterialgütern oder werthal-

tigen Faktoren833 kann die allgemeine Schwäche des Fremdvergleichsgrundsatzes bei der Prü-

fung des Kriteriums der potentiellen Vergütung zwischen fremden Dritten zu Problemen füh-

ren, da eine solche Situation aufgrund der Firmenspezifizität in der Regel nicht zu beobachten 

                                                 
823 “In these Guidelines, (..), the word “intangible” is intended to address something which is not a physical asset 

or a financial asset,(..) which is capable of being owned or controlled for use in commercial activities, and 

whose use or transfer would be compensated had it occurred in a transaction between independent parties in 

comparable circumstances.” OECD (2017a), S. 249. 
824 Die OECD betont allerdings, dass die Auflistung keine detaillierte Analyse über das Vorliegen eines Immate-

rialgutes ersetzen solle. Vgl. OECD (2017a), S. 253. 
825 Vgl. OECD (2017a), S. 252–257. Dennoch sollen die beiden letzten Faktoren im Rahmen der Vergleichbar-

keitsanalyse zur Bestimmung fremdvergleichskonformer Bedingungen einbezogen werden. Vgl. OECD 

(2017a), S. 257. 
826 Vgl. OECD (2017a), S. 249. 
827 Vgl. hierzu z.B. Pinkernell (2012); Sandell (2012); Kleinbard (2011), S. 706–713; Fuest et al. (2013), S. 309–

314. 
828 Vgl. z.B. zu Apples IP Beschluss (EU) 2017/1283 der Kommission vom 30. August 2016 über die staatliche 

Beihilfe Irlands zugunsten von Apple, S. 32–33. Vgl. anekdotisch aufzählend auch Nusser (2018), S. 6–7; Pin-

kernell (2013), S. 180. 
829 Vgl. ähnlich OECD (2017a), S. 248–249. Vgl. auch Collier/Andrus (2017), S. 241. 
830 Vgl. auch OECD (2015b), S. 63. 
831 Vgl. Collier/Andrus (2017), S. 239–240, 240–241. 
832 Siehe hierzu 4.2.2.1 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume und die entsprechenden Nachweise. 
833 Vgl. hierzu OECD (2017a), S. 252–257; Collier/Andrus (2017), S. 239–240, 240–241. 
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ist834 und es aus gleichem Grund logisch schwierig sein kann, eine solche Situation zu simulie-

ren.835 

Die OECD kategorisiert weiter einzigartige und wertvolle immaterielle Wirtschaftsgüter (uni-

que and valuable intangibles) als solche immateriellen Wirtschaftsgüter, die (i) nicht mit Im-

materialgütern vergleichbar sind, die in potentiell vergleichbaren Transaktionen genutzt werden 

oder verfügbar sind und (ii) deren Nutzung in Geschäftsprozessen (wie Produktion usw.) er-

wartungsgemäß zu höheren zukünftigen wirtschaftlichen Vorteilen führt als in der Abwesenheit 

der Immaterialgüter erwartet würde.836  

Zusätzlich zum Vorliegen eines Immaterialgutes (siehe oben) müssen diese beiden Kriterien, 

hier bezeichnet als (i) Einzigartigkeit und (ii) Werthaltigkeit, wohl erfüllt sein. Während sich 

die Werthaltigkeit bei Immaterialgütern allgemein auf eine solche im Markt bezieht (siehe 

oben), bezieht sich die Umschreibung des Kriteriums der Werthaltigkeit hier wohl auf eine 

Werthaltigkeit im Unternehmen bzw. in Unternehmensoperationen. Auch hier geht es um eine 

Werthaltigkeit dem Grunde nach. Es wäre wohl nicht genau zu bestimmen, wie viel Gewinn 

auf das immaterielle Wirtschaftsgut potentiell entfallen würde (Gewinnbeitrag der Höhe nach), 

sondern lediglich, ob der Gewinn mit diesem Gut (Faktor) erwartungsgemäß höher wäre als 

ohne. Der grundsätzliche Gewinnbeitrag eines Faktors sollte in der Regel leichter zu beurteilen 

sein als der genaue Gewinnbeitrag der Höhe nach837, da geprüft werden müsse, ob ein erwarte-

ter Gesamtgewinn zu erzielen wäre und nicht konkret wie viel. Doch ist auch ein solches Kri-

terium nicht frei von Interpretationsspielraum, insbesondere bei Immaterialgütern in frühen 

Entwicklungsstadien.838 Denn es ist zu beachten, dass sich die zugrundeliegende Kalkulation 

auf die Zukunft bezieht839 und damit unsicherheitsbehaftet ist. Zudem ist sie einzelfallabhän-

gig.840 So sollte über die grundsätzliche (potentielle) Werthaltigkeit eines Faktors (Gewinnbei-

trag dem Grunde nach) wohl weniger Interpretationsspielraum gegeben sein als bezüglich des 

konzeptionell grundsätzlich nicht feststellbaren Gewinnbeitrags der Höhe nach, sowie bezüg-

lich der konzeptionell problembehafteten potentiellen Vergütung in einer Markttransaktion. 

                                                 
834 Vgl. auch Collier/Andrus (2017), S. 216. 
835 Vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 579–580. 
836 “intangibles (i) that are not comparable to intangibles used by or available to parties to potentially comparable 

transactions, and (ii) whose use in business operations (e.g. manufacturing, provision of services, marketing, 

sales or administration) is expected to yield greater future economic benefits than would be expected in the 

absence of the intangible”. OECD (2017a), S. 252. 
837 Siehe hierzu 4.2.2.1 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume und die entsprechenden Nachweise. 
838 Vgl. z.B. Collier/Andrus (2017), S. 216–217. 
839 „(…) whose use in business operations (…) is expected to yield greater future economic benefits [Herv. d. 

Verf.] than would be expected in the absence of the intangible.“ OECD (2017a), S. 252. 
840 Vgl. auch OECD (2017a), S. 288–289. 
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Doch sollte letztlich keines dieser Kriterien frei von Argumentationsspielraum und damit die 

Abgrenzung (einzigartiger und wertvoller) immaterieller Wirtschaftsgüter frei von Abgren-

zungsschwierigkeiten sein.841 Dennoch müssten wohl beide grundsätzlich ermessensbehafteten 

Kriterien, die potentielle Vergütung zwischen fremden Dritten und der höhere erwartete Nutzen 

beim Einsatz im Unternehmen, bei der Prüfung des Vorliegens eines einzigartigen und wert-

vollen Immaterialgutes berücksichtigt werden. Dies legen die Zusammensetzung der Begriffe 

und die jeweiligen Definitionen nahe. 

Im Rahmen der Prüfung der Einzigartigkeit eines Immaterialgutes ist festzustellen, ob dieses 

mit solchen Immaterialgütern in potentiell vergleichbaren Transaktionen vergleichbar ist.842 

Zur entsprechenden Behandlung im Rahmen der Verrechnungspreissetzung bzw. -prüfung (wie 

Vergleichbarkeitsanpassungen oder eine entsprechende Verrechnungspreismethodenwahl) soll 

im Rahmen der Vergleichbarkeitsanalyse auch ein Vergleich der immateriellen Wirtschaftsgü-

ter in der kontrollierten und nicht kontrollierten Transaktion vorgenommen werden.843 Die 

OECD gibt eine beispielhafte Liste an Faktoren, wie die Exklusivität der Rechte an Immateri-

algütern, die zur Feststellung der Vergleichbarkeit von Immaterialgütern herangezogen werden 

können. Diese Liste ist jedoch nicht erschöpfend und die Prüfung der Vergleichbarkeit kann im 

Einzelfall weitere Faktoren mit einbeziehen.844 Auch müssen die, nicht abschließend in den 

Richtlinien angegebenen, Risiken im Zusammenhang mit Immaterialgütern zur Beurteilung der 

Vergleichbarkeit von Transaktionen und Immaterialgütern berücksichtigt werden. Ebenso kön-

nen umfangreiche Vergleichbarkeitsanpassungen ein Hinweis für eine nicht hinreichende Ver-

gleichbarkeit sein. Die Vergleichbarkeit aufgrund von Datenbankinformationen ist einzelfall-

abhängig.845 Im Ergebnis scheint im Rahmen der letztlich einzelfallabhängigen Prüfung der 

                                                 
841 Von den konzeptionellen Schwierigkeiten des Fremdvergleichsgrundsatzes abgesehen, sollten im Rahmen der 

Verrechnungspreisanalyse begriffliche Abgrenzungsschwierigkeiten bezüglich des Vorliegens immaterieller 

Wirtschaftsgüter grundsätzlich von geringerer Relevanz sein als für Zwecke der Abgrenzung des Anwendungs-

bereiches der IP-PSM (siehe hierzu die folgenden Abschnitte), da im Rahmen der Verrechnungspreisanalyse 

werthaltige Faktoren grundsätzlich nach dem Gedanken des Fremdvergleichsgrundsatzes vergütet werden soll-

ten, unabhängig von ihrer definitorischen Einordnung (vgl. Collier/Andrus (2017), S. 239–240, 240–241; Wil-

kie (2016), S. 79–80). 
842 Auch hier findet sich die grundlegende konzeptionelle Schwierigkeit des Fremdvergleichsgrundsatzes, am 

Markt und im Unternehmen vergleichbare Transaktionen zu finden. Vgl. z.B. Collier/Andrus (2017), S. 216. 
843 Vgl. OECD (2017a), S. 284–317. Grundsätzlich gilt etwa bei der Nutzung von Immaterialgütern im Rahmen 

von kontrollierten Transaktionen, dass einseitige Methoden ohne Vergleichbarkeitsanpassungen verwendet 

werden können, wenn das betrachtete Immaterialgut, das von der getesteten Einheit verwendet wird, mit dem 

zu vergleichenden Immaterialgut in der Vergleichstransaktion vergleichbar ist. Gibt es Unterschiede zwischen 

den Immaterialgütern oder ist das von der getesteten Einheit verwendete Immaterialgut einzigartig, müssen 

Vergleichbarkeitsanpassungen vorgenommen oder die TPSM angewandt werden. Vgl. OECD (2017a), S. 315–

317. 
844 Vgl. OECD (2017a), S. 286–290, 314. 
845 Vgl. OECD (2017a), S. 290–291, 314. 
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Einzigartigkeit offen zu bleiben, wie einzigartig Immaterialgüter sein müssen, um eine entspre-

chende Verrechnungspreisbehandlung zu folgern,846 sodass Ermessens- und Argumentations-

spielräume bestehen und Abgrenzungsschwierigkeiten auftreten können.847 Darüber hinaus ist 

zu beachten, dass für Verrechnungspreiszwecke nicht notwendigerweise alle einzigartigen Im-

materialgüter identifiziert werden müssen, sofern diese bei der nicht getesteten Partei möglich-

erweise vorliegen und einseitige Methoden bei der getesteten Partei, welche keine einzigartigen 

und wertvollen Immaterialgüter nutzt, angewandt werden können.848 

Die Definition immaterieller Wirtschaftsgüter für Zwecke der IP-PSM könnte grundsätzlich an 

die Definition immaterieller Wirtschaftsgüter im Rahmen der überarbeiteten Verrechnungs-

preisleitlinien angelehnt werden. Die OECD-Definition sollte grundsätzlich hinreichend ein-

fach, klar und umfassend sein, um Steuerplanung anhand der Umgehung der Voraussetzung 

von Immaterialgütern zu vermeiden. Außerdem trifft sie generell derzeit bekannte Arten von 

Immaterialgütern, welche steuerplanerisch genutzt werden.849 Darüber hinaus wäre eine Anleh-

nung an die OECD-Definition aus Implementierungssicht für Zwecke der IP-PSM geeignet. 

Konzeptionelle Schwächen, Interpretationsspielräume und Abgrenzungsschwierigkeiten beste-

hen aber in dem allgemein für Immaterialgüter zu prüfenden Kriterium der potentiellen Vergü-

tung zwischen fremden Dritten sowie den für einzigartige und wertvolle Immaterialgüter be-

sonderen Kriterien der Einzigartigkeit sowie der unternehmensbezogenen Werthaltigkeit. 

Von den besonderen Überlegungen für immaterielle Wirtschaftsgüter innerhalb der überarbei-

teten OECD-Leitlinien sind Transaktionen betroffen, die Immaterialgüter involvieren. Dies be-

trifft das Eigentum an, die Entwicklung, Verbesserung, Erhaltung, den Schutz sowie die Aus-

nutzung von Immaterialgütern. Die Ausnutzung von Immaterialgütern bezieht sich auf Trans-

fers von immateriellen Wirtschaftsgütern oder von Rechten an immateriellen Wirtschaftsgütern 

(dies schließt Lizenzierungen ein)850, sowie auf konzerninterne Transaktionen oder kommerzi-

elle Tätigkeiten, bei denen immaterielle Wirtschaftsgüter durch eine oder mehrere Transakti-

onsparteien genutzt werden, d.h. sie bezieht sich auch auf Transaktionen oder Tätigkeiten, die 

                                                 
846 Die OECD-Leitlinien geben etwa an, dass potentiell vergleichbare Transaktionen verworfen werden sollen, 

sofern Immaterialgüter „manifestly unique“ (OECD (2017a), S. 314) sind, was auch immer dies letztlich be-

deuten mag. 
847 Vgl. analog bezüglich der Möglichkeit des Rückgriffes auf Marktpreise zur Bewertung von Transaktionen 

anstelle der Anwendung einer bestimmungslandbasierten Gewinnzuteilung, sofern dieser Rückgriff nicht mehr 

möglich ist, Schreiber (2015), S. 121. 
848 Vgl. OECD (2017a), S. 315. 
849 So auch das allgemeine Ziel der OECD im Rahmen der BEPS-Aktionspunkte 8-10. Vgl. OECD (2015b), S. 63. 
850 Vgl. auch Wilkie (2016), S. 78. 
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nicht unmittelbar immaterielle Wirtschaftsgüter zum Gegenstand haben.851 Auch bei der Invol-

vierung von IP müssen Transaktionen nach allgemeinen Regeln akkurat abgegrenzt und be-

schrieben werden.852 Welche Einheit welche der entsprechenden Aufgaben bezogen auf das 

Immaterialgut übernimmt, soll anhand der Übernahme von Funktionen853, Risiken und der Ein-

bringung von Wirtschaftsgütern basierend auf einer Funktionsanalyse beurteilt und es soll eine 

entsprechende Kompensation vorgenommen werden. Kosten im Zusammenhang mit dem Im-

materialgut sollen entsprechend zugeteilt werden.854 

Der Umfang (etwa bis hin zur mittelbaren Involvierung von IP durch die Nutzung im Produk-

tionsprozess) sowie das Spektrum (von der Entwicklung bis hin zur (mittelbaren) Ausnutzung 

(am Markt)) der von Immaterialgütern betroffenen Transaktionen sollten recht weit sein. Dem-

nach könnte sich auch die Konkretisierung der Transaktionsketten, die immaterielle Wirt-

schaftsgüter involvieren, d.h. der Sachverhalte, die die IP-PSM auslösen, an diesem Umfang 

orientieren. Dies würde ein mögliches Ausweichen aus der IP-PSM erschweren und entspre-

chend Buchgewinn- bzw. Investitionsverlagerungsrisiken reduzieren sowie (wenn auch nicht 

explizit) den Transaktionskettengedanken855 der IP-PSM bereits beinhalten. Dennoch bleiben 

diesbezüglich Abgrenzungsschwierigkeiten und Interpretationsspielraum, etwa bei der Frage, 

welche Art und welcher Umfang der Nutzung immaterieller Wirtschaftsgüter durch Vertrags-

parteien einbezogen wird, oder welche Funktionen, Wirtschaftsgüter und Risiken letztlich be-

troffen sind. Die OECD-Leitlinien bleiben hier beispielhaft856 und/ oder sind, wie üblich, bei 

ihren Konkretisierungen nicht endgültig857. 

4.5.1.2.2 Vermeidung von Buchgewinn- und Investitionsverlagerung 

Vor dem BEPS-Projekt der OECD war es grundsätzlich möglich, dem Eigentümer eines, ins-

besondere konzernspezifischen (einzigartigen) und wertvollen immateriellen Wirtschaftsguts 

                                                 
851 Vgl. OECD (2017a), S. 257–284, 586. 
852 Vgl. OECD (2017a), S. 260, 278. 
853 Die OECD führt diesbezüglich insbesondere Entscheidungs- und Kontrollfunktionen an, etwa über Budgets 

oder Forschungs- und Entwicklungsprogramme. Vgl. OECD (2017a), S. 267. 
854 Vgl. OECD (2017a), S. 257–278. Es wird ersichtlich, dass nach den überarbeiteten OECD-Leitlinien in Bezug 

auf Immaterialgüter auch letztlich gesamte Transaktionsketten von der Entwicklung über die Verbesserung, 

die Erhaltung, den Schutz, das Eigentum bis zur Ausnutzung am Markt, inklusive etwa des Nutzens im Rahmen 

von Produktionsprozessen oder der Vermarktung von Produkten (vgl. OECD (2017a), S. 260, 283, 313), be-

troffen sein können und Erträge aus der Ausnutzung von sowie Kosten im Zusammenhang mit Immaterialgü-

tern den Einheiten entsprechend zugeteilt werden sollen, was zumindest eine Annäherung an das im Rahmen 

der IP-PSM angestrebte Vorgehen zu sein scheint. Mit Blick auf Immaterialgüter wird faktisch eine Art for-

melhafte Zuteilung von Gewinnen nach Funktionen, Risiken und Wirtschaftsgütern vorgenommen (vgl. 

Schreiber (2015), S. 116–117, 119–121). 
855 Siehe hierzu 4.5.1.3 Identifizierung und Abgrenzung von Transaktionsketten. 
856 Vgl. z.B. OECD (2017a), S. 283–284, 313, 586. 
857 Vgl. z.B. OECD (2017a), S. 267, 268, 270–271. 
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dem Grunde nach, und, aufgrund der schwierigen Vergleichbarkeit,858 hohe, konzerninterne 

Vergütungen zukommen zu lassen und dies steuerplanerisch zu nutzen. Durch die Ansiedelung 

dieser immateriellen Wirtschaftsgüter an Niedrigsteuerstandorten859 und steuerstrategische 

Verrechnungspreissetzung konnten so Buchgewinne entsprechend verlagert und niedrig bzw. 

nicht besteuert werden.860 Dem wirkt die OECD im Rahmen des BEPS-Projekts durch überar-

beitete Verrechnungspreisgrundsätze für immaterielle Wirtschaftsgüter, von denen ein Großteil 

einzigartiger (und wertvoller) Natur sein sollte,861 entgegen.862 Die allgemeinen Verrechnungs-

preisprinzipien (Fremdvergleichsgrundsatz, Verrechnungspreismethoden und Vergleichbar-

keitsanalyse) einschließlich der Identifizierung von Funktionen, Wirtschaftsgütern und Risiken 

im Rahmen der Funktionsanalyse sollen auch auf immaterielle Wirtschaftsgüter Anwendung 

finden.863 Konkretisiert soll nunmehr nicht allein das Eigentum an Immaterialgütern über eine 

Vergütung dem Grunde und der Höhe nach entscheiden, sondern die jeweiligen Beiträge an-

hand der Übernahme von Funktionen, dem Einsatz von Wirtschaftsgütern sowie der Über-

nahme von Risiken.864 

Die überarbeiteten Regelungen zur Vergütung und damit Gewinnzuordnung bei Transaktionen, 

die immaterielle Wirtschaftsgüter involvieren,865 scheinen wirksam zu sein, die reine Buchge-

winnverlagerung an Niedrigsteuerstandorte zu verhindern.866 Letztlich wird die Gewinnzuord-

nung weniger an rechtliche Strukturen wie Eigentum und vertragliche Risikoübernahme als an 

Mitarbeiter (Funktionen, Entscheidungskompetenz) und Investitionen (Kapital, Wirtschaftsgü-

ter) geknüpft.867 Doch bringt dies auch Nachteile mit sich. 

                                                 
858 Die OECD erkennt an, dass die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes im Falle, dass immaterielle Wirt-

schaftsgüter involviert sind, besonders schwerfällt. Vgl. OECD (2017a), S. 284. 
859 Z.B. durch den Transfer eines immateriellen Wirtschaftsguts von etwa dem Ort der Forschungs- und Entwick-

lungstätigkeit zu einem Niedrigsteuer-IP-Standort, an dem die Eigentumsrechte an dem IP gehalten wurden, 

in einem frühen Entwicklungsstadium des IP zu einem niedrigen konzerninternen Preis, etwa im Rahmen von 

sog. Cost Contribution Arrangements (vgl. hierzu z.B. OECD (2017a), S. 345–364). Vgl. z.B. Collier/Andrus 

(2017), S. 212; Evers (2015), S. 40–48, (m.w.N.). 
860 Vgl. z.B. Luckhaupt et al. (2012b), S. 95; Pinkernell (2012); Fuest et al. (2013), S. 309–314; Schreiber (2015), 

S. 103, 115–116; Evers (2015), S. 37–39, (m.w.N.). 
861 Vgl. OECD (2017a), S. 286–287; Collier/Andrus (2017), S. 114, 138–140; Luckhaupt et al. (2012b), S. 95. 
862 Vgl. OECD (2013a), S. 20. Vgl. auch Schreiber (2015), S. 116. 
863 Vgl. OECD (2017a), S. 247–248. 
864 Vgl. OECD (2015b), S. 73–87, (2017a), S. 257–278. Vgl. auch Schreiber (2017), S. 575. Einer rein vertragli-

chen Risikoübernahme einer Einheit soll durch das Erfordernis der notwendigen Entscheidungsbefugnis einer 

Einheit und die Ausstattung einer Einheit mit dem zur Risikoübernahme notwendigen Kapital entgegengewirkt 

werden. Vgl. OECD (2015b), S. 10, (2017a), S. 271. Das Konzept der Risikoübernahme einer Einheit im Kon-

zern ist konzeptionell kritisch zu sehen, da Risiken wirtschaftlich letztlich von der Muttergesellschaft bzw. den 

Eigentümern eines Konzerns getragen werden und nicht von einzelnen Einheiten innerhalb eines Konzerns. 

Vgl. z.B. Devereux/Vella (2014), S. 456–457. 
865 Zu detaillierteren, besonderen Verrechnungspreisüberlegungen vgl. OECD (2017a), S. 247–317. 
866 Vgl. Collier/Andrus (2017), S. 228. 
867 Vgl. Schreiber (2015), S. 116–117, 119. 
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Zum einen ist eine Gewinnzuordnung auch nach diesen Grundsätzen konzeptionell nicht klar 

und involviert damit Steuerplanungsmöglichkeiten und Komplexität.868 Eine Anknüpfung der 

IP-PSM an diesen Bereich der Immaterialgüter würde Steuerplanungsanreize grundsätzlich 

durch die Neutralisierung im Wege der Anrechnung aushebeln. Die Frage der Komplexität wäre 

durch den Mechanismus zwar grundsätzlich nicht gelöst, da an den Regeln der Gewinnzuord-

nung bis zur Verkaufseinheit grundsätzlich nichts geändert werden soll. Doch würde dieser 

Problematik ein Teil der Brisanz genommen, indem Buchgewinnverlagerungsanreize grund-

sätzlich neutralisiert werden und MNUs so keinen Anreiz haben, konzeptionelle Unklarheiten 

zu ihren Gunsten zu nutzen. Das Konfliktpotential zwischen MNUs und Finanzverwaltungen 

und entsprechende Dokumentationsanforderungen könnten so erheblich gesenkt werden.869 

Zum anderen wird durch eine stärkere Anknüpfung der Gewinnzuordnung an Investitionen 

das Risiko der Investitionsverlagerung erhöht.870 Die Steuersensitivität von Investitionen mit 

Bezug zu immateriellen Wirtschaftsgütern (wie Forschung und Entwicklung oder die Nutzung 

von Immaterialgütern etwa im Rahmen der Produktion) könnte dabei unterschiedlich hoch sein 

im Vergleich zur Steuersensitivität von Investitionen, die keine Immaterialgüter involvieren.871 

Im Ergebnis könnten im geltenden System grundsätzlich im Bereich der immateriellen Wirt-

schaftsgüter vermehrte Investitionswirkungen durch die Erschwerung der Buchgewinnverlage-

rung auftreten. Eine Anknüpfung der IP-PSM an diesen Bereich könnte dem entgegenwirken 

und sowohl Buchgewinn- als auch Investitionsverlagerungsanreize im besonders problemati-

schen Bereich der immateriellen Wirtschaftsgüter neutralisieren. Außerdem würde die grund-

sätzliche Neutralisierung von Buchgewinnverlagerungsanreizen Verrechnungspreiskonflikte 

aufgrund (besonderer) konzeptioneller Schwierigkeiten und der entsprechenden Argumentati-

onsspielräume872 potentiell dadurch entschärfen, dass Unternehmen an diesen Konflikten 

grundsätzlich nicht mehr beteiligt sein sollten, sondern nur noch die betroffenen Finanzverwal-

tungen. Dies könnte die Befolgungskosten der Unternehmen, etwa in Form von Dokumentati-

onsanforderungen zur Rechtfertigung einer bestimmten Verrechnungspreissetzung, senken. 

  

                                                 
868 Vgl. Schreiber (2015), S. 119–120; Andrus/Oosterhuis (2017), S. 96. Siehe hierzu auch 4.2.2.1 Flexibilität und 

Steuerplanungsspielräume und die entsprechenden Nachweise. 
869 Siehe hierzu allgemein auch 4.3.2 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume. 
870 Vgl. Schreiber (2015), S. 115–118; Andrus/Oosterhuis (2017), S. 102. Siehe auch 2.2 Vermeidung der Buch-

gewinnverlagerung sowie die entsprechenden, auch empirischen, Nachweise. 
871 Vgl. Schreiber (2015), S. 105–106; Devereux/Griffith (1998); de Mooij/Liu (2018).  
872 Vgl. Schreiber (2015), S. 119–120. 
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4.5.1.2.3 Mögliche Einschränkung des Anwendungsbereiches auf einzigartige und 

wertvolle Immaterialgüter 

In Zeiten der Digitalisierung und der Globalisierung werden immaterielle Wirtschaftsgüter zu-

nehmend in (internationalen) Geschäftsprozessen genutzt.873 Wird die Anwendung der IP-PSM 

durch die Involvierung immaterieller Wirtschaftsgüter ausgelöst, könnte sich entsprechend der 

Anwendungsbereich der IP-PSM faktisch auf nahezu alle Transaktionsketten in multinationa-

len Unternehmen ausdehnen, was die Notwendigkeit des Abgrenzungsbedarfes874 bezogen auf 

Immaterialgüter und IP-involvierende Transaktionsketten in Frage stellt.  

Der Bereich der einzigartigen und wertvollen immateriellen Wirtschaftsgüter wurde aufgrund 

der schwierigen oder nicht möglichen Vergleichbarkeit als der besonders problematische Be-

reich bei der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes identifiziert.875 Entsprechend könn-

ten im geltenden System fortan besonders in diesem Bereich vermehrte Investitionswirkungen 

auftreten und es ist aufgrund konzeptioneller Schwierigkeiten auch nicht notwendigerweise mit 

weniger Disputen zu rechnen876. Diese Argumente könnten dafürsprechen, den Anwendungs-

bereich der IP-PSM auf die Involvierung einzigartiger und wertvoller Immaterialgüter einzu-

grenzen. Die IP-PSM könnte dabei den Abgrenzungen der OECD-Leitlinien folgen und dann 

Anwendung finden, sobald im Rahmen der Verrechnungspreissetzung bei der Involvierung von 

Immaterialgütern Vergleichbarkeitsanpassungen oder eine Abkehr von einseitigen Methoden 

notwendig sind877.878 Die zugrundeliegende Vergleichbarkeitsanalyse muss im Rahmen der 

Verrechnungspreissetzung ohnehin vorgenommen werden. Damit würden sich der Anwen-

dungsbereich der TPSM879 und der IP-PSM grundsätzlich annähern.880 

                                                 
873 Vgl. OECD (2018c), S. 24, 51–53, (2018d), (2013b), S. 45; Schreiber (2017), S. 473. Vgl. auch Greil (2017), 

S. 171–172, (m.w.N.). 
874 Siehe hierzu auch 4.5.1.5.1 Abgrenzungsschwierigkeiten und Steuerplanungsspielräume. 
875 Vgl. auch OECD (2017a), S. 258; Avi-Yonah (1997), S. 546. 
876 Vgl. insgesamt aufgrund eines Anstiegs der Komplexität innerhalb der Verrechnungspreisanalyse infolge der 

Änderungen durch das BEPS-Projekt Collier/Andrus (2017), S. 246–247. 
877 Vgl. erneut OECD (2017a), S. 284–317. 
878 Vgl. analog Schreiber (2015), S. 119–121; Luckhaupt et al. (2012b), S. 107–108. 
879 Siehe hierzu 4.2.1 Beschreibung der Geschäftsvorfallbezogenen Gewinnaufteilungsmethode (TPSM) als Aus-

gangspunkt der Diskussion der Komplexitätskosten. 
880 Der Anwendungsbereich der IP-PSM könnte allerdings (zumindest formal gesehen) weiter sein als derjenige 

der TPSM, da die IP-PSM zur Anwendung kommen soll, sobald (einzigartige und wertvolle) Immaterialgüter 

involviert sind. Die TPSM soll hingegen grundsätzlich dann Anwendung finden, wenn zwei oder mehr Einhei-

ten einzigartige und wertvolle Beiträge (etwa in Form von IP) leisten. Vgl. analog Devereux et al. (2019), S. 16. 

Die IP-PSM kann also, im Gegensatz zur TPSM, auch bei einseitigen Beiträgen von (einzigartigem und wert-

vollem) IP Anwendung finden. 

 Laut der Studie von Flick Gocke Schaumburg/Horváth & Partners (2018) ist weiterhin die Kostenaufschlags-

methode die am häufigsten verwendete Verrechnungspreismethode, auch bei der Entwicklung und Nutzung 

von IP. Vgl. Flick Gocke Schaumburg/Horváth & Partners (2018), S. 5–6. Dennoch wird tendenziell eine 

fortwährende Ausdehnung der Anwendungsfälle der TPSM in der Praxis angesehen. Vgl. z.B. Devereux et al. 
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Allerdings gilt auch für einzigartige und wertvolle Immaterialgüter, dass diese zusehends Teil 

(internationaler) Geschäftsprozesse sind881 und eine Vielzahl von in Unternehmen eingesetzten 

immateriellen Wirtschaftsgütern einzigartig sein sollte882, was die Notwendigkeit des zusätzli-

chen Abgrenzungsbedarfes883 bezogen auf die Einzigartigkeit (mangelnde Vergleichbarkeit) 

und die Werthaltigkeit (im Unternehmen) gleichermaßen in Frage stellt. 

In beiden Fällen der Anwendungsbegrenzung (auf IP allgemein oder auf einzigartige und wert-

volle immaterielle Wirtschaftsgüter) wäre zwar eine umfassendere Anwendung des Mechanis-

mus aus Sicht der Vermeidung von Investitions- und Buchgewinnverlagerungen, der Reduzie-

rung von Abgrenzungsbedarf sowie der Entschärfung von konzeptionellen Schwierigkeiten der 

Verrechnungspreissetzung wünschenswert. Doch stellen sodann sowohl diese Ziele als auch 

die fortschreitende Digitalisierung die Notwendigkeit der Voraussetzung der Involvierung (ein-

zigartiger und wertvoller) immaterieller Wirtschaftsgüter in betroffenen Transaktionsketten 

und einer entsprechenden Abgrenzung infrage884. Die Flexibilität der Staaten wird durch die 

Anwendung des Mechanismus zwar modifiziert, aber grundsätzlich nicht beeinträchtigt,885 so-

dass dieser Aspekt eine Eingrenzung des Anwendungsbereiches weniger begründen könnte. 

Zwar besteht die Ausgangsüberlegung der Eingrenzung des Anwendungsbereiches darin, die 

besonders problematischen Felder der Verrechnungspreissetzung zu treffen. Bei einer tatsäch-

lichen Ausdehnung dieser Bereiche könnte eine rechtliche Eingrenzung des Anwendungsberei-

ches jedoch überflüssig bzw. unnötig kostenintensiv werden. 

  

                                                 
(2019), S. 13–14, (m.w.N.); Schreiber (2018), S. 268, (m.w.N.); Blough et al. (2018), S. 5; Kroppen et al. 

(2012), S. 269–271; Avi-Yonah (1997), S. 546. 

 Auch die Vorschläge von etwa Devereux et al. (2019); Avi-Yonah (1997); Schreiber (2015), (2018); Kadet 

(2015); Greil (2017) fügen sich in diese Entwicklung bzw. diesen Kontext der Anwendung und der Ausdeh-

nung der TPSM, insbesondere unter Berücksichtigung des OECD BEPS-Projektes. Vgl. Devereux et al. (2019), 

insbes. S. 13–18; Avi-Yonah (1997), insbes. S. 545–550; Schreiber (2015), insbes. S. 115–122, (2018), insbes. 

S. 268; Kadet (2015); Greil (2017), insbes. S. 171–174. 
881 Vgl. z.B. Devereux et al. (2019), S. 13. 
882 Vgl. erneut OECD (2017a), S. 286; Collier/Andrus (2017), S. 114. 
883 Siehe hierzu auch 4.5.1.5.1 Abgrenzungsschwierigkeiten und Steuerplanungsspielräume. Vgl. analog Schrei-

ber (2015), S. 121. 
884 Vgl. analog Spengel (2018), S. M 5. 
885 Siehe hierzu 4.3.2 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume. 
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4.5.1.3 Identifizierung und Abgrenzung von Transaktionsketten 

Ausgehend von der jeweiligen Marktleistung des Unternehmens (Produkt oder Dienstleistung) 

könnte anhand der internen Transaktionen eine Transaktionskette (Leistungserstellungsprozess, 

Wertschöpfungskette886) durch das Unternehmen bis hin zum Beschaffungsmarkt isoliert wer-

den, auf die der Mechanismus entsprechend anzuwenden wäre.887 Diese Transaktionskette 

würde den Konsolidierungskreis für Zwecke des Mechanismus (den Split) darstellen und es 

wäre der Gewinn dieser Kette bezogen auf die jeweilige Marktleistung zu bestimmen und den 

Verkaufseinheiten zuzuteilen.888 Durch eine Ausdehnung des Mechanismus vom Absatz- bis 

zum Beschaffungsmarkt werden alle Produktionssteuern, die dieser Kette (Marktleistung) zu-

zurechnen sind, im Wege der Anrechnung neutralisiert und damit verbundene potentielle Buch-

gewinn- oder Investitionsverlagerungsanreize grundsätzlich vermieden889. 

Eine solche Anwendung macht es notwendig, die jeweilige Marktleistung in Abhängigkeit des 

Aggregierungsgrades zu definieren.890 Außerdem muss für Zwecke der IP-PSM zunächst die 

jeweilige Marktleistung identifiziert werden, die aus der Involvierung des Immaterialgutes re-

sultiert. Die externen Verkaufserlöse der jeweiligen Marktleistung sind zu bestimmen und zu 

                                                 
886 Zur Definition und Identifizierung von Wertschöpfungsketten für Zwecke der Analyse von Wettbewerbsvor-

teilen und der Kostenanalyse vgl. Porter (2004), S. 36–61, 64–70. Die Wertschöpfungskette ist ein von Porter 

entwickeltes Managementkonzept und dient der grafischen Darstellung der zusammenhängenden primären so-

wie unterstützenden Unternehmensaktivitäten im Prozess der Gütererstellung. Vgl. Gabler-Wirtschaftslexikon: 

T - Z (2014), S. 3562. Sie kann als Abfolge produktiver (wertschöpfender) Aktivitäten, die zur endgültigen 

Produktion führen, definiert werden. Vgl. OECD (2013c), S. 14, 17. Wertschöpfungsketten (auch Wertketten) 

können für verschiedene Aggregierungsgrade (etwa das ganze Unternehmen, Unternehmensteile, einzelne 

Branchen oder Produkte) ermittelt werden. Vgl. Ewert/Wagenhofer (2014), S. 243; Porter (2004), S. 36. Vgl. 

zur Wertschöpfungskette auch Münzberg (2001). Transaktionsketten im Rahmen der PSM beziehen sich damit 

grundsätzlich auf unternehmensinterne Wertschöpfungsprozesse bzw. -ketten mit Blick auf die Erstellung einer 

Marktleistung. Im Endeffekt wird im Rahmen der PSM die Wertschöpfung (Preis eines Produkts abzüglich der 

[gesamten; Erg. d. Verf.] Kosten der Produktherstellung; vgl. Camphausen (2014), S. 161) besteuert. Vgl. auch 

Greil (2017), S. 172. Auch die verwandten Vorschläge, die sich auf unternehmensinterne Prozesse bzw. Trans-

aktionsketten beziehen, beziehen sich auf Wertschöpfungsprozesse bzw. -ketten. Vgl. z.B. Luckhaupt et al. 

(2012b); Greil (2017), S. 172; Andrus/Oosterhuis (2017), S. 102. Ebenso orientiert sich die Konzernkosten-

rechnung an globalen Wertschöpfungsketten. Vgl. etwa Pfaff (2003), S. 34–35; Riezler (2003), S. 82; Bär 

(2003), S. 103–105. Es ist allerdings zu beachten, dass die Gliederung der Prozesskostenrechnung, die im Rah-

men der PSM genutzt werden kann (siehe hierzu 4.5.1.3.2 Nutzung des internen Rechnungswesens), sich häu-

fig nicht an der Gliederung von bzw. für Wertschöpfungsketten (funktionale Gliederung des Unternehmens) 

orientiert. So basiert die Prozesskostenrechnung im Gegensatz zur Wertkettenanalyse (vgl. hierzu Ewert/Wa-

genhofer (2014), S. 242–245, 289), die sich an der Gliederung der Wertschöpfungskette orientiert, etwa auf 

der Kostenstellengliederung. Die Kostenrechnung ist im Allgemeinen gegenüber einer Wertkettenanalyse de-

taillierter und genauer. Vgl. Ewert/Wagenhofer (2014), S. 245, 675. Allerdings ist die Prozesskostenrechnung 

ein Instrument, Teile des Konzepts der Wertkettenanalyse umzusetzen (vgl. Ewert/Wagenhofer (2014), 

S. 289). Vgl. zur Definition der Prozesskostenrechnung Osterloh/Frost (2001a). Außerdem kann eine Wert-

kettenanalyse auch unternehmensexterne Teile der gesamten Wertschöpfungskette vom Rohmaterial bis zum 

Endkonsumenten miteinbeziehen. Vgl. Ewert/Wagenhofer (2014), S. 244; OECD (2013c), S. 14; Shank/Go-

vindarajan (1992). 
887 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 265. Vgl. analog Luckhaupt et al. (2012b), S. 111, 113–114. 
888 Vgl. analog Schreiber (2015), S. 120; Greil (2017), S. 172–174. Vgl. auch Schreiber (2018), S. 265–266. 
889 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
890 Vgl. analog Devereux et al. (2019), S. 67. 
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aggregieren. Ausgehend von der Marktleistung müssen die konzerninternen Transaktionen be-

stimmt werden, die unmittelbar und mittelbar zur Erstellung dieser Leistung führen.891 Die an 

diesen Transaktionen beteiligten MNU-Einheiten sind in den jeweiligen Split dem Grunde nach 

einzubeziehen. Bei konsequenter Umsetzung und Anwendung der IP-PSM sollten alle konzern-

internen Transaktionen in einen Split einbezogen werden, sodass an den Rändern des Split keine 

konzerninternen Transaktionen mehr stattfinden. In dem Fall, dass eine Konzerneinheit an der 

Erstellung mehrerer Marktleistungen und damit an mehreren Splits beteiligt ist, ist eine Kon-

zerneinheit nicht dem vollen Umfang nach in einen Split einzubeziehen, sondern sie ist grund-

sätzlich entsprechend den Transaktionen, die dem Split zugeordnet werden, zuzuteilen. Den 

Transaktionen liegen dabei in der Regel Aktivitäten der Einheiten (wie Produktion, F&E) zu-

grunde, die dem Split entsprechend zugeteilt werden können. Eine Transaktionskette kann da-

mit quer durch rechtliche Einheiten und die von ihnen ausgeübten Funktionen verlaufen.892 Da 

im Rahmen eines Split externe Erträge und Aufwendungen aggregiert werden sollen, sind die-

jenigen Primärkosten der einzubeziehenden Einheiten, die der Marktleistung bzw. der zugrun-

deliegenden Transaktion zuzurechnen sind, zu bestimmen. Dem jeweiligen Produktsplit sind 

dabei alle primären Einzel- und Gemeinkosten zuzurechnen.893 In dem Fall, dass der gesamte 

Konzern aus einzelnen (IP-involvierenden) Splits besteht, muss gelten, dass die Summe der 

jeweils aufzuteilenden Gewinne dem Gesamtgewinn des MNU entspricht sowie dass die 

Summe der in einen Split einbezogenen primären Kosten der Summe der primären Kosten des 

MNU entspricht. Alle konzerninternen Transaktionen müssten eindeutig einem Split zugeteilt 

werden. Zum Zwecke der Anrechnung sind entsprechend jene Steuern der Produktionseinhei-

ten zu bestimmen, die dem jeweiligen Split zuzurechnen sind, die also auf die entsprechende 

Marktleistung entfallen.894 

Um eine transaktionskettenbasierte Besteuerung durchführen zu können, benötigen sowohl die 

Unternehmenseinheiten als auch Steuerverwaltungen entsprechende Informationen sowie In-

formationsmechanismen. In dem folgenden Abschnitt soll zunächst geprüft werden, inwieweit 

sich ein (IP-)transaktionskettenbasierter Mechanismus vom aktuellen System der OECD-Ver-

rechnungspreisgrundsätze wegbewegen würde bzw. sich das aktuelle System unter Umständen 

bereits in die benötigte Richtung bewegt sowie welche Informationen und Mechanismen aus 

                                                 
891 Vgl. analog Luckhaupt et al. (2012b), S. 111–114. Vgl. auch Schreiber (2018), S. 265. 
892 Vgl. analog Pfaff (2003), S. 34. 
893 Vgl. analog Luckhaupt et al. (2012b), S. 108–112, 115. Vgl. auch Schreiber (2018), S. 265–266. 
894 Siehe hierzu auch 4.3 Allgemeine Vorgehensweise des Mechanismus und Komplexitätskosten. 
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der Anwendung der OECD-Grundsätze für Zwecke der IP- bzw. VC-PSM895 genutzt werden 

könnten. Aktuelle Entwicklungen auf OECD-Ebene sollen dabei berücksichtigt werden. 

4.5.1.3.1 Nutzung der OECD-Verrechnungspreisgrundsätze 

Die Verrechnungspreissetzung nach OECD-Grundsätzen ist zwar grundsätzlich einzeltransak-

tionsbasiert, d.h. es werden einzelne Transaktionen betrachtet und in die Verrechnungspreisset-

zung bzw. -prüfung häufig nur eine der an der Transaktion beteiligten Parteien einbezogen (sog. 

tested party). Im Rahmen der zwei- oder mehrseitigen TPSM werden jedoch auch zwei oder 

mehrere Parteien einbezogen896 und auch die Zusammenfassung mehrerer Einzeltransaktionen 

etwa zwischen zwei Parteien zu Transaktionsbündeln oder die Berücksichtigung von Transak-

tionen anderer Parteien in einer Transaktionensequenz ist u.U. möglich897. Mithin ist eine 

gleichzeitige Betrachtung mehrerer Parteien wie Transaktionen im Rahmen der Verrechnungs-

preissetzung nicht neu.898 Der Umfang eines PSM-Split umfasst, im Gegensatz zu TPSM-

Splits, jedoch konsequent gesamte Transaktionsketten vom Absatz- bis zum Beschaffungs-

markt.899 Entsprechend kann ein PSM-Split im Umfang weiter sein als ein TPSM-Split900 und 

somit mehr MNU-Einheiten und Steuerjurisdiktionen beinhalten.901 Die Problematik der Split-

abgrenzung, inklusive der Gemeinkostenallokation,902 besteht grundsätzlich jedoch auch im 

Rahmen der TPSM.903 

Im Falle dass immaterielle Wirtschaftsgüter in Transaktionen involviert sind, soll die Funkti-

onsanalyse, die im Rahmen der Vergleichbarkeitsanalyse904 für Verrechnungspreiszwecke 

durchgeführt werden soll,905 auf einem Verständnis des globalen Geschäfts des multinationalen 

Unternehmens sowie der Art und Weise, wie immaterielle Wirtschaftsgüter durch das MNU 

                                                 
895 Siehe hierzu 4.5.2 VC-PSM. 
896 Siehe hierzu 4.2.1 Beschreibung der Geschäftsvorfallbezogenen Gewinnaufteilungsmethode (TPSM) als Aus-

gangspunkt der Diskussion der Komplexitätskosten und die entsprechenden Nachweise. 
897 Vgl. OECD (2017a), S. 150–151; Vögele/Raab (2015b), S. 422. 
898 Vgl. auch Luckhaupt et al. (2012b), S. 113; Schreiber (2018), S. 265. 
899 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 265. Vgl. analog Devereux et al. (2019), S. 16. 
900 Vgl. analog Devereux et al. (2019), S. 16. Avi-Yonah sieht eine Anwendung der TPSM im Rahmen der Ver-

rechnungspreisregeln der USA auf gesamte globale Geschäftslinien (globale Gewinnaufteilungsmethode) als 

Möglichkeit an. Auch sieht er, aufgrund der schwierigen Vergleichbarkeit, die Anwendung der TPSM als be-

sonders gegeben, wenn firmenspezifische Immaterialgüter involviert sind. Vgl. Avi-Yonah (1997), S. 546–547. 

Dies ist im Grundsatz vergleichbar mit der IP-PSM. Avi-Yonah schlägt darüber hinaus eine Art globale Ge-

winnaufteilungsmethode für die Besteuerung des electronic commerce vor, mit der Zuteilung von Routinege-

winnen zu Quellenstaaten und Restgewinnen zu Verkaufsstaaten. Vgl. Avi-Yonah (1997), S. 545–550. 
901 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 265–266, 268. 
902 Siehe hierzu insbesondere 4.5.1.3.2 Nutzung des internen Rechnungswesens; 4.5.1.5.1 Abgrenzungsschwie-

rigkeiten und Steuerplanungsspielräume. 
903 Siehe hierzu 4.2 OECD-Verrechnungspreissetzung. Vgl. ähnlich Schreiber (2018), S. 265–266. 
904 Vgl. zur Vergleichbarkeitsanalyse OECD (2017a), S. 147–170. 
905 Vgl. z.B. OECD (2017a), S. 148, 170. 
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innerhalb der gesamten Lieferkette verwendet werden, basieren.906 Dieses Verständnis könnte 

dazu genutzt werden, festzustellen, welche immateriellen Wirtschaftsgüter in welche Markt-

leistungen einfließen sowie dazu, die zugrundeliegenden Transaktionsketten zu identifizieren. 

Darüber hinaus wurde unter 4.5.1.2.1 Begriffsabgrenzung bereits am Rande festgestellt, dass 

im Rahmen der Verrechnungspreisanalyse nach den überarbeiteten OECD-Leitlinien in Bezug 

auf Immaterialgüter faktisch gesamte Prozesse (Transaktionsketten) von der Entwicklung über 

die Verbesserung, die Erhaltung, den Schutz, das Eigentum bis zur Ausnutzung von Immateri-

algütern am Markt, inklusive etwa des Nutzens von Immaterialgütern im Rahmen von Produk-

tionsprozessen oder der Vermarktung von Produkten,907 in den Blick genommen werden. Er-

träge aus der Ausnutzung von sowie Kosten im Zusammenhang mit Immaterialgütern sollen 

den Einheiten entsprechend ihrer Beiträge an Funktionen, Wirtschaftsgütern und Risiken zuge-

teilt werden. Dies scheint zumindest eine Annäherung an das im Rahmen der IP-PSM ange-

strebte Vorgehen zu sein sowie den Transaktionskettengedanken zu beinhalten. Diese Sicht-

weise könnte im Rahmen der IP-PSM zur Abgrenzung von Transaktionsketten genutzt werden. 

Das sogenannte Master File (Stammdokumentation), das einen der drei Mechanismen darstellt, 

die im Rahmen des OECD-BEPS-Aktionspunktes 13 für Zwecke der Verrechnungspreisdoku-

mentation entwickelt wurden,908 könnte ebenfalls als eine Grundlage für die Identifizierung von 

Transaktionsketten dienen.909 Die entsprechenden Leitlinien zum Master File finden sich nun-

mehr innerhalb der Dokumentationsvorschriften der OECD-Verrechnungspreisleitlinien.910 

Das Master File soll Informationen über das weltweite Geschäft eines multinationalen Unter-

nehmens und seine Verrechnungspreispolitik liefern. Innerhalb des Master File soll die Liefer-

kette (Wertschöpfungskette)911 für die fünf größten Produkte und/ oder Dienstleistungen des 

multinationalen Unternehmens nach Umsatz sowie alle anderen Produkte und/ oder Dienstleis-

tungen, die mehr als 5 % des Umsatzes des multinationalen Unternehmens erzielen, beschrie-

ben werden. Dies kann in Form eines Diagramms erfolgen. Wichtige immaterielle Güter sollen 

aufgelistet werden. Die Informationen sollten für das gesamte multinationale Unternehmen be-

reitgestellt werden und einen Überblick über seine globalen Aktivitäten auf hohem Aggregati-

onsgrad geben, aber multinationale Unternehmen können ihre Informationen auch auf der 

Grundlage von Geschäftsbereichen präsentieren. In einem solchen Fall sollen zentrale Funkti-

onen und Transaktionen zwischen Geschäftsbereichen sowie eine Gesamtübersicht über alle 

                                                 
906 Vgl. OECD (2017a), S. 247. 
907 Vgl. OECD (2017a), S. 260, 283, 313. 
908 Vgl. OECD (2016b). 
909 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 268. 
910 Vgl. OECD (2017a), S. 229–246. 
911 Vgl. Vögele/Vögele (2015a), S. 465. 
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Geschäftsbereiche eines MNU angegeben werden.912 Das Master File soll direkt den Steuerver-

waltungen in jeder relevanten Jurisdiktion zur Verfügung gestellt werden, die ein solches an-

fordern.913 Diese Informationen könnten dazu dienen, die Marktleistungen, die für das Unter-

nehmen am Umsatz gemessen relevant sind, sowie die involvierten MNU-Einheiten zu definie-

ren und darauf aufbauend Transaktionsketten zu skizzieren.914 Der zu bestimmende Aggregati-

onsgrad der Produkte könnte sich an der Auflistung für Zwecke des Master File orientieren. Es 

könnte außerdem in Betracht gezogen werden, um die mit der Abgrenzung der Transaktions-

ketten sowie der IP-PSM bzw. VC-PSM insgesamt verbundenen Komplexitätskosten einzu-

dämmen, die Anwendung der transaktionskettenorientierten Mechanismen auf die im Master 

File anzugebenden Produkte zu beschränken.915 Je nach Aggregationsgrad der Geschäftsberei-

che im Vergleich zu produktbezogenen Transaktionsketten könnte eine unter Umständen ange-

fertigte Geschäftsbereichsdarstellung weitere Aufschlüsse bezüglich der Transaktionsketten, 

sowie in Zusammenhang mit den zentralen Funktionen, insbesondere über die Zuteilung von 

Gemeinkosten liefern. Es ist allerdings zu beachten, dass auch im Rahmen der Erstellung des 

Master File den Unternehmen ein gewisser Ermessensspielraum eingeräumt wird in der Be-

stimmung des Detailgrades der dargestellten Informationen mit Blick auf das Ziel des Master 

File, einen Grobüberblick über die globalen Tätigkeiten des MNU zu liefern, sowie aufgrund 

einer Kosten-Nutzen-Abwägung bei der Erstellung des Master File.916 

Mit Stand vom 12. Juli 2019917 bzw. 1. April 2019918 haben 14919 der 28 EU-Mitgliedstaaten920, 

insgesamt 19 der 36 OECD-Mitgliedstaaten (darin enthalten sind die 14 EU-Mitgliedstaaten) 

                                                 
912 Vgl. OECD (2017a), S. 234–235, 501–503. 
913 Vgl. OECD (2017a), S. 241. Die OECD empfiehlt, das Master File-Element des Verrechnungspreisdokumen-

tationsstandards durch lokale Landesgesetzgebung oder Verwaltungsverfahren, d.h. national, zu implementie-

ren. Vgl. OECD (2017a), S. 241. 
914 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 268, 269. 
915 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 269. 
916 Vgl. OECD (2017a), S. 234; § 5 Abs. 2 GAufzV; Engelen (2018), S. 373–374. 
917 Vgl. KPMG International Cooperative (2019). 
918 Vgl. Rödl & Partner (2019). 
919 Deutschland hat das Master File-Element in § 90 Abs. 3 Satz 3 AO implementiert. Konkretisiert werden die 

erforderlichen Angaben durch die Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-Verordnung (GAufzV) vom 12.07.2017, 

welche über § 90 Abs. 3 Satz 11 AO ermächtigt ist und sich bezüglich der anzugebenden Informationen exakt 

an die OECD-Empfehlungen hält. 
920 Grundsätzlich nicht implementiert haben bisher Estland (Estland hat jedoch bereits ein Dokumentationskon-

zept, welches dem Master File ähnlich ist; vgl. Rödl & Partner (2019), S. 23), Irland, Italien (Italien hat ein 

eigenes Master File; vgl. KPMG International Cooperative (2019), S. 47), Kroatien, Luxemburg, Malta, Por-

tugal, Rumänien, Slowenien, die Tschechische Republik (die Beachtung der OECD-Leitlinien für das Master 

File wird jedoch von der Finanzverwaltung empfohlen; vgl. Rödl & Partner (2019), S. 61; KPMG International 

Cooperative (2019), S. 29), das Vereinigte Königreich (vgl. Rödl & Partner (2019), S. 68; HM Revenue & 

Customs (2016); Head (2018)) und Zypern, wobei eine rechtliche Implementierung bzw. administrative An-

wendung in Kroatien (vgl. Rödl & Partner (2019), S. 37), Irland (vgl. Rödl & Partner (2019), S. 30), Portugal 

(vgl. KPMG International Cooperative (2019), S. 70) und Zypern (vgl. Rödl & Partner (2019), S. 70) zumin-

dest erwartet wird. Vgl. KPMG International Cooperative (2019), S. 26, 28, 31, 44, 55, 57, 72, 77; Rödl & 

Partner (2019), S. 32, 50, 51. 
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sowie, bis auf Brasilien, alle, d.h. 4, BRICS-Staaten das Master File-Element gesetzlich oder 

administrativ implementiert.921 Zwei weitere EU-Staaten922 sowie zusätzliche 4 der OECD-

Staaten923 planen das Master File-Element zu implementieren oder sind dabei. Weltweit haben 

43 Staaten924 das Master File-Element implementiert und 14 Staaten925 haben Gesetzesentwürfe 

oder die Absicht, es zu implementieren. In der Regel ist das Master File ab bestimmten Schwel-

lenwerten für Umsatzerlöse, Mitarbeiterzahl, Bilanzsumme und/ oder innerkonzernliche Trans-

aktionen einzureichen.926 Diese Zahlen scheinen zwar nicht allzu hoch, aber zumindest eine 

Grundlage zu sein.927 Da das Master File jedoch letztlich die Informationslage der Verkaufs-

staaten bezüglich der Identifizierung von Transaktionsketten unterstützen soll, könnte für be-

troffene Staaten bei Implementierung des Mechanismus ein weiteres Interesse bestehen, das 

Master File-Element entsprechend der OECD-Empfehlungen zu implementieren.928 

Im Rahmen der Vergleichbarkeitsanalyse ist eine genaue Abgrenzung (accurate delineation) 

der einzelnen Transaktionen notwendig.929 Die tatsächlichen Transaktionen sollen basierend 

auf schriftlichen Verträgen und dem tatsächlichen Verhalten der Parteien identifiziert wer-

den.930 Sie werden als Konsequenz oder Ausdruck der geschäftlichen oder finanziellen Bezie-

hungen zwischen den Parteien angesehen.931 Diese Beziehungen sollen im Rahmen einer wei-

teren Sicht und eines weiteren Verständnisses des MNU als Ganzes und des Industriesektors 

identifiziert werden. Unter anderem sollen die Einflüsse der Märkte, Produkte sowie der Lie-

ferketten auf den Erfolg des MNU umrissen werden. Diese Informationen seien möglicherweise 

                                                 
921 Die Zahlen basieren auf den Übersichten von Rödl & Partner (2019) sowie von KPMG International Coope-

rative (2019). Die USA, Chile und Kanada haben bisher keine Implementierung des Master File-Elements 

geplant oder vorgenommen. Vgl. KPMG International Cooperative (2019), S. 2, 19, 21, 87. 
922 Bulgarien und Griechenland. Vgl. KPMG International Cooperative (2019), S. 18, 37. 
923 Israel, Norwegen, die Schweiz sowie die Türkei. Vgl. KPMG International Cooperative (2019), S. 46, 64, 82, 

84; Rödl & Partner (2019), S. 31, 54, 62. 
924 Diese Zahl bezieht sich auf die 44 Staaten, die laut KPMG International Cooperative (2019), S. 2 das Master 

File-Element implementiert haben, abzüglich dem Vereinigten Königreich, welches das Master File-Element 

bisher gesetzlich oder administrativ nicht implementiert hat, wenn auch allgemein bezüglich der Verrechnungs-

preisdokumentation den OECD-Leitlinien gefolgt werden soll, sodass es dennoch zu einer faktischen Umset-

zung des Master File-Elements kommen kann (vgl. Rödl & Partner (2019), S. 68; HM Revenue & Customs 

(2016); Head (2018)). 
925 Auch diese Zahl bezieht sich im Ausgangspunkt auf die Übersicht in KPMG International Cooperative (2019), 

S. 2. Insgesamt werden hier 17 Länder gezählt. Nicht zu berücksichtigen sind aber Chile und Thailand, für die 

sich die Zählung nur auf das Local File bezieht. Vgl. KPMG International Cooperative (2019), S. 2, 3, 21, 92. 

Laut Rödl & Partner (2019), S. 41 ist eine Implementierung für Malaysia außerdem bereits erfolgt. 
926 Vgl. Rödl & Partner (2019); KPMG International Cooperative (2019). 
927 Vgl. ähnlich Schreiber (2018), S. 268. 
928 Bei koordinierter und kooperativer Umsetzung des Mechanismus sollte ein Verkaufsstaat prinzipiell ein Inte-

resse haben, die von den Verkaufseinheiten angegeben Informationen (etwa bezüglich der Splitabgrenzung) 

nachzuvollziehen oder zu prüfen. 
929 Vgl. OECD (2017a), S. 43. 
930 Vgl. ausführlicher OECD (2017a), S. 47–51. 
931 Vgl. OECD (2017a), S. 43, 47. 
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in dem Master File enthalten.932 Auch diese Informationen könnten zum Verständnis von Trans-

aktionsketten beitragen. Außerdem könnte insbesondere die Identifizierung von Einzeltransak-

tionen gepaart mit einem Kontextverständnis der genauen Nachverfolgung und Abgrenzung der 

Transaktionsketten von der Marktleistung bis hin zum Beschaffungsmarkt dienen. 

Die (im Rahmen der Vergleichbarkeitsanalyse durchzuführende) Funktionsanalyse933 (siehe 

oben), in der festgestellt werden soll, welche wirtschaftlichen Aktivitäten der Parteien im Rah-

men der Transaktionen übernommen werden,934 könnte ebenfalls dazu dienen, Transaktions-

ketten sowie insbesondere die den Transaktionen zugrundeliegenden Aktivitäten zu bestimmen. 

Auch die Funktionsanalyse kann, anstelle einer Sichtweise auf einzelne Konzerneinheiten und 

deren Aktivitäten, ein Verständnis der Struktur und Organisation sowie insbesondere der Wert-

schöpfung des MNU als Ganzes, der Verbindungen zwischen den Funktionen einzelner Ein-

heiten sowie des jeweiligen Beitrages einer Einheit zur Wertschöpfung einbeziehen.935 Insbe-

sondere im Rahmen der TPSM wird, aufgrund der Anwendbarkeit bei hoch integrierten Ge-

schäftsprozessen, eine Analyse der gesamten Wertschöpfungskette und der jeweiligen Wert-

schöpfungsbeiträge, anstelle einer isolierten Funktions- und Risikoanalyse einzelner Einheiten, 

unter Umständen als erforderlich angesehen.936 Auch kann in der Praxis für Zwecke der Be-

stimmung der Wertbeiträge einzelner Konzerneinheiten im Rahmen der Vergleichbarkeitsana-

lyse eine sog. Prozessanalyse (Business Process Analysis)937 durchgeführt werden, bei der die 

Wertschöpfungskette des Gesamtunternehmens in einzelne Hauptprozesse (wie Forschung und 

Entwicklung, Produktion und Absatz), und diese Hauptprozesse in Subprozesse (wie Produkt-

entwicklung und -design) zerlegt werden. Subprozesse können über Aktivitäten bis hin zu ein-

zelnen Arbeitsschritten aufgespalten werden. Zwar findet bei der Prozessanalyse keine Unter-

gliederung des Unternehmens in einzelne Produktlinien (Transaktionsketten) statt, aber es wird 

zunächst von einer (unilateralen) Sicht einzelner Konzerneinheiten Abstand genommen und es 

werden Leistungserstellungsprozesse des Gesamtunternehmens betrachtet.938 Wenn auch im 

Rahmen dieser Arbeit anerkannt wird, dass der Wertschöpfungsbeitrag einer einzelnen Kon-

zerneinheit nicht eindeutig bestimmt werden kann,939 so könnte dennoch der Betrachtungsrah-

men von einzelnen, den Transaktionen zugrundeliegenden Aktivitäten ggf. gepaart mit einem 

                                                 
932 Vgl. OECD (2017a), S. 44. 
933 Vgl. hierzu OECD (2017a), S. 51–73. 
934 Vgl. z.B. OECD (2017a), S. 51. 
935 Vgl. OECD (2017a), S. 51. Vgl. auch ausführlicher Borstell/Hülster (2015), S. 1256–1259. 
936 Vgl. Vögele/Raab (2015b), S. 427. 
937 Vgl. hierzu ausführlicher Wehnert/Wellens (2003), S. 94–100. 
938 Vgl. Borstell/Hülster (2015), S. 1259, 1279–1281. 
939 Siehe hierzu 2.3 Konsensfähigkeit und zwischenstaatliche Verteilungsgerechtigkeit; 4.2.2.1 Flexibilität und 

Steuerplanungsspielräume, und die entsprechenden Nachweise. Vgl. auch Schreiber (2015), S. 116. 
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weiteren Verständnis des Gesamtunternehmens, seiner Wertschöpfungskette sowie Prozesse 

dazu dienen, die den Transaktionen zugrundeliegenden Aktivitäten zunächst genau zu identifi-

zieren, einzelne Transaktionen und Aktivitäten sodann zu Ketten zu verknüpfen und schluss-

endlich diese von anderen Transaktionsketten abzugrenzen. 

Trotz einer grundsätzlichen Einzeltransaktionssicht wird demnach auch nach Verrechnungs-

preisgrundsätzen ein weiterer Blick auf Transaktionsbündel, Lieferketten, Geschäftsbereiche, 

u.U. Wertschöpfungsketten und Prozesse und das MNU als Ganzes eingenommen, sodass auf 

dieser Information aufgebaut bzw. an diese angeknüpft werden könnte und kein absolutes No-

vum in die Verrechnungspreismethodik Einzug erhalten würde. Die genaue Identifizierung von 

Einzeltransaktionen und Aktivitäten im Rahmen der PSM entspricht damit der OECD-Vorge-

hensweise. Hinzu kommt i.R.d. PSM die konsequente Verknüpfung und Nachverfolgung ein-

zelner Transaktionen und Aktivitäten zu Ketten. Doch die Einbettung der genauen, engen Sicht 

in das Gesamtbild des MNU, seiner Wertschöpfung, Lieferketten, Produkte sowie der Verbin-

dungen innerhalb des MNU, inklusive der Möglichkeit der Darstellung dieser Informationen in 

dem Master File, öffnen den Raum für die Bildung von Transaktionsketten im OECD-Kontext. 

Die weitere Sicht im Rahmen der OECD-Verrechnungspreisgrundsätze und die Identifizierung 

von Transaktionsketten bewegen sich damit aufeinander zu.940 Auf Ebene der OECD-Richtli-

nien wären damit grundsätzlich Informations- und entsprechende Mechanismusgrundlagen ge-

geben.941 

Zusätzlich und insbesondere erwägt die OECD im Rahmen ihres Arbeitsprogramms zur Ent-

wicklung einer konsensbasierten Lösung zur Besteuerung der Digitalwirtschaft selbst eine ge-

schäftslinienbasierte Gewinnzuteilung.942 Es soll untersucht werden, wie Geschäftslinien (bu-

siness lines) definiert und abgegrenzt werden könnten, welche bisher zur Verfügung stehenden 

Informationen inwieweit zur Abgrenzung von Geschäftslinien genutzt werden könnten, und 

wie aufwendig eine solche Abgrenzung wäre.943 Die geplante Arbeit der OECD im Rahmen der 

Besteuerung der Digitalwirtschaft und die vorliegende Arbeit weisen demnach für den Bereich 

der transaktionskettenbasierten PSM-Formen (IP-PSM und VC-PSM) starke Parallelen auf. 

                                                 
940 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 268. 
941 Im Einzelfall käme es jedoch auf die jeweilige konkrete sowie länderübergreifend konsequente Umsetzung der 

OECD-Empfehlungen in nationales Recht bzw. deren Anwendung auf nationalen Ebenen an. Siehe hierzu 

allgemein 4.2.1 Beschreibung der Geschäftsvorfallbezogenen Gewinnaufteilungsmethode (TPSM) als Aus-

gangspunkt der Diskussion der Komplexitätskosten; 4.2.2.1 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume, und 

die entsprechenden Nachweise. 
942 Vgl. OECD (2019a), S. 12. 
943 Vgl. OECD (2019a), S. 16–17. 
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Auch wird generell eine MNU-weite Gewinnaufteilung, wie innerhalb dieser Arbeit im Rah-

men der MNE-PSM,944 erwägt.945 

Können (IP-basierte) Transaktionsketten dem Grunde nach identifiziert werden, können aus 

den, einer Transaktionskette zugeordneten Transaktionen, an denen einzelne Einheiten beteiligt 

sind, die Aktivitäten der jeweiligen Einheiten abgeleitet werden, die den Transaktionen zu-

grunde liegen. Basierend auf dem jeweiligen (IP-)Produktsplit sind die externen Verkaufserlöse 

der involvierten Einheiten zu bestimmen. Ausgehend von den Transaktionen und den der Trans-

aktionskette zugeordneten Einheiten und ihren, den Transaktionen zugeordneten Aktivitäten, 

sind die primären Einzel- und Gemeinkosten zu bestimmen, die der jeweiligen Aktivität, Trans-

aktion bzw. dem Produkt zuzuordnen sind. Für in den Split einzubeziehende Einheiten sind im 

Endeffekt separate Gewinn- und Verlustrechnungen für einzelne Produkte zu erstellen.946 Da-

rauf basierend können auch die in den Split einzubeziehenden Steuern berechnet werden.947 

Bisher wurde diskutiert, wie, insbesondere dem Grunde nach, Transaktionsketten, die beteilig-

ten Einheiten, die einzubeziehenden Aktivitäten der beteiligten Einheiten sowie die externen 

Verkaufserlöse der Transaktionsketten im Kontext der OECD-Verrechnungspreisgrundsätze 

bzw. im Kontext der Entwicklungen auf OECD-Ebene identifiziert werden könnten. Nachfol-

gend soll geprüft werden, welche Informationen bzw. Mechanismen unterstützend bzw. darüber 

hinaus für Zwecke der IP- oder VC-PSM948 genutzt werden könnten. Dies betrifft insbesondere 

wertmäßige Zuordnungen wie die Zuordnung von primären Einzel- und Gemeinkosten der ein-

zubeziehenden Einheiten zu den jeweiligen, den Transaktionen zugrundeliegenden Aktivitäten 

                                                 
944 Siehe hierzu 4.5.3 MNE-PSM. 
945 Vgl. z.B. OECD (2019a), S. 14. Die OECD erwägt verschiedene Gewinnaufteilungsmechanismen in Richtung 

Marktland. Vgl. OECD (2019a), S. 12–16. Die sog. „Fractional apportionment method“ weist dabei die größten 

Ähnlichkeiten mit dem hier diskutierten Mechanismus auf. Im Rahmen dieser Methode wird nicht nach Rou-

tine- und Nicht-Routine-Gewinnen unterschieden. Der aufzuteilende Gewinn (ebenfalls des MNU oder der 

Geschäftslinie) ist zunächst zu bestimmen und anhand einer zu bestimmenden Formel, u.a. den Marktstaaten, 

zuzuteilen. Vgl. OECD (2019a), S. 14–15. 
946 Vgl. analog Devereux et al. (2019), S. 30. Vgl. analog für verschiedene Tätigkeiten innerhalb einer Einheit 

Vögele et al. (2015), S. 782. 
947 Die einem Split 𝑘 zuzuordnenden Steuern 𝑇𝑗,𝑘 einer Produktionseinheit 𝑗 könnten etwa proportional bestimmt 

werden in Höhe des Anteils der Gewinne der Einheit, die dem Split zuzuordnen sind, 𝑃𝑗,𝑘 am zu versteuernden 

Gesamtgewinn der Einheit 𝑃𝑗, multipliziert mit den gesamten Steuerzahlungen dieser Einheit 𝑇𝑗 (bezogen auf 

eine bestimmte Periode): 𝑇𝑗,𝑘 =
𝑃𝑗,𝑘

𝑃𝑗
∗ 𝑇𝑗. Vgl. analog z.B. § 34c Abs. 1 Satz 2 EStG. 

948 Siehe hierzu 4.5.2 VC-PSM. 
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und damit zu dem jeweiligen Produktsplit. Hierbei kommen insbesondere Instrumente und In-

formationen des internen Rechnungswesens949 in Betracht.950 Dabei soll grundsätzlich auf Ist-

Kostengrößen zurückzugegriffen werden.951 

4.5.1.3.2 Nutzung des internen Rechnungswesens 

Die Definition eines Produktes zum Zwecke der Abgrenzung eines Split könnte sich an der 

Festlegung von Kostenträgern (Produkten) für Zwecke des internen Rechnungswesens orien-

tieren.952 Auch die Zurechnung der Einzel- und Gemeinkosten zu Transaktionsketten (Splits) 

könnte sich an Verfahren der internen Zurechnung von Kosten zu Kostenträgern im Rahmen 

der Kostenträgerrechnung, wie etwa einer Zuschlagskalkulation953 oder einer Prozesskosten-

rechnung,954 orientieren.955 Wichtig hierbei ist, dass bei einer Aggregierung von Erträgen und 

Aufwendungen für Zwecke der Bestimmung des aufzuteilenden Gewinns im Rahmen eines 

Split nur primäre Kosten einer Einheit einbezogen werden,956 um einerseits mögliche Doppel-

berücksichtigungen von Kosten zu vermeiden957 sowie andererseits eine faktische Zwischen-

gewinneliminierung zu erreichen958. Anreize zur Gewinnverlagerung aus oder in den Split auf-

grund des Einbezugs sekundärer Kosten in die Aggregierung der Kosten würden hingegen nicht 

                                                 
949 Grundlagen sowie Grundbegriffe des internen Rechnungswesens werden hierbei vorausgesetzt. Vgl. hierzu 

z.B. Coenenberg et al. (2016); Friedl et al. (2017). 
950 Vgl. auch Oestreicher (2000), S. 217; Luckhaupt et al. (2012b), S. 112; Devereux et al. (2019), S. 68, 86; 

Schreiber (2018), S. 265–266. Auch im Rahmen der TPSM können als Ausgangspunkt Daten aus der internen 

Unternehmensrechnung verwendet werden, sofern sie verlässlich, nachprüfbar und hinreichend transaktions-

bezogen sind. Produktlinien- oder Bereichs-Gewinn- und Verlustrechnungen werden hier als besonders nütz-

lich angesehen. Vgl. OECD (2017b), S. 11. Siehe hierzu auch 4.2.1 Beschreibung der Geschäftsvorfallbezo-

genen Gewinnaufteilungsmethode (TPSM) als Ausgangspunkt der Diskussion der Komplexitätskosten. 
951 Im Verkaufsstaat sollen Ist-Gewinne besteuert und Ist-Steuern angerechnet werden. Siehe hierzu 4.4.1 Integ-

rierung des Mechanismus in das geltende Verrechnungspreissystem (Umsetzungsmöglichkeit a.)). 
952 Vgl. z.B. auch Devereux et al. (2019), S. 30. Der VW-Konzern ermittelt etwa (basierend auf Informationen aus 

dem Jahre 2003) Produktergebnisse auf Konzernebene für einzelne Produkttypen, wie den VW-Polo oder VW-

Golf. Vgl. Bär (2003), S. 95–109. 
953 Hierauf soll im Folgenden nicht näher eingegangen werden. Vgl. zur Zuschlagskalkulation etwa Coenenberg 

et al. (2016), S. 144–149. 
954 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 265–266. Laut Vögele/Raab (2015b), S. 401–402 sollte die PKR grundsätzlich 

steuerlich im Kontext der Verrechnungspreissetzung anerkannt werden. 
955 Es ist zu beachten, dass lediglich die Art der Verrechnung von Kosten zu Kostenträgern sich an der internen 

Verrechnung orientieren könnte, nicht notwendigerweise die endgültige Höhe der Kosten, da Kostenbegriffe 

für interne und steuerliche Zwecke auseinanderfallen können, etwa im Fall von kalkulatorischen, nicht zah-

lungsgleichen Kosten oder zahlungsgleichen, aber steuerlich nicht abzugsfähigen Kosten.  

 Vgl. auch zur Verrechnung von Gemeinkosten auf Produkte im Rahmen der PKR im Kontext der Verrech-

nungspreissetzung Vögele/Raab (2015b), S. 399–402. 
956 Vgl. analog Luckhaupt et al. (2012b), S. 108. 
957 Vgl. analog Devereux et al. (2019), S. 24. 
958 Vgl. auch Luckhaupt et al. (2012b), S. 108. Dies wird (in Summe, d.h. über die Totalperiode) auch durch die 

Aggregierung von Vorsteuergewinnen erreicht. Siehe hierzu 4.3 Allgemeine Vorgehensweise des Mechanis-

mus und Komplexitätskosten; 4.5.3.3.1 Aggregierung der Vorsteuergewinne für Zwecke der MNE-PSM und 

die entsprechenden Nachweise. 
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bestehen, da alle konzerninternen Leistungen bis zur ersten Beschaffungsmarktransaktion in 

den Split einbezogen werden sollen. 

Im Rahmen der Vollkosten-Kostenträgerrechnung, wie Zuschlagskalkulationen, oder in Ver-

fahren wie der Prozesskostenrechnung (auch Prozesskostenanalyse, Activity-Based Costing, 

ABC-Analyse, hier kurz: PKR), geht es darum, aufbauend auf Kostenarten- und Kostenstellen-

rechnung,959 Einzel- und insbesondere Gemeinkosten den Kostenträgern (Produkten) zuzuord-

nen.960 Bei der Prozesskostenanalyse werden einzelne Prozesse, sogenannte Aktivitäten, der 

einzelnen Kostenstellen identifiziert und basierend auf Kostentreibern zu kostenstellenüber-

greifenden Hauptprozessen zusammengefügt. Den Prozessen werden Einzel- und Gemeinkos-

ten zugerechnet. In einem letzten Schritt wird bestimmt, welche (Haupt-)Prozesse zu welchen 

Produkten führen. Darauf basierend werden die Gemeinkosten eines Produktes bestimmt.961 

Die Strukturierung im Rahmen der PKR zeigt starke Parallelen zum Vorgehen im Rahmen der 

IP- oder VC-PSM auf, sodass sich die PSM der PKR bedienen und sich an der Verrechnung 

der Kosten im Rahmen der PKR orientieren könnte.962 Auch den Transaktionen einer Transak-

tionskette liegen Aktivitäten einzelner Einheiten zugrunde, denen Einzel- und Gemeinkosten 

zugeordnet werden müssen und es muss festgestellt werden, welche Transaktionen und damit 

Aktivitäten zu einem Produkt führen. Das Gliederungskriterium im Rahmen der Prozesskos-

tenanalyse sind zunächst einzelne Aktivitäten, sodann Hauptprozesse und letztendlich Pro-

dukte. Sowohl Transaktionsketten als auch die Prozesskostenanalyse erstrecken sich grundsätz-

lich vom Beschaffungs- bis hin zum Absatzmarkt. Allerdings baut die PKR auf der Kostenstel-

lenrechnung auf963 und beginnt im Rahmen der Kostenverrechnung auf Prozesse mit den Kos-

ten einer Kostenstelle.964 In den Kostenstellenkosten können grundsätzlich auch sekundäre 

Kosten, d.h. primäre (Gemein-)Kosten anderer (Hilfs-)Kostenstellen, die etwa mithilfe von 

Verrechnungspreisen auf die betrachtete (Haupt-)Kostenstelle umgelegt werden,965 enthalten 

sein.966 Im Rahmen der steuerlichen Verrechnungspreissetzung innerhalb eines Konzerns967 

                                                 
959 Vgl. Coenenberg et al. (2016), S. 137. 
960 Grundsätzlich sollte eine Prozesskostenrechnung im Konzern wie im Einheitsunternehmen anwendbar sein. 

Vgl. in Anlehnung an Pfaff (2003), S. 31. 
961 Vgl. ausführlich zur PKR Ewert/Wagenhofer (2014), S. 674–680; Coenenberg et al. (2016), S. 158–191, 

(m.w.N.); Friedl et al. (2017), S. 431–470. 
962 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 265–266. 
963 Vgl. Coenenberg et al. (2016), S. 137. 
964 Vgl. Ewert/Wagenhofer (2014), S. 675. 
965 Vgl. Ewert/Wagenhofer (2014), S. 567. 
966 Vgl. z.B. Coenenberg et al. (2016), S. 117–134, 171; Pfaff (2003), S. 37. 
967 Konzerninterne Verrechnungspreise können für steuerliche und interne Zwecke in separaten Büchern geführt 

werden (sog. Zweikreissystem oder two book system), sofern diese nicht identisch sind, oder aber für identi-

sche Preise für die jeweiligen Zwecke in einem sog. Einkreissystem (one book system). Vgl. z.B. Pfaff (2003), 

S. 32; Luckhaupt et al. (2012b), S. 97–98; Pfaff (2001), S. 665–666. 
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können diese Verrechnungspreise reine Kostenumlagen sein, d.h. keine Gewinnaufschläge ent-

halten. Sie können aber auch inklusive eines Gewinnaufschlags sein.968 Wenn im Rahmen der 

Ermittlung des aufzuteilenden Gewinns konzernexterne Erträge und Aufwendungen separat ag-

gregiert werden,969 sollen konsequent nur primäre Einzel-und Gemeinkosten eingehen.970 Et-

waige Gewinnaufschläge971 oder sekundäre Kosten wären grundsätzlich nicht mit einzurech-

nen. Im Fall sekundärer Kosten müssten diese entsprechend der Funktionsweise der PSM so 

lange zurückverfolgt werden, bis die primären Kosten (die Beschaffungsmarktseite) erreicht 

sind. Diese primären Kosten müssten entsprechend ihrer Verrechnung (Einzeltransaktionen, 

Kostenstellen, Verrechnungsschlüssel) in den Split einbezogen werden. Sekundäre Kosten aller 

Einheiten wären korrespondierend gänzlich nicht einzuberechnen.972 Der Detailgrad könnte im 

Rahmen der PKR deutlich höher sein als im Rahmen der PSM, etwa bezüglich einzelner Akti-

vitäten oder auch, da die PKR bei den Kosten einer Kostenstelle beginnt, rechtliche Einheiten 

aber in der Regel aus mehreren Kostenstellen bestehen.973 Liegen detailliertere Informationen 

zur Verrechnung von Gemeinkosten auf Produkte vor, könnten diese aber für Zwecke der PSM 

aggregiert werden. Aktivitäten und Hauptprozesse einerseits und Transaktionen zugrundelie-

gende Aktivitäten andererseits müssen nicht identisch sein. Doch werden letztlich die Kosten 

über die Prozesse auf Produkte geschlüsselt. Die Prozesskostenanalyse ist ein mögliches Ver-

fahren zur Verrechnung von Kostenstellenkosten auf letztendlich Kostenträger, an der sich die 

Zuteilung von Gemeinkosten zu Produkten und damit zu Transaktionsketten im Rahmen der 

PSM orientieren könnte, sofern eine solche Prozesskostenrechnung innerhalb eines MNU vor-

genommen wird.974 

                                                 
968 Vgl. ausführlich zu den Formen der innerkonzernlichen Kostenverrechnung aus steuerlicher Verrechnungs-

preissicht z.B. Engler/Wellmann (2015), S. 1387–1393. Vergütungen für innerkonzernliche Einzeltransaktio-

nen (Lieferungen und Leistungen) enthalten i.d.R. einen fremdvergleichskonformen Gewinnanteil für den leis-

tenden Transaktionspartner, etwa in Form eines Kostenaufschlags (Gewinnaufschlags). Vgl. z.B. Vögele/Raab 

(2015b), S. 377–379. 
969 Siehe hierzu 4.3 Allgemeine Vorgehensweise des Mechanismus und Komplexitätskosten. 
970 Vgl. auch Luckhaupt et al. (2012b), S. 108. 
971 Vgl. analog zur Zwischengewinneliminierung Schreiber (2018), S. 265–267. 
972 Korrespondierend wären nur konzernexterne, und keine konzerninternen, Erträge einzuberechnen. 

 Auch im Rahmen der Konzernkostenrechnung ist es zentral, Zwischengewinne und -kosten zu eliminieren 

(vgl. auch Schreiber (2018), S. 265) sowie primäre Kosten(-arten) zu ermitteln und die Primärkostenstruktur 

über mehrere Verrechnungsstufen zu verfolgen. Vgl. Pfaff (2003), S. 37–40. Vgl. auch zur Ermittlung konso-

lidierter Herstellkosten über alle Wertschöpfungsstufen im Rahmen einer, in dem Fall, Kunden-Deckungsbei-

tragsrechnung das Praxisbeispiel für den Bayer Konzern von Geißler (2003), S. 140–145. Vgl. zu einer kon-

solidierten Produkterfolgsrechnung auf Konzernebene für den VW-Konzern Bär (2003), S. 103–108. Es ist 

allerdings zu beachten, dass eine Produkterfolgsrechnung nicht identisch ist mit einer PKR. Zur (Produkt-

)Erfolgsrechnung (in Abgrenzung zur Prozesskostenrechnung) vgl. z.B. Ewert/Wagenhofer (2014), S. 670–

674. Auf eine Diskussion der Produkterfolgsrechnung für Zwecke der IP-PSM soll hier verzichtet werden. 
973 Vgl. z.B. Oestreicher (2000), S. 219. 
974 Laut Ewert/Wagenhofer (2014), S. 680 hat die Prozesskostenrechnung eine hohe Akzeptanz. Auch laut Vö-

gele/Raab (2015b), S. 402 ist die PKR weit verbreitet. Vgl. zu einem kurzen Überblick über empirische Er-

gebnisse zur Nutzung der PKR in deutschen Großunternehmen Friedl et al. (2017), S. 463, (m.w.N.). Der 
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Kostenrechnungsinformationen stehen grundsätzlich den Steuerverwaltungen nicht zur Verfü-

gung, sondern sind unternehmensintern.975 In Fällen, in denen solche Informationen benötigt 

würden, müssten die Informationen, die den Steuerverwaltungen bereits zur Verfügung stehen, 

um nachprüfbare Informationen, die nur den multinationalen Unternehmen zur Verfügung ste-

hen, durch die MNUs ergänzt werden.976 

Auch Oestreicher977 schlägt eine Konsolidierung von Teilen innerhalb eines Konzerns vor. Er 

bedient sich hierbei dem Modell der Prozessorganisation978 zur Strukturierung und Organisa-

tion eines Unternehmens. Ziel ist die Abgrenzung wirtschaftlicher Einheiten innerhalb des Kon-

zerns, innerhalb derer die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes nicht möglich ist, aber 

an deren Grenzen, und die, im Sinne der nach einheitlichen Faktoren verteilten Ergebnissen und 

insbesondere ökonomischen Renten, nicht zu weit gefasst sind.979 Auch hier werden einzelne 

Konsolidierungsbereiche (Kernprozesse) grundsätzlich vom ersten bis zum letzten Marktkon-

takt gebildet.980 Unterschiede zur PSM liegen jedoch darin, dass das Abgrenzungskriterium der 

Kernprozesse nicht einzelne Lieferungen oder Leistungen an Endkunden sind, sondern Wett-

bewerbsvorteile durch strategische Ressourcen, die durch die Prozesse über die Marktleistun-

gen zu den Kunden transportiert werden sollen. Daraus könnten sich Unterschiede in der Ab-

grenzung der einzelnen Konsolidierungskreise (i.R.d. PSM bezeichnet als Splits) ergeben. Ein 

weiterer Unterschied zur PSM liegt darin, dass sogenannte Hilfsprozesse weiterhin über Markt-

preise abgegrenzt werden können und sollen, also nicht Teil der Konsolidierung sind. Leistun-

gen zentraler Funktionen sollen im Falle der Ausführung marktüblicher Dienste ebenso über 

Marktpreise abgerechnet und nicht in die Konsolidierung mit einbezogen werden. Ist dies nicht 

der Fall, sind sie in den Konsolidierungsbereich einzubeziehen. Damit sind nicht zwingend alle 

Unternehmensaktivitäten einem Konsolidierungskreis zuzuordnen und es können auch sekun-

                                                 
Einsatzgrad variiert dabei sehr stark zwischen 12 % und 47 % der untersuchten Unternehmen. Friedl et al. 

(2017), S. 464 schließen auf einen relativ niedrigen Grad der Implementierung der PKR in der Unternehmen-

spraxis. Vgl. auch zu einer nur teilweisen Nutzung in der Praxis Coenenberg et al. (2016), S. 190, mit weiteren 

empirischen Nachweisen für den deutschsprachigen und angloamerikanischen Raum. 

 Zu beachten ist, dass ein Prozesskostenansatz für nicht repetitive (innovative, kreative oder dispositive) Tätig-

keiten weniger geeignet ist. Vgl. Ewert/Wagenhofer (2014), S. 675; Coenenberg et al. (2016), S. 165. Ob der 

Einsatz der PKR geeignet oder lohnend ist, ist grundsätzlich einzelfall- bzw. unternehmensabhängig. Vgl. 

Friedl et al. (2017), S. 464. 
975 Vgl. z.B. Friedl et al. (2017), S. 2; Pfaff (2001), S. 665. Vgl. zur internen Organisation des Flusses der Kon-

zernergebnisrechnungsinformationen etwa Geißler (2003), S. 139. 
976 Vgl. auch Devereux et al. (2019), S. 68. 
977 Vgl. Oestreicher (2000), S. 208–229. 
978 Vgl. zur Definition der Prozessorganisation, auch Prozessmanagement, Osterloh/Frost (2001b). 
979 Vgl. Oestreicher (2000), S. 195–198. 
980 Krüger stellt Kernprozesse im Rahmen der Prozessorganisation innerhalb der Wertschöpfungskette dar. Vgl. 

Krüger (1993), S. 582. 
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däre Aufwands- und Ertragsteile in die konsolidierten Gewinne eingehen. Die Konsolidierungs-

bereiche gliedern sich also nach Wettbewerbsvorteilen (strategischen Ressourcen) und grenzen 

sich nach der Möglichkeit der Abrechnung zu Marktpreisen ab. Sie ziehen sich dennoch grund-

sätzlich vom Absatz- bis zum Beschaffungsmarkt und auch die Zuordnung der Einzel- und Ge-

meinkosten greift letztendlich auf die Zurechnung von Kosten auf Produkte zurück. Die Struk-

turierung eines Konzerns nach dem Modell der Prozessorganisation und die Zerlegung eines 

Konzerns in Transaktionsketten entlang einzelner Marktleistungen weisen demnach Ähnlich-

keiten auf, doch sind sie nicht zwangsläufig deckungsgleich. Zur Zurechnung der Kosten zu 

den einzelnen Konsolidierungsbereichen bezieht sich Oestreicher ebenfalls auf die Prozesskos-

tenrechnung.981 Wie im Rahmen der Prozesskostenrechnung muss die Strukturierung des Un-

ternehmens anhand der Wertschöpfungskette, bei der eine funktionale Gliederung des Unter-

nehmens vorgenommen wird, nicht mit der Organisation des Unternehmens anhand des Mo-

dells der Prozessorganisation, bei der eine funktionenübergreifende Zusammenfassung von 

Kernprozessen zur Kundenschnittstelle vorgenommen wird, identisch sein.982 

Weitere prozess-, produkt-, produktlinien- bzw. aktivitätenorientierte Aufteilungsmechanismen 

haben etwa Musgrave983, Higinbotham et al.984, Avi-Yonah/Clausing/Durst985, Greil986 sowie 

Devereux et al.987 vorgeschlagen, auf die hier allerdings nicht näher eingegangen werden soll. 

Tabelle 11 fasst die wesentlichen Arbeitsschritte und die dargestellten Hilfsmittelebenen so-

wohl für die IP- als auch die VC-PSM988 in einer Übersicht zusammen. 

  

                                                 
981 Vgl. Oestreicher (2000), S. 217–229. 
982 Siehe hierzu 4.5.1.3 Identifizierung und Abgrenzung von Transaktionsketten. 
983 Musgrave schlägt eine aktivitätenbasierte Gewinnaufteilung (activity approach) vor, wonach Gewinne nach 

Aktivitäten aufgeteilt werden sollen. Dabei sollen, unabhängig von rechtlichen Einheiten, integrierte Ge-

schäftseinheiten (international business units) identifiziert werden, deren Gewinne nach unterschiedlichen For-

meln auf die Quellenstaaten verteilt werden können. Vgl. Musgrave (1972), insbes. S. 398–401. 
984 Vgl. Higinbotham et al. (1987), insbes. S. 356–378. 
985 Vgl. Avi-Yonah et al. (2009). 
986 Vgl. Greil (2017). 
987 Vgl. Devereux et al. (2019). 
988  Siehe hierzu 4.5.2 VC-PSM. 
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Tabelle 11: Arbeitsschritte und Hilfsmittelebenen zur Informationsgewinnung im Rahmen der IP-PSM 

und VC-PSM 

Implemen-

tierungs-

form 

Arbeits-

schritt – 

Nr. 

Arbeitsschritt Information Hilfsmittelebene 

IP
-P

S
M

 

–
 

1.)  Ist IP involviert? Anwendung der IP-

PSM 

OECD-RL 

2.)  Zu welchem/n Produkt/en führt 

die Involvierung des IP 

Aggregierungsgrad 

eines IP-Split, 

Anzahl der IP-Splits, 

Abgrenzung von IP-

Splits von der Ab-

satzmarktseite aus 

OECD-RL/ IRW 

–
 

V
C

-P
S

M
 

2.‘) Welche Produkte vermarktet 

das MNU 

Aggregierungsgrad 

eines VC-Split, 

Anzahl der VC-

Splits, 

Abgrenzung von VC-

Splits von der Ab-

satzmarktseite aus 

OECD-RL/ IRW 

IP
-P

S
M

 

3.) Welche Transaktionen führen 

zum jeweiligen Produkt? 

Transaktionskette OECD-RL/ IRW 

4.) Welche Einheiten sind an den 

jeweiligen Transaktionen betei-

ligt 

Split OECD-RL 

5.) Inwieweit sind die Einheiten 

am jeweiligen Split beteiligt? 

  

5a.) Welche Aktivitäten der Einhei-

ten liegen den jeweiligen 

Transaktionen zugrunde? 

Prozess OECD-RL/ IRW 

5b.) Welche primären Einzel- und 

Gemeinkosten der Einheiten 

sind den Aktivitäten/ dem je-

weiligen Produkt zuzuordnen? 

aufzuteilender Ge-

winn 

IRW 

6.) Welche Steuerzahlungen der 

Einheiten sind dem jeweiligen 

Split zuzuordnen? 

anzurechnende Steu-

ern 

Ableitung anhand 

des aufzuteilenden 

Gewinns, des Ge-
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samtgewinns so-

wie der Steuerzah-

lung der Einheit 

7.) Welche externen Verkaufser-

löse der Einheiten bezogen auf 

das jeweilige Produkt sind dem 

jeweiligen Split zuzuordnen 

aufzuteilender Ge-

winn  

Verkaufsfaktor 

Rechnungsle-

gungsinformatio-

nen ausgehend 

von Produktab-

grenzung 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Im Folgenden soll die IP-PSM anhand eines Beispiels veranschaulicht werden. Auf die spezi-

fischen dargestellten möglichen Informationsgrundlagen und -mechanismen, wie die PKR, soll 

im Rahmen des Beispiels nicht eingegangen werden. 

4.5.1.4 Beispiel IP-PSM 

Gegeben sei ein multinationales Unternehmen bestehend aus einer Muttergesellschaft MG an-

sässig in Land A, einer Produktionsgesellschaft PG ansässig in Land B und einer Verkaufsge-

sellschaft V ansässig in Land C. PG produziert das Produkt P1 basierend auf speziellem Know-

how, das PG entwickelt hat. PG entstehen hierfür insgesamt Kosten von 𝐶𝑃𝐺,1 = 362,5 GE.989 

Außerdem kauft PG das Zwischenprodukt P2‘ von einem externen Zulieferer ein und verarbei-

tet es weiter zu Produkt P2. PG entstehen hierfür insgesamt Kosten von 𝐶𝑃𝐺,2 = 262,5 GE. Bei 

der Weiterverarbeitung von Zwischenprodukt P2‘ zu Produkt P2 ist kein spezielles Know-how 

involviert. PG verkauft seine gesamte Produktion von P1 und P2 an die Vertriebsgesellschaft 

V, die diese an in Land C ansässige Kunden zu Verkaufserlösen von 𝑆1 = 1.000 GE  für P1 

bzw. von 𝑆2 = 800 GE  für P2 verkauft. Beim Verkauf der Produkte P1 und P2 ist kein firmen-

spezifisches IP involviert. V entstehen für die Vermarktung von P1 und P2 Kosten von insge-

samt 𝐶𝑉 = 300 GE . V teilt die Vermarktungskosten intern im Verhältnis der Verkaufserlöse 

den jeweiligen Endprodukten zu. MG erfüllt zentral die Rechnungslegungs- und Management-

funktionen für den gesamten Konzern. MG entstehen hierfür Kosten i.H.v. 𝐶𝑀𝐺 = 550 GE  (200 

GE für die Rechnungslegung sowie 350 GE für das Management). Intern werden die Kosten in 

Höhe von jeweils 275 GE an PG und V weiterverrechnet. PG und V rechnen jeweils die Hälfte 

dieser Kosten den Produkten P1 bzw. P2 zu. 

                                                 
989 Von Kosten in u.U. unterschiedlichen Besteuerungsabschnitten soll abgesehen werden. 
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Da bei dem Einkauf, der Weiterverarbeitung und auch bei dem Verkauf von P2 laut Sachverhalt 

kein einzigartiges IP involviert ist, wird die IP-PSM bezüglich der zu P2 führenden Transakti-

onskette nicht ausgelöst. 

Das in der Produktion von P1 involvierte Know-how löst die IP-PSM für die zu P1 führende 

Transaktionskette aus. Ausgehend von dem Verkauf von P1 an die Kunden in Land C ist die zu 

P1 führende Transaktionskette bis zu den ersten externen Marktkontakten zurückzuverfolgen. 

Der Verkauf von P1 von Einheit PG an Einheit V sowie die zugrundeliegende Produktion von 

P1 sind damit der IP-Transaktionskette (IP-Split) zuzuordnen. Die Rechnungslegungs- und Ma-

nagementleistungen von Einheit MG sind anteilig, soweit sie intern Produkt P1 zuzurechnen 

sind, einzubeziehen. Damit sind die Einheiten V, PG und MG anteilig in Bezug auf P1 Teil 

eines IP-Split. Auf der Ebene von Einheit V sind dem Split die Verkaufserlöse von 𝑆1 =

1.000 GE  sowie die anteiligen Vermarktungskosten i.H.v. 𝐶𝑉,1 = (300 ∗
1.000

1.800
) = 166,67 GE  

zuzuordnen. Die verrechneten Kosten von Einheit MG sind auf der Ebene von Einheit V nicht 

einzubeziehen, da es sich um sekundäre Kosten handelt. Entsprechend ist ein für P1 gezahlter 

Verrechnungspreis nicht einzubeziehen. Auf der Ebene von Einheit PG sind die gesamten Pro-

duktionskosten für P1 i.H.v. 𝐶𝑃𝐺,1 = 362,5 GE  einzubeziehen. Auf der Ebene von Einheit MG 

sind die Gemeinkosten für Management und Rechnungslegung (Verwaltungsgemeinkosten) in-

soweit einzubeziehen wie sie P1 zugerechnet werden. Da Einheiten PG und V intern jeweils 

die Hälfte der ihnen zuzurechnenden Verwaltungsgemeinkosten von insgesamt 550 GE P1 zu-

rechnen, sind 𝐶𝑀𝐺,1 = 0,5 ∗ 550 = 275 GE  in den IP-Split einzubeziehen. Damit beträgt der 

aufzuteilende Gewinn 𝑃1 im Rahmen des IP-Split für P1 𝑃1 = 𝑆1 − 𝐶𝑃𝐺,1 − 𝐶𝑉,1 − 𝐶𝑀𝐺,1 =

1.000 − 362,5 − 166,67 − 275 = 195,83 GE . Einheit V ist in Bezug auf P1 als Verkaufsge-

sellschaft zu qualifizieren. Eine Besteuerung erfolgt diesbezüglich erst nach Meldung der ge-

samten Gewinngrößen und anzurechnenden Steuern des Split. Einheiten PG und MG sind in 

Bezug auf P1 als Produktionseinheiten zu behandeln. Die Verrechnungspreissetzung und Be-

steuerung erfolgt nach geltenden Regeln. Bezüglich P1 bestimmt sich für Einheit PG ein zu 

versteuernder Gewinn auf Basis der internen Verrechnungspreise und der primären Kosten. Für 

den internen Verkauf von P1 sei Einheit V als tested party zu behandeln, da Einheit PG durch 

die Entwicklung des Produktions-Know-hows als Strategieträger und Einheit V durch den Ver-

kauf als Routine-Unternehmen anzusehen sei990. Die Nutzung des Know-hows (Routine-Tätig-

                                                 
990 Vgl. Vögele et al. (2015), S. 778. 
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keit) durch Einheit PG sei dabei per Annahme nicht verlässlich von dessen Entwicklung (Ent-

repreneur-Tätigkeit) zu trennen.991 Die Wiederverkaufspreismethode mit einer Bruttomarge 

von annahmegemäß 35 % sei fremdvergleichskonform.992 Damit ergibt sich ein Verrechnungs-

preis für den Kauf von P1 von 𝑇𝑃1 = 1.000 − 0,35 ∗ 1.000 = 650 GE. Die Rechnungsle-

gungs- und Managementleistungen von Einheit MG seien separat im Wege der Einzelverrech-

nung anhand der Kostenaufschlagsmethode und einem Kostenaufschlagssatz von annahmege-

mäß 10 % zu verrechnen.993 Einheit MG setzt damit Verrechnungspreise (interne Erlöse) von 

 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑃𝐺 = 275 ∗ 1,1 = 302,5 GE für die Verrechnung an Einheit PG bzw. von 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑉 =

275 ∗ 1,1 = 302,5 GE für die Verrechnung an Einheit V an. Der auf Einheit PG entfallende 

Verrechnungspreis von 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑃𝐺 = 302,5 GE  ist zur Hälfte P1 zuzuordnen (siehe oben). Bezo-

gen auf P1 ergibt sich damit ein Gewinn für Einheit PG von 𝑃𝑃𝐺,1 = 𝑇𝑃1 − 𝐶𝑃𝐺,1 − 0,5 ∗

𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑃𝐺 = 650 − 362,5 − 151,25 = 136,25 GE. Bei einem Steuersatz von 𝜏𝐵 = 20 %  in 

Land B entfällt auf diesen Teil des Gewinns von Einheit PG eine Steuerzahlung von 𝑇𝑃𝐺,1 =

0,2 ∗ 136,25 = 27,25 GE.994 Einheit PG meldet die dem Split zuzurechnenden externen Kosten 

von 𝐶𝑃𝐺,1 = 362,5 GE  sowie die auf den Split entfallende Steuerzahlung von 𝑇𝑃𝐺,1 =

27,25 GE an Einheit V. Auf der Ebene von Einheit MG sind die internen Verrechnungspreise 

zur Hälfte, d.h. 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑃𝐺,1 = 0,5 ∗ 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑃𝐺 = 0,5 ∗ 302,5 = 151,25 GE und 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑉,1 = 0,5 ∗

𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑉 = 0,5 ∗ 302,5 = 151,25 GE, sowie die hälftigen primären Kosten von 𝐶𝑀𝐺,1 = 0,5 ∗

𝐶𝑀𝐺 = 0,5 ∗ 550 = 275 GE  dem IP-Split zuzurechnen. Für Einheit MG ergibt sich damit ein 

Gewinn bezogen auf P1 von 𝑃𝑀𝐺,1 = 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑃𝐺,1 + 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑉,1 − 𝐶𝑀𝐺,1 = 151,25 + 151,25 −

275 = 27,5 GE. Bei einem Steuersatz von 𝜏𝐴 = 21 %  in Land A entfällt bei MG eine Steuer-

zahlung i.H.v. 𝑇𝑀𝐺,1 = 0,21 ∗ 27,5 = 5,78 GE  auf den Gewinn innerhalb des IP-Split. Einheit 

MG meldet die Kosten von 𝐶𝑀𝐺,1 = 275 GE  sowie die Steuerzahlung von 𝑇𝑀𝐺,1 = 5,78 GE  an 

Einheit V. Da sämtliche Verkaufserlöse für P1 von Einheit V in Land C getätigt werden, ver-

steuert C den gesamten Gewinn des IP-Split von 𝑃1 = 195,83 GE  und rechnet grundsätzlich 

die gesamten Steuern von insgesamt 𝑇1
𝐶 = 𝑇𝑃𝐺,1 + 𝑇𝑀𝐺,1 = 27,25 + 5,78 = 33,03 GE  an. 

Einheit V setzt die Verrechnungspreise 𝑇𝑃𝑉,𝑃𝐺 bzw. 𝑇𝑃𝑉,𝑀𝐺  für die Zahlungen an Einheit PG 

bzw. Einheit MG (nicht korrespondierend zu den von den Einheiten PG bzw. MG angesetzten 

                                                 
991 In Anlehnung an Vögele et al. (2015), S. 782. 
992 Vgl. OECD (2017a), S. 105–111; Luckhaupt et al. (2012b), S. 104–105. 
993 Vgl. ausführlicher und abgrenzend zu anderen Formen der Kostenverrechnung z.B. Engler/Wellmann (2015), 

S. 1387–1389; Jacobs et al. (2016), S. 597–600, 699–707. 
994 Per Annahme entspricht die Summe der auf die einzelnen Produkte entfallenden Gewinne einer Einheit dem 

zu versteuernden Gewinn einer Einheit, sodass unmittelbar der relevante statuarische Steuersatz auf den auf 

das jeweilige Produkt entfallenden Gewinn angewendet werden kann, um die auf das Produkt zu entfallende 

Steuerzahlung zu ermitteln. 
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Verrechnungspreisen) in Höhe der jeweiligen dem Split zuzuordnenden Kosten an (𝑇𝑃𝑉,𝑃𝐺 =

𝐶𝑃𝐺,1 = 362,5 GE bzw. 𝑇𝑃𝑉,𝑀𝐺 = 𝐶𝑀𝐺,1 = 275 GE), sodass der Gesamtgewinn des Split bei 

Einheit V entsteht: 𝑃𝑉
𝑃𝑆𝑀 = 𝑆1 − 𝐶𝑉,1 − 𝑇𝑃𝑉,𝑃𝐺 − 𝑇𝑃𝑉,𝑀𝐺 = 1.000 − 166,67 − 362,5 −

275 = 195,83 GE. Bei einem Steuersatz in Land C von 𝜏𝐶 = 17 %  ergibt sich für Einheit V 

eine Steuerzahlung vor Anrechnung von 𝑇𝑉,1 = 0,17 ∗ 195,83 = 33,29 GE. Einheit V rechnet 

die gesamten, dem Split zuzuordnenden Steuern von Einheit MG sowie von Einheit PG an. Die 

Anrechnung sei auf die Steuerzahlung vor Anrechnung 𝑇𝑉,1 begrenzt. Nach Anrechnung ergibt 

sich für Einheit V eine Steuerzahlung in Land C von 𝑇𝑉,1
𝐴 = 𝑇𝑉,1 − 𝑇𝑃𝐺,1 − 𝑇𝑀𝐺,1 = 33,29 −

27,25 − 5,78 = 0,26 GE. Bezogen auf den IP-Split zahlt das MNU in Summe Steuern in Höhe 

der Steuerzahlung von Einheit V nach Anrechnung zuzüglich der angerechneten Steuern der 

Einheiten PG und MG, was der Steuerzahlung von Einheit V vor Anrechnung entspricht: 𝑇1 =

𝑇𝑉,1
𝐴 + 𝑇1

𝐶 = 𝑇𝑉,1 = 0,26 + 33,03 = 33,29 GE. 

Bezüglich Produkt P2 werden die Verrechnungspreise für die Einheiten PG, MG und V nach 

geltenden Regeln bestimmt, da hier kein IP-Split vorzunehmen ist. Auch für den Verkauf von 

Produkt P2 von Einheit PG an Einheit V sei die Wiederverkaufspreismethode in diesem Fall 

mit einer Bruttomarge von 40 % fremdvergleichskonform. Dies ergibt einen Verrechnungspreis 

𝑇𝑃2 für die Transaktion von 𝑇𝑃2 = 800 − 800 ∗ 0,4 = 480 GE. Für PG ergibt sich bezüglich 

Produkt P2 ein Gewinn 𝑃𝑃𝐺,2 i.H.v. 𝑃𝑃𝐺,2 = 𝑇𝑃2 − 𝐶𝑃𝐺,2 − 0,5 ∗ 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑃𝐺 = 480 − 262,5 −

151,25 = 66,25 GE. Für Einheit V ergibt sich ein Gewinn von 𝑃𝑉,2 = 𝑆2 − 𝑇𝑃2 − 𝐶𝑉,2 − 0,5 ∗

𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑉 = 800 − 480 − 133,33 − 151,25 = 35,42 GE.995 Für Einheit MG ergibt sich bezüg-

lich Produkt P2 der gleiche Gewinn 𝑃𝑀𝐺,2 wie für Produkt P1 i.H.v. 𝑃𝑀𝐺,2 = 27,5 GE. Multi-

pliziert mit den jeweiligen Steuersätzen ergeben sich bezüglich Produkt P2 Steuerzahlungen 

nach geltenden Regeln von 𝑇𝑃𝐺,2 = 0,2 ∗ 66,25 = 13,25 GE  für Einheit PG, 𝑇𝑉,2
𝑆𝐸 = 0,17 ∗

35,42 = 6,02 GE  für Einheit V sowie 𝑇𝑀𝐺,2 = 0,21 ∗ 27,5 = 5,78 GE für Einheit MG. 

  

                                                 
995  Da Einheit V die Vermarktungskosten von 𝐶𝑉 = 300 GE intern im Verhältnis der Verkaufserlöse den jeweili-

gen Endprodukten zuordnet, sind Produkt P2 Vermarktungskosten 𝐶𝑉,2 i.H.d. Anteils der Verkaufserlöse von 

Produkt P2 i.H.v. 𝑆2 = 800 GE  an den Gesamtverkaufserlösen von 𝑆1+𝑆2 = 1.000 + 800 = 1.800 GE  zu-

zuordnen: 𝐶𝑉,2 = 300 ∗
800

1.800
= 133,33 GE. 
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4.5.1.5 Diskussion 

4.5.1.5.1 Abgrenzungsschwierigkeiten und Steuerplanungsspielräume 

Dadurch, dass im Rahmen der IP-PSM der Mechanismus auf den besonders von Buchgewinn-

verlagerungen, nach BEPS potentiell von Investitionsverlagerungen sowie, nach wie vor, von 

konzeptionellen Schwächen betroffenen Bereich der Involvierung von IP angewandt wird, wer-

den die entsprechenden, diesbezüglichen Steuerplanungsspielräume grundsätzlich eliminiert 

und dadurch die Komplexitätskosten reduziert.  

Die Anwendung der IP-PSM hängt von der Involvierung von (einzigartigen und wertvollen) 

immateriellen Wirtschaftsgütern innerhalb einer Transaktionskette ab. Die Eingrenzung des 

Anwendungsbereichs der IP-PSM auf solche Transaktionsketten, die (einzigartige und wert-

volle) immaterielle Wirtschaftsgüter involvieren, bringt aufgrund der Abgrenzung des IP-Be-

griffs als auch der Involvierung von IP grundsätzlich Abgrenzungsbedarf und Steuerplanungs-

spielräume mit sich. Die jeweiligen Abgrenzungsschwierigkeiten996 und Steuerplanungsspiel-

räume hängen dabei von der jeweiligen begrifflichen Definition ab.997 Je unklarer die begriffli-

chen Abgrenzungen von (einzigartigem und wertvollem) IP und dessen Involvierung in Trans-

aktionsketten, desto größer sind die Abgrenzungsschwierigkeiten und Steuerplanungsspiel-

räume. Den Steuerpflichtigen sollte nicht durch zu ermessensbehaftete Kriterien zum Vorliegen 

(einzigartiger und wertvoller) Immaterialgüter ein faktisches Wahlrecht für die Anwendung der 

IP-PSM eingeräumt werden.998 Durch eine Abgrenzung des Anwendungsbereiches der IP-

PSM, innerhalb derer Buchgewinnverlagerungen prinzipiell nicht mehr möglich sind, von dem 

traditionell besteuerten Bereich, könnten MNUs grundsätzlich einen Anreiz haben, durch das 

Umgehen der formalen Voraussetzungen der IP-PSM, dem Mechanismus zu entgehen.999 So-

wohl bei einer Eingrenzung auf Immaterialgüter allgemein als auch bei einer solchen nur auf 

einzigartige und wertvolle immaterielle Wirtschaftsgüter lässt sich die Notwendigkeit der je-

                                                 
996 Vgl. auch Schreiber (2017), S. 620. 
997 Vgl. analog OECD (2017a), S. 248. Zur detaillierteren Diskussion siehe 4.5.1.2.1 Begriffsabgrenzung. 
998 Vgl. analog Spengel (2008), S. 44. Die Abgrenzungsbedarfe bezüglich des Vorliegens von (einzigartigem und 

wertvollem) IP sowie bezüglich der Transaktionen, die Immaterialgüter involvieren, bestehen grundsätzlich 

auch im geltenden System, sofern die IP-PSM an die Definitionen der OECD-Verrechnungspreisleitlinien an-

knüpft. Diesbezüglich nimmt die IP-PSM nicht an Komplexität gegenüber dem geltenden System zu. Die je-

weiligen Abgrenzungen haben aber unterschiedliche Konsequenzen. Im geltenden System sind dies entspre-

chende Vergleichbarkeitsanpassungen oder etwa die Anwendung der TPSM. Vgl. auch Collier/Andrus (2017), 

S. 239–241. Im Rahmen der IP-PSM geht es um deren Anwendung und korrespondierend um die grundsätzli-

che Vermeidung von Gewinnverlagerung. 
999 Vgl. analog Devereux et al. (2019), S. 84; OECD (2017a), S. 248–249. 
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weiligen Abgrenzungsbedarfe und -schwierigkeiten angesichts der fortschreitenden Digitalisie-

rung der Wirtschaft1000 und der damit verbundenen stetig zunehmenden Nutzung immaterieller 

Wirtschaftsgüter in (globalen) Wertschöpfungsketten1001 in Frage stellen.1002 

Innerhalb eines IP-Split werden aufgrund des Einbezugs aller konzerninternen Transaktionen 

vom ersten bis zum letzten Marktkontakt und der Anwendung des Mechanismus Gewinnverla-

gerungsanreize grundsätzlich neutralisiert. Ein MNU zahlt innerhalb des Split die Steuerbelas-

tung der Verkaufsstaaten gewichtet durch die jeweiligen Verkaufsfaktoren auf den am Markt 

realisierten Gesamtgewinn des IP-Split. Außerhalb dieses Split wird das MNU nach traditio-

nellen Regeln besteuert und es kann die Gesamtsteuerbelastung durch Gewinnverlagerung 

grundsätzlich unter das Niveau der Verkaufsstaaten reduzieren. Buchgewinn- und Investitions-

verlagerungsanreize werden folglich nur insoweit grundsätzlich vermieden, wie das MNU bzw. 

Transaktionsketten von dem Mechanismus abgedeckt sind.  

Ein MNU hat grundsätzlich einen Anreiz, Gewinne aus einem IP-Split in den traditionell be-

steuerten Bereich zu verlagern, soweit die Steuerbelastung des IP-Split über derjenigen des 

nach geltenden Regeln besteuerten Bereichs liegt.1003 Sofern stringent alle konzerninternen 

Transaktionen in einen Split einbezogen werden, unabhängig von der Art der Transaktion (d.h. 

z.B. auch konzerninterne Darlehen und zugehörige Zinszahlungen), sodass konsequent alle ex-

ternen Marktkontakte in die Bestimmung des aufzuteilenden Gewinns eingehen, ist grundsätz-

lich keine Steuerplanung (Buchgewinnverlagerung) am Rand eines Split mittels konzerninter-

ner Transaktionen möglich.1004 Die Zuordnung einzelner Transaktionen zu einzelnen IP-Splits 

oder dem traditionell besteuerten Bereich kann dabei Abgrenzungsschwierigkeiten mit sich 

bringen.1005 

Die Abgrenzung einzelner (IP-involvierender) PSM-Splits kann Abgrenzungsschwierigkeiten 

und entsprechende Steuerplanungsspielräume mit sich bringen.1006 Die Splitabgrenzung be-

stimmt, welche Verkaufsstaaten, Verkaufserlöse und primären (Gemein-)Kosten in einen Split 

                                                 
1000 Vgl. auch z.B. OECD (2015a), S. 54; Spengel (2018), S. M 5. 
1001 Vgl. auch OECD (2015a), S. 64, 65, (2013a), S. 10. 
1002 Vgl. ablehnend zu steuerlichen Sonderregimen für „digitale Unternehmen“, u.a. aufgrund der zunehmenden 

Abgrenzungsschwierigkeiten, z.B. Spengel (2018). 
1003 Vgl. analog Devereux et al. (2019), S. 16. 
1004 Im Rahmen der TPSM werden regelmäßig operative Ergebnisse, d.h. EBIT, zur Ermittlung des aufzuteilenden 

Gewinns aggregiert (vgl. OECD (2018b), S. 22; Vögele/Raab (2015b), S. 428), sodass (konzerninterne) Zins-

zahlungen den aufzuteilenden Gewinn mitbestimmen und so prinzipiell Gewinne zwischen einem TPSM-Split 

und anderen TPSM-Splits oder, allgemein, Bereichen eines MNUs verlagert werden können. 
1005 Vgl. analog Schreiber (2015), S. 121. 
1006 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 265–266. 
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eingehen und grundsätzlich die Gesamtsteuerbelastung eines Split bestimmen. Diesbezügliche 

Steuerplanungsspielräume sollen in den folgenden Absätzen näher betrachtet werden. 

Ein MNU kann aus mehreren IP-Splits bestehen, die aufgrund unterschiedlicher Verkaufsstaa-

ten und/oder unterschiedlicher Verkaufsfaktoren unterschiedlichen Steuerbelastungen unterlie-

gen können. Je nach Steuerbelastung haben MNUs grundsätzlich einen Anreiz, Gewinne zwi-

schen IP-Splits zu verlagern. Werden jeweils innerhalb eines IP-Split aufzuteilende Gewinne 

nicht durch MNU-interne, splitübergreifende Transaktionen bestimmt, sondern werden diese 

konsequent Splits zugeordnet, können Gewinne nicht durch solche Transaktionen zwischen 

Splits verlagert werden.1007  

Die Definition einer Marktleistung, z.B. eines (einer) am Markt veräußerten (erbrachten) Pro-

duktes (Dienstleistung), bestimmt, welche primären Erträge und Aufwendungen in einen Split 

eingehen sowie u.U. welche Verkaufsstaaten und -einheiten an einem Split beteiligt sind. Be-

züglich der Definition von Marktleistungen, d.h. etwa bezüglich des Aggregationsgrades1008 

und der Abgrenzung von Produkten, denen Erträge und Aufwendungen zugerechnet werden 

müssen, besteht grundsätzlich Ermessensspielraum. Darüber hinaus sind die Definitionen von 

Marktleistungen zweckabhängig1009.1010 Unternehmen könnten diese Ermessensspielräume 

steuerplanerisch ausnutzen.1011 Innerhalb eines Split bestimmt sich die Steuerzahlung in einem 

Verkaufsstaat 𝑖1012 (vor Anrechnung) aus dem Produkt aus Verkaufsfaktor dieses Verkaufsstaa-

tes, dem Gesamtgewinn des Split und dem Steuersatz des Verkaufsstaates: 𝑇𝑖 =
𝑠𝑖

𝑆
∗ (𝑆 − 𝐶) ∗

𝜏𝑖. Nach Ausmultiplizieren und Kürzen wird ersichtlich, dass in dem Verkaufsstaat die dem 

Verkaufsstaat zuzuordnenden Verkaufserlöse abzüglich der mit dem Verkaufsfaktor dieses 

Verkaufsstaates multiplizierten, dem Split zuzuordnenden gesamten Kosten zu besteuern sind: 

𝑇𝑖 = ( 𝑠𝑖 −
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝐶) ∗ 𝜏𝑖. Im Rahmen eines Split werden damit die aggregierten primären Kosten, 

                                                 
1007 Damit wären bezogen auf konzerninterne Transaktionen einzelne Splits vollkommen voneinander isoliert und 

wären nicht durch Transaktionen miteinander verbunden. Einzelne Einheiten könnten, je nach Transaktionen, 

in mehrere Splits involviert sein. Vgl. analog Pfaff (2003), S. 34–35. 

 Eine solche, vollständig isolierte, Abgrenzung könnte bei heutzutage (intensiven) konzerninternen Verflech-

tungen (vgl. z.B. Devereux et al. (2019), S. 13) schwierig sein (vgl. auch Schreiber (2018), S. 265), insbeson-

dere, wenn unternehmensinterne Prozesse zunehmend als Netzwerke („spiders“), statt, wie traditionell, als 

Wertschöpfungsketten („snakes“) organisiert sind. Vgl. Eichler (2014), S. 452. Vgl. zu den Begriffen Bald-

win/Venables (2013), S. 246. 
1008 Etwa die Aggregation zu Produktserien oder Produktkategorien. Vgl. auch Devereux et al. (2019), S. 67–68. 
1009 Etwa vom Zweck der Ergebnisanalyse von Marken innerhalb von Konzernen, die mehrere Marken führen, 

oder der Analyse der Ergebnisse einzelner Produkte. Vgl. Bär (2003), S. 95–99. 
1010 Produkte können, wie bei dem VW-Konzern, etwa Fahrzeugtypen wie Golf, Polo etc. sein. Vgl. Bär (2003), 

S. 98–99, 100. 
1011 Vgl. analog Devereux et al. (2019), S. 67. Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
1012 Aus Vereinfachungsgründen wird weiterhin die Annahme getroffen, dass es pro Verkaufsstaat eine Verkaufs-

einheit gibt, sodass nicht zwischen Verkaufsstaat und -einheit unterschieden werden muss. 
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die dem Split zugeordnet werden, anhand der Verkaufsfaktoren den Verkaufsstaaten zuge-

teilt.1013 Unterscheidet sich dabei das Produkt aus den gesamten Kosten eines Split und dem 

Verkaufsfaktor bei einer aggregierteren Betrachtung im Vergleich zu den in einem Verkaufs-

staat zu berücksichtigenden Kosten bei einer weniger aggregierten Betrachtung, kann dies steu-

erplanerisch genutzt werden. Ziel des MNU wäre es dabei grundsätzlich, einen möglichst hohen 

Kostenabzug in Verkaufsstaaten mit vergleichsweise hohen statuarischen Steuersätzen zu er-

reichen.1014 Im Ergebnis könnten MNUs durch die Variierung des Aggregationsgrades von Pro-

dukten, und damit von einzelnen Splits, die Gesamtsteuerbelastung durch die u.U. veränderte 

Allokation von Kosten zu Verkaufsstaaten beeinflussen.1015 MNUs könnten dadurch, je nach 

Produktdefinition und IP-Involvierung, die Allokation von Kosten zwischen mehreren IP-Splits 

oder zwischen IP-Splits und dem traditionell besteuerten Bereich beeinflussen. Auch bestimmt 

die Abgrenzung eines Produktes, d.h. eines Split, welche Verkaufserlöse in den jeweiligen Split 

eingehen (siehe oben) und entsprechend die Steuerbelastung des Split mitbestimmen, was 

MNUs steuerplanerisch nutzen könnten.1016 

Zur Bestimmung der gesamten einem Split zuzuordnenden Kosten müssen sämtliche Gemein-

kosten entweder zu einzelnen IP-Splits oder zum traditionell besteuerten Bereich zugeteilt wer-

den.1017 Die Gemeinkostenallokation zu Endprodukten kann per Definition nicht verursa-

chungsgerecht erfolgen.1018 Aufgrund der Notwendigkeit dieser Kostenallokation besteht eine 

konzeptionelle Schwäche und damit Steuerplanungsspielraum.1019 Innerhalb eines Split werden 

Kosten anteilig (in Höhe der jeweiligen Verkaufsfaktoren) den Verkaufsstaaten zugeteilt (siehe 

oben).1020 Je nach den Steuerbelastungen innerhalb verschiedener Splits (in Abwesenheit von 

                                                 
1013 Vgl. analog Auerbach et al. (2010), S. 883. 
1014 Vgl. analog z.B. Evers (2015), S. 38; Schreiber (2013a), S. 83. 
1015 Vgl. analog Avi-Yonah (2016), o.S.; Devereux et al. (2019), S. 67. 
1016 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. Dies soll im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter erläutert und diskutiert 

werden. 
1017 Vgl. analog Schreiber (2018), S. 265; Andrus/Oosterhuis (2017), S. 102. 
1018 Vgl. z.B. Ewert/Wagenhofer (2014), S. 575; Coenenberg et al. (2016), S. 75–76; Schreiber (2018), S. 265–

266; Devereux et al. (2019), S. 33. Die Problematik der Gemeinkostenallokation besteht auch im aktuellen 

System der Verrechnungspreissetzung, etwa im Rahmen der TPSM (vgl. OECD (2018b), S. 13) oder im Rah-

men der CPM (vgl. Vögele/Raab (2015b), S. 381, 388–390, 391–392, 397–398, 399–402; OECD (2017a), 

S. 115). Vgl. auch Luckhaupt et al. (2012b), S. 108–109. 
1019 Vgl. analog Luckhaupt et al. (2012b), S. 108–109, (2012a), S. 367; Devereux et al. (2019), S. 34. Vgl. auch 

Schreiber (2018), S. 265–266. Dies ist vergleichbar mit der Unmöglichkeit der verursachungsgerechten Ge-

winnzuteilung zu einzelnen, den Gewinn gemeinsam bedingenden Faktoren (siehe hierzu 4.2.2.1 Flexibilität 

und Steuerplanungsspielräume). Vgl. auch McLure (1980), S. 343. Als Sonderfall für die Problematik der Ge-

meinkostenallokation könnte die Allokation externen Fremdkapitals zu Splits bzw. Spliteinheiten gesehen wer-

den, wenn dieses von einer Konzerneinheit extern aufgenommen, aber innerhalb des gesamten Konzerns ge-

nutzt wird. Vgl. auch Devereux et al. (2019), S. 33, 64; Durst (2007), S. 1050. 
1020 Vgl. analog Devereux et al. (2019), S. 33. 
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Anrechnungsüberhängen bestimmt durch die jeweilige Summe über die Produkte von jeweili-

gen Verkaufsfaktoren und Verkaufssteuersätzen1021) oder innerhalb des traditionell besteuerten 

Bereichs haben MNUs einen Anreiz, Ermessensspielräume in der Gemeinkostenallokation so 

auszunutzen, dass die Gemeinkosten einer möglichst hohen Steuerbelastung unterliegen und 

damit zu einer höchstmöglichen Steuererstattung führen.1022 Zusätzlich haben die Gemeinkos-

ten gegenüber den Einzelkosten an Bedeutung gewonnen.1023  

Es wäre zu erwarten, dass Unternehmen ihre Entscheidungen bezüglich des Aggregationsgra-

des von Produkten oder der Gemeinkostenallokation besonders rechtfertigen und dokumentie-

ren müssten, etwa anhand des entsprechenden Vorgehens für interne Rechnungszwecke.1024 

Diejenigen (Gemein-)Kosten, die Produktionseinheiten bzw. deren Tätigkeiten nach geltenden 

Regeln zugeordnet werden,1025 reduzieren die Gewinne, auf die Produktionssteuern gezahlt 

werden, und entsprechend (ceteris paribus) die Produktionssteuern, die angerechnet werden. 

Der volle extern realisierte Gewinn wird am Verkaufsort besteuert. Sofern es keine Anrech-

nungsüberhänge gibt, werden die Produktionssteuern vollständig neutralisiert und das MNU 

zahlt im Ergebnis die Steuern in den Verkaufsstaaten auf den aufzuteilenden Gesamtgewinn. 

In diesem Fall gibt es also keine Anreize, (Gemein-)Kosten steuerstrategisch den unterschied-

lichen Tätigkeiten zuzuordnen. Entstehen jedoch Anrechnungsüberhänge, weil die Produkti-

onssteuern den Anrechnungshöchstbetrag übersteigen, sieht das MNU sich einer höheren Steu-

erlast gegenüber, nämlich der Produktionssteuern zuzüglich gegebenenfalls einer zusätzlichen 

Steuerzahlung in den Verkaufsstaaten, je nach Ausgestaltung der Anrechnungsbegrenzung. 

Eine Zuordnung höherer Kosten zu Produktionseinheiten, insbesondere in Hochsteuerländern, 

kann dazu dienen, die Produktionssteuern durch die Senkung der steuerlichen Gewinne inso-

weit zu reduzieren, dass sie den Anrechnungshöchstbetrag nicht mehr übersteigen. In Abwe-

senheit von Anrechnungsüberhängen besteht also kein Anreiz, (Gemein-)Kosten steuerstrate-

                                                 
1021 Unter der vollen Anrechnung der Produktionssteuern (keine Anrechnungsüberhänge) zahlen MNUs die Steu-

erbelastung der Verkaufsstaaten, welchen der aufzuteilende Gewinn anhand der Verkaufsfaktoren zugeteilt 

wird: 𝑇 = ∑
𝑠𝑖

𝑆

𝑛
𝑖=1 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑖. Die durchschnittliche (effektive) statuarische Steuerbelastung des aufzuteilenden 

Gewinns ergibt sich durch Division der Steuerzahlung des Split 𝑇 durch den aufzuteilenden Gewinn  𝑃: 𝜏𝑒𝑓𝑓 =
𝑇

𝑃
= ∑

𝑠𝑖

𝑆

𝑛
𝑖=1 ∗ 𝜏𝑖. Siehe hierzu 3.2 Grundkonzeption des Mechanismus. 

1022 Dies setzt das ausreichende Vorhandensein von steuerpflichtigen Erträgen voraus, mit denen die Kosten steu-

erwirksam verrechnet werden können. Vgl. analog Kessler (2011), S. 234. 
1023 Vgl. z.B. Ewert/Wagenhofer (2014), S. 674, 680; Vögele/Raab (2015b), S. 399–400; Friedl et al. (2017), 

S. 432–434, mit empirischen Nachweisen. 
1024 Vgl. auch Devereux et al. (2019), S. 67–68. 
1025 Vgl. z.B. Vögele et al. (2015), S. 786–787. 
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gisch den einzelnen Split-Einheiten zuzuordnen. Bei Anrechnungsüberhängen besteht ein An-

reiz, höhere Kosten Produktionseinheiten in Hochsteuerländern zuzuordnen, um Anrechnungs-

überhänge zu reduzieren oder zu vermeiden. 

4.5.1.5.2 Koordination und Kooperation 

Die implementierenden Staaten müssten sich auf die besonderen Voraussetzungen der IP-PSM 

sowie auf deren (institutionelle) Festlegungen einigen. Auch müssten sich Staaten darüber ei-

nigen, wie und anhand welcher Mechanismen Transaktionsketten abgegrenzt werden sollten. 

Dies bringt auf der Implementierungsebene Einigungsbedarf1026 und entsprechenden Koordi-

nations- und Kooperationsbedarf mit sich. 

Ein IP-PSM-Split erstreckt sich vom ersten bis zum letzten Marktkontakt für eine IP-basierte 

Wertschöpfungskette, sodass ein IP-PSM-Split grundsätzlich mehr MNU-Einheiten und Staa-

ten involvieren kann als ein TPSM-Split, der nur solche MNU-Einheiten einbezieht, die einzig-

artige und wertvolle Beiträge leisten.1027 Dadurch erhöht sich grundsätzlich der Einigungs-, In-

formations- sowie Kooperations- und Koordinationsbedarf im Rahmen der IP-PSM gegenüber 

der TPSM.1028 

Grundsätzlich sollten sich die Kooperations- und Koordinationsbedarfe auf die Unternehmens-

einheiten und Staaten erstrecken, die an einem Split beteiligt sind.1029 Bezogen auf die unter-

nehmensinterne Koordination kann sich diese jedoch, insbesondere bei intern stark verflochte-

nen Konzernen, auch über einzelne Splits hinaus auf die Muttergesellschaft oder allgemein eine 

übergeordnete Konzerneinheit erstrecken.1030 

Insbesondere wenn es zu Abgrenzungsfragen einzelner Splits kommt, d.h. zu der Frage, welche 

Einheiten, welche Transaktionen und entsprechend welche Gewinngrößen und Steuern (zusam-

men hier bezeichnet als Besteuerungsgrößen) in einen bestimmten Split einbezogen werden, 

können sich die entsprechenden Bedarfe an Koordination, Kooperation, Einigung und Informa-

tion insbesondere aufgrund des Konsistenzerfordernisses, d.h. die Einheiten, Transaktionen und 

Besteuerungsgrößen sollten einheitlich einzelnen Splits oder dem traditionell besteuerten Be-

reich und weder mehrfach noch gar nicht zugeordnet werden, auf mehrere Splits und im Ext-

remfall auf gesamte MNUs erstrecken. 

                                                 
1026 Vgl. auch Schreiber (2015), S. 120. 
1027 Vgl. analog Devereux et al. (2019), S. 16. 
1028 Vgl. auch Cataldi (2017), S. 159; analog Schreiber (2018), S. 266. Siehe hierzu allgemein 4.2.2.2 Koordination 

und Kooperation; 4.3.1 Koordination und Kooperation, sowie die entsprechenden Nachweise. 
1029 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
1030 Vgl. analog Pfaff (2003), S. 32–33; Bär (2003), S. 108. 
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Die Identifizierung von IP sowie der IP-Involvierung zur Bestimmung der Anwendbarkeit der 

IP-PSM erfordern Abgrenzungs-, Einigungs-, Informations-, Koordinations- und Kooperati-

onsbedarf. Konfligierende Wertungen darüber, ob die IP-PSM aufgrund der Involvierung von 

IP anwendbar ist oder nicht, könnten zur uneinheitlichen Anwendung der IP-PSM und zu man-

gelndem Informationsaustausch führen. Daher wäre eine länderübergreifend einheitliche, mög-

lichst klare begriffliche Abgrenzung der Involvierung von IP in Transaktionsketten wünschens-

wert, was zusätzlichen Einigungsbedarf mit sich bringt,1031 sowohl wenn für Zwecke der IP-

PSM an die OECD-Verrechnungspreisleitlinien angeknüpft oder aber davon abgewichen wer-

den soll. 

Dadurch, dass es innerhalb eines MNUs bzw. eines IP-Split grundsätzlich zwei Varianten der 

Verrechnungspreissetzung (ex ante und ex post) gibt und für die Verkaufseinheiten die An-

wendbarkeit der IP-PSM zunächst geprüft und festgestellt werden muss, bevor eine ex ante-

Verrechnungspreissetzung unterbleibt und eine solche ex post stattfindet, entsteht zusätzliche 

Komplexität, insbesondere in Form von Abgrenzungs- und Informationsbedarf. Darüber hinaus 

müssen die Verkaufseinheiten zunächst als solche identifiziert, bestimmt und abgegrenzt wer-

den und ihnen die entsprechenden Verkaufserlöse des Split zugeteilt werden.1032 Insbesondere 

die Verkaufseinheiten oder die für deren steuerliche Deklaration zuständigen Einheiten benöti-

gen, über die allgemeinen unter 4.3.1 dargestellten Informationen hinaus, Informationen über 

die Anwendbarkeit der IP-PSM und die Abgrenzung einzelner Splits (Aggregationsgrad der 

Produkte und splitspezifische Besteuerungsgrößen) und müssen entsprechend bezüglich der für 

einen Split relevanten Informationen, wie über Produkte, Verkaufserlöse und Kosten, selbst am 

Informationsaustausch teilnehmen. 

Bezüglich der zu verwendenden Informationen aus dem internen Rechnungswesen ist es mög-

lich, dass Größen des internen Rechnungswesens nicht mit solchen des Handels- oder gar des 

Steuerrechts übereinstimmen,1033 sodass entsprechende Anpassungen für Zwecke der PSM not-

wendig wären. 

                                                 
1031 Vgl. analog Schreiber (2015), S. 120. 
1032 Siehe hierzu 3.1 Besteuerung im Bestimmungsland. 

 Auch wäre fraglich, ob es zu unterschiedlichen Betriebsstättenbegriffen für Zwecke der IP-PSM und für derzeit 

geltende Regeln käme (dies wäre vergleichbar mit einem erweitertem Betriebsstättenbegriff nur für „digitale 

Unternehmen“. Vgl. z.B. Europäische Kommission (2018b), S. 9, Art. 4; Spengel (2018), S. M 5) und wie ein 

spezieller, erweiterter Betriebsstättenbegriff für Zwecke der IP-PSM zu implementieren wäre. Diesbezüglich 

bestünde Einigungs- und Koordinationsbedarf zwischen den implementierenden Staaten. Darauf soll im Rah-

men dieser Arbeit nicht weiter eingegangen werden. 
1033 Vgl. z.B. Truxius (2017), S. 57–63. 
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In Bezug zu der Abgrenzung von Transaktionsketten besteht grundsätzlich Informationsasym-

metrie zwischen den Unternehmen und primär den Verkaufsstaaten. Die Unternehmen müssten 

die zur Abgrenzung benötigten internen Informationen an die beteiligten Staaten übermit-

teln.1034 

Insgesamt folgen aus den beschriebenen Arbeitsschritten der IP-PSM Abgrenzungsbedarf, In-

formationsbedarf sowie Einigungs-, Koordinations- und Kooperationsbedarf bezogen auf In-

formationen und Abgrenzungen. 

Mit Blick auf die IP-PSM lässt sich insgesamt folgender Konflikt, wenn gar Widerspruch, fest-

halten. Einerseits wurde eine Eingrenzung der PSM auf den IP-involvierenden Bereich erwägt, 

um einerseits so wenig wie möglich in das bestehende System einzugreifen und so die mögliche 

Akzeptanz der IP-PSM zu erhöhen, dabei aber gleichzeitig den aktuell problematischsten Be-

reich der Immaterialgüter zu treffen. Wenn Wertschöpfungsprozesse multinationaler Unterneh-

men angesichts der Digitalisierung allerdings zunehmend Immaterialgüter enthalten oder gar 

darauf basieren, stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit der korrespondierenden Abgren-

zungsschwierigkeiten und der mit diesen Schwierigkeiten verbundenen Komplexitätskosten. 

Diese Frage bleibt auch dann bestehen, wenn eine zusätzliche Eingrenzung auf – die im Rah-

men der Verrechnungspreissetzung besonders problematischen1035 – firmenspezifischen Imma-

terialgüter erwogen wird, da einerseits zunehmend Geschäftsprozesse auf einzigartigem IP auf-

bauen, somit viele der genutzten Immaterialgüter einzigartiger Natur sind, und dies andererseits 

zusätzlichen Abgrenzungsbedarf mit sich bringt. Faktisch kann also mit einer Implementierung 

der IP-PSM, unter dem Deckmantel einer restriktiven Anwendung auf Kosten höherer Kom-

plexität einschließlich des entsprechenden Konfliktpotentials, ein Ausdehnen des Mechanismus 

auf einen Großteil der Transaktionsketten innerhalb von MNUs verbunden sein. Aus Sicht der 

Vermeidung von Gewinnverlagerungsanreizen ist eine Ausdehnung oder Zunahme des Anwen-

dungsbereiches des Mechanismus aber sehr wohl wünschenswert. Im Folgenden soll daher eine 

mögliche Anwendung der PSM auf alle Transaktionsketten innerhalb von MNUs beschrieben 

und diskutiert werden. 

  

                                                 
1034 Siehe hierzu auch 4.5.1.3.2 Nutzung des internen Rechnungswesens. 
1035 Vgl. auch OECD (2017a), S. 258. 
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4.5.2 VC-PSM1036 

4.5.2.1 Konzeption 

Aus den genannten Gründen soll eine Ausdehnung des Mechanismus auf sämtliche Transakti-

onsketten innerhalb von MNUs, unabhängig von der IP-Involvierung innerhalb dieser Trans-

aktionsketten, betrachtet werden (VC-PSM). Damit entfällt die Notwendigkeit der Abgrenzung 

des Anwendungsbereiches des PSM-Mechanismus aufgrund der Anwendungsvoraussetzungen 

der IP-Involvierung innerhalb von Transaktionsketten. Die grundsätzliche Anwendbarkeit des 

Mechanismus muss lediglich, wie bei allen Implementierungsformen, anhand der MNU-Zuge-

hörigkeit einer Einheit abgegrenzt werden.1037 

Die Funktionsweise der VC-PSM entspricht für alle Transaktionsketten innerhalb von MNUs 

derjenigen der IP-PSM für IP-involvierende Transaktionsketten. Im Rahmen der VC-PSM ist 

das gesamte multinationale Unternehmen in einzelne Transaktionsketten zu zerlegen, auf die 

der Mechanismus separat anzuwenden ist.1038 Zentral sind hierbei die eindeutige Abgrenzung 

von Produkten und somit von Splits sowie die eindeutige Zuordnung von konzerninternen 

Transaktionen, von zugrundeliegenden Aktivitäten, von primären Kosten, von gezahlten Steu-

ern und von externen Verkaufserlösen zu den einzelnen Splits.1039 Die Summe der zu den ein-

zelnen Splits zugeteilten externen Erträge und Aufwendungen bzw. der externen Gewinne muss 

der Summe der externen Erträge und Aufwendungen bzw. der Summe der externen Gewinne 

des MNU gleichen, sodass insgesamt einmal der MNU-Gewinn besteuert wird.1040 Die Identi-

fizierung und Abgrenzung der einzelnen Transaktionsketten kann dabei den unter 4.5.1.3 dar-

gestellten Linien folgen. 

Im Folgenden soll die VC-PSM unter Weiterführung des Beispiels unter 4.5.1.4 zur Darstellung 

der IP-PSM veranschaulicht werden. 

4.5.2.2 Beispiel VC-PSM 

Im Fall der IP-PSM war für Produkt P1 die PSM anzuwenden, für Produkt P2 aufgrund der 

fehlenden IP-Involvierung nicht. Im Fall der VC-PSM ist der Mechanismus nun zusätzlich auch 

                                                 
1036 Der vorliegende Abschnitt basiert insbesondere auf Fell (2017), S. 18–19, 26–32. 
1037 Siehe hierzu 4.3.1 Koordination und Kooperation. 
1038 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 265–266. Vgl. insbesondere auch die bisher angegebenen Vorschläge zur pro-

zess-, produkt-, produktlinien- bzw. aktivitätenbezogenen Gewinnaufteilung innerhalb von MNUs. Siehe 

hierzu insbesondere 4.5.1 IP-PSM. 
1039 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 265–266. 
1040 Von möglichen Unterschieden in der Gewinnermittlung wird hier abgesehen. 
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für Produkt P2 anzuwenden. Bezogen auf den Produkt P1-Split ändert sich im Rahmen der VC-

PSM gegenüber der IP-PSM nichts. 

Auch im Rahmen des P2-Split sind Einheit V als Verkaufseinheit und die Einheiten PG und 

MG als Produktionseinheiten zu behandeln. Zum Verkauf von Produkt P2 führt die Transaktion 

zwischen PG und V über Produkt P2. Dieser Transaktion liegen bei Einheit PG der Einkauf von 

Zwischenprodukt P2‘ sowie die Weiterverarbeitung zu Produkt P2 und damit die externen Kos-

ten bezogen auf Produkt P2 von PG von 𝐶𝑃𝐺,2 = 262,5 GE zugrunde. Die Verrechnung der 

Kosten von MG zu PG sowie zu V ist hälftig Produkt P2 zuzurechnen. Damit sind die Hälfte 

der externen Kosten von MG dem P2-Split zuzurechnen: 𝐶𝑀𝐺,2 = 0,5 ∗ 𝐶𝑀𝐺 = 0,5 ∗ 550 =

275 GE. Außerdem sind die Verkaufserlöse für Produkt P2 von 𝑆2 = 800 GE sowie die antei-

ligen, Produkt P2 zuzuordnenden Vertriebskosten (Vermarktungskosten) von Einheit V i.H.v. 

𝐶𝑉,2 = 133,33 GE dem P2-Split zuzuorden. 

Die Einzelgewinne der MNU-Einheiten PG, V sowie MG, die auf Produkt P2 entfallen, wurden 

im Rahmen des Beispiels zur IP-PSM ermittelt.1041 Wie im Rahmen der Darstellung der Vor-

gehensweise für den Mechanismus allgemein beschrieben,1042 können grundsätzlich auch Ein-

zelgewinne für Zwecke der PSM aggregiert werden.1043 Der aufzuteilende Gewinn bezogen auf 

den P2-Produktsplit 𝑃2 entspricht damit der Summe der Einzelgewinne der MNU-Einheiten, 

die auf Produkt P2 entfallen: 𝑃2 = 𝑃𝑃𝐺,2 + 𝑃𝑉,2 + 𝑃𝑀𝐺,2 = 66,25 + 35,42 + 27,5 =

129,17 GE. Sämtliche konzerninterne Transaktionen heben sich gegenseitig auf, da von u.U. 

unterschiedlichen Besteuerungsabschnitten abgesehen wurde. Die Aggregierung der Einzelge-

winne entspricht damit der Aggregierung der auf Produkt P2 entfallenden primären Erträge und 

Aufwendungen der einzelnen Einheiten: 𝑃2 = 𝑃𝑃𝐺,2 + 𝑃𝑉,2 + 𝑃𝑀𝐺,2 = (𝑇𝑃2 − 𝐶𝑃𝐺,2 − 0,5 ∗

𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑃𝐺) + (𝑆2 − 𝑇𝑃2 − 𝐶𝑉,2 − 0,5 ∗ 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑉) + (𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑃𝐺,2 + 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑉,2 − 𝐶𝑀𝐺,2) = 𝑆2 −

𝐶𝑃𝐺,2 − 𝐶𝑉,2 − 𝐶𝑀𝐺,2.1044 In Summe wird über beide Splits der am Markt realisierte Gesamtge-

winn des MNU 𝑃𝑀𝑁𝑈 besteuert, welcher der Summe der Verkaufserlöse für die Produkte P1 

und P2 abzüglich der primären Kosten der MNU-Einheiten entspricht: 𝑃𝑀𝑁𝑈 = 𝑃1 + 𝑃2 =

                                                 
1041 Siehe hierzu 4.5.1.4 Beispiel IP-PSM. 
1042 Siehe hierzu 4.3.1 Koordination und Kooperation. 
1043 Von möglicherweise unterschiedlichen Besteuerungsabschnitten wird im Rahmen des Beispiels weiterhin ab-

gesehen. Ebenso von Unterschieden in der steuerlichen Gewinnermittlung oder von Währungsunterschieden. 
1044 Mit 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑃𝐺,2 = 0,5 ∗ 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑃𝐺 und 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑉,2 = 0,5 ∗ 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑉. 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑃𝐺,2 bzw. 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑉,2 sind die Verrechnungs-

preise für die Einzelverrechnung der Rechnungslegungs- und Managementleistungen der Muttergesellschaft 

MG an die Produktionsgesellschaft PG bzw. die Verkaufsgesellschaft V, die jeweils dem VC-Split von Produkt 

P2 zuzurechnen sind. 
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𝑆1 − 𝐶𝑃𝐺,1 − 𝐶𝑉,1 − 𝐶𝑀𝐺,1 + 𝑆2 − 𝐶𝑃𝐺,2 − 𝐶𝑉,2 − 𝐶𝑀𝐺,2 = 𝑆1 + 𝑆2 − 𝐶𝑃𝐺,1 − 𝐶𝑃𝐺,2 − 𝐶𝑉 −

𝐶𝑀𝐺 .  

Da V die einzige Verkaufseinheit ist, ist ihr der gesamte aufzuteilende Gewinn bezogen auf 

Produkt P2 zuzuordnen. Als konzerninterne Verrechnungspreise 𝑇𝑃𝑉,𝑃𝐺,2 bzw. 𝑇𝑃𝑉,𝑀𝐺,2 für die 

Transaktion mit PG bzw. die Kostenverrechnung von MG sind die auf das Produkt P2 entfal-

lenden Kosten der Einheiten PG und MG bei V anzusetzen, sodass der aufzuteilende Gewinn 

bezogen auf Produkt P2 bei V entsteht: 𝑃𝑉,2
𝑃𝑆𝑀 =

𝑆2

𝑆2
∗ 𝑃2 = 𝑆2 − 𝐶𝑉,2 − 𝑇𝑃𝑉,𝑃𝐺,2 − 𝑇𝑃𝑉,𝑀𝐺,2 =

𝑆2 − 𝐶𝑉,2 − 𝐶𝑃𝐺,2 − 𝐶𝑀𝐺,2 = 129,17 GE. Diese Preise setzt Einheit V nach Meldung der exter-

nen Kosten von Einheit PG bzw. MG an. Vor Anrechnung ergibt sich für Einheit V bei einem 

Steuersatz in Land C von 𝜏𝐶 = 17 % eine Steuerzahlung i.H.v. 𝑇𝑉,2 = 0,17 ∗ 129,17 =

21,96 GE. Für Einheit V wird keine Steuerzahlung nach geltenden Regeln erhoben. Die Steu-

erzahlungen von PG und MG bezogen auf den Split für Produkt P2 ändern sich gegenüber 

geltenden Regeln, d.h. gegenüber dem Beispiel für die IP-PSM, nicht: 𝑇𝑃𝐺,2 = 13,25 GE, 

𝑇𝑀𝐺,2 = 5,78 GE. Einheit V rechnet als einzige Verkaufseinheit die Summe der Steuern von 

PG und MG nach geltenden Regeln auf die Steuerzahlung vor Anrechnung, nach der Meldung 

der Steuerzahlungen, an: 𝑇2
𝐶 = 𝑇𝑃𝐺,2 + 𝑇𝑀𝐺,2 = 13,25 + 5,78 = 19,03 GE. Die Anrechnung 

sei weiterhin auf die gesamte Steuerzahlung vor Anrechnung begrenzt. Nach Anrechnung zahlt 

Einheit V im Rahmen des Split bezogen auf Produkt P2 Steuern in Höhe der Steuerzahlung vor 

Anrechnung abzüglich der anzurechnenden Steuern von PG und MG: 𝑇𝑉,2
𝐴 = 𝑇𝑉,2 − 𝑇2

𝐶 =

21,96 − 19,03 = 2,93 GE.1045 In Summe zahlt das MNU bezogen auf den Split von Produkt 

P2 Steuern in Höhe von 𝑇2 = 21,96 GE, was der Steuerzahlung vor Anrechnung von Einheit V 

entspricht. Hinzu kommt die innerhalb des Beispiels für die IP-PSM ermittelte Steuerzahlung 

für den im Rahmen der VC-PSM unveränderten Produkt P1-Split i.H.v. 𝑇1 = 33,29 GE. 

                                                 
1045 Es ist zu beachten, dass die Steuerzahlung von Einheit V nach geltenden Regeln (siehe hierzu 4.5.1.4 Beispiel 

IP-PSM) i.H.v. 𝑇𝑉,2
𝑆𝐸 = 6,02 GE über derjenigen nach dem PSM-Mechanismus nach Anrechnung liegt. Bei 

einer Anrechnungsbegrenzung zur Erhaltung der Steuerzahlung nach geltenden Regeln würde es zu einem 

Anrechnungsüberhang 𝐴Ü𝐻 i.H.v. 𝐴Ü𝐻 = 𝑇𝑉,2
𝑆𝐸 − 𝑇𝑉,2

𝐴 = 6,02 − 2,93 = 3,09 GE kommen. Dies entspricht 

dem Unterschiedsbetrag zwischen der Summe der Steuerzahlungen nach geltenden Regeln der einzelnen Ein-

heiten bezogen auf Produkt 2, welche im Beispiel für die IP-PSM ermittelt wurden, und der Steuerbelastung 

des P2-Split im Rahmen der VC-PSM, welche hier unter der Summe der Steuerzahlungen nach geltenden 

Regeln liegt. 
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4.5.2.3 Diskussion 

Im Rahmen des geltenden Systems ist grundsätzlich nicht nur in Verbindung mit Immaterial-

gütern mit Investitions- oder Buchgewinnverlagerungen zu rechnen. Zum einen soll die Zuord-

nung von Gewinnen im Rahmen der Verrechnungspreissetzung allgemein Funktionen, Wirt-

schaftsgüter und Risiken berücksichtigen,1046 woraus, wie beschrieben, Investitionswirkungen 

resultieren können. Zum anderen besteht die prinzipielle Möglichkeit der Verlagerung von 

Buchgewinnen mittels konzerninterner Darlehen.1047 Eine Ausdehnung des Mechanismus auf 

sämtliche Wertschöpfungsketten in multinationalen Unternehmen ist daher aus Sicht der Kri-

terien der Vermeidung von Investitions- wie Buchgewinnverlagerungen grundsätzlich wün-

schenswert. 

Die IP-PSM und die VC-PSM können als transaktionskettenbasierte PSM-Formen klassifiziert 

werden, da der PSM-Mechanismus separat auf einzelne Transaktionsketten angewandt wird. 

Da im Rahmen der TPSM mehrere Einheiten und Transaktionen zu einem TPSM-Split zusam-

mengefasst werden können,1048 kann auch die TPSM als transaktionskettenbasierte Form ange-

sehen werden, wenn auch nicht vollständige Wertschöpfungsketten im Rahmen eines TPSM-

Split umfasst sein können1049. Wie im Rahmen der IP-PSM steigt damit grundsätzlich die Split-

größe im Rahmen der VC-PSM gegenüber der TPSM und damit der Koordinations- und Ko-

operationsbedarf innerhalb eines Split1050. 

Die Splitgröße im Rahmen der VC-PSM ändert sich gegenüber der IP-PSM grundsätzlich nicht, 

da weiterhin ausgehend von einer Marktleistung gesamte Transaktionsketten bis zur Einschlie-

ßung aller Marktkontakte zu einem Split zusammengefasst werden sollen. Daher ändert sich 

der Informations-, Einigungs-, Abgrenzungs-, Kooperations- und Koordinationsbedarf inner-

halb eines Split grundsätzlich gegenüber der IP-PSM bei Feststehen der Anwendbarkeit der 

Methode nicht und bezieht sich prinzipiell auf die an einem Split beteiligten Unternehmensein-

heiten und Steuerjurisdiktionen1051. 

Die Anwendung der VC-PSM ist nicht von der Involvierung immaterieller Wirtschaftsgüter in 

Transaktionsketten innerhalb eines MNU abhängig. Die VC-PSM soll auf alle separaten Trans-

aktionsketten innerhalb eines MNU angewandt werden. Innerhalb eines MNU gibt es keinen 

                                                 
1046 Vgl. z.B. OECD (2017a), S. 51, 103, 106, 111. 
1047 Siehe hierzu 2.2 Vermeidung der Buchgewinnverlagerung und die entsprechenden Nachweise. 
1048 Siehe hierzu die bisherigen Ausführungen zur TPSM mit den entsprechenden Nachweisen. 
1049 Vgl. erneut auch Devereux et al. (2019), S. 16; Schreiber (2018), S. 265. 
1050 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
1051 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 272. 
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endgültig traditionell besteuerten Bereich mehr wie im Rahmen der IP-PSM. Die Abgrenzungs-

schwierigkeiten und der Einigungsbedarf aufgrund des IP-Begriffs sowie aufgrund der IP-In-

volvierung zur einheitlichen Anwendung der IP-PSM ebenso wie der Einigungs-, Kooperati-

ons- und Koordinationsbedarf aufgrund der Implementierung eines einheitlichen, möglichst 

planungsunanfälligen Begriffs von IP und dessen Involvierung in Transaktionsketten entfallen. 

Es bleiben die entsprechenden Bedarfe zur Definition und Abgrenzung von MNUs als Anwen-

dungsvoraussetzung1052 und -bereich im Einzelfall.1053 Darüber hinaus gibt es innerhalb von 

MNUs keine u.U. parallelen Betriebsstättenbegriffe für Verkaufseinheiten mehr. Bei Vorliegen 

eines MNU müssen für alle Splits im MNU, und nicht erst nach einer Prüfung der Anwendbar-

keit der PSM, Verkaufseinheiten identifiziert und bestimmt werden. Dies gilt analog für die 

Verrechnungspreissetzung bei den Verkaufseinheiten bei Anwendung der Umsetzungsmög-

lichkeit a.). Identifizierte Verkaufseinheiten wenden immer eine ex post Verrechnungspreisset-

zung1054 nach Meldung und Austausch der nötigen PSM-Informationen an. Die Abgrenzungs- 

und Informationsbedarfe und die damit verbundene Unsicherheit bezogen auf die Anwendbar-

keit der PSM, des entsprechenden Betriebsstättenbegriffs und der Verrechnungspreismethodik 

entfallen mithin. Weiterhin bleiben aber der Abgrenzungsbedarf und der Informationsbedarf 

bezogen auf die Identifizierung und Feststellung der Verkaufseinheiten selbst. Ebenso bleibt 

der Informationsbedarf innerhalb eines Split, insbesondere der Verkaufseinheiten, bezüglich 

der relevanten Besteuerungsgrößen innerhalb eines Split, der besonderen Verrechnungspreis-

methodik für Verkaufseinheiten sowie bezüglich der jeweiligen Splitabgrenzung.  

Aufgrund des Wegfallens des endgültig traditionell besteuerten Bereichs innerhalb eines MNU 

gibt es grundsätzlich keine Gewinnverlagerungsanreize mehr, da diese durch die flächende-

ckende Anwendung der PSM im MNU prinzipiell neutralisiert werden.1055 Auch bestehen keine 

Anreize mehr zur Verlagerung von Verkaufserlösen und Kosten1056 zwischen Splits und dem 

traditionell besteuerten Bereich. Wohl bestehen diese Anreize aber weiterhin zwischen einzel-

nen VC-Splits. Da es möglicherweise mehr Splits innerhalb eines MNU gibt als im Rahmen 

der IP-PSM (je nach IP-Involvierung), können die Steuerplanungsanreize zwischen einzelnen 

Splits gewichtiger werden. Durch die flächendeckende Anwendung des Mechanismus auf sämt-

liche Transaktionsketten besteht innerhalb eines MNU kein Anreiz mehr, dem Mechanismus 

durch das Umgehen der Anwendungsvoraussetzungen auszuweichen. Dies würde nur durch das 

                                                 
1052 Vgl. hierzu analog Schreiber (2015), S. 120. 
1053 Siehe hierzu 4.3.1 Koordination und Kooperation. 
1054 Anders Schreiber (2018), S. 265. 
1055 Vgl. zum Grundsatz auch Schreiber (2018), S. 266. 
1056 Durch die Allokation von Gemeinkosten oder/ bzw. die Definition, Abgrenzung bzw. Aggregation von Pro-

dukten. 
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Umgehen der MNU-Voraussetzungen gelingen.1057 An den MNU-Grenzen besteht, wie bei al-

len Implementierungsformen, je nach MNU-Definition grundsätzlich Steuerplanungsspiel-

raum.1058 

Dadurch, dass im Rahmen der VC-PSM zwingend das gesamte MNU in einzelne Splits zerlegt 

und alle konzerninternen und -externen Transaktionen eindeutig einzelnen Splits zugeordnet 

werden müssen, erhöht sich u.U. der Abgrenzungsbedarf sowie das diesbezügliche Konsis-

tenzerfordernis noch weiter gegenüber der IP-PSM. Sämtliche primäre Kosten und externe Ver-

kaufserlöse müssen eindeutig und einheitlich einzelnen Splits zugeordnet werden. Auch der 

Produktabgrenzung kommt durch die konzernweite Unterteilung in einzelne Splits noch höhere 

Bedeutung im Sinne der Konsistenz und der Steuerplanungsspielräume zu.1059 Der Einigungs-

bedarf, Informationsbedarf, Koordinations- und Kooperationsbedarf zwischen einzelnen Splits 

bezüglich der Splitabgrenzung steigt möglicherweise gegenüber der IP-PSM und kann sich 

auch im Falle der VC-PSM auf das gesamte MNU erstrecken. Die Notwendigkeit einer unter-

nehmensinternen konzernweiten (zentralen) Koordination der VC-PSM wird noch wahrschein-

licher. Ebenso können die Steuerplanungsanreize zwischen Splits bezüglich der Kosten- und 

Verkaufserlösallokation steigen (siehe oben). Die Argumente bezüglich der Produktergebnis-

rechnung gelten für die VC-PSM analog und können auch, durch die zwingende Anwendung 

auf alle Transaktionsketten, entsprechend gewichtiger werden, insbesondere die Problematik 

der Gemeinkostenallokation, deren Bedeutung zugenommen hat1060.1061 

Mit Blick auf die VC-PSM kann folgendes Ergebnis festgestellt werden. Aufgrund des fakti-

schen Ausdehnens der Nutzung immaterieller Wirtschaftsgüter innerhalb von MNUs wurde 

eine Weglassung der Anwendungsvoraussetzung der Involvierung von Immaterialgütern inner-

halb von MNU-Transaktionsketten und eine Anwendung des Mechanismus auf alle Transakti-

onsketten innerhalb von MNUs erwägt. Die Abgrenzungsschwierigkeiten und Steuerplanungs-

spielräume, die prinzipiell mit der Anwendungsvoraussetzung der IP-Involvierung sowie mit 

dem grundsätzlichen Vorhandensein eines endgültig traditionell besteuerten Bereichs innerhalb 

von MNUs verbunden sind, entfallen mithin gegenüber der IP-PSM. Die weiterhin separate 

Anwendung des Mechanismus auf einzelne Transaktionsketten bringt den Vorteil, dass sich im 

Rahmen der Besteuerung einzelner Ketten (Splits) nach dem Mechanismus der Informations-, 

                                                 
1057 Siehe hierzu 4.3 Allgemeine Vorgehensweise des Mechanismus und Komplexitätskosten. Vgl. auch analog 

Avi-Yonah (1995), S. 153–154. 
1058 Siehe hierzu 4.2.2.2 Allgemeine Vorgehensweise des Mechanismus und Komplexitätskosten. 
1059 Vgl. zum Grundsatz auch Schreiber (2018), S. 265–266. 
1060 Siehe hierzu 4.5.1.5.1 Abgrenzungsschwierigkeiten und Steuerplanungsspielräume und die entsprechenden 

Nachweise. 
1061 Vgl. zum Grundsatz auch Schreiber (2018), S. 265–266. Vgl. allgemein auch Schreiber (2018), S. 272. 
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Einigungs-, Kooperations-, Koordinations- und Abgrenzungsbedarf grundsätzlich auf die an 

diesem Split beteiligten Einheiten und Staaten beschränken.1062 Außerdem folgt eine solche 

Anwendung immer noch grundsätzlich der Technik und Systematik der TPSM, bzw. fügt sie 

sich stärker in die Systematik und Entwicklung der OECD-Verrechnungspreissetzung allge-

mein.1063 Die VC-PSM kann als radikaler als die IP-PSM angesehen werden, da das geltende 

System innerhalb von MNUs vollständig, wenn auch separat, von dem Mechanismus überlagert 

wird. Es wurde festgestellt, dass zur konsistenten und einheitlichen Abgrenzung gerade der 

Informations-, Einigungs-, Kooperations- und Koordinationsbedarf zwischen einzelnen Splits 

steigen und sich auf das gesamte MNU erstrecken können. Zusätzlich bietet die Unterteilung 

des MNU in einzelne Splits bei unterschiedlichen Steuerbelastungen innerhalb der Splits An-

reize, die Gesamtsteuerbelastung durch eine Variierung der Allokation von Aufwendungen und 

Erträgen zu einzelnen Splits mittels der Zuteilung von Gemeinkosten zu einzelnen Produkten 

oder/ bzw. mittels der Variierung der Abgrenzung einzelner Produkte zu beeinflussen.1064 Da 

die IP-PSM nicht notwendigerweise (je nach IP-Involvierung) auf alle Transaktionsketten in-

nerhalb eines MNU angewandt wird, die VC-PSM jedoch zwingend auf alle Transaktionsketten 

im MNU angewandt wird, können die Argumente bezüglich der Splitabgrenzung und der Steu-

erplanung zwischen Splits gegenüber der IP-PSM noch gewichtiger werden. Die Beschränkung 

des Koordinations- und Kooperationsbedarfs innerhalb eines Split auf einzelne Transaktions-

ketten kann zu der möglichen Ausdehnung des Koordinations- und Kooperationsbedarfs auf 

das gesamte MNU im Maximalfall aufgrund der Abgrenzungsschwierigkeiten und des Konsis-

tenzerfordernisses aufgrund der Unterteilung in separate Transaktionsketten in Widerspruch 

oder Konflikt stehen. Aus diesen Gründen soll im Folgenden eine MNU-weite Anwendung des 

PSM-Mechanismus dargestellt und diskutiert werden.1065 

  

                                                 
1062 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 272. 
1063 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 265, 268. Vgl. analog auch Devereux et al. (2019), S. 13; Greil (2017), S. 172. 

Siehe hierzu auch 4.5 Implementierungsformen im Einzelnen. 
1064 Die hier beschriebenen Steuerplanungsmöglichkeiten mittels der Allokation von Aufwendungen und Erträgen 

wären in die Kategorie der Buchgewinnverlagerung einzuordnen, da sie grundsätzlich keine Allokation realer 

Aktivitäten (Investitionen) beinhalten, sondern das Ausnutzen von Ermessens- und Argumentationsspielräu-

men aufgrund von Abgrenzungs- bzw. Zuordnungsschwierigkeiten. 
1065 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266, 272. 
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4.5.3 MNE-PSM1066 

4.5.3.1 Konzeption 

Wie gezeigt wurde, bringen die transaktionskettenorientierten Implementierungsformen die 

Schwierigkeiten der Abgrenzung einzelner Transaktionsketten und insbesondere der Zuord-

nung von Gemeinkosten mit sich, was die diesbezüglichen Bedarfe an Information, Koordina-

tion, Kooperation sowie Konsens und die Steuerplanungsspielräume erhöht. 

Um diese Komplexität zu vermeiden, soll die MNE-PSM1067 demgegenüber dargestellt und 

diskutiert werden.1068 Konzeptionell ist sie, insbesondere in Verbindung mit der Umsetzungs-

möglichkeit b.), am weitesten vom bestehenden System entfernt1069 und kann damit als die ra-

dikalste der drei diskutierten Implementierungsformen angesehen werden. 

Im Rahmen der MNE-PSM wird der PSM-Mechanismus auf das gesamte MNU angewandt, 

ohne das MNU dabei in einzelne Ketten zu zerlegen.1070 Das MNU selbst stellt damit einen 

Split dar. Die Abgrenzung einzelner Transaktionsketten ist mithin nicht mehr nötig, sondern 

nur, wie bei den übrigen Implementierungsformen auch, die äußere Grenze des MNU1071 und 

damit des Anwendungsbereichs der MNE-PSM. Im Rahmen der MNE-PSM sind für das ge-

samte MNU die Verkaufseinheiten zu identifizieren. Alle primären Kosten aller Einheiten und 

externen Verkaufserlöse sind unabhängig von ihrer Zuordnung zu einzelnen Produkten den 

Verkaufseinheiten mitzuteilen. Der aufzuteilende Gewinn entspricht grundsätzlich dem am 

Markt realisierten Gewinn des MNU. Es kommt mithin zu einer Konsolidierung des Gesamt-

gewinns des MNU.1072  

In Verbindung mit Umsetzungsmöglichkeit b.) setzen zunächst alle Einheiten ihre Verrech-

nungspreise nach geltenden Regeln und sie werden darauf basierend besteuert. Die gezahlten 

                                                 
1066 Der vorliegende Abschnitt basiert insbesondere auf Fell (2017), S. 19–32. Die Umsetzung bei den Verkaufs-

einheiten unterscheidet sich dabei derart, dass eine Verrechnungspreissetzung nach geltenden Regeln bei den 

Verkaufseinheiten vollständig unterbleibt und die Gewinnzuteilung nach dem Mechanismus entweder, wie 

hier, rein formelbasiert erfolgt oder anhand von Verrechnungspreisen, wie unter Umsetzungsmöglichkeit a.). 

Vgl. Fell (2017), S. 19. 
1067 Vgl. ähnlich Schreiber (2018), S. 266–268. Schreiber geht technisch stellenweise anders vor und plädiert zwin-

gend für eine Zwischengewinneliminierung. 
1068 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
1069 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
1070 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. Vgl. zu weiteren Vorschlägen zu (auch) MNU-weiten (Gewinn-)Auftei-

lungsmechanismen (teilweise) in Richtung Bestimmungsland z.B. Avi-Yonah (1995), insbes. S. 94, 156; De-

vereux et al. (2019), insbes. S. 16; de Wilde (2016), (2017); OECD (2019a), S. 9–23. 
1071 Siehe hierzu 4.3.1 Koordination und Kooperation. 
1072 Die MNE-PSM geht damit grundsätzlich in die Richtung eines grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerungs-

systems. Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266–267. Vgl. zu Modellen der (grenzüberschreitenden) Gruppenbe-

steuerung, einschließlich der Konsolidierung, für steuerliche Zwecke z.B. Schreiber (2013a), S. 10–11, 117–

133, (m.w.N.); Sauerland (2007), S. 30–40, 79–106, 137–144; Oestreicher et al. (2008). 
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Steuern aller Einheiten sind in eine Summe zu stellen. Es ist keine Unterteilung nach gezahlten 

Steuern der Produktions- und Verkaufseinheiten vorzunehmen. In einem zweiten Schritt sind 

den Verkaufseinheiten nach dem Mechanismus der anteilige Gesamtgewinn sowie die anteili-

gen anzurechnenden Steuern auf Basis des Verkaufsfaktors zuzuweisen. Im Falle der Anrech-

nung bis zur Steuerzahlung nach geltenden Regeln entspricht der Anrechnungshöchstbetrag der 

Steuer auf den nach dem Mechanismus zugewiesenen Gewinn vor Anrechnung. Ist dieser An-

rechnungshöchstbetrag nicht voll ausgeschöpft, kommt es zu einer zusätzlichen Steuerzahlung. 

Ist er überschritten, kommt es zu einem Anrechnungsüberhang und keiner weiteren Steuerzah-

lung. Die Steuerzahlungen nach geltenden Regeln sind somit endgültig. Die Steuerzahlung der 

Verkaufseinheit nach geltenden Regeln kann bei dieser Art der Anrechnungsbegrenzung als 

minimale Steuerzahlung im Verkaufsstaat angesehen werden.1073 Wird die Anrechnung hinge-

gen auf die gesamte Steuer im Verkaufsstaat begrenzt, entspricht der Anrechnungshöchstbetrag 

der Steuer auf den nach dem Mechanismus zugewiesenen Gewinn vor Anrechnung zuzüglich 

der Steuer nach geltenden Regeln. Liegt der Anrechnungsbetrag über dem nach dem Mecha-

nismus zugewiesenen Gewinn vor Anrechnung, kommt es zu einer entsprechenden Steuerer-

stattung bis zur maximalen Höhe der Steuer nach geltenden Regeln.1074 

Innerhalb der Vergleichbarkeitsanalyse soll untersucht werden, wie jedes Unternehmen inner-

halb eines multinationalen Unternehmens operiert, was seine Tätigkeiten (z.B. Produktion, Ver-

kauf) sind1075 und es sollen die geschäftlichen oder finanziellen Beziehungen zur Abgrenzung 

der konzerninternen Transaktionen identifiziert werden1076. Auch bei dieser Form der Imple-

mentierung und Umsetzung könnten diese Informationen im Ausgangspunkt dazu dienen, die 

Produktions- und Verkaufseinheiten zu identifizieren und abzugrenzen.1077 

Die MNU-Definition der MNE-PSM könnte an die Anwendungsgrenze sowie die MNU-Defi-

nition des CbCR anknüpfen.1078 Die MNE-PSM könnte damit etwa bei mittelbaren oder unmit-

telbaren Beteiligungshöhen von mehr als 50 % anwendbar sein.1079 Transaktionen mit Unter-

nehmen, an denen diese Beteiligungsgrenze nicht überschritten wird, werden für Zwecke des 

                                                 
1073 Siehe hierzu auch 4.4.2 Addition des Mechanismus zum geltenden Verrechnungspreissystem (Umsetzungs-

möglichkeit b.)). 
1074 Die MNE-PSM könnte auch derart umgesetzt werden, dass bei den Verkaufseinheiten eine Verrechnungspreis-

setzung und Besteuerung nach geltenden Regeln unterbleibt und die Gewinn- und Steuerzuweisung rein for-

melbasiert erfolgen. Vgl. Fell (2017), S. 19. Diese Möglichkeit soll im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter 

diskutiert werden. 
1075 Vgl. OECD (2017a), S. 44. 
1076 Vgl. OECD (2017a), S. 43. 
1077 Siehe hierzu 4.4 Umsetzungsmöglichkeiten des Mechanismus innerhalb des Verrechnungspreissystems. 
1078 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 269. Siehe hierzu auch 4.5.3.3.5 Fazit: Nutzung des CbCR als Informationsaus-

tauschelement im Rahmen der MNE-PSM. 
1079 Siehe hierzu auch 4.3.1 Koordination und Kooperation. 
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Mechanismus wie konzernexterne Transaktionen behandelt und bestimmen damit den aufzu-

teilenden Gewinn im Rahmen der MNE-PSM einerseits sowie den der verbundenen oder nahe-

stehenden, aber nicht beherrschten (nicht MNU-zugehörigen) Unternehmen andererseits.1080 

§ 1 AStG etwa geht bereits ab Beteiligungshöhen von mindestens 25 % von einem Nahestehen 

und damit von möglichen steuerstrategischen Verrechnungspreisgestaltungen aus.1081 Nach 

dieser Vermutung wäre es möglich, dass MNUs zum einen durch konzerninterne Transaktionen 

(Verrechnungspreisgestaltungen, konzerninterne Darlehen), Gewinne aus dem Split hinaus 

oder in den Split hinein verlagern könnten, je nach Steuerbelastung innerhalb eines Split einer-

seits und bei den Gesellschaften andererseits, die dem betrachteten Split aufgrund der Beteili-

gungshöhe nicht angehören. In diesem Rahmen bestünden demnach weiterhin Anreize zur 

Buchgewinnverlagerung. Zum anderen könnten die Beteiligungshöhen bewusst derart gestaltet 

werden, dass MNUs dem Mechanismus in der Anwendungsvoraussetzung entgehen, was aller-

dings auch unmittelbar wirtschaftliche Konsequenzen haben könnte, wie etwa den Verlust einer 

beherrschenden Stellung gegenüber Tochtergesellschaften.1082 

4.5.3.2 Beispiel MNE-PSM 

Das in 4.5.1.4 für die IP-PSM dargestellte sowie in 4.5.2.2 für die VC-PSM fortgeführte Bei-

spiel soll nun für die MNE-PSM durchgeführt werden. Der Sachverhalt stellte sich wie folgt 

dar. 

Gegeben sei ein multinationales Unternehmen bestehend aus einer Muttergesellschaft MG an-

sässig in Land A, einer Produktionsgesellschaft PG ansässig in Land B und einer Verkaufsge-

sellschaft V ansässig in Land C. PG produziert das Produkt P1 basierend auf speziellem Know-

how, das PG entwickelt hat. PG entstehen hierfür insgesamt Kosten von 𝐶𝑃𝐺,1 = 362,5 GE.1083 

Außerdem kauft PG das Zwischenprodukt P2‘ von einem externen Zulieferer ein und verarbei-

tet es weiter zu Produkt P2. PG entstehen hierfür insgesamt Kosten von 𝐶𝑃𝐺,2 = 262,5 GE. Bei 

der Weiterverarbeitung von Zwischenprodukt P2‘ zu Produkt P2 ist kein spezielles Know-how 

involviert. PG verkauft seine gesamte Produktion von P1 und P2 an die Vertriebsgesellschaft 

V, die diese an in Land C ansässige Kunden zu Verkaufserlösen von 𝑆1 = 1.000 GE  für P1 

bzw. von 𝑆2 = 800 GE  für P2 verkauft. Beim Verkauf der Produkte P1 und P2 ist kein firmen-

                                                 
1080 Vgl. analog Grotherr (2016), S. 998. 
1081 Vgl. z.B. Kraft (2019), Rn. 10–11, 80, 168–169. Siehe hierzu auch 4.3.1 Koordination und Kooperation und 

die entsprechenden Nachweise. 
1082 Siehe hierzu auch 4.3.1 Koordination und Kooperation und die entsprechenden Nachweise. 
1083 Von Kosten in u.U. unterschiedlichen Besteuerungsabschnitten soll abgesehen werden. 
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spezifisches IP involviert. V entstehen für die Vermarktung von P1 und P2 Kosten von insge-

samt 𝐶𝑉 = 300 GE . V teilt die Vermarktungskosten intern im Verhältnis der Verkaufserlöse 

den jeweiligen Endprodukten zu. MG erfüllt zentral die Rechnungslegungs- und Management-

funktionen für den gesamten Konzern. MG entstehen hierfür Kosten i.H.v. 𝐶𝑀𝐺 = 550 GE  (200 

GE für die Rechnungslegung sowie 350 GE für das Management). Intern werden die Kosten in 

Höhe von jeweils 275 GE an PG und V weiterverrechnet. PG und V rechnen jeweils die Hälfte 

dieser Kosten den Produkten P1 bzw. P2 zu. 

Im Falle der IP-PSM bzw. VC-PSM war für die einzelnen (IP-basierten) Transaktionsketten 

der PSM-Mechanismus anzuwenden. Nunmehr wird das Unternehmen nicht in einzelne Trans-

aktionsketten zerlegt, auf die der Mechanismus anzuwenden ist, sondern er wird auf das MNU 

als Ganzes angewandt. Die Frage der Involvierung von IP ist für die Anwendung der MNE-

PSM nicht zu stellen. Für die Verkaufseinheiten unterbleibt nunmehr keine Verrechnungspreis-

setzung bis zur vollständigen Meldung der externen Kosten von PG und MG, sondern die Ver-

kaufseinheiten setzen ihre Verrechnungspreise nach geltenden Regeln. Einheit V setzt nun für 

den Kauf von Produkt P1 sowie von Produkt P2 zu Einheit PG korrespondierende Verrech-

nungspreise i.H.v. 𝑇𝑃1 = 650 GE  für Produkt P1 bzw. von 𝑇𝑃2 = 480 GE für Produkt P2 an. 

Diese Verrechnungspreise sind dem Beispiel für die IP-PSM (4.5.1.4) zu entnehmen. Die Ver-

rechnungspreise von Einheit MG an Einheit PG bzw. Einheit V für die Verrechnung der Ma-

nagement- und Rechnungslegungsleistungen betrugen jeweils 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑃𝐺 = 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑉 = 302,5 GE. 

Für Einheit V ergibt sich damit nach dem Trennungsprinzip insgesamt ein Gewinn von 𝑃𝑉
𝑆𝐸 =

𝑆1 + 𝑆2 − 𝐶𝑉 − 𝑇𝑃1 − 𝑇𝑃2 − 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑉 = 1.000 +  800 − 300 − 650 − 480 − 302,5 =

67,5 GE  (Summe der externen Verkaufserlöse abzüglich der Vertriebskosten und abzüglich der 

internen Verrechnungspreise). Nach Saldierung der internen Erlöse sowie der internen und ex-

ternen Kosten ergibt sich für Einheit PG insgesamt ein Gewinn von 𝑃𝑃𝐺 = 𝑇𝑃1 + 𝑇𝑃2 −

𝐶𝑃𝐺,1 − 𝐶𝑃𝐺,2 − 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑃𝐺 = 650 + 480 − 362,5 − 262,5 − 302,5 = 202,5 GE  sowie für Ein-

heit MG von 𝑃𝑀𝐺 = 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑃𝐺 + 𝑇𝑃𝑀𝐺,𝑉 − 𝐶𝑀𝐺 = 302,5 ∗ 2 − 550 = 55 GE. Durch Multipli-

kation mit den jeweiligen Steuersätzen ergibt dies Steuerzahlungen nach geltenden Regeln von 

𝑇𝑉
𝑆𝐸 = 0,17 ∗ 67,5 = 11,48 GE  für Einheit V, von 𝑇𝑃𝐺 = 0,2 ∗ 202,5 = 40,5 GE für Einheit 

PG sowie von 𝑇𝑀𝐺 = 0,21 ∗ 55 = 11,55 GE  für Einheit MG.  

An dieser Stelle schaltet sich der Mechanismus ein. Einheit V ist als Verkaufseinheit zu behan-

deln, Einheiten PG und MG als Produktionseinheiten. Einheiten PG und MG melden die 

Summe ihrer gesamten primären Kosten bzw. ihre Einzelgewinne sowie ihre gezahlten Steuern 
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an Einheit V.1084 Es muss keine Zuordnung zu einzelnen Produkten vorgenommen werden. Der 

aufzuteilende Gewinn 𝑃 entspricht damit der Summe aller externen Verkaufserlöse abzüglich 

der Summe aller primären Kosten oder, da weiterhin von mehreren Besteuerungsperioden ab-

gesehen wird, der Summe der Einzelgewinne, und damit dem Gesamtgewinn des MNU 𝑃𝑀𝑁𝑈: 

𝑃 = 𝑃𝑀𝑁𝑈 = 𝑆1 + 𝑆2 − 𝐶𝑉 − 𝐶𝑃𝐺,1 − 𝐶𝑃𝐺,2 − 𝐶𝑀𝐺 = 1.000 + 800 − 300 − 362,5 −

262,5 − 550 = 𝑃𝑉
𝑆𝐸 +  𝑃𝑃𝐺 + 𝑃𝑀𝐺 = 67,5 + 202,5 + 55 = 325 GE. Der aufzuteilende Ge-

winn ist vollständig Verkaufseinheit V (formelhaft) zuzuordnen, da Einheit V die gesamten 

Verkaufserlöse zuzuordnen sind. Vor Anrechnung ergibt sich eine Steuerzahlung nach dem 

Mechanismus für Einheit V von 𝑇𝑉 = 0,17 ∗ 325 = 55,25 GE. Die Summe aller gezahlten, bei 

Einheit V anzurechnenden Steuern von den Einheiten PG, MG sowie V beträgt 𝑇𝑉
𝐶 = 𝑇𝑉

𝑆𝐸 +

𝑇𝑃𝐺 + 𝑇𝑀𝐺 = 11,48 + 40,5 + 11,55 = 63,53 GE. Es muss keine Unterteilung nach Produkti-

ons- und Verkaufssteuern vorgenommen werden. Nach Anrechnung verbliebe insgesamt eine 

Steuerzahlung für Einheit V von 𝑇𝑉
𝐴 = 𝑇𝑉

𝑆𝐸 + 𝑇𝑉 − 𝑇𝑉
𝐶 = 11,48 + 55,25 − 63,53 = 3,20 GE. 

Dies entspricht der Summe der Steuerzahlungen von Einheit V nach Anrechnung im Falle der 

VC-PSM (𝑇𝑉
𝐴 = 𝑇𝑉,1

𝐴 + 𝑇𝑉,2
𝐴 = 0,26 + 2,93 = 3,19 GE)1085, also in dem Fall, dass der Mecha-

nismus zwar für das gesamte Unternehmen, aber für einzelne Transaktionsketten separat anzu-

wenden ist. 

Beschränkt Land C die Anrechnung im Rahmen des Mechanismus derart, dass die Steuerzah-

lung nach geltenden Regeln erhalten bleibt, sodass es nur zu einer Steuernacherhebung kommen 

kann, wenn also die Steuer nach Anrechnung im Rahmen der PSM höher sein muss als die 

Steuerzahlung nach geltenden Verrechnungspreisregeln, kommt es im vorliegenden Beispiels-

fall zu keiner Anrechnung und damit zu einem Anrechnungsüberhang. Denn die Steuerzahlung 

von Einheit V nach Anrechnung aller Steuern 𝑇𝑉
𝐴 = 3,20 GE ist kleiner als die Steuerzahlung 

von Einheit V nach geltenden Regeln 𝑇𝑉
𝑆𝐸 = 11,48 GE . Die Steuerzahlungen nach Berechnung 

der Bemessungsgrundlagen nach geltenden Verrechnungspreisregelungen wären damit endgül-

tig. Das MNU würde damit insgesamt Steuern i.H.v. 𝑇𝑀𝑁𝑈 = 𝑇𝑃𝐺 + 𝑇𝑀𝐺 + 𝑇𝑉
𝑆𝐸 = 40,5 +

11,55 + 11,48 = 63,53 GE  zahlen. 

Beschränkt Land C die Anrechnung hingegen auf die gesamten Steuerzahlungen (Mindest-

steuer gleich null), müsste Land C Einheit V Steuern in Höhe der Differenz aus der Steuerzah-

                                                 
1084 Alle Informationen über Gewinngrößen (Verkaufserlöse, primäre Kosten oder Vorsteuergewinne) und Steuern 

könnten auch zentral an Einheit MG und von Einheit MG an Einheit V gemeldet werden. 
1085 Von Unterschieden aufgrund der Rundung von Zwischenergebnissen wird abgesehen. 
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lung von Einheit V nach geltenden Regeln und der Steuerzahlung von Einheit V nach Anrech-

nung bzw. in Höhe der Differenz aus Steuerzahlung von Einheit V nach dem Mechanismus vor 

Anrechnung und Summe aller anzurechnenden Steuern erstatten: 𝑇𝑉
𝐸 = 𝑇𝑉

𝑆𝐸 − 𝑇𝑉
𝐴 = 11,48 −

3,2 = 𝑇𝑉 − 𝑇𝑉
𝐶 = 55,25 − 63,53 = 8,28 GE .1086 In Summe zahlt das MNU dann eine Steuer 

von 𝑇𝑀𝑁𝑈,𝑃𝑆𝑀 = 𝑇𝑃𝐺 + 𝑇𝑀𝐺 + 𝑇𝑉
𝑆𝐸 − 𝑇𝑉

𝐸 = 40,5 + 11,55 + 11,48 − 8,28 = 55,25 GE, was 

der Steuer in Land C auf den gesamten Gewinn entspricht, der Steuerzahlung von Einheit V 

vor Anrechnung: 𝑇𝑀𝑁𝑈,𝑃𝑆𝑀 = 𝑇𝑉 = 𝜏𝐶 ∗ 𝑃𝑀𝑁𝑈 = 0,17 ∗ 325 = 55,25 GE. 

4.5.3.3 Nutzung des Country-by-Country Reporting für Zwecke der MNE-PSM 

Um eine Verkaufseinheit nach der MNE-PSM zu besteuern, benötigt ein Verkaufsstaat 𝑖 die 

weltweiten Verkaufserlöse 𝑆 des MNU, die weltweiten primären Kosten des MNU 𝐶, die welt-

weit gezahlten Körperschaftsteuern des MNU nach geltenden Regeln (∑ 𝑇𝑗
𝑚
𝑗=1 + ∑ 𝑇𝑣,𝑖

𝑆𝐸𝑧
𝑣=1 ), 

die Informationen über Verkaufserlöse an in seinem Land ansässige Kunden zur Bestimmung 

der Verkaufseinheiten in seinem Land sowie über jene Verkaufserlöse, die einer Verkaufsein-

heit 𝑣 (mit 𝑣 ∈ {1, … , 𝑧}) in seinem Land zuzuordnen sind, 𝑠𝑣,𝑖.
1087 Damit kann die Steuerschuld 

einer Verkaufseinheit in einem Verkaufsstaat nach der MNE-PSM nach Anrechnung 

𝑇𝑣,𝑖
𝑀𝑁𝐸−𝑃𝑆𝑀,𝐴

 (ohne Anrechnungsbegrenzung), basierend auf dem Verkaufsfaktor der Einheit 

(
𝑠𝑣,𝑖

𝑆
), dem aufzuteilenden Gesamtgewinn des MNU (𝑆 − 𝐶) sowie den anzurechnenden Steuern 

(∑ 𝑇𝑗
𝑚
𝑗=1 + ∑ 𝑇𝑣,𝑖

𝑆𝐸𝑧
𝑣=1 ),1088 ermittelt werden:  

(68) 𝑇𝑣,𝑖
𝑀𝑁𝐸−𝑃𝑆𝑀,𝐴 =

𝑠𝑣,𝑖

𝑆
∗ (𝑆 − 𝐶) −

𝑠𝑣,𝑖

𝑆
∗ (∑ 𝑇𝑗

𝑚
𝑗=1 + ∑ 𝑇𝑣,𝑖

𝑆𝐸𝑧
𝑣=1 ). 

Es könnte in Betracht gezogen werden, für die MNU-weiten Informationsbedürfnisse der 

MNE-PSM das sogenannte Country-by-Country Reporting zu nutzen.1089 Die länderbezogene 

Berichterstattung (Country-by-Country Reporting, kurz: CbCR) wurde im Rahmen des Akti-

onspunktes 13 des BEPS-Projekts der OECD mit dem Ziel entwickelt, die Transparenz für 

Steuerverwaltungen durch weltweite Informationen zu erhöhen, um insbesondere die Verrech-

nungspreissetzung multinationaler Unternehmen zu überprüfen.1090 Der Abschlussbericht des 

                                                 
1086 Dieser Betrag entspricht dem AÜH bei einer Anrechnungsbegrenzung zur Erhaltung der Steuerzahlung nach 

geltenden Regeln: 𝐴Ü𝐻 = 𝑇𝑉
𝐶 − 𝑇𝑉 = 63,53 − 55,25 = 8,28 GE. Denn bei dieser Form der Anrechnungsbe-

grenzung wird nur auf die PSM-Steuer vor Anrechnung 𝑇𝑉 angerechnet. Dieser AÜH-Betrag wird im Falle der 

Begrenzung auf sämtliche Steuerzahlungen aus der Steuerzahlung nach geltenden Regeln erstattet. 
1087 Bisher wurde hiervon abweichend die Annahme getroffen, dass es pro Verkaufsstaat nur eine Verkaufseinheit 

eines Split gibt. Weiterhin wird die Annahme getroffen, dass es im Rahmen eines Split pro Produktionsstaat 

eine Produktionseinheit gibt, sodass diese weiterhin einheitlich mit 𝑗 notiert werden. 
1088 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 269. 
1089 Vgl. auch, stellenweise abweichend, ausführend Schreiber (2018), S. 268–269. 
1090 Vgl. OECD (2015e). 
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Aktionspunktes 13 hält einen Mindeststandard fest, zu dessen Umsetzung sich alle OECD- und 

G20-Staaten verpflichtet haben.1091 Mit Stand vom 12. Juli 2019 haben weltweit 76 Länder das 

CbCR implementiert. 12 Länder haben entsprechende Gesetzesentwürfe oder die Absicht, es 

zu implementieren. In den übrigen Ländern, vor allem in Afrika, gibt es bisher keine Entwick-

lungen in Richtung CbCR.1092 Innerhalb des CbCR sollen große multinationale Konzerne, mit 

einem konsolidierten Jahresumsatz von mindestens 750 Mio. Euro, in sogenannten länderbezo-

genen Berichten (Country-by-Country Reports, kurz: CbC-Reports oder Reports) jährlich für 

alle Steuerhoheitsgebiete, in denen sie eine Geschäftstätigkeit ausüben (durch eine steuerlich 

dort ansässige Tochtergesellschaft oder belegene Betriebsstätte), unter anderem über die Höhe 

ihrer Umsatzerlöse, ihrer Vorsteuergewinne und ihrer entrichteten oder noch zu entrichtenden 

Ertragsteuern berichten. Die Informationen sollen in einem Formular angegeben werden.1093 

Die einzelnen Konzerneinheiten (Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten) sowie ihre wich-

tigsten Geschäftstätigkeiten (z.B. Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb) in den 

einzelnen Steuerjurisdiktionen sollen dabei identifiziert werden.1094  

Die Country-by-Country-Reports sollen im Ansässigkeitsstaat der obersten Muttergesellschaft 

des MNU eingereicht werden und zwischen den einzelnen Steuerjurisdiktionen, in denen das 

MNU durch Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten tätig ist, über den automatischen Infor-

mationsaustausch im Rahmen von zwischenstaatlichen Mechanismen (wie dem Übereinkom-

men über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, Doppelbesteuerungsabkommen oder Ab-

kommen über den Informationsaustausch in Steuersachen (TIEA)) ausgetauscht werden.1095 

Die CbC-Reports sollen basierend auf einem standardisierten elektronischen Format, einem so-

genannten XML-Schema, automatisch ausgetauscht werden.1096 Der automatische Austausch 

von CbC-Reports kann auch auf Basis des sogenannten Multilateral Competent Authority Ag-

reement on the Exchange of Country-by-Country Reports (CbC MCAA)1097 anstelle auf Basis 

bilateraler Vereinbarungen vollzogen werden.1098 Diesem sind mit Stand vom 30. August 2019 

82 Länder beigetreten.1099 Nicht darunter sind bisher die Vereinigten Staaten von Amerika. Die 

USA tauschen CbC-Reports aber automatisch auf Basis bilateraler Vereinbarungen, sogenann-

ter Competent Authority Arrangements on the Exchange of Country-by-Country Reports 

                                                 
1091 Vgl. allgemein OECD (2016a), S. 6. 
1092 Vgl. KPMG International Cooperative (2019), S. 1. 
1093 Vgl. OECD (2016b), S. 19, 33–35. 
1094 Vgl. OECD (2016b), S. 34, 39; OECD (2017a), S. 235, 511, 516–517. 
1095 Vgl. OECD (2016b), S. 9–10. 
1096 Vgl. OECD (2016b), S. 11, 42, 52, 66, 71. 
1097 Online abrufbar unter www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/cbc-mcaa.pdf. 
1098 Vgl. z.B. OECD (2019b). 
1099 Vgl. OECD (2019h). 
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(CAAs), aus,1100 mit Stand vom 13. August 2019 etwa mit dem Vereinigten Königreich oder 

Australien, oder sie stehen in entsprechenden Verhandlungen, etwa mit Frankreich oder 

Deutschland.1101  

Sofern ein Land das CbCR nicht implementiert hat und/ oder nicht an einer der Formen des 

Informationsaustauschs teilnimmt, könnten Teile weltweiter Informationen zunächst unzu-

gänglich sein.1102 Innerhalb der EU muss das CbCR von allen Mitgliedsstaaten aufgrund einer 

EU-Richtlinie implementiert werden.1103 Die Mitgliedstaaten der EU sind zum automatischen 

Austausch von CbC-Berichten verpflichtet.1104 Die Ergebnisse des Abschlussberichts der BEPS 

Aktion 13 wurden in die OECD-Verrechnungspreisleitlinien 2017 übernommen.1105 

Die MNE-PSM könnte grundsätzlich an das CbCR als Informationsaustauschelement anknüp-

fen. Innerhalb dieser Arbeit soll von einer detaillierten Diskussion der möglichen Nutzbarkeit 

der CbC-Reports für Informationszwecke der MNE-PSM und u.U. nötiger Anpassungen, Er-

gänzungen oder Pragmatismen oder möglicher Effekte abgesehen werden. Hierzu gehören etwa 

Zeiteffekte1106 und/ oder mit mehreren Besteuerungs- oder Berichtsperioden verbundene Prob-

lematiken.1107 Im Folgenden soll lediglich eine knappe Diskussion einzelner Aspekte des CbCR 

                                                 
1100 Vgl. IRS (2019b). 
1101 Vgl. IRS (2019c). 
1102 Für den Fall, dass Informationen nicht ausgetauscht werden, etwa weil keine Vereinbarung zum Informations-

austausch getroffen wurde, ein vereinbarter Informationsaustausch nicht vollzogen wird oder ein Staat die 

Konzernobergesellschaft nicht zum CbCR verpflichtet, hält die OECD einen sogenannten Zweitmechanismus 

für angemessen, wonach in allen anderen Staaten, als der, in dem die Konzernobergesellschaft ansässig ist, ein 

CbC-Report durch das MNU einzureichen wäre oder ersatzweise, eine andere Konzerngesellschaft als die 

Konzernobergesellschaft mit der Abgabe des CbC-Reports betraut wird und die Steuerjurisdiktion, in der diese 

Gesellschaft ansässig ist, die Reports mit den entsprechend anderen Staaten austauscht. Vgl. OECD (2016b), 

S. 27. Deutschland hat dies in § 138a Abs. 3 und Abs. 4 AO umgesetzt. 
1103 Vgl. EU-Richtlinie 2016/881 bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen 

im Bereich der Besteuerung. Deutschland hat das CbCR in § 138a AO implementiert. 
1104 Vgl. Art. 8aa Abs. 2 EU-Richtlinie 2016/881. 
1105 Vgl. OECD (2017a), S. 20. 
1106 Allgemein kann im Rahmen der PSM isoliert betrachtet ein Zinseffekt dadurch entstehen, dass gezahlte Steuern 

nach geltenden Regeln zeitlich nach deren Zahlung und Meldung angerechnet werden. (Zu Zeiteffekten bei der 

traditionellen Anwendungsform der Anrechnungsmethode vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 932–933; 

Schanz/Schanz (2011), S. 231. Von einer Diskussion der Übertragbarkeit wird abgesehen.) Gezahlte Steuern 

werden im Barwert grundsätzlich durch die zeitlich spätere Anrechnung nicht vollständig neutralisiert. Dies 

könnte als faktischer Anrechnungsüberhang angesehen werden, von dem prinzipiell Buchgewinn- und Inves-

titionsverlagerungsanreize ausgehen könnten, um die Steuerzahlung nach geltenden Regeln und damit den 

AÜH im Barwert zu reduzieren. Dieser Zinseffekt könnte dadurch neutralisiert werden, dass Steuerzahlungen 

entsprechend auf den Zeitpunkt der Steueranrechnung verzinst werden. Siehe hierzu analog 3.3.2.5 Schluss-

folgerungen und Optionen und die entsprechenden Nachweise. 
1107 Bei Zugrundelegung der CbC-Reports für Informationszwecke der MNE-PSM würde sich die Frage stellen, 

ob bei Berücksichtigung mehrerer Berichts- und Besteuerungsperioden, die Besteuerungsgrößen (Vorsteuer-

gewinne und gezahlte Steuern (Ertragsteuern); siehe hierzu 4.5.3.3.1; 4.5.3.3.2) den korrespondierenden Um-

satzerlösen zu einem u.U. späteren Zeitpunkt zugeordnet werden sollten oder in der jeweiligen Berichtsperiode, 

unabhängig von einer inhaltlichen Korrespondenz, auf Basis der Umsatzerlöse der betrachteten Periode den 

Verkaufsstaaten zugeteilt werden sollten. Eine Zuordnung zu korrespondierenden Umsatzerlösen würde die 

Berücksichtigung von CbC-Reports mehrerer Perioden sowie eine Nachverfolgung der zu Marktleistungen 

führenden Transaktionen auch im Rahmen der MNE-PSM nötig machen, was jedoch bei einer konzernweiten 
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oder ein entsprechender Hinweis auf Problematiken bei bzw. auf Unterschiede und ggf. not-

wendige Anpassungen bei Nutzung des CbCR für Informationszwecke der MNE-PSM vorge-

nommen werden. 

Grundsätzlich könnten sich bei Nutzung der CbC-Reports Unterschiede gegenüber der MNE-

PSM durch die in den Reports verwendbaren Datenquellen und die entsprechenden Rechnungs-

legungsgrundsätze1108, aus der Währung, in der die Daten dargestellt werden sollen,1109 oder 

aus der Berichtsperiode1110 ergeben. Entsprechende Anpassungen bezüglich Rechnungslegung, 

Währung und u.U. des Besteuerungszeitraumes wären für Zwecke der MNE-PSM vorzuneh-

men bzw. zu diskutieren.1111 

Die CbC-Reports sollen grundsätzlich 12 Monate nach dem Ende des Berichtswirtschaftsjahres 

des MNU durch die Konzernobergesellschaft eingereicht werden.1112 Zwischen den Staaten 

sollen CbC-Reports grundsätzlich innerhalb von 15 Monaten nach dem Ende des Wirtschafts-

jahres, auf das sie sich beziehen, ausgetauscht werden.1113 Sofern die Besteuerung und Anrech-

nung nach der MNE-PSM auf den CbC-Reports basieren sollten, könnte also eine Zeitspanne 

zwischen dem Ende des Berichtswirtschaftsjahres und der Zugrundelegung der entsprechenden 

Daten zu Umsatzerlösen, Vorsteuergewinnen und Ertragsteuern im Verkaufsstaat (siehe hierzu 

genauer die folgenden Abschnitte) im Rahmen der MNE-PSM von mindestens 15 Monaten 

entstehen, je nach tatsächlicher Einreichung der Reports durch die Unternehmen, Austausch 

                                                 
Anwendung der MNE-PSM im Gegensatz zu den transaktionskettenbasierten Formen der PSM gerade vermie-

den werden kann bzw. soll. Durch eine Zuordnung von Vorsteuergewinnen und Ertragsteuern zu späteren Um-

satzerlösen und Berücksichtigung dieser im Rahmen der MNE-PSM in den Verkaufsstaaten könnte es grund-

sätzlich zu Zeiteffekten kommen. Dies soll nicht näher thematisiert werden. 
1108 Es können etwa Daten aus der Konzernberichterstattung, aus den handelsrechtlichen Einzelabschlüssen oder 

aus der internen Rechnungslegung verwendet werden. Die Angaben zu Umsatzerlösen, Gewinnen und Steuern 

müssen nicht mit dem Konzernabschluss in Einklang gebracht werden. Insbesondere müssen keine Anpassun-

gen bezüglich unterschiedlicher Rechnungslegungsgrundsätze vorgenommen werden. Vgl. OECD (2016b), 

S. 36. Die CbC-Reports enthalten demnach grundsätzlich nicht an einheitliche (steuerliche) Rechnungsle-

gungsgrundsätze angepasste Daten. Vgl. auch Kraft/Heider (2017), S. 1357–1358. Die zum Ausfüllen des For-

mulars verwendeten Datenquellen sollten im Abschnitt „Zusätzliche Informationen“ des Musterformulars kurz 

beschrieben werden. Vgl. OECD (2016b), S. 36. 
1109 Sämtliche Beträge sollten grundsätzlich in die ausgewiesene funktionale Währung der obersten Konzernmut-

tergesellschaft umgerechnet werden. Vgl. OECD (2016b), S. 36. 
1110 Das Formular sollte sich grundsätzlich auf das Wirtschaftsjahr der Konzernobergesellschaft beziehen. Vgl. 

OECD (2016b), S. 36. Dieser Zeitraum muss nicht zwangsläufig dem Besteuerungszeitraum entsprechen, der 

üblicherweise dem Kalenderjahr entspricht. Vgl. z.B. §§ 240 Abs. 2, 242 Abs. 1, 299 HGB; § 25 Abs. 1 EStG; 

§ 7 Abs. 3 KStG. Vgl. auch Grotherr (2016), S. 1000. 
1111 Die benötigten Daten aus den CbC-Reports müssten von den Verkaufseinheiten bzw. -staaten an deren steuer-

liche Gewinnermittlungsregeln sowie ggf. an deren Besteuerungszeitraum und Währung angepasst werden. 

Siehe hierzu auch die allgemeinen Beschreibungen unter 4.3 Allgemeine Vorgehensweise des Mechanismus 

und Komplexitätskosten. Um Anpassungen vorzunehmen, würden Informationen zur Gewinnermittlung, den 

zugrundeliegenden Wirtschaftsjahren und der Art der zugrundeliegenden Daten aus dem jeweiligen Steuerho-

heitsgebiet benötigt. Diese könnten, wie die Beschreibung der verwendeten Datenquellen (siehe oben), inner-

halb der Rubrik „Zusätzliche Informationen“ kurz beschrieben werden. 
1112 Vgl. OECD (2016b), S. 46; Art. 8aa Abs. 1 EU-Richtlinie 2016/881. 
1113 Vgl. OECD (2016b), S. 52; Art. 8aa Abs. 4 EU-Richtlinie 2016/881. 
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durch die Staaten und anschließender Besteuerung nach der MNE-PSM. Von daraus folgenden 

möglichen Zinseffekten soll abgesehen werden. 

4.5.3.3.1 Aggregierung der Vorsteuergewinne für Zwecke der MNE-PSM 

In den CbC-Reports sind die Vorsteuergewinne oder -verluste1114 aggregiert für die einzelnen 

Steuerhoheitsgebiete, in denen sich Gesellschaften oder Betriebsstätten des MNU befinden, an-

zugeben.1115 Im Rahmen der MNE-PSM sollen grundsätzlich die am Markt realisierten Ge-

winne des MNU im Bestimmungsland besteuert und so Steuerplanungsanreize vermieden wer-

den.1116 Deshalb sollen prinzipiell bei Anwendung der MNE-PSM die gesamten konzernexter-

nen Verkaufserlöse sowie Kosten zur Bestimmung des aufzuteilenden Gesamtgewinns des 

MNU ermittelt und aggregiert werden.1117 Innerhalb der CbC-Reports sind zwar grundsätzlich 

die für Zwecke der MNE-PSM benötigten konzernexternen Verkaufserlöse1118, jedoch nicht die 

primären Kosten innerhalb der einzelnen Steuerhoheitsgebiete anzugeben. Für Zwecke der 

(MNE-)PSM könnten anstelle der konzernexternen Verkaufserlöse und Kosten auch einzelne 

Vorsteuergewinne der MNU-Einheiten aggregiert werden. Es wurde gezeigt, dass wenn von 

unterschiedlichen Besteuerungsperioden abgesehen wird, konzerninterne Transaktionen sich 

im Rahmen der Aggregierung von Vorsteuergewinnen neutralisieren.1119 In Summe, d.h. in ab-

soluten Zahlen, führt die separate Zusammenrechnung primärer Erträge und Aufwendungen 

grundsätzlich stets zum gleichen Ergebnis wie die Aggregierung von nach dem Trennungsprin-

zip ermittelten Gewinnen der einzelnen MNU-Einheiten.1120 Bei der Zusammenrechnung von 

Vorsteuergewinnen kann es aber grundsätzlich zur Besteuerung von Zwischengewinnen (im 

Rahmen der MNE-PSM in den Verkaufsstaaten) kommen, d.h. zur Besteuerung noch nicht am 

Markt realisierter Gewinne in einzelnen Konzerngesellschaften, wenn konzerninterne Transak-

tion und Marktrealisation aus MNU-Sicht in unterschiedliche Besteuerungsperioden fallen 

(Zeiteffekt).1121 Eine mögliche Besteuerung von Zwischengewinnen bei einer Aggregierung der 

Vorsteuergewinne könnte im Rahmen der (MNE-)PSM zur Reduzierung von Komplexität in 

                                                 
1114 Von Vorsteuerverlusten soll abgesehen werden. 
1115 Vgl. OECD (2016b), S. 33, 37; OECD (2015e), S. 29, 33. 
1116 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266–267, 269. 
1117 Siehe hierzu auch 4.3.1 Koordination und Kooperation. 
1118 Siehe hierzu 4.5.3.3.3 Aggregierung der Umsatzerlöse für Zwecke der MNE-PSM. 
1119 Siehe hierzu 4.5.2.2 Beispiel VC-PSM. Vgl. auch Schreiber (2018), S. 267. 
1120 Vgl. z.B. Scheuchzer (1994), S. 45–46. 
1121 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 267. Vgl. analog Schreiber (2004), S. 224; Schreiber (2013a), S. 11. Vgl. zur 

Besteuerung von Zwischengewinnen im geltenden System z.B. Schreiber (2017), S. 600. Vgl. ausführlich auch 

Scheuchzer (1994), S. 45–46. Siehe zu dieser Thematik auch 4.3.1 Koordination und Kooperation und die 

entsprechenden Nachweise. Vgl. zur Zwischengewinneliminierung auch Oestreicher et al. (2008), S. 334–335. 
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Kauf genommen werden.1122 Die Informationen über Vorsteuergewinne aus den CbC-Reports 

wären damit prinzipiell im Rahmen der MNE-PSM nutzbar. Von einer weiterführenden Dis-

kussion alternativer Möglichkeiten des Berücksichtigungszeitpunktes im Rahmen der MNE-

PSM (siehe auch oben) sowie möglicher (weiterer) resultierender Steuerplanungs- sowie Zeit-

effekte unter Einbezug mehrerer Besteuerungs- und Berichtsperioden bei Aggregierung der 

Vorsteuergewinne im Vergleich zur separaten Zusammenrechnung der primären Aufwendun-

gen und Erträge soll abgesehen werden. 

4.5.3.3.2 Aggregierung der Ertragsteuern für Zwecke der MNE-PSM 

In den CbC-Reports sollen aggregiert für die Steuerhoheitsgebiete entrichtete, d.h. im Wirt-

schaftsjahr gezahlte, sowie (noch) zu entrichtende Ertragsteuern für das laufende Jahr angege-

ben werden.1123 Die im Wirtschaftsjahr entrichteten Ertragsteuern (auf Kassenbasis) beziehen 

sich dabei auf die in dem betreffenden Berichtsjahr tatsächlich gezahlten Steuern, unabhängig 

davon, auf welche Wirtschaftsjahre sich die Gewinne beziehen, auf die diese Steuerzahlungen 

entfallen.1124 Die zu entrichtenden Ertragsteuern für das laufende Jahr beziehen sich auf die 

geschuldete Steuer auf zu versteuernde Gewinne des betrachteten Wirtschaftsjahres, unabhän-

gig davon ob die Steuern gezahlt wurden (laufende Steueraufwendungen).1125 Sie sollen nur 

Tätigkeiten des laufenden Jahres betreffen.1126 Sie können damit bereits entrichtete oder noch 

zu entrichtende Ertragsteuern umfassen,1127 wobei entscheidend ist, dass sie sich auf das lau-

fende Geschäftsjahr beziehen.1128 Im Rahmen der MNE-PSM soll die Summe der tatsächlich 

gezahlten Steuern1129 nach geltenden Regeln angerechnet werden. Würden die CbC-Reports als 

                                                 
1122 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 267. Ansonsten müssten entweder, zusätzlich zu den in den CbC-Reports an-

gegebenen Vorsteuergewinnen, die in den Reports nicht angegebenen konzernexternen Kosten ermittelt wer-

den oder aber die Zwischengewinne gesondert ermittelt und eliminiert bzw. der MNU-Gewinn ohne Zwischen-

gewinne ermittelt werden. Vgl. zu letzteren Schreiber (2018), S. 266-268, 269. 
1123 Vgl. OECD (2016b), S. 33, 37–38. 
1124 Die gezahlten Ertragsteuern einer Einheit sollten alle entrichteten Steuern dieser Einheit im eigenen und in 

anderen Steuerhoheitsgebieten umfassen, unabhängig vom Steuerzahler, mithin auch Quellensteuern der Ein-

heit. Vgl. OECD (2016b), S. 37–38. 
1125 Latente Steuern und Steuerrückstellungen sollen nicht enthalten sein. Vgl. OECD (2016b), S. 38. 
1126 Vgl. OECD (2016b), S. 38. 
1127 Sie können etwa auch Steuerzahlungen auf Basis einer vorläufigen Steuerschuldschätzung enthalten. Vgl. 

OECD (2019e), S. 10. 
1128 Vgl. OECD (2016b), S. 38, (2019e), S. 10; vgl. im Rahmen der Anwendung nach deutschem Recht Grotherr 

(2016), S. 1000. 
1129 So etwa auch im Rahmen von § 34c EStG (§ 34c Abs. 1 Satz 1 EStG). Auch gehen grundsätzlich nur tatsäch-

liche Steuerzahlungen in das Entscheidungskalkül von Investoren ein (vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 674), so-

dass diese zur Vermeidung von Gewinnverlagerungsanreizen neutralisiert werden sollten. 
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Informationsquelle der MNE-PSM zugrunde gelegt, sollten grundsätzlich die entrichteten Er-

tragsteuern (auf Kassenbasis) (die tatsächlich gezahlten Ertragsteuern) in die Steueranrechnung 

eingehen, auch wenn diese sich auf Vorsteuergewinne anderer Perioden beziehen können.1130  

Zu beachten wäre, dass sobald die MNE-PSM eingeführt wäre und angewandt würde, auch 

unter der MNE-PSM gezahlte Steuern grundsätzlich als gezahlte Ertragsteuern gelten wür-

den.1131 Diese dürften aber nicht in den Anrechnungsbetrag eingehen, da nur solche Steuern 

nach geltenden Regeln angerechnet werden sollen und PSM-Steuern definitiv sein sollen. Es 

würden ansonsten Steuern angerechnet, auf die bereits angerechnet wurde. Es wäre bei Einfüh-

rung und Anwendung der MNE-PSM mithin einheitlich zu regeln, dass MNE-PSM-Steuern 

entweder gänzlich nicht in die Ertragsteuern in den CbC-Reports eingehen, oder gesondert auf-

zuführen wären. Diese wären für Zwecke der Anrechnung entsprechend nicht zu aggregieren. 

Von einer Diskussion, dass Ertragsteuern auch weitere Steuerarten als die Körperschaftsteuer 

enthalten können,1132 wird hier abgesehen, da die vorliegende Arbeit sich auf eine Diskussion 

für Zwecke der Körperschaftsteuer beschränkt.1133 

4.5.3.3.3 Aggregierung der Umsatzerlöse für Zwecke der MNE-PSM 

Innerhalb der CbC-Reports sollen für alle Steuerhoheitsgebiete, in denen das MNU durch Ge-

sellschaften oder Betriebsstätten steuerlich vertreten ist, die Umsatzerlöse gesamt sowie die 

Umsatzerlöse separat sowohl gegenüber fremden Dritten als auch gegenüber verbundenen1134 

Unternehmen angegeben werden.1135 Für Informationszwecke der MNE-PSM würden Informa-

tionen zu den externen Umsatzerlösen, d.h. zu solchen Umsatzerlösen gegenüber fremden Un-

ternehmen wie auch gegenüber fremden privaten Kunden, nicht aber zu solchen Umsatzerlösen 

                                                 
1130 Diese Problematik soll nicht weitergehend diskutiert werden (siehe oben). 
1131 Vgl. analog Grotherr (2016), S. 1000. 
1132 Laut dem OECD-Abschlussbericht zum Aktionspunkt 13 sind die an Steuerhoheitsgebiete direkt entrichteten 

Steuern bzw. Steueraufwendungen auf zu versteuernde Gewinne oder Verluste anzugeben (vgl. OECD 

(2016b), S. 38), was grundsätzlich auch weitere Ertragsteuern, wie in Deutschland die Gewerbesteuer, ein-

schließen kann (vgl. z.B. Scheffler (2016), S. 31; Dautzenberg/Eggert (2018)). 
1133 Siehe hierzu 1.4 Fokus und Eingrenzungen. 
1134 Der Abschlussbericht oder die EU-Richtlinie definieren nicht unmittelbar, was in diesem Fall als verbundenes 

Unternehmen anzusehen ist. Allerdings beinhaltet die Definition des Begriffs Konzern (durch Eigentum oder 

Beherrschung) verbundene Unternehmen, was darauf schließen lässt, dass verbundene Unternehmen Konzern-

unternehmen sind. Vgl. z.B. OECD (2016b), S. 43. Die Leitlinien der OECD zur einheitlichen Umsetzung des 

CbCR stellen klar, dass Konzernunternehmen als verbundene Unternehmen für Zwecke des Ausweises der 

Umsatzerlöse gegenüber verbundenen Unternehmen anzusehen sind. Vgl. OECD (2019e), S. 8. Entsprechend 

sind in der deutschen Implementierung des CbCR nahestehende Unternehmen nach § 138a Abs. 2 Nr. 1 Buchst. 

a AO solche, die in den Konzernabschluss einzubeziehen sind. Sie werden also nicht nach den Grenzen des § 

1 Abs. 2 AStG abgegrenzt (siehe hierzu auch 4.5.3.1 Konzeption), sondern nach den Grenzen für das CbCR 

und entsprechend nach denen für den Konsolidierungskreis für Zwecke des Konzernabschlusses. Vgl. 

Kraft/Heider (2017), S. 1357; Grotherr (2016), S. 998. 
1135 Vgl. OECD (2016b), S. 37. 
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gegenüber verbundenen Unternehmen benötigt. Die Formulierung „fremde Dritte“ kann private 

Kunden wie Unternehmenskunden beinhalten. Grundsätzlich könnte demzufolge für Zwecke 

der MNE-PSM die Summe der externen Verkaufserlöse durch das Summieren der Angaben 

über die Umsatzerlöse gegenüber fremden Dritten aus den CbC-Reports über alle Steuerho-

heitsgebiete errechnet werden. Die englischen Versionen des OECD-Abschlussberichtes des 

Aktionspunktes 13 sowie der relevanten EU-Richtlinie enthalten die allgemeine Formulierung 

der „unrelated parties“1136. Auch diese Formulierung kann, wie „fremde Dritte“, grundsätzlich 

private Kunden enthalten. In den Erläuterungen der deutschen Übersetzungen des OECD Ab-

schlussberichtes sowie der EU-Richtlinie findet sich zwar auch die Übersetzung der fremden 

Dritten.1137 Allerdings wird in den Musterformularen, die in diesen Dokumenten enthalten sind, 

nur nach nahestehenden Unternehmen und fremden Unternehmen unterschieden.1138 Deutsch-

land hat im Rahmen der Implementierung des CbCR in nationales Recht in § 138a Abs. 2 Nr. 

1 Buchst. a AO die Formulierung „Umsatzerlöse (…) mit fremdem Unternehmen“ übernom-

men.1139 Auch Österreich übernimmt in dem Verrechnungspreisdokumentationsgesetz die 

Übersetzung „fremde Unternehmen“.1140 Demzufolge könnten in den CbC-Reports nicht alle 

externen Umsatzerlöse enthalten sein, sondern nur solche gegenüber Unternehmenskunden, 

was für Zwecke der MNE-PSM nicht ausreichend wäre. Sofern die Angaben innerhalb der 

CbC-Reports bezüglich der externen Umsatzerlöse (zumindest für Deutschland und Österreich) 

unvollständig wären, müssten sie für Zwecke der MNE-PSM ergänzt (bei nur fremden Unter-

nehmen) bzw. konkretisiert (bei fremden Dritten) werden. Soweit auch Umsatzerlöse gegen-

über fremden privaten Kunden in den Umsatzerlösen gegenüber fremden Dritten enthalten sind, 

können durch die Summierung dieser über alle Steuerhoheitsgebiete die weltweiten externen 

Umsatzerlöse des MNU 𝑆 festgestellt werden.1141 Diese könnten in die Bestimmung der Ver-

kaufsfaktoren1142 sowie auch des aufzuteilenden Gewinns (wenn von den Verkaufserlösen die 

gesamten primären Kosten abgezogen werden sollen) eingehen. 

                                                 
1136 Vgl. OECD (2015e), S. 29, 33; Section III A, B EU-Council Directive 2016/881. 
1137 Vgl. OECD (2016b), S. 37; Abschnitt III B EU-Richtlinie 2016/881. 
1138 Vgl. OECD (2016b), S. 33; Abschnitt III A EU-Richtlinie 2016/881. 
1139 So auch im Gesetzesentwurf des § 138a AO (vgl. BT-Drucksache 18/9536 v. 05.09.2016, S. 38) sowie die 

deutsche Finanzverwaltung (vgl. BMF-Schreiben v. 11.07.2017). 
1140 Vgl. Anlage 1 VPDG. 
1141 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 269. 
1142 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 269. 
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Gemäß dem OECD-Abschlussbericht soll die „Summe der Umsatzerlöse aller Geschäftseinhei-

ten des multinationalen Konzerns im jeweils betrachteten Steuerhoheitsgebiet, die durch Ge-

schäftsvorfälle mit fremden Dritten erzielt wurden“ angegeben werden.1143 Mögliche Unter-

schiede zu der nötigen Zuordnung von Umsatzerlösen zum Bestimmungsland1144 sollen nicht 

diskutiert werden. 

Die Informationen in den CbC-Reports sind aggregiert für Steuerhoheitsgebiete und nicht für 

einzelne Einheiten anzugeben. Den CbC-Reports könnten damit in der Regel nicht die Ver-

kaufserlöse 𝑠𝑣,𝑖 einer Verkaufseinheit in einem Verkaufsstaat, die ihr nach dem Mechanismus 

zuzuordnen wären, entnommen werden, um den Verkaufsfaktor dieser Einheit zu bestimmen. 

Verkaufsfaktoren könnten so prinzipiell nur pro Steuerhoheitsgebiet, d.h. Verkaufsstaat, be-

stimmt werden. 

Zu beachten ist, dass Umsatzerlöse gegenüber fremden Unternehmen auch solche Umsatzerlöse 

mit zwar assoziierten Unternehmen, etwa im Sinne des § 1 Abs. 2 AStG, aber nicht mit ver-

bunden Unternehmen im Sinne der Konzernbilanzierung enthalten können.1145 Sofern die ein-

zubeziehenden Umsatzerlöse an dieser Schwelle abzugrenzen sind, könnten Verkaufsfaktoren 

oder ggf. aufzuteilende Gewinne (siehe oben), z.B. durch Verrechnungspreisgestaltungen, ma-

nipuliert werden.1146 

4.5.3.3.4 Betriebsstätten 

Das CbCR umfasst Tochtergesellschaften und Betriebsstätten.1147 Der Begriff der Betriebsstätte 

bestimmt sich hierbei wohl nach nationalen Regelungen, da zum einen das CbCR national im-

plementiert werden soll1148 und zum anderen keine Betriebsstättendefinition in dem Abschluss-

bericht, den OECD-Verrechnungspreisleitlinien, der einschlägigen EU-Richtlinie1149 oder der 

Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch länderbe-

zogener Berichte gegeben ist. § 1 Abs. 2 der Mehrseitigen Vereinbarung regelt, dass grundsätz-

lich nationale Vorschriften angewandt werden sollen, sofern ein Begriff in der Vereinbarung 

                                                 
1143 Vgl. OECD (2016b), S. 37. Die englische Formulierung lautet entsprechend: “the sum of revenues of all the 

Constituent Entities of the MNE group in the relevant tax jurisdiction generated from transactions with inde-

pendent parties”. OECD (2015e), S. 33. 
1144 Siehe hierzu 3.1 Besteuerung im Bestimmungsland. 
1145 Vgl. z.B. Grotherr (2016), S. 999; Kraft/Heider (2017), S. 1357; sowie im Umkehrschluss OECD (2019e), 

S. 8. 
1146 Die grundsätzliche Manipulationsmöglichkeit an den MNU-Grenzen für Zwecke der MNE-PSM ist ein gene-

reller Nachteil dieser Grenze. Siehe hierzu auch 4.3 Allgemeine Vorgehensweise des Mechanismus und Kom-

plexitätskosten; 4.5.3.1 Konzeption, und die entsprechenden Nachweise. 
1147 Vgl. OECD (2016b), S. 35; Anhang III Abschnitt 1 EU-Richtlinie 2016/881; § 138a Abs. 1 und Abs. 2 AO. 
1148 Siehe hierzu 4.5.3.3 Nutzung des Country-by-Country Reporting für Zwecke der MNE-PSM. 
1149 EU-Richtlinie 2016/881. 
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nicht definiert ist.1150 Bei einer koordinierten Einführung eines erweiterten Betriebsstättenbe-

griffs im Rahmen der MNE-PSM in nationales sowie DBA-Recht,1151 wären diese Verkaufs-

Betriebsstätten möglicherweise auch durch das CbCR abgedeckt und ein Verweis auf nationale 

Regelungen für Zwecke der Bestimmung von Betriebsstätten im Rahmen des CbCR grundsätz-

lich konsistent mit der MNE-PSM. 

Die anzugebenden Informationen sollen in Bezug auf das Steuerhoheitsgebiet angegeben wer-

den, in dem sich die Betriebsstätte befindet und nicht, in der sich die Einheit befindet, der sie 

angehört.1152 Von einer Diskussion, ob Verkaufserlöse im Rahmen der Reports den Verkaufsbe-

triebsstätten nach PSM-Regeln zugeordnet würden,1153 soll hier abgesehen werden. 

4.5.3.3.5 Fazit: Nutzung des CbCR als Informationsaustauschelement im Rahmen 

der MNE-PSM 

Es wurde ersichtlich, dass die Implementierung des CbCR und der Informationsaustausch der 

CbC-Reports (noch) nicht weltweit sind. In einem Einzelfall müsste das gesamte MNU von 

dem CbCR abgedeckt sein, wenn keine anderen Informationsinstrumente genutzt werden soll-

ten. In der welt- bzw. OECD-weiten Anwendung der MNE-PSM wäre die nötige CbCR-Abde-

ckung welt- bzw. OECD-weit. Eine Verknüpfung der MNE-PSM mit dem CbCR würde zu-

sätzlichen Einigungs-, Koordinations- und Kooperationsbedarf auf der Implementierungsebene 

mit sich bringen, könnte jedoch andererseits im Rahmen der MNE-PSM bestehenden Informa-

tionsbedarf prinzipiell decken. 

Das CbCR soll der Informationsversorgung der beteiligten Steuerhoheitsgebiete dienen. Primär 

geht es im Rahmen des CbCR daher um den Informationsfluss zwischen Staaten sowie zwi-

schen Unternehmen und Staaten. Im Rahmen der PSM sollten die beteiligten Staaten zunächst 

durch die zu erstellenden Steuererklärungen der bzw. für die Verkaufseinheiten mit den zur 

Besteuerung notwendigen Informationen versorgt werden.1154 Das CbCR könnte diese Infor-

mationen unterstützen bzw. verifizieren, oder die MNE-PSM könnte primär auf den Informati-

onen des CbCR aufbauen. Wichtig wäre hierbei allerdings, dass beide Informationsquellen 

(Steuererklärungen und CbCR) auf einheitlichen Regeln beruhen bzw. ansonsten entsprechende 

Anpassungen vorgenommen werden. Das CbCR könnte auch den Informationsfluss und die 

                                                 
1150 Vgl. OECD (2016b), S. 51–52. 
1151 Siehe hierzu 3.1 Besteuerung im Bestimmungsland. 
1152 Vgl. OECD (2016b), S. 35. 
1153 Siehe hierzu auch 4.5.3.3.3 Aggregierung der Umsatzerlöse für Zwecke der MNE-PSM. 
1154 Siehe hierzu auch 4.3 Allgemeine Vorgehensweise des Mechanismus und Komplexitätskosten. 
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Koordination der MNE-PSM innerhalb des MNU unterstützen. So könnten die Verkaufseinhei-

ten (oder die für deren Deklaration verantwortlichen Einheiten), die MNU-weite Informationen 

zur Besteuerung benötigen, über die CbC-Reports über die Konzernmuttergesellschaft mit den 

Informationen versorgt werden. Denn es könnte möglich sein, dass die Verkaufseinheiten man-

gels Beherrschung außer über die beherrschende Muttergesellschaft gar nicht an die Informati-

onen anderer Konzern(schwester)gesellschaften gelangen.1155 Die Konzernmuttergesellschaft 

würde die CbC-Reports damit nicht nur an die für sie zuständige Finanzverwaltung übermitteln, 

die diese an die anderen Länder übermittelt, in denen das MNU tätig ist, sondern sie würde es 

auch an die Verkaufseinheiten oder die für deren Besteuerung verantwortlichen Einheiten wei-

terreichen. 

Insoweit das CbCR durchgeführt wird, sind die länderbezogenen Informationen in und von al-

len teilnehmenden Staaten vorhanden, in denen ein MNU tätig ist. Eine Ausweitung der PSM 

auf den gesamten Konzern wäre damit unproblematisch, da die durch das CbCR bereitgestellten 

Informationen konzernweit vorlägen, sodass ein konzernweiter Informationsbedarf grundsätz-

lich abgedeckt werden könnte.1156 Eine Koppelung der MNU-Definition für Zwecke der MNE-

PSM an diejenige des CbCR sowie an die Anwendungsgrenze1157 wäre bei Nutzung der CbC-

Reports für Informationszwecke der MNE-PSM sinnvoll bzw. notwendig.  

Im Ergebnis könnte das CbCR im Rahmen der MNE-PSM grundsätzlich, d.h. eingeschränkt 

oder im Ausgangspunkt, nutzbar sein und die MNE-PSM könnte daran anknüpfen, sodass das 

CbCR prinzipiell als Informationsgrundlage für die MNE-PSM dienen könnte. Es wären aller-

dings Anpassungen, Ergänzungen, Klarstellungen1158 und erleichternde Regelungen notwendig 

bzw. zu erwägen, wenn die CbC-Reports unmittelbar ohne Hinzuziehung weiterer zwischen-

staatlicher Informationsquellen oder Informationen von den betroffenen MNUs genutzt werden 

sollten. 

  

                                                 
1155 Diese Problematik besteht grundsätzlich auch entsprechend im Rahmen der TPSM. Vgl. z.B. OECD (2017b), 

S. 5, (2018b), S. 13; Blough et al. (2018), S. 9. 
1156 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 268–269. 
1157 Siehe hierzu auch 4.3.1 Koordination und Kooperation. Vgl. auch Schreiber (2018), S. 269. 
1158 So merkt auch Grotherr an, dass bezüglich der Anwendung des CbCR auf Basis der deutschen Regelungen 

noch viel Rechtsunsicherheit gegeben ist. Vgl. Grotherr (2016), S. 992. 
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4.5.3.4 Vergleichende und zusammenfassende Diskussion 

Die MNE-PSM ist keine transaktionskettenbasierte PSM-Form mehr. Durch die konzernweite 

Anwendung des Mechanismus erstreckt sich im Rahmen der MNE-PSM ein Split über das ge-

samte MNU im Vergleich zur IP- und VC-PSM, bei deren Anwendung sich ein Split auf sepa-

rate Transaktionsketten im MNU erstreckt. Die Splits sind bei der MNE-PSM also grundsätz-

lich größer als bei den transaktionskettenbasierten PSM-Formen. Damit dehnt sich der Koordi-

nations-, Kooperations-, Informations- und Einigungsbedarf eines Split im Rahmen der MNE-

PSM auf das gesamte MNU aus, sodass diese Bedarfe innerhalb eines Split im Vergleich zur 

IP- und VC-PSM grundsätzlich steigen.1159 

Der MNU-weite Informationsbedarf könnte grundsätzlich im Ausgangspunkt durch das CbCR 

gedeckt werden,1160 doch bestünde weiterer Einigungs-, Koordinations- und Kooperationsbe-

darf in Bezug auf dessen Anwendung und Implementierung im Rahmen der MNE-PSM sowie 

auf die diesbezüglichen nötigen Änderungen, Klarstellungen, Ergänzungen und/ oder Anpas-

sungen. Das CbCR könnte ein Indiz dafür sein, dass ein zwischenstaatlicher MNU-weiter In-

formationsaustausch für Zwecke der MNE-PSM funktionieren könnte.1161 

Eine Anwendung des Mechanismus in der Form der MNE-PSM auf Konzerne im Sinne des 

CbCR ab einer Jahresumsatzgrenze von 750 Mio. Euro begrenzt zum einen die mit der PSM 

verbundenen Erhebungs- und Befolgungskosten auf diese Unternehmen1162 und gleichzeitig 

sollte die meiste Steuerplanung von entsprechend größeren Unternehmen ausgehen,1163 sodass 

eine Eingrenzung aus dieser Sicht weniger schädlich oder gar sinnvoll sein könnte. Außerdem 

wird der Informationszugriff im Konzern bei tendenziell höheren Beteiligungsquoten (etwa im 

Vergleich zu § 1 AStG) und damit stärkeren Einflussmöglichkeiten (Beherrschung) erleich-

tert.1164  

                                                 
1159 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266, 269. Es ist zu beachten, dass falls der IP-PSM bzw. VC-PSM einerseits 

und der MNE-PSM andererseits unterschiedliche MNU-Definitionen zugrunde liegen, die IP-PSM und VC-

PSM etwa u.U. an niedrigere Beteiligungsgrenzen anknüpfen als die MNE-PSM (siehe hierzu 4.3.1 Koordina-

tion und Kooperation), MNUs für Zwecke der IP- und VC-PSM umfangreicher sein können als für Zwecke 

der MNE-PSM. Die hier diskutierten Komplexitäten wären demnach nicht unmittelbar miteinander vergleich-

bar, etwa, wenn von einem MNU-weiten Koordinations- und Kooperationsbedarf die Rede ist. Im Rahmen der 

hier vorgenommenen Diskussionen soll daher grundsätzlich von möglichen Unterschieden in der MNU-Ab-

grenzung abgesehen werden. Die Auswirkungen unterschiedlicher MNU-Abgrenzungen auf Steuerplanung 

und Komplexität sollen nicht im Detail diskutiert werden. 
1160 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 268, 269. Wenn auch die OECD explizit betont, dass das CbCR keine detail-

lierte Verrechnungspreisanalyse ersetzen und stattdessen als Grundlage einer globalen formelhaften Ge-

winnaufteilung genutzt werden solle. Vgl. OECD (2016b), S. 19. 
1161 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 268–269. 
1162 Vgl. entsprechend OECD (2016b), S. 25. Vgl. auch Schreiber (2018), S. 269. 
1163 Vgl. z.B. Desai et al. (2006); Davies et al. (2018). 
1164 Vgl. Czakert (2008), S. 161. 
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Dadurch, dass das MNU nicht mehr in einzelne Splits (Transaktionsketten) zerlegt werden 

muss, entfällt die damit verbundene Komplexität, die sich auf das gesamte MNU erstrecken 

kann, insbesondere der Abgrenzungsbedarf und das Konsistenzerfordernis sowie die Proble-

matik der Gemeinkostenallokation. Einzelne Transaktionsketten müssen nicht mehr identifi-

ziert und transaktionsweise nachverfolgt werden.1165 Die u.U. aufwendige und im Rahmen der 

PSM anpassungsbedürftige Prozesskostenrechnung ist für Zwecke der MNE-PSM nicht mehr 

erforderlich. Außerdem entfallen die Steuerplanungsmöglichkeiten in der Verkaufserlös- und 

Kostenallokation zwischen verschiedenen Splits.1166 

Wie im Rahmen der VC-PSM gibt es im Rahmen der MNE-PSM grundsätzlich keinen endgül-

tig traditionell besteuerten Bereich, sodass es, aufgrund der MNU-weiten Anwendung des Me-

chanismus, prinzipiell keine Gewinnverlagerungsanreize innerhalb von MNUs gibt. Entspre-

chend gibt es keine Anreize, Verkaufserlöse und/ oder Kosten zwischen dem traditionell be-

steuerten Bereich und dem PSM-Bereich zu verlagern.  

Die Anwendung des Mechanismus wäre, wie im Rahmen der VC-PSM, allein von der Voraus-

setzung der MNU-Angehörigkeit abhängig. Dadurch gibt es keinen Abgrenzungsbedarf, keinen 

Einigungsbedarf, kein Konsistenzerfordernis und keinen Steuerplanungsspielraum bezüglich 

der Anwendungsvoraussetzung der IP-Involvierung. Je nach MNU-Definition und -Abgren-

zung bestehen diese Komplexitätsaspekte bezüglich der allgemeinen Anwendungsvorausset-

zung des Mechanismus auf potentielle MNU-Einheiten.1167 Im Rahmen der MNE-PSM besteht 

also kein Raum, dem Mechanismus auszuweichen, außer durch das Umgehen der MNU-Defi-

nition selbst. 

Buchgewinnverlagerungsanreize mittels konzerninterner Transaktionen bestünden möglicher-

weise in Abhängigkeit der MNU-Definition und -Abgrenzung zwischen Unternehmen, die de-

finitionsgemäß nicht dem MNU und damit dem PSM-Split angehören, aber dennoch unter ge-

wissem Einfluss des MNUs stehen, d.h. nahe stehend sind.1168 

Wie im Rahmen der VC-PSM bestünden für Zwecke der MNE-PSM, zumindest innerhalb von 

MNUs, keine u.U. parallelen Betriebsstättenbegriffe zur Bestimmung der Verkaufseinheiten, 

                                                 
1165 Dennoch bleibt die Komplexität durch den grundsätzlich einzeltransaktionsbasierten Ansatz der Verrechnungs-

preissetzung (siehe hierzu weiter unten) durch die Besteuerung im ersten Schritt nach geltenden Regeln prin-

zipiell bestehen. 
1166 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
1167 Siehe hierzu auch 4.3.1 Koordination und Kooperation. 
1168 Siehe hierzu auch 4.3.1 Koordination und Kooperation; 4.5.3.1 Konzeption. 
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was den Abgrenzungs- und Einigungsbedarf reduziert. Dennoch bestünde weiterhin der allge-

meine Abgrenzungs-, Einigungs- und Informationsbedarf bezüglich der Identifizierung und Be-

stimmung der Verkaufseinheiten sowie der Zuordnung der Verkaufserlöse. 

In Verbindung mit der Umsetzungsmöglichkeit b.) entfällt der Abgrenzungsbedarf bezüglich 

der unterschiedlichen Verrechnungspreisbehandlung (ex ante vs. ex post) von Produktions- und 

Verkaufseinheiten. Im ersten Schritt der Verrechnungspreissetzung nach geltenden Regeln so-

wie in der Aggregation von Gewinnen (Verkaufserlösen und Kosten) und Steuern muss nicht 

nach Produktions- und Verkaufseinheiten unterschieden werden. Im zweiten Schritt der Be-

steuerung der Verkaufseinheiten nach dem Mechanismus muss keine zusätzliche Verrech-

nungspreissetzung erfolgen. Wie bei Umsetzungsmöglichkeit a.) werden aufzuteilende Ge-

winne und Steuern, nach Identifizierung der Verkaufseinheiten, Zuordnung der Verkaufserlöse 

und Bestimmung der jeweiligen Verkaufsfaktoren, formelhaft zugeteilt. In Abhängigkeit der 

Anrechnungsbegrenzung kann ausgehend von der formelhaften Zuteilung von Gewinnen und 

Steuern besteuert werden (Steuernacherhebung oder Steuererstattung), ohne vorher, basierend 

auf der formelhaften Gewinnzuteilung (ähnlich wie im Rahmen der TPSM), entsprechende ex 

post Verrechnungspreise setzen zu müssen. Eine Anrechnungsbegrenzung so, dass mindestens 

das Steueraufkommen nach geltenden Verrechnungspreisregeln erreicht wird, ist im Rahmen 

dieser Umsetzungsmöglichkeit einfacher zu realisieren. Denn im ersten Schritt wird diese 

Steuer bereits bestimmt und erhoben, während bei der Umsetzungsmöglichkeit a.) eine Ver-

rechnungspreissetzung nach geltenden Regeln im ersten Schritt bei den Verkaufseinheiten un-

terbleibt, sodass die Steuer nach geltenden Regeln für Zwecke der Anrechnungsbegrenzung 

gesondert bestimmt werden müsste.1169 Im Ergebnis kann die MNE-PSM in Verbindung mit 

der Umsetzungsmöglichkeit b.) als weniger komplex angesehen werden als in Verbindung mit 

Umsetzungsmöglichkeit a.). 

Trotz der ausschnittsweise dargestellten Komplexität des geltenden Systems, liegt der grund-

sätzliche Vorteil der Verrechnungspreissetzung darin, dass sich prinzipiell nicht alle Unterneh-

                                                 
1169 Es ist zu beachten, dass das Entstehen von Anrechnungsüberhängen bei einer Begrenzung der Anrechnung auf 

die Steuerzahlung nach geltenden Regeln von der Anwendung eben dieser Regeln abhängt. Doch sind diese 

Regeln, wie dargestellt, gerade nicht frei von Interpretationsspielraum. Unternehmen könnten dies bei zeitli-

chem Auseinanderfallen von Steuerzahlung nach geltenden Regeln und späterer Steueranrechnung bei der Be-

steuerung im ersten Schritt steuerplanerisch nutzen, um die Steuerzahlung nach geltenden Regeln möglichst 

gering zu halten und so entsprechend den faktischen Anrechnungsüberhang durch die spätere Anrechnung 

(siehe hierzu 4.5.3.3 Nutzung des Country-by-Country Reporting für Zwecke der MNE-PSM). Hiervon soll 

im Rahmen dieser Arbeit abgesehen werden. Die mögliche strategische Nutzung dieser Interpretationsspiel-

räume in Verbindung mit einer Anrechnungsbegrenzung auf die Steuerzahlung nach geltenden Regeln durch 

die Staaten soll im Rahmen dieser Arbeit nicht diskutiert werden. 
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menseinheiten eines MNU oder einer Transaktionskette sowie die Staaten, in denen diese bele-

gen sind, auf eine resultierende Gewinnaufteilung (Verrechnungspreissetzung) einigen und 

u.U. Informationen austauschen müssen, sondern in der Regel die zwei oder mehr Einheiten, 

die in eine oder mehrere zusammengefasste Transaktionen involviert sind.1170 Der Umfang an 

Unternehmenseinheiten und Staaten in einem Einzelfall sollte, auch im Rahmen der TPSM, 

grundsätzlich unter dem der PSM liegen.1171 Darüber hinaus dienen Verrechnungspreise im 

geltenden System der Informationsübermittlung, denn bei korrespondierender Verrechnungs-

preissetzung gibt der Verrechnungspreis einer Einheit gleichzeitig den anzusetzenden Verrech-

nungspreis der mit dieser Einheit in Transaktion tretenden Einheit wieder.1172  

In Verbindung mit der IP- und VC-PSM könnten diese Koordinationsvorteile der Verrech-

nungspreissetzung in Widerspruch geraten. Denn bei den Verkaufseinheiten soll in Verbindung 

mit der Umsetzungsmöglichkeit a.) der Verrechnungspreis zur Zuteilung des anteiligen, auf 

dem jeweiligen Verkaufsfaktor basierenden aufzuteilenden Gewinns ex post bestimmt wer-

den.1173 Im Rahmen der PSM können demnach die Verrechnungspreise der Produktionseinhei-

ten, die nicht mit denjenigen der Verkaufseinheiten korrespondieren, nicht mehr der Informa-

tionsübermittlung dienen, sondern Informationen über Gewinngrößen und Steuern müssen im 

Rahmen der PSM gesondert übermittelt, aggregiert und ausgetauscht werden. Basierend auf 

diesen Informationen werden die Verrechnungspreise der Verkaufseinheiten1174 sowie die 

durch die Verkaufseinheiten anzurechnenden Steuern bestimmt. Darüber hinaus können sich, 

gerade in Fragen der Abgrenzung einzelner Splits, die Koordinations- und Kooperationsbedarfe 

auf mehrere Splits oder das gesamte MNU erstrecken und eine zentrale unternehmensinterne 

                                                 
1170 Vgl. z.B. Schreiber (2017), S. 579; Avi-Yonah/Benshalom (2011), S. 392–394; vgl. auch (analog) OECD 

(2017a), S. 39, 40, 42. Dafür kann eine Beurteilung und Bewertung von Einzeltransaktionen innerhalb von 

MNUs als sehr aufwendig und komplex angesehen werden. Vgl. z.B. Luckhaupt et al. (2012b), S. 98, 111; 

Luckhaupt (2013), S. 168–169; Avi-Yonah (1997), S. 547; Avi-Yonah/Benshalom (2011), S. 379. 
1171 Siehe hierzu auch 4.5.1.5.2 Koordination und Kooperation; 5.1 Splitinterner K&K-Bedarf. Vgl. auch Schreiber 

(2018), S. 266, 268. Es ist allerdings zu beachten, dass angesichts aktueller Entwicklungen in der Verrech-

nungspreissetzung sowie in der globalen (digitalisierten) Wertschöpfung auch im Rahmen der Verrechnungs-

preissetzung (insbesondere der TPSM) Analysen gesamter Wertschöpfungsketten vorgenommen werden kön-

nen oder müssen sowie Produktlinien in den Blick genommen werden können. Vgl. Schreiber (2018), S. 268; 

Greil (2017), S. 171–172, (m.w.N.); OECD (2018b), S. 21. Siehe hierzu auch 4.5.1.3.1 Nutzung der OECD-

Verrechnungspreisgrundsätze und die entsprechenden Nachweise. Hiervon soll im Verlauf der weiteren Dis-

kussionen innerhalb dieser Arbeit zur Vereinfachung abgesehen werden. 
1172 Siehe hierzu auch 2.4 Reduzierung der Komplexitätskosten; 4.2.1 Beschreibung der Geschäftsvorfallbezoge-

nen Gewinnaufteilungsmethode (TPSM) als Ausgangspunkt der Diskussion der Komplexitätskosten. 
1173 Wenn auch dies keinen einzelfallabhängigen Einigungsbedarf über konzeptionell unklare Gewinnaufteilungs-

maßstäbe beinhaltet, sondern die beteiligten Staaten müssten sich einmalig auf die Gewinnaufteilung zu den 

Verkaufsstaaten im Rahmen der PSM einigen und diese implementieren. Eine Einigung im Rahmen der Ver-

rechnungspreissetzung der Produktionsstaaten oder der Anrechnungsbegrenzung der Verkaufsstaaten ist, wie 

beschrieben, nicht zwingend (innerhalb des gesamten Split) erforderlich. 
1174 Vgl. analog Luckhaupt et al. (2012b), S. 108–113. 
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Koordination erfordern. Wo im Rahmen der TPSM ein Koordinations-, Kooperations- und Ei-

nigungsumfang einer oder mehrerer Einheiten und Jurisdiktionen und Transaktionen innerhalb 

eines MNU erforderlich ist, was prinzipiell gerade einen MNU-weiten Umfang dieser Aspekte 

vermeiden soll, dehnt sich dieser Umfang im Rahmen der IP-PSM und VC-PSM u.U. auf ge-

samte Splits oder gar auf gesamte MNUs aus, trotz der Beibehaltung eines gerade nicht für 

Zwecke einer Gesamtkoordination angelegten Verrechnungspreissystems.1175 In Anbetracht 

dessen könnte es trotz der weitergehenden Radikalität der Umsetzungsmöglichkeit b.) im Ver-

gleich zu Umsetzungsmöglichkeit a.) umso sinnvoller erscheinen, die MNE-PSM mit einer rein 

formelhaften Zuteilung von Gewinnen und Steuern zu kombinieren. 

Da im Rahmen der Umsetzungsmöglichkeit b.) die Verrechnungspreissetzung nach geltenden 

Regeln im ersten Schritt gänzlich bestehen bleibt, d.h. sowohl bei Produktions- als auch bei 

Verkaufseinheiten, bleibt grundsätzlich auch die damit verbundene Komplexität bestehen und 

die Komplexität des Mechanismus könnte als vollständig zusätzliche Komplexität, die zu der 

des geltenden Systems hinzukommt, angesehen werden. Allerdings werden für Unternehmen 

i.R.d. Mechanismus die Steuerzahlungen nach geltenden Regeln, die im ersten Schritt bestimmt 

werden, und damit verbundene Buchgewinnverlagerungsanreize grundsätzlich neutralisiert. 

Gerade diese Buchgewinnverlagerungsanreize sind aber eine Quelle der Komplexität des gel-

tenden Systems, etwa in Bezug auf Konflikte zwischen MNUs und Finanzverwaltungen über 

die Höhe der angemessenen Verrechnungspreise oder auf Dokumentationsanforderungen so-

wohl an Unternehmen als auch an Finanzverwaltungen zur Rechtfertigung einer bestimmten 

Verrechnungspreissetzung.1176 Aus diesem Grund könnten mit der Neutralisierung der Buch-

gewinnverlagerungsanreize auch die daraus folgenden Komplexitäten zumindest reduziert wer-

den.1177 

Im Rahmen der MNE-PSM werden die gesamten primären Kosten des MNU allen Verkaufs-

einheiten innerhalb des MNU zugeteilt, unabhängig davon, ob die Produkte, denen Kosten zu-

zuordnen sind, an Kunden in sämtlichen Verkaufsstaaten verkauft werden. Im Rahmen der Dis-

kussion der IP-PSM (4.5.1.5) wurde festgestellt, dass (vor Anrechnung) im Rahmen eines Split 

in einer bestimmten Verkaufseinheit 𝑖 im Ergebnis die Verkaufserlöse dieser Verkaufseinheit 

                                                 
1175 Es ist jedoch anzumerken, dass bezüglich der unternehmensinternen Koordination der Verrechnungspreisset-

zung (Verrechnungspreismanagement, Befolgung und Dokumentation) laut einer Umfrage von Deloitte (De-

loitte (2016b)) 86 % der befragten Unternehmen (große MNUs) bereits stark zentralisiert sind (29 %) oder aber 

eine stärkere Zentralisierung erwarten (57 %). Insgesamt weist der Trend in die Richtung einer globalen, zent-

ralen Koordination im Verrechnungspreisbereich, unter Beibehaltung eines lokalen Berührungspunktes. Vgl. 

Deloitte (2016b), S. 2, 9. Vgl. auch zur Zentralisierung von Transferpreisentscheidungen, auch nach BEPS 

Flick Gocke Schaumburg/Horváth & Partners (2018), S. 3. 
1176 Siehe hierzu auch 4.2.2.1 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume und die entsprechenden Nachweise. 
1177 Siehe hierzu auch 4.3.2 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume und die entsprechenden Nachweise. 
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𝑠𝑖 abzüglich der gesamten, mit dem Verkaufsfaktor dieser Einheit multiplizierten Kosten des 

Split 
𝑠𝑖

𝑆
∗ 𝐶 besteuert werden. Werden nun im Rahmen der MNE-PSM beispielsweise Verkaufs-

staaten, in denen nur sehr rentable Produkte (mit relativ niedrigen Kosten und/ oder relativ 

höheren Verkaufserlösen) verkauft werden und weniger rentable Produkte (mit relativ gesehen 

höheren Kosten und/ oder niedrigeren Verkaufserlösen) gar nicht, die gesamten Kosten, sowohl 

der rentablen als auch der weniger rentablen Produkte, auf Basis des Verkaufsfaktors zugeteilt, 

der sich aus den (höheren) Verkaufserlösen der dort verkauften rentableren Produkte und den 

gesamten Verkaufserlösen des MNU zusammensetzt,1178 könnte dies von diesen Verkaufsstaa-

ten als nicht fair wahrgenommen werden,1179 was die Konsensfähigkeit der MNE-PSM beein-

trächtigen könnte.1180 

In Summe kann festgehalten werden, dass die IP-PSM konzeptionell als am nächsten an der 

TPSM angesehen werden kann. Wenn auch die TPSM nicht konsequent auf einzelne Transak-

tionsketten hindurch gesamter MNUs angewandt wird, können im Rahmen der TPSM einzelne 

Wertschöpfungsketten und Produktlinien in den Blick genommen werden.1181 Auch bezüglich 

des Anwendungsbereiches liegt die IP-PSM am nächsten an der TPSM. Denn beide Formen 

werden (können) durch (einzigartige und wertvolle) Wirtschaftsgüter ausgelöst (werden). 

Wenn auch der Anwendungsbereich der IP-PSM durch die bloße, auch einseitige, Involvierung 

(einzigartiger und wertvoller) Immaterialgüter weiter sein dürfte als derjenige der TPSM, der 

grundsätzlich (sowie einzelfallabhängig) nur durch mindestens zweiseitige einzigartige und 

wertvolle Beiträge, etwa in Form von Immaterialgütern, bestimmt wird. Die IP-PSM dürfte 

damit im Grundsatz ausgedehnter, konsequenter, standardisierter und häufiger zur Anwendung 

kommen als die TPSM, ihr aber dennoch am vergleichbarsten sein. Außerdem werden bei bei-

den Formen Verrechnungspreise (im Rahmen der IP-PSM diejenigen der Verkaufseinheiten) 

aus der angestrebten Gewinnaufteilung abgeleitet. Durch die Ausdehnung der PSM auf sämtli-

che Transaktionsketten innerhalb von MNUs, ohne einschränkende Anwendungsvoraussetzun-

gen, unter Beibehaltung der Ableitung von Verrechnungspreisen für Verkaufseinheiten aus der 

angestrebten resultierenden Gewinnaufteilung bewegt sich die PSM im Rahmen der VC-PSM 

                                                 
1178 Vgl. analog Avi-Yonah (2016), o.S. 
1179 Vgl. analog Devereux et al. (2019), S. 47, 67, 71–72; Luckhaupt et al. (2012b), S. 115. Vgl. ähnlich und analog 

OECD (2019a), S. 16.  
1180 Vgl. analog OECD (2017a), S. 40, 41, 43. Es ist allerdings zu beachten, dass, entgegen der für diesen Abschnitt 

angebrachten Literatur, die isoliert dargestellte Zuteilung von Kosten nicht endgültig das jeweilige Steuerauf-

kommen der (hier) Verkaufsstaaten bestimmt, sondern auch die Verrechnungspreissetzung nach geltenden Re-

geln im ersten Schritt sowie die Anrechnung dieser im zweiten (einschließlich der jeweiligen Anrechnungsbe-

grenzungen). Diese Faktoren wären für die endgültige Wirkung auf die Steueraufkommensverteilung mitein-

zubeziehen. 
1181 Vgl. analog Schreiber (2018), S. 265, 268. 
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sukzessive von der TPSM weg.1182 Bei der MNE-PSM wird der Mechanismus, ohne einschrän-

kende Anwendungsvoraussetzungen, konsequent auf vollständige MNUs und nicht mehr auf 

einzelne Bereiche innerhalb von MNUs, unter der reinen formelhaften Zuteilung von Gewinnen 

und anzurechnenden Steuern, angewandt. Die MNE-PSM bewegt sich damit am weitesten von 

der TPSM weg.1183 Bei allen Implementierungsformen sind (sollen) die Anwendungsvoraus-

setzungen sowie die einzelnen Anwendungsschritte möglichst eindeutig und klar sowie stan-

dardisiert ausgestaltet (sein), während die Ausführung der einzelnen Anwendungsschritte im 

Rahmen der TPSM sowie die Anwendbarkeit der TPSM grundsätzlich vom jeweiligen Einzel-

fall abhängen und prinzipiell nicht endgültig klar, fix und standardisiert geregelt sind1184. 

Dadurch werden die entsprechenden Abgrenzungsschwierigkeiten, Interpretations- und Steuer-

planungsspielräume gegenüber der TPSM im Rahmen der PSM deutlich reduziert. 

Gegenläufig zu den anderen beiden Implementierungsformen wird im Rahmen der MNE-PSM 

das geltende System dadurch am stärksten verlassen, dass der Mechanismus als zusätzliche, 

rein formelbasierte Besteuerungsschicht auf vollständige MNUs angewandt wird (siehe 

oben).1185 Zwar bleibt die Verrechnungspreissetzung nach geltenden Regeln im Rahmen der 

MNE-PSM vollständig bestehen, doch entspricht die MNE-PSM im Endeffekt einem grenz-

überschreitenden Gruppenbesteuerungssystem. Die MNE-PSM kann damit als die radikalste 

der drei Implementierungsformen angesehen werden und dadurch u.U. am wenigsten konsens-

fähig sein.1186 Insgesamt bestehen im Rahmen der MNE-PSM weniger Steuerplanungsspiel-

räume und Abgrenzungsbedarfe im Vergleich zur IP-PSM als auch gegenüber der VC-PSM. 

Dem gegenüber besteht diesbezüglich aber auch weniger Flexibilität. 

Durch die MNU-weite Anwendung und die formelhafte Gewinn- und Steuerzuteilung geht die 

MNE-PSM in die Richtung einer formelhaften Gewinnaufteilung (FA).1187 Wie FA benötigt 

die MNE-PSM ein hohes Maß an Kooperation, etwa um die Verkaufserlöse, primären Kosten 

oder Vorsteuergewinne und Steuern des Split zu bestimmen.1188 Im Gegensatz zu globalem FA 

würden die konzernweiten besteuerungsrelevanten Informationen im Rahmen der MNE-PSM 

jedoch nicht grundsätzlich in allen involvierten MNU-Einheiten und Jurisdiktionen benö-

tigt,1189 sondern prinzipiell nur in den Verkaufseinheiten und -jurisdiktionen. Die MNE-PSM 

                                                 
1182 Zu einem Vergleich der VC-PSM zur TPSM vgl. auch Schreiber (2018), S. 265, 268.  
1183 Vgl. zu einem Vergleich ihres Vorschlags zur TPSM Devereux et al. (2019), S. 13–18. 
1184 Siehe hierzu 4.2 OECD-Verrechnungspreissetzung. 
1185 Vgl. auch ähnlich Schreiber (2018), S. 266. 
1186 Siehe hierzu auch 4.5 Implementierungsformen im Einzelnen und die entsprechenden Nachweise. 
1187 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
1188 Vgl. analog Auerbach et al. (2010), S. 883. Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266–267, 268–269, 272. Vgl. zu FA 

z.B. OECD (2017a), S. 42. 
1189 Vgl. OECD (2017a), S. 42. 
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ist außerdem dahingehend deutlich von FA abzugrenzen, dass zum einen eine Zwischener-

folgseliminierung nicht zwangsläufig vorgenommen werden soll.1190 Auch müssen Staaten sich 

nicht auf universell einheitliche Gewinnermittlungsvorschriften einigen.1191 Darüber hinaus 

wird für Zwecke von FA grundsätzlich eine fixe, universelle Formel festgelegt, was die Kon-

sensfähigkeit von FA aufgrund der mangelnden Flexibilität der Staaten stark begrenzt.1192 Im 

Rahmen der PSM ist die Formel für die Zuteilung von Gewinnen und anzurechnenden Steuern 

allein basierend auf dem Verkaufsfaktor zwar auch universell fixiert und die implementieren-

den Staaten müssten sich darauf einigen sowie sich daran halten. Allerdings werden im ersten 

Schritt die Steuerzahlungen aller Einheiten nach geltenden Verrechnungspreisregeln bestimmt, 

sodass das geltende System und die Flexibilität aller Staaten im ersten Schritt grundsätzlich 

bestehen bleiben.1193 Die endgültigen Steuerzahlungen der Verkaufseinheiten werden durch 

diejenigen im ersten und im zweiten Schritt bestimmt. Im zweiten Schritt rechnen die Verkaufs-

einheiten die gesamten Steuern des ersten Schritts auf die Steuerzahlung auf den Gesamtgewinn 

an, jeweils im Verhältnis des jeweiligen Verkaufsfaktors. Die Flexibilität der Verkaufsstaaten 

wird mithin durch die Verrechnungspreissetzung(en) im ersten sowie durch die Art der Anrech-

nungsbegrenzung im zweiten Schritt bestimmt.1194 Wie unter 3.3.2.5 und 4.3.2 dargestellt, 

könnten Anrechnungsbegrenzungen unilateral oder multilateral, universell oder für den jewei-

ligen Einzelfall, festgelegt werden. Bei einer unilateralen Verfügung über Anrechnungsbegren-

zungen wäre die Flexibilität der Verkaufsstaaten am höchsten.1195 Im Ergebnis sollte im Rah-

men der MNE-PSM deutlich mehr Flexibilität gegeben sein im Vergleich zu FA.1196 Der Eini-

gungs-, Kooperations- und Koordinationsbedarf sollte i.R.d. MNE-PSM im Vergleich zu FA 

geringer sein. Denn universelle Einigungen sind nicht zwingend notwendig, sondern Einigun-

gen könnten im Einzelfall ausgehandelt werden. Die entsprechenden Verhandlungen würden 

zwar öfter stattfinden, doch sollten diese durch die nicht universelle Bindung weniger Gewicht 

haben und damit weniger Einigungsbedarf beinhalten. Ebenso können die Verhandlungen im 

Rahmen der MNE-PSM potentiell weniger Staaten und Einheiten umfassen, nämlich die eines 

                                                 
1190 Siehe hierzu 4.3.1 Koordination und Kooperation; 4.5.3.3.1 Aggregierung der Vorsteuergewinne für Zwecke 

der MNE-PSM. Anders grundsätzlich Schreiber (2018), S. 266. Vgl. für FA z.B. Europäische Kommission 

(2011), Art. 59; Schreiber (2013a), S. 121, (2004), S. 224; Spengel (2008), S. 37. 
1191 Siehe hierzu 4.3.1 Koordination und Kooperation. Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. Vgl. analog Luckhaupt 

et al. (2012b), S. 114–115. Vgl. für FA z.B. Europäische Kommission (2011), (2016b), (2016a); OECD 

(2017a), S. 40; Spengel (2008), S. 30–31, 35. 
1192 Vgl. OECD (2017a), S. 39, 40, 43; Avi-Yonah (1995), S. 154; Greil (2017), S. 175. 
1193 Vgl. ähnlich Schreiber (2018), S. 265, 266. Siehe hierzu auch 4.3.2 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume. 

Wie unter 3.3.2.5 sowie 4.3.2 dargestellt, kann die Quellenbesteuerung (Besteuerung der Produktionseinheiten) 

einheitlich oder im Einzelfall begrenzt werden, was die Flexibilität der Produktionsstaaten einschränken würde. 
1194 Siehe hierzu auch 4.3.2 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume. 
1195 Effekte im Falle nicht kooperativen, strategischen Verhaltens der Staaten in der Verrechnungspreissetzung 

und/ oder Wahl der Anrechnungsbegrenzung sollen nicht betrachtet werden. 
1196 Vgl. ähnlich und analog Greil (2017), S. 175. Vgl. analog Avi-Yonah (1995), S. 94, 156. 
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MNU und nicht die Staaten weltweit, wie im Rahmen von globalem FA1197. Darüber hinaus 

erlaubt die MNE-PSM auch in gewissem Rahmen unkoordiniertes Verhalten im Gegensatz zu 

FA. Insgesamt sollte im Rahmen der MNE-PSM aufgrund der höheren Flexibilität sowie des 

grundsätzlich geringeren Bedarfs an Koordination, Kooperation und Einigung ein Konsens 

wahrscheinlicher sein als im Rahmen von FA. 

Zusammenfassend kann die MNE-PSM durch die MNU-weite Anwendung des Mechanismus 

und durch die rein formelhafte Zuteilung von Gewinnen und Steuern im zweiten Schritt als die 

radikalste der drei Implementierungsformen angesehen werden, wenn auch die Verrechnungs-

preissetzung im ersten Schritt i.V.m. der Umsetzungsmöglichkeit b.) vollständig bestehen 

bleibt und bei den Verkaufseinheiten nicht ersetzt wird, wie bei der Umsetzungsmöglichkeit 

a.). Allerdings enthält Umsetzungsmöglichkeit a.) eine zusätzliche, gesonderte Verrechnungs-

preismethode für Verkaufseinheiten innerhalb der PSM, während Möglichkeit b.) im zweiten 

Schritt zur rein formelhaften Zuteilung übergeht.1198 Insbesondere i.V.m. unterschiedlich hohen 

Beteiligungsgrenzen zur Abgrenzung des MNU und in Anbetracht des Umfangs geht die MNE-

PSM stärker in die Richtung einer konsolidierten MNU-Besteuerung, während die anderen bei-

den Methoden näher am geltenden Verrechnungspreissystem bleiben. Der Koordinations-, Ko-

operations-, Einigungs- und Informationsbedarf innerhalb eines Split erhöht sich grundsätzlich 

im Rahmen der MNE-PSM gegenüber den anderen beiden PSM-Formen, da ein Split das ge-

samte MNU und nicht einzelne Transaktionsketten innerhalb eines MNU umfasst. Das CbCR 

kann als Grundlage der konzerninternen Koordination der MNE-PSM dienen. Andererseits ent-

fallen der Abgrenzungs-, Koordinations-, Kooperations-, Einigungs- und Informationsbedarf 

sowie das Konsistenzerfordernis und die Steuerplanungsspielräume zwischen verschiedenen 

Splits oder zwischen der PSM und dem endgültig traditionell besteuerten Bereich innerhalb 

eines MNU im Rahmen der MNE-PSM gegenüber der IP- und VC-PSM. Am Rand des MNU 

können Steuerplanungsspielräume und Buchgewinnverlagerungsmöglichkeiten bestehen blei-

ben.  

  

                                                 
1197 Vgl. OECD (2017a), S. 40–41. 
1198 Vgl. ähnlich Schreiber (2018), S. 266. 
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5 Gesamtvergleich und -analyse 

In Kapitel 4 wurde ersichtlich, dass eine Vielzahl der im Rahmen der Anwendung der TPSM 

gegebenen Komplexitätsaspekte aufgrund der technischen Vergleichbarkeit der Methoden prin-

zipiell auch im Rahmen der PSM-Implementierungsformen gegeben sind.1199 Zu nennen sind 

etwa die Splitabgrenzung aufgrund der grundsätzlichen MNU-Zugehörigkeit bzw. Anwendbar-

keit von Korrekturvorschriften im Rahmen des Fremdvergleichsgrundsatzes sowie aufgrund 

der jeweiligen Anwendungsvoraussetzungen, die Abgrenzung der dem Split zuzuordnenden 

Einheiten, Transaktionen und Gewinne, die Problematik der Gemeinkostenallokation, der Aus-

tausch der relevanten Besteuerungsgrößen oder Anpassungsbedarfe bezüglich der Rechnungs-

legung und Währung.1200 Die Ausmaße der Komplexitätsaspekte sind hingegen grundsätzlich 

unterschiedlich, auch im Vergleich der Implementierungsformen zueinander, sowohl in der 

Splitausdehnung als auch der Splitanzahl. 

Innerhalb dieses Kapitels sollen die einzelnen PSM-Implementierungsformen zueinander sowie 

zur TPSM basierend auf den in Tabelle 12 zusammengefassten Eigenschaften verglichen wer-

den. Die TPSM soll zwar grundsätzlich nicht durch die PSM ersetzt werden, doch soll sie als 

Analysereferenzpunkt dienen.1201 Die Analyse fokussiert sich zum einen auf die Komplexitäts-

kosten der jeweiligen Formen. Außerdem sollen das Kriterium der Konsensfähigkeit sowie zu-

sammenhängend die Flexibilität als weitere Analysekategorien miteinbezogen werden. Insge-

samt lassen sich im Folgenden drei verschiedene Kategorien an Komplexitäten zusammenfas-

sen, denen die einzelnen Bedarfe an Koordination, Kooperation, Einigung, Information sowie 

Abgrenzung zugeordnet werden können. Diese Kategorien sind der splitinterne Koordinations- 

und Kooperationsbedarf, der splitübergreifende Koordinations- und Kooperationsbedarf sowie 

die Steuerplanungsspielräume1202.1203 Die Kategorien sollen in den folgenden Abschnitten kurz 

                                                 
1199 Nicht alle im Detail beschriebenen Komplexitätsaspekte kommen zwangsläufig bei allen hier verglichenen 

Formen (TPSM und PSM-Implementierungsformen) vor. Komplexitätsaspekte der TPSM können im Rahmen 

der PSM oder bei einzelnen Implementierungsformen entfallen, die PSM kann eigene, bei der TPSM nicht 

vorkommende Komplexitätsaspekte aufweisen oder einzelne PSM-Formen können Komplexitätsaspekte auf-

weisen, die andere nicht beinhalten. Von einem solchen detaillierten Vergleich soll im Rahmen dieser Gesamt-

analyse abstrahiert werden. 
1200 Siehe hierzu z.B. 4.2.2 Ableitung der Komplexitätskostenkategorien anhand des geltenden Systems und der 

TPSM; 4.3 Allgemeine Vorgehensweise des Mechanismus und Komplexitätskosten. 
1201 Siehe hierzu 4.2.1 Beschreibung der Geschäftsvorfallbezogenen Gewinnaufteilungsmethode (TPSM) als Aus-

gangspunkt der Diskussion der Komplexitätskosten.  
1202 Die Steuerplanungsspielräume sollen auch alle Anreize zur Buchgewinn- und Investitionsverlagerung beinhal-

ten. Siehe hierzu 5.3 Steuerplanungsspielräume und Flexibilität. 
1203 Damit sind alle eingangs eingeführten Kriterien grundsätzlich in dieser Analyse enthalten: die Reduzierung der 

Komplexitätskosten in den Komplexitätskategorien des splitinternen K&K-Bedarfs, des splitübergreifenden 

K&K-Bedarfs sowie der Steuerplanungsspielräume, die Vermeidung der Buchgewinnverlagerung sowie die 
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erarbeitet und umschrieben werden. Die Zusammenhänge innerhalb der Kategorien sowie zwi-

schen den Kategorien sollen für die Formen herausgearbeitet und die Formen so insgesamt und 

zueinander verglichen werden. 

Tabelle 12: Übersicht Vergleich der TPSM und der PSM-Formen 

 TPSM IP-PSM VC-PSM MNE-PSM 

Anwendungs- 

voraussetzung(en) 

Verbundene 

Unternehmen 

Zwei oder meh-

rere Einheiten 

leisten einzig-

artige und wert-

volle Beiträge, 

z.B. in Form 

von IP 

Verbundene 

Unternehmen/ 

MNU 

IP-Involvie-

rung, auch ein-

seitige Beiträge 

Verbundene 

Unternehmen/ 

MNU 

 

MNU 

 

Split Alle Einheiten, 

die zu einer o-

der mehreren 

Transak-

tion(en) einzig-

artige und wert-

volle Beiträge 

leisten 

Gesamte, sepa-

rate Transakti-

onskette, die IP 

involviert 

Gesamte, sepa-

rate Transakti-

onskette  

MNU 

PSM-Ausdehnung  MNU-Teile Eine, mehrere 

oder alle Trans-

aktionsketten 

im MNU 

Alle Transakti-

onsketten im 

MNU  

Gesamtes 

MNU 

Splitanzahl und -größe 

pro MNU 

Weniger klei-

nere Splits 

Mehrere mittel-

große Splits 

Viele mittel-

große Splits 

Ein großer Split 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die Analyse soll nicht die Details der Komplexitäten der einzelnen Formen vergleichen,1204 

sondern die Komplexitäten sollen im Rahmen dieser Analyse (noch) stärker kategorisiert wer-

den (siehe oben), und es sollen die einzelnen Formen darauf basierend auf einem abstrakteren, 

wenn auch gröberen Niveau verglichen werden. Dies erlaubt eher einen Vergleich der einzelnen 

                                                 
internationale Investitionsneutralität in der Kategorie der Steuerplanungsspielräume sowie die Konsensfähig-

keit und zwischenstaatliche Verteilungsgerechtigkeit in den Kategorien der Flexibilität sowie der Konsensfä-

higkeit. 
1204 Siehe hierzu 4.2.2 Ableitung der Komplexitätskostenkategorien anhand des geltenden Systems und der TPSM; 

4.3 Allgemeine Vorgehensweise des Mechanismus und Komplexitätskosten; 4.5.1.5 Diskussion; 4.5.2.3 Dis-

kussion; 4.5.3.4 Vergleichende und zusammenfassende Diskussion. 
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Formen „auf einen Blick“, wenn auch möglicherweise ausschlaggebende Details im Rahmen 

dieser Analyse unberücksichtigt bleiben. Auch soll von Einzelfällen abgesehen werden, d.h. 

von der Größe von MNUs, Transaktionsketten oder TPSM-Splits im Einzelfall oder von der 

Anzahl von Transaktionsketten oder TPSM-Splits im Einzelfall. Es sollen grundsätzliche, ten-

denzielle Zusammenhänge und Zielkonflikte herausgearbeitet werden. Die Diskussion der 

Komplexitäten soll sich weiterhin auf MNUs und Fiski beziehen, d.h. die jeweils involvierten 

MNU-Einheiten und Steuerjurisdiktionen einschließen. Von u.U. unterschiedlichen MNU-De-

finitionen im Rahmen der Formen wird weiterhin grundsätzlich abgesehen. Ebenso von dem 

Fall, dass MNUs vollständig aus IP-involvierenden Transaktionsketten bestehen könnten. Für 

die TPSM wird die Annahme getroffen, dass es pro MNU mindestens einen TPSM-Split gibt. 

Die Diskussion fokussiert sich auf die Komplexität auf Anwendungsebene; die Komplexität 

auf Implementierungsebene wird ausgeklammert. Über die Ausmaße der einzelnen (Komple-

xitäts-)Kategorien oder einzelner Komplexitätsaspekte können keine Aussagen getroffen wer-

den. Quantifizierungen werden im Rahmen der Kategorien mithin nicht vorgenommen.  

Innerhalb der einzelnen Kategorien (Merkmale) können für die einzelnen Methoden Rangfol-

gen (Rangfolgepunkte) festgelegt werden, um die Methoden darauf basierend und anschaulich 

zu vergleichen, sowie um Zusammenhänge und Zielkonflikte zwischen den Kategorien für den 

Kontext dieser Arbeit herauszuarbeiten. Die Rangfolgepunkte sind ordinal skaliert1205. Weder 

sind die absoluten Werte der Merkmalsausprägungen (z.B. Komplexitätskosten) für die Metho-

den in den einzelnen Kategorien, noch sind die Abstände zwischen den Rangfolgen (Werten) 

innerhalb der Kategorien bekannt.1206 Die Merkmalsausprägungen (Rangfolgen) innerhalb der 

verschiedenen Kategorien können für die hier betrachteten vier Methoden mit „Hoch“, „Mit-

tel“, „Niedrig“ und „Sehr niedrig“ beschrieben werden und werden mit den Zahlen 1 bis 4 ko-

diert (Rangfolgepunkte): Hoch (4), Mittel (3), Niedrig (2), Sehr Niedrig (1). Die Merkmalsaus-

prägungen lassen sich ordnen, sodass die jeweilige Kategorie bei der Ausprägung 4 am höchs-

ten und bei der Ausprägung 1 am niedrigsten ist.1207 In der Kategorie splitinterner K&K-Bedarf 

fallen die VC-PSM und die IP-PSM grundsätzlich auf die gleiche Rangstufe,1208 sodass sich 

innerhalb dieser Kategorie im Ergebnis drei Merkmalsausprägungen ergeben und die Merk-

malsausprägung für diese beiden Methoden als Mittelwert der beiden in Frage kommenden 

                                                 
1205 Vgl. z.B. Fahrmeir et al. (2016), S. 16; Benninghaus (2007), S. 23–24. 
1206 Vgl. z.B. Benninghaus (2007), S. 23–24; Fahrmeir et al. (2016), S. 16. In den Kategorien der Flexibilität sowie 

der Konsensfähigkeit wäre zudem fraglich, wie Quantifizierungen vorzunehmen bzw. inwieweit Quantifizie-

rungen möglich wären. 
1207 In Anlehnung an Fahrmeir et al. (2016), S. 16–18; Benninghaus (2007), S. 23–24. 
1208 Siehe hierzu 5.1 Splitinterner K&K-Bedarf. 
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Rangstufen (hier Rangstufen 2 und 3) ermittelt wird.1209 Innerhalb der Kategorie splitinterner 

K&K-Bedarf ergibt sich damit ein Mittelwert der Rangfolgepunkte für die Methoden IP-PSM 

und VC-PSM von 2,5: 
2+3

2
= 2,5. Die Merkmalsausprägungen in der Kategorie splitinterner 

K&K-Bedarf können im Ergebnis mit „Hoch“ (Rangfolgepunkt 4), „Mittel bis Niedrig“ (Rang-

folgepunkt 2,5) und „Sehr Niedrig“ (Rangfolgepunkt 1) beschrieben werden. Die Skalen sind 

in Tabelle 13 unter Abschnitt 5.5 zusammengefasst. 

Jegliche Rechenoperationen, wie etwa das Aufsummieren der Ausprägungen (Rangfolge-

punkte) in den verschiedenen Kategorien, und darauf basierende Vergleiche sind mangels 

Quantifizierungen der jeweiligen Merkmalsausprägungen nicht möglich.1210 Es kann damit 

nicht im Ergebnis gesagt werden, welche der Formen im Sinne einer Gesamtvorteilhaftigkeit 

vorzuziehen wäre. Der Vergleich bleibt damit rein qualitativer, konzeptioneller Natur.1211 Im 

Ergebnis können Aussagen über die Methoden anhand der Kategorien in Relation zueinander 

getroffen, aber keine quantitativen (Gesamt-)Bewertungen der Methoden vorgenommen wer-

den.1212 Es können Zusammenhänge und Zielkonflikte zwischen den einzelnen Kategorien, je-

doch keine eindeutige Empfehlung (Vorteilhaftigkeit) für eine der Implementierungsformen 

oder für eine Implementierung der PSM überhaupt in das geltende System herausgearbeitet 

werden. Die Zusammenhänge und Zielkonflikte sollen allein für den Kontext dieser Arbeit her-

ausgearbeitet werden. Es sollen hiervon keine allgemein gültigen, über den Rahmen der hier 

vorgenommenen Diskussion hinausgehenden (induktiven) Aussagen über die Zusammenhänge 

zwischen den hier betrachteten Kategorien aufgrund möglicher Korrelationen getroffen oder 

                                                 
1209 In Anlehung an Fahrmeir et al. (2016), S. 133; Benninghaus (2007), S. 181–182. 
1210 Vgl. z.B. Fahrmeir et al. (2016), S. 15–18; Benninghaus (2007), S. 23–24. So könnte bei dem Aufsummieren 

der Rangfolgepunkte verschiedener Kategorien, innerhalb derer Quantifizierungen möglich wären (d.h. grds. 

innerhalb der Komplexitätskategorien), ein relativ und absolut gesehen hoher (tatsächlicher) Wert in der einen 

Kategorie durch einen relativ und absolut gesehen niedrigen (tatsächlichen) Wert in einer anderen Kategorie 

(über)kompensiert werden. Eine Schlussfolgerung anhand der Summe der Rangfolgepunkte könnte so zu ei-

nem falschen Ergebnis führen, etwa wenn die Summe der Komplexitätskosten minimiert werden sollte und die 

Rangfolgepunkte innerhalb der einzelnen Komplexitätskategorien für die einzelnen Methoden jeweils sum-

miert würden. Lassen sich die Ausprägungen innerhalb der Kategorien nicht durch tatsächliche Werte ausdrü-

cken, wäre ein Aufsummieren schlichtweg sinnlos. Vgl. z.B. Fahrmeir et al. (2016), S. 16–17; Benninghaus 

(2007), S. 24. 
1211 Vgl. Fahrmeir et al. (2016), S. 17–18. 
1212 Etwa auf Basis des sog. Additive oder Scoring Modells, bei dem relative Werte im Rahmen der einzelnen 

Attribute (hier Kategorien) (auf Basis der tatsächlichen (absoluten) Werte) bestimmt und Gewichtungen für 

die jeweiligen Attribute festgelegt werden, sodass ein Gesamtwert pro Option (hier Methode) bestimmt und 

anhand dessen entschieden werden kann. Vgl. ausführlich z.B. Eisenführ et al. (2010), S. 125–167. Zu beachten 

sind diverse Unabhängigkeitsbedingungen für die Attribute zur Verwendbarkeit des Modell. Vgl. Eisenführ et 

al. (2010), S. 129–134. 
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abgeleitet werden. Es sollen keine ordinalen Zusammenhänge oder Stärken ordinaler Zusam-

menhänge zwischen jeweils zwei der hier herangezogenen Kategorien mittels ordinaler Asso-

ziationsmaße berechnet oder beschrieben werden.1213 

 

5.1 Splitinterner K&K-Bedarf 

Die Kategorie des, hier bezeichnet als, splitinternen Koordinations- und Kooperationsbedarfs 

(kurz: splitinterner K&K-Bedarf) bezieht sich auf solche Bedarfe, die die splitinterne Koordi-

nation und Kooperation innerhalb von MNUs betreffen, für einen Split, auf den der Mechanis-

mus oder die TPSM anzuwenden ist oder angewendet werden soll. Diese Bedarfe beinhalten 

etwa die Feststellung der Anwendung der jeweiligen Form für einen Split aufgrund der allge-

meinen (MNU-Zugehörigkeit, Anwendbarkeit von Korrekturvorschriften) und speziellen (IP-

Involvierung, einzigartige und wertvolle Beiträge von mindestens zwei Parteien) Anwendungs-

voraussetzungen, die interne Abgrenzung eines Split, die Identifizierung und Abgrenzung der 

Verkaufseinheiten, die Zuordnung der Verkaufserlöse zu Verkaufseinheiten, den Austausch der 

relevanten Besteuerungsgrößen oder Anpassungsbedarfe bezüglich der Rechnungslegung und 

Währung.1214 Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass je größer ein Split bei einer Form 

tendenziell ist, d.h. je mehr MNU-Einheiten und Fiski in einen Split involviert sind, desto höher 

ist auch der splitinterne Koordinations- und Kooperationsbedarf dieser Form.1215 Im Rahmen 

der TPSM umfasst ein Split prinzipiell zwei oder mehr Einheiten, die einzigartige und wertvolle 

Beiträge leisten. Bei der IP- und VC-PSM sind es gesamte, einzelne Transaktionsketten hin-

durch multinationaler Unternehmen. Im Rahmen der MNE-PSM umfasst ein Split ein gesamtes 

MNU. Allgemein dürfte damit die Splitgröße im Sinne der Anzahl involvierter MNU-Einheiten 

und Fiski, und so der splitinterne K&K-Bedarf, im Rahmen der MNE-PSM am höchsten, im 

Rahmen der TPSM am niedrigsten und im Rahmen der IP-PSM mittelhoch und so hoch wie im 

Rahmen der VC-PSM sein.1216 

                                                 
1213 Vgl. zu ordinalen Assoziationsmaßen und einer darauf basierenden Beschreibung von Beziehungen bzw. Zu-

sammenhängen zwischen ordinal skalierten Variablen z.B. Benninghaus (2007), S. 137–184; Fahrmeir et al. 

(2016), S. 136–138. 
1214 Siehe hierzu z.B. 4.3 Allgemeine Vorgehensweise des Mechanismus und Komplexitätskosten. 
1215 Vgl. z.B. Schreiber (2018), S. 266, 268; Luckhaupt et al. (2012b), S. 98. Wie beschrieben, sollen die einzelnen, 

bei den jeweiligen Formen involvierten Aspekte des splitinternen Koordinations- und Kooperationsbedarfs und 

die entsprechenden Ausmaße hier nicht berücksichtigt werden. 
1216 Vgl. auch ähnlich und analog Devereux et al. (2019), S. 16. 



242 

 

5.2 Splitübergreifender K&K-Bedarf 

Die Kategorie des, hier bezeichnet als, splitübergreifenden Koordinations- und Kooperations-

bedarfs (kurz: splitübergreifender K&K-Bedarf) bezieht sich auf solche Bedarfe, die die split-

übergreifende Koordination und Kooperation innerhalb von MNUs betreffen, d.h. die Koordi-

nation und Kooperation zwischen verschiedenen Splits und/ oder Bereichen innerhalb von 

MNUs. Der splitübergreifende K&K-Bedarf wird insbesondere durch die Abgrenzungsschwie-

rigkeiten und -bedarfe bedingt. Hierzu gehört vor allem die Abgrenzung einzelner Splits zuei-

nander und zu den Bereichen innerhalb eines MNU, auf die die jeweilige Form nicht angewen-

det werden soll. Dies beinhaltet die Abgrenzung der einzelnen einem Split zuzuordnenden Ein-

heiten, Transaktionen, zugrundeliegenden Aktivitäten, Gewinngrößen, insbesondere Verkaufs-

erlöse und Gemeinkosten, sowie die Produktabgrenzung.1217 Es wurde festgestellt, dass diese 

Bedarfe nicht nur die splitinterne Koordination, sondern auch mehrere Splits oder einzelne 

Splits und die nicht von der jeweiligen Form betroffenen Bereiche innerhalb von MNUs betref-

fen können.1218 Prinzipiell sollte der splitübergreifende K&K-Bedarf einer Form umso höher 

sein, je mehr Splits es tendenziell bei einer Form innerhalb von MNUs gibt. Die tendenzielle 

Splitanzahl innerhalb von MNUs bei den einzelnen Formen sollte grundsätzlich durch die je-

weiligen Anwendungsvoraussetzungen bestimmt werden. Denn die TPSM soll generell (in Ab-

hängigkeit des jeweiligen Einzelfalls) nur dann zur Anwendung kommen, wenn zwei oder mehr 

Einheiten innerhalb eines MNU einzigartige und wertvolle Beiträge leisten. Die IP-PSM soll 

zur Anwendung kommen, sobald (einzigartiges und wertvolles) IP innerhalb von Transaktions-

ketten involviert ist, auch wenn die Beiträge (einzigartigen und wertvollen) IPs nur einseitig 

sind. Die Anwendungsvoraussetzung der TPSM ist demnach grundsätzlich restriktiver als die-

jenige der IP-PSM.1219 Folglich sind im Rahmen der IP-PSM tendenziell mehr Splits innerhalb 

eines MNU gegeben als im Rahmen der TPSM.1220 Die VC-PSM soll, ohne weitere Einschrän-

kung, auf alle Transaktionsketten innerhalb von MNUs angewandt werden, sodass gesamte 

MNUs in einzelne Splits zerlegt werden.1221 Abgesehen von dem Fall, dass sämtliche Transak-

tionsketten innerhalb von MNUs (einzigartiges und wertvolles) IP involvieren, bestehen MNUs 

im Rahmen der VC-PSM prinzipiell aus mehr Splits als im Rahmen der IP-PSM.1222 Da im 

                                                 
1217 Siehe hierzu z.B. 4.2.2.2 Koordination und Kooperation; 4.3.1 Koordination und Kooperation; 4.5.1 IP-PSM; 

4.5.2.3 Diskussion. 
1218 Siehe hierzu z.B. 4.3.1 Koordination und Kooperation; 4.5.1.5.2 Koordination und Kooperation. 
1219 Vgl. analog Devereux et al. (2019), S. 16. 
1220 Hiervon soll im Rahmen dieser Analyse stets ausgegangen werden. Siehe hierzu auch 4.5.1.2.3 Mögliche Ein-

schränkung des Anwendungsbereiches auf einzigartige und wertvolle Immaterialgüter. 
1221 Vgl. analog Devereux et al. (2019), S. 16. 
1222 Auch hiervon soll im Rahmen dieser Analyse grundsätzlich ausgegangen werden. 
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Rahmen der MNE-PSM MNUs einzelne Splits darstellen, bestehen MNUs im Rahmen der 

MNE-PSM prinzipiell aus den wenigsten Splits, nämlich einem.1223 Im Ergebnis steigt damit 

prinzipiell der splitübergreifende K&K-Bedarf von der TPSM über die IP-PSM bis zur VC-

PSM, wo er am höchsten ist. Bei der MNE-PSM ist er tendenziell am niedrigsten. 

Insgesamt haben die transaktionskettenbasierten Formen (TPSM, IP-PSM und VC-PSM) ge-

ringere splitinterne K&K-Bedarfe als die MNE-PSM und höhere splitübergreifende K&K-Be-

darfe als die MNE-PSM. Die MNE-PSM hat prinzipiell den höchsten splitinternen und den 

niedrigsten splitübergreifenden K&K-Bedarf. Damit kann insgesamt bzw. für die MNE-PSM 

ein Zielkonflikt zwischen dem splitinternen und dem splitübergreifenden K&K-Bedarf festge-

stellt werden.1224 Würde man nur die transaktionskettenbasierten Formen betrachten, hätten 

hiervon die TPSM die geringsten Bedarfe an splitinterner sowie splitübergreifender Koordina-

tion und Kooperation und wäre basierend nur auf diesen beiden Kategorien den anderen beiden 

transaktionskettenbasierten Formen vorzuziehen. Ob die tendenziell bei den beiden Kategorien 

im Mittelfeld rangierende IP-PSM in Anbetracht dieser beiden Kategorien vorteilhaft wäre, 

kann hier nicht festgestellt werden. 

5.3 Steuerplanungsspielräume und Flexibilität 

Die Kategorie der Steuerplanungsspielräume fasst die Möglichkeiten der Steuerplanung zusam-

men, d.h. Möglichkeiten der Buchgewinnverlagerung, Anreize zur Investitionsverlagerung, so-

wie Steuerplanungsspielräume aufgrund von Abgrenzungsschwierigkeiten, Interpretations-

spielräumen und/ oder nicht standardisierten Regelungen.1225 Teilweise hängen mit den Steu-

erplanungsspielräumen, nämlich den Abgrenzungsschwierigkeiten bzw. -bedarfen, der split-

übergreifende K&K-Bedarf zusammen, d.h. die Abgrenzungsschwierigkeiten bzw. -bedarfe 

führen grundsätzlich sowohl zu Steuerplanungsspielräumen als auch zu splitübergreifendem 

K&K-Bedarf.1226 Gegenläufig zu den Steuerplanungsspielräumen verhält sich grundsätzlich die 

den Staaten gegebene Flexibilität im Rahmen der Anwendung der Methoden, d.h. je weniger 

Steuerplanungsspielräume den Unternehmen, desto weniger Flexibilität ist grundsätzlich den 

Staaten gegeben.1227 Allgemein lässt sich deshalb ein Zielkonflikt zwischen der Schließung der 

                                                 
1223 Es wird angenommen, dass es im Rahmen des geltenden Systems mindestens einen TPSM-Split innerhalb von 

MNUs gibt, sodass dieser TPSM-Split von dem übrigen Bereich abgegrenzt werden muss, woraus prinzipiell 

splitübergreifender K&K-Bedarf folgt. 
1224 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 272. Vgl. ähnlich und analog OECD (2019a), S. 16. 
1225 Siehe hierzu 2.4 Reduzierung der Komplexitätskosten; 4.2.2.1 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume. 
1226 Siehe hierzu z.B. 4.5.1.5 Diskussion. 
1227 Siehe hierzu z.B. 4.2.2 Ableitung der Komplexitätskostenkategorien anhand des geltenden Systems und der 

TPSM. Zu einer wichtigen Einschränkung siehe weiter unten. 
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Steuerplanungsspielräume und einer entsprechenden Abnahme der Flexibilität feststellen. Ge-

nerell sollten im Rahmen der PSM gegenüber der TPSM die Steuerplanungsspielräume dadurch 

abnehmen, dass innerhalb eines Split Anreize zur Buchgewinn- und Investitionsverlagerung 

grundsätzlich neutralisiert werden sowie dadurch, dass Regelungen möglichst eindeutig und 

klar sowie standardisierter festgelegt werden und nicht vom jeweiligen Einzelfall abhängen 

sollen, d.h. in Summe möglichst frei von Steuerplanungsspielräumen ausgestaltet sein sollen, 

etwa in Bezug auf die jeweiligen Anwendungsvoraussetzungen oder die Zuteilung von Gewin-

nen und Steuern zum Bestimmungsland.1228 Dennoch bleiben auch im Rahmen der PSM Steu-

erplanungsspielräume bestehen.1229 Grundsätzlich sollten in Bezug auf die PSM-Formen im 

Rahmen der IP-PSM die meisten Steuerplanungsspielräume gegeben sein. Denn prinzipiell ist 

es möglich, dass MNUs nicht gänzlich von einzelnen IP-Splits abgedeckt sind, sodass weiterhin 

Buchgewinn- und Investitionsverlagerungsmöglichkeiten im Rahmen des geltenden Systems 

innerhalb von MNUs bestehen. Außerdem treten Abgrenzungsschwierigkeiten sowohl zwi-

schen Splits als auch zwischen Splits und dem traditionell besteuerten Bereich sowie aufgrund 

der Anwendungsvoraussetzung der IP-Involvierung auf.1230 Steuerplanungsspielräume zwi-

schen einzelnen Splits bestehen auch im Rahmen der VC-PSM. Diese können gegenüber der 

IP-PSM bedeutender werden, da gesamte MNUs von einzelnen VC-PSM abgedeckt werden. 

Doch bestehen im Rahmen der VC-PSM die anderen genannten Steuerplanungsspielräume der 

IP-PSM nicht mehr.1231 Im Rahmen der MNE-PSM sollten die wenigsten Steuerplanungsspiel-

räume gegeben sein, etwa, da die Anwendung allein von der MNU-Zugehörigkeit abhängt, es 

keinen traditionell besteuerten Bereich innerhalb von MNUs gibt, innerhalb dessen grundsätz-

lich Gewinnverlagerungen möglich sind, und da es aufgrund der MNU-weiten Anwendung der 

PSM keine Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen verschiedenen Splits innerhalb von MNUs 

gibt. Am MNU-Rand ist grundsätzlich Steuerplanung möglich.1232 Insgesamt kann festgehalten 

werden, dass die Steuerplanungsspielräume bei der TPSM am höchsten und bei der IP-PSM 

                                                 
1228 Siehe hierzu 4.3.2 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume. 
1229 Siehe hierzu z.B. 4.5.1.5.1 Abgrenzungsschwierigkeiten und Steuerplanungsspielräume; 4.5.2.3 Diskussion; 

4.5.3.4 Vergleichende und zusammenfassende Diskussion. 
1230 Siehe hierzu z.B. 4.5.1.5 Diskussion. 
1231 Siehe hierzu z.B. 4.5.2.3 Diskussion. Über das Ausmaß der einzelnen Steuerplanungsspielräume kann im Rah-

men dieser Arbeit keine Aussage getroffen werden, sodass nicht bestimmt werden kann, bei welcher der For-

men die Steuerplanungsspielräume insgesamt am gewichtigsten sind. Im Rahmen dieser Arbeit sollen die ver-

schiedenen möglichen Aspekte der Steuerplanung, d.h. grob gesprochen die Anzahl der verschiedenen Aspekte 

der Steuerplanung (d.h. der Steuerplanungsspielräume), bei den einzelnen Formen als Indiz hierfür dienen. 
1232 Siehe hierzu 4.5.3.1 Konzeption; 4.5.3.4 Vergleichende und zusammenfassende Diskussion. Werden MNUs 

im Rahmen der MNE-PSM aufgrund höherer oder anderer Beteiligungsgrenzen abgegrenzt als im Rahmen der 

IP- oder VC-PSM (siehe hierzu z.B. 4.3.1 Koordination und Kooperation), können die Steuerplanungsmög-

lichkeiten im Rahmen der MNE-PSM am MNU-Rand aufgrund von Verrechnungspreisgestaltungen oder 

durch das Umgehen der MNU-Definition (siehe hierzu 4.3.1 Koordination und Kooperation; 4.5.3 MNE-PSM) 

steigen. 
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tendenziell am zweithöchsten sind. Über die VC-PSM nehmen die Steuerplanungsspielräume 

der Tendenz nach ab und sind bei der MNE-PSM grundsätzlich am niedrigsten. 

Die MNE-PSM hat damit grundsätzlich die niedrigsten Steuerplanungsspielräume und den 

niedrigsten splitübergreifenden K&K-Bedarf, dafür aber den höchsten splitinternen K&K-Be-

darf, sodass für die MNE-PSM generell gegenüber den transaktionskettenbasierten Formen ein 

Zielkonflikt zwischen weniger Steuerplanungsspielräumen und geringerem splitübergreifenden 

K&K-Bedarf einerseits und geringerem splitinternen K&K-Bedarf andererseits festgestellt 

werden kann. Dies ist durch die MNU-weite Anwendung der PSM (Anwendung und Ausdeh-

nung der PSM auf das gesamte MNU, Abnahme der Splitanzahl) gegenüber den transaktions-

kettenbasierten Formen begründet. Für die transaktionskettenbasierten Formen kann ein gene-

reller Zielkonflikt zwischen dem splitübergreifenden K&K-Bedarf und den Steuerplanungs-

spielräumen festgestellt werden, da die Steuerplanungsspielräume von der TPSM über die IP-

PSM zur VC-PSM sinken, der splitübergreifende K&K-Bedarf jedoch gegenläufig steigt. Die-

ser Zusammenhang liegt u.a. daran, dass generell mit einer Ausdehnung bzw. Zunahme des 

Anwendungsbereiches der PSM innerhalb von MNUs weniger Steuerplanungsspielräume be-

stehen. Da dies bei den transaktionskettenbasierten Formen jedoch mit einer grundsätzlichen 

Zunahme der Splitanzahl verbunden ist, steigt gegenläufig der splitübergreifende K&K-Be-

darf.1233 Im Rahmen der MNE-PSM ist dies mit einer Ausweitung des Anwendungsbereiches 

in einem Einzelfall (Split) und damit mit einer Zunahme des splitinternen K&K-Bedarfes ver-

bunden. Dieser Zusammenhang gilt generell auch für die PSM gegenüber der TPSM, d.h. es 

kann ein Zielkonflikt zwischen dem splitinternen K&K-Bedarf und den Steuerplanungsspiel-

räumen festgestellt werden, was generell durch die Ausdehnung bzw. Anwendung der PSM 

begründet ist.1234 Für die IP- und VC-PSM insgesamt gilt, dass der splitinterne und -übergrei-

fende K&K-Bedarf als Kosten der Reduzierung der Steuerplanungsspielräume gegenüber der 

TPSM steigen.1235 Dieser Zusammenhang ist in der Anwendung, Ausdehnung und Zunahme 

der PSM innerhalb von MNUs begründet. Im Allgemeinen ist damit eine Reduzierung der Steu-

erplanungsspielräume mit einer Erhöhung von Koordinations- und Kooperationsbedarfen (spli-

tinterner und/ oder splitübergreifender K&K-Bedarf) innerhalb von MNUs verbunden. 

                                                 
1233 Ob eine Zunahme des Ausmaßes der Abgrenzungsschwierigkeiten und entsprechend der Steuerplanungsspiel-

räume zwischen einzelnen Splits durch eine Zunahme der Splitanzahl die Schließung der übrigen Steuerpla-

nungsspielräume jedoch überkompensiert, besonders im Vergleich der VC-PSM zur IP-PSM, kann im Rahmen 

dieser Arbeit nicht festgestellt werden. 
1234 Dieser Zielkonflikt könnte nicht gelten im Vergleich der IP-PSM zur VC-PSM, da der splitinterne K&K-Be-

darf für beide Formen grundsätzlich identisch ist, die Steuerplanungsspielräume bei der IP-PSM jedoch höher 

sind. 
1235 Vgl. ähnlich Schreiber (2018), S. 266. 
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Entsprechend der Steuerplanungsspielräume weist die TPSM generell die höchste Flexibilität 

auf und die MNE-PSM die vergleichsweise niedrigste. Von der IP-PSM zur VC-PSM nimmt 

die Flexibilität grundsätzlich ab. Die Zusammenhänge der Steuerplanungsspielräume sollten 

sich grundsätzlich und im Allgemeinen auf die Flexibilität übertragen lassen, sodass eine Ab-

nahme der Steuerplanungsspielräume grundsätzlich nicht nur auf Kosten höherer Koordination 

und Kooperation innerhalb von MNUs, sondern prinzipiell auch auf Kosten einer geringeren 

Flexibilität geht. Bezüglich der Gewinnaufteilung im Rahmen der PSM ist allerdings zu beach-

ten, dass die Buchgewinnverlagerungsmöglichkeiten der Unternehmen grundsätzlich von der 

Flexibilität der Staaten entkoppelt werden und die Flexibilität der Gewinnaufteilung des gel-

tenden Systems bei den Produktionseinheiten grundsätzlich bestehen bleiben kann und bei den 

Verkaufseinheiten durch die Anrechnungsbegrenzung bestimmt, im Ergebnis also modifiziert, 

aber nicht aufgehoben wird. Außerdem wird im Rahmen der PSM die mit der geltenden Ver-

rechnungspreissetzung verbundene Komplexität zwar nicht eliminiert, da sie im ersten Schritt 

grundsätzlich bestehen bleibt, aber mit Blick auf MNUs kann ihr prinzipiell ein Stück der Trag-

weite genommen werden, wodurch die Komplexität der geltenden Verrechnungspreissetzung 

generell abnehmen kann. Die Flexibilität kann im Rahmen der PSM also bezüglich der Ver-

rechnungspreissetzung grundsätzlich von den Steuerplanungsspielräumen und teilweise von 

der damit verbundenen Komplexität entkoppelt werden.1236 

5.4 Konsensfähigkeit 

Ebenfalls zusammenhängend mit den Steuerplanungsspielräumen1237 sollte grundsätzlich die 

Konsensfähigkeit einer Methode abnehmen, je weniger Flexibilität sie den Staaten belässt.1238 

Außerdem sinkt in der Regel die Konsensfähigkeit, je stärker eine Methode in das geltende 

System eingreift, d.h. je radikaler die Veränderungen gegenüber dem Status Quo wären.1239 

                                                 
1236 Siehe hierzu 4.3.2 Flexibilität und Steuerplanungsspielräume. Auch hier können über das Ausmaß und damit 

die Bedeutung der einzelnen Aspekte der Flexibilität sowie Komplexität keine Aussagen getroffen werden. 
1237 Zu beachten ist die oben vorgenommene Einschränkung bezüglich des Zusammenhangs der Steuerplanungs-

spielräume mit der Flexibilität sowie, dass Steuerplanungsspielräume auch zu einer nicht als fair wahrgenom-

men Steueraufkommensverteilung führen könnten, wodurch die Konsensfähigkeit grundsätzlich abnehmen 

könnte. Auch können Steuerplanungsspielräume die Flexibilität (Souveränität) der Staaten faktisch einschrän-

ken. Siehe hierzu 2.2 Vermeidung der Buchgewinnverlagerung; 2.3 Konsensfähigkeit und zwischenstaatliche 

Verteilungsgerechtigkeit. Welche Aspekte überwiegen und welche positiven oder negativen Zusammenhänge 

damit im Ergebnis bestehen, wäre im Einzelfall abzuwägen und kann hier nicht bestimmt werden. 
1238 Siehe hierzu 2.3 Konsensfähigkeit und zwischenstaatliche Verteilungsgerechtigkeit. 
1239 Siehe hierzu 4.5 Implementierungsformen im Einzelnen. Vgl. auch Greil (2017), S. 171. 
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Außerdem nimmt die Konsensfähigkeit prinzipiell ab, je weniger fair im Sinne der resultieren-

den Steueraufkommensverteilung eine Methode betrachtet wird.1240 Die einzelnen Einflussfak-

toren der Konsensfähigkeit können miteinander verbunden sein.1241 Dies soll hier nicht weiter-

gehend behandelt werden. 

Die TPSM stellt bereits einen internationalen Konsens dar,1242 sodass die Konsensfähigkeit hier 

als am höchsten betrachtet werden kann. Die MNE-PSM weist grundsätzlich die geringste Fle-

xibilität der Formen auf und kann als die radikalste der Implementierungsformen betrachtet 

werden. Außerdem könnte sie durch die konzernweite Zuteilung sämtlicher Kosten zu allen 

Verkaufsstaaten, unabhängig von der Profitabilität einzelner Produkte, als vergleichsweise am 

wenigsten fair wahrgenommen werden. Insgesamt könnte die MNE-PSM daher verhältnismä-

ßig die geringste Konsensfähigkeit aufweisen. Da die Flexibilität von der IP-PSM zur VC-PSM 

abnimmt und die VC-PSM grundsätzlich stärker als die IP-PSM in das geltende System ein-

greift, demnach als radikaler als die IP-PSM angesehen werden kann, könnte die Konsensfä-

higkeit grundsätzlich von der IP-PSM zur VC-PSM abnehmen. 

Die Steuerplanungsspielräume, die Flexibilität sowie die Konsensfähigkeit verhalten sich damit 

in den Rangfolgen identisch. 

5.5 Gesamtergebnis 

Tabelle 13 hält die Rangfolgen der einzelnen Methoden für die jeweils betrachteten Kategorien 

in einer Übersicht fest. 

Für die einzelnen Formen können keine insgesamt geltenden Zusammenhänge und Zielkon-

flikte zwischen den einzelnen Kategorien abgeleitet werden. Sehr allgemein gesprochen sind 

grundsätzlich bzw. bedingt insbesondere die Kategorien des splitübergreifenden K&K-Bedarfs, 

der Steuerplanungsspielräume, der Flexibilität und der Konsensfähigkeit positiv miteinander 

verbunden oder sie beinhalten bzw. bedingen sich und sie sind im Allgemeinen gegenläufig 

zum splitinternen K&K-Bedarf. Generell besteht mit Blick auf alle Formen die Wahl zwischen 

mehr und größeren (Anwendung der PSM im Allgemeinen gegenüber der TPSM), mehreren 

oder vielen mittelgroßen (IP- oder VC-PSM) oder wenigen großen Splits (MNE-PSM) mit den 

jeweiligen Vor- und Nachteilen. 

                                                 
1240 Siehe hierzu 2.3 Konsensfähigkeit und zwischenstaatliche Verteilungsgerechtigkeit. 
1241 Siehe teils hierzu 2.3 Konsensfähigkeit und zwischenstaatliche Verteilungsgerechtigkeit. 
1242 Vgl. z.B. OECD (2017a), S. 133–145, (2018b). 
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Tabelle 13: Übersicht über die Rangfolgepunkte der Formen in den einzelnen Analysekategorien 

 TPSM IP-PSM VC-PSM MNE-PSM 

splitinterner K&K-Bedarf 1 2,5 2,5 4 

splitübergreifender 

K&K-Bedarf 

2 3 4 1 

Steuerplanungsspielräume 4 3 2 1 

Flexibilität 4 3 2 1 

Konsensfähigkeit 4 3 2 1 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die MNE-PSM weist die geringsten Ausprägungen bei dem splitübergreifenden K&K-Bedarf, 

den Steuerplanungsspielräumen, der Flexibilität und der Konsensfähigkeit sowie die höchste 

Ausprägung beim splitinternen K&K-Bedarf aus. Für die MNE-PSM könnte damit gegenüber 

allen anderen Formen ein Zielkonflikt zwischen der Reduzierung der Steuerplanungsspiel-

räume sowie des splitübergreifenden K&K-Bedarfs einerseits und der Erhöhung der Flexibili-

tät, der Konsensfähigkeit sowie der Reduzierung des splitinternen K&K-Bedarfs andererseits 

festgestellt werden. Bedingt werden diese Zusammenhänge letztlich durch die MNU-weite An-

wendung bzw. Ausdehnung der PSM. Die Frage, ob die MNE-PSM gegenüber den transakti-

onskettenbasierten (PSM-)Formen insgesamt vorteilhaft wäre, kann im Rahmen dieser Arbeit 

mangels Quantifizierungen nicht beantwortet werden. 

Für die transaktionskettenbasierten Formen kann insgesamt festgehalten werden, dass die Steu-

erplanungsspielräume generell aufgrund der PSM-Anwendung und -Zunahme innerhalb von 

MNUs gegenüber der TPSM sinken. Im Gegenzug dafür steigen grundsätzlich der splitinterne 

und der splitübergreifende K&K-Bedarf.1243 Entsprechend der Steuerplanungsspielräume sinkt 

prinzipiell auch die Flexibilität sowie, u.a. dadurch bedingt, die Konsensfähigkeit. Letztlich 

werden die einzelnen Merkmale durch die PSM-Anwendung sowie -Zunahme innerhalb von 

MNUs bedingt. 

                                                 
1243 Vgl. ähnlich Schreiber (2018), S. 266. 
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Im Endeffekt bedingt durch die PSM-Zunahme innerhalb von MNUs weist die VC-PSM, prin-

zipiell auf Kosten eines höheren splitübergreifenden K&K-Bedarfs, geringerer Flexibilität so-

wie möglicherweise geringerer Konsensfähigkeit, grundsätzlich weniger Steuerplanungsspiel-

räume auf als die IP-PSM. Ob dieser Zielkonflikt lohnend ist, insbesondere in Anbetracht mög-

licherweise signifikanter Steuerplanungsspielräume und Abgrenzungsschwierigkeiten zwi-

schen einzelnen VC-Splits, oder aber gegenläufig aufgrund einer faktischen Ausdehnung der 

IP-PSM auf sämtliche Transaktionsketten,1244 kann im Rahmen dieser Arbeit mangels Quanti-

fizierungen nicht festgestellt werden. Aufgrund der PSM-Anwendung bei beiden Formen auf 

vollständige Transaktionsketten ist der splitinterne K&K-Bedarf identisch. 

Die TPSM weist insgesamt die höchsten Steuerplanungsspielräume, entsprechend grundsätz-

lich die höchste Flexibilität sowie die höchste Konsensfähigkeit auf. Außerdem weist sie den 

geringsten splitinternen K&K-Bedarf sowie den zweitniedrigsten splitübergreifenden K&K-

Bedarf auf. Gegenüber der TPSM steigen im Rahmen der PSM damit grundsätzlich der splitin-

terne K&K-Bedarf sowie prinzipiell (bis auf im Rahmen der MNE-PSM) der splitübergreifende 

K&K-Bedarf. Hierfür nehmen die Steuerplanungsspielräume ab, entsprechend aber auch die 

Flexibilität und die Konsensfähigkeit. Diese Zusammenhänge wären auch in diesem Fall grund-

sätzlich durch die PSM-Anwendung und -Zunahme bzw. -Ausdehnung innerhalb von MNUs 

begründet. Der Hauptvorteil der PSM gegenüber der TPSM kann damit in der Reduzierung der 

Steuerplanungsspielräume gesehen werden auf Kosten grundsätzlich höherer MNU-interner 

(splitinterner und/ oder -übergreifender) Koordination und Kooperation,1245 geringerer Flexibi-

lität1246 sowie Konsensfähigkeit. Es ist allerdings zu beachten, dass die PSM insgesamt so aus-

gestaltet wurde, dass sie das Kriterium der Konsensfähigkeit prinzipiell erfüllen kann, insbe-

sondere in den Dimensionen der zwischenstaatlichen Verteilungsgerechtigkeit,1247 der Vermei-

dung der Buchgewinnverlagerung sowie der Flexibilität in der resultierenden Steueraufkom-

mensverteilung. Mit einer Abnahme der Steuerplanungsspielräume wären insbesondere auch 

die Vorteile der Vermeidung der Buchgewinnverlagerung sowie der Anreize zur Investitions-

verlagerung1248 verbunden, d.h. die Vermeidung der entsprechenden Steuerplanungskosten der 

                                                 
1244 Die IP-PSM hätte dann aufgrund der generell identischen Splitgröße und -anzahl den gleichen splitinternen 

wie -übergreifenden K&K-Bedarf wie die VC-PSM, aufgrund der Anwendungsvoraussetzung der IP-Involvie-

rung jedoch höhere Steuerplanungsspielräume und Abgrenzungsschwierigkeiten einerseits, aber auch u.U. hö-

here Flexibilität sowie Konsensfähigkeit andererseits. 
1245 Vgl. ähnlich Schreiber (2018), S. 266, 268. 
1246 Zu beachten ist, wie oben beschrieben, dass die Flexibilität bezüglich der resultierenden Gewinn- bzw. Steu-

eraufkommensverteilung des geltenden Systems im Rahmen des Mechanismus grundsätzlich modifiziert, aber 

nicht eliminiert und entsprechende Komplexität reduziert wird. 
1247 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
1248 Vgl. auch Schreiber (2018), S. 266. 
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Unternehmen, die Vermeidung ökonomischer Kosten aufgrund ineffizienter Allokationsent-

scheidungen, die steuerpolitisch (auch) erwünschte Vermeidung der Buchgewinnverlagerung 

sowie die Vermeidung möglicher Steueraufkommensverluste von Hochsteuerstaaten durch 

Buchgewinn- und/ oder Investitionsverlagerung.1249 Ob die Einführung der PSM bzw. einer 

ihrer Formen lohnend wäre, kann im Rahmen dieser Arbeit mangels Quantifizierungen jedoch 

nicht endgültig beantwortet werden. 

Welche der Formen im Ergebnis am vorteilhaftesten ist, hängt vom Einzelfall, von den endgül-

tigen Zielsetzungen sowie den jeweiligen Gewichtungen aus Staatensicht1250 (d.h. von steuer-

politischen Zielsetzungen1251 und Präferenzen) und/ oder von einer quantitativen Analyse ab.  

                                                 
1249 Siehe hierzu 2 Kriterien und ausgewählte Vorschläge zur internationalen Gewinnaufteilung. 
1250 Vgl. z.B. Wagner (2005), S. 93. 
1251 Vgl. z.B. Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und den Wirtschafts- und Sozi-

alausschuss vom 10.10.2001, S. 8–9; Schön (2008), S. 53–54. 
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6 Thesenförmige Zusammenfassung und Ausblick 

(1) Im Rahmen dieser Arbeit wurde ausgehend von ausgewählten Vorschlägen zur bestim-

mungslandorientierten Besteuerung multinationaler Unternehmen ein internationaler Besteue-

rungsmechanismus für MNUs entwickelt, um den sonst vorherrschenden Zielkonflikt zwischen 

zwischenstaatlicher Verteilungsgerechtigkeit einerseits und der Vermeidung von Anreizen zur 

Buchgewinn- und Investitionsverlagerung andererseits zu lösen. Als zentrale Fragen der Arbeit 

wurden darauf basierend die Frage nach den Möglichkeiten der Umsetzung und Implementie-

rung des erarbeiten Mechanismus in das geltende System der Verrechnungspreissetzung, die 

Frage nach der Vorteilhaftigkeit der Implementierung des Mechanismus in das geltende System 

bzw. der einzelnen Implementierungsformen im Vergleich zueinander, sowie die Frage nach 

den allgemeinen Kosten der Auflösung des bisherigen Zielkonflikts durch den Mechanismus 

gegenüber den ausgewählten Vorschlägen zur bestimmungslandorientierten MNU-Besteue-

rung abgeleitet. Als ökonomische bzw. steuerpolitische Kriterien wurden die Kapitalexport-

neutralität, die Vermeidung der Buchgewinnverlagerung, die zwischenstaatliche Verteilungs-

gerechtigkeit und Konsensfähigkeit sowie die Reduzierung der Komplexitätskosten angeführt. 

Die Arbeit bediente sich zur Erörterung der Fragen eines qualitativen sowie eines analytischen 

Vorgehens. 

(2.1) Zur Sicherung der globalen Gesamtwohlfahrt, zur Vermeidung von Steuerplanungskosten 

sowie zur Maximierung der globalen Steuerbemessungsgrundlage bezogen auf MNUs sollten 

Entscheidungen multinationaler Unternehmen über den Standort von Greenfield-Investitionen 

nicht durch unterschiedliche effektive Steuerbelastungen beeinflusst werden (Kapitalexport-

neutralität). Eine Besteuerung im Bestimmungsland, d.h. am prinzipiell aus MNU-Sicht immo-

bilen Ort des Kunden von multinationalen Unternehmen (am Ort des Verkaufs), kann dies 

grundsätzlich gewährleisten, da Investitionen unabhängig vom Investitionsort, durch MNUs 

generell unbeeinflussbar, der gleichen effektiven Steuerbelastung des Verkaufslandes von 

MNUs unterliegen. 

(2.2) Im geltenden System der internationalen Besteuerung multinationaler Unternehmen, ba-

sierend auf dem Quellen- sowie dem Wohnsitzprinzip, bestehen Möglichkeiten der Buchge-

winnverlagerung über konzerninterne Transaktionen, von denen MNUs Gebrauch machen. Die 

Buchgewinnverlagerung hat zwar Konsequenzen für das Steueraufkommen involvierter Staa-

ten und bringt Komplexitätskosten mit sich, doch kann die Möglichkeit der Buchgewinnverla-

gerung ökonomisch schädliche Investitionsverlagerungen, damit verbundene Steuerplanungs-
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kosten sowie damit verbundenen Steuerwettbewerb inkl. möglicher höherer Steueraufkom-

mensverluste verhindern oder mildern. Im Rahmen einer bestimmungslandbasierten Besteue-

rung bestehen, analog der Argumentation für KEN, grundsätzlich keine klassischen Möglich-

keiten der Buchgewinnverlagerung des geltenden Systems. Aufgrund der Eigenschaft der Ka-

pitalexportneutralität werden Möglichkeiten der Buchgewinnverlagerung außerdem nicht be-

nötigt, um mögliche Verzerrungen von Investitionsstandortentscheidungen zu mildern oder zu 

verhindern. Im Grunde entstehen durch die Vermeidung von Gewinnverlagerungsanreizen 

keine mit den beiden Formen der Gewinnverlagerung verbundenen (gesamtwirtschaftlich un-

erwünschten) Steuerplanungskosten und u.U. Kontrollkosten. Wegen der grundsätzlichen Im-

mobilität des Kundenortes wird der mit der Mobilität von Investitionen und Buchgewinnen 

verbundene internationale Steuerwettbewerb prinzipiell ausgehebelt, was reale Standortfakto-

ren verbessern und die steuerliche Souveränität der Staaten erhöhen kann.  

(2.3) Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine kooperations- und konsensbasierte Möglichkeit der 

internationalen Besteuerung multinationaler Unternehmen betrachtet. Als Hauptkonkretisie-

rungen der Konsensfähigkeit wurden im Rahmen dieser Arbeit die Wahrung der Steuersouve-

ränität der Staaten sowie die zwischenstaatliche Verteilungsgerechtigkeit, jeweils einschließ-

lich der Flexibilität der Staaten in Bezug auf die Steueraufkommensverteilung, herangezogen. 

Aufgrund der konzeptionellen Unmöglichkeit der theoretisch korrekten Aufteilung der Ge-

winne integrierter multinationaler Unternehmen auf einzelne involvierte Staaten wurde kein 

konkreter (quantifizierbarer) Maßstab für die zwischenstaatliche Verteilungsgerechtigkeit ab-

geleitet. Unter Berücksichtigung der geäußerten Präferenzen der OECD gegen eine globale for-

melhafte Gewinnaufteilung anhand einer universal festgelegten Formel, für die Beibehaltung 

der Verrechnungspreismethodik unter Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes sowie für 

eine Besteuerung multinationaler Unternehmen entlang deren Wertschöpfung, wurde im Rah-

men dieser Arbeit das INE-Kriterium durch die dem Grunde nach prinzipielle sowie der Höhe 

nach flexible Möglichkeit der Besteuerung multinationaler Unternehmen an allen Orten der 

Wertschöpfung (d.h. Beschaffungs- wie Absatzmarktseite) herangezogen, solange das Ergebnis 

eine grundsätzliche Teilung des Steueraufkommens aus der Gewinnbesteuerung multinationa-

ler Unternehmen zwischen den Orten der Wertschöpfung ist.  

Eine rein bestimmungslandbasierte Besteuerung scheint mit dieser Ansicht im Grundsatz 

unvereinbar und könnte daher von nicht allen an einer Einigung über die Besteuerung multina-

tionaler Unternehmen beteiligten Staaten akzeptiert werden. Kompromissvorschläge bezüglich 

der Gewinnaufteilung innerhalb von MNUs zur Wahrung zwischenstaatlicher Verteilungsge-

rechtigkeit gingen bisher zu Lasten der KEN. Zur Auflösung dieses Zielkonflikts wurde eine 
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Integrierung der traditionell im Verhältnis Ansässigkeitsstaat zu Quellenstaat angewandten in-

direkten Anrechnungsmethode, die die Eigenschaft der grundsätzlichen Aufteilung des Steuer-

aufkommens auf beide Kategorien von Staaten mit dem Ergebnis der möglichen gleichzeitigen 

Erreichung von INE und KEN hat, in das Verhältnis Verkaufsstaat (d.h. Bestimmungsland) zu 

Produktionsstaat betrachtet. 

(2.4) Als weiteres ökonomisches Kriterium wurden im Rahmen dieser Arbeit die Komplexi-

tätskosten zur Bewertung des untersuchten Mechanismus herangezogen. Aus gesamtwirtschaft-

licher Sicht stellen Komplexitätskosten eine Zusatzlast der Besteuerung dar und sollten mög-

lichst gering sein. Die Zusammenhänge zu und Zielkonflikte mit den übrigen Effizienz- und 

Gerechtigkeitskriterien sollten bei der Minimierung der Komplexitätskosten berücksichtigt 

werden. Im Rahmen dieser Arbeit sind diese übrigen Kriterien die KEN, die Vermeidung der 

Buchgewinnverlagerung sowie die Konsensfähigkeit unter besonderer Berücksichtigung der 

INE. 

Steuerliche Komplexitätskosten können durch die Steuererhebungskosten gemessen werden. 

Diese können in Planungs- und Vollzugskosten sowohl seitens der Steuerpflichtigen (hier 

MNUs bzw. involvierte MNU-Einheiten) als auch seitens des Fiskus bzw. der involvierten Fiski 

unterteilt werden. Planungskosten seitens der Steuerpflichtigen können im Kontext dieser Ar-

beit aus Buchgewinn- und Investitionsverlagerungsanreizen sowie aus sonstigen Steuerpla-

nungsspielräumen insbesondere aufgrund von Abgrenzungsschwierigkeiten resultieren. Die 

Planungskosten seitens der Fiski beziehen sich auf die Einigung auf sowie die Implementierung 

von Mechanismen zur internationalen Gewinnaufteilung innerhalb von MNUs (einmalige Pla-

nungskosten) sowie auf die laufende Planung etwa aufgrund flexibler Verrechnungspreisset-

zungen oder aufgrund von Abgrenzungsschwierigkeiten. Die Vollzugskosten – seitens der 

MNUs die Deklarationskosten, seitens der Fiski die Erhebungskosten – beziehen sich im Kon-

text dieser Arbeit auf die Kosten der entsprechenden Anwendung des Mechanismus und seiner 

Implementierungsformen im Vergleich zueinander sowie zum Status Quo. Diese ergeben sich 

im internationalen Kontext insbesondere aus Informations-, Einigungs-, Koordinations- und 

Kooperationsbedarfen sowie aus Abgrenzungsschwierigkeiten. 

Die Integrierung der Anrechnungsmethode in die Besteuerung von MNU-Gewinnen im Be-

stimmungsland wurde in dieser Arbeit erwägt, um den Konflikt zwischen der KEN und der 

Vermeidung der Buchgewinnverlagerung einerseits und der zwischenstaatlichen Verteilungs-

gerechtigkeit (Konsensfähigkeit) andererseits zu lösen. Im Rahmen der traditionellen Anwen-

dungsrichtung der Anrechnungsmethode im Wohnsitzstaat wurde jedoch grundsätzlich festge-
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stellt, dass die Anrechnungsmethode höhere Komplexitätskosten mit sich bringt als die Frei-

stellungsmethode. Auch mit Blick auf bisherige bestimmungslandorientierte Besteuerungsvor-

schläge wird im Wege der Verrechnungspreissetzung faktisch eine Freistellung von in leisten-

den MNU-Einheiten besteuerten Gewinnen in empfangenden Einheiten entlang von Wert-

schöpfungsketten vorgenommen. Die korrespondierenden Verrechnungspreise enthalten dabei 

alle für die jeweilige Freistellung benötigten Informationen über Wertschöpfungsstufen hin-

weg. Bei einer Integrierung der Anrechnungsmethode in den bestimmungslandorientierten Be-

steuerungskontext werden hingegen wertschöpfungsstufenübergreifend1252 Informationen über 

Gewinne und Steuern zum Zwecke der Besteuerung und Anrechnung im Verkaufsstaat benö-

tigt. Die Komplexitätskosten des untersuchten Mechanismus scheinen gegenüber bisherigen 

Vorschlägen zu steigen und der zuvor gelöste Zielkonflikt scheint sich zu verlagern auf einen 

Konflikt zwischen der gleichzeitigen Erreichung der KEN, der Vermeidung der Buchgewinn-

verlagerung und der INE einerseits und der Reduzierung der Komplexitätskosten andererseits. 

Aus diesem Grund wurden die Komplexitätskosten des Mechanismus und seiner Implementie-

rungsformen jeweils und vergleichend ausgehend vom geltenden System qualitativ untersucht 

und diskutiert. Die Komplexitätskosten, die speziell mit der Besteuerung am Verkaufsort (Be-

stimmungsland) verbunden sind, wurden dabei nicht detailliert diskutiert. Ebenso wurde kein 

ausführlicher Vergleich der Komplexitätskosten bisheriger Vorschläge zu denen des Mecha-

nismus vorgenommen. 

(3.1) Zur Umsetzung einer bestimmungslandbasierten Gewinnbesteuerung müssen das Bestim-

mungsland und entsprechende steuerliche Anknüpfungspunkte definiert und letztere rechtlich 

implementiert werden. Im Rahmen dieser Arbeit orientiert sich die Definition des Bestim-

mungslandes grundsätzlich an dem Ort, an dem der Kunde des MNU seinen steuerlichen Sitz 

hat. Im Rahmen des Mechanismus sollen den Anknüpfungspunkten im Verkaufsland Verkaufs-

erlöse für Zwecke der Bestimmung des Verkaufsfaktors zugeordnet werden. Basierend auf dem 

Verkaufsfaktor werden diesen Einheiten aufzuteilende Gewinne und anzurechnende Steuern 

zugeteilt. Erweiterte Betriebsstättendefinitionen werden dann erforderlich, wenn das MNU am 

Ort des Kunden nach geltenden Regeln keinen steuerlichen Anknüpfungspunkt (Tochtergesell-

schaft oder Betriebsstätte) aufweist (etwa mangels physischer Präsenz), dem Gewinne zuge-

ordnet werden könnten, oder wenn ein solcher zwar vorhanden, aber aus MNU-Sicht mobil ist, 

etwa u.U. die Einheit, die Verkäufe an fremde Dritte tätigt, Vertragspartner dieser ist und Um-

                                                 
1252 Vergleichbar zu beteiligungsstufenübergreifend im Rahmen der traditionellen Anwendungsrichtung der An-

rechnungsmethode. Vgl. z.B. Spengel (2013), S. 48; Musgrave (1969), S. 111. 
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satzerlöse vereinnahmt, oder möglicherweise Service- und Marketingeinheiten am Ort des Kun-

den. Innerhalb dieser Arbeit wurden jene (zu begründende oder bestehende) Einheiten im Be-

stimmungsland, denen Gewinne und Steuern nach dem Bestimmungslandprinzip (d.h. grund-

sätzliche Orientierung am Kundenort) auf Basis des Verkaufsfaktors zugeordnet werden sollen, 

als Verkaufseinheiten bezeichnet. Den Verkaufseinheiten sind zur Bestimmung des Verkaufs-

faktors u.U. die entsprechenden Verkaufserlöse nach dem Bestimmungslandprinzip zuzuord-

nen, wenn rechtlich verkaufende Einheit und Verkaufseinheit nicht identisch sind. Maßstab für 

die Definition des Bestimmungslandes und der entsprechenden Verkaufseinheiten sollen die 

möglichste Immobilität, Steuerplanungsresistenz sowie Administrationseffizienz sein. Erhe-

bungs-, Komplexitäts- und Steuerplanungsprobleme mit Blick auf die Besteuerung im Bestim-

mungsland wurden nicht weitergehend diskutiert, ebenso wie die entsprechende rechtliche Im-

plementierung der steuerlichen Anknüpfungspunkte. Die Problematik, dass rechtlich verkau-

fende Einheit und Verkaufseinheit u.U. nicht identisch sind, sowie möglicherweise nötige Kon-

sequenzen zur Umsetzung der Besteuerung nach dem Bestimmungslandprinzip (wie die Zuord-

nung der Verkaufserlöse oder u.U. die Fiktion von Transaktionen) wurden gleichermaßen nicht 

tiefergehend thematisiert. 

(3.2) Dem im Rahmen dieser Arbeit ausgearbeiteten und diskutierten Mechanismus liegt fol-

gende Konzeption zugrunde. Der Anwendungsbereich des Mechanismus in einem Einzelfall 

wird als Split bezeichnet. Für jeden Split sind Verkaufseinheiten und Produktionseinheiten zu 

bestimmen. Produktionseinheiten sind dabei grundsätzlich alle MNU-Einheiten (Tochtergesell-

schaft oder Betriebsstätte) innerhalb eines Split, die keine Verkaufseinheiten sind. Den Produk-

tionseinheiten ist ein, im Rahmen dieser Arbeit der Höhe nach grundsätzlich unbestimmter, 

Anteil am aufzuteilenden Gesamtgewinn zur Besteuerung mit den regulären, nicht harmoni-

sierten Körperschaftsteuersätzen zuzuordnen. Der aufzuteilende Gesamtgewinn ergibt sich 

grundsätzlich aus der Summe der den Verkaufseinheiten zugeordneten konzernextern erzielten 

Verkaufserlösen abzüglich der Summe der primären (periodisierten) Kosten der jeweiligen Ein-

heiten, jeweils die einem Split zuzuordnen sind. Den Verkaufseinheiten ist allein basierend auf 

dem Verkaufsfaktor der gesamte aufzuteilende Gewinn zur Besteuerung mit den regulären, 

nicht harmonisierten Körperschaftsteuersätzen sowie die Summe der Produktionssteuern (Steu-

ern in den Produktionseinheiten) zur Anrechnung zuzuordnen. Der Verkaufsfaktor entspricht 

den konzernexternen Verkaufserlösen, die einer Verkaufseinheit nach dem Bestimmungsland-

prinzip zuzuordnen sind, geteilt durch die Summe der konzernexternen Verkaufserlöse inner-

halb eines Split. Bei voller Anrechnung der Produktionssteuern in den Verkaufsstaaten bzw. in 

Abwesenheit von Anrechnungsüberhängen werden die Produktionssteuern aus MNU-Sicht 
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vollständig neutralisiert. In Summe zahlt ein MNU innerhalb eines Split die Steuerbelastung 

der Verkaufsstaaten. Der aufzuteilende Gesamtgewinn eines Split wird mit der Summe der mit 

den Verkaufsfaktoren gewichteten Steuersätzen der Verkaufsstaaten belastet. Gewinnverlage-

rungen können aufgrund der Anrechnung der Produktionssteuern an diesem Ergebnis aus 

MNU-Sicht nichts ändern. Es kommt grundsätzlich zu einer Teilung des Steueraufkommens 

bezogen auf einen Split zwischen Produktions- und Verkaufsstaaten, während gleichzeitig im 

Grundsatz Anreize zur Gewinnverlagerung vermieden werden, d.h. es werden gleichzeitig INE, 

KEN sowie die Vermeidung der Buchgewinnverlagerung erreicht. 

(3.3.1, 3.3.2) Im Rahmen des in dieser Arbeit untersuchten Mechanismus wurde eine indirekte 

Anwendung der Anrechnungsmethode betrachtet. Im Unterschied zur traditionellen Anwen-

dungsrichtung der indirekten Anrechnungsmethode entlang von Beteiligungsketten orientiert 

sich die Anrechnung im Rahmen dieser Arbeit entlang von Wertschöpfungsketten. Anrech-

nungsstaaten sind anstelle der (Wohn-)Sitzstaaten die Verkaufsstaaten. Angerechnet werden 

Steuern sämtlicher vorgelagerter Wertschöpfungsstufen, die Steuern der Produktionseinheiten. 

Aus fiskalischen Gründen würden Verkaufsstaaten die Anrechnung wohl beschränken. Es 

wurden vier Varianten der Anrechnungsbegrenzung betrachtet, untersucht und verglichen. 

Diese vier Varianten sind eine per-country-limitation sowie eine overall-limitation auf die Ver-

kaufsstaatensteuer auf die Produktionsstaatenbemessungsgrundlage, eine Begrenzung auf die 

Steuer im Verkaufsstaat vor Anrechnung sowie eine Anrechnungsbegrenzung zur Erhaltung 

einer strikt positiven Mindeststeuer im Verkaufsstaat. Eine Begrenzung auf die Steuerzahlung 

in den Verkaufsstaaten vor Anrechnung ist dabei grundsätzlich am wenigsten streng und führt 

damit am unwahrscheinlichsten zu AÜH. Sie wäre aus Sicht der Vermeidung schädlicher Ge-

winnverlagerungsanreize vorzuziehen. Aus fiskalischer Sicht sollte sie außerdem immer min-

destens greifen und sie wäre insbesondere im Fall der Doppelbesteuerung durch Produktions-

staaten zumindest zu prüfen. Auch kann sie als am wenigsten komplex angesehen werden. 

Anrechnungsbegrenzungen werden bei den länderübergreifenden Begrenzungsformen 

grundsätzlich nicht nur durch das Verhältnis der Steuersätze von Verkaufs- zu Produktionsstaa-

ten, sondern auch durch die den Produktionsstaaten (und u.U. Verkaufsstaaten) zugeteilten Be-

messungsgrundlagen bestimmt. Hohe PS-Steuersätze und niedrige PS-Bemessungsgrundlagen 

könnten sich so innerhalb eines Produktionsstaates ausgleichen (und umgekehrt) ebenso wie 

insgesamt hohe und niedrige Produktionssteuern in unterschiedlichen Produktionsstaaten. Dop-

pelbesteuerung in den Produktionsstaaten führt bei keiner Form der Anrechnungsbegrenzung 

zwangsläufig zu einem AÜH. Verkaufs- und Produktionsstaaten könnten sich dennoch auf An-
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rechnungsbegrenzungen und/ oder Gewinnzuteilungsfaktoren einigen, entweder für einen je-

weiligen Split im Einzelfall oder auf standardisierte Werte bzw. Verfahren. Beides würde ge-

genüber einem unkoordinierten Vorgehen Einigungs-, Kooperations-, und Koordinationsbedarf 

mit sich bringen, könnte jedoch die wahrgenommene Fairness erhöhen und möglicherweise 

AÜH eher vermeiden. Einigungen im Einzelfall müssten zwar häufiger im Vergleich zu Stan-

dardisierungen stattfinden, würden den Staaten aber grundsätzlich die entsprechende Flexibili-

tät erhalten, hätten dadurch eine prinzipiell geringere Tragweite für Staaten, müssten nicht zu-

sätzlich implementiert werden, sie würden sich nur auf einen jeweiligen Split beziehen und 

AÜH könnten gezielter vermieden werden. Standardisierungen hingegen könnten Erhebungs- 

und Befolgungskosten im Einzelfall reduzieren. AÜH könnten (verzinslich) vor- oder rücktrag-

bar sowie, innerhalb von MNUs und Verkaufsstaaten, zwischen verschiedenen Splits verre-

chenbar sein. 

(3.3.3) INE im Verhältnis der Verkaufs- zu den Produktionsstaaten ist grundsätzlich aus Sicht 

beider Staatenkategorien bei allen, im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Formen der Anrech-

nungsbegrenzung erreichbar, während sie bei der wenigsten strengen Anrechnungsbegrenzung 

auf die Verkaufssteuer vor Anrechnung nur begrenzt erreichbar ist. Strengere Anrechnungsbe-

grenzungen sichern INE aus Sicht der Verkaufsstaaten, können aber am ehesten AÜH und da-

mit schädliche Gewinnverlagerungsanreize mit sich bringen. Koordinationen (standardisiert o-

der im Einzelfall) allgemein zu Lasten von Einigungs-, Koordinations- und Kooperationsbedarf 

über Gewinnzuteilungsfaktoren und Anrechnungsbegrenzungen können die wahrgenommene 

Fairness aus Staatensicht erhöhen. Koordinationen über Gewinnzuteilungsfaktoren im Einzel-

fall bzw. standardisiert können außerdem dazu dienen, AÜH gezielt zu vermeiden bzw. zu be-

grenzen. So konnte ein grundsätzlicher Zielkonflikt zwischen der INE aus Sicht der Verkaufs-

staaten und der Vermeidung der Gewinnverlagerungsanreize (KEN und Vermeidung der Buch-

gewinnverlagerung) bzw. höheren K&K-Kosten bei strengeren Anrechnungsbegrenzungen 

festgestellt werden. Zu strikte Anrechnungsbegrenzungen können zu Lasten der INE aus Sicht 

der Produktionsstaaten gehen. 

(3.3.4) Im Falle von Anrechnungsüberhängen sind (nicht anrechenbare) Quellensteuern aus 

MNU-Sicht definitiv und führen grundsätzlich zur Verletzung von KEN und der Vermeidung 

der Buchgewinnverlagerung im Gegensatz zum Falle voller Anrechnung. Im Falle der Anrech-

nungsbegrenzung auf die Verkaufssteuer vor Anrechnung wird INE aus Sicht der Verkaufs-

staaten bei Vorliegen von Anrechnungsüberhängen verletzt. In den anderen beiden untersuch-

ten Formen der Anrechnungsbegrenzung (overall-limitation auf die VS-Steuer auf die PSen-
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Bemessungsgrundlage, strikt positive Mindeststeuer im VS) bleibt INE erfüllbar. MNUs könn-

ten AÜH im Rahmen ihrer Steuerplanungsentscheidungen antizipieren und Anrechnungsüber-

hängen durch Investitions- und/ oder Buchgewinnverlagerungen entgegenwirken, mit der Folge 

von Steuerplanungskosten der MNUs, verzerrten Investitionsstandortentscheidungen und/ oder 

der Verletzung der INE aus Sicht von Produktionsstaaten aufgrund reiner Buchgewinnverlage-

rungen. AÜH sollten daher seitens der involvierten Staaten derart vermieden werden, dass 

MNUs dies ex ante in ihre Entscheidungen einbeziehen durch antizipative Senkungen der Quel-

lensteuerbelastungen seitens der Quellenstaaten oder gegenseitige zwischenstaatliche, glaub-

hafte Verpflichtungen zur Vermeidung von AÜH. Die umfängliche Erfüllung der Vorteile des 

Mechanismus hängt damit von der vollen Anrechnung der Produktionssteuern bzw. der Ver-

meidung von AÜH ab. Dies kann zu Lasten der Einigungs-, Koordinations- und Kooperations-

kosten gehen, insbesondere, wenn Anrechnungsbegrenzungen nicht zu einer derartigen Dis-

ziplinierung der Quellenstaaten führen, dass diese ihre Steuerbelastungen in solcher Weise re-

duzieren, dass AÜH (splitindividuell) vermieden werden, was wiederum zur Beeinträchtigung 

der INE aus Sicht von Quellenstaaten führen kann. 

(3.4) Unter Einbezug der internationalen Steuerwettbewerbskräfte könnte sich der vorgeschla-

gene Mechanismus als langfristig nicht stabil erweisen, da Verkaufsstaaten einen Anreiz haben 

könnten, die Anrechnung der Produktionsstaaten zu versagen und so den Mechanismus einsei-

tig nicht umzusetzen bzw. nicht aufrechtzuerhalten. Produktionsstaaten hingegen könnten 

durch Anrechnungsbegrenzungen der Verkaufsstaaten und Gewinnverlagerungsanreize der 

MNUs in einer Erhöhung ihrer Steuerbelastung (zu Lasten der Verkaufsstaaten) diszipliniert 

werden. Versagten Verkaufsstaaten die Anrechnung, wären Produktionsstaaten angesichts der 

Gewinnverlagerungsanreize von MNUs grundsätzlich gezwungen, ihre statuarische Steuerbe-

lastung zu senken. Die Besteuerungstrends im Rahmen des internationalen Steuerwettbewerbs 

weisen auf ein weiteres Sinken der Körperschaftsteuersätze („race to the bottom“) bei gleich-

zeitiger Ausdehnung der Besteuerung an der Absatzmarktseite von multinationalen Unterneh-

men hin. Die Anreize der Staaten im Rahmen des Mechanismus decken sich mit diesem Trend 

bzw. halten ihn nicht auf. Er ließe sich im Rahmen des Mechanismus nur durch eine fortwäh-

rende, stetige und verbindliche Kooperation aufhalten. Die Wahrscheinlichkeit einer solchen 

Kooperation wurde innerhalb dieser Arbeit nicht abschließend gewürdigt.1253 

(4.1) Der vorgeschlagene Mechanismus könnte innerhalb eines Systems der (globalen) formel-

haften Gewinnaufteilung unter Verwendung zwei paralleler Formeln umgesetzt werden. Dabei 

                                                 
1253 Zu einer Diskussion vgl. Schreiber (2018). 
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würde eine Formel allein auf dem Verkaufsfaktor basieren, die andere auch auf anderen Fakto-

ren wie Kapital und/ oder Arbeit. Da die Mitgliedstaaten der OECD ein Verlassen des Verrech-

nungspreissystems bislang strikt ablehnen, wurde eine solche Umsetzung innerhalb dieser Ar-

beit nur kurz skizziert und nicht näher untersucht. 

(4.2.1) Die Geschäftsvorfallbezogene Gewinnaufteilungsmethode (TPSM) ist die einzige der 

von der OECD insgesamt fünf vorgeschlagenen Verrechnungspreismethoden, welche zwei o-

der mehrere Transaktionspartner in die Verrechnungspreisbestimmung miteinbezieht. Sie soll 

grundsätzlich zur Anwendung kommen, wenn und soweit zwei oder mehrere MNU-Einheiten 

einzigartige und wertvolle Beiträge zu einer oder mehreren gebündelt betrachteten Transak-

tion(en) leisten. Hierbei werden die Gewinne dieser Einheiten, die der(/-n) Transaktion(en), 

welche im Rahmen der TPSM in einem Einzelfall, d.h. im Rahmen eines TPSM-Split, betrach-

tet werden, zuzuordnen sind, abgegrenzt, nach Rechnungslegung und Währung vereinheitlicht 

und zum Zwecke der Gewinnaufteilung aggregiert. Basierend auf den Fakten und Umständen 

des Einzelfalls sollen die Gewinne grundsätzlich fremdvergleichskonform anhand der jeweili-

gen Wertschöpfungsbeiträge auf die an dem TPSM-Split beteiligten Parteien aufgeteilt werden. 

Ausgehend von der resultierenden Gewinnaufteilung werden entsprechende, zu dieser Ge-

winnaufteilung führende, Verrechnungspreise abgeleitet. Technisch ist die Implementierung 

des Mechanismus innerhalb der Verrechnungspreissetzung der TPSM sehr ähnlich, weshalb die 

TPSM als Analyseausgangspunkt der Arbeit gewählt wurde. 

(4.2.2.1) Die von den beteiligten Staaten, zur Wahrung der steuerlichen Souveränität und die 

fiskalisch, grundsätzlich bevorzugte Flexibilität im Rahmen von Kooperationen im Bereich der 

internationalen Gewinnaufteilung multinationaler Unternehmen wird innerhalb der Verrech-

nungspreissetzung prinzipiell über den Richtliniencharakter der OECD-Verrechnungspreisleit-

linien sowie über Interpretationsspielräume bei der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsat-

zes und der Richtlinien, durch Abgrenzungsschwierigkeiten und/ oder durch nicht präzise oder 

nicht endgültig fixe Regelungen bewirkt. Interpretationsspielräume für Steuerverwaltungen 

bringen jedoch gleichzeitig Steuerplanungsspielräume für Unternehmen und entsprechende 

Komplexitätskosten, insbesondere Steuerplanungskosten, für beide Seiten mit sich. Diese 

Komplexitätskosten münden, über Informations- und Einigungsbedarfe, letztlich in Koordina-

tions- und Kooperationsbedarfen, sofern einheitliche Ergebnisse erzielt werden sollen. Die 

TPSM bietet insbesondere durch die konzeptionellen Schwächen des Fremdvergleichsgrund-

satzes, die durch den generellen Anwendungsbereich der TPSM auf hochintegrierte Transakti-

onen sowie auf mehrseitige einzigartige, wertvolle Beiträge besonders bei dieser Methode zum 
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Tragen kommen sollten und welche nicht durch hinreichende Konkretisierungen und Standar-

disierungen überwunden werden, sowie durch den fortwährenden Verweis auf die Fakten und 

Umstände des Einzelfalls, d.h. durch unpräzise oder nicht endgültig fixe Regelungen, Interpre-

tationsspielräume. 

(4.2.2.2) Die TPSM bezieht im Rahmen ihrer Anwendung grundsätzlich zwei oder mehr Un-

ternehmenseinheiten und involvierte Steuerjurisdiktionen ein. Der sich aus den Arbeitsschritten 

der TPSM ergebende Abgrenzungs-, Informations-, Einigungs- sowie Koordinations- und Ko-

operationsbedarf erstreckt sich in der Folge prinzipiell auf die an einem TPSM-Split beteiligten 

Unternehmenseinheiten und Steuerjurisdiktionen.  

Die Arbeitsschritte der TPSM beinhalten: Die Abgrenzung des Anwendungsbereiches der 

TPSM in einem Einzelfall aufgrund der Anwendungsvoraussetzungen (Abgrenzungsbedarf). 

Dies schließt die Bestimmung und Abgrenzung der betroffenen Transaktion(en), Unterneh-

menseinheiten und Gewinne ein (Abgrenzungsbedarf). Die Informationen zu den betroffenen 

Gewinnen müssen vereinheitlicht, aggregiert und ausgetauscht werden (Einigungsbedarf, In-

formationsbedarf, Koordinations- und Kooperationsbedarf). Die zu aggregierenden Gewinn-

maße müssen festgelegt werden (Einigungsbedarf). Die Beiträge der einzelnen Einheiten müs-

sen identifiziert und entsprechende Informationen ausgetauscht werden (Abgrenzungsbedarf, 

Informationsbedarf). Die Gewinnaufteilung im Rahmen der TPSM bedarf der Einigung und 

Abgrenzung im Einzelfall bezüglich der Anwendung der Restgewinn- oder Beitragsanalyse, 

sowie der Einigung über die zu verwendenden Faktoren, deren Gewichtungen und Messungen 

zur Bestimmung der jeweiligen Aufteilungsformel. Die entsprechenden Informationen zur Auf-

teilungsformel müssen innerhalb eines Split abgegrenzt, ausgetauscht und u.U. vereinheitlicht 

werden (Abgrenzungs-, Einigungs- und Informationsbedarf). 

Die sich aus den Arbeitsschritten ergebenden Abgrenzungsbedarfe führen grundsätzlich zu 

Einigungsbedarf sowie zu Informationsbedarf. Der Einigungsbedarf sowie der Informationsbe-

darf, welche unmittelbar aus den Arbeitsschritten oder mittelbar aus anderen Bedarfen folgen 

können, führen grundsätzlich zu Koordinations- und Kooperationsbedarf, sodass letztlich die 

einzelnen Arbeitsschritte im Rahmen der Anwendung der TPSM generell zu Koordinations- 

und Kooperationsbedarf bezogen auf einen TPSM-Split führen. 

(4.3.1) Die PSM bringt allgemein in ihrer Anwendung und Implementierung Koordinations- 

und Kooperationsbedarf mit sich. 

Auf der Implementierungsebene des Mechanismus müssen sich die jeweiligen Implemen-

tierungsstaaten einigen sowie koordinieren und sie müssen kooperieren. Zu den Schritten der 
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Implementierungsebene zählen die Implementierung des Mechanismus bzw. der jeweiligen Im-

plementierungs- und Umsetzungsform als solcher, die Implementierung der steuerlichen An-

knüpfungspunkte, u.U. die Festlegung der grundsätzlichen äußeren Anwendungsgrenze des 

Mechanismus (d.h. der MNU-Grenze), die Einigung auf die Art der Koordination sowohl bzgl. 

der Gewinnzuteilung zu den Produktionseinheiten als auch bzgl. der Anrechnungsbegrenzun-

gen und u.U. die Einigung auf Standards in Bezug auf die Gewinnzuteilung zu Produktionsein-

heiten sowie u.U. die Einigung auf Anrechnungsbegrenzungen. Eine globale Implementierung 

wäre hierbei optimal. Denkbar wären als Implementierungsstaaten jedoch etwa die OECD-Mit-

gliedstaaten oder jene, die sich dem Inclusive Framework on BEPS angeschlossen haben. 

Im Rahmen der Anwendung des Mechanismus beziehen sich der jeweilige Abgrenzungs-, 

Informations-, Einigungs-, Koordinations- und Kooperationsbedarf zunächst auf die an einem 

Split beteiligten Steuerjurisdiktionen und Unternehmenseinheiten. Die einzelnen Anwendungs-

schritte der PSM beinhalten u.U. die Definition des MNU im Einzelfall sowie die Abgrenzung 

des MNU im Einzelfall im Sinne der grundsätzlichen Anwendbarkeit des Mechanismus sowie 

die Bestimmung und Abgrenzung des Split im Einzelfall aufgrund der Anwendungsvorausset-

zung der gewählten Implementierungsform. Die MNU-Grenze, ob einheitlich implementiert 

oder im Einzelfall festgelegt, könnte sich entweder an Konsolidierungsregelungen für Zwecke 

der Konzernberichterstattung oder aber an Grenzen für die Anwendung des Fremdvergleichs-

grundsatzes orientieren. Insbesondere letztere sind international uneinheitlich. Die Abgrenzung 

des Split betrifft die einzubeziehenden Einheiten, Transaktionen, Gewinngrößen, Verkaufser-

löse sowie Steuerzahlungen. Im Rahmen der Abgrenzung einzelner Splits können bezogen auf 

mehrere Splits oder gar bezogen auf gesamte MNUs alle Unternehmenseinheiten und invol-

vierten Steuerjurisdiktionen betroffen sein. Außerdem müssen im Rahmen eines Split die Ver-

kaufs- und Produktionseinheiten bestimmt und abgegrenzt sowie die Verkaufserlöse eines Split 

den Verkaufseinheiten nach dem Bestimmungslandprinzip zugeordnet werden. Die für die Be-

steuerung nach dem Mechanismus relevanten Informationen über Verkaufserlöse, Gewinngrö-

ßen und anzurechnende Steuern müssen den Verkaufseinheiten und -staaten mitgeteilt werden. 

Es könnte erwägt werden, eine splitweite Vereinheitlichung der Gewinngrößen (wie im Rah-

men der TPSM erforderlich) zur Reduzierung von Koordinations- und Kooperationskosten 

nicht vorzunehmen. Auch ist eine splitweite Vereinheitlichung der Währungen, wie im Rahmen 

der TPSM, grundsätzlich nicht erforderlich. (Gewinn-)Größen könnten der Anrechnungsme-

thode entsprechend an die Gewinnermittlungsregelungen und Währungen der jeweiligen Ver-

kaufsstaaten angepasst werden. Die Gewinngrößen (Vorsteuergewinne oder primäre Aufwen-
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dungen und Erträge) sind für Zwecke der Bestimmung des aufzuteilenden Gewinns zu aggre-

gieren. Die Gewinnzuteilungen zu den Produktionseinheiten sowie die Anrechnungsbegren-

zungen müssen im Fall der Festlegung auf eine Koordination im Einzelfall innerhalb eines Split 

vereinbart werden. Anhand der in den Verkaufsstaaten deklarierten, und u.U. auf Basis der 

zwischen den Staaten eines Split ausgetauschten, Informationen werden die Verkaufseinheiten 

in den Verkaufsstaaten besteuert. 

Die Anwendungsschritte der Bestimmung und Abgrenzung des Split im Einzelfall, der Ag-

gregierung von Gewinngrößen der einzelnen Einheiten eines Split, des Austauschs der Infor-

mationen über Gewinngrößen und ggf. splitindividuelle Aufteilungsfaktoren sowie splitindivi-

duelle koordinierte Verrechnungspreissetzungen sind im Rahmen der TPSM ebenfalls grund-

sätzlich erforderlich. Die prinzipielle Anwendbarkeit des Fremdvergleichsgrundsatzes richtet 

sich bei Anwendung der TPSM in der Regel nach national individuellen Vorschriften. 

(4.3.2) Grundsätzlich sollen die einzelnen Anwendungsschritte der PSM und der Implementie-

rungsformen im Vergleich zur TPSM klarer und verbindlicher geregelt sein, sodass die entspre-

chende Komplexität vermieden werden kann. 

Bezüglich der Gewinnaufteilung kann im Rahmen des Mechanismus die Verrechnungspreis-

setzung nach geltenden Regeln auf Seiten der Produktionseinheiten prinzipiell unverändert be-

stehen bleiben, wodurch grundsätzlich auch die damit verbundene Flexibilität der Produktions-

staaten bestehen bleiben kann. Die Begrenzung der Anrechnung der Produktionssteuern kann 

durch die im Falle von Anrechnungsüberhängen entstehenden Gewinnverlagerungsanreize die 

Flexibilität der Produktionsstaaten durch die disziplinierende Wirkung von Anrechnungsbe-

grenzungen faktisch einschränken. 

Die Gewinnzuteilung zu den Verkaufseinheiten ist fix geregelt und nach oben durch den 

anteiligen Gesamtgewinn begrenzt. Durch die Anrechnung der Produktionssteuern und entspre-

chende Anrechnungsbegrenzungen variiert das endgültige Steueraufkommen der Verkaufsstaa-

ten. Je unkoordinierter Verkaufsstaaten Anrechnungsbegrenzungen setzen, desto flexibler sind 

sie. Die Flexibilität der Verkaufsstaaten im Rahmen des Mechanismus ersetzt entweder dieje-

nige des geltenden Systems seitens der Verkaufsstaaten oder aber entsteht prinzipiell zusätzlich 

bei diesen. 

Produktionsstaaten könnten unkoordinierte Anrechnungsbegrenzungen und resultierende 

Steueraufkommensverteilungen als nicht fair wahrnehmen. Zur Erhöhung der wahrgenomme-

nen Fairness der aus Anrechnungsbegrenzungen und Verrechnungspreisen resultierenden Steu-

eraufkommensverteilungen könnten Staaten sich standardisiert oder splitbezogen auf Kosten 
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von Einigungs-, Koordinations- und Kooperationsbedarf sowie auf Kosten entsprechender Fle-

xibilität auf Gewinnzuteilungen zu den Produktionsstaaten sowie auf Anrechnungsbegrenzun-

gen (inkl. etwaiger Mindeststeueraufkommen) der Verkaufsstaaten einigen. 

Da die Verrechnungspreissetzung seitens der Produktionseinheiten grundsätzlich unverän-

dert bestehen bleiben kann, bleiben auch die konzeptionellen Schwächen des Fremdvergleichs-

grundsatzes prinzipiell bestehen. Die negativen Folgen können jedoch generell durch die An-

rechnungsmethode entschärft werden, wenn keine AÜH entstehen und MNUs so keine Ge-

winnverlagerungsanreize verspüren. In diesem Fall müssten MNUs potentiell entsprechend we-

niger Verrechnungspreiskonflikte und -prüfungen, Unsicherheit sowie grundsätzlich weniger 

Doppelbesteuerungsrisiken fürchten. Verrechnungspreiskonflikte und/ oder -verhandlungen 

könnten sich auf die involvierten Fiski, ohne die jeweiligen MNU-Einheiten, konzentrieren. 

Die mit dem Fremdvergleichsgrundsatz verbundenen Komplexitätskosten könnten so entspre-

chend sinken. 

(4.4) Innerhalb dieser Arbeit wurden zwei mögliche Formen der Umsetzung des Mechanismus 

im Rahmen des geltenden Systems der Verrechnungspreissetzung vorgestellt. Zum einen (Um-

setzungsmöglichkeit a.)) kann der Mechanismus in das geltende Verrechnungspreissystem als 

gesonderte Verrechnungspreismethode für Verkaufseinheiten (PSM-Verrechnungspreisme-

thode) integriert werden und so die Verrechnungspreissetzung nach geltenden Regeln für Ver-

kaufseinheiten nach dem Mechanismus ersetzen. Verrechnungspreise sind dabei aus Sicht der 

Verkaufseinheiten derart zu setzen, dass der aufzuteilende Gesamtgewinn multipliziert mit dem 

jeweiligen Verkaufsfaktor bei der jeweiligen Verkaufseinheit resultiert. Anzurechnende Steu-

ern der Produktionseinheiten nach geltenden Regeln werden gesondert formelhaft zur Anrech-

nung zugewiesen. Umsetzungsmöglichkeit b.) lässt die Verrechnungspreissetzung nach gelten-

den Regeln grundsätzlich insgesamt unverändert. Der Mechanismus kommt bei dieser Umset-

zungsmöglichkeit vollständig als formelhafte Schicht hinzu, sodass aufzuteilender Gesamtge-

winn sowie anzurechnende Steuern den Verkaufseinheiten in einem zweiten Besteuerungs-

schritt formelbasiert zugeteilt werden. Hierbei sind sämtliche Steuern nach geltenden Regeln, 

auch die der Verkaufseinheiten, anzurechnen. Ohne Anrechnungsüberhänge bestimmt bei Um-

setzungsmöglichkeit b.) die Differenz aus der Steuerzahlung nach PSM-Regeln nach Anrech-

nung (Soll-Steuerzahlung) und der Steuerzahlung nach geltenden Regeln (Ist-Steuerzahlung) 

einer Verkaufseinheit die Steuererstattung oder Steuernachzahlung im zweiten Schritt, sodass 

bei den Verkaufseinheiten in Summe (nach geltenden Regeln im ersten Schritt und nach der 

Steuerzahlung im zweiten Schritt) die Steuern nach dem Mechanismus nach Anrechnung zu 

zahlen sind. 
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Beide Umsetzungsmöglichkeiten machen eine Identifizierung der Verkaufseinheiten not-

wendig. Während im Rahmen von Umsetzungsmöglichkeit a.) diese Unterscheidung bereits bei 

der Besteuerung nach geltenden Regeln Relevanz hat, wird sie bei Umsetzungsmöglichkeit b.) 

erst bei Anwendung des Mechanismus auf der zweiten gesonderten Besteuerungsstufe relevant. 

Umsetzungsmöglichkeit a.) ist der TPSM technisch grundsätzlich vergleichbar. Umsetzungs-

möglichkeit a.) kann in ihrer Umsetzung, Implementierung und Anwendung möglicherweise 

als komplexer und aufwendiger als Umsetzungsmöglichkeit b.) angesehen werden, während 

Umsetzungsmöglichkeit b.) als radikaler angesehen werden kann. Die TPSM soll von beiden 

Umsetzungsmöglichkeiten prinzipiell unverändert und unberührt bleiben. 

(4.5) Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei mögliche alternative Implementierungsformen des 

PSM-Mechanismus skizziert und diskutiert. Zwei Implementierungsformen (IP-PSM und VC-

PSM), die sich stärker an der Technik der TPSM orientieren und auf gesamte Transaktionsket-

ten vom Beschaffungs- bis zum Absatzmarkt innerhalb von MNUs angewandt werden sollen, 

sowie eine Implementierungsform (MNE-PSM), die auf das MNU als Ganzes angewandt wer-

den soll. Im Rahmen der IP-PSM und VC-PSM stellen einzelne (IP-involvierende) Transakti-

onsketten einen Split dar, während im Rahmen der MNE-PSM das gesamte MNU einen PSM-

Split darstellt. Die IP-PSM oder die VC-PSM sollen, kombiniert mit Umsetzungsmöglichkeit 

a.), als Verrechnungspreismethode implementiert werden, während die MNE-PSM, kombiniert 

mit Umsetzungsmöglichkeit b.), als zusätzliche Besteuerungsschicht implementiert werden 

soll. Die drei Implementierungsformen werden von der IP-PSM über die VC-PSM zur MNE-

PSM als schrittweise invasiv in das geltende System betrachtet. 

(4.5.1) Im Rahmen der IP-PSM wurde ein begrenzter Anwendungsbereich des Mechanismus 

auf gesamte IP-involvierende Transaktionsketten betrachtet. Dadurch ist es prinzipiell möglich, 

dass Teile eines MNU (solche, die nicht von IP-involvierenden Transaktionsketten betroffen 

sind) endgültig nach derzeit geltenden Regeln besteuert werden. Dies macht eine Definition 

und Abgrenzung der Anwendungsvoraussetzungen von IP sowie von der IP-Involvierung not-

wendig. Grundsätzlich könnten sich diese an den Definitionen innerhalb der besonderen Über-

legungen für Immaterialgüter in den überarbeiteten OECD-Verrechnungspreisleitlinien sowie 

an den von diesen Überlegungen betroffenen Transaktionen orientieren, und es könnte eine 

zusätzliche Eingrenzung des Anwendungsbereiches auf die Involvierung einzigartiger und 

wertvoller Immaterialgüter erwägt werden. 

Die Voraussetzung der IP-Involvierung bringt jedoch grundsätzlichen Abgrenzungsbedarf 

sowie Abgrenzungsschwierigkeiten und entsprechende Steuerplanungsspielräume mit sich. 
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Prinzipiell hätten MNUs einen Anreiz, der IP-PSM durch die Umgehung der formalen Voraus-

setzungen für deren Anwendung zu entgehen und möglichst nach derzeit geltenden Regeln be-

steuert zu werden. Denn innerhalb eines IP-Split bestimmt sich die Steuerbelastung mindestens 

nach derjenigen der Verkaufsstaaten. Im Rahmen des traditionell besteuerten Bereichs kann die 

Steuerbelastung durch Buchgewinn- oder Investitionsverlagerung grundsätzlich unter das Ni-

veau der Verkaufsstaaten gesenkt werden. 

Durch die IP-PSM wäre zwar prinzipiell der besonders problematische Bereich der (einzig-

artigen und wertvollen) Immaterialgüter betroffen, sodass grundsätzlich die hier besonders vor-

herrschenden Buchgewinn- und Investitionsverlagerungsanreize neutralisiert sowie konzeptio-

nellen Schwächen mit ihren Folgen für Steuerplanung und Komplexitätskosten entschärft wür-

den. Doch wird diese Eingrenzung angesichts der zunehmenden Nutzung (einzigartiger und 

wertvoller) immaterieller Wirtschaftsgüter in globalen (digitalisierten) Wertschöpfungsketten 

sowie angesichts der mit der Eingrenzung verbundenen Abgrenzungsbedarfe und -schwierig-

keiten in Frage gestellt. 

(4.5.1, 4.5.2) Sowohl für Zwecke der IP-PSM als auch der VC-PSM ist eine eindeutige und 

über alle Parteien konsistente Identifizierung und Abgrenzung von (IP-involvierenden) Trans-

aktionsketten (Wertschöpfungsketten) hindurch multinationaler Unternehmen notwendig. 

Auch dies bringt Abgrenzungsbedarf und Steuerplanungsspielräume mit sich. Transaktionsket-

ten sollen ausgehend von einer konzernexternen Marktleistung durch MNUs hindurch bis zu 

den Beschaffungsmarkttransaktionen der MNU-Einheiten abgegrenzt werden. Die Abgrenzung 

von Transaktionsketten beinhaltet die Bestimmung und Zuordnung von den entsprechenden 

Transaktionen, den an den Transaktionen beteiligten Einheiten, den zugrundeliegenden Aktivi-

täten der Einheiten, der entsprechenden konzerninternen wie -externen Erträge und Aufwen-

dungen, insbesondere der Gemeinkosten, sowie der Steuern zu den Transaktionsketten. Als In-

formationsgrundlagen können besonders Vorgehensweisen, Verfahren und Informationen nach 

geltenden OECD-Verrechnungspreisgrundsätzen sowie des internen Rechnungswesens genutzt 

werden. Aus dem internen Rechnungswesen könnte vor allem eine Prozesskostenrechnung 

dazu dienen, Einzel- und besonders Gemeinkosten einzelnen Produktsplits zuzuordnen. Auf 

OECD-Ebene kommen die Einzeltransaktionssicht gepaart mit erweiterten Perspektiven auf 

Transaktionsbündel, Prozesse, (Produkt-)Wertschöpfungsketten, Geschäftsbereiche und MNUs 

im Rahmen der TPSM, der besonderen Überlegungen für Immaterialgüter, der Vergleichbar-

keits- und Funktionsanalyse und insbesondere des Master File-Elements zur Abgrenzung von 

Transaktionsketten in Betracht. Darüber hinaus weist das Arbeitsprogramm der OECD zur Er-
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arbeitung einer Konsenslösung zur Besteuerung der Digitalwirtschaft in Bezug auf die ange-

strebte stärkere Besteuerung von MNUs, im Gesamten oder von abgegrenzten Geschäftslinien, 

im Marktland deutliche Parallelen zu den Überlegungen im Rahmen dieser Arbeit auf. 

Abgrenzungsschwierigkeiten und Steuerplanungsspielräume bestehen bezüglich der Ab-

grenzung einer Marktleistung und damit eines einzelnen Split. Die Splitabgrenzung bestimmt 

letztlich, welche Verkaufsstaaten, Verkaufserlöse und primären (Gemein-)Kosten in einen Split 

eingehen und die Gesamtsteuerbelastung eines Split bestimmen. Auch die theoretisch eindeutig 

nicht mögliche Zuordnung von Gemeinkosten zu Produkten und damit Splits bietet Raum für 

Steuerplanung. Innerhalb eines Split werden Gewinnverlagerungsanreize durch die Anrech-

nung der Produktionssteuern in den Verkaufsstaaten prinzipiell neutralisiert. Sofern konsequent 

Transaktionsketten durch gesamte MNUs hindurch isoliert werden, sodass nur konzernexterne 

Marktkontakte den jeweils aufzuteilenden Gewinn bestimmen, sollten an den Spliträndern 

keine Gewinnverlagerungsmöglichkeiten bestehen. Die vollständige Isolierung einzelner 

Transaktionsketten könnte jedoch in international (stark) vernetzten Konzernen an ihre Grenzen 

stoßen. Die Steuerplanungsspielräume würden erwartungsgemäß zu entsprechendem Informa-

tions- und Dokumentationsbedarf führen. Die Abgrenzung der Marktleistungen sowie die Zu-

ordnung der Gemeinkosten könnten anhand des Vorgehens für interne Zwecke gerechtfertigt 

und dokumentiert werden. 

Einigungsbedarf auf Implementierungsebene ergibt sich im Rahmen der IP-PSM insbeson-

dere bezüglich der Anwendungsvoraussetzungen und deren institutionellen Festlegungen sowie 

bezüglich der IP-PSM und VC-PSM mit Blick auf die Art der Abgrenzung von Transaktions-

ketten und der entsprechenden Mechanismus- und Informationsgrundlagen. In Anwendungs-

fragen ergibt sich der Einigungs-, Koordinations- und Kooperationsbedarf im Rahmen der IP-

PSM aus der Abgrenzung des Anwendungsbereiches, der einzelnen IP-Transaktionsketten so-

wie aus der Anwendung des Mechanismus innerhalb eines IP-Split. Diese Bedarfe erstrecken 

sich prinzipiell auf einzelne Splits. In Anwendungsbereich- und Abgrenzungsfragen können 

jedoch aufgrund des Konsistenzerfordernisses sowie aufgrund der internen Koordination über-

geordnete Konzerneinheiten, weitere Splits sowie, im Extremfall, gesamte MNUs involviert 

sein. Grundsätzlich wäre ein Anstieg der Koordinations- und Kooperationskosten gegenüber 

der TPSM zu erwarten, deren Anwendungsbereich zwar kontinuierlich steigt, die formal jedoch 

auf begrenztere Fälle als die IP-PSM sowie begrenztere Bereiche innerhalb eines MNU an-

wendbar ist. 
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Im Ergebnis könnte die IP-PSM konsensfähiger sein, da sie als weniger invasiv bzw. radikal 

als die anderen beiden Implementierungsformen angesehen werden kann. Denn ihr Anwen-

dungsbereich würde sich prinzipiell nicht auf gesamte MNUs bzw. flächendeckend auf alle 

MNU-Transaktionsketten erstrecken, sondern ihr Anwendungsbereich wäre formal auf die be-

sonders problematischen (einzigartigen und wertvollen) Immaterialgüter beschränkt. Sie be-

dient sich dabei, in ausgedehntem Maße, grundsätzlich der Arbeitsweise der TPSM. Die erwei-

terte Sichtweise auf sämtliche mit Immaterialgütern verbundenen Funktionen innerhalb der ak-

tualisierten OECD-Verrechnungspreisleitlinien weist Parallelen zur IP-Transaktionskettensicht 

der IP-PSM auf. Der eingeschränkte Anwendungsbereich der IP-PSM wäre jedoch mit grund-

sätzlichem Abgrenzungsbedarf und entsprechenden Abgrenzungsschwierigkeiten und Steuer-

planungsspielräumen verbunden. Außerhalb des Anwendungsbereiches der IP-PSM wären 

prinzipiell Buchgewinn- und Investitionsverlagerungen nach derzeit geltenden Regeln möglich. 

Gleichzeitig steigt die Nutzung (einzigartiger und wertvoller) Immaterialgüter in (globalen) 

Wertschöpfungsketten. Faktisch wäre es möglich, dass sich die IP-PSM auf sämtliche Trans-

aktionsketten innerhalb von MNUs ausdehnt. Daher wäre zu prüfen, ob eine formale Eingren-

zung des Anwendungsbereiches der IP-PSM angesichts des Abgrenzungsbedarfes und der sich 

ergebenden sowie verbleibenden Steuerplanungsspielräume zum Zwecke des relativ gesehen 

formal geringsten Eingriffs in das geltende System und der damit verbundenen Konsensfähig-

keit gerechtfertigt wäre. 

(4.5.2) Die Anwendung der VC-PSM ist nicht von der Komplexität mit sich bringenden Vo-

raussetzung der IP-Involvierung abhängig, sondern allein von der MNU-Zugehörigkeit einzel-

ner Einheiten. Im Gegensatz zur IP-PSM wird im Rahmen der VC-PSM eine Ausdehnung des 

Mechanismus auf sämtliche Transaktionsketten erwägt, sodass MNUs gänzlich und eindeutig 

in einzelne, vollständig voneinander isolierte Transaktionsketten vom ersten bis zum letzten 

MNU-externen Marktkontakt zerlegt werden müssen. Sämtliche konzerninterne und -externe 

Transaktionen, Aufwendungen, Erträge und Steuerzahlungen sind eindeutig und MNU-weit 

einheitlich einzelnen Splits zuzuordnen.  

Wie die IP-PSM soll die VC-PSM in das geltende System integriert werden. Sie kann jedoch 

als radikaler als die IP-PSM angesehen werden, da das geltende System innerhalb von MNUs 

vollständig, wenn auch separat, von dem Mechanismus überlagert wird. Durch die MNU-weite 

Anwendung des Mechanismus auf einzelne Transaktionsketten werden innerhalb von MNUs 

Buchgewinn- und Investitionsverlagerungsanreize des geltenden Systems grundsätzlich voll-

ständig neutralisiert. Auch besteht innerhalb von MNUs kein Raum, dem Mechanismus auszu-
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weichen, außer prinzipiell durch das Umgehen der MNU-Voraussetzung selbst. Der Koordina-

tions- und Kooperationsbedarf zur Anwendung des Mechanismus innerhalb eines Split steigt 

im Rahmen der VC-PSM gegenüber der IP-PSM grundsätzlich nicht, da die Splitgröße (die 

Größe einzelner Transaktionsketten) im Prinzip unverändert bleibt. Entsprechend steigen diese 

Bedarfe prinzipiell, wie im Rahmen der IP-PSM, gegenüber der TPSM durch die konsequente 

Ausdehnung des Mechanismus auf gesamte Transaktionsketten. Der Abgrenzungsbedarf ge-

genüber der IP-PSM kann steigen, da der Mechanismus zwingend auf sämtliche Transaktions-

ketten innerhalb des MNU ausgedehnt wird. Die Abgrenzungsschwierigkeiten und Steuerpla-

nungsspielräume zwischen dem PSM- und dem traditionell besteuerten Bereich verschwinden. 

Solche bestehen jedoch grundsätzlich am MNU-Rand und es herrschen weiterhin zwischen ein-

zelnen Splits Abgrenzungsschwierigkeiten und Steuerplanungsspielräume, welche gegenüber 

der IP-PSM gewichtiger werden können. Der Vorteil der Beschränkung des Koordinations- und 

Kooperationsbedarfs innerhalb eines Split auf einzelne Transaktionsketten kann zu der mögli-

chen Ausdehnung des Koordinations- und Kooperationsbedarfs auf das gesamte MNU im Ma-

ximalfall aufgrund der Abgrenzungsschwierigkeiten und des Konsistenzerfordernisses, die mit 

der Unterteilung in separate Transaktionsketten verbunden sind, in Widerspruch geraten oder 

in Konflikt stehen. 

(4.5.3) Im Gegensatz zur IP-PSM und VC-PSM soll im Rahmen der MNE-PSM der Mechanis-

mus auf ganze MNUs angewandt werden. Die Anwendung der MNE-PSM ist, wie die VC-

PSM, allein von der MNU-Zugehörigkeit abhängig. Die Abgrenzung von MNUs und die An-

wendungsgrenze der MNE-PSM könnten sich am CbCR orientieren. Die MNE-PSM wäre dem-

nach für multinationale Konzerne (bestimmt nach Rechnungslegungsgrundsätzen) mit einem 

konsolidierten Jahresumsatz von mindestens 750 Mio. Euro anwendbar. 

Im Rahmen der MNE-PSM wäre keine Unterteilung von MNUs in, sowie keine Identifizie-

rung und Nachverfolgung von Transaktionsketten zur Anwendung des Mechanismus notwen-

dig. Die damit verbundene Komplexität (Abgrenzungsbedarfe und konzerninterne Koordina-

tion und Kooperation) sowie die damit verbundenen Steuerplanungsspielräume entfallen. Hin-

gegen erstreckt sich ein Split auf gesamte MNUs im Gegensatz zu einzelnen Transaktionsketten 

innerhalb von MNUs. Die Bedarfe an Koordination, Kooperation sowie Einigung, insbesondere 

die Informationsbedarfe innerhalb eines Split können durch die höhere Anzahl involvierter 

MNU-Einheiten und Steuerjurisdiktionen entsprechend gegenüber der IP- und VC-PSM stei-

gen. Das CbCR könnte zumindest im Ausgangspunkt dazu dienen, den MNU-weiten Informa-

tionsbedarf zu decken, wobei Vereinfachungen, Klarstellungen oder Erweiterungen in Kauf zu 

nehmen und/ oder zu erwägen wären. Auf Implementierungsebene wären mit der Nutzung des 
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CbCR im Rahmen der MNE-PSM zusätzlicher Einigungs-, Koordinations- und Kooperations-

bedarf verbunden. Steuerplanungsspielräume bestünden im Rahmen der MNE-PSM grundsätz-

lich nur noch am MNU-Rand und in Abhängigkeit der MNU-Definition. 

In Verbindung mit Umsetzungsmöglichkeit b.) beinhaltet die Umsetzung der MNE-PSM 

weniger mit den Verkaufseinheiten verbundene Abgrenzungsbedarfe und verschiedene Formen 

der Anrechnungsbegrenzung ließen sich einfacher umsetzen. Die Verrechnungspreissetzung 

nach geltenden Regeln würde in einem ersten Besteuerungsschritt vollständig bestehen bleiben. 

Durch die rein formelhafte Anwendung des Mechanismus auf gesamte MNUs im Rahmen einer 

zusätzlichen gesonderten Besteuerungsschicht, neben der Verrechnungspreissetzung nach gel-

tenden Regeln bei allen MNU-Einheiten, könnte die MNE-PSM als grenzüberschreitendes 

Gruppenbesteuerungssystem sowie als die radikalste und am wenigsten flexible der drei Imple-

mentierungsformen angesehen werden. Die MNE-PSM könnte damit am wenigsten konsensfä-

hig in Anbetracht der drei Alternativen sein. Die MNE-PSM wäre dennoch deutlich von einer 

globalen formelhaften Gewinnaufteilung abzugrenzen. 

Im Ergebnis entfällt eine Vielzahl der Abgrenzungsbedarfe, der Steuerplanungsspielräume 

und die damit verbundene Komplexität im Rahmen der MNE-PSM gegenüber der IP- und VC-

PSM auf Kosten MNU-weiter Einigungs-, Informations-, Koordinations- und Kooperationsbe-

darfe sowie zusätzlicher Implementierungsbedarfe in Verbindung mit dem CbCR, geringerer 

Flexibilität sowie möglicher geringerer Konsensfähigkeit.  

Die IP-PSM ist aufgrund der Anwendungsvoraussetzung der IP-Involvierung sowie der An-

wendung auf einzelne Transaktionsketten grundsätzlich am vergleichbarsten zur TPSM. Wenn 

auch der Anwendungsbereich als auch die Anwendungsvoraussetzungen im Rahmen der TPSM 

prinzipiell begrenzter sein können. Die PSM bewegt sich über die VC-PSM bis hin zur MNE-

PSM sukzessive von der TPSM weg. Für alle Implementierungsformen gilt, dass, im Vergleich 

zur einzelfallabhängigen, nicht standardisierten Anwendung der TPSM, die Anwendungsvo-

raussetzungen sowie die einzelnen Anwendungsschritte klarer, eindeutiger sowie standardisier-

ter ausgestaltet sein sollten, sodass gegenüber der TPSM entsprechende Abgrenzungsschwie-

rigkeiten sowie Interpretations- und Steuerplanungsspielräume prinzipiell reduziert werden. 

(5) Abschließend wurden im Rahmen einer Gesamtanalyse die PSM-Formen zueinander sowie 

zur TPSM auf einem aggregierteren Niveau auf Basis von drei sich aus den Diskussionen der 

Arbeit erschließenden Komplexitätskategorien (der Kategorie des splitinternen K&K-Bedarfs, 

des splitübergreifenden K&K-Bedarfs und der Steuerplanungsspielräume) sowie auf Basis der 

Kategorien der Flexibilität und der Konsensfähigkeit qualitativ verglichen. Die Zusammen-

hänge und Zielkonflikte innerhalb und zwischen den Kategorien wurden für die untersuchten 
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Formen herausgearbeitet. Es konnten die Vor- und Nachteile einzelner Implementierungsfor-

men bzw. der PSM im Allgemeinen und resultierende Zielkonflikte aufgezeigt werden. Quan-

tifizierungen im Rahmen der in der Arbeit untersuchten Kriterien bzw. Kategorien wurden nicht 

vorgenommen. Eine eindeutige Empfehlung der PSM im Allgemeinen bzw. einzelner Imple-

mentierungsformen konnte so nicht herausgearbeitet werden. Die Vorteilhaftigkeit einzelner 

Implementierungsformen oder der PSM im Allgemeinen wäre entsprechend abzuwägen oder 

zu bemessen. 

Im Ergebnis konnten keine für alle Formen gültigen Zielkonflikte und Zusammenhänge zwi-

schen den einzelnen Kategorien abgeleitet werden. Ganz grob gesprochen sind grundsätzlich 

bzw. bedingt insbesondere die Kategorien des splitübergreifenden K&K-Bedarfs, der Steuer-

planungsspielräume, der Flexibilität und der Konsensfähigkeit positiv miteinander verbunden 

oder beinhalten bzw. bedingen sich und sie sind im Allgemeinen gegenläufig zum splitinternen 

K&K-Bedarf. Generell besteht mit Blick auf alle Formen die Wahl zwischen mehr und größe-

ren (Anwendung der PSM im Allgemeinen gegenüber der TPSM), mehreren oder vielen mit-

telgroßen (IP- oder VC-PSM) oder wenigen großen Splits (MNE-PSM). 

Im Vergleich der MNE-PSM zu allen anderen Formen (IP-, VC- und TPSM) besteht ein 

grundsätzlicher Zielkonflikt zwischen der Reduzierung der Steuerplanungsspielräume sowie 

des splitübergreifenden K&K-Bedarfs (im Rahmen der MNE-PSM) einerseits und der Redu-

zierung des splitinternen K&K-Bedarfs sowie der Erhöhung der Flexibilität und der Konsens-

fähigkeit (im Rahmen der transaktionskettenbasierten Formen) andererseits. Für die transakti-

onskettenbasierten Formen kann grundsätzlich ein Zielkonflikt zwischen der Reduzierung der 

Steuerplanungsspielräume (abnehmend von der TPSM über die IP-PSM zur VC-PSM) einer-

seits und der Reduzierung des splitinternen sowie des splitübergreifenden K&K-Bedarfs sowie 

der Erhöhung der Flexibilität und der Konsensfähigkeit (im Rahmen der TPSM gegenüber der 

IP- und der VC-PSM) andererseits festgehalten werden. Im Vergleich der VC-PSM zur IP-PSM 

besteht grundsätzlich ein Zielkonflikt zwischen einer Reduzierung der Steuerplanungsspiel-

räume (im Rahmen der VC-PSM) einerseits und der Reduzierung des splitübergreifenden 

K&K-Bedarfs sowie der Erhöhung der Flexibilität und der Konsensfähigkeit (im Rahmen der 

IP-PSM) andererseits. Der Hauptvorteil der PSM und seiner Implementierungsformen gegen-

über dem geltenden System (TPSM) liegt in der Reduzierung der Steuerplanungsspielräume, 

inkl. der Buchgewinn- und Investitionsverlagerungsanreize, und den damit verbundenen Vor-

teilen für Komplexität, ökonomische Effizienz, zwischenstaatliche Verteilungsgerechtigkeit 

sowie für die Vermeidung möglicher Steueraufkommenswirkungen durch Gewinnverlagerung. 

Die Hauptnachteile liegen in einer Zunahme der (splitinternen und/ oder splitübergreifenden) 
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MNU-bezogenen Koordinations- und Kooperationsbedarfe für involvierte MNU-Einheiten und 

Fiski. Zwar nehmen im Rahmen der PSM(-Formen) grundsätzlich auch die Flexibilität und die 

Konsensfähigkeit gegenüber der TPSM ab. Doch wird insbesondere die Flexibilität bezüglich 

der resultierenden Steueraufkommensverteilung grundsätzlich nicht eliminiert, sodass die in 

dem Vorschlag für den Mechanismus angelegte Konsensfähigkeit mit Blick auf die zwischen-

staatliche Verteilungsgerechtigkeit auch diesbezüglich erhalten bleiben sollte. Bedingt werden 

die festgestellten Zusammenhänge und Konflikte letztlich durch die PSM-Anwendung sowie 

die PSM-Zunahme bzw. -Ausdehnung innerhalb von MNUs.  

Im Rahmen der PSM wird der im Vergleich zu anderen bestimmungslandorientierten Vor-

schlägen der internationalen MNU-Besteuerung bestehende Zielkonflikt zwischen der Vermei-

dung von Gewinnverlagerungsanreizen und internationaler Investitionsneutralität einerseits 

und zwischenstaatlicher Verteilungsgerechtigkeit und Konsensfähigkeit andererseits verlagert 

zu einer grundsätzlich möglichen Erreichung dieser Ziele zu Lasten höherer Koordinations- und 

Kooperationskosten. Ob die Verlagerung dieses Konflikts lohnend und die PSM damit insge-

samt vorteilhafter wäre als andere Vorschläge zur bestimmungslandorientierten grenzüber-

schreitenden MNU-Besteuerung, wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht erörtert. 

Die Vorteile des Mechanismus gegenüber dem geltenden System sowie gegenüber den aus-

gewählten bestimmungslandorientierten Besteuerungsvorschlägen hängen grundsätzlich von 

der vollen Anrechnung der Steuern nach geltenden Regeln ab. Kommt es zu Anrechnungsüber-

hängen, entstehen grundsätzlich wieder Anreize zur Gewinnverlagerung wie im geltenden Sys-

tem, während die Erfüllung der INE von der Wahl der Anrechnungsbegrenzung bzw. der Art 

der Gewinnverlagerung abhängt. Auch mit Blick auf die Anrechnungsmethode kann generell 

festgestellt werden, dass die Ziele der INE und der Vermeidung von Gewinnverlagerungsan-

reizen (KEN und Vermeidung der Buchgewinnverlagerung) am ehesten unter Einigungen über 

Anrechnungsbegrenzungen und Gewinnzuteilungen auf Kosten der Koordination und Koope-

ration erreicht werden können. Je konsequenter diese Ziele erreicht werden sollen, desto höher 

sind grundsätzlich die entsprechenden Komplexitätskosten insbesondere seitens der Fiski. Häu-

figere, kleinere, weniger weitreichende Einigungen im Einzelfall (splitbezogen) könnten dabei, 

im Vergleich zu Einigungen im Fall von Standardisierungen, sowohl eher einen Konsens er-

möglichen und mehr Flexibilität gewährleisten als auch die Ziele der INE sowie der Vermei-

dung der Gewinnverlagerungsanreize gezielter erreichen. 
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Die PSM könnte, wie grundsätzlich alle Mechanismen, die den Produktionsstaaten einen 

Anteil am Gewinn von MNUs zur Besteuerung zuweisen, der über die Kompensation nicht-

steuerlicher Faktoren hinausgeht,1254 im internationalen Steuerwettbewerb nicht stabil sein. 

Hingegen könnte sie eine Möglichkeit für einen fortwährenden Konsens im Rahmen einer Ko-

operationslösung1255 zur grundsätzlichen Erhaltung des geltenden Besteuerungssystems (auch 

der nationalen Ertragsbesteuerungssysteme) sowie der INE sein1256. Ob eine Ertragsbesteue-

rung mobiler Faktoren langfristig Bestand haben wird,1257 und ob eine andauernde Konsens- 

und Kooperationslösung wie im Rahmen der PSM diese langfristig erhalten könnte, bleibt bzw. 

bliebe abzuwarten.1258 

Aus Sicht der Steuerpolitik wären die diskutierten Vor- und Nachteile des Mechanismus 

und/ oder der einzelnen Implementierungsformen im Vergleich zueinander, gegenüber dem 

geltenden System sowie gegenüber anderen Möglichkeiten der (bestimmungslandorientierten) 

internationalen Besteuerung multinationaler Unternehmen gegeneinander abzuwägen.1259 

Interessante Untersuchungsmöglichkeiten für die Zukunft wären Quantifizierungen der 

Komplexitätskosten der PSM und ihrer Implementierungsformen, eine Quantifizierung der 

Vermeidung ökonomischer Kosten durch die Anwendung des Mechanismus sowie Simulatio-

nen von Steueraufkommensverteilungen bei Anwendung des Mechanismus bzw. der jeweiligen 

Implementierungsformen, um stärkere Aussagen über die Vorteilhaftigkeit des Mechanismus 

sowie der einzelnen Implementierungsformen gegenüber dem geltenden System oder anderen 

Vorschlägen der bestimmungslandorientierten MNU-Besteuerung, auch aus Sicht einzelner 

Staaten, treffen zu können. 

 

                                                 
1254 Vgl. entsprechend Schreiber (2017), S. 920, (2018), S. 260; Devereux et al. (2019), S. 53, 80–81. 
1255D.h. Staaten müssten entgegen der Steuerwettbewerbskräfte fortwährend kooperativ an dem Konsens festhal-

ten, d.h. diesen stetig aufrechterhalten. 
1256Vgl. zum Grundsatz bzw. analog Musgrave (2000), S. 73, 76. 
1257 Vgl. z.B. Gordon (1992), insbes. S. 1160. 
1258 Vgl. analog Gordon (1992), S. 1160. Vgl. kritisch Schreiber (2018), S. 268, 272. 
1259 Vgl. analog Avi-Yonah/Benshalom (2011), S. 381. 
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VI. Anhang 
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